


77 

N HARVARD —E 
&/ COLLEGE LIBRARY &N 

" ARCHIBALD CARY COOLIDGE - 
 AB-1887 PROFESSOR OF HISTORY 



ur — A 18 

u 



5 

d 

. 

. 

» 

1 
I 546* 2 * sl 

42** 
* N & 

. B ? | 

P 
Digitized by Google 



Dr. Karl Venturini’s 

Hiſtoriſche Schrilten. 
— (FGB 

Dritter Band 

enthält: 

Der nach eonftitutionellen Principien regiers 
ten Staaten zweiten und dritten Nanges 

neuefte Geſchichte. 

Y; iR 
Ein Beitrag ı" %; Re 

zur N ER 
Ne" 

+ a Chronik des neunzehnten Jahrhunderts. 

Braunfhbmweig, 

Verlag von ©. C. E. Meyer sen. 

1840. 



f BAR VARD 

) * He 

RR © 
? 8 

URN : Schr i 
LIBRARY 
MAR 15 1946 

- 

Bin. 

E87 3 
* F 

= rn 

&r 

Pi 

» 
$* 

+ 

’ 

# 

\. 

ES 

Pr 
J 

N Tr 

4 I 

sp» ir 
*2 

Pr #Y ern: ‚IV 



* 

des Inhalts. Üüberſicht 

1. Sfandinavien. 
Schwedens Konftitution Seite3. Seine Natur, Beichaffenheit und Bo: 

denerzeugniffes. Seine Bevölkerung und deren ftändifche Verhältniffe8. Na— 
tionale Eigenthümtichkeiten und Kulturftand 10. Unterrihtsanftalten 13. Wer: 
walfung, Quftizpflege, Staatshaushalt und Armee 14. Das eingetheilte Militair 
17. Norwegens Verhältniffe20. DerfeihstagSterthbing, Lag-thing, 
Odelsthing; die freie Verfaffung 22. Rechte des Könige 23. igenthüms 
lichkeiten des Randes und feiner Bewohner 24. Bolkebildung 27. Die nor: 
wegiihe Stäatsmajdine 29. Norblandends 31. Sfandinaviens ®e: 
fhichte in den Jahren 1836 und 1837. Borfpiele 32. Creigniffe im Zahre 
1836; Kriegsrüftungen 35. Der achte Storthing und feine Geſchaͤfte 37. 
Streit um die norwegifche Nationalflagge 39. Aufßerordentl. Storthing ; Ber: 
würfniffe und Anklagen 42, Der neue Statthalter Wedel-Jarlsberg 44. 
Gluͤckliche Verhältniffe für Norwegen; compte rendu 45. Dennody werben 
die Könige. Anträge auf Abänderung der Verfaffung verworfen; ber Ate No: 
vember 1837 48. Keine Unterthanen 48. Norwegen will felbftftändig fein 
49. Todesfälle in Schweden 5°. Der entthronte König flirbt in der Schweiz 
53. Enthufiasmus der Schweden für Garl Johann 55. Deffen kluges 
Benehmen gegen bie Stöcdholmer Deputirten 57. Reife bes Königs ; deſſen 
Unterhaltung I den Landleuten 59. Aufenthalt und Reden in Upfala 
und Lund 61. 

I. Das Rönigreich Holland oder der KTiederlande. 
Naturbefchaffenheit des Landes 63. Die Bevölkerung 64. Beſchaͤftigung, 

„ Induftrie und Handel 66. Staatsausgaben und Staatsfhulden 66. Die 
“ Staatsverfaffung 67. Hollands politiiche Stellung iu den Jahren 1836 und 
1837, Rüdbiid auf deren Urſach und Entftehung 69. König Wilhelm 
wird vor das Brüffeler Zribunal gefordert 73. Heftige Ausbrüce des Haſ⸗ 
fes gegen ben König Teop old 74. Fortdauer des Kriegsftandes 75. Die 
Konferenzen und ihre Nichtigkeit 76—77. Streit mit England über bie Ein- 
gangszölle auf Java 78. Die holländifchen: Kolonien in Oftindien 79. Fi— 
nanzielle Operationen Bl. Krieg in Sumatra 82. Innere Berwaltung 
und Staatöwirthfchaft 1836 und 1837 85. Getreidefteuer 86. Handelsen⸗ 
trepot 86. Hollands Kredit 88, Die Generalftaaten, zunehmende Oppofition 
90. Neues Civil-⸗ und Criminalgeſetzbuch, Urtheil darüber 94. Das hollän- 
diſche Kirchen: und Schulweſen, Sektenzerwuͤrfniſſe 93. | 

I. Belgien. 
Entftehung ald Königreich, die Verfaffung 103. Die Naturbefchaffenheit 

des Landes 106. Seine Bevoͤlkerung und deren Abftammung 106. Religion 
und Kultus 107. Ausgezeidmete Gewerbthätigkeit, Fabriken und Manufaktu—⸗ 
ren 107. Belgiens politifcye Stellung nad) Außen in Verbindung mit feinen 
innern Verhaͤltniſſen 108, Die Gefellihaft zur Beförderung der Nationalin= 
duftrie, deren Wirkfamkeit und Einfluß 111. Konflikt der Gefellihaft mit 
der Regierung, Ausföhnung 112. Banque de Belgique. Brüffeler Handels« 
gefellihaft 113. ‚Die neue Kommunalgefesgebung und der Partheienkampf 
113. Soldatentumult in: Brüffel 116. Tcheaferemeute 117. Großes alter: 
thuͤmliches Volkefeft 118. . Schluß der Kammerfigungen im Jahre 1836 118, 
Belgiens Militaicorganifafion 119. Verringerung und Vermehrung des bel: 
giſchen Heeres, Willmar 121. Stärke des Heers im Jahre 1836 122. 

*7 



Die Naturbeichaffenheit 136. Die Einwohner in ihren — 
ten 137. Der Kunſtfleiß, die Gewerbthaͤtigkeit und der Handel 138. Das 
Schweizerheer und feine Organifation . Die Fomplizivte Regierungsvers 
affung 140. Schweizerifhe Ereigniſſe und Zuftände in den Jahren 1836 und 

Schwei 150. Herr von Montebello franzöfifcher Gefandte 150. Werlegens 
heit. der Tagfa ung I3L, Des Profeffors Monnards Antwort auf die Rote 

Frankreich 1836 1 ing 162. anbelsgefes 166. 
Straf enverbefferung burc den Kanton.I57. Werbefferung der Volksſchulen 107. 

Schuldireftor des neu errichteten Schulleyrerjeminars 167. Bevölkerung des 

7 holiichen Theils der Schweiz 168. Pietismus und Sectireri 168, Wieders 
täufer zu: Suhr 169, Badener Kon — 169. Die Jeſfuten in 

V. Das konſtitutionelle Deutfhland. 
iftorifche Aphorismen 182. Der Zollverein , die Bundesakte 

beutjche Litteratur 185. Theologie, Jurispruden; 187. edicin und fchöne 
Miffen haften 188. Verminderung ber —— auf ben — taͤten 

ſens 
gemburgifche Frage 193. 

VI Das Rönigreih Baiern. 
Größe, Natur und nr bes Landes 194. Die Bevölkerung 



V 

Hofgartens zu Münden, Feſtungsarbeiten in Ingolſtadt 208. Der. Ludwigs⸗ 
kanal 209. Koͤnigl. Verordnungen vom- 29fen December 18365209. Dr. 
Alerander Lips Schrift, Deutichlandse Wiedergeburt betitelt 210. Eifenbahnen 
210. Die Hypothefen: und Wechſelbank 210. Errichtung von Sparkaffen.211. 
Ausmwanderungsluft 212. Der Hofrath Behr und ber Buchdrucker Thein 213. 
Dr. Wirth 214. Abgeordnete der deutſchen Zollvereinsftaaten 214. Bedenk— 
lihe Spannung in kirchlicher Dinfiht 215. Werfammlungen der jübdifchen 
Rabbiner 218, Juͤdiſche Synode zu Baireuth 219. Die Eatholifche Kirche 
219. Vermehrung ber wieberheraeftellten Orden 221. Anträge ber Sefuiten 
221. Religiöje Stimmung in Baiern 223. Die Cholera in Baiern 1836 223. 
Königs Ludwigs Ruͤckkunft aus Griechenland, König Otto gleichfalls in Baiern 
225. Glänzender Empfang beider in Münden 225. Glänzende Zrauung 
bes Königs Dtto zu Didenburg 228. Das Jahr 1837 228. Einberufung 
beiter "Kammern 228. Eroͤffnung berfelben am 11ten $ebruar 229. Dank: 
abdreffen an den König 239. Ständifche Verhandlungen umd deren Refultate, 
Tinanzoperationen und Handel 230. Aufhebung bes Lotto 232. Berhand: 
lungen wegen eines gleihen Münzfußes 234. Münzkonvention 234. Deren 

“ Bedeutung für Baierns Induftrie, Handel und Landwirthichaft 235. Juſtiz 
und Verwaltung 237. Debatten über Zehntablöfung 239. Verſchiedene Gefeg: 
entwürfe240. Landtagsabſchied 242. Unmittelbare Folge des legten Landta— 
ges 244. DBeränderung ber Kreife 244. Richtige Ueberfiht der Grundfläche 
des Landes 246. Politiſche und kirchliche Merkwürdigkeiten ‘im Jahre 1837 
247. Stiftung neuer Orden 247. Stiftung eines adelichen Fräuleinftifts 248, 
Steigender Einfluß der SIefuiten 249, Begünftigungen der proteftantifchen 

Unterthanen 251. Ausmwanderungen 251. 

VI Das Rönigreihb Würtembern. 
Lage, Größe und Beihaffenheit des, Landes 253, Bevölkerung 253. Volks: 

unb wiffenichaftlihe Bildung 254. Naturbefchaffenheit und Productionskraft 
des Landes 255. Gewerbthätigkeit und Handel 257. Staatöverfaffung 258, 

- Der Gebeimeratb, die verſchiedenen Minifterien 265. Die Rechtspflege 266. 
Hofitaat 267. Militairetat 268. Politiſche und kirchliche Merkwürdigkeiten 
in den Jahren 1836 und 1837 268. Ständeverhandlungen, Finanzielle 268. 
Der Kanzler Wächter 270. Streit über die Minifterbefoldungen 272. Krieges 
bepartementö- und Penfionsetats 273 — 74. Steuerbewilligungsreht 275. 
Suftizverwaltung 277. Sculgefes 280. Beratbungen über bas- Erpropria= 
tionsgefes 281. Kirchliche Merkwürdigkeiten 284. Verſchiedene Selten 284. 
Pietismus 285. Auswanderer 286. Beförderung der Gewerbe 287. 

| VIH. Das Rönigreih Sachfen. 
. Beftandtheile, Größe und Beſchaffenheit des Landes 289. Bevölkerung 290, 

Gewerbrhätigfeit und Handel 290. Staatöverfaffung 291. Die Minifterien* 
295.. Die Staatseinfünfte 297. Der Hofftaat 298. Militairbeftand 299, 
Staatömerfwürdigfeiten in den Zahren 1836 und 1837 300. Tod Königs 
Anton Clemens 300. Friedrich Auguft, deffen Nachfolger 301. Vertrag zwi: 
fchen ber Krone und dem Haufe Schönburg 302. Ghampagnerfabrif auf 
Yetien gegründet 305. Eifenbahn bei Leipzig 305. Der deutihe Buchhandel . 
306. Genfurverordnung 307. Gorrectionsverein 308. Cinrichtung des Aus’ 
guftomus zu Leipzig 309. .Stänbifche Berathungen und deren Hauptrefultate 
309. Eröffnung des Landtags 310. Prüfung des neuen Griminalgefegbuches 
312. Debatten über Aufhebung der Patrimonialgerichte 315. Debatten wer 
gen Aufhebung der Bannrechte 317. Debatten wegen Gmancipation ber 
Juden 318. Die Hauptfrage über das Staatsfinanzwefen 319. Debatten 
wegen bes vom Könige von Hannover beobachteten Verfahrens 321. Land: 
tagsabfchied am Iten Dechr. 322, Kirchliche Merkwuͤrdigkeiten 324. Be 



Le 
ftimmte Koften zur Beftweitung bes; evangelifchen und Fatholifhen Kultus 324, 

Streit Inder zweiten Kammer hierüber 325. Biſchof Mauermann 32 

Gernifchte Ehen 327. Myſtiſcher und pietiftifcher Unfug 328. | 

IX Das Rönigreih Hannover. 
Sihceninhalt, Naturbefhaffenheit und Fruchtbarkeit des Landes II0. Bes 

völterung 332. Volks- und wiſſenſchaftliche Bildung 334. Militait 335. 
Juſtiz 336. Verwaltung des Staats 337. Die Stände und ihre Wirkſam⸗ 

keit 344. Das Budget 344. Handelsvertrag 246. Schmugglerunmefen 348. 
Eiſenbahnverhandlungen 348. Emanzipation der Juden 350. eniurgefege 

350. Dr. König und Freitag 351. Strafurtheil der celleſchen Juſtizkanzlei 

gegen 10 andere Unruheſtifter 352. Adpokat Gans 352. Das Xpanagen- 

geieg 353. Das Königl. Hausgeſetz 354. Der Geheimelabinetsrath Rehberg 
356. Furchtbare Naturerfheinungen, Orkane und hoher Schnee 358. Kon 

tagiöfe Grippe 359. Die allgemeine Stindeverfammlung im I: 1837 360. 

Trennung Hannovers von Großbritannien 364. Könige Ernfts Augufts Re⸗ 

gierungsantritt 364. Sein — in Hannover 366. Der Staats- und 

Kubinetsminifter v. Scheele 367. Des Könige Patent, die Aufhebung bed 

Staatsgrundgefeges betr. 368. Desfalfige Zerwuͤrfniſſe im Königreihe 370. 

Gutachten einer feſtgeſetzten Kommiffion 372. Peierliher Empfang ber Koͤ— 

nigin. und des Kronprinzen 373. Popularität des Könige 374. Obriſts 

Peyronnet Thompfon Motion im Haufe der Gemeinen 376. Gefandfhaft aus‘ 

Dublin in Hannover 376. Aufiviegelungen des jungen Deutſchlands 377. 

Sikularfeier der Univerfitit Göttingen 377. Petitlon ber Göttinger Bürger 

an den König um Begnadigung der Geller Gefangenen 380. Des Königs 

- Antwort 380. Leiſt's Gutachten 381. Das Königl. Patent vom 1. Rovbr. 

1837 382. Berftärfung der Garnifon in Hannover 384, _ Der Staats- und 

Kabinetsminifter von Scheele einziger Rath; des Könige 385. Den, Hulbi- 

gungs: und Dienfteib betreffende Verordnung 386. Die fieben Göttinger Pro» 

fefforen 386. Erklaͤrung ber Stände in Braunſchweig 389. Deputation dev 

vier Göttinger Fakultäten in Rothenkirchen 389. Entjegung ber. 7 Profeſſo⸗ 

ren zu Göttingen 390. Unruhen bafelsft 390. Ehrenvolle Begleitung der 

verbannten Profefforen bei Wißenhaufen und Kaffel 391. Der König Ernft 

Augyuft in Braunſchweig 392. Handelsvertrag zwifchen Hannover, Braune 

ſchweig, Oldenburg wie aud) mit Preußen und den übrigen Vereinsftaaten 392. 

X Das Großbersogthbum Baden. 

Größe und Beſchaffenheit des Landes 394. Producte und Induſtrie 395. 

Bevölkerung 396. Staatsverfaffung 396. Einteilung des Landes 400. 

Finanzen 401. Mititair 401. Das Jahr 1836 402, Berathungen über 

Eifenbahnen 402. Schmuggler:Greuel 404. Runkelrübenzuderfabrifation 404. 

Kirchenweſen 404. Dr. Ignaz Demeter Erzbifchof von Freiburg 405. Abers 

gläubifche Adoration zu Waldbüren 406. Myſtizismus und Pietismus 406. 

"Des Bundestags. Enticheidung in einer vorgebrachten Klage des badenſchen 

Idels 407. Die neue Geſetzgebung 408. Das Jahr 1837. 409. Merk— 

wuͤrdige ſtaͤndiſche Verhandlungen 409. Rotteck und Welker 411. Debatten 

in der Stänbeverfammlung 412. Petitionen wegen Emanzipation der Juden 

Al7T. Das Gemeindewahlgefeg 418. Der intelleftuellen Intereffen 419. Neue 

Organifation der gelehrten Schuten 419. Errichtetes Prebigerfeminar zu 

Heidelberg 419. Eigenthuͤmliche politijche Aufregung 420. Schluß des Lands 

tags 421. 
XL. Das Großberzogrhum Zeffen. 

Beſtandtheile und Fläceninhalt bes Landes 423. Natur und Befchaffen: 

beit dejfelben.. 423. Die Sevoͤllerung 424. Untersichtsanftalten 425. Berz. 



vn 

faſſung 425. Bas Staatsminiſterium 429. Militair 43T. Das Bahr 1836 
432. Tod ber Großherzogin Wilhelmine Louiſe 432. Eiſenbahngeſellſchaft 432, 
Streit der beiden. Kammern wegen Abloͤſung der Grundrenten 433. Eman⸗ 
zipation ber Juden wird verworfen 434. ie Hauptreſultate der Berathun⸗ 
gen 434. Landtagsabſchied 446. Gewerbeverein 436. - Bürgermeifterwahl in 
Darmftadt 437. Unruhen in Gießen 437. Das Jahr1837 438. Die Rechte: 
pflege verbeffert 438. Des Pfarrer Weidig 489. Auswanderungen nad) Ame: 
rika 441. Spaarkaſſe 441. Leite und Pfandanftalt in Gießen441. Prediger: 
feminar zu Friedberg 441. ine neue Kivhenorganifation 442. Einfluß des 
Pietismus und Myſtizismus 442. Eine infpirirte Seherimn448. Das Buttens 
bergsfeft in Mainz. 443, ie 

X Des Rurfürftenthbum HZeffen. 
“ Länberbeitand und Größe 445. Beſchaffenheit des Landes, 2** und 

Induſtrie 445. Bevoͤlkerung 446. Geiſtliche Inſtitute 446. Rechtsverhaͤlt⸗ 
niſſe der Juden 447. Wiſſenſchaftliche Einrichtungen 447. Verfaſſung 448, 
Staͤndeverſammlung nur aus einer Kammer beſtehend 449. Rechte und Ge; 
walt bes Landesheren 454. Die ber Stände 451. Der Hofftaat und bas 
Kriegsweien 453. Die Finanzen 454.- Das Jahr 1836.,455. Zerwuͤrfn iſſe 
der Staͤnde mit der Regierung 455, -Gentralifationsiyftem 458. Zeitungs: 
beſchraͤnkung 459. Eröffnung der Ständeverfammlung am 22ften Nov, 461. 
Beihäftsverhandlungen 361. Das Jahr 1837 462." Verhandlungen über 

. die Finanzen 462. Haſſenpflugs Propofition wegen Beurlaubung ber Stän: 
bemitglieber 464. Werhaftung des Landtagsabgedrdneten Saljmann aus Naus 
heim 464. Brutales Betragen des Militaire 465. - Ständeverhandlungen 
466; Haffenpflugs Entfernung 46T. Streit über die Rothenburgiiche Erb⸗ 
fchaft 469. Finanzgefeg angenommen 470. Ä 

BUL Das Großherzogthum Necklenburg: Schwerin, 
Länberbeftand 172. Ginmwohnerzahl und Verfaſſung 473. Mrgierung 

und Berwaltung 4T4, Finanzen 476. Merkwuͤrdige Begebenheiten im Jahre 
1836 477. Im Sabre 1837 479. Landtag auf dem Judenberge 480., 
Streit über die Vermählung der Prinzeffin Helene mit Orleans 481. 

XIV Das Großherzogthum Oldenburg. 
Eaãnderbeſtand und Einwohnerzahl‘ 484. Verfaſſung 485. Militair, 

Finanzen 486. Streit über Bentinks Erbſchaft 487. Criminaljuſtiz im 
Fuͤrſtenthum Lübel 488. IR 

XV. Das Großberzogthum Sadhfen- Weimar: Kifenadh. 
Eanderbeſtand und Einwohnerzahl‘ 494. ° Berfaffung und Stände 490. 

Verwaltung und Kirchenweſen 493. ° Ständifche Beſchluͤſſe im Jahre 1880 
495. Kirchenweſen 496. Merkwuͤrdigkeiten im Iahre 1837 800. 

XVI. Das Herzogthum Sachſen⸗ Koburg⸗ Gotha. 
vaͤnderbeſtand und Volkszahl 482. Verfaſſung 493; Staatsverwaltung 

504. Merkwürdigkeiten im Jahre 1836 506. Im Jahre 1837 507. 

XVII. Das Herzogthum Sachſen-Meiningen— 
| Jilburgbaufen. 
Länderbeftand 508. Cinmwohnerzahl, Gewerbe und Handel 509. Staͤn⸗ 

difhe Verfaſſung 509. Staatsverwaltung 511. Merkwürdigkeiten in dem 
Sahren 1836 und 1837 512. 



vui 

-XVOE Das Zerzogthum Sachfen : Altenburg... 

-  Bänderbeftand, Einwohner und Gewerbe 514. Verfaffung 516. Staati: 
verwaltung 517. Merkwürdigkeiten in den Jahren 1836 und 1837 517. 

XIX. Das Herzogthum Kaffau. 

Länderbeftand und Bevölkerung 520. Kirchen⸗ und Schulweſen 521, 
Ständifche Verfaſſung 522. Staatsverwaltung 523. Merkwürdigkeiten im 
Sabre 1836, Ständifche Debatten und Beichlüffe 524. Im Sabre 1837 
527, Militairifche Srrungen 528. Litterarifche Merkwürdigkeiten 529, 

XX. Das Herzogthum Braunſchwets. 

Landerbeſtand und Groͤße, Beſchaffenheit des Bodens 531. Producte, 
Handel und Gewerbe 532. Bevoͤlkerung, Kirchen und Schulen 533. Land: 
ftändifche Verfaffung 534. Staatsverwaltung 536. Rechtspflege 537. Fis 
nanzen 537. Mititairwefen 537. Das Mufitfeft 538. Denkmal zu Ehren 
ber erfchoffenen. Schillſchen Krieger 538. Verſammlung der norddeutfchen 
Schulmänner 539. Herabſetzung der Gonventionsmünze 540. Der Lanbtai 
im Jahre 1836 540. Ueberficht der Finanzen 542. Landtag im Jahre 183 
542. Eiſenbahn 544. Pferberennen 545. Schills Kopf 545. Die Entlafz 
fung bes veformirten Prebigers Geibel 546. 

XXI. Das Sürftenehum Lippe— Detmold. 

Groͤße „Beſchaffenheit, Boden, Producte, Zahl der Einwohner und Ort⸗ 
ſchaften 547.. Gewerbe: 548, Verwaltung 548. Verfaſſung und Verfaſ⸗ 
ſungsſtreit 549. Zollverband 551. : 

XXII. Das Sürftenthum Schwarzburg : Sonderehäifen. 

Größe, Zahl der Einwohner und Drte, Unterricht, Verfaffung und 
Steuerwefen 552. Edle Züge aus dem Leben des Fürften 553. . Ständer 
verfaffung 555. | 

XXL ‚Das Sürftenthbum Reuß⸗Schleiz. 
se Zahl der Einwohner und Orte, Einkünfte 555. Brand: 

unglüd 555 — 

XXIV. Fuͤrſtenthum Hohenzollern⸗ Hechingen. 

Groͤße, Rage, Producte, Zahl ber Einwohner und,, Drte 556. Verwal 
fung. und Rirkfamkeit der Stände 557. 

XXV. Fuͤrſtenthum Hohenzollern⸗ Sigmaringen. 

Beſtandtheile, Lage, Groͤße, Producte, Gewerbe, Regierung, Juſtizpflege, 
Zahl be — und Orte 558. SER: 559 Eröffnung bes. Lands 
tages ; 



| Der ar 

eonftitutionellen Staaten 

neueſte Gefchichte, 

_ 

Venturini's hift. Schriften. 11. 1 



Digitized by Google 



Standinapvien. 

Mu eſichtlich ihrer natürlichen Beſchaffenheit iſt die ſtandlna— 
viſche Halbinſel, von den Ländern des mittlern und ſüdlichen 
Europa ſo verſchieden, daß man dieſe Verſchiedenheit genau 
kennen und vorſichtig beherzigen muß, um über die Verhältniſſe 
des Landes und feiner Bewohner ein richtiges Urtheil fällen zu 
fönnen. Die dortige Natur ift nämlich von der Hand des Mens 
fhen fo unabhängig, daß der Menfch in vielen, ja in den mei: 

ſten Fällen fih ihrem mächtigen Einfluffe unterwerfen muß. 
Befonderd Herricht fie in den Polar» und Xequinoctialgegenden 
mit furchtbarem Zepter und hält alfo dort faft Alles unter ewis 
gem Schnee in frauriger Einförmigfeit. 

Standinavien enthält 6652 fchwebifche Duadratmel: 
len, und von bdiefen FEommen 3668 auf Schweden, von 

deſſen Staats » Verfaffung und neuefter Gefchichte hier zuerft die 
Rede fein wird, 

Das Königreich Schweden 

ift eine conftitutionele Monarchie, worin des Königs Macht und 
Gewalt durch die Reichsſtände befchränft wird. Diefe beftehen 
aus dem Adel, der Geiftlichfeit, den Bürgern und den 
freien Bauern. Ohne ausprüdlihe Bewilligung der Reichs: 
ftände fann der König feine Anleihen Fontrahiren, feine Kron: 

Beneficien veräußern, feinen Gebietstheil abtreten, wie auch 
die Münze rüdfichtlic des Schrots und Kornd nicht verändern. 
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Mit dem Könige haben die Reichsſtände das Recht, Geſetze zu 
geben, ſolche zu verändern, ſie aufzuheben und authentiſch 

zu interpretiren. Dazu kommt, daß die Reichsbank und das 
Reichs-Schuldenweſen unter ſtändiſcher Leitung ſtehen. Wie 
denn auch nur die Stände einen Juſtiz-Sachwalter beftellen, 

welcher aljährli den Zuftand der Gefeh » Verwaltung veröffents 

licben muß, und ber dabei fogar das Recht hat, die Mitglieder 
des höchften Gerichtd, fobald dieje ihrer Pflichten Ausübung 
vernachlafjigen, vor dem Meichögerichte zur Verantwortung zu 

ziehen. Der König felbit kann einen Verurtheilten zwar begna— 
digen, darf ihn aber nie wieder im öffentlichen Dienfte anftellen. 

Zur Beforgung der fraglihen höchſten Gerichtsbarkeit be: 
ftellen die Reichsſtände auf jedem Reichsſtage 48 Gefchworene, 

namlih 12 aus jedem der vier Stände, und diefe allein haben 
darüber zu entfcheiden, ob und welche Mitglieder des höchften 
Gerichts wegen Partheilichfeit oder Unfähigkeit das öffentliche 
Bertrauen verwirften. 

Der Neichötag dauert jedoch nur höchſtens vier Monate, 
Sf nun in diefem Zeitraume der Staats : Etat nicht hinlänglic) 
regulirt und feitgeftellt worden, fo hat der König dad Recht, 

die Stände zu entlaffen und die vorige Verwilligung fortbefte: 
ben zu laffen. Er muß der reinen Lehre der augöburgifchen 
Konfeſſion anhängen und nach der vorgefchriebenen Regierungs: 
form regieren. Er darf daher Feines Schweden Leben, Freiheit 

_ und perfönliche Ehre antaften, wenn der Angegriffene nicht ges 

fegmäßig gerichtet if. Er darf’ eben fo wenig Semandes Frie: 

den in feinem Haufe ftören oder ihn (ohne Ueberweifung eines 

Verbrechens) an beweglichen und unbeweglihen Gütern beein: 
trächtigen. Ja, er darf in feinem Falle Jemandes religiöfe 

Meinungen anfeinden, fo lange dadurch die eealnae Ruhe 
nicht geftört wird. 

Der König befigt dagegen das undeſchränkte Recht, mit 
fremden Mächten zu unterhandeln und Bündniſſe abzuſchließen. 
Sein Wort entſcheidet über Krieg und Frieden. Er befehligt ſo— 

wohl die Land: als die Seemacht. Ihm ſteht die Vollmacht zu, 
würdige Männer in den Adelftand zu erheben. Allein alle feine 

Befehle müſſen von dem vortragenden Minifter gegengezeichnet 
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werben und freitet ein Beſchluß des Königs gegen die gefeh- 
lihe Negierungsform, fo ift es des Minifterd Pflicht, fein Amt 
fo lange niederzulegen, bis, die Meichöftände die Sache geprüft 
und darüber entjchieden haben. 

Alle neun Staatsräthe, fo wie die Minifter für den Cul— 
tus, dad Innere, die Finanzen, das Landkrieges— 
wefen und die Marine, find für die dem Könige gegebenen 
Rathichläge den Reichsſtänden verantwortlih. Auch fteht die 

Negel feft: daß feine Kegierungss Angelegenheit zur Faffung 
eines königlichen Beichluffes ald vollftändig erörtert betrachtet 
werden dürfe, wenn nicht drei Mitglieder des Staatsraths 

und der betreffende Minifter vorher gutachtlih darüber gehört 
worden find. 

Nach der Theorie ftelt alfo Schwedens Staatöverfaffung 
da3 vollfommenfte Mufterbild einer conftitutionell » monardhifchen 
Regierungsform dar. Wie ed fich dabei aber in der Prarid ver: 
halte? — ift eine andere Frage, deren Beantwortung fich zum 

Theil aud Schwedend neueiter Geihichte ergeben wird, Bevor 
fih nun eine genügende Beantwortung derfelben einleiten läßt, 
möchte ed wohl unerläßlich fein, einen prüfenden Bid auf die 
Beichaffenheit ded Landes und die verfchiedenen Zuftände feiner 
Bewohner zu werfen. 

— —— — — 

Schwedens Naturbeſchaffenheit und Bodenerzeugniſſe. 

Die mächtige Dalelf, welche in den Gebirgen öſtlich 
von Fämund entſpringt und in die Oſtſee ſich ergießt, theilt das 

Land in eine ziemlich gleiche ſüdliche und nördliche Hälfte. In 
der legten, die ſechs Lüne oder Provinzen umfaßt, leben auf 
der QDuadratmeile etwa 206 Menfhen. In der erften, acht— 

zehn Läne umfafjenden Abtheilung leben durchfchnittlich auf 
der Duadratmeile 2128 Menſchen. Sn Schonen fommen 

Maulbeer: und Wallnußbäume in freier Luft fort. Am Nord— 

kap aber müfjen die Häufer in die Erde gegraben werden, wenn 
bie furchtbaren Stürme fie nieht zerreißen und fortfchleudern fol: 

% 

— 

— 
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Ien. a, bie Schweden zuftändige ewige Echnceflähe beträgt 
16 Quabdratmeilen. | 

Dad Land zeigt unzählige Felfen, die nur an einzelnen 
Stellen mit einer dünnen Lage von frudhtbarer Erde bebedt find, 
Selbſt diefe Punkte erheifchen aber, um eine nur mittelmäßige 

Erndte zu erzwingen, eine Arbeitfamkeit und Anftrengung , wel: 
che bei weitem Alles überfteigt, was die Bewohner ſüdlicher 
gelegener Ränder zur Lebensnahrung und Nothdurft anzuwen- 
den brauden 3), | 

Auf der ganzen Bodenflähe Schwedens findet man kaum 
- 800,000 Morgen ergiebigen Aders nebft 176,751 Morgen 

Diefen. Dagegen erfcheinen über 313,929 Morgen Wald nebft 
ungeheuren Maffen von Sümpfen und Seen, unter weldyen 
lestern der Weners, der MWetter:, der Mälars und ber 

Hyelmar:See als‘ furchtbare Niefen ſich auszeichnen. 

Der durhfchnittlihe Ertrag des Aderbaues in Schweden 
ift in Korn 434 der Einfaat. Es giebt zwar eilf Provinzen, 
welche hinlänglich Getraide zu ihrem Bedarf liefern, während 

die andern 13 der Aushülfe bedürfen. Doch dedt jetzt ſchon 

ber fehr erweiterte Kartoffelbau das allgemeine Bedürfniß, und 
feit 30 Sahren hat auch der Aderbau bedeutende Kortfchritte 

gemacht, theild durch Einwirkung zwedmäßiger Geſetze, theild 
durh den Anbau öder, . fonft gar keinen Ertrag liefernder 
Landftreden. . 

Sn Schweden findet man übrigens einen ungeheuer aus— 
gedehnten Waldboden, und diefer könnte, gehörig benugt, wohl 

den dreifahen Hezbedarf liefern. Allein die Holzwirthidaft 
wurde biölang fo fehr vernachläffigt, daß wegen Verwüſtung 

großer Holzftreden fogar mehrere Eifenhämmer aus Mangel an 

Brennmaterial feiern mußten, und man fi fogar in Stod: 

holrs genöthigt fah, einen Theil des Holzbedarfd aus Finn: 
land zu beziehen. Inzwiſchen hat der jegt regierende umfichtige 

— 

— 

a) Mein Gewaͤhrsmann ruͤckſichtlich der im Texte mitgetheilten ſtatiſtiſchen 
Notizen iſt der Obriſt Carlaf Forſell, in feiner Statistik 
öfverSverige grundad pa offentlinga Handlingar. 
Das Werk ift überfebt vom Hofprediger U. G. F. Freeſe. 3. 1838. 
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König ein Forftinftitut geftiftet, worin geſchickte Forfimänner 
gebildet werden, die demnächſt gewiß eine verftändigere Holz: 
wirthfchaft unter den Gutöbefigern verbreiten werben. 

Schweden befigt einen faft unerfchöpflihen Reihthum an 
Produkten ded Mineralreihd a), befonders an Eifen. Die 
jährlihe Summe von allen Erträgniffen des Bergbaues fchlägt - 
man auf zehn Millionen Thlr. Banco an, wovon fieben 

Millionen auf das Eifen fommen. + Daraus wird ed erflärbar, 
wie bie Eifenfabrif- Vefißer mit dem wohlhabendften heile de 
ſchwediſchen Adeld zu wetteifern vermögen in Zurus und coms 

fortabler Lebensweiſe. Weberhaupt findet man in den Berg: 
werfs » Gegenden auch unter dem gemeinen Wolfe bei weiten 
ben größten Wohlſtand. Auch halten fih die Schmiede für 
weit über den gemeinen Landmann erhaben. Diefe Meinung 
wird noch durch manche Privilegien, deren der, Bergbau ges 

nießt, befeftigt. Er bat nämlich eigene Gerichtöftühle, ein 
eigenes Adminiftrations » Sollegium und kann gegen geringe Ab» 
‚gaben große Streden von Kronwäldern benugen. Ja, der in 
der Umgegend anfäfjige Bauer (welcher Grundherren unterthäs 
nig ift) fieht fich gefeßlich gezwungen, für einen Theil bed zu 
leiftenden Yufenzinfes für die Zabrifen Kohlen zu brennen und 
uhren zu leiften. Dazu fommt no, daß die Schweden faſt 
in allen Richtungen durchfchneidenden großen Flüffe beinahe 
überall durch ihre zahlreichen Waflerfälle den Zabrifen mecha— 

nifche Hülfsmittel darbieten, welche die Kraft der englifchen 
Dampfmafchinen noch übertreffen. 

Allerdings hat der Bergbau vorzüglich der fchwebifchen 
Nation Mittel an die Hand gegeben, fi alle fremden Bedürfs 

niffe zu verfchaffen; jett aber drobet dennoch der reichften Er: 
werböquelle Schwedens eine neue Gefahr, indem ed England 

a) Die Metalle ftiegen 1936 fehr im Preife. Die Silberminen zu Sa: 
a hatten neue Galerien geöffnet und waren ergiebiger geworben- 
Allein die Eifenwerke in Danmora fonnten wohl einzig in ihrer 
Art genannt werden. Die Kanonengießereien des Grafen Ridder— 
ftolpe in Strafojo und bie bes Grafen Metterftädt in Fins— 
pang Eonnten fid, kaum aller ihnen gewordenen Beftellungen entlebi: 
gen. Den erften Rang in diefer- Art behauptete aber dad) die Stüd 
gießerei bed Herrn von Marendorf in Acker. 



durch feine: Induſtrie dahin gebracht bat, ungeachtet de in. 
England. weit höhern Tagelohns, dad Eifen mohlfeiler ald 
Schweden liefern zu können. 

— — — — — 

Schwedens Bevödlferung und deren ftändifche Vers 
.. 

hältniſſe. 

Das Land ſteht rückſichtlich der Progreſſion ſeiner Be— 

völkerung noch immer auf einer niedrigern Stufe, als die 
meiften weftlichen und füdlichen Staaten Europa's, obgleich es 
ibm weder an Raum noch an Mitteln fehlt, eine dreifach 
größere Zahl von Bewohnern zu ernähren, als wirflih vor: 

handen ift. Inzwiſchen war doch in den leßtverfloffenen zehn 
Jahren die Bevölferung in beftändigem Fortichreiten. Sie be: 
trug nämlich im Sahre 1825 nur 2 Millionen 771,252 Indie 

piduen, und war im Jahre 1835 bis auf 3 Millionen 25,439 
Seelen geftiegen. Die Minderzahl ded männlichen Geſchlechts a) 
gegen das weibliche erklärte fich aus den gefährlichern Ges 

ſchäften (Bergbau und Fifcherei vorzüglich), welche die Männer 
treiben müſſen. ’ 

Die Landbauer machen den größten Theil der Nation 

aus, Einen bedeutenden Bürgerftand giebt es nicht, und der 
Adel hat bereit den größten Theil feiner Beſitzthümer verlo: 

ren, wodurch feine ehemals. dad Volk drüdende Macht fehe 

geſchwächt worden if. Bor zehn Jahren ftellte ſich das nu: 

meriihe Verhältniß folgendermaßen dar: 2 Millionen 67,375 
Individuen gehörten dem Bauernftande an; 10,449 wurden 
zum Adel und der Ritterſchaft, 13,977 zur Geiftlichfeit und 

66.604 zum eigentlihen Bürgerftande gezählt. Dazu kamen 
72,422 Standeöperfonen und 1127 Ausländer. Die übrige 
Maffe beftand aus Soldaten, Bootöleuten, Berg:, Brüden > 
und Fabrik Arbeitern u. f. f. : 

Bor noch nicht fehr Tanger Zeit befaß der Adel ein Drittel 

a) Im Jahre 1830 wurden gezählt 1 Million 390,921’ Perfonen männ: 
fichen und 1 Million 497,161 Perfonen weiblichen Geſchlechts. 
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des Landes, Seitdem aber abelige Güter von jedem Andern 
erworben werden können, verfchwinden foldhe immer mehr aud 

bed Adeld Händen, und fo hat der Adel von feinen Priviles 

gien wenig mehr ald das Recht gerettet, feinen Titel fortzus 

führen und bei den Reichötagen aus eigener Autorität erfcheinen 

zu dürfen. Inzwiſchen waren bei dem vorlegten Neichötage 

doch nicht mehr ald 492% Mitglieder des Adeld im Nitterhaufe 

vorhanden, obgleih von Rechtswegen 1296 Adelige hätten 
erfcheinen können. Allein diefe Herren befommen Feine Diäten 
und in Stodholm ift befonderd in der Reichstagszeit theured 

‚ Behren. 
Die Zahl der Geiftlichen erfcheint rücfichtlih der Bevöl- 

ferung Schwedens allerdingd zu groß. Auf dem vorleßten 
Reichsſstage erfchienen ald Deputirte ihres Standes jedoch nur 

57 Klerifer, obgleich von Rechtswegen deren 70 hätten er: 
fcheinen können. 

Das Recht, den Reichötag durch Deputirte zu befchiden, 
haben freilih 83 Städte. Doc find die meiften fehr gering» 

fügig, und viele derfelben haben fogar ein viel geringers ftädti: 
fches Anfehen ald mande. Dörfer in Deutichland. Nur Stod: 
bolm und Gothenburg zeichnen ſich durch fleinerne groß: 
artige Gebäude au. Auf dem vorlegten Reichstage erfchienen 
auch nur 57 ftädtifhe Deputirte und darunter 15- Bürgers 

- meifter. 
Der Bauernftand zählte auf dem Neichdtage 122 Mits 

glieder, doc) hätten deren 259 erfcheinen fünnen. Bu bemer: 

fen ift dabei, daß nur die freien Landleute, welche feinem 

Grundherrn unterthäntg find, auf dem Neichdtage Stimm: 
recht haben. Auch gilt die Regel, daß Feiner ald Reichstags— 
mitglied auftreten darf, der nicht zur Augsburgifchen Gonfef: 
fion fich befennt, der nicht ein vom Goncurfe freied Vermögen 
befigt und «Feines eaIp Inden Verbrechens wegen beftraft wor: 
den if. 

Auf dem Reichätage führt für den Adel im Kitterhaufe 
ein Landmarfhall das Prafivium. Des geiftlihen Standes 
Präfident ift der Erzbifchof. Bürger und Bauern aber haben 
ihre Sprecher. Der Geſchäftsgang ift übrigens fihleppend und 
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weitfchweifig, und dieſes entfpringt größtentheild aus ber lang: 
wierigen Ueberlegung in vier verfchiedenen Abtheilungen, wie 
nicht minder aus dem mit Starrföpfigfeit beibehaltenen Mo: 

tionsrechte. Hinfichtlih ihrer Tendenz und Zufammenfeßung 
ift die Geiftlichfeit in Schweden die, wirffamfte aller Corporas 

tionen. Auch muß zugeftanden werben, daß fie beffer als 

Adel und Nitterfchaft fich zu einer vermittelnden Macht zwifchen 
dem monarcifhen und dem bemofratifchen Elemente eigne. 

— — 

Hauptbeſchäftigung und Erwerbsmittel. 

Nationale Eigenthümlichkeiten und Eultur: - 
beftand. 

Aderbau und Bergbau find die Hauptbefhäftigungen bed 
bei weitem größten Theild der Bevölkerung. Dagegen ftehen, 
allen Unterſtützungen, Aufmunterungen und Einfuhr Verboten 

zum Zroße, die fchwedifchen Manufakturen und Zabrifen doch 

noch auf einer niedrigen Stufe. Nach einem Berichte ded 

Gommerz - Gollegiumd am Scluffe des Jahrs 1832 war im 
leßtverfloffenen Sahre die Zahl der Fabrifen auf 1884 und 

die der darin befchäftigten Perfonen auf 12,143 angewachfen. 
Auch berechnete man den Werth der Fabrifate auf 9 Millionen 

699,456 Thlr. Banco. Die Tuchfabrifen überflügelten dabei 

die Baumwollen: und Leinewand: Fabrifern bedeutend; denn 

die erftern hatten im Sahre 1831 nicht weniger al$ 528,590 

“ Ellen zum Werthe von 2 Millionen 794,458 Thlr. producirt, 
während die legtern nur ben Werth von 209,766 Thlr. nad: 
zumeifen vermochten. Unterd-Ten war dad Weben ald Hau S: 
arb’eit fortwährend im Steigen und man rechnete, daß in 

dem fraglichen Jahre 5 Millionen Ellen Leinwand alfo gewebt 
worden wären. 

Unleugbar gründet fich ein großer Theil des Volfswohl: 

ftandes auf die Bervolllommnung der Leineweherei, weswegen 

denn auch die Negierung nicht nur das thörichte alte Geſetz: 

der Bauer folle bei Strafe feine Weberarbeiten 
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zum Verkaufe verfertigen! aufpob, fondern in neuefter 
Zeit den fraglichen Induſtriezweig fogar durch anfehnliche Prä— 
mien mehr und mehr aufmunterte. Webrigens verfertigten bie 

Zuderraffinerien fchon im Sahre 1831 nicht weniger ald 414 

Million Pfund Zuder und 3 Millionen 218,306 Pfund Syrup, 
zum MWerthe von 1 Million 813,069 Zhlr,, während es mit 
den Tabadöfabrifaten noch immer nicht recht fort wollte, 

Nac neueren Berechnungen ſoll fich indeſſen bereit im 

Jahre 1831 ein Total-Ueberſchuß der Ausfuhr gegen die Eins 

fuhr von 1 Million 261,956 Thlr. Banco ergeben haben. — - 
Schwedend Handelsbilanz ift nämlich zwar im Nachtheile gegen 

Norwegen, Finnland, Rußland, Hamburg, Lü: 
bed, Spanien, beide Sizilien und Brafilien, gegen 
alle übrigen Staaten handelt es jedoch mit Vortheil. Nach 

Nordamerifa 3. B. erportirt Schweden jährlich für 5 Millionen 

199,255 Zhlr. und erhält von daher nur für 905,547 Thlr. 

Waaren. Nach Großbritanien führte es 1832 für 3 Millionen 

236,700 Thlr. aus, und der Import von daher betrug nur 
1 Million 745,131 Thaler, 

Schwebifche Fahrzeuge hatten in demfelben Sahre ausge: 

führt 26,120 Lüften zum Werthe von 7 Millionen 848,971 
Thlr., und eingeführt Dagegen 6850 Laften zum Werthe von 
7 Millionen 974,982 Thlr. Durch ausländiſche Fahrzeuge was 
ren eingeführt worden für 4 Millionen 327,700-hlr., und 
ausgeführt nur für 571,647 Thlr. Waaren. Daraus läßt fich 
nun wohl ein ziemlich richtiges Urtheil über Schwedens Aktiv— 

und Pafjiv: Handel bilden. Der Leinenhandel aber erreichte 

faum ein Drittel des Werths vom ausländiihen Zrafif, wovon 
die Gründe in der geringen Bevölferung des Landes und in 
den Schwierigkeiten der innern Verbindung gefunden werben 

möchten. Noch ift zu bemerken, daß Schweden eine bedeu: 
tende Zahl fertig ausgerüfteter Schiffe an Ausländer verkauft 
und daraus anfehnlihe Summen gewinnt. | 
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Der Einfluß des Adeld (der ed noch immer unter feiner 
Würde hält, fih mit dem Fabrifwefen zu befchäftigen und da= 
durch den untern Ständen ein aufmunterndes Vorbild zu geben) 

aufs Volk bedeutet in Schweden gar nidhtd mehr. Im wohl 
habenden Mittelftande haben ſich freilich noch eigenthümliche 

Charakterzüge erhalten, unter welchen Gotteöfurdht, Bravheit, 
Sparfamfeit und Gaftfreiheit hervorglängen, Dagegen find 
leider eben fo bemerkbar und im Zunehmen begriffen: Neid 
und Mißgunft gegen die Vornehmen, wie auch übertriebene 
Vorliebe für Alles, was ausländiſch if. 

Der gemeine Mann von der arbeitenden Klaffe ift Feineds 
weg5 ohne gefundes Uıtheil. Er ift aber dabei langfam, auch 

zum Theil fehr abergläubifh und ftarrföpfig auf feine alten 
einfachen Berhältniffe, wie nicht minder an der Unklarheit feiner 
ererbten Religiond:Begriffe und Firchlichen Einrichtungen fefthals 
tend. Die eigentlihe Hauptquelle des immer herrfchender wer⸗ 

benden phyſiſchen und moralifhen Verderbens iſt aber beim 
fhwediihen Wolfe im übertriebenen Genuffe ded Brantweind 
zu fuchen. Die großen föniglihen von Guftav III. ftammen: 

den Brennereien haben in Verbindung mit den anfehnlichen 
Brennereien auf den Gütern der Vornehmen das Meifte zum 
unmäßigen Genuffe des Brantweind beigetragen. Im Sabre 
1785 beirug bie ganze Gonfumtion des Brantweind in Schwe: 
den nur 5 Millionen 400,000 Kannen. Bier Jahre fpäter, 

ald Finnland fhon von Schweden getrennt worden war, 

ftieg fie aljährlih auf 22 Millionen Kannen. So ward nun 
immer allgemeiner die Klage, daß Feine nüchterne Arbeiter zu 
erhalten wären. So mußte fhon im Jahre 1831 ein volles 
Drittel der Conferibirten (ald durch Brantweinfaufen untaug: 
lich zum Dienfte geworden) zurüdgewiefen werden. Alle Be: 
fathungen des Meichötages vom Jahre 1834 haben noch fein 
Mittel zu Tage gefördert, wodurd jenem Unheile entfchei: 
dend gejteuert werben könnte. 

Dies ift um fo betrübender, da gerade bie fonft gefunde 
Maffe des Volks durch das Brantweinsgift gleihfam verpe— 

ftet wird. Und doch befigt dieſe Mafle einen Grad von Bil: 

dung, wie folder felten unter der Populace der füdlichen und 
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weftlihen europätichen Staaten angetroffen wird. Unter tau— 
fend Schweden wird man kaum Einen treffen, ber bed 
Lefend und Schreibens unfundig wäre, In den ärmſten Hüt- 
ten findet man Bibeln, Poftillen, Gefangs, Gebet: und Ans 
dacht3- Bücher. Die VBolfsbildung wird alfo von der Religion, 

und zwar von einer weit von dDummfuperftitiöfen Katholicismus 

verfchtedenen Meligion getragen. Und wer weiß nicht, wie 

tüchtig und kräftig die Sprecher der -fchwedifchen Bauerh auf 
dem Reichdtage ihre Nechte zu vertheidigen und dad, was dem 
Staate überhaupt Noth thut, in Plarer Rede darzuftellen ver: 
mögen? 

An Unterricht3 - Anftalten fürs Volk und für höhere Stu: 
dien fehlt e8 in Schweden keineswegs. Die Volfsfchulen be: 
dürfen jedoch einer radifalen Meform. Daffelbe möchte wohl 

mit Recht von den Univerfitäten zu Lund und Upfala, wie 
auch von den zwölf im Reiche beftehenden Gymnaſien gefagt 

werden fönnen. Die Zahl der Studenten auf beiden Univtrfitäten 
betrug im Jahre 1830 zwei taufenb fünf und adtzig 
und die der Gymnafien im Sahre 1832 auf fünf taufend 
ein und fiebenzig. Die Kriegsafademie nebft den Naviga— 
tions» Schulen in Stodholm, Karlsfrona, Göthenborg, 

Gefla, Kalmar und Malmö find nach neuern, meiftens 
franzöfiihen oder englifhen Muftern geformt, und überflügeln. 
alfo die gelehrten Schulen nach altem Zufchnitt. 

Da in Schweden ‚mehrere gelehrte Gefelfchaften, wiffen: 

ſchaftliche Sammlungen und Bibliotheken vorhanden find, fo 
gewinnt es — oberflächlich betrachtet — allerdingd den Anfchein, 

als fände Schweden auf einer hohen Stufe wiflenfchaftlicher 

Kultur. Die Sache gewinnt aber bei näherer und fchärferer. 

Betrachtung eine andere Geſtalt. Während des Jahrs 1830 
erfchienen freilich in Schweden 715 Schriften; allein nur we: 
nige waren wiffenfchaftlihen Inhalts. Die Mehrzahl beftand 
aus Brochüren politiihen Gehalt, aus Klug: und Streitfchrifs 
ten, untermifcht mit Ueberfeßungen ausländifher Werfe. Der 

fchwebdifchen wiflenfshaftlichen Original: Produktionen zählte man 
faum 30, und einige Zweige ded Willens — befonders in ber 

Jurisprudenz — fohienen ganz vertrodnnen zu wollen. In 
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angenehmer Blüthe flanden bagegen die hiftorifhen Wiſſen⸗ 
fchaften. 

Daß in Schweden auch nicht fo viel gelefen wird, als 

in Sranfreih, England und Deutfchland, erklärt fih aus der 
Dürftigkeit der meiften ſchwediſchen Städte und aus der ber: 
fchwenglihen Bücdertheurung in Schweden. Daß übrigens 

die Negfamkeit der ſchwediſchen literarifchen Tätigkeit fih auf 
feine Weife mit der in Deutfchland vorhandenen literarifchen 
Thätigkeit meffen kann, wird ſchon aus der Langfamfeit des 
nordifchen Geifted erflärbar. Es giebt allerdings in Schweden - 
eine Urt von Preßfreiheit, allein die auf jedem Neichötage zur 
Auffiht über die Preßfreiheit von den Ständen beftellten ſechs 
Männer, haben fich ftet3 als gewaltig ſtrenge Genforen bewährt, 

"und noch ftrenger hat in.neuer und neuefter Zeit der Hoffanzler 
als Schiedörichter über die den Staat gefährdende Tendenz 
der Drucdichriften politifhen Inhalts fein Votum geltend ges 

macht. Der Preßfreiheit Boden ift demnach in Schweden, 

wo nicht einmal auf den Univerfitäten öffentliche Vorleſungen 
über ſchwediſches Staatsrecht gehalten werden, nicht minder 

unſicher als in Deutſchland. 

Schwedens Verwaltung, Staatshaushalt und Juſtiz⸗ 
Prlege. 

Die bewaffnete Macht des Reichs. 

Die geraume Zwifchenzeit von fünf Zahren von einem 
Meichdtage zum andern ift und bleibt eine große Unbequems , 

lichkeit für die Staatövermaltung. Wahrhaft nügliche Nefor: 

men werden bort auh nur unter der Bedingung: daß bie 
Regierung felbft dazu die Initiative übernimmt und beftinmte 

Vorſchläge macht, zu Stande kommen. In mandyer Hinſicht 
iſt jedoch eine ſolche Initiative ſelbſt für die Regierung ein 
bedenkliches Wageſtück, und fo. wird dieſelbe immer nur lang» 

fam und mit großer Umficht vorgenommen werden. Es hans 

delt fich nämlich dabei hauptſächlich darum, die vis inertiae 
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aus dem Wege zu fchieben! In abminiftrativer Hinfiht 3. B 
würde ed fchon bedeutender Kraftanftrengung bedürfen, um 
die darin herrfchende Langfamfeit und die Viel: Schreiberei zu 
befeitigen. 

Die alte auf die Stammedverfchiedenheit der Bewohner 
Schmebend gegründete Provinzialabtheilung des Reichs ift er: 
lofhen. Jetzt zerfällt es, rüdfichtlih der Verwaltung, in 
24 Provinzen oder Läne. Jedes Lan theilt fich wieder in 
Härade und Vogteien, bie jedoch in gar feinem Verhält— 
niffe zu der Bevölkerung und dem Areal der Provinz ftehen. 
In einigen Provinzen findet man ja drei, in andern bage: 

gen zwanzig Härade Der höhfle Beamte führt den 
Titel: Landes: Höfding Die untergeorbneten Beamten 
heißen Häradshöfdinge. 

Die juridifhe Eintheilung ſteht übrigens in keiner we— 

ſentlichen Verbindung mit der adminiſtrativen. Denn nicht 

einmal in jedem Härad findet man ein Häradsthing, 
d. h.: ein Gericht erſter Inſtanz. Chemald bildeten die Lag- 
mandthinge, an deren Spike die Lagmänner als Nechtd« 
vorftände fungirten, in jeder Provinz (Län) die zweißg Ins 
ſtanz, an welche der Zug von. den Häradäthingen ging. Seht 

- bilden die drei Hofgerichte, nämlich dad Swea Hofrett 
zu Stodholm, dad Swea Hofrett zu-Gothenburg 

und das Schoniſche Hofrett zu Chriſtiansſtadt, die 
zweiten Inſtanzen in den betreffenden Provinzen. 

Die höchſte Inſtanz behält das in Stodholm reſidi— 

rende, aus fechd adelihen und ſechs nichtabelichen Juſtizrä— 

then zufammengefegte Königsgericht, welches auch in firei: 
tigen Fällen die rechte Meinung des Geſetzes audfpricht. Un: 
tergeorbnet beftehen in den Städten noch befondere Gerichte, 

wobei nicht verfchwiegen werben darf, daß überhaupt in der 
Gefengebung Altes und Neues, Veraltetes und Zeitgemäßes 
bunt durch einander gemifcht, der Rabulifterei einen weiten 
Zummelplab gewährt. 

— — — — 
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Kür die Jahre 1830 bi6 1834 festen. die Stände das 
Budget der Sahreseinnahme auf 8 Millionen 879,900 Reichs: 
Bankothaler fe. Es ift aber dabei zu bemerfen, daß man 

‚ bie wahre Einnahme auf 16 Millionen Thlr. anſchlagen Eonnte, 
Denn in Schweden bezieht der Staat nicht nur eine Menge 
von Grundrenten, Zehnten und andern Gefällen, fondern. die 

bedeutendften Ausgaben, 3.3. für dad Militair und den Straßen: 
bau werden nicht aus der Staatöfaffe, fondern vom Volke un: 

mittelbar beftritten, was allertings in die Einnahme » Rechnung 
gebracht werden muß. Dieſe Kaften trägt aber vorzüglich der 
Landbau, und Obrift Forfell weifet nah, daß in Schwe: 
den rücfichtlih der Abgaben ein weit ungünftigerd Verhältnig 
ftattfinde, ald in den meiften europäifchen Staaten. Eine we: 
fentlihe Erleichterung ded Wolfs würde — meint der patrioti: 

ſche Mann — wohl zu befchaffen fein durch eine gleichere Ver: 

theilung der Auflagen, durch weile, ftreng durchgeführte Spars 

famfeit der Abminiftration, und beſonders durch Verwandlung 

ber höchſten Staatdämter in Ehrenämter! 
Schweden fahe fi) zwar im Sahre 1809 zu einer Art von 

Staatssbankerot gezwungen; allein Carl Johanns XIV. 
umfichtige Politit fand in den verwidelten  europäifchen Händeln 
des Jahrs 1812 radikale Hülfsmittel gegen den freffenden Krebs: 
fhaden. Eine drüdende Staatöfhuld ift für Schweden nicht 

mehr vorhanden; denn die Reichsbank veranlaßte ſchon im Jahre 

1834 die Stände zu dem Beſchluſſe, „daß Sedermann vom 

1ften October 1834 an das fchmedifche Papiergeld zu einer 

nad) dem damaligen Mittel » Cours beflimmten Werthe gegen 
Silber follte ausgewechfelt erhalten können. Weswegen denn 
auch das faft ganz aus dem Verkehre verfehwundene Silbergelb 
ſchnell wieder in Umlauf Fam, 

Die in allen europäifchen Staaten, wird auch in Schwe: 
den ber größte Theil der drüdenden Staatdlaften dem Kriegd: 
wefen geopfert. Die Koften von Schwedens Eee» und Land: 

vertheidigung belaufen fih nämlich aljährlih auf 6 Millionen 
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931,603 Thle., wovon 1 Million 201,527 Thlr. aus vie Mas 
ine kommen. Dieſe für ein armed Land ungeheure Summe 
läßt fih nur durch die — keineswegs phantaftifche — Anficht 
rechtfertigen, daß der übermächtige Nachbar in Often, bald genug 
Schwedens Selbtftändigfeit ein Ende machen würde, wenn er 
nicht überzeugt wäre, eine Nation zu finden, bie fich verthei- 

- digen kann und will, | 
Die gefammte Kriegsmacht Schwedens beträgt 166,397 

Mann, wovon 23,100 Seetruppen find, Das ftehende Heer 
zählt in Friedenszeiten 39,846 Mann, nämlih: 806 Mann 

Generalftab; Artillerie in drei Regimentern 4300 Mann; 
Snfanterie 26,700 Mann und dazu 7000 Reiter. Der 
größte Theil der fihwedifhen Streitmacht befteht aber in der 

Bewehrungd:Mannfchaft (Landwehr), die fih, mit Eins 
fhluß der Inſel Gothland, auf 102,916 Combattanten 
beläuft. 
Das eingetheilte Heer, welches feine Entftehung vom Ende 

bed 17ten Zabrhundert3 datirt, ift eine Schweden eigenthüms 
lihe Schöpfung Carls XI, und bildet unleugbar den wahren 
Kern der Streitmaht Schwedens. — Diefe eingetheilten Sols 
daten find nämlich Aderbau treibende Krieger, die gegen Ueber: 
weifung eine angemefjenen Grundftüds, von Seiten berje: 
nigen Srundbefiger, welche die Mannfchaft zu ftellen verpflichtet 
find, den Soldaten Dienft verfehen müſſen. Diefe Soldaten 
find meiftens verheirathet und fcheinen wie zum Militairdienfte 
geboren zu fein; denn ihre Lernfähigkeit ift außerordentlich, da 
in drei Wochen jeder Infanterift vollkommen dreffirt if. 

Jeder Bauer, der ein Freigut Bauft oder befigt, muß 

einen Soldaten ftelen. Kann er die Koften nicht allein bes 
flreiten, (welches oft bei der Reiterftelung der Fall fein mag), 
fo muß er fih dazu mit feinen Nachbarn vereinigen. Der 
Soldat befommt dann einen beftimmten Theil Ader3 und ein 
Häuschen mit einem Garten: oder Wiefen: Flede. Dieſes 
Alles bleibt fein Eigenthum, fo lange als feine Aufführung 
untabelhaft if. Wird er aber aus dem Dienfte geftoßen, fo 
ift er zugleich aller Vortheile der Anfäffigfeit verluſtig. Der 
Angeftellte begiebt ſich unverzüglich, völlig montirt und gerüftet 

Venturini's hiſt. "Schriften. IM. 2 
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an ben zur RefrutensUebung beflimmten Ort, und rüdt nach 
empfangener Dreffur, in das alljährlich flattfindende Lager, 

Der Keiter erfcheint ſchon ald Rekrut mit dem Pferde, 
Mann und Pferd, die der Bauer vollflommen audgerüftet, wer: 
den von einer dazu beftelten Commiſſion ftreng geprüft, und 
gehen dann (tüchtig befunden) zum Dreflurplage bes Re: 
gimentd ab, wo fie binnen 90 Tagen, von dazu beftimmten - 
Bereitern und Gavallerie- Offizieren fo vollfommen eingeübt 
fein müffen, daß fie fofort mit ins Lager zu.den größern Mas 
noeuvres rüden können. Won dort eilt der Soldat zu feinem 
Gütchen, zu Weib und Kind zurüd, und braudt nun, als 
fhon eingeübter Krieger, fih nur zu ben folgenden Lagern 
alljährlih 14 Tage in Reihe und Glied zu fielen, wo er dann 
gewöhnlid auf ehrenvolle Weife mit den ftet3 im Dienfte ge 
bliebenen Garden rivalifir. Der Stab des Regiments bleibt 
in der Mitte des Bezirks, welcher die Soldaten liefert. Die 
Dffiziere find auf den Stationen vertheilt und befuchen oft, 
von den Unteroffizieren begleitet, bie Land bauenden Soldaten 
in ihren Wohnungen, um nad) der Beſchaffenheit ihrer — 
Waffen und Montirungen zu ſehen. 

Eine beſſer disziplinirte, religiöſere und rechtlichere — 
giebt es ſchwerlich, als die ſchwediſche. Humanität der Offir 
ziere erleichtert den Dienft des Soldaten, bie feine Sklaven- 
furcht kennen, und-bei welchen harte Strafen oder Eörperliche 
Züchtigungen beinahe ohne Beiſpiel find. Die alte Inſtitution 
hat fih mit den Sitten und Gebräuden des Volks amalgas 
mirt und wird daher auch nicht ald brüdende Laft empfunden. 
Es giebt in feinem europäischen Heere fo viele verheirathete 
Soldaten als im fchwedifhen. Auch hat die Staatskaffe dem 

Kerne ded Heeres nichtd zu verabreichen, als die Offiziergehalte 
und den Unterhalt während ber Lagerzeit. Dennoch kann der 
König in Zeiten. ber Gefahr fofort über 80,000 eingeübte und 
gehörig bewaffnete Krieger verfügen , ohne daß ed dem Staate 
mehr koſtet, als di Grpaltung | des Kadres &), 

a) Forſells Zeugniß ift Hier von Bedeutung. Mas, fagt er, die Mo: 
ralität: BR Leute — ſo kann man I ganze Kaffe einem 
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Die dem Meere zunächſt gelegenen Landftriche find in 

gleicher Weiſe verpflichtet, eingetheilte Matrofen zu ftellen, 
und in Kriegdzeiten Tann daher die Megierung, außer ben 

23,000 Matrofen und Seefoldaten, noch auf die ganze Manns 

fchaft der Kauffartheis$lotte, welche aus 1000 gededten Fahr: 

zeugen befteht, rechnen. Diefe Mannfchaft zählt wenigftens 

8000 an das Seeleben gewöhnte und erfahrene Mariniers. 

Die Kriegdflotte befteht aus 12 dienftfähigen Linienſchiffen, 
13 Fregatten und eben fo vielen Briggs, Korvetten und Jach— 
ten, die hauptfählih „in, Karlskrona und Götheborg - 
ftationirt find. Den Haupttheil der Kriegesmarine, welche von 
2 Admiralen, 2 Bice-Admiralen und 8 Contre-Admiralen bes 
fehligt wird, bildet jedoch ‚die aus Kanonen» Schaluppen und 
Kanonen: Zollen beftehende Scheeren : Flotte, welche befonders 

zur Vertheidigung der von zahllofen Felfenriffen (Scheeren) ume 
gebenen Küften beftimmt if. Die Kanonen » Sollen find flache, 
unbebedte Ruderfahrzeuge, die nur einen Zoll über Wafler 
gehen und einen 24pfünder tragen. Die Kanonen : Schaluppen 
find Boote größerer Art mit Segel und Rudern, bewaffnet 
mit einer Kanone und einer Haubige. Ihre Beſatzung bes 

fteht aus 54 Mann, wovon 32 rudern, vwoährend die übrigen 
die Gefchüge bedienen. Das Verdeck ift mit einem Zelte übers 

fpannt, unter welchem die Offiziere ihr Logement haben. Ge: 
wöhnlich find diefe Fahrzeuge auf zwei Monate mit Propifion 
verfehen, und die Zahl derfelben fteigt über 300. 

Sollen und Schaluppen find nur zur Küften» Bertheidis 

gung beftimmt, Daher ohne Bedeutung, wenn Schweden nicht 

zur See angegriffen wird, wo denn aber bie eigenthümliche 
Befchaffenheit der Küften, eine leichtere und ficherere Defenfion, 

als für Konftantinopel die Dardanellen gewähren, an 
die Hand giebt. Mangelhaft ift jedoch die Obfervanz, nad) 
welcher die Matrofen nur ein Jahr im Dienft bleiben, weil 

diefer Zeitraum ficherlich für den Be zu kurz r Auch 

— Soldaten in Verwahrung geben und ſicher ſein, 
ſie unberuͤhrt wieder zu erhalten. Unter 1000 dieſer braven Maͤnner, 
wird es kaum eine Ausnahme geben. 



flimmen die meiften Sachverſtändigen dahin, baß die Unterhals 
tung einer zur Offenfion beftimmten Kriegöflotte, den fchwebis 
[hen Verhältniffen nicht zufage, und eben deswegen alle Sorgs 
falt der Regierung der Erhaltung und Vervollkommnung ber 

Scheren: Flotte, ald dem wichtigften Vertheidigungsmittel des 
| Rem: zugewendet werben müffe ®). 

Ba en u 

Norwegen 

wurde mit Schweden vereinigt auf Geheiß ber europäiſchen 
Großmächte, die aber zu jener Zeit (1812 bis 1814) von fo vie: 
len andern fchwierigen Welthändeln bedrüdt waren, daß ihnen 
feine Muße blieb, die Prinzipien gu prüfen und zu erörtern, 
nad) welchen ein Volk, deſſen Eitten und Charakter man bisher 
fo wenig beachtet, regiert werden follte. Norwegen ward zwar 
gewaltfam von Dännemarf getrennt; allein die Norweger 
erfannten bie fraglihen Trennungsrechte ber vier gegen 
$ranfreich verbündeten Großmächte feinesweges an. Sie griffen 
vielmehr zu den Waffen, gaben fih am 17ten Mai 1814 zu 
Eids vold felbft eine freie Gonftitution, und wurden nur durch 

die Uebermacht der fchwerifhen Maffen, fobald die Selbftftän: 

digfeit ihred Waterlandes für gerettet gehalten werden fonnte, 
bewogen, das modifizirte Grundgefe vom 4ten Novbr. 1814 

anzunehmen. 
Norwegen trat nun auf als ein freies, felbftftändiges, 

untheilbared und unabhängiges Königreich, welches Feine andere 

Verbindung mit der ſchwediſchen Krone hatte, als in der Per: 

fon ded Monarchen, welcher audy König von Norwegen gewors 
ben war. Die Regierungdform ftellte ſich nach der befchworenen 

a) Wie aber wenn ber bothnifche Meerbufen, mie im Sabre 1809, zus 
feiert? _ In jenem Jahre zog ja bie zuffiihe Armee auf dem Eife 
über Aland her, und bie Kofaden 'flreiften fehon bis wenige 
Stunden von Stockholm. Merkwürbig genug hat Schweden nicht 
eine Feflung gegen Rußland. Bands foll freilich zu einer ſtarken 
Feſte gemacht werben. 
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Gonftitution als eine fehr eingefchränft monardhifche dar. Der 
evangelifch-Iutherifche Kultus, galt ald des Staats öffentliche Ne 
ligion. Mönchsorden und Sefuiten follten nie geduldet, Zuden 

im Reiche nicht zugelaffen werden. Bei dem Könige blieb 
zwar die ausübende Macht; allein die gefeßgebende ließ das 
norwegifche Wolf ſich nicht nehmen. Es übte diefelbe vielmehr 

fortdauernd durch des Heichdtagd große Verfammlung, Stor- 
thing genannt. Diefe Verſammlung befland aus zwei Kam: 
mern, Tämtic aus dem gefeßgebenden Körper, Lag-thing, 
und aus der Grundeigenthlmer : Berfammlung, Odels- -thing 
genannt. Das Stimm: und Wahlrecht ſtand jedoch nur ben: 
jenigen männlihen Bewohnern Norwegens zu, die das fünf 
und swanzigfte Lebensjahr zurüdgelegt hatten und fünf 
Jahre im Lande anfällig geweſen waren. Auch mußten fie 

Beamte fein oder gewefen fein, oder fie mußten ein inmatri: 

kulirtes Gut feit länger als fürnf Jahren gebauet haben, oder 

auch in einer Handelöftadt oder in einem privilegirten Seehafen 
ein Grundſtück, mindeftens zum Werthe von 300 Reich&banco: 
thalern, befigen. Weberdem burfte fein bürgerlicher Makel auf 

ihnen haften. Ehe die Wahlen begannen, wurde ftetö bie 
Reichsconftiturion verlefen, und darauf von jedem Stimmgeber 
vor Gericht befchworen. Die Wolfövertreter, die 30 Lebens: 

jahre zählten und 10 Zahre im Lande ſich aufgehalten haben 
mußten, erhielten dann für die Keifefoften wie für den Unter: 
halt während ber Reichöverfammlung, Entſchädigung aus der 
Staatdfaffe, und ihr Mandat dauerte drei volle Jahre, wäh 
rend welcher fie (von Öffentlichen Verbrechen frei) nicht zu per: 
fönlicher Haft gezogen, auch wegen geäußerter Meinungen nicht 
verantwortlih gemacht werden konnten. Die Wahlverfamm: 
lungen wurden auf dem Lande vom Prediger, in den Städten 
vom Magiftrate geleitet. Staatöräthe, Hofbediente und Hof: 
penfioniften waren, der Gonftitution zufolge, nie zu Volksver—⸗ 
tretern tauglich. Ja in des Königs Gegenwart durfte weder im 

ordentlichen, noch im außerordentlichen Etorthing eine Berath⸗ 
ſchlagung ſtattfinden. 

Dem Storthing, welches aus ſeinen Mitgliedern ein 
Viertheil zum Odelsthing außwählt, ſteht bad Recht zu: 

* 
— 
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Gefege zu geben und die beftehenden aufzuheben; Abgaben, 
Zoll -und andere Laften bis zur Verfammlung des nädhftfolgen: 
den Storthingd, dem Volke aufzulegen ; Anleihen auf den Reicyd- 
credit zu negoziren; Aufſicht über dad ‚Geldwefen zu führen; wie 
auch die Givillifte des Königs und feines Hofftaatd zu beſtim— 

men. Dod dürfen die Einfünfte der Givillifte nie in feſtem 
Eigenthume befichen. Der König befigt zwar die Befugniß: 
einen vom Lag- und Odelsthing an ihn gebrachten Gefegvors 
ſchlag zweimal zurüdyumeifen; verweigert er aber zum drit: 
ten Male einem folhen Befhluffe oder Antrage feine Sanftion, 
fo wird derfelbe dennoch vom Storthing zum Geſetz erhoben. 
Auch, erftredt ſich die Eöniglihe Sanftion gar nicht auf bie 
innere Polizei des Storthingd, und eben fo wenig auf die Voll: 

macht des Odelsthings: den Staatörath oder jeden andern hohen 
Reichöbeamten zur Verantwortung zu ziehen. Alles wird dabei 
Öffentlich betrieben, denn das Storthing verhandelt bei offenen 
Thüren, und feine Verhandlungen werden durch den Drud 
veröffentlicht. Dabei ſteht der Grundfag feft: daß Jeder, — fei 
er auc durch einen Negierungdbefehl dazu getrieben — ber 
de3 GStorthings Freiheit und Sicherheit zu flören trachte, als 
Vaterlands-Verräther verfolgt werben folle. 

Nach der Gonftitution fol auch Drudfreiheit infofern ftatt: 

finden, daß Keiner wegen einer von ihm verfaßten und bers_ 

audgenebenen Schrift geftraft werben darf, wenn er nicht vor: 

fäslih und offenbar Ungeborfam gegen die Geſetze, Gerings 

ſchätzung gegen Religion und GSittlihfeit, oder Widerfeglich: 
feit gegen die conftitutionellen Gewalten gelehrt und empfohlen 
hat a), Keiner darf anders als nach dem Geſetze gerichtet, 

—* Noch jetzt erſcheint in Ehriſtiania ein Oppoſitionsblatt, welches die 
ſtrengſte Controlle der Veamteten handhabt. Die Form der Anklage 
iſt folgende: »Es verlautet, daß Herr N. N. dies gethan ober uns 
‚terlaffen bat. Es wäre wänfcenswerth daß Herr N. N. über ben 
Bufammenhang der Suche Auskunft gebe und das Publikum eines 
Beffern befehrte.« Erfolgt nad zweimaliger dringender Anforderung 

keine Antwort, fo erfcheint gemöhnlicdy eine förmliche Anklage vor. dem 
Publikum, und die Regierung ift dann zur Unterſuchung ber Sache 
verpflichtet. ine ſolche Publizität erhält die .Beamteten in fteter 
Wachſamkeit, denn das fragliche Blatt wird wie die Reichstagszeitung 
in Norwegen faſt durchgängig, gelefen, und man kann es auf dem 
Lande fo gut als in den Städten finden. 
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- Keiner darf anderd ald nad; der im Geſetze vorgefchriebenen 
Weiſe eingezogen werben. Hausinquifitionen bärfen nur in Gri- 
minalfällen vorgenommen, und Eigentyum, beſonders Grund: 
befig kann in feinem Falle verwirkt werden. Uebrigens ift jeder’ 
Staatöbürger zur Vertheidigung des Vaterlandes verpflichtet,’ 
und eine Veränderung des Grundgeſetzes — die allerdings nach 
Berathung darüber in zwei aufeinander folgenden Storthings 
ftatt finden fann — darf nie Beftimmungen enthalten, die dem’ 
Geifte der freien: Verſaſſung widerftreben. Auch müffen über 
vorgefchlagene Modififationen des Grundgefeßes zwei Drittel 

des Storthing$ einig fein, wenn ſolche zur Ausführung gelans 
gen follen. 

Des Königs Perfon ift jedoh heilig. Der König hat 
dabei das Recht der Begnadigung Er ernennt alle Givil: 
Juſtiz⸗ und Militair: Beamten. Er hat ben Oberbefehl über 
die ganze Land: und Seemacht. Er kann Krieg anfangen und. 
Frieden fchließen. Er wählt den Staatörath aus norwegifchen 
Bürgern, wie auch den betreffenden Staatöminifter.. Es flehe: 

ihm zu, eine norwegifhe Garde und norwegiſche Freiwillige 
zu organifiren. Audy.gehört es zu: feiner Machtvolfommenheit, 

- für Norwegen einen. Vicekönig oder Statthalter zu beftellen, 
und zur Belohnung ausgezeichneter Dienfte Orden zu verleihen. 

Inzwiſchen find alle. diefe höchften Regierungs : Privilegien. 

an gewiſſe Bedingungen geknüpft. Es darf z. B. fein anderer. 
Rang oder Titel als nur ein ſolcher, ben jedes Amt’ mit ſich 
führt, ertheilt werden. Es darf in Zukunft fein erbliches Pri: 
vilegium Jemandem zu Theil werden. : Keine der königlichen 
Anordnungen über Handel, Boll, Gewerbe und Polizei, darf 

ben Storthingd= Gefegen widerfprehen. Es warb ja umfonft 

und vergeblich vom Könige verfucht, den Norwegern einen erb- 
lichen Adel aufzubringen; denn das Storthing machte in diefem 
Falle. von feinem Rechte: Nein zu fagen, Gebrauch. Ohne 
des Storthingd Einwilligung darf die norwegifche Land» und 

Seemacht weder vermehrt, noch fremden Mächten zum Dienft. 

überlaffen,. noch frembed Kriegsvolk ind Land gezogen werben. 

Doch ift ed dem Könige geftattet, ſechs Wechen im Jahre die. 
nächften Truppen von Schwedens und Norwegens Kriegeömacht 
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innerhalb ber Grenzen beider Königreiche zu Waffenübungen 
zufammenzuzieben.. Sonft darf ohne des Storthings Einwilligung 
ihlechterdings kein Mann der norwegifhen Landwehr, oder auch 
nur ein Theil der Flotille außerhalb Norwegen gebraucht: wer: 

den. Es bleibt die Staatöfaffe flet3 in Norwegen und wird 
allein zu. der Landesbedürfniſſe Beſtreitung verwendet. Norwe— 
gen behält dabei ſeine eigene Bank, ſein eigenes Münzweſen 
und ſeine eigene Handelsflotte mit der ihr eigenthümlichen Slagge: 

einem weißen und blauen Kreuze in rothem Felde. 

So die mit Argusaugen bewachte Verfaffung. Werfen 
wir nun einen forfhenden Blick auf die Eigenthümlichkeiten 

des Landes und feiner Bewohner! 

Auf einem Klächenraume von mehr als 3000 Quadrat 
meilen leben in Norwegen etwa 1 Million 150,000. Menfchen ; 
aber ewiger Schnee bededt ‘dort faſt 70 Quadratmeilen des 
Landes. Das Meer brandet an graufigen Felfenufern, deren 
Höhe ſich nicht felten: bid zur Region des ewigen Schnees erhebt, 
und Gletfcher. ſtürzen fih von jenen. Höhen herab bis zum Mees 
reöftrande. Ja dad Innere des Landes gleicht oft einens in der 

höchſten Aufregung zu Urgeftein  vefwandelten Meere, und faft 
überall erblidt man dad Gerippe unfers Erdförpers. - Ungeheure 
Eid: und Schneemaffen deden das. Hochgebirge, und in den tief, 
eingefchnittenen Schluchten. flürgen die Ströme von Feld zu Fels, 
oft aufgelöf’t in eine Wolfe von Wafferhofen, während Urwälder 
die mittleren Höhen. in ein fchwarzgrünes Gewand hüllen. 

An jene Höhen lehnen fi aber auch in großer Mannich 
faltigfeit herrlich ausgebreitete Thallandſchaften, umgeben von 
zterlichen Höfen (Gaarb3), weiche freilich Feine Dörfer bilden, 

da jeder Norman fih auf feinem Grund und. Boden anbauet. 
Aderbau ift wenig vorhanden, und wird in der. rauhen: Natur 
nur mit großer Kraftanftrengung, dennoch kümmerlich betrieben. 
Ueberhaupt bauet man in Norwegen fait nur Hafer und Gerſte, 
und dad Land bedarf daher einer jährlichen Getreidezufuhr 

von mehr ald 200,000 Zonnen. In ben ungeheuren Wals 
dungen kommen, trog der Rauheit ded Climas, doch Eſchen, 
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Tannen, Birken und Fichten ziemlich gut for. Kurz, das 
Pflanzenreich liefert Holz ‚als Hauptprodukt. In den Waldun: 
gen und ‚auf den öden Mooren haufen Elenthiere, Rennthiere, 

Bären und Wölfe, Auch liefert dad Land eine fehr dauerhafte 

Race Eleiner fchneller Pferde. Waghalſig ift befonderd die Jagd 
auf Schneehühner und Eidergänfe. | 

- Die reichlichfte Ausbeute aber liefert dad Mineralreich durch 
Bergmerks: und Hüttenbetrieb. Es giebt nämlich in Norwegen 

- 19 -Eifenwerfe, worunter dad ergiebigfte bi Röraas fi fin- 
det. Aud das Silberwerf zu Kongdberg am Louwen ift 
wieder ergiebig geworden. Denn e3 hat im Sahre 1832 nicht 
weniger. ald 15,423 Mark, und in den legten ſechs Monaten 
des Jahrs 1835 fogar 12,414 Mark Silber geliefert. Eins der 

einträglichften aber auch gefährlichften Erwerbömittel ift übrigens 
in Norwegen ber Fiſchfang, befonders Dorf und Kabeljaufang. 

Daß eine ſolche Natur und Beſchäftigung, bedeutenden Eins 
fluß auf den Charakter des Volks gewinnen mußte, liegt am 

Tage. Der Norweger ift groß und hager, Arme und Schenkel 
find aber durch fihwere Arbeit und fortwährendes Bergfleigen 
geftählt. Dunkelblonde Haare und blaue flare Augen geben 
den ernfihaften Geſichtszügen doch ein wohlmollended und ‚ge: 

müthliches Anfehen. Die Weiber find felten fhön, dennoch 
fräftig und gutmüthig, und der National: Charakter fpricht ſich 
bei beiden Geſchlechtern als freifinnig und fräftig aus. 

Wenn der Norweger feiner fauren Arbeit nachgeht, ift er 
ernft und faft ſtumm. Läßt man ſich indeffen mit ihm in ein 
fein Vaterland berührendes Geſpräch ein, fo gebt er zwar gern 
darauf ein, antwortet jedoch nie übereilt, fondern bedenkt ſich 

erft und zieht ſtets feine innerfte Meinung bei der Antwort zu 
rathe. Dann kann man fi aber auch darauf verlaflen, daß 

er ein gefundes und treffendes Urtheil ausfprechen werde, Theil— 

nehmend für den Landsmann zeigt fich der Norweger ſtets, und 
dem Fremden, welchen er gewöhnlich mit Fragen überbäuft, 

erfiheint er faft immer als fehr wißbegierig. Der mittheilende 

Deutiche ift in Norwegen beliebt; der felbfigenügfame Englän: 
der ift es ungleich weniger; der Schwede wird nicht nur ver: 

achtet, fondern auch gehaßt. Diefer Nationalhaß fihreibt ſich 
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ber aus uralten gefchichtlichen Erinnerungen. Er wurde genährt 
durch die häufigen Kriege mit Schweden, und noch gefteigert 
durch der Schweden neuefte Anfprühe, wie nicht minder durch 
die Verfchiedenheit der Werfaffungen beider Reiche. 

In Schweden kannte man den tiefen grollenden Charakter 
ber Norweger eben fö wenig, als ihn die Hochpolitifchen Diplo: 

maten der europäifchen Großmächte Fannten. Schwedens kluger 
König fäumte aber doch nicht, die freifinnige Gonftitution Nor» 

wegend vom Jahre 1814 anzuerkennen, als ein damals fehr 
annehmlich fcheinendes Mittel, die gewünfchte friedliche Erobe- 

rung zu Stande zu bringen. Dabei lag denn auch wohl die 
Hoffnung im Hintergrunde: es werde bald gelingen, in Rors 
wegen eine fchwedifche Parthei zu fchaffen, durch deren Einfluß 
manche für Schweden erfprießlihe Modifikationen der zu frei: 
finnigen norwegifchen Gonftitution befhafft werden würben. 

Allein die Hoffnung erſchien bald als eine fehr trügliche; 

denn mit überrafchend gefunder Urtheilöfraft begriff Norwegens 
ganzes Volk fogleih, worauf ed in feiner eigenthümlichen Rage 

befonder3 anfomme, damit dad Vaterland frei und felbftftändig 
bleibe. Alſo fand fih auch in Norwegen Feine Parthei, der ed 
gelang, den einfachen norwegifchen Verftand durch feine Myſti— 
fitationen zu berüden und fo der Intrigue zu Gunften der beab: 

- fichtigten Suprematie Schwedens, freien Spielraum zu verfchaf: 
fen. Das ganze Dichten und Trachten der Norweger ging 
nämlich darauf hin, jeden Einfluß Schwedens von ihrem Ba: 
terlande abzuwehren. Denn die Norweger betrachteten die Grund- 

elemente der ſchwediſchen Verfaffung, worin Adel, Geiftlich: 
feit, Bürger und Bauer ald Korporationen figurit- 

ten, als folche, die dem Prinzipe der norwegifchen Conftitution, 
weldhe nur einen Stand und gar Fein erblices Prärogativ 
fennt, abfolut entgegenwirken, Beſonders fcheint ein Blick 
auf die Gefhichte Schwedend alle  tonangebenden Storthing3:-- 
Männer barüber belehrt zu haben, welchen überwältigenden 
Einfluß der Adel felbft in einer conftitutionellen Monarchie ers 
langen könne. Ä 

Darum blieb: dad Storthing dreimal feft in feiner For⸗ 
derung, den Adel in Norwegen abzufchaffen und nur diejenigen 

f 
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Familien, welche fich ald Acht abelich zu legitimiren vermögten, 
zwar für ihre Perfonen noch ald Edelleute zu betrachten, bie 

- Bererbung bed Adels auf ihre Nachkommen jedoch in Feiner Weiſe 
zu. geſtatten. Ob jene. ftarrfinnige Renitenz des Storthings, 
als eine demokratiſche auf Adelshaß beſonders gegründete Reak— 

tion mit Recht getadelt werden darf? iſt eine Frage, bei deren 
Beantwortung die politiſche Tendenz des Storthings: der ſchwe— 
diſchen Regierung das beſte Mittel zu entziehen ſich durch Bes 

günſtigung des privilegirten Standes eine für das ſchwediſche 
Intereſſe leicht zu gewinnende Parthei zu ſchaffen, wohl beher⸗ 
ziget zu werden verdient. a) 

mau 

Die Bildung des Volks ward unter däniſcher Herrſchaft von 
Seiten ber Regierung kläglich genug beſorgt Norwegen hatte 
zwar: fünf gelehrte Schulen. Die höhern wiſſenſchaftlichen Stu: 
dien waren aber dabei auf die Univerfität in Kopenhagen bes 
fhränft. In neuerer Zeit entftand erft die Hochſchule zu Chris 
ftiania, und die norwegifche Eonftitution erlaubte nun auch, 
Fremde ald Lehrer bei der Univerfität. und bei den gelehrten 
Schulen anzuftellen.. Die vereinzelt gelegenen Höfe (Gaards) 
machten bei.dem gänzlichen Mangel an Dörfern, eine fefte Orga: 

nifation der Schulen fürd Landvolf faft unmöglid. Der Bauer 
half fich daher fo gut als thunlich dadurch, daß mehrere Hof: 

befiger fich gegenfeitig verpflichteten, einen gemeinfchaftlichen 
Lehrer zu halten.  Diefe, Umgangdlehrer genannten Pä- 
dagogen, wanderten von einem Hofe zum andern, blieben in 
jedem etwa 8 Tage, und die Befiger der entfernteren Höfe, 
welche zu einer Lehrer» Station gehörten, gaben dann ihre Kin: 

a) Es fanden fid in Norwegen allerdings noch fehr alte, von ben alten 
Häuptlingen des Volks (Jarls) abſtammende Geſchlechter; allein 
dieſe konnten doch durch Erneuerung ihres Adels faſt gar keine reale 
Rechte gewinnen, waren auch zu ſtolz, ein Adelspatent bittlich zu fu: . 
den. Der patentirte norwegifcdye Adel beftand auch meiftens nur aus 
eingewanderten daͤniſchen Familien. Bei Abfhaffung bes Adels in 
Norwegen legitimirten fih nur 18 Familien ald Adeliche. Darunter 
waren zwei gräflihe: die Wedel-Jarlsberge und bie Kram: 
pe, dazu eine freiherrlihe: nämlich die Rofentrone. 

* 
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der gewöhnlich bei dem Hofbefiker, wo periodifdy die Schule 
gehalten ward, in die Kofl. Während der Abwefenheit des 
Lehrers hielten aber die Eltern gewiffenhaft und fireng darauf, 
daß die Kinder fämmtliche Aufgaben des Fehrers löſeten und 
dad Borgetragene fleißig wiederholten. So mangelhaft nun 
auch eine ſolche Unterrichtämethode fein mochte, fo lernten die 

Kinder doch Leſen und Schreiben, welches fchon daraus erhellet, 
daß Unfunde des Lefend und Schreibens felbft vom norwegifchen 
Bauernftande für höchſt ſchimpflich gehalten wurde, 

Der Religiondunterricht, welcher unter Aufficht der fünf 

Bilhöfe von Chriftiania, Bergen, Chriftianfanb, 
Drontheim und Nordland, wie aud unter Leitung ber 
Pröpfte- von den Paftoren dem Volke ertheilt wurde, fcheint 
von jeher einfach und dem Geifte der lutheriſch-evangeliſchen 

Kirche entfprechend gewefen zu fein. Katholifche Priefterherrs 
fhaft und verbummende Guperftition fonnten feit der Reformas 

tiondgeit nicht wieder auffommen. Die Norweger hatten in 
neuer Zeit auch eine folhe Scheu vor jenen böfen Geiſtern 
von ihren Vorfahren geerbt, daß die Gonftitution: im. Zahre 
1814 ausdrüdlich beftimmte: es follten Mönchsorden und Je⸗ 
fuiten niemals im Lande zugelaſſen werden. 

Den Trieb zu höherer Verſtandesbildung weckte aber vor⸗ 
züglich die errungene freiſinnige Verfaſſung Norwegens. Nun 

ſtand ja jedem Grundeigenthümer das Wahlrecht zu, und ſo 
war auch jedem die Ausſicht eröffnet, zur höchſten National: 

würde, d. bh. zum Storthingdmann erwählt zu werden. Die 
Grundbedingung, um zum Genuffe jenes ſchönen Rechts zu 
gelangen, war aber, daß man ſich durch höhere Bildung aus: 
zeichnete und des Volks Zutrauen befaß. Welch ein Antrieb 
für die alternde Generation, ihren Söhnen die höchft mögliche 

Bildung zu verfchaffen! — XAlfo wurden bald durch Beiträge 

ganzer Bezirke, unter Aufficht der Pröpfte und Paftoren, Bi: 
bliothefen von Büchern belehrenden und unterhaltenden Inhalts. 

angelegt. Sammlungen, die ſich keineswegs auf in der Landed: 
fprache verfaßte Schriften beſchränkten. Der deutichen Sprache 

waren auch bald viele Norweger in fo weit fundig, daß fie fich 

aus beutfchen Büchern Belehrung und.Unterhaltung zu verfchaffen 

* 
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vermochten. Ja man fand bald in mandem Gaard beutfche 
Lehrbücher der Arithmetif und Geometrie, oder geographifche 
Darftellungen und hiftorifche Schriften, wodurd die Kenntniß 
fremder Känder felbft unter den Bauern verbreitet ward. Meb: 
rere ſolcher Schriften wurden aus dem Deutfchen und Engli— 
ſchen in die Landesfprache überfegt und dienten bei nachbarlichen 
Zufammenkünften zur gemeinfgaftlichen Belehrung und Unter: 
haltung. 

Dad National: Intereffe behauptete freilich ben Vorzug 
vor allen andern. Die heilige Eonftitutiond » Urkunde fand man 

daher in jedem Gehöfte. Auch ward in einigen Gaards fogar 

die Storthings: Zeitung gebunden als ein Scha& aufbewahrt, 
und wenn Sonntags nach der Kirche von der verfammelten Ges 
meinde die Staats- und Gemeinde: Angelegenheiten beiprochen 
wurden, würde jeder Hofbefiger, der gar feine Kunde von ben 

laufenden Angelegenheiten bewiefen, der allgemeinen Verhöh— 
nung, ja Verachtung nicht entgangen fein. 

Afo ftand Norwegen: Bevölkerung im Jahre 1835 auf 
einer ungleich höhern Stufe der Kultur, als ihr im Jahre 1814 
(zur Anfangszeit der politifchen Regeneration) eigen geweſen fein 
mochte. 

nn 

Die Staatsmafdine 

blieb dabei in ihrem geregelten Gange. Das Reich der Nors 
weger zerfiel politifch in 17 Aemter, und firdlich in die vier 
Stifter: Chriftiania oder Aggerhund, Chriftianfand, 
Bergen und Drontheim Das zuerft genannte Bisthum 
it am flärfften, das zweite am fchwächften bevölkert. Vom 
Nordlande, dem nördlihften Bisthum auf Erden, folgen 

demnächſt noch einige Mittheilungen. Des Reichs Regierung 

ift dem Bicefönige, dem norwegifchen Staatöminifter und ben 
fieben Staatöräthen anvertrauet. Die Regierungsdepartements 
find getheilt in das Departement für dad Kirchen» und Unter; 
richtöwefen, in das Departement für die Zuftiz und Polizei, 
in dad Departement für die Finanz: Handeld und Zollſachen, 
und in das für den Land» und Gee-Militair: Etat. 
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Das norwegifche Landheer foll nur beftehen aus 150 Mann 
Genie, 1000 Artilleriften, 1070 Reitern und 10,000 Mann 
Snfanterie, worunter ein Korpd Schrittſchuhläufer. — Die 
Kriegs: Marine zählt 116 Fahrzeuge, worunter ſechs 
Briggd, zehn Schoner, 46 Kanonierboote und 54 Kanonen: 
jollen, aber Fein einziged Linienſchiff noch eine Fregatte fich 
befinden. Zur Unterhaltung der Landmacht wurden vom Stor: 
thing im Jahre 1831 auögefest 610,000 Zhaler, und für 
die Marine beftiimmte man die Ausgabe zu 162,000 Thaler. 

In finanzieller Hinficht hat jedoch Norwegen von Schweden 

niemald Zuſchüſſe erhalten. Es hat folche aber auch nicht nöthig 
gehabt, indem Norwegens Wohlftand ſich feit dem Jahre 1814 
ganz außerordentlich gehoben hat, feine Staatöpapiere im Aus: 

lande gefucht find, und die von Malchus auf drei Millionen 
Thaler berechnete norwegifche Staatäfchuld, höchſt wahrſcheinlich 

durch die zu ihrer Verzinfung und allmäliger Abtragung bes 
flimmte Summe von jährlich 294,348 Thalern binnen wenigen 
Sahren gänzlich getilgt fein wird 2). Was die höchſte norwe— 
gifche Suftizpflege anbetrifft, fo verwalten ſolche die Mitglieder 
des Lagthings in Verbindung mit den Affefjoren des höch— 
fien Gerichts, und von den Ausſprüchen dieſes Gerichts findet 
feine Berufung flat. Nur dem Könige ſteht im Falle eines 
Zodesurtheild dad Begnadigungsrecht zu. > 

— — 

a) Die Einnahme betrug im Jahre 1835 in Species-Silber 
831,944 und in Bettel 2 Millionen 116,352 Thaler B. — Die 
Ausgabe betrug dagegen nur in Species:Silber 406,324 und in 
Bettel 2 Millionen 124,531 Thaler. Alſo vermodite das ehemals 
im Vergleiche mit Dänemark, arm genannte Norwegen, dem 
fo oft große Ladungen Korn gefchictt werben mußten (von Seiten ber 
Regierung)‘, und das nichts mehr von bem reichen dänifchen Sund⸗ 
zolle erhielt, jährlich beträdhtlihe Summen von feinen Schulden abzu: 
zahlen. Wie anders Iäßt fi) nun wohl ein ſolches Räthfel erklären, 
als aus dem Aufihwunge ber Kultur und ber Freiheit des Volks, 
bem bie Beamtenwelt beim finanziellen compte rendu feine Rechnungs: 
Moftifitationen mehr vorzugaufeln vermochte, weil jeder freie Staats: 
bürger mit: und nahrehnen Fonnte und durfte! 
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Nordlandends. 

‚Der norböftlihe Theil Norwegens ift ein faft völlig un- 
angebaueted Gebirgöland, das fpärlid von Finnen und Lap: 
pen bewohntwird. Man rechnet ihredahl auf 4700 Individuen, 
die mit ihren Rennthieren nomadiſch in den öden Gebirgsſchluch— 

ten, zwifchen. ungeheuren Föhrenwäldern umherwandern. Sn 

ihrer Nähe zu Hurd hölm, unweit des von Lappen bewohn: 
ten Fleckens Kauto⸗Kaino, haben ſich dennoch englifche und 
ruſſiſche Kaufleute niedergelaffen, die ihren Betrieb hauptfächlich 

mit Hammerfejt, dem nördlichften Handelöhafen unferer Erde, 

wo die Sonne zwei Monate über dem Horizonte fteht, haben, 
Zum Schuße des Landes erhebt fidy in jener Gegend auf der 
Snfel Wardöe, die nördlichfte aller Erdenfeftungen, Warz=' 
doehuus, woſelbſt gin vierjähriger Dienft für immer von allen 
fernern Kriegsdienſten befreiet. 

Die Dänen, welde fromm und gottesfürchtig, fchon feit 
Jahrhunderten Mifjionen nah Indien und Grönland fen. 
beten, um dort wilde Völker in den Elementen des Chriften« 

thums zu unterrichten, vergaßen in ihrem religiöfen Eifer ihre 
befreundeten Nachbarn, die armen Lappen! Das Bisthum 

von Nordland hat fih, fo lange es beftand, nur geringe 
Verdienſte um die feinem kirchlichen Sprengel einverleibten Wil: 
den erworben. Das wandernde, zerflreute Leben der Lappen 

machte freilich einen fortlaufenden Unterricht im Lefen fehr ſchwie⸗ 
rig, und fo erhielt das verbüfterte Völkchen bis zum Jahre 1828 
nicht einmal die heilige Schrift in feiner eigenen Sprache. Es 
mußte ſich mit einem Eäglichen Catechismus und ein paar fchlecht 
überfegten Pfalmen behelfen. Sein ganzer religiöfer Unterricht 
beftand alfo darin, einen Sermon in unbekannter Sprache ans 
zuhören, welchen der Geiftlihe Wort für Wort ind Lapplänbi: 
ſche überfeßte. - 

Seit einigen Jahren hat jeboch der Propft Stodflerh, 
ehemals Offizier in norwegifchen Dienften, fich edelmüthig dem 
Dienfte de3 armen Volkes gewidmet. Er zog mit feiner Gattin 
in dad öde Nordland, gewann bie Herzen feiner Beichtlinder, 
und erlernte ihre in mehrere Dialekte zerriffene Sprache fo vol: 
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fommen , daß er allgemein verftänblihe Vorträge in berfelben 
halten, wie auch die heilige Echrift neuen Teſtaments nebft meh: 

rern religiöfen Lehrbüchern ins Lappländiſche überfegen Eonnte. 
Nun bot auch das Storthing zur Givilifation des bislang 

fo fehr vernachläjfigten Volks feine milde, hülfreiche Hand dar, 

In Chriftianıa wurden jene belehrenden Schriften auf öffent: 
liche Koften gedrudt und zu taufend Gremplaren umfonft ver: 

theilt. Won dem lappländifchen A. B. E. Buche erfhhien fchon 

im. Sahre 1336 Die zweite Auflage. Demnach wird in jenen 

fchneebededten, von düftern Waldungen durchfreuzten Einöden 
bald die Sonne dhriftliher Aufklärung leuchten, und die Ber: 

wanbdlung wilden $reiheitätriebe in einen geſetzmäßig vernünfti- 
gen erleichtern. 

/ 

Sfandinaviens Gefchichte in den Jahren 
1836 und 1837. 

Vorſpiele. 

Das Volk der beiden vereinigten Königreiche verehrt mit 
vollem Rechte den Monarchen, welchen jeder Unbefangene, als 

den weiſen und umſichtigen Stifter nicht nur ſeines ſteigenden 
Wohlſtandes, ſondern auch ſeiner Achtung gebietenden Stellung 
gegen das Ausland anerkennen muß. Im erſten Jahre des 
großen Befreiungskrieges handelte Karl Johann, damals 
noch Kronprinz, als ächter Schwede, indem er ſich den gegen 

Napoleon verbündeten Mächten anſchloß, und durch ſeinen 

Zutritt der Vöolker Muth und Vertrauen gegen den furchtbaren 
Feind ftärkte. 

Norwegen wurde mit Nachgiebigkeit und großer Schonung 
gewonnen, aber keineswegs dem Reiche Schweden einverleibt; 
denn Karl Johann beſchwor als König in der Kathedrale 

zu Drontheim die Heilighaltung der von den verbündeten 
Mächten garantirten norwegiſchen Conſtitution, eines Grundge⸗ 

ſetzes, welches dem norwegiſchen Volke eine größere politiſche 
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Freiheit zuficherte, als irgend eine andere enropäliche Nation 
befist. Hier gab e3 für den König Feine wohlerworbene Rechte 
der Erbichaft oder der Eroberung, für das Volk aber eben fo 
menig eine verjährte Pflicht des Gehorſams, die man gegen 
daſſelbe hätte geltend machen können. Es beftand nun vielmehr 
ein feierlicher Vertrag zwilchen Norwegens: Wolf und feinem 
Könige, welchen Vertrag feiner von beiden Gontrahenten nach 

Gutdünken ändern, oder auch nur in feinen Grundbedingungen 
weſentlich modifiziren fonnte. 

"Alles was Karl Johann nad) feinem Regierungs-An— 
tritte- zum Wohle beider Neiche vornahm, zeugte von großer 
Umfiht und redlichem patriotiichem Eifer. Schweden nahm 
freilich feine umfichtige Thätigfeit zuerft in Anfprudh. Die von 
England für Guadeloupe gezahlte Million Pfund Sterling 
ward zur Abtragung der ſchwediſchen Nationalfchuld verwendet. 
Der Staatöhaushalt wurde mit möglichfter Sparfamfeit geführt 

und der Aderbau fo Fräftig gehoben, daß bald Fein. Auffauf 
von fremdem Getreide mehr nöthig war. Sogar die-Fabrifation 
belebte und erweiterte fich unter Aufficht der Negierung von 
Sahr zu Jahr. Wie hätte Schweden nicht dankbare Ehrfurcht 
gegen einen ſolchen Regenten empfinden ſollen? 

Allein die Schweden grollten fortwährend der freifin. 
nigen, felbfiftändigen Berfaffung Norwegens, bie ihnen 

gleihfam ein Dorn im Auge war; und man badıte alfo auf 
völige inverleibung des flarrfinnigen Nachbarvolks. Des 
Königs Stellung ward nun ſelbſt Jweideutig unter . beftändi: 

. gen Anregungen von Seiten feiner nächften Umgebungen, ald - 
der Storthing zum Drittenmahle,. dem. Königl. fuspenfiven 
Veto zum Trotze, des Adeld Aufhebung befchloß. Aufges 
regt durch folchen Wiberftand, ließ der. König fich bewegen, 

mit Gewalt den fchwedifhen Willen durchfegen. zu wollen. 
Es verfammelten- ſich nämlich um-Chriftiania 16,000 Mann 
fchwebifcher und norwegifcher: Truppen, die fogar mit fchar: 
fen Patronen verfehen wurden. Allein die Einmifchung des 
Gefandten einer benachbarten, bespotifchen Regierung, ber es 
doch wahrlich nicht am. Herzen: liegen konnte, eine durchaus 
freifinnige Verfaffung zu fchüßen, belehrte den König früh: 

Benturini’s bift. Schriften. II. 3 
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zeitig genug, daß ed gerathener fei,. dem norwegifchen Starr: 
finne nachzugeben, ald dagegen mit Waffengewalt einzufchrei: 

‘ten und fo eine Zwietracht anzuregen, welche oft genug fchon 
von feindfeliger Politit . mächtiger Nachbaren, zum größten 
Nachtheile des Reich hinterliftig benugt worden war. Wie 

leicht konnte fie denn auch jest zur Auffrifhung mandyer 
Anfprühe des fortblühenden Wafa:Gefhlehtd und ſei— 

ner Anhänger, gemißbraucht werden? 
Afo verfuchte man es jest auf eine andere Manier, 

dad norwegifche Grundgefes in feiner Baſis zu erfchüttern. 
Der unmillig zugeftandenen Forderung des Storthings, den 
norwegifchen Adel ausfterben zu laflen, folgten ungleich 

härtere Königl. Propofitionen, ‘worunter ſich befonders auch 

auszeichneten: die Einführung eines Erbadels; die Einführung 
eines abfoluten Königlichen Veto; die der Krone zuzugefte: 
hende willkürliche Entlaſſung und Berfegung der Beamten, 
wovon nur die richterlichen Behörden ausgenommen fein foll: 
ten; — das Recht, der Regierung, die Snitiative bei allen 
Gefegentwürfen zu üben, wobei der Storthing gehalten fein 
follte, gar Feine andere Gefchäfte vor Erledigung der Königl. 
Anträge vorzunehmen. 

Allein die Storthings: Männer waren bereit (1824) 
in foweit politifch mündig geworden, daß fie den fchneidens 
den Kontraft jener Vorſchläge mit dem Geifte des Grundge; 

feßes tief fühlten und Mar einfahen, bier fei Nachgiebigkeit 
wirklicher Verrath am freien Vaterlande. Nah fcharfer Prü: 

fung des Für und Wider, — erfolgte alfo mit Einftimmig- 
keit von Seiten des Storthingd, Ablehnung jener Anträge. 
Da fuchte die Regierung wenigftend einige der gethanen For: 
berungen, hauptfädhlih die Erringung des abfoluten Veto, 

durchzufegen. Angriff und VBertheidigung dauerten alfo bis 
zum Sabre 1835 fort. Allein die auf fefter Baſis ruhende 

Vertheidigung bewies ſich fortdauernd. flärfer und kompakter 
ald der Angriff, obgleich dieſer, — nad allen Regeln der poli- 
tifhen Strategie, — bald in gefchloffenen Kolonnen, — bald 
en Debandade, nad Ziralleur Taktik unternommen wurde. 

— — — — — 
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Ereigniffe im Laufe des Jahrs 1636. 

Auffallende Kriegsrüftungen ließen im Anfange des Früh: 
lingd vermuthen, daß der König, — nad) Anhörung feines 
außerordentlich verfammelten Staatsraths — feſt entſchloſſen 

ſei, Skandinaviens Neutralität mit gewaffneter Hand zu be— 
haupten, falls ſolche bei der feindſeeligen Spannung Ruß— 

lands gegen England durch kriegeriſche Ereigniſſe in der Oſt— 
fee gefährdet ‘werden ſollte. Alſo ergingen Befehle nad 

Karlskrona, ſogleich vier Linienſchiffe, eine Fregatte, 
zwei Korvetten und ſechs gedeckte Kanonenſchaluppen zu 

armiren. 4 Ä 
Nah Gothenburg wurden gleichfalld Ordres gefenbet, 

16 Kanonenjollen nebft einigen gededten SKanonenfchaluppen 
unverzüglich Freuzen zu laſſen; wie denn auch aus Stod: 
holms Hafen acht Kanonenfchaluppen in See ftahen und 

ihre Station beim Einlauf des GötasKanald (zwifhen Das 

- laro und Mem) nehmen mußten. Die Scalupp:n wurs 

den jede mit 40 Mann, die Sollen jede mit 20 Mann 
befest. ® 

Zu gleiher Zeit ließ der König bie Feſtungswerke 
Kungsholm, Drottingdfär und Häftholm bei Karlds 
frona in refpeftabeln Vertheidigungsſtand fegen, auch jenen 

Werken eine Berftärfung von 100 Xrtilleriften zukommen. 

a) Hier einige authentifche Mittheilungen über die Perfon und Lebens: 
weife des Könige. Ungeachtet feiner 72 Lebensjahre hatte er eine 
treffliche Haltung zu Pferde. Cr war ein eben fo trefflicer Redner, 
rebete aber, obgleich der ſchwediſchen Sprache vollkommen maͤchtig, 
nicht gern in berfelben, weil fie im Munde eines Fremden, den Eins 
gebornen immer lächerlich klang. Der König fteht erft um 3 ober 4 
Uhr Nachmittags auf, — arbeitet während des Abends und ber 
Naht, — und legt fih um 3 oder 4 Uhr Morgens nieder. Er ift 
ftets allein, fieht aber täglich Staats: und Hofbeamte bei fich, worun: 
ter der Graf Brahe ſich befonders feiner Gunft erfreut. Die Kb: 
nigin hält ihr Frühftüd um ſechs Uhr Abends, ihre Diners um 
eilf uhr Nachts. In des Königs Zimmer hängt das Bild Kles 
ber, feines Jugendfreundes. Oskar und feine Gemahlin bewoh— 
nen für gewöhnlid) das 3 Stunden von Stodholm entlegene Infels 
ſchloß Drottningholm. Oskar ift feines Vaters würdig, und 
fcheint deffen Inftruftion vom 3. April 1824 recht gut begriffen und 
befolgt zu haben. Man leſe folhe in Nro. 25 der außerorbent: 
lihen Beilage zur Allgemeinen Beitung. Jahr 1838. 
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Die Dedung der weftlihen Küfte des Meichd nahm bes Kö: 
nigd Aufmerffamfeit nicht minder in Anſpruch. Denn ver: 
flärft ward die Befakung von Marftrand, in Elföborg 
brachte man die Kanonen auf ihre Lofetten, — und zwei 
gedeckte Kanonenboote fteuerten nah dem Sunde, um dort 
freuzend, die Annäherung irgend einer feindlichen Mächt fo: 
fort zu entdeden und zu melden. GChriftiansfand und 

Frederiksvären fuchte man ebenfalls durdy eine verftärfte 
Befatung gegen kühne Handftreihe zu fichern. Vielleicht 
fland mit den fraglichen VBorfichtömaaßregeln auch die vom 

Könige befohlene fchnelle Anlegung einer Xelegraphen : Linie 
von Stodholm nah Dalard und Sandhari in Vers 
bindung. 

Freilih verurfachten folhe Nüftungen außerordentliche 
Koften, und die Regierung ſah fich daher genöthigt, zur 

Dedung derfelben, ben fogenannten (von den Reichsſtänden 

bewilligten) Eleinen Kredit mit in Anfpruch zu nehmen. Sn: 
defien bewies fich die vom Könige beherzigte Negel: sı vis 
pacem para bellum!_— als vollfommen richtig. Denn 
weder England noch Rußland wagte ed, durch Befekung ir: 
gend eined ſchwediſchen Hafens, die zum ernften Widerftande 
gerüftete Neutrafität Skandinaviens anzutaften. Alfo wurden 

auch nach bündig erhaltenen WBerficherungen der in Konflikt 
gerathenen Kabinette von St. Petersburg und London, 

die ſchwediſchen Nüftungen (Anfangs Junius) wieder einge: 
ftellt; die ausgelegten Linienfchiffe, Fregatten und Mörfer, 
Fahrzeuge wieder in Ruheſtand verfest, wie nicht minder die 
nah Garlftein, Dalard, Gothenburg und Karl: 

frona fommandirt gewefenen Berftärkungs-Mannfchaften bis 

zum Beginne des Luftlagerd, welche® 12000 Mann zählen 
unter des Kronprinzen Befehl auf Ladagardsgard im Zulius 
gehalten werden follte, nach der Heimath entlaſſen. 

Bon Außen alfo gegen jedes bedrohliche Bufammentref: 

fen mit feindlihen Mächten hinlänglih gefichert, wucherten 
bob in Skandinavien die Keime zwei und zwanzigjährts 
gen Zwiftes der beiden fonft fo innig mit einander verbunde: 
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nen Reiche fort und fort. Diefe unglüdliche Stimmung be: 
fundete wieberum ber am Iften Februar 1836 verfammelte 

achte ordentlihe Storthing des Königreich Norwegen. 
Es fanden fih dazu ein: 96 Mitglieder. Darunter 

waren 22 Beamte von Civil; 3 vom Militär: Etat; 16 
Geiſtliche; 4 Advokaten; 14 Handelöleute und 37 Kandel: 
genthümer, die fämmtlih zur Klaffe der Bauern gehörten. 
Unter den Beamten von Givil, ſah man eilf, die ein Rich— 
teramt befleideten, einen Sculreftor und einen Steuer: 

Einnehmer. Jedes Mitglied bezog ein Zagegeld von 1'4 
Thaler, befam auch Erſatz der Meifekoften, . woraus die Wi: 
derſacher des norwegifchen. Grundgefeßed, bie hämifche Be— 
fhuldigung fhöpften: ein Bauer verzehre in Chriftiania 
täglih kaum einen halben Thaler, und bringe alfo am Schluffe 
des Storthings ein hübfches Kapitälchen mit nad) Haufe. 
Wie aber, wenn die Diäten geftrihen werden follten, würde 
dann nicht die ganze Neprefentation in die Hände derjenigen 
gerathen, die vermöge ihres MWohlftandes und ihrer Stellung, 
am wenigften mit den Bedürfniffen des Landes vertraut ma: 
ven? Und ließ ed fich denn leugnen, daß gerade aus bem 
Bauernſtande die meiften einfachverftändigen, freifinnigen und 
von jeder Menfchenfurdht unabhängigen Gtorthingsmänner 
ſtammten? | 
| Gewiß war ed Fein norwegiicher Bauer, der anonym 
(wie Staatörath Collet nah Stodholm berichtete) die Nor: 
weger zur Errichtung eines Denfmald für den König Carl 
Johann auffordert. Der König felbfi war auch Flug ge: 

nug dem Staatsrath Collet zu antworten: »Erſt wenn ich 

abgeſchieden und zu einem andern Leben berufen worden bin, 
wird Norwegen die Handlungen meiner Regierung unpar— 
theiiſch beurtheilen können. Setzen Sie alſo das Publikum von 
meinem Wunſche in Kunde, daß von der Aufführung der 
fraglichen Idee nicht mehr die Rede ſein möge!« 

Gleich die erſten vorbereitenden Berathungen des Stor— 
things fanden bei offenen Thüren ſtatt, die zu Storthings— 
männern erwählten Beamten erfhienen abſichtlich nidt in 
ihrer Uniform, fondern im einfachen fchwarzen Kleide. Den 
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Vorſitz übernahm einftweilen auf allgemeines Verlangen ber 
höchfte GerichtdsAbvofat, Sörenfen und in dem Ausfchuffe zur 

Prüfung der Vollmachten, bemerkte man den Stiftöprobft von 
der Lippe, den Paſtor Bidderwold und die Bauern 

Hagenſtad und Unland. 
Die wirkliche Eröffnung des achten Storthings geſchah 

am 10ten Februar, im Namen des Königs durch die vom 
Staatsrath Collet gehaltene Thronrede. Die meiften Phra— 
fen der Rede lautsten erfreulih dahin: die Staatsſchulden 

wären von Jahr zu Jahr regelmäßig abgetragen worden, 
und ſolches gefchehe noch; die Einnahmen überfliegen auch 
fortdaurend die Ausgaben, obgleih die Grundfteuer um die 
Hälfte vermindert worden ſei; die Solidität der Bank fei feft 
gegründet, und das norwegiſche Papiergeld bleibe fortdaurend » 
im Steigen gegen baare Münze. Inzwiſchen müfle zur aus: 
gedehnteren Gntwidelung des norwegifhen Landbaues, des 
Handeld, der Schifffahrt und der Induftrie, das Münz : Sur: 

royat — aber doch nur unter der ausdrüdlihen Bedingung: 
daß die Bank einen dem in Umlauf zu fegenden Papiergelde 
entfprechenden baären Fondsbeſitze, vermehrt werden. 

Alsdann war die Mede von einer nothwendigen Revi— 
fion der norwegifchen Civil- und Griminal:Gefeß:Gebung, wor: 

auf einige fhön geftellte Phraſen von der herzlichen Freude, 

die der König bei feiner legten Reiſe mittel der ihm von 
den Norwegern zu Theil gewordenen freundlichen Aufnahme 

“empfunden hätte, folgten. Den Schluß machte eine Dank: 
fagung an den allmächtigen Gott dafür, daß er das nor: 

wegifche Volk in einem Zuftande der Ruhe erhalte, welcyer 

die öffentliche Ordnung und den allmählig ſtets wachfenden 
Wohlſtand verbürge! 

Zwar hatte der jetzt verfammelte Storthing feinen fo 
ſchweren Kampf zu beftehen, wie jene Storthings, welche die 
von Schweden aud angeregte und unterflüßte Ariftofratie 
fiegreih befämpften. Doch lagen ihm noc genug fchwere 

Arbeiten zur Vervollſtändigung der Gonflitution und zur Ent: 

widelung der Kräfte des Volkes ob, die feine ganze Energie 
und Thätigkeit in Anfpruh nahmen. Dahin gehörten befon- 



derd zwedimäßige Reformen der aus ben Zeiten dänifcher ab» 
folut monardifcher Regierungs:Gewalt ftammenden Givil: und 
Griminal : Gefeßgebung; alfo auch firenge Prüfung bed vor 

Kurzem ausgearbeiteten Entwurfd ded erwarteten neuen Gris 
minal⸗Geſetzbuchs. Dahin gehörte ferner die fo dringend noth- 
wendige Verbefferung des Communal-Weſens, welches bislang 
in auffallendem Gegenfaße mit ber freien normwegifchen Staats: 
verfaffung ſchon darum ftand, daß eben diefelben, norwegifchen 

Staatsbürger, welchen ausfchließlih die Diöpofition über das 
ganze GStaatövermögen zufland, an der Audfchreibung und 
Berminderung der Gemeinde:Gelder nicht den geringften Theil 
hatten, fondern darin der Beamten Willführ fortwährend preis 
gegeben waren. Es fragte fich alfo jest vorzüglih: ob ber 
von der Regierung, dem Storthinge in der fraglichen Bezie— 
bung vorgelegte Gefeßentwurf angenommen oder wiederum 
durh Stimmen: Mehrheit zurücdigewiefen werden folle. 

Inzwiſchen drehte fi unabläffig in den Zwifchen:Aften 
ber Debatten Haupt:Zenden; um die Feſtſtellung der grund: 

gefeglihen Gelbftftändigfeit und Unabhängigkeit Norwegens. 
Noch immier konnte ſich die ſchwediſche Ariftofratie nicht dazu 
entſchließen, das bislang abhängig und unbedeutend gewefene 
Norwegen, dem ruhmgefrönten Schweden als foordinirt und 

ebenbürtig in den VBerhältniffen zum Audlande anzuerkennen. 
Norwegen folte alfo wenigftend in den Berhältniffen zum 
Auslande, Schwedens Eupprematie unterworfen bleiben. Nor: 
wegen3 alter Seeruhm follte fi unter Schwedens Flagge 

beugen, und rüdfichtli der gemeinfchaftlihen Flagge beider 
Reihe, follte fih das norwegifhe Roth: Weiß mit einem 
Fleinem Winkel in der fhwedifhen blauen Flagge 
begnügen! 

Eine folhe Anmaßung kränkte tief der freigeworbenen 
Norweger National: Gefühl. Sie wollten im europäifchen 
Staatenbunde durchaus nicht ald Schwedens bemüthige Schüg: 
linge erfcheinen. Die Debatten nahmen alfo in diefem Punfte 

einen wirklich flörrifhen Charakter an, der ſich auch bei ber 
vorgefchlagenen Negulirung der Vertheidigungsmittel Normwes 
gend, namentlich rüdfichtlih der vorgefchlagenen Marine: Dr; 

J 
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ganifation und ber allgemeinen Militärpflichtigkeit zu erfen- 
nen gab. Jener bebenklihe Charakter trat aber an fchärf: 
ften hervor, ald die Frage zur Sprache Fam: ob die,Staatd: 
räthe fernerweit nicht nur von ber MWahlbarkeit zu Volks-Ver— 
tretern, fondern auch von allen Storthings s Verhandlungen 
auögefchloffen bleiben folten? Die Negierung verlangte im 
Gegenfage mit der fraglichen grundgefeglihen Beftimmung, 
die Staatöräthe Sollten nicht nur im Storthinge Sitz erhal: 

ten, fondern aud dad Recht haben an allen Storthings:Ber: 

bandlungen Theil zu nehmen. Dadurch würden fie dann 
unfehlbar vermöge ihrer hohen bürgerlihen Stellung, bei ihrer 

präjumtiv audgebreiteten Sachkenntniß, vorzüglib aber bei 

ihrer diplomatifchen Gewandheit und ihrem Einverftändniffe mit 
ber Stocdholmer Negierung, einen faft entfcheidenden Ein: 
fluß auf den Gang wie auf die Refultate der Storthings— 

Verhandlungen erhalten haben. Died wollte die Mehrheit 
der Storthingd: Männer durchaus nicht zulaſſen; denn Alles, 
was etwa auf Nebenwegen für Schwedend Gupprematin 
erreicht werden konnte, erſchien der männlid errungenen 
Freiheit und Unabhängigkeit im Lichte eines National:Unglüds, 
wogegen mit unermüdeter Energie gekämpft werden müffe. 

So zögerte fih dad GStreiten pro et contra vom 16. 
Februar bis zum Anfange des Juli 1836 hin. Die ſchwe- 

diſche Parthei fah ein, daß fie die Nenitenz der entichloffenen 
Bertheidiger des Grundgeſetzes jegt nicht zum Schweigen brin: 

gen werde. Der grundgefeßliche Zeitraum der Dauer eines 

ordentlichen Storthingd war allerdings ſchon abgelaufen. Der 
König handelte alſo zufolge des 80ſten Paragraphen des 
Grundgefeges in feinem Rechte, und fo erfhien am 6ten 
Julius d. 3. ein Königl. Courier in Chriftiania mit ber 
DOrdre, am Sten Julius die Storthings : Berfammlung aufzu: 
löfen. 

Die in dem Königl. Patente angeführten Gründe lau: 
teten dahin: »Der Stortbing babe die Zeit von fünf Mo— 
naten nicht benußt, um feine nothwendigften Gefchäfte. zu vol: 

Ienden und infonderheit unter benfelben diejenigen, weldhe am 
wefentlichften für Norwegend Zufunft wären. Dad Grund: 
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gefeb beflimme nur drei Monate für die Verhandlungen des 
Storthingd, und nun feien fünf Monate mit unmefentlichen 
Diskuffionen hingebracht worden. Alle diefe Thatſachen wä— 
ren ber Art, daß fich jeder Staatsbürger Kenntniß davon ver: 

ſchaffen könne. Dem Könige fehle es alfo keinesweges an 
gültigen ‚Gründen zu dem gefaßten Entfchluffe. Ueberdem 
habe er bemerkt, daß Einzelne einen Zeitpunft wieder zu er: 

neuern gefucht, worin beide Nationen bewaffnet und feindfe: 

lig gefinnt, einander entgegen flanden, wo alfo eine Uneinig: 
keit vorhanden war, bie, wenn fie fortgedauert, Trauer und 
Elend über beide Völker gebracht haben würde. Es liege 
aber am Tage, daß die zum Grundgefes vom Aten Nobr. 
-1814 angetragenen Zufäße nichts anders bezwedten, ald zu 
verhindern, daß fi) der Partheigeift in die Mitte eines edlen 
und treuen Volkes wieder einfchleihe. Auch würden bie 

Rechte, welche der König beftätigt, ſtets die Richtſchnur in 
allen Berhältniffen bilden, melde zwifchen dem Könige und 
der normwegifchen Nation eintreten fönnten. « 

Der Storthing erklärte inzwifchen gleih in einer an 
den König gerichteten Addreffe, daß man mit großer Betrübs - 

niß den Auflöfungs:Befchluß erfahren habe, und bemerkte zu: 
gleih, daß noch viele wichtige Sachen abzumachen wären. 
Darauf erwiederte der König: eben dad Verzelchniß der noch 
unabgemahten Sachen, habe ihn, da der Storthing zwei 
Monate Über die im Grundgefeß beftimmte Zeitverfammlung 
verfammelt gewefen, zu dem Beſchluſſ e bewogen, die Verhand— 

lungen des ordentlichen Storthings zu ſchließen und ein außeror— 
dentliches Storthing zur Beſorgung der Königlichen Propo— 
fitionen zu berufen. Uebrigens theile Er keinesweges die vom 
Storthinge geäußerte Furcht vor [hädlichen nicht zu berechnen⸗ 
den Folgen der Storthing-Auflöſung. 

In der That erſchien nun auch ſchon am 30ſten Aug. 

d. J. ein Königliches Dekret, wodurch auf den 13ten Octo— 
ber d. J. ein außerordentliches Storthing in Chriſtiania zu⸗ 
ſammenberufen wurde. 
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Die geahnten üblen Folgen blieben denn auch keines— 

weged aud. Dad DOdeldthing®, dem die Snitiafive zu: 
fieht, — fand den Minifter Löwenſkiold ſchuldig, die ihm 
durch die Verfaffung auferlegten Pflichten nicht erfüllt zu ha— 

ben und citirte ihn vor dad Meichögeriht, — weil er dem 
Könige feine Einwendungen gegen die Auflöfung des adıten 
Storthingd mitgetheilt habe. Das Reichsgericht trat am 30. 
Auguft zufammen, und ba verlangte Löwenſkiolds De 
fenfor, des höchſten Gerichts: Advofat Peterfen, daß. der 

Angeklagte von aller Schuld freigefprodhen werde. Allein 
dad Meichd: Gericht wies Peterfend Ereptionen zurüd, 

‚und der Anträger trug nun vor: Löwenſkiold fei dahin 
zu verurtheilen, daß er fein Amt verwirft habe, und daß er 

Schadenerfab an die Staatsfaffe leiften folle für alle durch 

voreilige Auflöfung des Storthings verurfachten Koften. Da 
fiel nun der Spruch des Reichsgerichts am 9Iten September 

dv. 3. alfo aus: Der Staatöminifter Löwenſkiold, Ritter 
und Kommandeur der höchften ſchwediſchen Orden, fol, — 

weil er nicht gemäß dem Gelee vom 7ten Julius 1828 
gegen die Anflöfung des achten Storthings proteflirtt hat 

a) Das Dbelsthing. war im Sahre 1816 zufammengefest aus acht 
Beamten, fünf Geiftlihen, zwei Advokaten und neun Lanbdleuten, 
und wohl zu merken, ift es, dem vom Könige berufenen außerordentlis 
hem Storthinge nie erlaubt, irgend etwas an ben Gefegen oder an 
der Konftitution zu ändern. Das allgemeine ordentlihe Storthing aber, 
welcher auf drei Zahre gewählt wird, — verfammelt fih in den drei 
Jahren nur einmahl Kraft eigenem Rechts und ohne Einberu: 
fung von Seiten des Könige: Die Beſchluͤſſe des außerordentlichen 
Stortbings gelten aber nur ad interim bis zum Zufammentritt 
des regelmäßigen Storthings, ohne deffen Beltätigung fie alle verbin: 
bende Kraft verlieren. Das Berfammlungs: Lokal ift einfach aber ges 
fhmadvoll eingerichtet, auch nicht fehr ausgedehnt. Der Tiſch des 
Präfidenten fteht etwas erhöhet. — Ihm gegenüber befinden fich die 
Sitze ber Deputirten in Reiben und hinter ihnen zieht fi eine Galle: 
rie fürs Publitum herum. Dieſe Gallerie faßt aber kaum 200 Per: 
fonen und ift daher gewöhnlich voll. Präfident und Deputirte tra: 

gen Feine Amtskleidung. — Das thun auch die uniformirten Beamten 
nicht, und man fieht im Stortbing feine Ordens:Dekorationen. Uebri: 
gens wird die anftänbdigfte Sitte beobachtet. Man vernimmt Eein 
KRäuspern und Flüftern. Won rhetoriihen Floskeln hört man faft gar 
Nichts, fondern gewöhnlid nur Aeußerungen, bie den Nagel auf. den 
Kopf treffen. gl. Laings Journal o fa Residence in Norwaj. 
1834. 1835. 1836. — 
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ald Buße an bie Staatöfaffe zahlen 1000 norwegifhe Spe: 
cies-Thaler. Er fol ferner feinem Defenfor Peterfen zah— 
Ien 300 Species: Thaler, imgleihen dem QJuftiz: Sekretär 
Ried 120 Species-Thaler, und für alle übrigen Gerichtd: 
often noh 30 Specied:Thaler. 

Hätte ihn dad Gericht, des Anklägerd Forberung ges 
mäß, zum vollen Schadenerfaß verurtheilt, fo würde Löwens 
fEiold, — obgleich ein reiher Mann, — in bie größte 
Berlegenheit verfegt worden fein. Denn die Zufammenberus 
fung eines Storthings beträgt, mit Einfluß der Diäten und 
Reifekoften für die Storthingd: Männer, mehrere Hunderttau: 

fend Thaler. Allein das höchſte Gericht hatte dennoch über 

den Angeklagten beinahe die gelindefte Strafe verhängt, weil 
durchaus der Schein vermieden werden follte, als habe man 

Rache üben wollen. Daher war auch von Hochverrathe gar 
nicht die Nede, welcher Todes- oder ſcharfe Gefängniß:Strafe , 
zur Folge gehabt haben würde, — und nur rüdfichtlich der 

erfteren, Fonnte der König dad Begnadigungs-Recht üben. 
In Schweden hörte man freilid ganz andere Urtheile. 

Sa man fuchte dort die Sache fo zu deuten, als fei fie in 
eine merkfantile Mäkter: Gefchichte verwandelt worden. Man 
nannte die Norweger verzogene Kinder, gegen welche ber 
König fih viel zu langmüthig und nachgiebig gezeigt habe. 
Wlein Carl Johann fannte den eifenfeften Gharafter der 
Norweger in allen Eonftitutionellen Angelegenheiten beffer als 
feine nädften Umgebungen, und machte daher Halt auf der 

Linie, die fih ohne Aufruhr und Bürgerkrieg anzuzetteln, 
nicht überfchreiten ließ. 

Der Storthing fand mit feinen beiden Kammern, — 
dem Lagthing und dem Odelsthing — auf einer Fel: 

ſenbaſis, die ſich eben fo wenig ald des Nordlands Felfen 
wegfchieben lieg. Die ftärkften Felfen bildere nämlich ber 
National:Geift und das einmal gewonnene Gefühl der Frei: 
heit, welches lebendig im Gemüthe des Bauers wie ded Bür— 
gers pulſirte. Die beiden älteften Mitglieder des normwegi: 
[hen Staatsrathd, — der Finanzminifter Collett, und der 
geiftlichen Angelegenheiten Minifter Diriks, die ſich durch 
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ihren MWiderfpruch gegen bie Königl. Auflöfung des achten 
Storthingd — eben nicht weih am Königl, Hoflager gebet; 
tet fühlen mochten, forderten in dem fortdauernden Zerwürf: 

niß ihren Abſchied. Auch war der Advokat Peterfen kei: 
neöweged geneigt, die ihm angetragene Stelle im Königl. 
norwegifhen Staatdrathe anzunehmen. Sa felbit der Mini: 

ſter Löwenſkiold beharrte, — obgleich der Königl. Gnade 
gewiß, — bei feinem Abfchieds:Gefuche, und fo hielt es der 
umfichtige Monarch fürd Gerathenfte, die Angelegenheiten Nor: 

wegens wieder ind Gleihgewicht zu bringen durch Ernennung 
des in Norwegen begüterten und fehr Beliebten Grafen We: 
del-Jarlsberg, zum Statthalter Norwegen: mit den Boll: 
machten eined Vicekönigs. Alfo fand jest ein geborner Nor: 
weger an ber Spite ber Regierung feined Vaterlandes, und 
man hoffte in Stockholm durch ein fo Eug erbachtes| 

Polliativ-Mittel die große Aufgabe über die gemwünfchte Gleich: 
ftelung der Gonftitutionen beider Königreiche BIER: als es 
biöfang gelingen wollte, löfen zu können! 

Nachdem in vorbereitender Sitzung — Sörrenfen 
zum SPräfidenten ded GStorthings, Falfen zum SPrafidenten 
des Odelthings, und Schüb zum Präfidenten des Lagthings 
erwählt worden waren, eröffnete der neue Statthalter, — 

Graf v. Wedel-Jarlsberg — am 20ften October d. 3. 1836 
dad vierte außerordentlihe Storthing. Ed geſchah im Na: 
men des Königd durch eine Rede, in welcher die Schluß: 
phrafe: »Ich flehe zur Vorfehung, daß Skandinaviend Him: 

mel niemals getrübt werde, fondern ftet3 rein und Elar, durch 
Einigkeit und durh die Strahlen der Bruderliebe erhellet 
bleiben möge,« — zur Hervorbringung eines tiefen Eindrud3, 
wohl berechnet zu fein fchien. 

Eine noch wirffamere politifhe Wedeutung zur Be: 
Ihwichtigung des norwegifchen Unwillens gegen Schwedens 
Anmaßungen, follte jedoch die allgemeine Darftellung der ge— 
genwärtigen Lage Norwegens erhalten. Darauf war jene 
Darftelung auch befonders angelegt, indem fie Norwegens 
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materielle Intereffen ins glänzendfte Licht 309 und zu beweis 
fen fuchte, daß Norwegen ſich fortdauernd einem Zuftande ber 
Wohlfahrt nähere, welcher in der Gefchichte der Wölfer eine 
höchſt feltene Erſcheinung fei! 

Wirklich batte die Ausfuhr der bedeutendften Landes: 
erzeugniffe in einem Erſtaunen erregenden Berhältniffe zuge: 
nommen. Im Jahre 1849 befchränkte fih das Ergebniß 

des Fiichfangd auf 240,000 Zonnen Häringe und 55,800 
Edhiffspfunde Fiiche verfchiedener Art. Am Qahre 1835 be; 
trug es ſchon 536,000 Tonnen und 156,000 Schiffäpfunde, 
Sonft führte Norwegen jährlich nur 120,000 Laft Bretter 

aus, jebt fieg diefe Ausfuhr auf 214,000 Lat jährlich. Die 
Silberbergwerfe in Rongsberg, welde wegen ihrer gerin: 
gen Ausbeute, vom Storthing für 15,000 Thaler verkauft 
werben follten, — was aber der König verhinderte, — hat: 

ten in den lest verfloffenen fünf Jahren ber Staatskaſſe 

700,000 Thaler eingetragen. Zu gleicher Zeit erweiterte ſich 
die Schifffahrt. Der Zonnengehalt fämmtlicher normegifcher 
Fahrzeuge, — (700 an der Zahl) — betrug nämlich im 
Sabre 1823 nur 53000 Laftz jest zählte man 2200 nor: 

wegifche Fahrzeuge zu 72000 Laſt, — und in den lebt 
verfloffenen vier Sahren hatten 3600 normegifhe Schiffe 

ausländifche Häfen beſucht. Daher war denn auch die Zahl 
der in Aktivität befindlichen norwegifhen Matrofen, von 8000 
auf 12000 geftiegen. Ja die ganze Landes-Bevölferung er: 

freuete fich einer jährlihen Zunahme von 14,000 Seelen, 

Landwirthichaft und Aderbau hatten mittlerweile nicht 
minder bedeutende Fortfchritte gemacht. Bor Norwegens Ber: 

einigung mit Schweden, mußte vom Auslande faſt 1 Mil: 

lion Tonnen Getreide eingeführt werben; jest war jene Eins 

fuhr auf die. Hälfte reducirt. Der Wechſelkurs, welcher vor 
zwölf Sahren fo ungeheuer nachtheilig für Norwegen 
ftand, näherte fich jegt dem Pari, und der Gefchäfts : Kreis 
der Bank, welher fih vor zehn Jahren auf die Summe 
von 6 Mil. 900,000 Species beichränfte, hatte ſich jest zu 
8 Mill. 737,000 Specied erweitert. Auch waren jest die 

Metall: und Refervefonds der Bank volftändig. Sie belie: 
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fen fi ja am Ende des Jahres 1835 auf drei Millionen 
Metallmünzen. \ 

Was die Finanzen anlanget, fo fliegen bie Staatsein⸗ 
künfte in gleichem Maaße, wie Handel und Induſtrie ſich 
kräftig entwickelten. In den zehn Jahren von 1816 bis 
1825 belief fih der Gefammtbetrag der Zölle jährlich im 

Durchſchnitte nur auf 244,039 Thaler in Silber und 825,920 
Thaler in Papier. In den zehn folgenden Jahren flieg der 
Betrag ohnerachtet bedeutender Herabfeßungen der Ein: und 
Ausfuhr: Zölle aljährlih auf 802,800 Thaler in Silber und 
518,000 Thaler in Papier. Ja in dem legt verfloffenen 
Sahre gelangten von den Zöllen in die Staatsfaffe 1 Mil. 

» 71,760 Thaler Silber und 537,652 Thaler Papier. Alfo 

waren auch die Zölle allein ſchon hinreichend, mehr ald zwei 
Drittheile der Staatdausgaben zu beden. Diefer glüdliche . 
Umftand erlaubte es nun auch, die direften Stewern fomwohl 
in den Städten ald auf dem Lande von 600,000 Specied 
aljährlih auf 185,000 Species herabzufegen. Die, von ber 
Reichsbank herrührenden 22 Millionen Reichsbankthaler betra: 

genden Schulden, waren im Sahre 1825 gänzlich getilgt, 
und Norwegen hatte im Folge der den Landes: Bewohnern 

‚ ertheilten Freiheiten, einen Kredit im Auslande gewonnen, wel: 

cher den Kredit der mächtigften europäifhen Staaten überflü: 

gelte. Der größte Theil der auswärtigen Schuld Norwegens 

ward abgetragen, und dabei fand dennoc, Herabfekung ſowohl 
der direften Steuern als ber Zollabgaben ftatt. Sa, was 
noch mehr, in bderfelben Periode wurden die wifjenfchaftlichen 

Sammlungen der Univerfität zu Chriftiania bedeutend vermehrt, 
die gelehrten Schulen erweitert und die Landfchulen zum 
Theil verbeflert. Dabei ftiftete man Spitäler und Arbeits: - 

häufer, forgte für VBervollftändigung ded Materiald der Armee 
und. führte aroße Arbeiten für die Marine aus, 

Zum Scluffe ded allerdings erfreulichen Berichts Fam 

die Nutzanwendung deffelben. »Die Vereinigung Norwegend 
mit Schweden, hieß es emphatifh, macht den Ruhm und 
das Glück des Königs aus! Sie bildet die Bürgſchaft der 
perfönlihen und politifchen Freiheiten der Norweger, fo wie 
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die Zunahme ihres Wohlſtandes. Würde ohne jene wohlthä— 

‚tige Vereinigung wohl die Ruhe, welche die Vorfehung uns 
jest fchenft, ihren dauernden Wohnſitz zwifchen den Felfen 

und in den Thälern eines Landes aufgefchlagen haben, deffen 

prefaire Eriftenz von den geringiten politifhen Zerwürfniffen 
Europad abhängig war? — Um nun dem gegenwärtigen 
Stande der Dinge Dauer zu verfchaffen, muß jeder Norwe: 

ger die große Wahrheit zu Herzen nehmen: daß nur von der 
offenen redlichen Vereinigung Norwegens mit Schweden, fort: 
dauernd Ruhe und Frieden zu hoffen fei! 

In der That ſchien jener Vortrag auf den größten 

Theil der Storthings: Männer. einen für Schwedens Politik 
günftigen, wenigftens die ftürmifchen Leidenfchaften beruhigen: 

den Eindrud gemadht zu haben. Sämmtlihe Propofitionen 
de3 Königs (27 am der Zahl) wurden ruhig angehört und 
fieben verfchiedene Ausſchüſſe niedergefegt, um ohne Vers 

zug darüber Bericht zu erflatten. Die vom aufgelöfeten 
* Storthinge beim Militär: Budget gemachten Beſchränkungen 
wurden jest zum zweitenmale diöfutirt, — auch darin dem 
Verlangen ded Königs. nachgegeben, daß alle auf das Budget 
und die Steuerauflage bezüglihen Punkte, vor allen andern 
disfutirt und entfchieden werden mödhten. Sn Stodholm 

glaubte man nun fehon gewonnened Spiel zu haben, — und 
manche Berichte von daher lauteten fogar dahin: die auffal: 

lende Abweihung der Verfahrungsweife des außerordentlichen 
Storthingd von dem vrdentlihen Storthinge, möchten wohl 
ihren Grund darin haben, daß die Storthings : Männer fich 
während ihres Aufenthalt unter ihren Kommittenten — davon 

überzeugt hätten, ihre bislang behaupteten Gefinnungen fän« 
den feine Stüge in der öffentlihen Meinung! 

Wiederum war die Rechnung ohne den Wirth gemacht. 
Denn fobald es zur öffentliben Kunde gelangte, daß die als 

ten, vom aufgelöfeten achten Storthinge verworfenen Ans 

träge: Verwandlung des fuspenfiven Königl. Votums in ein 
abfolutes, willfürliche Verfegung und Entlaffufig der Beams 

ten durch die Krone, Webertragung bed Rechts der Snitiative 
bei allen Gefegentwürfen an die Regierung u. f. f. wieder 
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erneuert worden, grietb Chriftianta nicht nur, fon 
dern auch dad Landvolk in der Hauptftabt Nähe, in eine 
drohende Bewegung, während man im Storthinge befchloß, 
fih durchaus in feine Erörterung der verhaßten Anträge ein: 

zulaffen, vielmehr ausfchließlic die, ganze Storthingd-Zeit der 

Erörterung und Beftimmung des Budgetd zu widmen. 
Um 4. November, der fonft als ein National:Fefttag mit 

Schaufpiel, Erleuchtung Chriftianias und Banket bei dem 

Staatöminifter gefeiert ward, bherrfchte dumpfe Stille, nur 
durch einzelne Ausbrüche des Unwillend unterbrochen... Cru— 
fenftolpes Schrift über einen neuen Bereinigung3 : Vertrag 
zwifchen Schweden und Norwegen erbitterte die Gemüther 

mehr als er fie beruhigte, rückſichtlich des tief gemwurzelten 

Berdachtd wegen ſchwediſcher Algamationd: Pläne. Wedel: 

Sarlöberg hütete fih, in der immer ernfter werdenden 

Krifid eine beftimmte Meinung auszufpredyen. Es war aber 
hoc an der Zeit zu Elugen und nachgiebigen Beruhigungs— 
Mitteln zu fchreiten! Denn alle Vorfpiegelungen von mate: 
riellen, Norwegen durch die Vereinigung mit Schweden zu 
heil gewordenen Vortheilen, fcheiterten an dem gefränften 
Freiheit3:Gefühle. 

AUfo gedich es im Storthing am 2ten December 1837 
bei der Diskuſſion rücdfichtlich das Zollgefeg, üder den in ei— 
nem Paragraphen des fraglichen Gefeßes vorkommenden Aus— 

dvrud norwegifhe Unterthbanen zum heftigen Ausrufe 
des Unmwillens, da Falfen Feine Veränderung des Worts 
für nöthig hielt. Conradi bewies dagegen, daß dad Grund: 
geſetz nur in dem einzigen 92ſten Paragraphen, welcher von 

der QDualification zu Staatsämtern handele, fih des Aus- 
druds: Unterfhanen des Staats bedient habe, welches 
doch nicht auf den Begriff von Unterthanen irgend eines 
Herrfhers, heiße folcher wie er wolle, hingebeutet werden 

fönne. Ueberdem fel der Ausdruck Unterthbanen nur auf-bie 
vormaligen dänifchen Staatsverhältniffe anwendbar gewefen; 
jest aber wären die Norweger nicht mehr Unterthanen, fon: 
dern freie Bürger. So ward denn auch durch ſehr be: 
deutende Stimmen: Mehrheit entfchieden, daß in dem fragli: 

⸗ 
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chen Zollgefege nicht von Unterthanen, fondern von normwe: 

gifhen Bürgern. die Rede fein folle. 
Schon dieſes Ereigniß befundete genugfam den in Nor; 

wegen vorherrichenden Geift. Nüdfichtli der oft erwähnten 

Königl. Propofitionen, hatte inzwifhen der ‚außerordentliche 

Storthing Flüglih den Ausweg gefunden, foiche zu umgehen. 
Er hatte nur bei der vorzunehmenden Verbeſſerung der nor: 

wegifchen Finanzen, die Abfchaffung aller Grundfteuern für 
bie drei Jahre bid zur Zufammenberufung der nächften ge: 

feggebenden Berfammlung (hauptfählib im Intereſſe der 
Bauern) befchloffen, und fo wurde, da nicht weiter zu 

vereinigen war, buch ein Königl. Patent vom 19ten 
Januar 1837 der vierte außerordentlihe Storthing gleich: 
falls ohne Refultat für Schwedens GSupprematie aufge: 
löft. Kaum mar folhes in Chriftiania befannt gewor: 

den, ald die Storthings: Männer ſich früh Morgend am 23. 
Sanuar bei verfchloffenen Thüren verfammelten und®) eine 
Addreffe an den König auöfertigten, welche darauf drang, 
dag Norwegen in allen Stüden und Berhältnifien, auch was 
die äußern Symbole feiner Selbftftändigfeit betreffe, dem 

Königreihe Schweden rechtlich ganz gleich geftellt werde. 

a) In der fraglichen Addreſſe drangen 1) die Norweger darauf, fi) aud) 
im mittelländifhen Meere ihrer eigenen Klagge, ald das wichtigfte 
äußere Kennzeichen der Selbftftändigkeit und Unabhängigkeit einer Na: 
tion, bedienen zu dürfen, wobei fie erklärten, daß die jetzt noch im Ge: 
brauch feiende Unionsflagge, eine das Nationalgefühl verlegende Beifei: 
tefesung der rechtmäßigen Anſpruͤche Norwegens enthalte. Der ſchwe— 
diſche Minifter der auswärtigen Angelegenheiten, brachte zwar dagegen 
mehrere — befonders auf die Barbaresfen:Staaten bezügliche — diplo: 
matifche Einwendungen vor, Kapitain Foß fchlug jedoch alle jene Ein: 
wendungen nieder mit ber DBerficherung, daß die Hamburgiſchen Affe: 
turabeure ſich erboten hätten, ohne eine Erhöhung ber Praͤ— 
mien, Schiffe mit einfacher normwegifcher Flagge gegen alle von Kor: 
faren zu befürchtenden Aufbringungen im Mittelmeere zu verfichern. 
2) Beklagte fic die fragliche Addreſſe über die Art ber Anbringung 
des norwegifhen Reichswappens auf einigen feit 1831 in Umlauf ges 
brachten fchmebifhen Münzen, tie auch über die Anbringung des 
fraglihen Wappens in Amtöfiegeln ſchwediſcher Behörden. Würden 
folhe Anomalien fortdauern, fo müßte ber Norweger Vertrauen auf 
bes Königs Verfiherungen über Gleichheit der Rechte Norwegens in 
Bezug auf Schweden, nothwendig gefhmwäct werben. Siehe bie Ad: 
dreffe Allg. Zeitung 1837. Außerorbtl. Beilage Nr. 107. 

Benturini’s hiſt. Schriften. III. 4 



In der vom Grafen v. Wedel:Jarlöberg, am 24. Jan. 
Namens des Königd gehaltenen Abſchieds-Rede, kamen frei- 

lih anfcheinend bedeutende, mit Fräftigen Ermahnungen un: 

termifchte Berubigungd: Worte vor. »Die Intereſſen der Be; 
wohner beider Königreihe, »hieß es,« find bdiefelben. Ihre 
Rechte find gleih. Gälte ed, fie zu erneuern, und müßte 
Sch felbft mein Blut vergießen, um fie ihrer Form und ihrem 
MWefen nad) unveräußerlih zu machen, fo würde Ich diefes 
Opfer mit Freuden bringen, Mich glüdlich ſchätzend, Norwe— 
gen einen neuen Beweis zu geben, wie Ich unabläflig dahin 
ftrebe, die individuellen Freiheiten feiner Bewohner zu fichern, 
da fie von Norwegens politifher Unabhängigkeit unzertrenn: 
lich find. « 

Eben fo emphatifh lautete die Phrafe: »Zeigt Euch ald 
würdige Nachkommen Eurer ehrenwerthen Väter. Nehmt Euch 
wie Sene dad Wohl ded Vaterlandes zum Ziele aller Eurer 
Handlungen! Verpflanzt wie Jene, auf Eure Kinder die Lehre, 

daß die firenge Vollziehung ihrer Pflichten die ficherfte Bürg- 

haft ihrer Rechte if. Kehrt zu den Beichäftigungen zurüd, 

denen Ihr Euch entzoget, um dem öffentlichen Vertrauen zu 
entiprechen. Die Furcht Gottes ift die einzige Furcht, welche 
freie Männer fennen dürfen. Sie begleite Euch bei Euren 
Arbeiten und leite Eure Handlungen. Dann wird dad Glüd 
feinen Wohnfig unter Euch aufſchlagen, und die Freiheit Skandi— 

naviend cben fo unerfchütterlicy fein, wie Sfandinaviens Berge.« 
Indeſſen bewies ſich der König feinesweges zu nachgies 

big, wenn ed auf Behauptung feiner Nechte ankam. Dem 
vom Storthinge nad langen Debatten zu Stande gebrachten 
Handwerker: Gefege, wurde alfo die Königl. Sanktion verwei- 
gert, und daflelbe Schidfal erfuhr dad vom Storthinge be: 
fehloffene Zollgefeß, aud Feinem andern Grunde, al3 weil da: 

rin die vorgefchriebenen Förmlichfeiten bei der Zollflarirung, 

nicht mit aufgeführt worden wären. Ja die Auflöfung bed 
außerorbentlihen Storthingd Fam wohl abfichtlih nah Chri— 
ftiania fo fchnel von Stodholm, daß die rüdfichtlich der 
föniglihen Propofitionen gefaßten Storthings : Beichlüffe der 

Santtion des Königs gar nicht mehr theilhaft werden könnten. 
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Die Klagen Norwegens über Beeinträchtigung feiner 
Nationalflagge, wie nicht minder die, welche den Mißbrauch 
des norwegifhen Wappend in den Amtsfiegeln fchwebdifcher 
Beamten betrafen, wurden zwar ausweichend, aber demohners 

achtet fpikig dahin beantwortet: der Storthing habe im Jahr 
1815 der Entfaltung der _Unionsflagge felbft beigewohnt und 
doch gar Feine Einwendung dagegen vorgebraht! Was nur 
den Gebrauh des norwegifhen Wappens in ſchwediſchen 
Amtöfiegeln anbelange, fo hätten ja die fehwedifchen Könige, 
von Adolph Friedrich bis zur Union, den norwegifchen 

Löwen (ald Erben Norwegene) in ihren Wappen geführt. 
Auf die kecke Forderung des Storthings, daß in allen Dofus 
menten, die in der alleinigen Eigenſchaft des Königs ald Nor: 

wegend König audgefertigt würden, Norwegen vor Schweden 
genannt werden folle, erfolgte die Erklärung: Alles, was 
der Storthing in der fraglichen Angelegenheit mit Recht ver: 
langen könne, beftehe fchon in der Prarid. Man möge aber 
auch in Norwegen nicht vergeflen, wie ald gleich anerkannte 
Rechte ſtets erbeifchten, daß von Allen, vie foldhe genöffen, 
auch die gleichen Laften getragen werben müßten! 

Jeder Unbefangene wird zugeftchen, daß die Stellung 

Garl Johanns nad feiner doppelten Qualität in fo bo: 
hem Grabe fehwierig geworden war, daß nur ein fo Fluger, 

umfichtiger und in des Beitalters furchtbarfter Revolutions— 
Schule ftreng erzogener Monarch, den rechten Mittelweg zur 
Erhaltung der Ruhe zwifchen zwei einander feindfelig entges 
genftehenden Nationen zu finden vermochte. Nach "Auflöfung 
des vierten außerordentlihen Storthingd war in Norwegen 
bie antifhwedifche Parthei durch die Königl. Erklärungen 

keinesweges milder geftimmt worden. Allein in Schweden 
dauerte gleihfalld der Widermwille gegen der Norweger Anma: 
Bungen fort. Sa man fand gleich nah Bekanntwerdung der 
legten norwegifchen Klagen, an viele Straßeneden Stod: 

holms Proflamationen geheftet, die mit Aufforderungen an 
fämmtliche fchwedifhe Mitbürger alfo fchloffen: » Verfammelt 
Euch um die Burg Eures geliebten Heldenkönigs und zeigt 
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ber Welt, daß die Schweden fih nur von ihrem — 
gewählten Regenten beherrſchen laſſen wollen! 

— — — — — — — 

Das Jahr 1837 

zeichnet fich eigenthümlich genug durch mehrere für Schweden 
befonder& bedeutende Todesfälle aus. An der Spitze fteht der 
merfwürdigfte von allen, — nämlid der am fiebenten 
Februar d. 3. zu St. Ballen in ber Schweiz erfolgte Tod 
Guſtav Adolphs IV. gewefenen Königs von Schweden. 
Diefer merkwürdige Fürft ward am Iften November 1778 
geboren und folgte, noch minderjährig, feinem gemordeten Vater 
Guftav III. (im Jahre 1792) auf Schwedens Throne. Sein 
Oheim, der Herzog von Südermannland, beforgte bie 
Bormundfchaft bis zu des Neffens gefeglicher Volljährigkeit 

Iften November 1796. Ein Jahr fpäter verheirathete 
fi der junge Monarch -mit der Prinzeffin Friederife Do: 
rothbea Wilhelmine, Zocter des Erbprinzgen von Ba: 
den, Karl Ludwig. | 

Sein Charakter, der unter anderen Berhältniffen, wahr: 

fheinlih in der Geſchichte ald groß und erhaben glänzen 
würde, möchte mit Recht wohl nur ald unbeugfam bezeichnet 
werben dürfen. Denn er hing ſich mit unbefiegbarer Hartnä— 
digfeit an dad Größte wie an dad Kleinſte. Dem damalis 

gen Zwingherrn vom ganzen Fefllande Europas warf er, deſſen 
Treiben haffend, den Fehde-Handſchuh hin. — Preußens edlem 

Könige fandte er beleidigend den erhaltenen fhwarzen Adlerorden 

zurüd, weil Friedrich Wilhelm III. ſich klüglich weigerte, 
der Politif des ergrimmten Schwedenkönigs unbedingt zu hul: 
digen. Finnland ging für Schweden aus ähnlichen 
Gründen verloren in unbefonnenen mit dem übermächtigen 
Rußland angefangenem Kriege. Doc Nicht? erfhütterte Gu— 
ftao Adolph IV. eifernen Sinn. Carl XI. blieb ftets 
fein Vorbild, und eben damus entiprangen in verhängnißvol: 

ler Zeit, des unglücklichen Fürſten überaus traurige Schickſale. 
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Unheilbringende Ereigniffe bedrüdten nun Schweden in fo 
furdtbaren Grade, daß endlich des edlen treuen Volkes Liebe 
zu dem angeflammten Regenten, in ihren Grundfeften erfchüt: 
tert werben mußte, Alfo ward Guſtav Adolph IV. am 
29ften Mär; 1809 genöthigt, der ‚Krone zu entfagen und 
Schweden zu verlaffen. 

Die ihm vom Heichtötage beſtimmte, jährlich 7000 
Thaler betragende Penſion, wies er ſtolz zurück, wie jede an— 

dere ihm freundlich angetragene Unterſtützung, die ihm jedoch 
in feinen letzten Lebensjahren durch ein St. Gallener Hand» 

lungshaus zufloß, ohne daß der Unglüdlihe fih um die 
Duelle befümmerte oder danach forfchte, aus welcher jene Lie: 

besdienfte entfprungen fein möchten. Selbſt feine erhabene 
Familie war ihm ja fremd geworden. Auch find 'nie auten: 
thifche Dokumente zur Publicität gelangt, durch welche bewie: 

fen werden fönnte, daß Guftav Adolph IV. an fehmebi: 
fhen Umtrieben. zur Reftauration des Haufes Wafa auf 

Schwedens Thron, Theil genommen habe, wie lodend auch 
nah Napoleons Sturze, die Zeit der Kegitimitäts: Rüdkehr 

zu ſolchen Unternehmungen ſein mochte. 

‚Seit dem Ende des Jahres 1813 lebte der entthronte 
Monarch, unter dem Titel eines Herzogs von Holftein 
Gottorp, abwechfelnd in Deufhland, in den Niederlanden 
und in der Schweiz, wo er dann ben Titel eined Herzogs, 
mit dem eined Obriften, der Adolph Guſtavſon genannt 
fein wollte, verwechſelte. Er wollte durchaus nicht an fein 

vormaliges Königthum erinnert fein, und erklärte daher bie 

Benennung »ehemaliger König von Schweden« für 
unanftändig und beleidigend. Ja den holländifhen General: 

flaaten verwies er, ald Obrift Guftavfon ihr Betragen ge: 
gen ihn mit hochfahrendem Stolze. Ueberhaupt feste er auf 
kleine Förmlichfeiten fortdauernd großen Werth, wollte auch 

durchaus nichts davon hören, daß ein tiefgemurzeltes Bruſt⸗ 
übel einmal ſein Leben gefährden könne. 

So lebte Guſtav Adolph IV. mit außerordentlicher Sparſam⸗ 
keit drei Jahre im Gaſthauſe zum Rößlein in St. Gallen, 
noch immer genugſam befchäftigt mit Reklamationen an aus 
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wärtige Höfe und Minifter. In feinem lebten Lebensjahre 
fam er nur felten ind Freie. Ein in St. Gallen wohn 
haft geworbener Lehrer, war fein Minifter, Sekretair, Ver: 
trauter und Nathgeber. Er ſah kaum einen andern Men: 
fhen, während das alte, gering geachtete Bruftübel feinen 
fonft Eräftigen Körper zerflörte, und durch einen Stidfluß ohne 
Schmerzen fein Leben endete. 

Der Leihnam ward in ein Fleined Zimmer bes genann 

ten Haufes, bid Verfügungen über fein Begräbnig aus Karls: 
ruh eintrafen, gefegt. Man wollte bemerkt haben, daß bie 
Phyfiognomie des Entfeelten auffallende Aehnlichkeit mit den 
Zügen des großen Guſtav Adolph zeige. 

Drei Monate fpäter folgten zwei berühmte fchmwebifche 
Staatsmänner ihrem entthronten Könige. Graf Guftav Wet: 
terftedt, Staatöminifter der auswärtigen Angelegenheiten, 
geboren am 29ften December 1776 in Finnland und ftam- 

mend aud bort anfäfliger bürgerliher Familie, ftarb am 15. 
Mai 1837. An Wetterftedts Beerdigungdtage (24. Mai) 
traf dad allgemeine Loos aller Sterblichen auch den Staatörath, 

Grafen Zagerbjelfe Des Erftern minifterielle Wirkſamkeit 
wird in Norwegen wie in Schweden noch lange fein Anden: 
fen erhalten. Lagerbjelke fpielte aber feine diplomatifche 
Hauptrolle, als ſchwediſcher Gefahdter beim Kaifer Napoleon. 
Beide audgezeichnete Staatömänner erreichten ein Alter von 

60 Jahren; beide erwarben fih auch als Schriftfteller und 
Mitglieder der fchwedifchen Akademie, ausgezeichneten literaris 
fhen Ruhm. 

Die Öffentlihe Meinung bezeichnete Carl Johanns 
Liebling, den Grafen Brahe, welder bereitd zum Kanzler 
der Militair » Akademie) von Karlöberg ernannt worden 
war, ald prefumtiven Nachfolger Wetterftedts. 
— — 

a) Die Militaͤr-Akademie von Karlsberg zählt gewoͤhnlich 150 — 160 
Böglinge. Indeffen giebt es auhin Stodholm, Joͤnkoͤping, Go: 
tbenburg und Chriffianftad militärifche Privatinftitute jum Uns 
terrichte junger' Leute, bie fd) zu künftigen Offizieren bilden wollen, und 
der König ertheilt nicht nur „füchtigen, erfahrenen Offizieren und Pro: 
fefforen die Ermädytigung zuk Errichtung folder Inftitute, fondern ge: 
währt ihnen auch anfehnliche Unterftügungen. 
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Der Schweben Enthufiasmus für ihren felbft gewählten 
König zeigte fih im glänzendften Lichte an deſſen Namenötage, 
24. Junius. Da gab ed unweit Stodholm eine große Pas 
rade der Befagung .und der jungen Conferibirten aus der 

Stabt und Provinz Stodholm, wobei auch dad Uplandiſche 
Dragonerregiment in der weit gedehnten Ebene von Lade 
gard3gärde paradirte. Carl Johann erfchien, umgeben 
von einem zahlreichen Generalftabe und mehreren Mitgliedern 
des diplomatifchen Corps, rüftig zu Pferde. Auch waren bie 
Königin und die Kronprinzeflin mit ihren Kindern ald Zu: 
fhauerinnen des militärifhen Schaufpield gegenwärtig. Stod: 

holms zahlreich verfammelte Bürger freuten ſich fowohl über 
ihred Königs rüftiged Anfehen, ald über daS leutfelige humane 

- Betragen, womit er, für ben faft allgemeinen Zuruf, ungefün: 

fielt dankte. Während die höchſten und hohen Herrfcaften 
bei dem Souper, weldes die Königin auf dem Schloffe 
Rofendal veranftaltet hatte, ſich wohl fein ließen, erquid» 
ten fih Hunderte au dem Mittelftande mit Speiſe und 
Trank in den lieblichen Boskets des Parks. Da wurden 

dann manche hübfche, eigends für das fröhliche Feft gedichtete 

Verfe gefungen und Gefundheiten für des Königs Wohl laut 

jubelnd ausgebracht, wobei auch des Kronprinzen, welcher zur 
Gefundheitd-Reftauration no immer in Bab Ems vermeilte, 
ehrend gedacht wurde. 

Gern und lobend erzählte man bei folhen Gelegenhei: 
ten, wie ber König, auf des Erzbifhofs Wallin Antrag ge 

nehmigt habe, ſechs Jahre nach einander in allen Kirchen 

- Schwedens Beiträge zu fammeln für die fürzlih in Dres: 
den und Leipzig zum Andenken Guſtav Adolphs ge: 
ftiftete Anitalt, deren Zweck fei, arme proteftantifche Gemein: 
den in katholiſchen Kändern zu unterflügen. Auch kam zur 
Sprade, daß der normwegiihe Staatsrath angemwiefen fei, dem 

Könige einen Plan zur Errichtung einer Bewahranftalt für 
Heine Kinder dürftiger Eltern vorzulegen, wozu der humane 
Monarch bereits an 2000 Specieöthaler verwilligt habe. 

Manche bittere Bemerkung über der Norweger Starr: 
finn bei Behauptung aller Privilegien bed ihnen verliehenen 
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Grundgefeßed mochte babei wohl laut werden. Die Tadler 
fhienen jedoch zu vergeflen, daß Schwedens Bürger nicht 

minder hartnädig auf Erhaltung ihrer Privilegien drangen. 

Es waren nämlich fcbon mehrere umftändlihe Vorſtellungen, 
dem Könige gegen die Vorſchläge des Commerz-Collegiums, 
welche darauf abzwedten, eine allgemeine Fabriks- und Hand: 
werfs:Ordnung, wie auch Mobdificationen ded Handels-Regle— 
ment3 einzuführen, infinuirt worden. Als aber jene Borftek 
lungen dennoch unwirffam zu bleiben drohten, erfchienen An: 
fang Septemberd 1837 fogar die Xelteften der Stodholmer 
Bürgerfchaft vor dem Könige mit einer Adreſſe, deren Ein: 

gang allerdings lieblich genug an des Monarchen eigene Aeuße— 
rung: der Bürgerftand möge fich doch ſtets mit Vertrauen 

feinem Könige anfchließen, erinnerte; — welcher Einleitung 
dann aber auch eine freimüthige Berufung auf die durch das 
ſchwediſche Grundgefeg der Bürgerfchaft zugeficherten Vorrechte 

und Freiheiten, mit der Bemerkung folgte: Se. Majeftät 
habe felbft jene Freiheiten und Privilegien zu ſchützen gnäs 
bigft verfprohen. Weiter ward nachgewiefen, daß die Aus: 

führung jener Vorſchläge des Commerzcollegiumd, ald Eingriff 
in die Rechte der Bürgerfchaft, mithin auch ald Beeinträchtis 

- gung des Grundgefeges kaum geduldet werden könne. | 
Carl Johann antwortete kurz und ausweichend: »Als 

Ich durch freie und einhellige Wahl erforen worden war, 
forderte freilich die Nation von Mir, daß Sch jeden Reichs— 
ftand in dem vollen Genuffe feiner Rechte erhalten folle. 
Sch habe Solches verfprochen, — und Sch habe mein Ver: 

fprehen erfüllt. Unfere Zeit zeichnet fi aber durch das 

Streben nah Weränderung der von Alters her beftehenden 
Berhältniffe aus, und diefem Streben dürfen wir nit flarr: 
Föpfig entgegen handeln. Für jest ift ed alfo unfere Haupt: 
aufgabe, eine zweckmäßige WVerbefferung unferer alten Geſetze 

. und Inftitutionen einzuleiten. Unfere Berfafjung, unfere Ge: 
fege und Gewohnheiten beftimmen die’ Pflichten, die wir mit 
ruhiger UWeberlegung deſſen, was Noth thut, zu erfüllen 
haben. - Anftatt und nun von der Zeit allein leiten zu laf: 
fen, müffen wir vielmehr die politifhe Windsbraut zu beherrs 
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fhen, — wenigftens zu leiten fuchen. Laſſen Sie und alfo 
gemeinfchaftlih dahin ftreben, ein richtiges Gleichgewicht aller 
bürgerliben Gerechtfame mit Bewahrung bürgerlicher Ein: 

tracht, feft zu begründen. Ich fege meine Ehre darin, alle 
Sntereffen, die Meiner Obhut anvertrauet find, audzu: 
gleihen, werde alfo auh Ihre Wünfche in genaue Ermä: 
gung zieben, und erneuere Ihnen hiermit die Verficherung 
Meiner Königliben Huld.« j 

Zwar unbefriedigt, jedoch gefihmeichelt, verließen die De: 

putirten den Königl. Pallaft und befhwichtigten alfo Leicht 
den in Stodholm unter der Bürgerfchaft auffeimenden In: 

muth. Darin eben beftand die Kunft Carl Johanns, 

ber in Frankreichs NRevolutiond: Schule gebildet, binlängliche 

Kenntniß von der Macht und Wirkfamkeit eines fogenannten 

graud parleurs erworben hatte Während feines dreiwö— 
chentlihen Sommeraufenthaltd in dem hübihen, über brei 

Meilen von Stodholm entlegenen Luftfchloffe Roferöberg 
fah der König fonntäglih hunderte von Bewohnern der Ums 

gegend, befonderd Stodholmd, in des Schloſſes Gärten luft: 

wandeln: Ja im Anfange Auguſts bradte ein Dampfboot 

fogar 160 Studenten“) von Upfala, welhe um Erlaubniß 

a) Upfala ift eine nett gebaute Stabt, mit faft 5000 Einwohnern. 
Der Erzbifhof, Primas des Reiche, hat dort feinen Sie, auch ift 
der dortige Dom die größte und fchönfte Kirche Skandinaviens. Un: 
weit Upfala liegt das alte Sigtuna, mo noch anfehnlide Rui— 
nen eines alten heibnifchen Zempels gefunden werben. Obgleidy in 
Upfala über 1000 Studenten haufen, fo weiß man bafelbft doch 
nichts von Ordens-Verbindungen, Kneipen, Gommerzen und Duellen. 
Dort find aber auch beliebte Humoriftifhe Profefforen ftets bei 
Studenten: Berfammlungen in anfehnlihen Gafthäufern gegenwärtig. 
Sie halten es für Eeine Schande, das Seniorat zu führen mit väter: 
liher Gutmüthigfeit, die immer durch Eindliches Vertrauen von Sei: 
ten der Studenten erwiebert wird. Froͤhlich mit den Fröhlichen, wit: 
fen die Senioren und ihre Adjunkten, (Subfenioren) jedem Ausbrudhe 
burfchikofer Rohheit Schranken zu fegen. Uebrigens befinden fich aud) 
in den fraglichen Gafthäufern Leſezimmer, wo es denn an wiſſenſchaftlicher 
Unterhaltung nicht fehlt. Abgefondert find die Speifezimmer, und es 

- fehlt nit an geräumigen Salons, worin bie eble Fecht- und Zanz: 
kunſt geübt wird. Alſo find unter Upfalas Studenten traulide Ein: 
tracht, erlaubte jugendliche Froͤhlichkeit, und anftändige Sitten eins 
heimifch geworben. 
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baten, im Garten des Schloſſes einige patriotifche Lieder zu 
fingen. Der König geftattete Solches gern, kam felbft in den 
Garten herab, fprady den jungen Zeuten mit herzgewinnender 
Freundlichkeit zu und verhieß, nächſtens Upfala zu befuchen. 

Wirklih trat der König am 14. GSeptbr. d. 3. bie 
projeftirte Reife nach des Reichs füdlihen und weftlichen Pro: 

vinzen an. Er ernannte aber zuerft eine Regentſchaft, bie 
unter des Kronprinzen Vorfige beftand aus den Grafen Ro: 
fenblad, Mörner, Löwenhielm und Akerhielm. Zu 
des Königs Begleitung wurden erfohren der Graf Brahe, 
ber Graf Löwenhaupt und noch einige Königl. Kämme: 
rer und Adjutanten. Grip, der Staatöfecretair für die auds 
wärtigen Angeleoenheiten, Dun der norwegifche Minifter, und 
Ihre der Kabinetöfecretair waren angewiefen, in Norrkö— 
ping fi der Königlichen Reiſegeſellſchaft anzufchließen. 

Was ed in Schweden mit der freien Prefle für Bes 
wandnig habe, ift befannt genug. In Norwegen bat fi 
die Polizei nie unterftanden, freimütbige Aeußerungen über 
Staatögebrechen, in einer Manier zu befchränfen oder gar zu 
berpönen, welche in Schweden faft zur Tagesordnung gehört. 
Vorherrſchend war aber auh noch in Schweden die Furcht 
vor politifhen Umtrieben, wodurch irgend ‚die zur Regierung 
gelangte Dynaftie gefährdet werden fünnte. Darüber lieferte 
jet die ſchwediſche Staatäpolizei einen neuen Beweis, indem 
fie fünf zu St. Gallend angefehenften Familien gehörenden 
Schweizer Studenten, die wahrfcheinlid Mandes von Guftav 
Adolph IV. Eigenthümlichkeiten und Aeußerungen, auf 
ihren Wanderungen durch Norwegen und einen Theil Schwe: 
bend erzählt haben mochten, gleich nad ihrer Ankunft in 
Stodholm, die firengfte Weifung ertheilte, binnen 24 Stun: 
ben nicht nur Stodholm zu verlaffen, fondern auch in mögs 
lich kürzeſter Frift fih aus ganz Skandinavien zu entfernen. 

Unterdeſſen durchreif’te der König die Provinzen Süder: 
mannland, Oſtgothland, Smaland, Blefingen, 

Schonen, Halland, Kottus, Weftgothland, Wer: 
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Upfala. In allen großen Städten wie auch in denen, wo 
Provinzialgouverneure refidirten, blieb er zwei biß drei 
Tage. In Linköping, Kalmar und Karldöfrona em: 
pfing man ihn mit lautem Zubel. Auf dem Lande ward der 
Monarch mit herzlihen Zurufen begrüßt. Deputationen von 
Bürgern, Bauern, Bergwerkföbefigern u. f. f. drängten ſich 
an mehreren Drten zu ihm, theild um für ſchon getroffene 
wohlthätige Einrichtungen zu danken, theils ihm angelegentliche 
Bitten und Wünfche mitzutheilen. 

So 3. B. empfing ihn zu Cimbrisheme eine De 
putation ded Bauernſtandes aus mehreren zum Lehn (Län) 
Chriftiandftadt gehörenden Bezirken. An ihrer Spitze ftand 
als Redner der Reichſstagsmann Peder Jönsſon, und der 

trug vor: der König möge doch die Anlegung eines Hafens 
in Chriftiansftadt bemilligen, weil dadurch der Produften: 

Abſatz der anliegenden Landfchaft vermehrt, wie auch die Ein- 
fuhr erleichtert werden würde. Gar! Johann ging fogleich 

auf die vorgetragene Bitte ein, verfprad den angezeigten 
Hafenplag felbft in Augenfchein zu nehmen, und wenn er. 

Ales, fo wie e3 ihm vorgetragen worden, beftätigt- fände, 
den VBorfchlag nicht nur den Reichöftänden mitzutheilen, fondern 
diefelben auch für die gewünſchte Bewilligung zu flimmen. 

Bei diefer Gelegenheit fchärfte der Königlihe Redner 
den verfammelten Landleuten ein, daß fie vor Allem ſich 

möchten ber Thätigkeit und Sparfamfeit befleißigen, auch den 
Acht chriftlihen Sinn unter ſich ſtets aufrecht erhalten. Dann 
fprah er zum Schluffe die innigfte Ueberzeugung aus, daß 
fein Sohn und deffen im Lande aufgewacfenen Kinder, 
dad Gebdeihen aller Stände aufs Kräftigfte befördern, auch 

ftetö bereit fein würden, mit Gut und Blut dad eich gegen 
auswärtige Feinde zu vertheidigen Ganz verloren konnte 
unter dem gutmüthig-treuen Landvolke eine folhe captatio 
benevolentiae gewiß nicht fein. Dankbarer Zubel begleitete 
alfo den väterlihen Regenten aus Chriftiand:fännah Lund, 

von wo er die Reiſe nad) mn Marfirand und 

nah Trollhätta EIERe 



60 

Seinem AXuftreten in beiden Hocfchulen” Schwedens 
wollen wir hier noch einige Zeilen widmen!® Sn Lund, 
wohin Carl Zohann am 23. September gelangte, wurde 
er vom Rektor der Univerfität, Profeffor Engeftröm, mit 
einer Rede hiftorifchen Inhaltd empfangen. Der König ging 

fofort auf des Profeſſors Hauptgedanfen ein, und bewies da: 

dur dem verfammelten gelehrten Publikum, daß er in Schwe: 

dend Keichögefchichte gut bewandert fei. Dabei fehlte es nicht 
an feinen Wendungen, welche dem ſchwediſchen Nationalftolze 
fehr zufagten. »Nach dem Zode des tapfern Karld XIL« hieß - 

ed, »hat Schweden große Berlufte erlitten. Ungebeugt jedoch 

von den MWidermärtigkeiten, welche es faft hundert Jahre 

belafteten, wartete es mit männliher Ergebung den 
Zeitpunft ab, wo ihm Gott den Augenblid bezeichnen würde, 
jene Widerwärtigfeiten wieder gut zu madhen. — Was Karl 
XIII. anbetrifft, fo können die Zeitgenoffen noch nit Alles 
wiflen, wad die Schweden ihm verdanken. Allein die Zeit. 
ift nicht mehr fern, wo es fih wird Far machen laffen, wie 

in dem Augenblide, wo Karl XIII. die fhwere Bürde der 
Kegierung auf fih nahm, ed dem Neihe Schweden zuge: 
dacht war, feinen Namen und feine Nationalität zu verlie: 

ren. Als Adoptivfohn diefed ehrwürdigen Fürften erbte Ich 
feine Liebe zu Euch, und diefed Erbtheil war mit ber Krone 

verbunden, die er Mir, in Folge Eurer Wahl, übertra: 
gen hat. « 

Nun folgten gute Wünſche für dad Gebeihen der Hoch⸗ 
ſchule und ihrer Lehrer, die eben ſo fein mit ſchmeichelnden 

Phraſen, wie mit der Königl. Zuſicherung des reinſten Wohl: 
wollens verbunden waren. | 

In Upfala überbot der ald Dichter bekannte Profeſ— 

for Atterbom feine Lundner Kollegen noch um ein Ben. 
deutendes in feiner am 21. Dftober d. 3. gehaltenen Be: 

— 

a) Lund, in Malmdhus— Laͤn gelegen, hat etwa 4000 Einwohner, 
ift der Sit eines Biſchofs, und bie dortige Univerfität ift, verfehen mit 
einer guten Bibliothek, einem botanifdyen Garten und einer Stern: 
warte. Sie wird von 600 bis 656 Studenten frequentirt. Auch beftehen 
in Lund eine phyfiographifche Gefellfhaft und ein Predigerfeminar. 



willkommnungs⸗Rede mit hoch fliegenden phantastifch-poetifchen 

Phrafen. Er verglich Carl Johanns Perfönlichkeit mit 
jenen Göttergeitalten der Kunft, in welcher dad Leben nie die 
Grenze einer männlichen Jugend überfchreite, nie den Ausdrud 
unvergänglicher Jugend einer großen Seele verliere. »Emw. 
Maj.,« fagte Attenbom »gehören zum Elüd für Schwedens 
Bolf zu der Zahl jener feltenen Weſen!!« 

In emphatifcher Nede antwortete ber König: »Das 
Andenken des großen Guftav Adolphs, der den erhabe: 

nen Entfhluß faßte, das Reich des Gedankens zu vertheidi: 

gen, indem er dem Aufrufe der deutſchen Völker entſprach, 

erhob Meinen Geift, und Sch ahnete, daß die Mälder und 

Berge des Polarkreifes wohl noch einmal dem unterdrüdten 
Deutfchland nicht allein Vertheidiger, fondern, auch glühende 

Freunde des Rechts der Nationen, zuführen könnten? Die 
Vorfehung fegnete die Waffen Schwedens und feiner Ber: 

bündeten, und die Mitwelt hat unwiderfpredhliche Beweiſe er: 

halten, daß die Staats: Gejellihaften nur durch Erfenntniß 
der Wahrheit, Gerechtigkeit und Menfchenliebe befeftigt wer: 

den fünnen. — — Glücklich find die Könige, welde, wie 
Sch, fih auf die Nation ſtützen können, die ihnen ihre Ange: 

legenheiten anvertraut. Diefed Vertrauen giebt Mir bei Meis 

nem ſchon vorgerüdten Alter, fo zu fagen, ein neues Leben. 
Gin Keben, das gefräftiget durh den Schuß der göttlichen 
Vorfehung, mich unter die Volföfchaaren geführt hat, die mir 

entgegen ftrömten, um Mir nicht nur für dad Gute zu dan: 
fen, weldhed Sch ſchon gethan habe, fondern auch für dasje— 

nige, was ich für das Vaterland zu thun noch im Sinne 

habe. Gewiß, diefed Vertrauen ift ed, ‚welches Meine Be- 
fhlüffe fortwährend leitet !« 

Schluß:Complimente und gute Wünfhe für fämmtliche 

Univerſitäts-Lehrer. Ein Franzoſe, der diefe emphatifche Rede mit 

angehört hätte, würde lobpreifend gefagt haben: »Ilsait bien 

. tourner sa phrase!« Der ernfte unbefangene deutfche Beobach— 

ter würde feufzen: »Wenn die Schmeichler dem wahrhaft tüchti⸗ 

gen und wohlmeinenden Regenten doch nicht fo übermäßig viel 



Weihrauch anzündeten! Der ungeheure Dampf kann ja bem 
alten Manne betäubend in den Kopf zieheh!« 

Es mag wahr fein, wie aus Stodholm berichtet wurde, 
ed fei mit Zweck der Königl. Reife gewefen, die wahre Mei: 
nung ber Provinzen zu erfahren, und der König habe allen 
Grund, damit zufrieden zu fein. Denn die allgemeine Mei: 
nung und Zufriedenheit habe fich nie mit mehr Energie, Entfchie: 

denheit und Unwiderſprechlichkeit ausgeſprochen. Merkwürdi: 
ged fiel nun weiter weder in Schweden noh in Norwegen - 
am Schluffe des Jahrs 1837 vor, und fo verlaffen wir 
vorerfi Sfandinavien, um Holland und Belgiens 

Schidfale in dem Zeitraume ber legt verfloffenen zwei Sahre 
näher kennen zu lernen, 



Das Königreihb Solland 
ober 

der Niederlande 

ift dad in Europa am niedrigften, ja an manden Stellen 
noch niedriger ald dad Meer liegende Land. Friesland 

und Gröningen haben ja einen bedeutenden Theil ihres 
Bodens dem Meere abgewinnen müflen. Dort und in mans 

her andern Gegend, befonders an der weftlihen Küfte, muß 
ber Meeresandrang durh Damme und Dünen, oder durch 

Kleine Snfeln abgehalten werden. Mit ungeheurer Mühe und 
"Arbeit ift ein großer Theil des Bodens, der fonft nur aus 
Moräften und Sümpfen beftand, troden gelegt und mit Ab: 
zugöfandlen verfehen worden. Die ungebahnten und von 

Dämmen umgebenen niedrigen Landftreden werden Polders 
genannt und können unter Waſſer gefegt werden. Faft überall 

ift demnach (befonderd in des Meeres Nähe) die Luft did 
und feucht, daher für den Fremden höchſt ungefund. - 

Die fürmifhe Nordfee hat fih drei tief ins Land 
dringende Buſen audgefpült, nämlich den fehr gefährlich zu 
befchiffenden 54 DD Meilen bededenden Zuyder-See, den 

Dollart: und die Lauwer-See. Dazu findet man noch 
bedeutende Landfeen; 3. B. dad mit der Zuyder:See in Ber: 
bindung ftehende Haarlemmer Meer, das Bylmer und 
dad Parregaßer Meer. Nicht minder verwidelt zeigt ſich 
dad niederländifche Flußfoftem, indem ded Rheins verfchie: 
dene Arme, mit der Maad, der Schelbe, ber Vecht 
und der Heufe ſich bund durchkreuzend zur Nordſee hinzie— 
ben. Diefer Eigenthümlichkeiten wegen hat man aud das 
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Land mit unzähligen Kanälen nah) allen Richtungen hin 
durchfchnitten, und diefe Kanäle dienen nicht bloß zur Tro— 
denlegung des Bodens, fondern auch zur großen Erleichterung 
des Waaren-Transports. a) 

Bei Allem, was Menſchenfleiß und Kunſt vermochten, 

war es doch nicht möglich, dem feuchten Boden auch nur die 
Hälfte des Getreides, deſſen Hollands Bewohner bedürfen, 
abzugewinnen. Mit glücklicherm Erfolge bauen und ziehen da— 
gegen Hollands fleißige Bewohner, feine Gemüſe, Hopfen, Ta— 
back, Cichorien und Futterkräuter; vorzüglich aber ausgezeich— 
net herrliche Blumen. Den Mangel an Holz erſetzt ihnen 
der ungeheuren Zorfmoore unerfchöpflicher Reichthum, und in 

der Rindviehzucht wie in deren Erzeugniffen, fuchen die Hol: 
länder ihres leihen. Das Mineralreich hat fih zwar von 
jeher karg gegen die fleifigen Holländer bewiefen, denn ed ges 
währte ihnen nur fchlechtes Eifen und auch ſolches nicht- eins 

mal nach Maafgabe des Bedürfniffes. Ungleich reichere Aus: 
beute des Fiſchfangs liefern aber die Binnengewäſſer, und auf 
des Meeres Wogen jagen taufende von Fifhen den Küften 
zu, wo auch Schaaren von Waflervögeln brüten. 

Die Bevölkerung Altnieberlands belief fih am Schluffe 
bes Sahre® 1835 auf 2 Millionen 528,367 Seelen, und 

hatte fih in dem einem Sahre aljo um 23,075 Individuen 

vermehrt. Sie gehört, ohneradhtet det Nuancen von Hol 
Jändern, Friefen, Flamländern und Deutſchen, 
urfprünglich dem germanifhen Stamme an, beffen Charafter, 

in Derbheit, Phlegma, ausharrender Geduld und unermüdeter 
Arbeitfamfeit, die Volksmaſſe auch bis zur neueften Zeit ihren 
Grundzügen nad bewahrte und beibebielt. Es ift noch die 

— — — — — 

a) Die Ingenieure von bet Waterstaat durchjagen das Land unauf— 
hörlih. Jeder Bauer hat feinen beftimmten led auf dem Damme 
zu erhalten, und muß große Strafe geben, wenn ber Ingenieur ben 
Damm nicht in Ordnung findet. ‚Eigentlidy heißt der Raum, den vier 
Dämme einfäließen, ein Polder. Kaninhen und Waffer-Ratten find 
die gefährlichften Feinde des Woaterstaats. 
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bolländiihe Sprache nur eine Mundart des Saflifch : nieder: 
deutfchen, von der freilich dad in Nordbrabant gefprochene 

Flämiſche, und noch etwa mehr bad in Limburg ge 
wöhnlihe Wallonifche abweichen. 

Die Natur hat Holland Bewohner hauptfählic aufs Meer, 

alfo auf Schifffahrt und Fiſchfang hingewieſen. Darum nehmen fie 

auch vielen Antheil am Häringsfange bei den Schetlands-In— 

ſeln, am Stödfifchfange bei Island, wie nicht minder am 

Walfifchfange bei Grönland und Spitzbergen. Ihre in- 

nere Gewerbthätigfeit ift aber lange nicht mehr das, was fie fonft 
war. Nur ihre Leinwandfabrifen, ihre Tuchmanufakturen, 
ihre Bleichen, ihre Papier: und Tabackspfeifen-Fabriken Eön: 
nen fih noch mit den bedeutendftien der fraglichen Zabrifate, 
in England und Deutfchland mefjen. | 

in dem Maafe, wie Hollands Gemwerbthätigkeit und Ins 
duftrie fanf, verlor ſich auch fein vormaliger Anſpruch auf 
den ausfchließlihen Beſitz des Welthandels. Bei folidem Wohl: 
ftande und in fortdauerndem Befige bedeutender Kapitalien, 
blieb für Holland jedoch fein Kommiffiond:, Spebditiond- und 
Wechfelhandel, gleichwie der Binnenhandel auf den Kanälen, 
in erfprießlihem Umfchwunge und gewährte zureichenden Ge: 
winn zur Beftreitung übermäßig großer Staatdaudgaben, die 
nah Belgiend Losreißung im Jahre 1832, die ungeheure 
Summe von 94 Millionen Gulden erheifchten. Die aftive 
Binfen tragende Staatöfhuld belief fih damald fchon auf 

786 Millionen 556,236 Gulden, und die aufgehobene zinds 
loſe Schuld, wurde fogar auf 1 Milliarde 203 Millionen 
933,512 Gulden berechnet. Die im fortdaurenden Kriezs⸗ 

ftande gegen Belgien nothwendig fheinende Erhaltung von 

117,768 Mann Land:Zruppen, worunter fih nur 42,000 
Mann Lantwehren oder Milizen befanden, erheifchte die unge: 

heure Summe von 31% Mill. Gulden, wozu die Armirung 
der Hauptfeftungen: Maftriht, Bergopzoom, Herzo— 
genbufh, Goevorden, Heusden, Grave und Vli— 
fingen, nicht wenig beitrug. Auch durfte die Kriegesflotte 
in Folge der vorhergehenden Regierungspolitik, nicht vermin- 
dert werden, Sie beitand: in bem benannten Sahre aus 7 

Venturini’s Hift. Säriften. ul 5 
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Linienfhiffen, .20 Fregatten, 17 Korvetten, 10 Briggs und 
aählte, die Fleineren Fahrzeuge mit einbegriffen, 93 Segel. 

| Holland ift eine conftitutionele Monarchie, und feine 
jetzige Staatöverfaffung fchreibt fi her aus dem Jahre 1814. 

Damals beftand freilich) das Königreich der Niederlande aus 
18 Provinzen. Nach Belgiens Losceifung im Jahre 1830, 

ſchrumpfte es aber auf zwölf, nämlich auf Nordhol- 

land, Südholland, Zeeland mit Staatöflandern, 
Utrecht, Gelderland, Dveryffel, Friesland, Grö— 
ningen, Drenthe, Nordbrabant und einige Fliden 
von Limburg und Luremburg, jufammen. 

Die im Jahre 1814 audgemittelte Staatsverfaſſung, 
blieb jedoch nach jener Kataftrophe für Holland wefentlich 
biefelbe. Dem Könige verfchaffte fie allerdings größere Rechte, 
als der Erbftatthalter jemals befaß. Hollands Krone war 

ja erblich geworden und ging fogar nady dem Auöfterben des 
Mannsftammed, auf die weiblihen Deftendenten nach dem Erft: 

‚geburtörechte über. Des Königs Givillifte ward zu 2 Mil. 
400,000 Gulden feftgefeßt und der Thronfolger follte, fo= _ 

bald er verheirathet, 200 000 Gulden erhalten. Die Königl. 
Familie follte ferner von allen perfönlichen und direkten Steuern 
befreit bleiben,  indefien allen übrigen Abgaben unterworfen 

. fein. Der mit dem 18ten. Bebensjahre mündige König, hat 
zwar den. Generalflaaten öffentlid einen feierlichen Eid auf 
die Verfaſſung zu leiften, befitst jedoch ſehr bedeutende Sou: 
verainitäts-Rechte. Er ift Oberhaupt der Land: und See 
maht und ernennt alle Dffiziere. Gr erflärt Krieg und 
ſchließt Frieden. Er beftimmt. die mit fremden Mächten ab- 
zufchließenden Verträge, und feiner Hand ift die oberfte Leis 
tung der Kolonien ausfchließlic übergeben. Nicht minder lei: 
tet ex alle Finanz. Angelegenheiten des Staats und befißt ſo— 
gar dag Necht, die ihm von den Generalftaaten gemachten 

Borfchläge zu verwerfen. Ihm fteht dad Begnadigungs:Recht, 
wie auch die Vollmacht zu, den Adel, mit werhem freilich 
feine Vorrechte verbunden find, zu ertheilen. Im Gtaatds 
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rathe führt er den Vorſitz nicht nur, fondern er kann fogar 

deffen Mitglieder nah Willkühr ernennen und entfegen. 
In den das Volk vertretenden Generalftaaten liegt 

aber dad. bebeutendfte Gegengewicht der Königliben Macht: 
vollfommenheit. Sie beflehen aus zwei Kammern. Die 
Mitglieder der erften Kammer wählt und ernennt der Kö— 
nig aus den Notabeln der Nation auf Lebenszeit, und jedes 
diefer Mitglieder erhält jährlid 3000 Gulden Honorar. Die 

Mitglieder der zweiten Kammer werden vom Volke auf je 

drei Jahre gewählt, und alljährlich tritt ein Drittel von ih: 
nen aus. Auch fie erhalten während der Sitzungen eine an: 

gemeffene Gntfhädigung. Der Ermwählte muß aber in der 
Provinz, weldhe ihn mählt, anfällig und 30 Zahre alt fein. 
Dom Militaie find nur Staabööfficiere der Rand: und See— 
macht mählbar. Die Generalftaaten follen ſich jährlih ein: 

mal im Haag verfammeln. Doc ſteht dem Könige das 
Necht zu, fie auch außerordentlih in dringenden Fällen zu: 

fammen zu berufen. 
Sir den beiden Kammern und in dem Könige ruhet die 

gefeßgebende Gewalt. Der König richtet aber alle feime Bor: 
fhläge an die zweite Kammer und fest ihr durch Commiſ— 
faire feine Anficbten oder Beweggründe auseinander. Die 
Sitzungen der zweiten Kammer find öffentlich, und es fteht 
die Hegel feit, daß fein Befchluß gefaft werden kann, wenn 

nicht wenigftens die Hälfte der Mitglieder verfammelt iſt. 
Nicht angenommene Gefegentwürfe werden dem Könige zu— 

rückgeſchickt. Beide Kammern befolgen hierin diefelbe Proce— 
dur, und jeder Beſchluß gründet fih auf abſolute Stimmen: 
mehrheit. Das Recht, über einen dem Könige zu machen: 
den Antrag zu berathfchlagen, ſteht inzwifchen nur’ der zwei: 
ten Kammer zu, So wird auch nur der zweiten Kammer 
bad Aus zwei Theilen beftehende Budget vorgelegt. Die 

feften Ausgaben werden dann der Megel nach auf zehn Jahre, 

die außerordentlihen nur auf zwei Jahre bewilligt. Indeſſen 
muß die Regierung dem G. St. altjährlih Rechnung ablegen. 

Neben den, hochmögende Herren titulirten "Gene: 

ralftaaten , ‚figuriven die fögenannten aus dem Abel, ben 
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Städten und den „Randleuten jeder Provinz gemählten 
Provinzialftaaten. Der König hat auf Ddiefelben 
gleihfald nicht geringen Einfluß; denn er beflimmt die 
von jedem ber Drei Stände zu mwählende Zahl (diefe 
beträgt für Geldern 90, für Drenthe nur 24 Indivi— 

duen), und in den jährlihen Verſammlungen der Provinzial: 
fände haben des Königd Kommilfarien ſtets den Vorſitz. 
Dort werden die Mitglieder der zweiten Kammer ber G. St. 
meiftend aus der Mitte der Provinzielftände ernannt. Dort 
hat die Specialaufficht über die innere Verwaltung der Pro; 
vinzen ihren Sig. Dort ift der Schuß des öffentlihen Un: 
terrichts, der MWohlthätigkeitd:-Anftalten, des Aderbaued, des 
Handels und Gewerbes, ja felbft der perfönlien Rechte jes 

ded Staatöbürgerd zu fuhen. Dabei find die Lofalverwal- 
tungen angewiefen , ihre Ausgaben und Ginnahmen den Pro» 
vinzialfiaaten zur Reviſion vorzulegen, wobei die Regel fell: 
fteht, daß ohne Bewilligung des Königs Feine wefentlichen 
Veränderungen der Verwaltung eingeführt, und feine Ge— 
meindeauflagen ausgefchrieben werden dürfen. Was die pers 

ſönlichen Rechte anbetrifft, fo darf Fein Holländer feinem na— 
türlihen Nichter entzogen, Feiner, als nur ber auf frifcher 

That Ertappte feiner Freiheit beraubt werden. Vermögens— 
Gonfiscationen dürfen gar nicht flattfinden, und jedes Ur: 

theil muß im öffentlichen Gerichte gefprochen werben. Auch 
ſoll rüdjihtlih der Staatdauflagen durchaus fein Privilegium 
ftattfinden. 

Der oberſte Gerichtöhof ded Königreichs führt die Auf: 
fiht über die Gerechtigkeitspflege; allein der König wählt 
nah einer von der zweiten Geftion der Generalftsaten 
ihm vorgelegten Liſte die Mitglieder und den Präfidenten 
des oberften Gerichtshofes, Daffelbe Recht behauptet er rüd: 
fiihtlich der Provinztalgerihtöhöfe. Die Heiligkeit des Rechts 

ſcheint inzwiſchen durch den Grundfag: daß fein Richter ohne 
rechtliched volbegründetes Urtheil feiner Stelle entfeßt wers 
den bürfe, einigermaaßen gefhügt zu fein? Scheinbar möchte 
aber doch wohl nur das den Holändern zugeftandene Recht der 
freien Preife fein, wobei vorgängige Erlaubniß zur. Heraus: 
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gabe einer Drudfchrift nicht erforderlich if. Zu eng find nämlich 

die Grenzen und zwar mit vagen Beilimmungen geftedt, inner: 

halb welcher die Prefle fi frei bewegen darf. Berfafler, 

Druder uud Herausgeber jeder Schrift, welche die Rechte der 

Gefellfhaft oder auh nur die eines Individuums antaftet, 

bleiben nämlich der Staatspolizei verantwortlih, und es be: 

darf wohl der Bemerkung nicht, daß die Staatöpolizei ihre 

Hermeneutif und Exegeſe fehr bequem nach den vorberrfchen: 

den politifchen Anfichten der Negierung zu mobdeln verftehe, 

auch in diefer Kunft neuerlich noch bewundernswürdige Fort: 

fcpritte gemacht habe! Im abminiftrativer Hinficht hat jede 

Provinz ihren Gouverneur, und jede Provinz zerfällt in Di: 

ſtrikte, deren jedem ein Unterintendant und ein Bezirkskom— 

miſſair vorgeſetzt ſind. Cantons ſind nur Unterabtheilungen 

der Diſtrikte und haben ihre Lokalvorgeſetzten. 

— — — — — — 

Hollands politiſche Stellung in den Jahre 

| 1836 und 1837. 

Ruͤckblick auf deren Urfache und Entftehung. 

Ale hochpolitifchen Galculd der heiligen Allianz, die ein 

Königreich „der Niederlande nah Napoleond Sturz, zum 

Schutze Deutihlands gegen Frankreich, aus abfolut heteroge— 

nen und einander von Alters her widerftrebenden Elementen 

zufammen gehämmert hatten, wurden durch furchtbare Revo— 

Iutiond:Greigniffe im Jahre 1830 als klägliche Mißgriffe zur 

Schau ’geftellt *). König Wilhelm hatte freilich forgfam und 

unermüdet jene ihm zu theil. gewordene höchft fchwierige Auf: 

gabe: die katholiſchen und halb franzöfifchen Belgier mit den 

a) Selbſt Caſtlereagh hatte gar wenig Kenntniß von den nieberlän: 

difhen Angelegenheiten. Er meinte, das Ganze der -17 niederländiz 

ſchen Provinzen Eönne leicht wieder hergeftellt werden. Aber die 17 

Provinzen bildeten nie ein geſchloſſenes Ganze, denn fie waren volks— 

thümlich und fprachlicd immer weit von einander entfernt. 
L 
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proteftantifchen und ganz deutfchen Holändern zu amalgamis 

ven, zu löſen gefudht. Allein die nationale Mißſtimmung 

wurde noch durch Handelseiferfucht verftärft, und ald vollends 

König Wilhelm, fi) nothgedrungen auf die dem Haufe 
Dranien von Alterd her ergeben gebliebenen Holländern ftüs' 
gend, diefen größere. Vortheile als den Belgiern einräumte, 
da wurde der gefährlibe Riß unheilbar. 

| Nun wachte unter den Belgiern da3 franzöfi ſche Element 
mit verdoppelter Stärke wieder auf. Nun hetzten die Libera— 
len der franzöſiſchen Schule, den zuweilen entſchlummernden 

Unwillen ſtets wieder an. Nun nahm die katholiſche, den 

holländiſchen Proteſtantismus haſſende und noch dazu für den 
Fortbeſtand ihres Einfluſſes auf Volk und Regierung jetzt mehr 

als jemals bangende Prieſterſchaft, eine offenbar feindſelige 
Stellung gegen die Regierung an, und Broglio, der Erz— 
biſchof von Gent, verweigerte ſogar hochverrätheriſch den Eid 
auf die neue Verfaffung. Sefuitifche Einflüfterungen bewogen 
daher leicht Pfaffen und Pöbel zum Miderftande gegen die 
zwedmäßigften Maaßregeln der Negierung, wofür doch jeder 
Unbefangene die Errichtung einer philoſophiſchen, von der Geiſt— 

lichkeit unabhängigen Schule erkennen mußte. Nun wurde auch 
Alles hervorgeſucht, was dem belgiſchen Nationalſtolz kränken, 

die angeſtörte Aufregung noch vermehren konnte. Iſt es recht, 
daß in den Generalſtaaten ſich unſere Repräſentanten zu den 

holländiſchen wie 4 zu 7 verhalten, da Belgiens Beoölkerung 
doch um ein ganzes Drittel ſtärker als Hollands Bevölkerung 
iſt? Kränkt es nicht euer Nationalgefühl, daß weder im 
Staatsdienſte, noch im Heer, noch bei der Marine Belgier 
angeftellt find? Alfo, lauteten die immerwährenden Klagen, 

welche in Belgien. von Mund zu Mund gingen, und gegen: 

feitig immer emſiger das unter der Aſche glimmende Feuer 
zum Ausbruche anbliefen. 

Bon Seiten der Regierung wurden dagegen (im Geiſte 
des trotzigen Miniſters van Maanen) ſcharfe Repreſſalien 
vorgenommen, acht liberale Deputirte Belgiens ihrer Staats: 

Ämter entjegt und der. gefürchtete Partheichef: de Potter, 

fogar als Hochverräther verbannt. Ein Schidfal, welches 
f 
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ſelbſt diejenigen traf, welthe im Schriften keck die Sache ber 
entjesten Deputirten gegen die Negierung zu bertheldigen ge: 
wagt hatten. Leicht begreiflich, eleftrifirte in fo bitter gehäffi: 

ger Stimmung: gegen den vermeintlich unerträglichen holländi— 
ſchen Drud, die Parifer Julius: Revolution (1830) taufend 

und aber taufend Belgier. Die Köpfe erhigteh ſich am mei- 

ften zu Brüffel bei Aufführung der befannten Auberſchen 
Dper, die Stumme von Portici, und der Pöbel zerftörte 

nit nur die Häufer der ſervilen Journaliſten, fondern 

ah van Maanend Pallaſt. Die Bürger trafen unter 
Waffen, um Ruhe zu fliften. Wahrend nun eine Bürger-De— 
putation mit Klagen bepadf, an den König gefendet wurde, 
fand ganz Belgien auf, und nur nit Ausnahme Maſtrichts 

und der Eitadelle vor Antwerpen, fielen ſämmtliche fefte 
Pläbe des Landes in der Infurgenten Hände. Ä 

Wilhelm,"der Prinz von DOranien, verfuchte zwar 

Bermittelung, fein Körigliher Vater aber mißbilligte den ger 
thanen Schritt und erklärte, daß er nicht nachgeben werde, 

3a er Duldete fogar, daß die nah dem Haag gekommenen: 

belgiſchen Deputirten vom dortigen Pöbel imfultirt wurden. 

Da. gediehe es zu dem gräßlihen Blutkampfe in Brüffel, 
der doch! Fein anderes Refultat gab, als daß Prinz Friedrich, 
— des Königs zweiter Sohn, — fliehend vor den wüthen: 
den PLüttichern und Bauern, die fihredlich verwüftete Stadt: 
mit feinen muthlos gewordenen Truppen wieder verlaſſen 
mußte. Gebt war e3 denn auch zu fpät, daß Prinz Wil: 

helm vom Dranien, Belgiens. Trennung von Holland, 
fald man ihn zum belgiihen König wählen wolle, in offen- 
Fundiger Proflamation verhieß, Belgien erflärte ſich für un: 
abhängige, Der Prinz: mußte aus Antwerpen fliehen, und 
Ghaffe, der Eitadelle Gouverneur, ließ bald nachher die Stadt 
bombardiren, wodurd dad reihlih mit Waaren angefüllte‘ 
Entrepot, dad Arfenal und mehr ald 60 Häufer den Flam— 
men Preid gegeben wurden. 

An gräßlichen Repreffalien konnte es nun nicht fehlen! | 
Der Haß war ja bis zur Wuth gefteigert worden, Inzwi⸗ 
ſchen erhielt doch im belgifchen Nationalcongreffe, ſelbſt durch 
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Mitwirkung des Klerus, der feine Republik wollte, die von Sur: 
let de Chofier geleitete gemäßigte Parthei die Oberhand, 
und fo gelangte denn durch Englands mächtigen Einfluß, Prinz 
Leopold von Coburg zur beigifhen Krone Doch nicht 
ohne Blutvergießen, denn wenige Zage nah Leopold 
Einzuge in Brüffel, brach der Prinz von Dranien mit großer 
Heeresmacht in Belgien ein, blieb Sieger über die fchlecht 
organifirten und wenig geübten belgifchen Soldaten in zwei 
Treffen, und würde vermuthlih dem neuen belgifchen Kö— 
nizsthume ein fchnelles Ende gemacht haben, hätte nicht 
Englands, und Frankreichs durch überlegene Heeresmacht zu 
Lande und zu Waſſer, befräftigted Veto bie Holländer zum 

ſchnellen Rüdzuge bewogen, Die Furcht vor einem allgemeis 

nen europätfchen Kriege, worin die gemißhandelten, durch 
hochtönende Verheißungen bethörten Völker vermuthlic eine 
höchſt bedenklihe Rolle ‚mitgefpielt haben würden, lag damals 
aber ſo centnerfchwer auf den bdiplomatifchen. Rathgebern 
der europäifchen Kabinette, daß fogar ein politifched Tempera⸗ 
ment zur Erhaltung des Friedens im offenbaren Kriegszuftande 

erfonnen, und wirkfih ausgeführt ward. Ein Greigniß trat 

nun ein, deßgleichen wohl ſchwerlich in der europäifchen Kriegs: 

und Friedend-Gefchichte aufgefunden werden möchte. Ein vom 
General Gerard (bei Anwefenheit der Söhne Ludwig Phis 
lipp's) befehligtes franzöfifches Heer bombardirte, zerftörte und 
eroberte endlidy bie von Chaffe Fräftig vertheidigte Antwerper 
Eitadelle, während in der Nähe, nicht bloß belgiſche und hollän- 
difhe, fondern auch preußifche SHeermafien den Greuel 
der Vermüftung, gleichfam ald lernbegierige ‚Schüler, — mit 
Gewehr in Arm — anffaunten. | 

Dem bedrängten König von Belgien ficherte nicht nur feine 
Berheirathung mit einer Tochter des Königs der Franzofen, 
fondern auch der coburgifchen Parthei bedeutender Einfluß auf 
dad damalige Englands Staatöruder regierende Minifterium, 
eine Ehrfurcht gebietende Garantie der belgifhen Krone ſowohl 
ald des neuen Königreich Unabhängigkeit zu. Gegen die 
berüchtigten 24 Artikel proteftirte zwar Leopold, nahm je; 
doch utiliter vorerft mit dem Bortheile vorlieb, daß Bel: 

“ 
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gien nicht eher die Hälfte der holländifhen Staatsſchuld zu 
übernehmen, brauchte, als es von Holland befjere Bedinguns 
gen erlangt hätte. Die Londoner Protofolle drängten ſich 
zwar, widerfprachen aber auch einander unaufhörlic) über die 

Hauptpunfte des zu ftiftenden Friedens. — Nämlich über die 

Theilung der Schuld, über die Scheldefchifffahrt und ganz 

vorzüglih über die Zukunft der zum deutfhen Bunde 
gehörenden Provinz; Luremburg. So gewöhnten ſich bie 
Belgier dann mehr und mehr, als fäßen fie in gutem Rechte, 
an den status quo, und auf demfelben Boden wie in der 

felben Berwirrung, freuzten fih Holland politifhe Verhält— 

niffe noch während der Sahre 1836 und 1837. 

— 

Zeugniß von ber in Belgien gegen bie holländifche Rer 

gierung herrfchenden GErbitterung gab ſchon die Thatfache, daß 
der König von Holland vor dad Brüffeler Tribunal erfter 
Snftanz auf den eilften Mär; 1836 citirt wurde unter 

dem VBorwande: er müſſe der Generaladminiftration der Na: 
tionalinduftrie 18 Millionen ZI. für Aktien zahlen, welche er 
in dem 1829 eröffneten Kredite angenommen und nicht ges 
dedt habe. Da König Wilhelm nicht erſchien, ward er in 

contumaciam zur Zahlung der bekannten Summe ver: 
urtheilt. Um diefelbe Zeit erklärte freilih der auswärtigen 
Berhältniffe Minifter, den Generalftaaten, daß bislang noch 
Nichts vorgefallen fei, dad zu einer Unterhandlung mit Bel- 
gien hätte führen können, daß jedoch die Negierung mit 
Ruhe den Augenblid erwarte, wo ihr der Weg wieder werde 
geöffnet werben, um ihre gerechten Anfprüche geltend zu ma— 
chen, damit dauerhafte Wohlfahrt ded Landes endlich herbei» 

geführt und gefichert werde, 
Mit der gepriefenen Ruhe flanden jedoch die in ber 

G. St. zweiter Kammer vorfommenden heftigen und beleidis 
genden Ausfälle gegen den König von Belgien und gegen bie 
fogenannten belgifchen Kammern in fchreiendem MWiderfpruche. Es 
war ja da die Rede von der großen Schmach, womit Leo: 
pold fich bededt, ald er die Krone Belgiend aus dem Kothe 

‘ 
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von Brüffel aufgenommen. Der Minifter ded Innern 
flimmte fogar noch derber in den gehäfligen Ton. Gr 
fprach ja von einer vermoberten belgifhen Krone, und ver 

langte Verftärtung ber holländifhen Streitkräfte, weil es fich 
von Rebellen handle, die in ihrem Abfalle verharreten, und. 

weil man, obhnerachtet der Konvention von 1833, der Bel: 

gien allerdings auch ‚beigetreten fei, doch ftet3. auf einen An— 
fall jener :Rebellen gefaßt fein müffe, da in Staaten, wo re- 
volutionaire. Grundfäße die Herrfchaft errungen, es keineswe— 

ges von dem Willen der Behörden, fondern vielmehr von der 

Laune der Revolutionairs abhange, %) ob die geichloffenen 
Verträge gehalten werden follten oder nicht. In Folge Die 
fer gehäfligen, mit dem, in Amfterdamer und Haager 

Zeitungen vorherrfchenden Geifte genau zufammenhängende An: 
fihten der oranifhen Parthei, ward der, die fortdauernde Aushe— 
bung der Nationalmiliz fordernde Gefegentwurf mit 35 gegen 
14 Stimmen angenommen, und Kolleften liefen durchs ganze 
Land, um die zur Aufmunterung für den vaterländifchen 
Dienft nöthigen Fonds, durch reichliche Beiſteuern zu ver 
ſtärken. | 

Die Stimmung im Volke Fonnte auch durchaus nicht 
milder werden, fo lange dad Zournal de la Haye, der por 
Titifhen Haltung der Regierung folgend, nur. von einem Prinz 
zen Leopold von Coburg redete, Belgiens GSelbftftändig: 
feit abfolut ignorirte, und ftetd gegen die Fortdauer des sta- 
tus quo proteflirte, wogegen freilih dad Amſterdamer 

Handelöblad wıummunden behauptete: die holländifche’ 
Nation und deren Nepräfentanten wollten Frieden und Tren— 
nung von Belgien, zum — und Frommen des bebräng: 

‚ten Vaterlandes. 

Von Aufhebung des drückenden Kriegsſtandes war alſo 
weder in Holland noch in Belgien jetzt die Rede. In dro— 
hender Rüſtung ſtanden ſich an den Grenzen beider Reiche, 

dad Lager bei: a auf er und das er bei 

a) Vol. Allg. Beitung 1836. Beilage Nr. 84 .mit Allg Zeit. 
1836. Beilage Nr. 360. | 

- 
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Bederloo auf beigiihem Boden einander gegenüber, Im 
holländiſchen Lager waren faft 20,000 Mann, im belgifchen 

18 Botaillone Infanterie, 7 Batterieen Artillerie und 2000 
Mann Kavallerie (über 15,000 Gombattanten) verfammelt. 
Beide Könige befuchten ihre Truppen, ließen fie große Ma: 
nocuverd ausführen, und wie der Kanonendonner von Ryen 
in Bederloo fait Schuß -für Schuß. gehört wurde, fo 
fhallte von Baderloio über die Grenze derſelbe furchtbare 
Ton ins holländifche Lager. Das. war sein trauriger. Fries 
denszuftand unter ftetem friegerifhen Getümmel. Denn es 
ftanden. ja felbft im Winter, als das holländiſche Hauptquars 

tiev in Tilburg blieb, von der einen wie von der andern 

Seite die Zruppen zum Angriffe wie zur Vertheidigung be: 
reif... Und. fo. blieben die Sachen aud während des folgen: 
den Jahrs, indem die halbe. belgifche "Armee wiederum bei 
Bederloo kampirte, ja die Belgier fogar in der Gegend von 

Diefb ftarke Befeftigungen: anlegten, um von dort: aus jeglichen 

Einfalle der Holländer widerftehen zu fönnen.  Unterdeflen 

manveuverirten die holländifchen Truppen bei Ayen unter 

Commando bed Herzogs Bernhard von GSadien- 
Weimar vor dem Könige, vor feinen Söhnen und dem an: 
wefenden. Sroßfürften Michael, 

Bei den Holländern hießen: die Belgier auch noch im: 
mer Mebellen.. Ja nach ausdrüdlihen Befehlen wurden die 
belgischen. Nationalfarben,, auf den befgifchen die holländifchen: 
Scheldeforts paflirenden Kauffahrthei:Schiffen: ausgefragt, weil 

fchlechterding3, Feine Rebellenfarben auf holländifchem- Gebiete ge 

duldet: werden folten. Da num der gordifhe Knoten nicht 
durchs Schwerdt: gelöfet: werden. durfte, fo gabs feinen an— 
dern Ausweg als den: daß: die hochpolisiiche Diplomatik fich. 
noch einmal an das höchſt fchwierige Gefchäft machte. 

” Der König von Holland fchien felbft zu wünfchen, daß 
die Konferenzen zur Befeitigung der belgiſch-holländiſchen Händel 
wieder ihren Fortgang haben möchten. Bisher war ed mit 

den Tangweiligen Unterhandlungen ſtets fo befchaffen gewefen, 

x 
1 
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daß, fobald die Sache auf den Punkt gedieh, wo Hoffnung 
eined glüdlihen Reſultats erfchien, von Seiten Hollands 
neue Anftände erhoben wurden, die mit den früher vorge: 
fhlagenen Audfunftsmitteln nicht befeitiget werden Fonnten. 

Alſo waren denn auch alle Bemühungen der Abgeoröneten 

Preußens, Defterreihd und Rußland, die Sache zu 

Ende zu bringen, bislang vergeblich geweſen. 
Hierüber entftand befonders ‘im brittifhen Foreign: 

Dffice (Abtheilung für die auswärtigen Angelegenheiten) eine 
bittere Stimmung gegen Holland, und in Folge berfelben 
erklärte Palmerfton unummunden: e5 würde wohl am 

zwedmäßigften fein, den ftreitenden Partheien freie Hand zu laf: 
fen, um unter fich eine freundfchaftlihhe Ausgleichung ihrer Dife 

ferenzen zu bewirken. Dagegen fuchte die holländiſche Parthei 
den Umftand geltend zu machen, daß ja König Wilhelm, 
um feine Bereitwilligkeit zur Ausgleichung ded endlofen Streits 
zu bethätigen, dad Mögliche gethan habe, um feinen nächiten 
Agnaten, den Herzog von Naffau, rüdfichtlid der angetra- 
genen Geflion Luremburgifcher Gebietötheile, zur Nachgiebigkeit 
zu flimmen. Was es nun mit der verfucht fein follenden 

Stimmung zur Nachgiebigkeit, für eine Bewandniß gehabt, 
darüber waren die zur öffentlichen. Kunde gelangten Meinun: 
gen fehr verfchieden. Wie fi) denn auch fogar die Meinung 
mancher Politifer dahin ausſprach: eß fei bei der ganzen mit 

bedeutendem Pathos geltend gemachten diplomatifchen Opera: 
tion, nur auf eine Myftification abgefehen gewejen, um bie 
Sahe fo lange hinzuhalten, bis fich günftigere Gelegenheit 
zeige, mit MWaffengewalt, wozu dann auch der deutſche Bund 
mitzuwirken wohl fein Bedenken mehr haben würde, das 

ganze Königreich Belgien über den Haufen zu werfen. 
Dagegen emphatifhe Betheurungen ber reblichften Ab: 

fihten, verbunden mit bitteren Klagen, daß eine Holland 
feindfelige Politif, den König nicht nur auf diplomatifchem, 
fondern auch auf militairifhem Wege gehindert, fein gutes 
Recht gegen Belgien geltend zu machen. Niemand mochte 
wohl darüber zweifelhaft fein, welhe Role Ludwig Phi: 

lipp in dem politifchen Gewirre fpielen werbe, ba ihm, im 
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Sntereffe feined Schwiegerfohnd und Frankreichs felbft, daran 
gelegen fein mußte, den für Belgien fo vortheilhaften status 
‚quo fo lange ald möglich fortdauern zu laffen. In Holland 
war eben deßwegen bie Stimmung gegen Frankreich fo ge: 
reizt, daß, der nach dem Haag beflimmte franzöfiihe Gefandte, 
Baron Mortier, meil man in feinem Sinopflodhe das 
Bändchen der beigifchen Chrenlegion bemerft, nicht nur in 
der Grenzfladt Groot-Zundert alle feine Sachen dem Ge: 

| brauche zuwider, von den Zolbeamten vifitiren laffen, fondern 

in ber Feſtung Breda fogar mehrere Stunden warten mußte, 
bis Chaffe es ihm erlaubte, mit den verbotenen Karben die 

Stabt wieder zu verlaffen. Im der Audienz beim König 
Wilhelm waren freilich die verhaßten belgifchen Farben nicht 
mehr zu fehen! 

Um Palmerftond feindieligen Gefinnungen ein Se 

gengewicht zu geben, reifete der Prinz von Dranien felbft 
mit feinen beiden ältern Söhnen nah London, wo er 
zwar bei Hofe eine audgezeichnet gütige Aufnahme fand, aber 
doch nicht vermögend war, bie widrigen Anfichten der coburg- 

- chen Parthei, welche auf Palmerfton großen Einfluß hat: 
ten,. zu Gunften der holländifchen Intereſſen zu befeitigen. 
Died war jest um. fo fehwieriger, da gerade zwifchen. der 
englifhen und holländifchen Regierung ein fataler Streit über 
die Eingangd:Zölle auf Java feindfelig genug ventilirt wurde, 
wobei natürlid; die brittifhe Kaufmannfchaft entfihiedene Par: 

thei für den Minifter, nahm. Die brittifchen Kaufleute behaupteten 
nämlich fategorifh : nach dem am 17. Mai 1824 zwifchen Eng: 
land und Holland abgejchloffenen Vertrage befise die hollän— 
difche Regierung gar fein Recht zu einer Erhöhung der Zölle 
auf die Einfuhr englifher Waaren nah Java. Und doch 

habe fie ſichs nicht zuviel fein laffen, eine folhe Erhöhung 

einzuführen. Palmerfton nahm fi rüflig der bittern Kla— 

gen der durch jene Verfügung benachtheiligten Kaufleute an. 
Starfe Noten wurden nun von London dem Haager Gabi: 
nette zugefertigt. Das Haager Gabinet beantwortete folche nicht 
minder feharf, indem es die fophiftifhe Verdrehung des Buch 

ftabend und wahren Sinned jenes Vertrags vom Jahre 1824 
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tadelnd ind vicht zu flelen ſuchte. Inzwiſchen erklärte ſich 
doch die holländifche Regierung geneigt, den englifchen Kauf: 
leuten eine bedeutende Entfhädigungsfumme zu zahlen. Die 
Engländer fonnfen aber fo gut rechnen als die Holländer, 
der alte Handelöneid fam wiederum mit ins Spiel, und der 
englifhe Gejandte in Haag ward alfo angewiefen, der hols 
ländifhen Regierung Faregorifch zu erklären: ihr Anerbieten 
müſſe nothwendig gefteigert und eine billigere Abfindung zus 
geftäanden werden. Nun bemädhtigte fih die in England freie 
Preſſe des Gegenftandes mit faft beleidigendein Ungeſtüm. 
Es folgten aber auch Beleuchtungen der Streitfrage in hols 

ländifcher, franzöfifcher und deutfcher Sprache, welche im Geifte 

des immer flärfer angeregten Haſſes gegen den brittifchen 
Merkantil:Despotismus darauf binwiefen, wie. ed nicht mehr 

zu dulden fei, daß jener Despotismus fogar die Stellung des 
Stärkern mißbrauche, um den ſchwächern Staat dur Dro— 
hungen einzufhüchtern. Etwas der. Art: war wirftich. gefches 
hen, indem das englifche Kabinet von: der holländifhen Re— 
gierung verlangt hatte: fie möge ſchnell den englifchen Anfor: 

derungen ein Genüge leiften, damit noch vor Eröffnung des 
Parlaments: (vor Ablauf ded Jahrs 1836) die fatale Streit: 
frage geichlichtet werde. Eine folhe Anmaßung empfanden 
zwar Holland König wie deffen Anhänger fehr ſchmerzlich, 

und doch that Nachgeben Noth, um das brittifche Kabinet 

nicht in dem Maaße zu erbittern, daß ed entfchieden gegen 
Holland, ausſchließlich für die belgifchen Intereſſen Parthei 
nehme. | 

Unter den holländifchen Kolonien in Oſtindien 

bildet die große und blühende Inſel Java den Kern. Auch 
iſt ſie unſtreitig das bevölkertſte Eiland jenes Erdtheils, welcher 
jetzt Oceanien genannt wird. Javas größter Fluß iſt 
der Solo, welcher den mittleren Theil der Inſel durch— 

firömt, dann ind Meer von Java ſich ergießt. Der durch 
die Stadt Surakaya flrömende Rediri, ift nicht fo. be 
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trächtlich, gewährt aber in feinem zum Theil trodenen Bette 
den Anblick ımpofanter Ruinen der alten Hauptftadt von 

Java, und fließt dann ebenfalls in das genannte, einen 
Theil de3 großen indifhen Oceans bildende Meer. Durch 
die Inſel zieht fih auch eine Kette von Bergen hin, deren 

höchſte Gipfel der Prahu und der Paffavan bilden, und 
zwifchen denen der Bulfan Diede noch zuweilen feine zer: 
flörende Macht geltend madıt. | 

Die Urbewohner Javas gehören dem Malayfchen Völ— 
kerſtamme an, der, in mebr ald 70 verfchiedenen Stämmen 
zertheilt, die fonderbariten Abſtufungen der Kultur zur Schau 
ſtellt. Es wechſeln nämlih unter den "Malayen: Stämmen 

rafender Aberglauben ab mit fanften Sitten, und erhabener 

Heldenmuth mit gräßlichen Zügen unerhörter Rachſucht. Roh 
und wild zeigen fi noch immer Javas Gebirgäbewohner, 
während die Bewohner von Bali zu den policirteften Völ— 
fern Indiens gehören. Die Holländer find zwar nach \endli: 
cher Beſiegung ihres, erbitterfien Feindes, des tapfern Häupt: 

ling Dipo:Negoro, Iavas mwirflihe Herren geworben, 
doch ift ihnen die völlige Zernichtung der auf Borneos 
Süpdoftfüften haufenden Seeräuber- Banden noch feinesweges 
gelungen, obgleih eine im Jahre 1835 gegen jene Räuber 
unternommene Expedition glüdiih genug war, 16 große 
Piratenfchiffe zu erobern, 47 andere zu zerftören, eilf Räu— 

berchef5 über. die Klinge fpringen zu laffen und 193 einge 
borne Savanefer aus der Sklaverei zu befreien. 

Java mit. der eigenthümlidy gebaueten Hauptitadt Ba: 

tavia, deren Bevölferung auf 60,000 Seelen fteigen mag, 
ift in 20 Reſidenzen oder Provinzen getheilt. Jede Provinz 
fteht unter einem den Titel Reſident führenden Gouver: 

neur. ‚Unter diefen Refidenten arbeiten Bice: Refidenten von 

bolländifcher Abfunft. Im den, Regenzen genannten Be: | 
zirken ift jedoch die Verwaltung, namentlich. die mei: 
ftend den Landeseingeborenen anvertraut worden. 

Selbft holländiſchen Berichten zufolge, waren bislang, 
und zwar feit mehreren Sahren, die Kolonien mehr eine Laſt, 

als ein. Vortheil für das Mutterland gewefen.. Was Java 

% 
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anbetrifft, fo wurden im Sahre 1822 feine Einkünfte nur auf 
25 Millimen 563,190 Rupien gefhäst. Cine Summe, 
die theils dur den Handel gewonnen, theil$ aus ben Pro: 

duften ded auf Rechnung der Regierung bebaueten Bodens, 
geſchöpft wurde. Jene Summe wollte aber niemald zur Be: 

ftreitung der öffentlihen Ausgaben für Java zureihen, und 
man fah fich daher genöthigt, unter Bürgichaft ded Mutter: 
londes, für Java zwei Anleihen zum Betrage von 37 
Mit. 700,000 Gulden zu negoziren, wozu noch acht Mill. 
Gulden kamen, welde von der niederländifchen Handelögefell: 
haft dem Schage von Java vorgefchoffen worden waren. 

Durch eine befjer eingerichtete und fparfamere Bermwal: 

tung, wie nicht minder durch lufrativere Benutzung ber Auf: 

Fünfte, welche auögebreiteter Handel und gefteigerte Produk: 
tion gewährten, gelang es den Abminiftratoren, unter Leitung 
ded Generalgouverneurd van den Bofch, ‘die ſchwere 
Sculdenlaft beim Schluffe des Jahrs 1834 um 12 Mil. 
769,489 Gulden zu vermindern. Schon im Jahre 1833 
ftanden die Ausgaben, mit den Einnahmen im Gleichgewicht, 

und binnen den folgenden drei Jahren floffen, nah Abzug 

aller Ausgaben, 16 Mill. 474,718 holl. Fl. in den Schaf 
des Mutterlandes, welches mit dieſen Summen nit nur die 
unter feiner Garantie für Java negozirten Anleihen zu til: 
gen fuchte, fondern auch den Ueberfhuß zur Unterſtützung der 
weſtindiſchen Golonien benußte. 

Unter fo glüdlichen Aufpizien, da mitteld des Aufſchwungs, 
welchen Aderbau, Handel und Induftrie auf Java gewons 
nen hatten, jähri an drei Millionen Gulden dem 
Mutterlande aus jener herrlichen Inſel zufloffen, glaubte 
die holländiſche Megierung nicht zögern zu bürfen, zu 
Gunften der gedrüdten Finanzlage Hollands, eine groß- 
artige Finanz Operation vorzunehmen. Go wurden benn 
der zweiten Kammer ber Generalftaaten im April des Jahrs 

1836, drei merkwürdige Gefegentwürfe zur Berathung 
und refp. Annahme von dem Finanzminifter vorgelegt. Der 
erfte verlangte die Kreirung einer 4 -prozentigen oflindi- 
(hen Schuld von 140 Millionen Gulden, welche zur Ber: 
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minderung ber Nationalfhuld, namentlich zur Einlöſung der 
5 prozentigen Schuld verwendet werden follte. Der zweite 
forderte die Kreirung einer 4 prozentigen oftindifhen Schuld, 
wodurd der Reft-einer früherhin im Intereſſe des Syndikats 
contrahirten indifhen Schuld von 10. Mil. 287,477 Fl. 
abgetragen, wie auch die vom Syndikate zur Renten:Zahlung 
der allgemeinen Schuld gemachten Vorſchüſſe mit 16 Milo: 
nen 800,000 Fl. gededt werben follten. Uebrigens follte 
für die Zinfen aller BESABANN Edulden dad Mutterland 
Bürgfchaft leiften. | * 

Wie ſich vorherſehen ließ, fanden dieſe auffallenden fi⸗ 
nanziellen Operationen in der zweiten Kammer heftigen Wi— 
derſpruch. Schimmelpennink, Luzac, van Reenen, 
van Syzamo, van Nes, Romme, van Dam und 
mehrere andere Deputirte äußerten unverholen: durch ſolche 

Maafiregeln fuche die Regierung nur den unfichern politifchen 
Zuftand ded Landes auf unbeflimmte Zeit binzuhalten. Der 

Finanzminiſter Tets van Goudrian befämpfte feiner 
Pflicht gemäß jene Anficht mit großer Energie und gewann 
dadurh wirflih die Zuflimmung der oranifchen  Partbei in ' 
dem Maafe, daß bei der Abftimmung ber die oftindifche 

Schuld betreffende Gefegentwurf mit 46 gegen 6 Stimmen, 
und der die volle Nentenzahlung fordernde mit 40 gegen 12 
Stimmen angenonmen ward. Allen erfchien jedoch die Felt: 
ftelung des Ausgabe-Budgets auf drei Sabre ungleich be: 
denklicher ald die Kreirung neuer Schulden, und eben deswe— 
gen wurde dieſe DEPTUNG mit 48 gegen 4 Etimmen ver: 
worfen. 

Uebrigens lauteten die Nachrichten aus holländifh Indien 
bis zum Schluffe des Jahres 1837 Feinetweges erfreulich. 
Der Krieg auf der Weftlüfle von Sumatra war mit gro: 

Ben Verluften für die holländifchen Zruppen verfnüpft, da 
die fanatifhe muhamedanifche Sekte Padri dort mit unbe 

Venturini's hiſt. Schriften. III. 6 
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zähmbarer Wuth focht und den feſten Pak Bonjol auf 

Aeußerfte vertheibigte a), 
Schon im Sahre 1836, wo e5 einleuchtend geworben, 

daß die holländifchen Streitkräfte zur Unterjochung der Pa: 
dri nicht hinreidhten, mußten Verſtärkungen nah Indien 
gefenbet werden, und fo warb denn im Haag und. in vie 
len anderen Städten mit Zrommelfchlag angekündigt, daß bie 
Werbung für den oſtindiſchen Dienft fortwährend im Gange 
ſei. Mannfhaften vom 18ten bis zum 4äften Lebensjahre 

wurden gern angenommen, und wer einen folhen Mann ben 
Werbern zuführte, erhielt ſechs Gulden Gratififation. Dabei 
lodte nun zwar die Ausficht, daß der Dienft in Indien fürs 
Doppelte im Mutterlande angerechnet und vorzüglich gut pen— 

fionirt werden folle; man wußte aber auch, daß die Flimati- 
ſchen Einflüffe Indiens zahlreihe Opfer forderten und daß die 
dortigen Hofpitäler faft immer mit Kranken überfüllt wären. 
Eben deöwegen erfhien ein Proflam de3 General: Infpeftors 

des Gefundheitädienftes, welches junge Aerzte, die aber nicht 
verheirathet und nicht über 36 Jahre alt fein durften, zum 

Dienfte im hollandifhen Indien auffordert. "Man verfprad) 

fogar den Militair-Aerzten dritter Klafle 1560 Gulden jähr- 

lichen Gehalts, und die Regierung machte ſich anheifchig, 
einem folchen Arzte noch vor feiner Abreife für Anfchaffung 
von Snftrumenten und Büchern eine Gratification von 300 
51. URN Aerzte der zweiten Klaffe erhielten faft 

a) Das holländifhe Sumatra, eine bebeutenbe Inſel, wurde im Jahre 
1821 von England an Holland für Malacca abgetreten. Darauf 
bildete fi dort das Gouvernement" Padang, wo ber Gouverneur 
refidirte und wo ſich in der gleihnamigen Stadt mehrere holländijche 
Kaufleute niederließen, woburd), der genannte Ort bedeutend an Um: 
fang und Handelsthätigfeit gewann. Die Holländer maßten fih nun 
audy die Oberheit über das vormalige auf Sumatra gelegene Reid) 
Menanglabu an, wo eins der Hauptheiligthümer des Islam 
beftand, und wo alfo bie fanatifhen Pabri, von ihren SPrieftern 
ftets aufgehest, Gut und Leben daran ſetzten, bie holländifche- Herr⸗ 
fhaft abzuwehren. Den Holländern war es freilich gelungen, das 
Reid) Polenbang auf Sumatras Oftküfte zu unterjochen, weil beffen 
Bewohner durch innere Zwiſte fih gefhwächt hatten. Auf der Welt: 
füfte wollte ihnen dies aber, wegen des. dort herrſchenden Fanatismus, 
nicht gelingen. 



das Doppelte an Honorar und Gratification. Alſo : gingen 
fhon im Sommer 1836 beträchtlihe Truppen-Abtheilungen 
von Helvovetfluis nah Indien unter Segel. Urtterveffen 

konnten die Trauerbotſchaften aus Indien, die zuerft ſchaden— 
froh durch belgiſche Blätter verbreitet worden waren, nicht 
lange mehr als lügenhaft bezeichnet werden, da im Anfange 
und noch mehr um die Mitte des Jahrs 1837, aus Bata— 
via nicht minder betrübende Berichte eintrafen, denen felbft 

die holländischen Blätter die Aufnahme nicht verweigern mochten. 

Sie fauteten alfo: »In den lebten Tagen Novembers und 
in ben erften Tagen des Decemberd 1836 haben die hollän— 
difchen Truppen Bonjol, den Hauptplag der Snfurgenteit, 

bombardirt, und als eine Breſche bewirkt worden war, unter 

nahm man den Sturm. Allein derfelbe wurde dreimal abge 
ſchlagen, und die Zruppen waren bdergeftalt abgemattet, daß 
der vierte Sturm nicht verfucht werden konnte. Mit aus— 
gezeichneter Tapferkeit vertheidigten die Padri einen in der 

Nähe - von Bonjol befindlihen pyramidenartig gebaueten 
Hölzernen Tempel, ließen fih auch, als der Tempel in Brand 
geſteckt worden war, ſelbſt durd ein mörberifches Kartätfchen: 
feuer nicht vom Löſchen ihres Heiligthums abhalten. « ' 

Wie gewöhnlich ward bulletinartig nebenher in jenem Bes 
richte verfichert, die Feinde hätten ungeheuren Verluſt erlitten, 
die Holländer aber nur wenige Gombattanten und gar feine Of— 
fiziere eingebüßt.  Privatbricfe aus Batavia erzählen jedoch: 
es wären in jenem furchtbaten Kampfe, der ‚aus Antwerpen 
gebürtige General Cleerens, 2 Obriftlieutenantd, 33 Oft 
ziere verfchiedener Grade, und eine große Anzahl Soldaten 

getödtet worden !! 
Das holländifche Handelsblad verkündete dagegen, — 

Berichten einer bengalifchen Zeitung, (the Bengal Harkaru), 
die Holländer hätten Bonjol erobert und vn in. ber Stadt 

‚gelegenen berühmten Tempel gefchleift, worauf die Padri 
‚fi ind "innere Land zurüdgezogen, wo fie allerdings den 
Holländern noch viel zu fchaffen machten. Died war wieber: 
um eine falfche Nachricht, denn Bonjol hielt fih noch um 
die Mitte bed Jahrs 1837, und die Padri vertheidigten 

x 
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mit gleicher Tapferkeit die Bonjol ſchützenden Befeſtigun— 
gen, die ihnen erfi nach furchtbarem Gemegel am 26. Junius 
entriffen werden fonnten. Am vierten Julius eroberten nun 
die Holländer unter Kapitän v. d. Hart durch Sprengung 
einer Miene, worauf ein entfcheidender Sturm:Angriff folgte, 
das ftärkfte Feſtungswerk und gelangten fo in die wirkjamfte 
Schußnähe von Bonjol feldft. Nun verlangte Tonanko 
Semand, ber Padri oberfter Häuptling, den Abfchluß ei» 

ned zehntägigen Waffenftiliftandes, den ihn aber der hollänbdi: 
fche General: Major verweigerte. Endlich führten aber doch 
die angefnüpften Unterhandlungen zu dem Gchluffe, daß 
Jemans, nahdem er Bonjold Feftungswerke gefchleift, 

Erlaubniß erhielt, als freier Malaye im Thale von Bon: 

jol wohnen zu bleiben, welche Begünftigung indeffen wenig 
geeignet fein mochte, die Zortfchritte der holländifchen Ber: 

waltung5maaßregeln zur völligen Unterjohung der Weſtküſte 
Sumatrad auf die Dauer zu fichern, 

Wie fehr die holländifche Regierung ben Werth der oft: 
indifhen Kolonien erfannt habe, bewies auch die Ankunft bed 
Prinzen Friedrih Heinrih auf Java und beffen Runb: 
reife zur Befichtigung der ganzen Inſel. Um diefelbe Zeit 
faßte der Generalgouverneur von holländifh Indien den Be: 

ſchluß, daß während ded laufenden Jahrs 1837 ale Werk— 

zeuge und Geräthichaften für. den Landbau vom Eingangszolle 
befreiet fein follten, unter welcher Flagge fie auch eingeführt 
werden möchten. Nicht minder merkwürdig erfcheint die Sen- 
dung bed General Verveer nah der Küfte von Guinea, 
und zwar indbefondere zum Könige der Ashanteed, um 
von demfelben die Erlaubniß zu erhalten, 1500 Neger für 
ben Dienft auf Java anmwerben oder Faufen zu dürfen ®). 

a) Se. barbarifhe Majeftät warb durch bie uͤberſchickten Geſchenke für den 
hollänbifhen Monarchen fo eingenommen, daß dem General V. zwei 
Söhne des Königs der Ashantees mitgegeben wurben, um in ‚Hol 
Ianb ausgebildet zu werben. 

— — — — — 



Hollands innere Verwaltung und Staatswirtbfchaft in 
den Jahren 1836 und 1837, 

Auffallend genug war ſchon im Jahre 1836 bie Königl. 
Verfiherung, daß die holländifhen Finanzen fih in einem 
blühenden Zuftande befänden, während in der zweiten Kammer 
der ©. St. fih fo viele Stimmen dahin äußerten, man müffe 

doch erft wiflen, in miefern die oftindifchen Kolonien im 
Stande wären, bie ihnen aufgebürdete Anleihe: Laft auf die 
Dauer zu tragen, auch andere ed ald fehr bedenklich dar: 

ftellten, dem Mutterlande die Bürgfchaft für jene Anleihen 
aufzubringen, wobei es gar leicht in die Gefahr gerathen- 
fönne, unerwartet zur Zahlung angehalten zu werben. 

Die Regierung, fiber auf eine ihr ganz ergebene Par: 
thei fußend, ließ ſich jedoch in ihren weit audfehenden Fi— 

nanzoperationen burch jenen Widerſpruch nicht irre machen. 
Sie berief fi vielmehr auf die gut befefligte Verwaltung 
der Kolonien, welche fortdauernde Geld:Zufhüffe von dort her 
verheiße, und verlangte alfo eine zehnjährige Feſtſetzung bes 
ordentlihen Ausgabe: Budget von 38 Mil. 639,789 Guls 
den, wobei fehr heroifch fortwährende Werringerungen ber Ab: 
gaben in Ausficht geftellt wurden. Uebrigend ward bie jähr— 
liche Genehmigung der außerordentlihen Abgaben den Gere; 
ralftaaten überlaffen, die freilich fürs Fünftige Jahr fih auf 
nicht weniger ald 45 Millionen Gulden gefaßt machen mußten. 

Bei fo ſchwankender Perfpektive für die nächte Zu: 
kunſt ging dbennoh mit Stimmen:Mehrheit die neue Auflage 
für die Ein:, Durd: und Ausfuhr des Getreide in beiden 
Kammern ber ©. St. durch. Es follten nämlich auf die 
Weiſe die Intereſſen des holländifchen Landbaues befördert 
werden, und eben deöwegen ward für die erflen Monate des 
Jahrs 1836 der Einfuhr-Zoll pro Malter Weizen auf 
2 51, für Roggen und Buchweizen auf 75 Gent., für Gerfte 
und Hafer nur auf 50 Gent. feftgefegt. Die Folgen zeig: 
ten aber bald, daß man fich getäufcht und garftig verrechnet 
babe. Denn was für die einheimifche Agricultur durch den 
beliebten ZoQ etwa gewonnen werben fonnte, ging für ben 
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fonft lebhaften hulländifchen Zwifchenhandel mit Getreide (bei 
den in England. eröffneten glüdtichen Gonjunkturen) doppelt 
verloren, da eben des ominöſen Zolles wegen faft Niemand 

in Holland es wagte, bedeutende Getreide » Auffpeicherungen 
zur Ausfehr,. vorzunehmen. Was nun Holland rüdfichtlich 
bes Getreide: Handel verlor, dad gewannen bie beutjchen 
Nordfeehäfen, befonderd Hamburg. 

Unterdejjen nahete ſich der Plan zur Ausdehnung des 
großen. HandelösEntrepot3 in Amſterdam feiner erſehnten 

Ausführung, welche darauf abzwedte, die bereits anfehnlichen. 

Waaren-Räume um mehr als die Hälfte zu vermehren, wie 

auch ein Entrepot:Baffin anzulegen, welches die größten See: 
fchiffe dergeftalt aufnehmen werde, daß fie ihre mitgebrachten 
MWaaren unmittelbar vor den Padhäufern ausladen- und die 
Rückfrachten eben dafelbft ohne ale Gefährde einladen. könn— 
ten. Gelang die Ausführung, wie zu hoffen, fo mußte nad) 
holländifcher Anficht, jenes Entrepot ein Gentralpunft des Ein; 

und - Ausfuhrhandeld von Amflerdam. werden; vorzüglich 
durch Mitwirkung einer Gifenbahn von Amfterdam nah 
Köln,, wozu vorläufig die Strede von Amfewpan nach 

Harlem eingerichtet werden follte ®). 
Ueberhaupt ſchien jeßt Die merkantile Spekulation in 

jeder Hinſicht eine feſtere Baſis gewonnen zn haben. Beigte 
body van ber gouven, der niederländifchen Handelsmaat— 
fhapp Präfident, in feiner bei Eröffnung der VBerfammlung 

jener Gefellfihaft (3, 1837) gehaltenen Rede an, daß die 

Angelegenheiten der Gefellfchaft den beften vortzang hätten, 
— — 

a) Weber die Anlage von Eiſenbahnen in Holland 4 es viel Streitens. 
Dr. Surtius empfahl dieſelben außerordentlich und ſtellte die hoͤchſt 
bedeutenden Vortheile für Handel und Gewerbe in ein ftrahlendes 

Licht. Der Arnheimer Poftmeifter Bouricius erklärte fich im Ge— 
gentheile kategoriſch felbit gegen die Eifendahn von Amfterdam 

. „nah Harlem. Denn B. fah in der Anlage folder Bahnen eine 
hoͤchſt gefährliche Beeinträchtigung der Schuiten, der Fährten und aller 
bislang in Holland gewöhnlichen Zransportmitte, Er jchleß daraus, 
bie Anlage foiher Bahnen würde in Holland ftatt gehoffter Vermeh⸗ 

rung ber allgemeinen Wohlfahrt, eine Verminderung derſelben erzeu— 
‚gen, auch hoͤchſtens nur eine etwas groͤßere Schnelligkeit des inlandi⸗ 
ſchen Verkehrs zur Folge haben. — Alſo Aufſchubl 
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indem während: des Iettverfloffenen Jahres, von ber Han- 
delsmaatſchapp 98 Schiffe mit 32,000 Laft auögefen: 
bet worden, wofür 5 Mil. 633,712 Fl. an Fracht und 
716,817 Fl. an Aflefuranzprämien hätten entrichtet werden 
müſſen. 

Früher ſchon, als dieſer angenehme Bericht zur Publizi— 

tät gelangte, hatten ſich die mit Preußen angeknüpften Zoll⸗ 

Unterhandlungen zerſchlagen, da das preußiſche Finanz: und 
Handeld:Miniftertum nur eine Verminderung der Rheinzölle 
zugeftehen, fich aber fchlechterdings auf Feine Modifizirung des 
Budergefeged zu Gunften Hollands einlaffen wollte. Glüd: 
licher war es ber holländifchen Regierung gelungen, bie alten 
Streitigkeiten mit England über die Javanifchen Zölle beizu: 
legen, worauf endlih am 27ſten Dftober 1837 ein Handels: 
und Scifffahrtö-Bertrag zwilhen England und Holland, wel: 

chen der holländifhe Staatöminifter Veſtolk von Soelen 
mit dem engliihen Gefandten Sir Disbrove im Haag 
verhandelt hatte, auf zehn Jahre abgefchloffen wurde. Die: 

fer Traktat enthielt acht Artikel und beſtimmte ausdrücklich: 
ed follte gegenfeitige Freiheit fein in Handel und Schifffahrt 
zwifchen den Unterthbanen ber beiden hohen Tontrahirenden 

Mächte. Auch follten -beiderfeitige Unterthbanen in allen 
Städten, Ankerplägen, Rheden u. f. f. beider Reiche Feine 
andere oder höhere Zölle und Abgaben u. f. f. zahlen, als die, 

- welche von den Individuen der am meiften begünftigten Na: 

tion gezahlt würden, auch nicht minder derſelben Vorrechte 
und Begünſtigungen genießen, welche der am meiſten begün— 
ſtigten Nation noch zugeſtanden werden möchten ®). 

Küdblidend auf die Greigniffe ded Jahrs 1836 fieht 
man am 26ften April burh den Minifter van Dorn bie 
Generalftaaten im Namen des Königs ſchließen mit einer 
Rede, worin. ‚wiederum der Zuftand Hollands für beruhigend 

a) Der Traktat ausfuͤhrlich in der All gem. Zeitung I. 1837, Nr. 340. 
und ber zu jener Nummer gehörenden Beilage. 
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erflärt und bad Vertrauen für die Zukunft in Anſpruch ge: 
nommen wurde, ‚Unter benfelben finanziellen Zerwürfniſſen 
lebten denn auch die Generalftaaten am 17ten Oftober def: 
felben Jahrs wieder auf. Lu zac nahm den Präfidenten: 

ftuhl ein in zweiter Kammer. Graf van Reede warb 
vom Könige zum Präfidenten der erſten Kammer emannt, 
Graf Shimmelpenninf aber von feiner hohen Stelle als 
Staatöfecretär entfernt, weil er fi zur Oppofition gewandt. 

Die Stimmen: Mehrheit blieb immer nody ber Regie— 
rung, und fo wurde am 1I5ten December 1836 der Gejeß: 

entwurf über dad Ausgabe:Budget für 1837 mit 45 gegen 
7 Stimmen, der über die Mittel und Wege zur Dedung der 
Ausgaben mit 38 gegen 14, und der Über den Rückkauf der 
Schuld mit 42 gegen 10 Stimmen angenommen, worauf 
fih die Kammer bid zum 18ten April folgenden Jahrs ver: 
tagte. 

Hollands Kredit blieb fo unerfchütterlih, daß die neue 
Anleihe zu 98, abgefhloffen wurde, obgleih nah Oſian— 
ders Berehnung die aktive Schuld ſich fchon im Sahre 
1834 auf eine Milliarde 129 Millionen Fl., die ausge: 
feste oder paffive Schuld aber auf 816 Mil. 691,600 FI. be: 
lief. Derfelbe Schriftfteler wied nah, daß die gefammten 

jährlihen Staatsausgaben die Summe von 72 Mil. 183,500 
Fl. erreichten, während Holland fämmtlihe Einnahmen jähr: 

lich nit 5214 Mil. FI. überftiegen, woraus alfo ein furchtbared 
jährliches Deficit von 19 Mil. 683,500 Fl. ſich ergäbe. Ein 
Deficit, dad immer noh 11 Mil. 283,500 FI. betragen 
‚werde, wenn auch Belgien den ihm zugewiefenen Theil 
der Interefjen zahlte. Verhielt fih das wirklich fo, wie 
Dfiander behauptete, dann fand Holland unrettbar am 

Rande des Staatöbanferots; eines Abgrundes, in welchen es 
über kurz oder lang ſtürzen mußte, Wie follte aber während 
ded ewigen Wirrward der Finanz- Debatten in. jenes Chaos 
Licht gebracht werden? Hollands Kredit erhielt ſich vermuth: 
lih bloß durch die rechtliche Pünktlichkeit, womit die Inter: 

effen feiner verzindlichen Staaköfchuld bezahlt wurden, und fo 



hat aud mancher tief verſchuldete Privatmann ſeinen totalen 
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finanziellen Ruin jahrelang aufgehalten. 
Eins der freimüthigſten holländiſchen Blätter, der Arn— 

heimſche Courant bemerkte um die Mitte des Jahrs 1837: 

man werde nun wohl in dem Schweigen des Miniſteriums 
bei ſo vielen Angriffen von Seiten der Oppoſition in und 
außerhalb des Landes den ſicherſten, auf ſiebenjährige Erfah— 
rung gegründeten Beweis ſehen, das ſich das von der Regie— 
rung bislang befolgte Syſtem nicht vertheidigen laſſe. Könne 
man aber einen andern Grund des Schweigens angeben, ſo 

möge die Regierung ſprechen und der Nation dasjenige, was 
Täuſchung genannt werde, klar vor Augen legen! 

In demſelben Geiſte ließ ſich auch am Sten Oktober 

d. J. dad Amſterdamer Handelsblad vernehmen, ins 
dem es daran erinnerte, daß die Majorität der Kammer zum 
legtenmale die Kredite für Hollands Land: und Seemacht 

bewilligt habe, und daß der verworrene Zuſtand der Staats—- 

finanzen von vielen Repräfentanten aufs Klarfte and Licht ge: 
zogen worden ſei; wie fie denn auch mit Eräftiger Sprache 
den Drud der Laften, unter welchem die Nation faſt erliege, 

geſchildert haͤtten. 
Dabei ward darauf hingewieſen, daß die grundgeſetzlich 

den Aten Julius in allen Provinzial⸗Hauptſtädten "wieder ver— 
fammelten -Provinzialftaaten von den 19 ausgetretenen Mit: 

gliedern der zweiten Kammer der ©. St. 18 wieder erwählt 
hätten, und daß alfo diefelben Leute wieder in der Kammer 

fiten würden, welche biöher mit nachdrücklichen Reden von 

der Leber weg alle Ausgaben zur Fortdauer des ‚unglüdlichen 

status quo zurüdgewiefen. Man möge aud wohl beden- 

fen, auf welche Stimmung im Bolfe die Thatſache hindeute, 

daß die Provinzialftaaten gerade die Männer wieder gewählt, 

welche der Regierung ganz unverholen die Wahrheit gefagt 
und ihr den faft allgemeinen Wunfh der Nation and Herz 

gelegt hätten. 
Solche Winfe gingen nicht verloren. Und vielleicht hatte 

auch ber große Berluft, welchen König Wilhelm durch den 

am Idten Oktober erfolgten od - — Gemahlin erlitten, 
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fein Gemüth ftärker, als irgend ein politifches Ereigniß ed ver- 
mocht haben würde, zur Nachgiebigkeit gegen die laut genug aus⸗ 
geiprochenen Wünfche der Nation geftimmt. Inder vom Minifter 

ded Innern zur Eröffnung der Generalftaaten am 19ten 
Dftober Namens des Königs gehaltenen Rede warb doch bei 
aller Beharrlichfeit des Grumdgedanfend , der fonft . beliebte 
Ausdrud ſüdliche Provinzen nicht mehr gebraucht, fon- 
bern- von einem Belgien und einer belgifhen Frage 
geiprochen. Die abgefchloffenen und noch abzuſchließenden 
Handelöverträge Hollands mit auswärtigen Mächten verries 
then allerdings auch ein Gefühl der Nothwendigkeit, fih die 

Trennung gefallen laffen zu müffen. Die angekündigte bal: 
dige Vollendung holländifcher Gefegbücher, in Verbindung mit 
einer neuen Drganijation der. bolländifchen Gerichte, .entfern- 
ten überdem Holland abfolut von Belgien und wiefen erfte 

red auf die ihm eigenthümliche Stellung bin. Kurz, überall 
verriethb fich in jener merkwürdigen Rede eine- vielleicht uns 
willführliche Modifikation der Gefinnungen König Wilhelms. 

Dies Alled genügte inzwifchen den Anforderungen der 
immer mächtiger werdenden Oppofitiond:Parthei, die eine be: 
flimmte Erftärung über die Aufbebung de$ status quo 

verlangte, feineöweges. -Und diefes Mißvergnügen fprach ſich 
beutlih genug in der dem Könige überreihten Antworts- 
Adreffe dur die Phrafe ud: »Es fihmerzt und tief, daß 
wir und nochmals getäufcht fehen in der Hoffnung auf eine 

Erledigung der beigiihen Frage und auf Ausgleichung eine 
Berwürfniffes, deſſen ſchnelles Ende ein dl Bebürf: 

niß für dad Vaterland geworden ift.« 

Der Fuge König machte jedoch gute Miene zum böfen 
Spiele, mittelft einer allerdings eindringlihen frommen Me: 
densart, die dahin lautete: Er vertraue, Gottes Allmacht 
werde ihn in den Zagen der Trauer ftärfen und ihm bie 
nöthige Kraft verleihen, forfdauernd zum Wohle ded Water: 
landed wirken zu können. Uebrigens habe er mit Genug: 
thuung aus der überreichten Addreſſe die Harmonie erfehen, 

welche zwifhen ihm und den Generalftaaten befiehe, und bie 



an. ben alten vaterkändifchen Spruch erinnere: Eintracht giebt 
Stärte! — Wo aber war jest die gepriefene Eintraht? — 

Sie zeigte ſich wenigftens nicht in dem Widerfpruche 
der Kammer rüdfichtli des "Einnahme: und Ausgabe-Bub- 

gets. Noch weniger in dem heftigen Widerflande von 9 
Mitgliedern der Kammer gegeit den die Aushebung der Na: 
tionalmitfiz für 1838 betreffenden ‚Gefeßentwurf, wobei Fate: 

gerifh auf  Entlaffung der über die gemöhnliche Dienftzeit 

unter den Waffen gehaltenen Milizen gedrungen ward. Bet 
der Abflimmtung konnte die Regierung, mittelft Einwirkung 
ber ihr ganz ergebenen Parthei, auch nur eine Mehrheit von 
sehn Stimmen- erringen. 

Die zweite Kammer vertagte fi darauf bis zum 20ſten 
November d. 3., und die Regierung antwortete fehr milde 
auf die ihr mitgetheilten Bedenken rückſichtlich der gewünſch— 
ten Sparfamfeit in den Ausgabe:Poften, wobei fie die Ver; 
fiherung ertheilte: e3 folle gewiß im nächſten Sahre zur Aus: 
führung der beichloffenen zeitgemäßen Organifation der Gerichte 
und des. gerichtlichen Verfahrens fommen, wohin ja auch der 
am 2Iften November d. J. den G. St. mitgetheilte Ge: 
fegentwurf bezüglich des Uebergangd von der frühern zur neues 
ren Geſetzgebung, deute. 

Allerdings war ſchon ſeit Jahren an Verfertigung eines 
neuen Civil- und Criminal⸗Geſetzbuchs, wie auch eines Han⸗ 

deld:Goder und eines Militair-Reglements gearbeitet worden. 
Die erfi genannten Geſttzbücher waren vor Ablauf des Jahrs 
1837 vollendet. und lagen zur Publikation, alfo auch zur 
öffentlichen und wiſſenſchaftlichen Beurtheilung bereit, Da 
warb denn. der Kritik ein großed Feld- eröffnet. Frankreichs 
Herrſchaft über Holland hatte dem Volke von altgermani: 
fchem Stamme die ‚napoleonifchen Geſetzbücher aufgedrungen. 

Sie waren “in die holländifche Sprache übertragen worden 

und galten noch, nachdem fi Holland von franzöſiſchem Joche 
befreiet hatte, Nach der Bereinigung Holands und Belgiend 
zu einer conflitutionellen Monarchie traten aber die Bewoh— 
ner beider Länder hinſichtlich der Beftimmung ihrer rechtli— 



chen BVerhältniffe in fcharfen Gegenfab. Belgien ftrebte nach 
Entwidelung des Rechts in franzöſiſchem Geifle, Holland 
wollte in der Richtung -feiner alten Gebräudhe und Volks—⸗ 

thümlichkeiten fortfchreiten.. Nun war endbli durch die freis 

lich gemwaltfame Trennung Belgiens von Holland freier 
Boden gewonnen, auf welchem. ein nationales Geſetzbuch für 

Holland gepflanzt werden konnte zum gebeihlichen Wachsthum. 
Inzwiſchen mußte, um ber holländifhen Volksthümlich⸗ 

feit zu entiprehen, dad Materielle im franzöfiihen Rechte 
viele und große Veränderungen erleiden. So 3. B. waren 
die franzöfifhen Beflimmungen ded Civilrechts über das ges 
trennte Verhaͤltniß des Wermögend zwifchen ‚Eheleuten für 
Holländer, die unter Cheleuten feinen Unterfchied zwifchen 
Bett: und Güter:Gemeinfchaft ftatt finden laffen wollten, den 
vorherrfchenden Sitten und Gebräudhen durchaus zuwider. 
So konnte fi auch der ächte Holländer beim Griminal:Prozefle 
feineöweged an das nftitut der Jury gewöhnen. Wohl aber 
gefielen ihm die öffentlihen Verhandlungen am Affifenhofe, 

bie Unabhängigkeit der richterlihen Gewalt, und bie Unab: 
fegbarfeit der zum Gerichtd:Perfonale gehörenden. Beamten, 
So wie denn auch bie Bearbeiter der neuen bolländifchen 
Geſetzbücher den Werth des Formellen in ber franzöfifchen 

Gefeßgebung feinesweged verkfannten, fondern darauf drangen, 
daß befonderd die franzöſiſche Prozeßform beibehalten werden 

folle. Die ftarr bleibende oranifche Parthei war dagegen we: 
nig geneigt, die Nüslichkeit einer Beſchränkung ber ausüben: 
den Gewalt bei Ernennung von Civil: und Griminal:Richtern 
anzuerkennen, indem fie behauptete, dad ben Städten und 
Provinzen zugeftandene Recht der Ernennung der Richter 
werde ſich jedenfall als fchleppend, ja oft ald mißbräuchlich 
in feiner Anwendung zeigen, daher man weit befier bei dem 
Königl. Ernennungs:Rechte geblieben fein würde! 

Ehe die gewünſchte, den Rechtsgang wahrhaft abkür— 
zende Prarid bei Anwendung der neuen Gefegbücher ind 
Leben treten fonnte, waren alfo noch mannicfaltige Hinder: 

nifje zu befeitigen. Noch bedenkfamer zeigten fich jedoch die 
kirchlichen Berwürfniffe, wobei die Separatiften ein wildes 



Geſchrei über Verlegung bed die Freiheit ber religiöfen Meinuns 
gen garantirenden Grundgefeged felbft gegen die Regierung 

erhoben. ü 

Das holländifche Kirchen: und Schul⸗Weſen. 

Die Gektensderwärfniife, wie fie fih ſchon im 
Sabre 1836 zur Schau geftellt. 

Im Anfange ded genannten Jahrs zählte man in Alt: 
niederland 1237 reformirte Gemeinden, worunter fih 21 
wälfhe, 4 englifch»preßbyterianifhe, 2 fchottifhe und eine 

deutſche befanden. Neben bdiefen beftanden 686 römifch:fa: 
tholifche, 56. lutherifche, 121 taufgefinnte (mennonitiſche), 8 
bergeftellte Iutherifche, 25 janfeniftifche und 25 remonftrantifche 
Gemeinden, nebft 9 Fleinen Kirchengenoffenfcaften. Der ifrae: 

litifhen Gemeinden aber waren 118. Seit dem Jahre 1808 
hatten die Reformirten einen Zuwachs von 29, die Rö— 
mifch:fatholifhe von 60, die hergeftellten Zutheraner von 4 
und die Jfraeliten von 20 Gemeinden, worunter 4 portugies 
fifche, erhalten. Vermindert waren dagegen: worden die Zauf: 
gefinnten um 14, die Sanfeniften um 8 und die Remonftrans 
ten um 2 Gemeinden. | 

Sm Jahre 1815 hatte ſich die reformirte Kirche ®) 
in Holland eine neue Verfaffung gegeben, welche von 10 
Predigern, je Einer aus jeder Provinz, entworfen worben 
war. Eine Berfaflung, die denn auch der König am 7ten 
Januar 1816 beftätigte. Nach diefer Verfaſſung war zus 
nächſt einem aus dem Prediger der Gemeinde und mehreren 
Aelteften gebildeten Kirhenrathe die Sorge für den of⸗ 

fentlichen Gottesdienſt und für den chriſtlichen Unterricht. in 
jeder Gemeinde übertragen worben. | 

a) — ift der. evangel. Prebiger Theodor Fliedner, in ſei⸗ 
nee Collekten-Reiſe nach Holland und England. Eſſen 
bei Bädeler. Zwei Bänbe, herausgegeben im Jahre 1831 

— 
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Die Ktaffen:Berfammlung, beftehend aus 3 bis 4 
Predigern und einem Aelteften, bildete die zweite kirchliche Behörde, 

Diefe beauffichtigte die Gemeinden und Prediger jeder Klaſſe, 

deren es in Holland überhaupt 45 gab. Sie übte die Kirchen: 
zucht, hielt Kirchen» Bifitationen und durfte fchlechte Prediger 

fuspendiren. Sie war jedoch auch verpflichtet, neue Prediger 

zu berufen, die Oberaufſicht über die Wittwenkaffen zu füh: 

ren und fih alle zwei Monate zu verfammeln, zu welchen 

Koften der Staat jährlih 14.000 Gulden noch jeit beiträgt. 
Als dritte kirchliche Behörde beftand die Provinzial: 

Synode, zu welcher jede Klaffe einen Prediger fendete, 
während die Laien ſämmtlicher Klaffen, nur von einem Xel- 

teften vertreten wurden. Die Provinzial: Synode follte fich 
im Mai, Auguft und Oktober jeden Jahrs verfammeln, vie 
Streitigkeiten der Klaffen : Verfammlungen fhlichten und bie 
Kirhenzucht Über alle Kirchenrarhsmitglieder üben. Wie ihr 
denn: auch dad Recht der Abſetzung iepietpter Prediger und 

Kandidaten zuftand. 
Als höchſte Kirchenbehörde erſchien die allge— 

meine Synode, zu welcher jede Provinzial-Synode einen 

Prediger fchiefte, während von den franzöfifchereformirten, den 

preßbyterianifch-englifchen und fchottifchen Gemeinden gemeinfchaft: 

lich nur ein Prediger gefendet, auch nur ein einziger Aelte- 
fter zugelaffen wurde. Die Abgeordneten der drei Univer: 
fitäten haben aber, obgleih von den refp. theologiihen Fakul— 
täten ‚der genannten Hochſchulen gefendet, nur eine berathende 
Stimme, Beftändiger Sefretair der U. ©. iſt einer von den 
Predigern im Haag, beftändiger Schatmeifter aber einer der 
Aelteften von Amfterdam, Die G. ©. verfammelt fidy jähr: 

licy einmal im Haag," und ihre Mitglieder flimmen, ohne 
an : befondere Vollmachten — zu RL frei nach wer 
Ueberzeugung. 
Die Veneral Synode hat nun die allgemeine Aufficht 

über fämmtliche reformirte Gemeinden, Prediger und Kirchen: 

behörden. Ihr ift die Sorge für dad Mohl der reformirten 

Kirche, für die Beförderung des öffentlihen Gottesdienftes 

und Religiond-Unterrichted übertragen. Sie verfaßt die kirch— 
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lichen Verordnungen, welche durch die Königlihe Genehmis 
gung Geſetzeskraft erhalten, und bildet die zweite Inſtanz 
für die Streitfälle, welche überhaupt in der reformirten Kirche 
Hollands vorfommen mögen. Der ganze Zufchnitt der refor: 
mirten Kirchenverfaffung ift jedoch au dem hierarchiſchen 
Prinzip geformt. 

Mehr im Geiſte chriſtlicher Freiheit und Gleichheit wirkt 
bie Verfaſſung der evangelifch:lutherifchen Kirche. - Diefe Ver: 
faffung iſt durch das Reglement vom 6ten Februar 1818 
fanftionirt.. Der in jeder Gemeinde die Auffiht führende 

Kirchen-Rath befteht aus Predigern, Aelteften, Kirhenmeiftern 
und Diakonen. Gin großer Kirchenrathsausfhuß wählt bie 
Kirchenrathöglieder, die Spnodalglieder und die anzuftellen: 
ben Prediger. Die Synode. felbft bildet ſich aus f ieben 
Predigern und fieben Laien, indem jährlich zw ei Prediger 

und zwei Laien austreten, die aber wieder wählbar find. 

Inder Synodal-Verſammlung hat Übrigens auch der Pro— 
feſſor des theologiſchen Seminars zu Amſterdam nur eine 
berathende Stimme. Die Synode ſelbſt führt die oberſte 

Aufſicht und Leitung der kirchlichen Angelegenheiten, verfaßt 
die kirchlichen Verordnungen und hat ſogar das Recht, ſchlechte 
Prediger, Collaboratoren und Kirchenrathsglieder abzuſetzen. 
Als exekutive Behörde beſteht ein Ausſchuß von ſechs Mit- 
gliedern der Synode, welcher alle laufenden Sachen und Ge: 
ſchäfte von einer Syrnodal:Berjammlung bis zur andern (melche 
gewöhnlich im Herbfte jedes Jahrs gehalten wird) beforgen 

muß. Diefer Ausfhuß beauffichtigt die Gemeinden, leitet 
die Berufung neuer Prediger, leitet dad Kandidaten-Eramen, 
bildet die zweite Inſtanz bei kirchlichen Streitigkeiten und. hat: 
dad Recht, in Anklage-Stand gefegte Prediger und Kirchenz, 
rathömitglieber, zu fuspendiren, Diele Kirchengemeinfchaft 
ae im Jahre 1834 aus 46 Kirchfpielen mit -57. Pre: 
digern. 

Inzwiſchen war ſchen iu den gOger Rahren des 18ten. 

Jahrhunderts in der Iutherifhen Gemeinde zu -Amfterdam 
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Streit ausgebrochen, indem ein großer Theil der dortigen Ge— 

meinde den alten reinen lutherifchen Glauben gegen bie eindringende 
Neologie Ihügen zu müffen wähnte. Diefe Stabdtlutheraner 
bildeten alfo eine fogenannte wiederhergeftellte Iutherifche Ges 

meinde und fanden nicht nur in Amfterdam, fondern auch in 
andern Ortichaften fo vjele Anhänger oder Nachbeter, daß in 

Amfterdam nah wenigen Jahren nicht nur eine fchöne 

große dem reinen Lutherthume allein geweihete Kirche erbauet, 

fondern auch eine theologiihe Pflanzſchule für ächt Intherifche 

Prediger gefiiftet werden konnte. Bald gab ed nun in Hol: 
land fieben herftelde (hergeſtellte) Iutherifche Gemeinden mit 

‚zehn Predigern. Die reihe Amfterdamer Gemeinde wußte 
fi auch bald einen bedeutenden Einfluß auf die andern“ zu 

verfchaffen, und fo bildeten fih in Amfterdam drei kirchliche 
dad Regiment führende Gollegien: nämlih dad aus 4 Pre: 

digern und 8 Aelteſten beftehende Gonfiftorium, das aus 8 
Mitgliedern beftehende Collegium der Diafonen, und bai 

Collegium der Repräfentanten, beffen 6 Mitglieder von 
der ganzen Gemeinde gewählt wurden. Diefe herftelden Ge: 
meinden beftritten felbft alle ihre Firchlichen Bedürfniffe unt 
lehnten fogar die ihnen vom Staate angebotene Unterftügung 
ab, um felbft ben Heinften indirecten Zwang für immer abzu; 
wehren. Ihre Prediger follten nur fireng orthobor fein unt 
bleiben. Deswegen hauptſächlich ward ihnen auch jede Ein 

. mifhung in finanzielle Verwaltungsſachen  abfolut verweigert. 

Nicht fo ſtarrköpfig als jene Hyperorthodoxen haben fid 
in neuer und neuefter Zeit die Remonftranten bewiefen, 
indem fie fi) bei Niederlaſſungen an Orten, wo feine re: 

monftrantifche Gemeinde eriftirte, entfchloffen, ihre Kinder re: 
formirt werden zu laflen. Auf diefem Wege find aus den 
noch vor 24 Jahren beftandenen 34 Gemeinden mit 40 Pre: 

bigern 20 vremonftrantifhe Gemeinden mit 21 Predigern 
geworden. Nun halten zur Zeitung der kirchlichen Angelegen: 
heiten die Remonftranten.Prediger eine Berfammlung, abwech— 
felnd zu Amfterdam und zu Rotterdam. In der Zwi— 
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fchenzeit werben die laufenden Sachen von einer aus 5 Pre 
digern und 5 Laien beftehenden Kommiſſion beforgt. In Am: 

fterdam befteht übrigens zwar ein remonftrantiiched Prediger: 
Seminar, wodurch jedody die Zöglinge nicht abgehalten wer: 

den, die Vorlefungen am reformirten Athenaum zu bejuchen. 

— — — —— — 

Die Mennoniten oder Taufgeſinnten theilen ſich in 
feine und grobe. Die legteren find zwar bi6 auf drei 
Gemeinden zufammengefhmolzen, halten aber doch noch feft 

an den alten Gebräucen, verwerfen die Kindertaufe, den 
Eid und das Annehmen obrigfeitlicher Aemter, wie ihnen denn 
auch der Kriegddienft verhaßt if. Sie dulden nur unftudierte - 
Geiftlihe. Ihre Bifchöfe und XAelteflen verwalten die Safra: 

mente. Ihre Lehrer heißen Bermahner, und bdiefen find 
Diakonen beigeordnet, 

Die feinen Mennoniten haben inzwifchen die rauhe 
Lebensweife und die einfachen Eitten ihrer Väter aufgegeben. 

Sie werden Soldaten, wenn der Staat fie auffordert zum 
Kriegsdienſte. Ste nehmen auch obrigfeitlihe Aemter an 
und unterfcheiden fi daher von den Neformirten nur noch 

durch Verwerfung des Eides und der Kintertaufe. In den 
Zeiten der Bedrängniffe Holland unter napoleonifcher Herr: 

fchaft, bildeten ‚die verfchiedenen mennonitifchen Gemeinden einen 

Ausfhuß von Deputirten, welche fich jedes Jahr einmal in 
Amfterdam verfammelten, um nad gemeinfchaftliher Ueber: 

einfunft fowohl für Erhaltung des theologifchen Seminars, 
als für die Unterftüßung nothleidender Gemeinden zu forgen, 
Jeder ihrer Prediger hängt aber bloß von feiner Gemeinde 

ab. Bon einer Gonfiftorial: Auffiht weiß man nichts. Ja 

es giebt felbft unter den feinen Mennoniten noh 50 bis 60 
unftudiette Vermahner, die mit den fludierten gleiche 
Befoldung erhalten, gleihe Amtsrechte und Pflichten haben! 

Die Janfeniften unterfcheiven fih von den übrigen 
Heformirten keinesweges durch abweichende Firchliche Gebräuche, 
fondern nur durch die ihnen eigenthümlichen Glaubenslehren. 
Ihre Gemeinden haben fih in neuer Zeit weder vermehrt, 

Venturini's hift. Schriften. III. 7 
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noch vermindert. Auch ift der alte wüthend geführte Streit 
mit ihren Gegnern faft erlofchen, und doch find fie den neue: 

ften kirchlichen Zerwürfniffen nicht ganz fremd geblieben, ob: 

gleich weder ihr Erzbifchof zu Utrecht, noch ihr Biſchof zu 

Harlem, dabei eine eminente Rolle fpielten. 

Da es in Holland Feine herrſchende Kirche giebt, fon: 

dern völlige Neligiondfreiheit ftatt findet, fo hat die römiſch— 

katholiſche Kirche unter Leitung der Bifhöfe zu Herzogen- 
buſch und Amfterdam, rüdfichtlih der Zahl ihrer Beken— 

ner in neuer Zeit fehr bedeutende Fortfchritte gemadt. Auch 

wird der Katholiken Zahl und Einfluß in Nordbrabant mit 
jedem Sahre bemerfbarer. Ein Theil der in Holland haufen: 

den Zuden hat ſich mittlerweile von ben alten talmupijchen 
Fefleln frei gemaht. Man erfieht Solches aus der zwedmä: 

igern Einrichtung des jüdifchen Gottesdienftes, befonders in 
denen neu gebildeten jüdifchen Gemeinden. 

Sn Holland fol verfaflungsmäßig weder Kirchen:, 
noch Schulzwang herrfhen. Allein es hatte fih doch in 
Holland eine Gefellfchaft zum Gemeinwohl (tot nat van 
allgemeen) gebildet, die befonderd darauf hinwirkte, Mufter: 
ſchulen einzurichten und beffere. Unterrichts: Methoden, durch 

Einführung zwedmäßiger Schulbücher ind Leben zu rufen. 
Nah Wiederherftellung des Haufes Dranien, warb jene 
Geſellſchaft in ihrer wohlthätigen Wirkſamkeit kräftig unter: 

ſtützt, und jetzt zerfallen nun die Schulen in öffentliche und 
Privatſchulen. Erſtere werden vom Staate unterhalten, letztere 

von Kirchengeſellſchaften und gemeinnützigen Vereinen. 

Inzwiſchen müſſen ſelbſt Privatlehrer, um Erlaubniß zur 

Errichtung einer Schule zu erlangen, ein Fähigkeitszeugniß 
vorlegen. Die Volksſchulen zerfallen in vier Klaſſen. Die 
erſte beſchränkt ſich auf Leſen, Schreiben und Rechnen bis 
zur Regula de tri. In der vierten wird Unterricht in 

der Erdbeſchreibung und Naturkunde, wie auch in der Ma: 

thematif ertheilt. Auch erfordert das Auffleigen von einer 
niedern Klaffe zu einer höhern ftetö eine wohlbeftandene Prüfung. 
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Was dad Formelle der holändifchen Schulverfaflung 

betrifft, fo bilden dreißig bis vierzig Dörfer und Zleden 
einen Schulbezirt, dem ein mäßig befoldeter Schulinfpektor 

vorfteht, der verpflichtet if, nicht nur die Schullehrer zu beauf: 
fihtigen und Anlegung von Arbeitde oder Snduftrie: Schulen 
zu befördern, fondern auch monatlich einen umfaffenden Be: 

richt der Provinzial: Schul: Kommiffion zuzufertigen. Diefe 
Kommiffion verfammelt fih jährlich dreimal in der Provinzial: 
Hauptftadt unter dem Vorſitze des Gouverneurd der Provinz, 
fteht auch mit der Provinziale Verwaltungs: Behörde in we: 
fentlicher Verbindung und ift angewiefen, jährlih einmal dem 

Minifterium ded Innern ihre autachtlihen Berichte und Vor: 

fchläge zu überfenden. Ueberdem mußte jede Provinzial-:Schul« 
Kommiffion jährlih) einen Deputirten nad) dem Haag fchiden, 

wo dann eine General:Schul:Kommiffion gebildet ward, welche 
unter Leitung des Minifterd des Innern das ganze Schul: 
wefen des Landes ind Auge faffen und zu berathen, verpflichs 
tet.war. Uebrigens beftand in Holland ein wohl eingerichte: 

tes Schullehrer- Seminar zu Harlem, und fein unbefangener 
Beobachter vermochte der Negierung dad Verdienſt abzufpre: 
chen, daß fie für den WVolfd:Unterricht fehr viel, auch in ben 
füdlihen Provinzen gethan habe a), Gin gleiches Verdienſt 
erwarb fih die Negierung durch Begünftigung und Beförde: 
rung der vom General Ban der Bofch ins Leben gerufe: 
nen Armen:Kolonien, wozu hauptſächlich die unter dem Vor: 
fiße ded Prinzen Friedrich thätige Gefellfchaft der Wohl: 

thätigfeit, mitgewirkt hatte, 

nn nn ns -_- 

Unterdefien war au in bie bislang ſtarr orthodox ge: 
bliebene reformirte Kirche Hollands, eine hellere rationaliftifche 
— — 

a) In Suͤdniederland (Belgien) befanden ſich im Jahre 1817 nur 500 
Schulen mit etwa 5000 Schülern. Im Sahre 1827 waren bort 
2100 Schulen und 200,000 S hüler, wie auch ein trefflihes Schul: 
lehrer-Seminar zu Lier vorhanden, hauptſaͤchlich durch Ein: und Mit: 
wirkung ber Regierung, die doch von den Belgiern fo fehr gehaßt 
ward, daß nad) der Revolution jener Wohlthat kaum noch gedacht 
wurde. 
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Anſicht der Glaubenslehren, an der Hand des machthabenden 
Zeitgeifted gedrungen. Diefe fcheinbar von der Regierung be: 
günftigte Neologie war befonders den Anhängern des men: 
fchenfeindlichen, dortrechtiſchen Rieorismus, ein fiheußlicher 

Greuel, und fie fanden auffallend genug gerade unter jun— 

gen eben ins Amt getretenen Predigern die eifrigften Genof- 
fen, die den Behauptungen der Vorfechter, Scholte und de 

Cock, von ganzem Herzen beiftimmten. Jene Behauptungen 
gingen darauf hin: die ganze Verfaſſung der ächt reformir: 

ten Kirche fei feit 1816 verfälicht worden, und die alte von 
der Neformation geftiftete Kirchen » Drganifation beftehe gar 
nicht mehr; weswegen es jetzt allen treuen Dienern bes 

Evangeliums obliege, die alte Kirche herzuftellen. 

Zur Miederherftelung dieſer gepriefenen alten Kirche 

und zur abfoluten Trennung von den abtrünnig gewordenen 
Neologen, verlangten alfo die Zeloten vom Könige Sanftion 
zur Einrichtung ihrer allein ächten reformirten Kirche. Die 
ihnen zugefertigte Königl, Refolution lautete milde genug da: 
hin: nicht eher fünne den Anforderern grundgefegliher Schuß 
zu theil werden, als bis fie bewiefen, daß durch die neue Ge: 
nofjenfchaft die öffentiihe Ruhe nicht geftört, auh die Ge: 

rechtfame der -beftehenden reformirten Kirche nicht gefchmälert 
würden. Sie müßten ferner verfprehen, aus eigenen Mit: 
teln ihren. Gottesdienft beftreiten und ihre Armen unterftüßen 
zu wollen, ohne auf BBeihülfe des Staat oder anderer ge: 
ſetzlich beſtehender Kirchengefellfchaften Anfpruch zu machen. 

Mürden die Separatiften aber fernerhin ohne obrigkeitliche 
Eılaubniß Verfanmlungen von mehr ald zwanzig Per: 
fonen veranflalten, fo feien fie der Strafe des Gefeges ver: 

fallen. 

Die Separatiften kehrten fih an die Königl. Entfcei: 
dung gar nicht. Vielmehr bildeten fie nun mehrere fleine Ge: 
meinden und erklärten Eategorifch: die Verordnungen der Ge: 
nerale und Provinzials Synode würden fie niemald fo meit 
einſchüchtern, die Kirchenform von 1816 anzuerkennen. Biel: 

mehr beftänden fie auf Wiedereinführung ber Kirchenordnung 
von 1618, wie nicht minder auf ftrenges Halten an den alten 
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Bekenntnißfchriften, und namentlih an den Kanones der Dort- 

rechter Eynode. Bei folder offenbaren Oppofition gegen bie 

Staatögefege, mußten nothwendig die Behörden gegen die Me: 
nitirenden einfchreiten. Daraus entitanden aber wirflich be: 

denflihe Unruhen, 3. B. am 13ten Julius d. J. 1836 in 

Hilverfum, wo der Bürgermeifter mit Polizei: Mannfchaft 
erfchien, um die unter dem Domine Brummelerfampen 

verfammelten Separatiften auseinander zu treiben. Die Ans 

gegriffenen wehrten ſich, erhielten den Beiftand vieler Ortsein— 
wohner, und konnten erft am folgenden Zage durch ein von 

Amſterdam abgefendetes Militär: Commando zur Nuhe ge: 
bracht werden. Die abgefchten Prediger, neun an der Zahl, 
flifteten mittlerweile an mehreren Orten Feine Gemeinden und 
fanden unter den Altgläubigen erftaunlihen Zulauf. Einige, 
die wegen ſolcher gottesdienſtlichen Verſammlungen zu 100 Ft. 
Geldfirafe von den Korreftiond:Gerichten verurtheilt worden 
waren, zahlten zwar ohne Weigerung, behaupteten aber dabei 

“ Pategorifh: fie würden fih dem Verbote nicht unterwerfen, 
denn ihr Gewilfen beföhle ihnen Gott, mehr zu gehorchen, als 
den Menfchen. 

Scholte vertheidigte ſich perfönlich im Haag vor dem 
hoben Appellationd:Gerichtshofe mit einem Muthe und einer 

Gewandtheit, die alle anmwefenden Hechtögelehrten für ihn und 

feine Sache einnahmen. Wie denn auch der berühmte Advokat 

van Hall frei erklärte: er werde die Angeflagten in Amiter: 
dam nad beften Kräften vertheidigen. 

Sp war denn in der That der Separatiften:Streit eine 
cause celebre geworden, und zwar um fo mehr, da ed in 
ganz Holland keinen oberften Gerichtöhof zur endlichen Ent: 
fheivung des fatalen Streit gab, woraus die Freunde der 
Altgläubigen fchloffen, die Megierung werde fich gezwungen 
fehen, die Trennung der alt: und neu:gläubigen Kirche unter 
gewiffen Bedingungen anzuerkennen, indem ſich doch die Sache 
um den Hauptpunft drehe: das Grundgefeh verheiße Freiheit 

der religiöfen Meinungen fämmtlihen Staatöbürgern. Es 
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fonnte nicht fehlen, daß fich die Preffe des willkomme— 

nen Streit bemädhtigte, wozu denn vorzugsweiſe gegen die 
Regierung der belgifch:bairifche Pfaffengeift die Hand bot, 
deſſen hinterliftigem Streben nichts willfommener fein mochte, 
ald Spaltungen im Schooße des Proteftantiömus aufblühen 
zu fehen. 

1 

——— — — — 



Belgien 

entftand al3 ein für fich beftehendes Königreih im Jahre 

1830, und erhielt feine Berfaffung am Zten März 1831, 
wo ihm aud von Franfreih, England, Defterreih, Rußland 
und Preußen eine immerwährende Neutralität zugefichert 
ward, Des Königs Rechte find bedeutend, denn ihm gehört 
die ausübende Gewalt mit Werantwortlichkeit feiner Minifter. 
Er befehligt die Land: und die Geemadt. Er kann Krieg 
anfündigen, Frieden und Berträge fchließen, welche jedoch von 
den Abgeordneten des Volks genehmigt werden mülfen. Ihm 
ſteht es zu, den Adel zu ertheilen, mit welchem freilich feine 

Dorrechte verbunden werden dürfen. eine Perſon ift unver: 

leglih. Er ift aber doch verpflichtet, beim Megierungsantritte 
zu fchwören, daß er die Verfaflung und die Gefehe treu 
beobachten, die Meichd » Unabhängigkeit ſchützen und die Inte: 

grität des Gebiet3 aufrecht erhalten wolle. 
Das Volt wird vertreten durch die Kammer der Sena: 

toren und die der Repräfentanten. Beide werden von den: 
felben Wahlfollegien gewählt. Um Senator zu werben, ift 
ein Alter von 40 Sahren und eine Grundfteuer von 1000 
Gulden erforderlih. Auch dürfen die Senatoren fich nicht ver: 
fammeln, wenn die zweite Kammer nicht zufammen ift. Ge: 
halt oder Diäten erhalten die Senatoren nit. Die Kam: 

mer der Repräfentanten befteht (mit Ausfchluß der Deputirten 
von Limburg und Luremburg) aus 85 Deputirten. 

‚ Bedingung der MWählbarkeit ift, daß der zu Wählende 25 
Sabre alt fei und nicht unter 20 FI. jährlicher direkter Steu: 
ren zahle. Dann erhält er fein Mandat auf vier Jahre 
und genießt eined Gehalted von 200 FI. monatlich, infofern 
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er nämlich nicht am Orte der Kammer-Sitzung wohnhaft: ift. 
Die Sigungen beider Kammern find öffentlih, nur in dem 
Falle nit, dab 10 Mitglieder auf eine geheime Sitzung 

antragen. Wird aber der Abgeordnete von der Regierung zu 
einem Amte befördert, fo verliert er feinen Sis in der Kam: 

mer. Ale Beſchlüſſe werden nah abfoluter Stimmen: Mehr: 

heit gefaßt, und Gleichheit der Stimmen gilt für Verwerfung. 

Präfident und Vice:Präfident werden von der Kammer ohne 
Einmiſchung der Regierung gewählt. Auch darf fein Mitglied 
wegen geäußerter Meinungen gerichtlich verfolgt werben. 

Nur die Minifter ernennt und entläßt der König nad 
Willkür, darf fie aber nicht von verfaffungsmäßiger Verant— 

wortlichkeit befreien, ja fie nicht einmal (wenn die gegen 

fie erhobene Anklage der Kammer begründet ift) begnadigen, 
es fei denn, daß die Kammer felbft darum bitte. Die Be: 

hörde, vor weldyer die von der Kammer angeflagten Minifter 
erfcheinen müllen, tft der Kaffationshof. Kein Erlaß des Ko: 
nigs ift zwar ohne Gegenzeichnung eines Minifterd gültig, 
inzwifchen Fönnen die Minifter doch verlangen, von der Kam: 
mer gehört zu werden. 

Die Freiheit der Meinung und ihrer Publizität beruht 
in Belgien auf der freien Preffe, die dur feine Gen: 
fur beichränft werden darf. In Preßangelegenheiten richten 
nur Gefchworene, und das verfaflungsmäßige gerichtlihe Ver: 
fahren fchließt alle außerordentliche Kommiffionen und Gerichtö: 
höfe aus. Denn Niemand darf feinem gefeglichen Richter ent: 
zogen, oder anders als gerichtlich verfolgt werden in gefeßlis 
cher Form, mit Ausnahme der Ergreifung auf friiher That. 

Ueberdem finden Vermögens: Konfiöfationen in feinem Falle 
ftatt. Nicht weniger ſteht den Belgiern dad Necht zu, fih 
friedlich zu verfammeln und zu erlaubten Zwecken Gefellichaf: 

ten zu bilden. In Berbindung damit ſteht ferner das Peti— 

tions:Necht und die Befugniß jedes Einzelnen, Staatöbeamte 
anzuflagen. 

Ueberdem find die Eißungen aller Tribunale, an deren 
- Spige der Kaffationshof fteht, öffentlich, und in allen peinli: 

hen Sachen fällen Gefhworene (wie in Preß- und politifchen 
* 



105 

Angelegenheiten), dad Urtheil. Nur bie Friedens- und Tribu: 
nal-Richter ernennt der König unmittelbar auf Lebenszeit. 
Die Mitglieder der Appellationshöfe (deren drei ‚vorhanden 
find) muß er nach einer Lite ernennen, die von den Provin: 
zialrath5:Berfammlungen und von den Gerichtshöfen felbft aus: 

gefertigt wird, Ohne Urtheil und Recht kann fein Richter 
fuspendirt, noch weniger abgefegt werden! 

Mie die Gerichte, fo find auch die GCommunal: und 

Provinzial:VBerfammlungen öffentlich, und diefe Werfammlungen 

haben vorzugsweile die Provinzial: und Gommunalangelegen: 
heiten zu berathen, wobei aber der König in Verbindung mit 
den Kammern, darüber wachen fol, daß jene Berfammlungen 
ihre Befugniffe nicht überfchreiten. So werden aud die Auf: 
‚lagen, deren feine anders ald durch Geſetze eingeführt werden 
Fann, jährlidy der Berathung unterworfen, und rüdfichtlicy der: 

felben wird durchaus Fein Privilegium geduldet. 

So die Verfaffung. Wie nun dad Rand und das Volk? 
Gebürge von einiger Bedeutung (die Ardennen) finden fich 
nur in Zuremburg, in Namur, in Hennegau und 
Lüttich. Fructbar ift dagegen in hohem Grade der Boden 

befonder5 in Brabant. Nur in der Provinz Antwerpen 
flößt man auf eine unfruchtbare, mit Moräften und Seen ans 
gefüllte Haide, die fih bis ins Limburgiſche hinzieht. Doc) 
giebt ed auch dort durch Menfchenfleig gewonnene fruchtbare 
Polderds. Das Klima gegen dad Meer hin ift feucht und un: 
geſund. In den Ardennen herrſcht ſtrenger Winter, im Innern 

des Landes findet ſich reinere und daher geſundere Luft. Des 

Landes Hauptſtröme ſind die ſich in zwei große Arme thei— 
lende Schelde, die Maas und die Sambre. Dazu finden 
ſich mehrere Kanäle, beſonders zur Verbindung der Maas mit 
der Schelde, wodurch des Landes Hauptſtädte (Brüſſel, 

Gent, Oſtende, Brügge und Mechelnh in leichten Zu: 
fammenhang gebracht werden. 

Bei fleißiger Bearbeitung, liefert in den meiften Gegen: 
ben ber Boden reihlihe Erndten von Walzen, Tabak, Hanf, 
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Flachs, Nübfamen, Hopfen und Gichorien. Im Süden und 
Dften findet man beträchtliche Waldungen, und wo diefe fehlen, 

giebt es doch reichhaltige Torfmoore. Das bedeutendfte Mine: 
ral find die Steinfohlen. Webrigens giebt e3 in Belgien vor: 
treffliche Schaafe, ſchwere Arbeits: Pferde und zahlreiche Schweine. 

Die Bevölkerung des Landes beträgt jest (1836) über 
vier Millionen Individuen, die größtentheild dem alt-germa— 
nifchen Stamme angehören. Die Wallonifche Bevölkerung 
ift jedoch überwiegend in den Provinzen Hennegau, Lüt— 
tih, Namur und Südbrabant. Dort wird vom Bolfe 
dad Wallonifche, (ein franzöfifches Patois) gefprochen, und 

in den anderen Provinzen, ift unter dem Wolfe das mit dem 
Holländifchen verwandte Flämiſche vorherrfchend. Die hö— 

heren gebildeten Stände fprechen übrigen3 rein franzöfiſch. 
Slamänder und Wallonen gewähren den Anblid 

eines robuften, Eernhaften Menfchenfchlages, gefchict zwar zur 

Ausdauer in fehwerer Arbeit, jedoch felten geneigt zu freundlis 
cher Mittheilung und Offenheit gegen Fremde. Lange Knecht: 
[haft unter fpanifcher, franzöfifcher und öfterreichifcher Herr: 

ſchaft, feheint ihrem Charakter einen tief gährenden Stoff von 

Mipbehagen, Unwillen und MWiderfeglichfeit gegen Alles, was 
auf despotifche Willführ hindeutet, beigemifcht zu haben. Diefe 

Eigenthümlichkeitift auch unter dem Scepter König Wilhelm 

nicht gemildert worden, indem die Belgier wohl Urfache zu dem 

Glauben haben mochten, daß fie abfichtlic gegen die Hollän: 
der, von der Regierung zurüdgefest und nur ald Stieffinder 
behandelt würden. s 

Dazu fam die Einwirkung des vermeintlich allein felig: 
machenden Fatholifchen Kirchenglaubend, welcher ihnen gehäffige 

Gefühle gegen den Proteftantismus einflößte, ſchon vor Jahr— 
hunderten die Zrennung Süd:Niederlands von Nord: Niederland 
hauptſächlich herbeigeführt, und erftered fogar wieder unter dad 
fpanifch:öfterreichifche Zoch getrieben hatte. Mit einer folchen 
religiöfen Stimmung pflegen immer Bigotterie und Superfti: 
tion verbunden zu fein, welche denn der Pfaffenherrfchaft eine 

breite Bafid verfchaffen. So verhält fich die Sache noch jegt 
in Belgien, wo 74 der Bevölkerung ſich zum rein Patholifchen 
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Kirchenglauben bekennen, und wo der Priefter Einfluß noch 
jest -eben fo mächtig wirft, ald zur Zeit des Aufruhr gegen 
Joſephs II. zu voreilige Aufflärungs:Maaßregeln. 

Neben der Fatholiihen Kirche, deren Leitung dem Erzbi: 
fhofe von Mecheln und unter diefem, den Biſchöfen zu 
Namur, Lüttih, Brügge, Gent und Tournay ans 
vertraut ift, fol freilich verfaffungsmäßig völlige Reli: 
gionsfreiheit beftehen, wobei der Staat felbft, die Befoldung 
der Diener fämmtlicher Culte übernommen hat. Allein biefe 
vom Zeitgeifte geforderte humane Beftimmung, hat doch kei— 

nesweges in Belgien den Geift einer ftet3 von herrfchfüchtigen 
Prieftern wieder angefachten Unduldfamfeit, unter dem Volke zu 
erftiden vermocht. Nüdfichtlih der durch SPriefterfniffe verdü- 
fterten Eatholifchen Pöbelmaffe, mag die periodifche Auflehnung 
gegen jede auf Begünftigung humaner Religionsanfichten hindeus 
tende Maafregel allenfalls als ehrlihes Spiel betrachtet 
werben. Die in den Kammern lärmende Fatholifhe Parthei 
trieb aber ficherlih ein mit ihrer befferen Ueberzeugung in Wi: 
derfpruch ftehendes falſches Spiel, wodurd nur politifche Zwecke 

gefördert werben ſollten. Daffelbe Urtheil möchte auch wohl 

mit Recht über die Umtriebe der noch in Belgien vorhandenen 
Dranifhen Parthei gefällt werden können. Umtriebe, die bei 
Einführung der neuen Gemeindewahld-Drdnung die feheußlich 
fien Scenen, befonders in Gent und Lüttich, noch während 
des Jahrs 1836 herbeiführten. 

Wie dem nun auch fein mag; fo zeichnet ſich doch 
Belgiend Volk. vor feinen nördlichen und weftlihen Nachbaren 
in Gewerbthätigfeit und Induftrie noch immer vortheilhaft aus. 
Seine Leinwandfabrifen in Slandern, Hennegau und 
Antwerpen, feine Damaftwebereien von Brügge, feine 
Spigen von Mecheln und Brüffel, feine feinen Tuche von 
Bervierd, feine Strumpfmebereien von Hennegau, feine 
Lederfabrifen von Lüttih, Limburg und Namur u.  f. 
u. f. f. überflügelten ja bei weitem die holländifchen und fran: 
zöfifchen Fabrikate. Denn auf folche Arbeiten war der fleißige, 
bedachtfame und ausharrende Geift der Belgier vorzüglich ge: 
chtet. Obgleih aber zum Handel — bei trefflihen Häfen, 
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Straßen und Kanälen — faft eben fo gut gelegen ald Holland, 
überflügelte lestered doh Belgien in Rückſicht auf Schiff: 

fahrt und Handel. Eine Thatſache, die nicht wenig dazu 
beitrug, bie nationale Eiferfucht beider Nachbarvölker in fteter 

Aufregung zu erhalten. Co hatte denn König Leopold al: 

lerdings eine fehr fehmwierige Aufgabe zu löfen, ehe es ihm 
gelingen konnte, die mit gegenfeitiger Erbitterung ſchon ins 
fehöte Sahr fortgeführten ——— zur friedlichen Auf— 
löſung zu bringen. 

Belgiens politifche Stellung nach Außen, 

in Verbindung mit feinen inneren Verhält— 
niffen. 

‚» Hier muß vor Allem die Bemerkung wohl erwogen wer: 
ben, daß zur genügenden biftorifhen Erörterung des in Frage 
ſtehenden Gegenftandes, nur ein vorfihtig gewählter Mittelweg 
zwifchen holländifhen und belgiſchen Berichten und Anfichten 
führen kann. Nach der Meinung der meiften in Europas 
Kabinettentonangebenden Diplomaten, mußte Belgien haupt: 

fählih daran liegen, daß mit Holland ein Definitiv : Vertrag 
abaefchloffen und in Folge deffelben eine direfte Anerfennung 
Belgiend von Holland bewirft werde, In Belgien felbft war 
man dagegen ganz anderer Meinung. Diefe ſprach fih näm: 

lich dahin aus: Belgien fei nichts weniger als ungeduldig 
aus dem Regime der Konventior vom 2iten Mai zu gelan: 
gen. Es habe ja fchon Alles erlangt, was ed vernünftiger 

Weiſe wünfhen könne. Es feiim Befige der freien Schelde: 
fbifffahrt, und zwar unter Bürgichaft eines Traktats. Es 
brauche fih um Bezahlung des ihm aufgebürdeten Antheild an 
der niederländifchen Schuld nicht eher zu fümmern, als bis der 

Abfchluß eines Definitiv.Zraftats erfolgt fei. Solle aber etwa 

die Freiheit der Scheldefchifffahrt noch mehr gefichert werben, 
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als fie jest fchon fei, fo würde boh König Wilhelm immer 
Mittel genug finden, die belgiihen Schiffe in Vließingen zu 

beläjtigen, welches auch alle den Traktat garantirenden Mächte 
dem Könige Hollands auf feinem Territor ſchwerlich verbieten 
möchten. Cine abfolute Sicherftelung der Eriftenz Belgiens, 
als felbitftändiged und durchaus unabhängiges Königreich, fei 

nur ein Phantom, denn wie die Erfahrung der lestverfloffenen 
40 Jahre zur Genüge bewiefen, könnten aud jest oder nad) 

Sahren in Folge einer allgemeinen europäifchen Bewegung, Ge: 

bietöveränderungen auch für Belgien eintreten, wogegen bie 
büändigften Verträge gar nicht zu fügen vermödten. Vor— 

erft fanden die Sachen fo, daß Franfreih fchon feiner eige: 

nen Sicherheit, und England feiner Merkantilintereffen we: 

gen, den gegenwärtig beftehenden Zuftand Belgiens ſchonen 
müßten, und eine befjere Garantie könne es für Belgien gar 
nicht geben. 

Freilich hätten die englifhen Diplomaten (um nah Na: 
poleons Eturze eine Vormauer gegen fünftige Eroberungs— 
Entwürfe Franfreihs zu gewinnen) etwas fehr Zweckmäßiges 
durch die Vereinigung Belgiens mit Holland auszurichten ge: 
glaubt, doch dabei nicht bedacht, daß die 17 Provinzen von 

Alterd ber weder volksthümlich noch ſprachlich mit einander fo 
einig geweien, daß aus ihnen ein in fih und nah Außen 

feft gefchloffener Staatöförper hätte gebildet werden können. 
Sept liege diefe Wahrheit aber offen am Zage, und eine be: 
fonnene Politif werde fih alfo wohl hüten, auf Miedervereini: 
gung der mit Gewalt von einander geriffenen Provinzen zu 
dringen, oder gar zu diefem albernen Zwede einen europäifchen 
Krieg zu entzünden. 

Bidlang hatten jedoch die Politifer fich vorgeftellt, Bel: 
gien fei ganz von einer franzöfifchen Parthei erfüllt, die noch 
immer eine Bereinigung Belgiens mit Franfreich beabfichtige. 
Allein auch diefes Phantom bewährte fih keinesweges als 
eine wahrhafte Thatſache. Die franzöjiihe Parthei machte 

zwar in der Revolutionszeit, allenfalls bi zum Jahre 1832, 
viel lautes Wortgefhmwäg, war aber damals ſchon ſchwach, und 

ſank bald bis zur Unbedeutenbeit herab, als es die Erfahrung 
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klar machte, daß Ludwig Philipps Politik fich weber der 
Fatholifhen, noch ber revolutionair liberalen Parthei in Bel: 
gien anzunehmen, geneigt, fei. Als vollends die vom franzöſi— 
fhen Handels: Minifter hohbegünftigten Handeld: und Fabrik: 

herren, Handels-, Gewerbe: und Zollgefege Franfreihs zu Tage 
förderten, die dem belgifhen Gewerbfleiße feindfelig entgegen 

traten, da ward die etwa noch vorhandene belgiihe Sympathie 
für Frankreich, in ihrer Grundquelle verftopft. Dagegen ſprach 
fih lauter und lebhafter der Wunſch und dad Streben nach 

innigerer Verbindung mit Deutfchland, unter Belgiend Han: 

dels- und Fabrifftande aus. Sa, ed-war um die Mitte des 

Jahrs 1836 mit jenem Wunſche fchon fo weit gediehen, daß 

ein belgifher Kammerdeputirter (einer der angefehenften Fa: 
brifen-:Befiger von Verviers) fih auf.den Weg nad) Berlin 
machte, um zu verfuchen,. ob fich nicht ein Handelövertrag mit 
Preußen einleiten, und fo der Weg zum Anfchluffe an den 

preußifch-deutfchen Zollverein für Belgien öffnen laſſe. 
‚ Unbefangenere Beobachter, ald jemals Partheifuht und 

gereizte Keidenfchaftlichfeit zu Tage fördern werden, behaupteten 

damals ſchon Fategorifch: Liebe zu Franfreich oder Verlangen; 

in deſſen Schooß aufgenommen zu werden, laffe fih unter 
Belgiens gebildeten Ständen fhwerli finden, wohl aber be: 

merfe man die Furcht, zu einer folhen Bereinigung durch neue 
weltbezwingende revolutionaire Strömungen gezwungen zu wer: 
ben. Kurz e8 zeigte fich eine unverkennbar ftarfe Abneigung 
vieler Belgier gegen das gallifche Element, wie überhaupt ges 
gen dad Staatsthum der Franzofen 4). 

Im MWiderfpruche mit der Prophezeiung, daß Belgiens 
kommerzieller und induftrieller Mohlbeftand nach der Trennung 

von Holland bald zu Grunde gehen werde, entwidelte ſich 
vielmehr eine nie zuvor gefehene induftrielle und kommerzielle 
Thätigkeit in faft allen Provinzen ded neuen Königreichd, als 
deren Haupthebel nun der mächtig erwachte Affociationdgeift 

wirkte. Un der Spige jener wunderbaren Thätigkeit fland 

a) Vergleiche mit Obigen des Bonner Profeffors Loebell Reife 
briefe aus Belgien. 
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aber die allgemeine Gefellfchaft zur Beförderung ber 
National:Induftrie ine Gefelfchaft, die ihre Entfte: 
hung und frühere Begünftigung allerdings dem Könige Wil: 
helm (28ften Auguft 1822) verdanfte a), auch beim Aus: 

bruche der Revolution im Sahre 1830 ald finanzielle Macht 
erften Ranges, fchon da ftand. Megen ihrer perfönlihen Be: 

ziehungen zum Könige von Holland jowohl, als wegen ihrer 
durch ganz Niederland vielfach verfchlungenen Geldintereffen, 

blieb jene Gefelichaft von Aftionairs, ihrem Stifter noch lange 

nad der Zrennung Belgiens von Holland zugethan, und bils 
dete fo jahrelang gleihfam das Meferveforps der vraniichen 
Parthei. Kaufmännifches Antereffe hat aber in neuer und 
neuefter Zeit faft beftändig das politifche überflügelt, und fo 

fah denn auch die allgemeine Gefellfchaft zur Beförderung der 

National:Induftrie, nach ein Paar Jahren ein, daß ed nad 

dem Sturze der alten Regierung von Tagen zu Tagen rath: 

famer werde, der neuen Regierung freundlidy die Hand zu bie 
ten, während bie alten Verbindungen, (unter dem Schleier des 

Geheimniffes beibehalten) nicht ganz zerriffen zu werden brauchten. 

Der neuen MRegierung wurden alfo auch bedeutende 
Summen vorgeliehen, wobei man fic) aber vorbehielt, daß, um 
von dem Gange de3 belgifchen Staatshaushaltd Kenntniß zu 
erhalten, den Gefelfchaftd: oder Bank-Direftoren Theilnahme 
an den öffentlihen Gefchäften geftattet werde. Pfiffig genug 
zog die Geſellſchaft nun vermittelft ihrer durchs Rand verbrei: 
— — — — — 

a) Als Konig Wilhelm es durchgeſetzt hatte, daß ihm zu feiner Civil: 
liſte 500,000 Fl. in liegenden Gründen angewieſen, und die herrlich 
ften Dominialwaldungen in den füdlichen Provinzen dazu beftimmt 
würden, überließ er dieſe unter der Bedingung jährlicher Zahlungen, 
der neu errichteten Gefellichaft, deren Gefammtfonds bis zu 50 Mill. 
Fl. gefteigert werden follten. Die Waldungen wurden zur Miethe von 
20 Mill, angefchlagen, die anderen 50 Millionen wurden durch 60,000 
Aktien aufgebracht, von denen König Wilhelm einen bedeutenden 
Theil übernahm, wodurh er Haupt-Aktionair der Bank wurde, die 
zu den ausgebehnteften finanziellen Operationen berechtigt ward, ja 
die der König fogar mit Erhebung der Steuern im ganzen Lande, be= 
vollmächtigte. Natürlich genoffen nun die ausgegebenen Banknoten bes 
rößten Zutrauens. Die Bank hatte auf allen Punkten bes Landes 

Agenten und fand mit allen Gelbinftituten — und Hollands 
in genauer Verbindung. 
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teten Agenten, auch die ärmeren Klaffen an fih, indem fie 
Sparkaſſen errichtete. 

Indeſſen wurden dennodh manche Stimmen laut, die fi 

ef über die für die neue Ordnung gefährlibe Macht der 
Geſellſchaft ausſprachen. Man verlangte alfo, die Gefellfchaft 

folle ihre finanziellen Operationen zur öffentlihen Prüfung, 

der GStaatöregierung befannt machen. Deſſen weigerten ſich 
aber die Direftoren, und al$ man drohte, der Gefellihaft ihr 

Staatöfaflirer- Amt zu nehmen, drohete die Gefellfchaft ihrerfeits, 

alle Sparkaſſen eingehen zu laffen, welches doch nur gefchehen 

fonnte, um das Volk aufzuregen und dadurch die Megierung 
zur Nachgiebigfeit zu zwingen. 

Nun war allerdings der Konflift bedenflih genug ge: 
‚worden. Allein dennoch ward der Zroß der alten Geiell: 

fhaft gebrochen, ald König Leopold und die Kammern nad) 
Brouderes BVorfchlag den Plan einer neuen Bank (Banque 
de Belgique) genehmigten. Einer neuen Banf, deren Ka: 

pital aus 20 Mil. Franken beftehen und deren Operationen 
ſich hauptiächlicy mit Belebung des Handel und der induftriel- 
len Zpätigfeit-befchäftigen follten. Diefes neue Anftitut fam 

wirflih zu Stande. Es gab gleichfalls Banknoten aus, er: 
richtete überall Sparkaſſen, und erhielt bald eine fehr bedeutende 
Anzahl Theilnchmer. 

Nun lenkte die allgemeine Gefelfchaft, obgleih noch in 
Reichthum und Eolidität den erften Rang behauptend, ein, 
damit fie nicht rüdjichtli der Bielheit finanzieller Opera: 

tionen, von der Banque de Belgique überflügelt werde, 
Es bildete ſich demnach unter ihrem Schuße und mit ihrer 

Theilnahme eine Brüffeler Handelsgefellfchaft, deren 

zehn Millionen Gulden betragendes Kapital hauptfädhlich zur 

Förderung und Ausdehnung des belgiſchen Handels benußt 

werden folte. Der alfo nach diefer merfantilen Richtung in 
Thätigkeit gebrachte Spefulations:Geift vermehrte bald die Sub: 
feriptionen bis zu 128 Millionen Fl., und nad furzer Zeit 

tauchte fogar eine belgifche National-Gefelfchaft mit einem Ka: 

pital von 15 bis 25 Millionen Fl. auf, die feinen anderen 
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Zwed hatte, ald jede Art von kommerziellen und induftriellen 
Unternehmungen zu Lande wie zur See zu unterflügen. 

Die alte Gefelfchaft fahe fi unter folhen Umfländen ges 
nöthigt, die Autorifation der Regierung in Anſpruch zu neh— 
men, die ihr auch gewährt wurde, jedoch mit der Weifung, 
daß die alten Banfzettel durch neue, die nicht mehr auf holländifche 

Gulden, fondern auf Franken lauteten, erfegt werden müßten. Die 
alte Bank gehorchte, und um die Mitte bed Jahrs 1837 wa: 
ren nur noch von alten Zetteln 827,218 Gulden in Umlauf. 
Alle Aktien der genannten Geld: und Handels-Inſtitute ftans 

ben im Wechſelkurs weit über Part, und fo floffen Ströme 
Geldes aus jenen Hauptquellen dem Handel und der Indus 
firie zu, welche beide dadurch einen früher faum geahneten 

Umfhwung erhielten. So ward denn auch Nichts überfehen, 

Nichtd vernachläfligt, was jenen Umfhwung noch vergrößern 
fonnte. Kein Land war eifriger in Anlegung von Eifenbah: 
nen, die in allen Richtungen zwifchen den vorzüglichften Handels⸗ 

plägen Belgiens und denen bed Nachbarlandes hinzogen. Die 
Regierung durfte nicht zurüdbleiben, und daß fie nicht zurüds: 
blieb, bewies fchon die Thatſache, daß der Minifter der öffent: 
lihen Arbeiten, in dem fürd Jahr 1838 aufgeftellten Budget ®) 
zur Anlegung von Eifenbahnen, 3 Mil. 420,000 Franken 
verlangte. 

— —— — — — 

Die neue Geſetzgebung, der Partheienkampf und die 
Militair⸗Verfaſſung. 

In der erſten Hälfte des Jahrs 1836 beſchäftigte die 
Regierung und die Kammern am meiſten die wichtige Frage 

a) Die vor zwei Jahren zur Anlegung von Eiſenbahnen bewilligten 
10 Mill. Fl. waren bereits ausgegeben. Dazu kamen bie bedeutenden 
Koften zum Baue der neuen Straßen, welde von ber Regierung be: 
fohlen worden waren. Koſten, welche durch die Kanalifirung der Sam: 
bre bedeutend vermehrt wurden. Die Regierung forberte bereits im 
Zahre 1836 von den Kammern die Autorifation einer Anleihe von 
30 Mill. Franken, erhielt folhe auch, da es gar nicht an Gelbe fehlte 
und fogar bas frühere ——— Anlehen uͤber Pari ſtand. 

Venturini's hiſt. Schriften. J 8 
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über die verfaffungsmäßige Organifation der Gemeinden und 
ihrer Vorſteher. Es entwidelte fi daraus eine heftige, meh: 
rere Mochen dauernde Debatte, wobei ed an tumultuarifchen 

Scenen nicht mangelte. Wohl zu merken, fpielte aber dabei 
die erfte Kammer (der Senat) eine beiweiten unbedeutendere 
Role als die zweite (Nepräjentanten:) Kammer, wie denn 
auch dad Minifterium einen viel umfaffendern Einfluß auf 
jene als auf dieſe ausübte, obgleih Graf Heinrih von 
Merode, feinen Gollegen oft genug bittere Vorwürfe über 
ihre Paflivität machte. 

Endlich enrfchied jedoch die Kammer mit 82 gegen 9 
- Stimmen, daß der König aud der Mitte des Gommunal: 

confeil$ die Bürgermeifter ernennen folle, wie er denn auch 

(was mit 49 gegen 45 beſchloſſen ward) die Schöffen zu 
ernennen berechtigt fein follee Die Wahl des Gemeinderath3 
felbft follte dagegen den Wählern der Gemeinde zuftehen, und 
dabei wurde feftgefest, die Dauer der Vollmachten der Orts: 

vorfteher folle auf 6 Sahre beftimmt fein, rüdfichtlich der Mu: 
nicipalräthe aber, alle drei Jahre eine Wiedererneuerung der: 
felben ftatt finden. Uebrigens hätten zwei Drittheile de3 
Gommunalconfeil3 zu beflimmen, -ob die Debatten öffentlidy 

fein follten oder nicht, während der Gouverneur der Provinz 
berechtigt ward, in Folge eines gehörig motivirten Gutachtens 
der Provinzial: Deputation, Bürgermeifter und Schöffen wegen 
notoriich ſchlechten Betragend außer Amtsthätigkeit zu fegen. 

Der König übte wirklich im Auguft d. 3. zum erftenmale fein Recht 
kraft des neuen Gemmunalgefeges, indem er in den meiften 
Städten und Gemeinden diejenigen Bürgermeifter und Schöffen 
ernannte, welche die Mehrzahl der Stimmen der Gemeinde: 
räthe erhalten hatten. Der Senat war zwar wenig mit ber 
Gommunal:Sefeggebung überhaupt zufrieden, wagte aber den: 
noch feinen entſchiedenen Widerſpruch. 

Merkwürdig genug, lieferten die Municipalwahlen ein 
ben KPrieftern und der verbüfterten fatholifchen Parthei durch: 

aus ungünftiged Reſultat. Auch zeigte fich faft aller Orten 
eine heftige Reaktion gegen die Anmaßungen der Männer, 



welche zufolge der öffentlihen Meinung, den Hof und das 
Minifterium abfolut zu beherrſchen geftrebt haben follten. 

Nach beigifhen Berichten waren allen Streitigkeiten und 

Partbei:Veftrebungen zum Zroge, in den größten Eräpten wie 
in den kleinſten Dörfern, die Communal: Wahlen ohne thätig 
feindfelige Greigniffe zu Stande gebradt worden. Keine Par: 

tbei hatte ein ausfchließliches Uebergewicht erlangt. Katholiken 

und Liberale fchienen ſich in ihren Beftrebungen vielmehr neu: 
tralifirt zu haben und in den größeren Städten waren doc) 
alle Nüancen der politifhen Meinungs : Verfchiedenheit reprä— 

fentirt worden. &o in Brüffel und Lüttich, wo die Li— 
berafen die Mehrzahl ausmachten; fo in Antwerpen und 
Löwen, wo die Mehrzahl fih auf Seiten der Katholiken 
bejand. Nur in Gent, wo der Orangismus einheimijch war, 
hatte die fraglihe Meinung noch kecke Verfechter gefunden. 
Here Dr. Ernft Münd behauptet zwar in feiner Taſchen⸗ 
buchsgeſchichte des Jahrs 1836 (erſter Theil, Eeite 

304) der Drangismus habe in Gent fiegreih dad Feld 
behauptet und die Regierung in nicht geringen Schreden ge: 
fest. - Allein nach unverdächtigern Berichten, verhielt fi die 
Sache ganz anders. Die meiften Mitglieder des Gommunal: 
confeil8 hatten fich zwar geweigert, die Bürgermeifterftelle an: 
zunehmen, indem die Partheimänner fich beredet, durch ſolche 

Weigerung die Regierung zur Wiederernennung der Vorigen, 
die jened Amt ſchon verwaltet, zu zwingen. Die Regierung 
blieb aber feft, und endlich willigte einer der Schöffen in bie 
proviforifche Uebernahme des fraglihden Amtd. Gommunalcon: 

feil und Schöffen wurden allo aub zu Gent inftallirt, und 
fo trat denn die merkwürdige Erfcheinung ein, daß mehrere. 
von den erwähnten Mitgliedern des GCommunalconfeild feier: 
ih und auf immer ihre treue Anhänglichkeit für den jegt 
regierenden König Belgiens, beſchworen. 

Eben fo kläglich fiel ein Verſuch der ultraliberalen Par: 
theimänner aus, einen Arbeiter: Aufftand in Lüttich und 
Gent zu bewirken. Die dortigen Arbeiter kümmerten ſich wenig 
um politifhe Theorien und Worfpiegelungen, wodurd man fie 
gegen die Regierung aufzuhegen verfuchte und fo mißlang ber 
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ganze Anfchlag, zu beflen Ausführung bereitd geheime Ver: 
fammlungen, worin aufreizende Flugſchriften vorgelefen wur; 
ben, gehalten worden waren. 

Unterdefjen war ed der katholiſchen Parthei gelungen, 
einen Haufen roher, wahrfcheinlih betrunfen gemachter Solda: 

ten vom Regiment der Guiden in Brüffel, bdergeftalt zu 
fanatifiren, daß fie in dad Bureau ded Liberal mit ge 
waffneter Hand drangen, in den Zimmern nicht nur arge 
Verheerungen anrichteten, fondern auch einen der Redakteure 

des Journals, Namen: Gillot, mörderiſch anfielen und ben 
unglüdlihen Mann brutal mißhandelten. Der Affifen:Hof zu 
Mond verurtheilte die Hauptanftifter zu fünf: und zehnjäh: 
riger Feſtungsſtrafe. Ein faſt gleich fharfer Sprud traf die 
Anftifter eined Komplotd unter den Kohlenarbeitern, welche 

aufgeheßt worden waren, bie Eifenbahnen in der Nähe von 
Mond zu zerflören. Moc ärgere Erceffe waren zwifchen 
den Handarbeitern von Mecheln und Löwen vorgefallen. 

Wahrſcheinlich mochte ed auch dort auf Vernichtung der Ei: 
fenbahn abgefehen fein, weil durch die Eifenbahn, die Kanal: 
fhifffahrt und der Verdienſt der dabei angefiellten Leute fehr 
beeinträchtigt wurden. Die Raufereien zwifchen den gegen eins 

ander erbitterten Partheien arteten fogar in wilde Wuth aus, 

und man fah fi daher genöthigt, ein Paar Bataillone aus 
Antwerpen gegen die in blutgieriger Feindfeligkeit begriffe: 
nen Partheien abzufhiden, weil ohne ftarfe Militair-Gewalt 
die Ruhe nicht wieder hergeftellt werden konnte. 

Diefelde meiftend auf Unfug und Pöbel-Tumult zu ih: 
ren finftern Zwecken finnende Fatholifhe Parthei, brachte auch 

in der Kammer wieder die Frage über Beauffichtigung des 
Theäterd (inwiefern nämlich eine ſolche Beauffichtigung zu den 
Rechten des Municipalrathd gehöre) zur Sprache. Bisher 
war wirfli dad belgiſche Theaterweſen ganz in die Fußfta- 
pfen der franzöfiihen Bühne getreten und hatte fich wie 
diefe, unfittliche Zügellofigkeiten der Darftellungen erlaubt, welche 
dem gebildeten Publitum zum Aerger und Widerwillen ge: 
reichten. Die obige Frage war alfo intereffant genug, um 
des Publikums Iebhaftes Intereffe anzuregen. Die erfte Ab- 
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fiimmung fiel nun zwar mit ſchwacher Majorität dahin aus, 
daß der. Communalbehörde allerdings bie Pfliht und das 
Recht zuftehe, darüber zu wachen, daß Feine ben guten Sit: 
ten nachtheilige Stüde gegeben würden. Diefe vernünftige 
Entſcheidung regte jedoch die liberale Oppofition mächtig auf, 

die große Majorität der Journale ſchloß fich jener Oppofition 
an, und die Zagesffribler wußte ed zum Aerger ber fröm: 
melnden Pfaffen dahin zu bringen, daß bei ungeheurem Zus 
lauf, der berüchtigte Molierfche Zartüffe wieder auf die Brüf: 
feler Bühne gebracht wurde. Der über alle Maßen lebhafte 
Applaus ded Publitums fehien denn auch die Kammermitglie: 
der, weldhe für die Beauffichtigung des Theaters geftimmt » 
hatten, dergeftalt eingefhüchtert zu haben, daß bei nochmali: 

ger Berathung über den Eritifchen Punkt, dad Amendement 
durchging: die Beauffichtigung folle ſich blos auf ſolche Bor: 
fielungen beziehen, welche der öffentlihen Ruhe und Ord— 
nung nachtheilig werben könnten. Alfo waren, obgleich ber 
Senat erflärte, wie er bie guten Sitten ald in ber öffentli- 
hen Ordnung mit inbegriffen betrachte, für das Mal, die gu: 
ten Sitten doch in den Hintergrund gedrängt worden. 

Wirklich ſchien ed, als wolle man in Brüffel die 
Freiheit, Pfaffentrug zu verhöhnen, fi) eben fo menig vers 
fümmern. laffen, als die alterthümlichen Volksluſtbarkeiten, 
befonderd bei den aus dem Mittelalter ftammenden flämijchen 
und brabantifhen Schügenfeften. So zogen denn, gleichfam 
zur Verherrlichung des Andenkens der revolutionairen Septem⸗ 

bertage, zu dem vom Brüſſeler Magiſtrate ſelbſt veranſtalteten 
Bogen- und Armbruſtſchießen, aus allen Theilen des Landes 
Schützen dahin im Koftüme des Mittelalters, mit mannsho—⸗ 
hen Bogen, mit Pfeilen und Köchern, mit bebuſchten Klapp: 
hüten und, Hunderten von Fahnen, unter Trommeln: und 
Pfeiffen-Muſik. Jede Gemeinde hatte ihr befondered Fähn: 
lein. Auch fehlten dabei keinesweges flarfe mit Fahnen aus: 
gerüftete Haufen aus dem Theile Luxemburgs, ber doch 
traftatenmäßig an das beutfche Großherzogthum wieber zu: 
rüdfallen ſollte. Diefe Teden Schügen fchienen wenigftend 
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auf feine Weife geneigt zu fein, fi vom belgifhen Staats: 
verbande zu trennen. 

Die Kammerfigungen wurden am 17ten Junius 1836 
gefhloffen, und zwar nad fiebenmonatliher Dauer, worin fie 
allerdingd wichtige Arbeiten zu Stande gebracht hatten. Dazu 
gehörten vorzüglih das Gefeg über die Provinziale und Com: 

munal-Organifation; dad Votum zur Anleihe von ſechs Mill. 
Fr. zur Anlage neuer Straßen, wie aud das Geſetz, welches 
die Stellung und dad Avancement der Offiziere beftimmte, 
nebſt din Geſſetzen hinſichtlich des freien Tranfitd und der Kas- 
nalifation der Sambre, Vor allen aber daS organifche Ge: 

ſetz in Bezug auf den Öffentlichen Unterriht. Denn es war 
„unleugbar, daß feit der evolution der höhere Unterricht in 
Belgien fehr vernachläffigt worden, und daß daher auch die 
Landesuniverfitäten fih in einem ſolchen Zuftande der Auf: 
löfung befanden, daß daſelbſt nur fehr mittelmäßige Studien 
gemacht werden konnten. Num kamen endlih in Folge bes 
Unterrichtsgefeges , fcharfe Prüfungen des Zuftandes der Lan: 

deöuniverfitäten in Gang, von deren Erfolgen allerdings das 
Schickſal des höheren Unterrichts abhing. Die nächſten Ers 

folge der Prüfungen aber waren, daß neun Kandidaten der 
Philoſophie nebft allen Kandidaten der fogenannten Sciences 
durchfielen und zurüdgemwiefen wurden. Leicht erflärbar war 

ed unter folhen Umfländen, daß die Meinung fich geltend 
‚machte: Belgien könne überhaupt feine einheimifche Litteratur 
erzeugen, habe folhe auch gar nicht nöthig. Freilich fchien 
jene Meinung durch die Armfeligfeit und GSterilität des dies: 
jährigen wiffenfchaftlihen Kongreffes zu Lüttich beftätigt zu 
werben 2). Die Stiftung ber auf Aktien gegründeten freien 

— — 

a) In dieſem am Iſten Arauft zu Luͤttich verſammelten ſogenannten 
wiſſenſchaftlichen Korgreffe, erſchienen auch gelehrte Damen, bie zu 
Praͤſidentinnen ihrer Sricivonen ernannt wurden. Da warb nun be: 
battirt über die Nüglichkeit der Sparkaffen auf dem Lande, wozu bie 
Regierung die Hand bieten müffe, über die Duellfrage, wobei fich die 
Meinung ausfprah: es fei ſehr fchwer, ben Zweikampf abzuftellen, 
und man folle ſich lieber mit einer Reform des Strafgeſetzes rüdficht: 
lich der Injurien befhäftigen. Darauf. zog der feit zehn Jahren er: 
blindete Deputirte Rodenbach, eine fogenannte philofophifhe Paral⸗ 
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Univerfität zu Brüffel, zwang jedoch die Bifchöfe nebſt der 

katholiſchen Parthei zum regen wiflenfchaftlihen Wetteifer mit 

den Eiberalen, und fo lieferte wirflih die ohne Zuthun bed 

Staats zu Löwen geftiftete katholiſche Univerfirät, bei ber 

legten Prüfung ausgezeichnete Zuriften und Mediciner. 

Nur wenige Jahre erft beftand Belgien ald eigener 

felbftftändiger Staat, aber in ber kurzen Zeit hatte feine Kriegs: 

macht ſchon mancherlei Schidfale erlebt. Während der Vers 

bindung Belgiens mit Holland waren zwar Belgier und 

Holänder in allen Regimentern untermiſcht, allein uhter 2794 

Offizieren ded damaligen nieberländifchen Heeres, befanden ſich 

nur 417 Belgier, weil diefen legteren, König Wilhelm nie 

recht traute, | 

Nach der Revolution vom 3. 1830 beftanden Belgiens 

Streitkräfte bloß aus Freiwilligen, denen ed, wenn auch von 

patriotifcher WBegeifterung entflammt, doch an Taktik und 

Kriegswiſſenſchaft fehlte, weßwegen denn auch die proviforifche 

Regierung jede, felbft mittelmäßige militairifhe Fähigkeit zu 

höheren Offiziersgraden gern emporhob. Ja fogar fehlte es 

no fehr an tüchtigen Offizieren, ald die aus Holland heim: 

gekehrten belgiſchen Soldaten ſich unter Belgiend Fahnen 

wieder gefammelt hatten. Diefer Umftand war bei ber fort: 

dauernden revolutionairen Ordnungsloſigkeit und Indisziplin, 

die Haupturfahe ber Niederlage des beigifhen Heeres im 

Feldzuge von 1831. „= | 

Unter Brouckeres Miniftertum machte fich freilich 

auch rüdfichtlid des belgifhen Heeres ein energiiher Mille 

geltend; aber jener Energie fehlte es doch unleugbar an mis 

litairifchen Kenntniffen und Erfahrungen. Belgien verdankte 

Iele zroifhen ber Lage der Blinden und ber Taubftummen, worin - 
R. behauptete: das Loos der Blinden fei minder beflagenswerth als 
das der Zaubftummen. Ein kurioſer wiffenfhaftlidher Kongreß!! Man 
vergleiche mit dieſer Blindenfrage das von Franz Müller 1839 
ebirte und mit einer Vorrede von Dr. Lachmann II. begleitete epifche 
Gebiht: Der Blinde, 



120 

alfo erft der Kriegöverwaltung bed General Evain, eines 
geborenen Franzofen, eine geregelte Armee, die nun auch eine 
bedeutende Zahl Eriegderfahrener franzöfifcher Offiziere, in ihre - 
Regimenter und Bataillone aufnahm. Allein fowohl dieſe 
Offiziere, als ihr naturalifirter Chef, der zum Kriegsminifter 
erhobene Evain, waren dem, fich zurüdgefegt fühlenden bel: 

giſchen Militair verhaßt, und diefe Keute fanden in belgifchen 
Blättern, unter der Anonymitätshülle, die bequemfte Gelegen: 
heit zu WBerläumdungen und Beichuldigungen gegen Obere, 
in deren Stelle fie fih zu drängen wünſchten. Solher Haß 
machte den Kriegäminifter der Weruntreuungen von Gtaatd: 
geldern zu feinen und feiner Anhänger Zweden fogar verbäch: 
tie. Evain mußte endlich doch weichen und bem General 
Willmar, einem geboren ®uremburger, den oberften 
Platz im Kriegsminifterium überlaffen, wobei jedoch immer 
noch. die militairifhe Disziplin in ihren Grundfeften bedrohet 
blieb, wovon die Folge war, daß ein großer Theil der ind 
beigifhe Heer getretenen franzöfifchen Offiziere fich genöthigt 
ſah, daſſelbe wieder zu verlafien. Solchen Webelftand ver: 

mochte felbft die Kammer durch die befchloffene fih auf das 
Avancement und eine ftrenge Straforbnung bezichende Reform 
der Militairgefege, nicht ganz zu befeitigen. | 

Dazu fam der nach dem erften Revolutionsfturm von 
Jahr zu Jahr weiter greifende Sparfamkeitäbetrieb ded indus 

firiel geftimmten Volkes überhaupt, und feiner Repräfentanten 
indbefondere. So lange die Furt vor einer holländifchen 
Snvafion noch vorherrfchte, bemwilligte man ohne Widerſpruch 
bedeutende Summen zur Erhaltung und Vermehrung der bel- 

gifhen Streitmaht. Im Jahre 1831 belief fich daher das 
beigifche Kriegsbudget auf 73 Mill. 641,337 Franken; — 

im Jahre 1832, wo die Furcht noch diktatorifhe Gewalt be: 

hauptete, ‘flieg dad K. B. auf 75 Mil. 56,712 Fr.; aber 
fhon im Zahre 1833 ermäßigte die Kammer die geforderten 
73 Millionen auf 65%, Mil. Franken, 

Da nun vollends die im Jahre 1833 abgefchloffene 
Gonvention den faktiſchen Waffenftilftand in einen vertrags⸗ 
mäßigen verwandelt hatte, fo mußte augenblidlih die Hälfte 
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der belgifchen Armee beurlaubt werben, und bad K. B. ward 
fürs 3. 1834 auf 51 Mil. 296,550 Fr. herabgefegt, Im 
folgenden Sabre ward ed auf 40 Mil. und im Zahre 1836; 

fogar auf 36% Mill. Fr. herabgedrüdt. 
Endlich erwachte jedoch die beigifche Kammer aud ihrem 

forglofen Schlummer, da ber forgfame Kriegäminifter Genes 
ral Willmar, den Kammern die in Holland fortdauernden 
Kriegdrüftungen und die leidenfchaftlich in den Generalftaaten 
ertönende Sprache, weldhe unleugbar darauf hindeutete, man 
babe dort noch keinesweges die Hoffnung : die fogenannten res 
bellifchen Provinzen Südniederlands durch Waffenmacht wieder 
zum Gehorfam zu zwingen, aufgegeben. — » Scauet hin, « 
ſprach er, »auf das durch feine Bollwerfe, feine Flüffe, feine 
Ueberſchwemmungen und feine Feftungen gegen jeden Angriff 
von unferer Seite genugfam geſchützte Holland. Es behält 
feine ganze Gavallerie und Artillerie, wie auch einen Theil 

feined Fußvolks, der als Stütze für die übrigen Waffen fos 
gleih in die Linie rüden kann, in feften, unferer Grenze nahen 
Kantonirungen. Wir haben dagegen unfer Heer auf den gering: 
fien Sat reduzirt, und nun erwägt, ob Holland nicht dros 
hend für und daſteht, in Waffen immerfort zu einem Angriffe 
bereit, der unfere geſchwächte Waffenmacht furchtbar zu übers 
rafchen vollkommen geeignet ift! ine fohredlihe Verantwor⸗ 

tung laftet alfo auf mir, wie auf den Kammern felbftl, wenn 
wir es aus mißverftandener Sparfamkeit vernachläffigen, unfere 
Armee in eine eben fo achtunggebietende defenfive Stellung 
zu bringen, ald die Angriffshaltung unferd gefährlichften Fein: 
des drohend ſich zeigt « 

Eine ſolche Darſtellung konnte ihres Zweckes nicht vers 
fehlen. Alſo bewilligte die Kammer für dad nächſtjährige 
Kriegsbudget (mit geringem Widerfpruch rüdfichtlih einzel: 
ner Poften). die Summe von mehr ald 41 Millionen Frans 

fen, und nady Angabe ded Minifterd beftand im Jahre 1836 
bad belgifche Heer aus folgenden Truppen: Linien-Infan— 

terie 12 Regimenter, mit Inbegriff der Offiziere 44,983 
Mann; 3 Negimenter Zäger zu Fuß 9327 M.; INegimens 
ter Referve 24,014 M.; Depots 2031 M. Die Kavallerie 
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beftand aus zwei Reg. Jäger zu 2968 M., zwei Meg. 

Lanzenreiter zu 2968 M., zwei Neg. Küraffiere zu 1529 
M. und einem Regimente Guiden', weldyes nur 866 Mann 
zählte. Die 8767 Mann ftarfe Artillerie war in drei Res 
gimenter getheilt. Der Generalftab, die einzelnen Stäbe des 
Genie und der Artillerie, die Gendarmerie, dad Medizis 

nal: und das Fuhrweſen beliefen fih zufammen auf 3000 

Mann. Alſo ftelte dad ganze Heer in komplettem 
Stande eine Maffe von 100,000 Mann bar. Allein im 
Sabre 1836. war die Meferve noch nicht gehörig organilirt, 

ein großer heil der Linientruppen befand fi auf Urlaub, 

und felbft der im Dienfte gebliebenen Mannfchaft, fehlte es, 
da fie im ande zerftreut war, an taftiicher Geübtheit und 

auf große Operationen gerichteter Manveuver: Fähigkeit. Will: 
mar verfprach jedoch, jenen Mängeln folle fo fchnell als mög: 
lih abgebolfen werden. Wohl zu merken, nahmen aber aud) 
die belgiihen Feftungen: Antwerpen, Nieumport, Mes: 

nin, Mons, Zournay, Ath, Charleroi, Namur, 
Philippepille, Lüttih und Marienburg einen gro: 
fen Theil der belgifhen Streitkräfte zu ihrer Vertheidigung 

in Anfprud, wenn der Rüdhalt, welchen Frankreich gewährte, 
nicht bei einem Kıiege mit Holland die Vertheidigung jener 
feften Plätze befonder3 erleichterte. 

Inzwifhen war dad Berürfniß einer gut organifirten 
und genügend auögeftellten Bildungsanitalt für Offiziere fo 
fühlbar geworden, daß die bislang beftandene proviforifche 

Militairfhule auf den Vorſchlag ded Kriegsminifters in ein 
volftändigered Inſtitut oder in eine Spezial:Kriegöfchule vers 
wandelt werden follte, zu der nur eine beflimmte Anzahl jun: 
ger Leute, bie ſich ganz der militairifchen Laufbahn widmeten, 
gelaffen werden fönnte. Da trat dann die liberale Parthei 
mit dem Verlangen hervor, daß in der fragliben Schule 
außer den eigentlich militairifchen Wiffenfchaften, ein Gurfus 
ber höheren mathematiſchen und phyſikaliſchen Dieciplinen vor 
getragen werben möge, damit darin aud junge Leute, bie 
fih dem bürgerlihen Bauweſen widmen wollten, ausgebildet 
werben Fönnten. i 
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Diefer liberale Vorfchlag regte aber die Fatholifche Par: 
ihei in der Kammer zu einer wirklich leidenfhaftlihen Oppos 
fition auf, die ſich durchs ganze folgende Jahr hinzog, wo eb 
der genannten Parthei fogar gelang, in der Kammer dad Mi: 
nifterium und die liberale Parthei zu überflügeln, und bie 
Forderung durchzufegen: die neue zu gründende Schule folle 
nichtd fein, ald was ihr Name, Militairfhule befagte, 
auch auf feinen Fall in Brüffel, fondern in irgend einem 

feften Plage des Reichs gegründet werden. In dieſem Streite 
wirkte aber hauptfächlih ein, politiſches Element, welches wir 

bier nicht anticipirend erörtern wollen, weil jenes Glement 
einen Haupthebel der im Sahre 1838 folgenden Zerwürfniffe 
abgiebt. 

Die belgifhe Marine war noch in den Sahren 1836 
und 1837 bödft unbedeutend, und gegen bie hulländifche 

Seemacht gehalten, fo gut ald gar Nichte. Dennoch tauchte 
in der Kammer dad Projeft auf, eine der holländifhen Trotz 
bietende belgifhe Marine zu bilden. Gendebien befämpfte 

inzwifhen jenes alberne- Projeft mit gewichtigen Gründen 
und fagte: es fei völlig unnüß über eine folhe Frage zu Des 
liberiren, denn England werde Belgien nie geflatten, eine 
bedeutende Kriegedmarine einzurichten, und wenn Belgien 
fi nur beigehen ließe, aud Antwerpen einen Kriegshafen 
zu machen, fo würde fich fofort das englifhe Veto verneh 
men laflen. Auch würde von dem Augenblide an die Schelde 
aufhören frei zu fein. Mit DOftende ftelle ſich derfelbe Fall 
dar. Ufo möge man, ftatt fih mit ſolchen Chimären zu bes 
fhäftigen, nur einige tüchtige Dampfſchiffe bauen, die aller; 
dings ſowohl in Bezug auf die Douanen, ald auf die wahrs 
ſcheinlich bald nöthig werdende Vertheidigung Antwerpend, von 

. großem Nutzen fein könnten. Nothomb, der jih durd 

feine, Belgiens rechtlihe Begründung vindicirende Schrift als. 
lerdings einen berühmten Namen erworben, hielt zwar ber 
Meinung Gendebiend tapfer dad MWiderfpiel, konnte aber 
doch die fchlagenden G ünde des gemwandten Gegners Feines: 
weged entfräften, und fo fiel das Refultat der Debatte da= 
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bin aus, Belgien müſſe eine günftigere Zeit erwarten, um 
dad Marine-Projeft zur praktifchen Ausführung zu fördern. 

SKammer:Erdffnung. Die Budgets. Meinifterielle Krifis. 
Des Königs Stellung. innere Angelegenheiten im 

Laufe des Tahrs 1837. 

Am Sten November ded Jehrs 1836 eröffnete König 
Leopold wieder beide Kammern. Dad in der Thronrede 
aufgeftellte Gemälde der öffentlihen Ruhe und der alle Nas 

tional⸗Intereſſen befriedigenden Fortfchritte, war freilich anzies 

hend genug. Aber vie Hindeutung auf dad an Belgiens 
Grenze in drohender Stellung fortwährend Fampirende Heer 

bed feindlichen Nachbard, warf doch einen verbüfternden Schat: 

ten auf das kunſtreich entworfene Gemälde. Sehr begreif: 

lich festen alfo der lieblich klingenden Antwortsaddrefle des 

Senats zum Troße, mehrere Repräfentanten der zweiten Kams 
mer, den Minifter des Auswärtigen mit fatalen Anfragen 

über den politifhen Stand der belgifhen Angelegenheiten, in - 
Berlegenheit. Der Minifter antwortete ausweichend, ließ aber 
bo die Hoffnung durchſchimmern, es fei nicht unmahrfchein- 
lih, daß Belgien diejenigen Theile von Luremburg und 
Limburg behalten werde, welche ed nach dem Traktate vom 
2 iſten Mai wieder herausgeben follte, worauf denn aud die 
fogenannte Dankaddreffe, in der zweiten Kammer weiter feinen 
MWiderftand fand. 

Bald nachher warb dad Einnahme: und Ausgabebud⸗ 
get vorgenommen, und ba fand fich freilich, daß im Sabre 
1836 die Ausgaben wiederum ben gefeglich verwilligten Krebit 
um 509,316 Franken überftiegen hatten. Inzwifchen fiel doch 

eine unpartheiifche Vergleichung ber belgifchen Finanzen mit 
den holländifhen, unleugbar zu Gunften ber erftern aus. 
Denn Belgiend ſchwebende Schuld (Schagfammerfcheine) war 

durch allmählige Abzahlungen von 26 Mil. 190,000 Fr. 
auf 12 Mil. Fr. rebuzirt worden, ohne daß die Regierung gend: 
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thigt gewefen wäre, die Steuern und Abgaben zu ‚erhöhen. 
Dad Budget der Ausgabe belief fi zwar für dad Jahr 1837 
auf 87 Millionen 290,655 Franken; allein die Einnahmen 
befielben Jahrs überftiegen dennoch die Ausgaben um 332,046 
Franken ohne Steuererhöhungen, nad beigifchen. Berichten. 

Es darf dabei nicht vergeffen werden, daß der Finanzminifter 
im Laufe des Jahrs 1837 auf einige außerordentlihe Ein: 
nahmen, wozu befonderd Verkaufe von Grundeigenthum ge: 

hörten (die faft eine Million Franken betragen follten), ge: 

rechnet hatte, obgleih kritiſche Umftände eintreten konnten, 
welche dergleihen Berechnungen auch leicht zu Schanden mas 
hen konnten. Indeſſen waren, was in finanzieller Hinficht 
bedeutend genug fein mochte, die früheren Mißverftändniffe 
zwifchen ber Regierung und den Banken auögeglidhen wor: 
den, worauf die Bank: Direktoren, Merud und Eoppen 
wiederum ald Brüffeld Nepräfentanten in der zweiten Kam: 
mer auftraten. 

Aus dem feltfamen Konflikte der Fatholifhen Parthei, 
in deren Händen bisher die eigentliche politifhe Macht fich 

befunden, mit den von ber liberalen Parthei befonderd ge: 

fhüsten und ungeheure Fortfchritte machenden Induſtrialismus, 
entftand noch vor Ablauf des Jahrs 1836 eine merkwürdige 
minifteriele Krifis. Der Minifter der auswärtigen Angelegen- 
heiten, Graf von Muelenaere, begünftigte nämlich die in: 

duftrielle Parthei, obgleich diefe noch immer im Geruche ver: 
trauliher Werhältniffe mit der vormaligen nieberländifchen 
Regierung fand. Er rieth dem Könige, den Chefd des In: 

duſtrialismus, F. de Merud und Eoppen bie ehrende Aus: 

gleihung der Ernennung zu Staatöminiftern (jedoch ohne 
Portefeuille und Stimme im Gonfeil) zu gewähren, und Kö: 
nig Leopold ging auf ſolches Verlangen ein. Nun erwachte 
aber die Fatholifche Parthei, welche den Liberalismus fchlech: 
terdingd vom Staatöruder entfernt halten wollte, zum ent 
ſchiedenſten Widerftande. Be Minifter: de Theur ber 
Zuftize, de Huart, der Finanz, und Ernft, der Jufli,Mi: 
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nifter, forberten zufammen ihre Entlaffung, und faft zu glei: 
cher Zeit brachen in Gent, in Lüttih u. f. f. die ſchon 
erwähnten Volkstumulte aus, welche ſämmtlich eine Tendenz 
zur Unterdrückung der Geld: oder Induſtrie-Herrſchaft a), des 

ren Baſis die großen Affociationen der Geldmänner bilden 
wollten, zeigten. 

Der König trat zurüd, Merusd und Goppen ge 
langten nicht ind Minifterium,. Nun forderte aber aub Mue— 
lenaere Entlafjung, und fein Generalfefretair Nothomb, 
unzufrieden mit der ihm biölang zugetheilten untergeordneten 
Stellung in der hohen Etaatöbierarchie, folgte des Vorgeſetz— 
ten Beifpiele. Alfo ſah fich, um den jungen tüctigen Mann 
zu befriedigen, der König genötbigt, die Departements der 
Öffentlichen Bauten, der Bergwerke, der Poften, der Münze, 
der Maaße und der Gewichte den verfchiedenen Minifterien, wo: 
mit fie bisher verknüpft geweſen, abzunehmen und daraus 
ein befonderes Minifterium der öffentlichen Arbeiten zu ‚bilden. _ 

Nah der Reorganifation des Minifteriums, ftand 
de Zheur von Mayland, ein geborener Lütticher, an der 
Epite de3 mit dem Minifterium des Innern amalgamirten 
Minifteriumd der auswärtigen Angelegenheiten. Ernft, aus 
einem Dorfe in der Provinz Lüttich gebürtig, ein tüchtiger 
Surift und vormaliger Profefjor der Rechtäwiffenfchaft an der 
Lütticher Univerfität, behielt dad fchon feit 1834 befleidete 
Amt des Juſtiz-Miniſters. An der Spige ded Finanzminiftes 
riumd blieb v. Huart, weil er im vorigen Jahre das Staat}- 
Anlehen von 30 Mil. Franken, mit großer Gewandheit zu 
Stande gebracht hatte. Er war aus dem wallonifchen Theile 
von Euremburg gebürtig. General Willmar, aud ein 
Luremburger von Geburt, war fhon im Herbfte des letztver— 
flofienen Jahrs, an des abgegangenen Evains Stelle zum 
Kriegsminiſter ernannt worden, hatte ſich auch ſchon früher 

a) Jene Herrſchaft hatte bereits einen fo'hen Einfluß gewonnen, baf vor 
ihr jede auf Verfchiedenheit des Glaubens baficte Ausſchließung (im 
katholiſchen Belgien) zuruͤckwich. So wurden bei ber Banque de 
Belgique mehrere ber hoͤchſten — —— Ju den durch freie 
Wahl zu Theil. Sogar in Gent zeigte ſich diefelbe Humanitaͤt! 
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durch den Abſchluß der Militair:Gonvention von Zonhofen, 
(der erften zwifchen Belgien und Holland abgefchloffenen) vor: 
theilhaft befannt gemadt. Nothomb, gleichfalld ein Luxem— 

burger von Geburt, leitete nun das neugefchaffene Minifterium 
der öffentlichen Arbeiten. Man war aber gewohnt, den jun: 
gen, rührigen, ftet3 nach höherer Wirkſamkeit ftrebenden 

Mann, ald einen der Hauptlenfer der auswärtigen Politik 
Belgiend, zu betrachten. 

Unleugbar gehörten de Theur und Graf Felir Me: 
rode, der Sig und Stimmen im. Minifterrathe erhielt, zu 

. den Stügen der fatholifben Parthei, auf die ſich auch, wegen 
Mehrheit der katholifchen Stimmen in der Kammer, die Ne: 

gierung flügen mußte, während König Leopold nicht blos 
das Intereſſe feines Schwiegervaterd, für Belgien ftet3 leben: 
dig wirkffam zu erhalten ſuchte, fondern auch durd feine 

mehrmalige perfönlihe Vegenwart in London, die Unfichten 

des Palmerftonfhen Minifteriums für Belgiens Interefjen 
zu befeftigen ftrebte. Hr. Ernft Münch fchreibt, nod)- tie: 
fer in König Leopolds Familiengebeimniffe fhauend, jenen 

Reifen nach London hauptſächlich die Abficht zu; die Prin- 

zeflin Viktoria für einen der noch vorhandenen heirathöfä- 
bigen Coburgſchen Wettern zu gewinnen, weiß auch fogar, 
daß König Wilhelm IV. mehr ald einmal feinen Wider: 
willen gegen dad allzu lebhaft betriebene Mariage: Gefchäft 
barſch genug zu erkennen gegeben habe 2). 

Nach belgiſchen Berichten hätte fih Leopold über bie 
zum englifhen Throne gelangte Föniglihe Jungfrau alfo 
geäußert: »Ich hoffe, daß meine Königl. Nichte Königin des 

gefammten englifhen Volks, und nicht einer einzelnen Parthei 
Beihüserin, oder, was oft einerlei ift, Sklavin, fein werde, 
Gereht und milde gegen jeden fich zu zeigen, dad glaube ich 
ift das befte Syſtem; denn ihm huldigen die beften, die edel: 
ſten Menfhen!«e — Nah bdenfelben Berichten lad König 
a. nicht allein regelmäßig die bedeutendern Oppoſi— 

a) Loc. eit. pag. 307. in Muͤnchs Taſchenbuche ber neueften 
Gefhihte Erſter Theil. 
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tionsblätter, fondern auch die zügelloſeſten der Heinen Zeit: 

ſchriften. Ja er hatte fogar aus dem zur Aufmunterung der 

Wiſſenſchaften beftimmten Fonds, zur Hortfegung ber Acta 

sauctorum eine Unterftügung von 6000 Franken bewilligt. 

. Schon im Oktober 1836 verfammelten fih in Folge 

des organifchen Geſetzes bie Provinzialftaaten oder Provinzial: 

räthe zum erftenmale. In ben niederländifchen Provinzen 

hatten Sahrhunderte lang die Provinzialftände, die Privilegien 

des Landes gegen die Anmaßungen der Fürften in Schug 

genommen, waren aud) allmählig zu einer ſolchen Selbftftän: 

digkeit gelangt, daß fie "nah dem Umfturze der fpanifchen 

Herrichaft, die wirkliche fouveraine Macht in Holland (Nord: 

niederland) bildeten. Eine Macht, wovon die Generalftaaten 

nur eine Delegation waren. 

Bei der Bildung ded Königsreichs der Niederlande aber 

warb ihre alte Macht gebrochen, denn die Provinzialftände bilde: 

ten nun bloß eine Mittelbehörde zwifchen den Minifterien, den 

Kantend und den einzelnen Gemeinden. Gie wurden näm: 

lich hauptſächlich darauf bingewiefen, die Angelegenheiten ber 

Provinzen zu verwalten und mußten fih auf Bitten und 

unterthänige Vorfchläge beim Könige beſchränken. Nach ber 

damaligen Drganifation der P. St. wurden ihre Theilnehmer 

aus dem Adel, den Städten und den Landgemeinden ges 

wählt. Jede der drei Abtheilungen verfammelte fi 

abgefondert zur Wahl. Für die Städte wählten nur die Mu: 

nicipal:Gollegien, und in ben Landgemeinden war der Einfluß 

der Regierung noch überwiegender ald in den Städten. In 

Belgien geftaltete ſich jedoch nad ber Revolution vun 1830 

bei der Wahl der nicht mehr Provinzialftände, fondern Pros 

vinzialräthe genannten Volksvertreter Alles vielmehr im 

Geifte des demofratifchen Prinzips. | 

Die Provinzialräthe wurden nämlih nunmehr von 

fämmtlihen Wählern erfohren. Ihre Sitzungen waren fort: 

an ftet3 Öffentlih, und nah dem am 30ſten April 1836 

Dr — 
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promulgirten Gefeße fand Feine Gliederung nah Ständen 

oder Vermögendverhältniffen mehr ſtatt. Beſtand ein Wahl: 

collegium aus mehr als 400 Gliedern, fo theilte ed fi in 

Sektionen; beftand dad Kollegium dagegen nicht einmal aus 

70 Gliedern, fo wurde ed bis zu 70 aud den unmittelbar 

unter dem Wahlcenfus ftehenden Steuerpflichtigen ergänzt. 

Befand fih in dem Verſammlungborte ein Zribunal erfter 

Inſtanz, fo war beffen Präfident auch von Rechts wegen 

Präfident der Verfammlung War fein ſolches Zribunal da, 

fo präfidirte der ältefte Friedensrichter. Um zum Mitgliede des 

Provinzialraths gewählt zu werden, mußte man ein Belgier 

von Geburt fein, 25 Lebensjahre zählen, in der Provinz 

wohnen und im Genufje aller bürgerlihen und politifchen 

Rechte fih befinden. Ä 

Die Mitglieder der Provinzialräthe wurden auf vier 

Jahre gewählt, und ihre Zahl follte fich belaufen: für Ant: 

werpen auf 46, für Brabant auf 57, für Weltflan: 

dern auf 64, für Oftflandern auf 73, für Hennegau 

auf 61, für Lüttich auf 50, für Namur auf 43, für Eu: 

remburg auf 45 und für Limburg auf 46. Die Sitzungszeit 

begann mit dem erften Dienftage im Monat Julius und 

follte eigentlih nur 14 Zage dauern, welche jedoch felten 

hinreichten, um dad Budget der Provinz für das laufende 

Jahr feftzufegen, die Rechnungen zu revidiren, Beſchlüſſe über 

Provinziale Bauten oder andere Gegenflände von Bedeutung 

zu faffen und Berichte an den König nebft gutachtlichen Vor— 

fhlägen auszufertigen. Die Ausführung der Provinzialrathe- 

Befchlüffe ward einer ‚permanenten Deputation, bie ſich von 

zwei zu zwei Sahren erneuerte, übertragen. Jedes Mits 

glied derfelben follte 3000 Franken Gehalt befommen, und 

- der Gouverneur der Provinz von Rechts wegen Präfident 

der Deputation fein. Bei jedesmaliger Eröffnung der Pro: 

vinzialrathd-Sigumgen hatte die Deputation der Berfammlung 

einen ausführlichen Bericht über den ZBuftand der Provinz 

und den Gefchäftd:Berlauf im verfloffenen Sahre vorzulegen. 

‚Der Provinzialrath Graffier führte das Protokoll und er: 

hielt dafür eine. Renumeration von 5000 Franfen. Die 

Benturini’s hift. Schriften. IM. 9 
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gefaßten Beichlüffe bedurften aber der Sanftion bed Königs, 

und ber Gouverneur der Provinz hatte bad echt, gegen lies 

berfhreitung der Befugniffe des P. R. fein Veto auszufpres 
hen. Diefe Befugniffe waren aber Feinesweges unbedeutend, 
denn fie umfaßten die Präfentation der Gandidaten fowohl für - 
die Richterftellen bei den Appellations:Höfen ald für die Er: 

nennung ber Präfidenten und Bicepräfidenten in ben Zribu- 

nalen erfter Inſtanz. 
In den erften Provinzialraths-Verſammlungen fam nur 

in einer einzigen Provinz, nämlich zu Gent, eine die gefeß- 
mäßigen Befugniffe überfchreitende Motion vor, die aber nicht 
den geringften Anklang fand. An allen übrigen Provinzen 
befhäftigten fih die Provinzialräthe mit lofalen Antereffen, 

z. B. mit dem Straßen: Bauwefen, mit Werbefferung und 
Erleihterung der Communikation für Aderbau und Handel, 
und mit Petitionen um Theilnahme an den Zufhüffen, welde 

die Regierung zur Vervollftändigung folder nüslichen An— 
ftalten gern bewilligt. Die früher herrfchende Furdt, daß 
die P.Räthe fih in Debatten über die Wahlreform einlafs 

fen und fo (wie e& früher in Xltniederland gefchehen) eine 
gefährlihe Dppofition: gegen dad Regierungs-Syſtem bilden 
würden, beftätigte fich Feinesweges, und dies war allerdings 
ein großes Glück für die Regierung. Denn dem von ben 
Provinzen audgehenden Impulſe folgten nun auch die Wahl: 
männer bei Erneuerung ber zweiten Kammer burh 52% neu 
gewählte Deputirten, | 

Freilich gehörten mit wenigen Ausnahmen die neuen 
Deputirten der gemäßigten Fatholifhen Parthei an, und fo 
ließ fich leicht ausmitteln, auf welche Seite ſich auch ferner: 

hin die Majorität der Kammer neigen werde. Allein bie 
Chefs der Banken, Merud und Coghen wurden in Brüf: 
fel doch wieder mit großer Stimmen:Mehrheit gewählt, und 
fhon dieſer Umftand lieferte einerfeit3 den Beweis, daß 
die Regierung jet mit den Banken und der induftriellen 
Thätigkeit auögeföhnt fei, andrerfeit? aber auch die Hoffnung, 
daß die Fatholifche Parthei der Richtung des nationalen Stre: 

bens nicht mehr feindjelig entgegenwirken werbe. 
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Ein recht inniges und bauerhafte® Zujammenwirfen ber 

belgifchen Nationalität gehörte inzwilchen noch immer unter die 
frommen, nicht erfüllten Wünſche. Die alte Eiferfucht zwi: 
fhen MWallonen. und Flamändern lebte noh, ja fie ‚hatte 

durch die politifhe Vereinigung mehr zu: ald abgenommen, 
da die Flamänder fich fortwährend darüber ärgerten, daß faft 
alle höheren Staatsämter in den Händen von Mallonen was 
ren, bie fih ihrerfeitd damit brüfteten, als wäre eine ſolche 
Bevorzugung die natürliche Folge der wallonifchen Geiftesüber: 
legenheit. Diefe widrige Stimmung äußerte fih vorzugd: 

weife in Lüttich, wo bei der definitiven Organifation der 

Stadträthe der Dppofitionsgeift wirklich einen entfcheidenden 
Sieg über die gemäßigten Anhänger des Minifteriumd errun: 

gen hatte. Nun erfhien aber Leopold felbit um die Mitte 

des Jahrs in Lüttich, und verfprach gütig, er wolle Alles 
thun, was fih mit gleihmäßiger Fürforge für Alle nur irgend 

vertrage. Sein Muges Benehmen befhwichtigte denn auch die 
ald gefahrdrohend gefchilderte Aufregung Lüttich, deren 
Quelle hauptfählid in dem einfeitigen Lokalgeiſte zu fu: 
chen war. _ 

Der öffentlichen Raften brüdende Fortdauer würde ohne 
den außerordentlihen Auffhwung der Induſtrie und des Han- 
dels der Nation unerträglich geworden fein, und Hollands Po: 

fitiE fchien darauf zu rechnen, daß bald ein fo unerträglicher 
Drud eintreten werde, daß Belgien ſich wieder nach der Ber: 
einigung mit Altniederland fehne. Das neue Ausgaben:Bubd- 
get, welches der Finanzminifter den belgifhen Kammern vor: 

legte, zeigte die erfchredende Summe von 96 Mill. 996,362 
Franken. ine Schanffteuer mußte aufgelegt, auch die öffent: 

lihen Blätter follten einer Stempelabgabe von 4 Gentimes 
pro Bogen unterworfen werden. Freilich ſchätzte der Mini: 

fler die Einfünfte von den Eifenbahnen auf 4 Mill. 850,000 
Sranfen und brachte fo einen Ueberſchuß der Einnahme gegen 
die Ausgaben von 24,000 Sranfen aufs Papier. Ob aber bie 
Erfahrung Huarts Berechnung befräftigen werbe, lag hinter 
dem Schleier einer dunfeln Zukunft am Scluffe ded Jahrs 
1837 verborgen. Der widrigfte Drud für Belgien ent: 
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fprang unftreitig aus den unglücklichen holländiſchen Verhält- 
niffen, welche Belgiens Regierung zwangen, die Armee durch: 

aus nicht zu fhwächen. Mit allgemeiner Beiftimmung ſprach 
fi) alfo Yuart am 10ten October d. 3. dahin aus: »Die 
wo nicht drohende, doch zum Drohen ſtets bereite Stellung, 

' welche die holländifche Armee einnimmt , legt und fchwere Opfer 

auf, aber eben, weil diefe Dpfer gezwungen find, werden fie 

mit um fo größerm Rechte am Tage der Abrechnung auf den 
zurüdfallen, der fie veranlaßt. « | 

Die Belgiſch⸗Luxemburgiſchen Zerwürfniſſe a) 

dienten ber Politit ded Haager Kabinet3 fortbauernd zum Reiz 
mittel, die deutſchen Bundesftaaten in feindfeliger. Stimmung 

gegen Belgien zu erhalten und fo, im Falle des ſtets gedroh— 

ten faktiſch feindfeligen Zufammenftoßed Hollands und Belgiens, 

für Holland einen Bundesgenoffen zu gewinnen, ber fräftig 
genug fei, der franzöſiſchen Sympathie für Belgien dad Gleich: 

gewicht zu halten. Viele Stimmen in Deutichland felbft fpra- 

chen die Meinung aus: es fei mit der deutſchen Nationalehre 
durchaus unverträglih, wenn Deutfchland fi ohne Wider: 

ftand einen Theil feined Bundesgebietd entreißen laffen wolle. 

Andere Stimmen ließen fi aber auch dahin vernehmen, daß 
die deutfche Nationalehre bei der Ruremburger Frage keineswe— 

a) Luremburg, ein rauhes, von den Ardennen durchzogenes Land, 
befteht größtentheils aus Waldgebirgen und Haiden. Nur in ben Ge 
genden, weldhe von der Mofel, Durthe und Gure bewäffert wer- 
den, findet man fruchtbaren Boden, worauf fid) Schweine und Schafe 
zu Zaufenden nähren können, womit dern aud) der bedeutenbfte Han 
del getrieben wird. Nur in ber Hauptftabt Arlon giebt es Leber: 
und Tabads: Fabriken. Die deutſche Bundesfeftung Luremburg 
mit 11000 Einwohnern und einer aus Preußen und KHolländern ges 
mifchten Befagung, befteht aus vier Theilen, wovon drei in einem 
von der Elz durchſtroͤmten Felfenthale liegen, die obere Stadt aber 
— uͤber ungeheuer befeſtigt auf einen ſenkrecht ſich erhebenden 

elſen. 
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ges betheiligt fei, und eben deswegen könne. nach richtigen po: 
litifhen Grundfägen von einer deutfchen Intervention in den 
Iuremburgifchen Zerwürfniffen Faum die Rede fein. Denn 
.. werde durchaus nicht verlieren, wenn der König 

n Belgien wegen feines luremburgifben An— 
theils ebenfalls ein deutſches Bundesmitglied würde, wo: 

durch denn doch Deutſchland eine verſtärkte Vormauer gegen 
Frankreich erhalten werde! 

Des Großherzogthums Luremburg Areal-Größe be: 
trug noch im Jahr 1836 nicht weniger al 126 Meilen, 

die von 313,000 Menſchen bemohnt wurden. Die Londoner 
Konferenz hatte dem neuen Königreiche Belgien das fogenannte 

MWallonifhe Luremburg, weldyes 79 Meilen mit 160,000 
Einwohnern enthielt, zugefprochen. Dad fogenannte deutſche 

Zuremburg, 47 MDMeilen mit 154,000 Einwohnern, 
folte der König von Holland als deutſches Bundes-Mitglied, 
welche drei Stimmen im Plenum des beutfchen KReichöver: 

banded führte und 2556 Mann zum neunten Armeeforps 
des deutfhen Bundesheeres ftellen mußte, behalten. 

Den Londoner Konferenz. Befchlüffen entgegen war jedoch 
bie ganze Provinz Luremburg, mit Ausnahme der ftarfen 
‚Bundesfeftung Luremburg und des dazu gehörigen ſtrategi— 
fhen Rayons, in der Belgier Hände gerathen, die gar nicht 
Luft hatten, dad von ihnen unrechtmäßig gewonnene Befisthum 
wieder herauszugeben, wie ſchon die Thatfache bewied, daß 

Abgeordnete aus dem deutſchen Luxemburg in ber belgifchen 
Repräfentanten: Kammer fortwährend Si und Stimme be 
haupteten. 

Damit nun während des Stiliftandes der Londoner Eons 
 ferenz:Debatten die feindfelige Stimmung zwifchen Holland 

und Belgien nicht entihlummere, die unglüdliche Streitfrage 
‚ vielmehr fietd von Neuem bis zu dem erfehnten glüdlichen 
Augenblife, wo holländifche und deutſche Streitmacht mit ein: 
ander vereinigt die Entiheidung mit Waffen-Uebermacht her: 
beiführen würden, in leidenfchaftlicher Aufregung erhalten werde, 
dafür forgte dad Haager Kabinet mit nie ermüdender Zhä: 
tigkeit. | | 
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Alfo ward, als bie belgifche Regierung zur Verpachtung 
einiger im Luremburgifchen gelegenen Salzwerke fchritt, fofort 
im luremburgifhen (zu Zuremburg erfcheinenden) Geſetz— 
blatte die vom niederländifchen General:Lieutenant v. — 
unterzeichnete Warnung publizirt: » Die großherzogliche Regie: 
rung werde fich niemald bewegen laffen, die aus folhen Ver: 
pachtungen hervorgehenden Verbindlichkeiten zu erfüllen. « 

Died geihah im Jahre 1836, und war vermuthlic 
nur eine rein holländifche politifche Operation. Sm folgenden 
Jahre ward aber auch die hohe deutfche Bundes-Behörde zur 

Behauptung des holländifchen Antereffe mit in Anſpruch genom— 

men, indem der Luremburger Feftungd:Kommandant den belgi: 
fhen Civil: und Militaire Behörden der Provinz Luxemburg er: 
öffnete: er fei vom deutfchen Bunde ermächtigt worden, bie 
holändifhen Verwaltungs-Behörden des Großherzogthums bei 
ber Befignahme de3 im Feftungs Rayon gelegenen Grünen: 
waldes im Nothfalle mit gewaffneter Hand zu unterſtützen. 

Nun loderte die Flamme der Erbitterung, von den wal: 
lonifhen Deputirten heftig angefacht, auch in der beigifchen 
DeputirtenzKammer auf. Der Finanzminifter wollte zwar auf 
biplomatifhem Wege gegen die fraglihe Anmaßung kämpfen, 
aber der heftige Gendebien widerfegte fich mit einer fo 
langfamen Prozedur und erflärte Fategorifch, der fragliche Wald 
liege gar nicht im eigentlihen Nayon der Feftung, alfo fönne 
auch der Beſitzer Luxemburgs auf feine Weiſe ein Necht haben, 

den Wald umbauen zu laffen. Hier bleibe daher nichts übrig, 
ald Gewalt mit Gewalt zn vertreiben. 

Die diplomatifchen Interpellationen- führten, obgleich fie 
fih auf einen Artifel des Vertrags vom 2iften Mai 1833 
ftüsten, zu nichts. Das Haager Kabinet wollte nicht zugeben, 
daß kraft des feftgeftellten status quo der Grünenwald 

in Belgiens Befige bleiben müſſe, und fo fah fich die belgiſche 
Regierung, nicht wenig durch aller belgiſchen Zournale Auffor: 

derungen gedrängt, nothgedrungen ber zweiten Abtheilung des 
beigifhen Heers Marfchordre zu ertbeilen,. Die zweite Bri— 
gabe jener Abtheilung rüdte in forcirten Märfchen direft auf 
Arlon zu. Die Truppen befanden fi volftändig auf dem 

PZ 
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Kriegöfuße, und die Infanterie-Regimenter wurden aus Gent 
und Antwerpen mit Waffen und Gepäd auf der Eifen- 
bahn bi8 Zirlemont fortgefchafft, während ein Regiment 
Partifand den regulairen Truppen nah dem Luremburgifchen 
voraufeilten. Auch waren dem Kriegäminifter die für den 

nädhften Monat geforderten drei Millionen Franfen ohne 
bedeutende Widerreden von der Kammer am 22ften Dechr. 

.. 1837 bewilligt worden. 
° Krieg alfo die Lofung. Allein Franfreih und England 
traten mit drohendem diplomatifchen Veto zwifchen die flreis 
tenden Partheien. Verboten ward den holländiich:luremburgi: 

[hen Behörden die Holzfällung im Grünenwalde. Der sta- 
tus quo folte unangetaftet bleiben, und damit mußte ſich 
auch König Wilhelm zufriedenftellen laffen. Alſo endete für 
Belgien dad Sahr 1837. 

— — — — — — 



Die Schweiz, 

in einer Ausdehnung von 819 DMeilen zwifchen franzöfi: 
ſchen, öfterreihifchen, fardinifhen, würtembergifhen und badi— 
fhen Befigungen gelegen, erfcheint ald ein von mehreren Ge: 

birgäfetten durchfchnittened, fehr hohes Land, deſſen Gewäffer 
ſämmtlich den vier Stromgebieten de Rheins, der Rhone, 
des Po undder Donau angehören, Ausfchließlih der Schweiz 
zugetheilt, dehnen fich in fehr verfchiedenem Umfange °) auf 
ihrem Gebiete aud: der Züricher-, der Neuenburger:, 

der Murtner:, der Bieler:, der VBierwalpdftädterz, 

der Zugers, ber Wallenftedter:, der Brienzer:, ber 

Thuner: und dr Sempacher-See. Auch find einige 

diefer Seen durch Kanäle (unter welchen die Linthfanäle 

fid auszeichnen) mit einander verbunden. An den Schwei: 
zer Grenzen findet man den Boden-, den Genfer: und 
den Luganer-See nebſt dem Lago Maggiore Diefe 
Gewäſſer gehören aber nur theilweife der Schweiz an. 

Großherrlich und erhaben, doch auch höchſt lieblich ift 
die Schweizer:Natur, und dad mit grandiofen Natur-Wundern 
erfüllte Land bewohnen mehr ald zwei Millionen Menfchen, 
welche zu 1%, dem deutfchen Stamme angehören; die übri— 
gen 54, find franzöfifhen oder italienifchen Urfprungd. Wun— 
berbar ift dad des Fremden Staunen und Ehrfurcht erregende 

— — — — 

a) Der Murtner:See z. B. iſt nur 2 Stunden lang un) Y, Stunde 
breit. Die Länge des Boden-Sees beträgt 16 Stunden, und feine 
Breite nicht weniger ald 5 Stunden. 
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Schmweizerland, wunderbar verfchieden in Nationalität, in Sit: 
ten, Meinungen und Regierungdformen, wie in Sprachen find 
aber auch die Bewohner jener alterthümlihen Städte, jener 

fchauerlichen Alpenfiriten und jener lieblihen Thäler, wo 41 
deutfche, 21 franzöfifhe, 8 italienifhe und 6 romanifche 
Mundarten abmwechfelnd geſprochen werden. Indeſſen wird 

nur die deutſche Sprade in allen die gefammte Eidge— 
noffenfchaft betreffenden Angelegenheiten gebraucht, und ift alfo 
bie eigentlihe Staatsſprache. Was die Religion und den 
Kultus anbetrifft, fo halten fih !%,, der Schweizer zur res 

formirten, die übrigen zur Fatholifhen Kirche, die dort von vier 

Biſchöfen regiert wird. Auch haben neuerlich die Jeſuiten 

Aufnahme und Einfluß, befonders im Canton Freyburg ge: 

funden. 
Rückſichtlich der Beihäftigungen der großen Mehrheit 

de3 Volks bedeutet nach der Naturbefchaffenheit des Landes 

der Aderbau wenig, ungleih mehr die Viehzucht. Haupt: 
produfte find Steinfohlen und Torf. Dagegen ift Salz fehr 
wenig vorhanden, und ed müffen daher jährlich an 300,000 
Gentner eingeführt werden. Uebrigens find die Schweizer 
fehr geübte und fühne Schügen, deren Betriebfamfeit bei un: 

ermüdlicher Jagd auf dad in ungeheurer Zahl vorhandene 

Wild reichlich belohnt wird. 
Noch bemerfenswerther als jene Neigung zur Jagd, bie 

ſich auf eine wahrhaft heroifhe Art in den fühnen Gemsjä— 
gern. darftellt, iſt ter fchmeizeriiche Kunft: und Gewerbfleiß, 

deffen Ausdehnung durch die Menge der auf Schweizer Bo: 

den blühenden Fabriken und Manufakturen bezeugt wird. Die 
meiften findet man in den nördlichen und weftlichen Kantons. 

Seidenzeuge und Bänder werden vorzüglih in Bafel, und 
Zürich, Spisen in Neufchatel, Strobflechtereien in Frey: 

burg, Aargau und Zeffin gefertigt. Die Schweizer Pa: 

piere, befonderd die von Bafel, geben auch in Güte den 
englifchen und. holländifchen nichts nah. Das befle Schieß— 
pulver wird in Bern fabrizirt. 

Obgleich die geographifhe Lage. der Schweiz zwiſchen 
Deutfbhland, Frankreich und Stalien für den Hans 



del fehr günftig zu fein fcheint, fo nimmt der Handel doch 
von Fahr zu Jahr, wegen Beration von Geiten der Nachba— 
ren und wegen Schwierigkeit des Transports durch dad ge: 
birgigte Land, mehr ab ald zu. Drei große Handelsftraßen, 
die man jest durch Anlegung neuer Wege und dur Dampf: 
ſchifffahrt zu vervollfommnen ftrebt, führen durch die Schweiz. 
Eine von Rofhah am Bodenfee nah Genf, die zweite 
vom Bodenfee am linfen Rheinufer aufwärts durch Bündten 

über den Splügen in die Lombardei, ober über ben 
Bernhard in die fardinifhen Staaten, die dritte von Bafel 

über den Gotthard nah Como. In dieſen drei Richtun: 
gen fendet auch der fleißige Schweizer feinen Ueberfluß an 

Rindvieh, Käſe, Butter, Zalg, fein gedörrtes Obit, feine ge: 
räucherten Zungen, fein ſchön präparirtes Kirſchwaſſer, dazu 
auch noh Bauholz, Kohlen, Leder, Papier und Schießpulver 
nebfi den ferneren Produkten feiner Snduftrie, als Spitzen, 
Uhren u. f. f. ins Ausland. Der Ginfuhr:Artifel werden aber 
in der Schweiz bei faft einheimifch geworbenem täglich fteigens 
dem Luxus immer mehrere, ald ber Ausfuhr-Artikel. Bern, 

Zürich und Luzern find wohl die größten Niederlagen für _ 
ben inneren Handel, Nächſt den genannten Städten haben 

Bafel, Slarud, Appenzell:Außerrhobden, Aargau, 
Genf und Neufhatel’vden meiften Handels-Verkehr mit 
dem Auslande. on 

Auch ‚verlaffen viele Schweizer. dad geliebte Vaterland auf 
längere Zeit, um Handel im Auslande zu treiben, und fehren 
oft mit befrächtlihem Gewinne beladen, nody vor dem Abend 
ihres Lebens, in die Heimath zurüd. Die meiften folcher Aus: 
wanderer fommen aus den Kantond Glarus, St. Gallen, 
Aargau und Neufhatel. Leider vermiethen fich auch jetzt 
noch mehrere taufend (Schweizer zum Militairdienft unter 

die Fahnen abfolutiftifher Herrfcher, wie z.B. nah Neapel 
und in den Kirchenftaat. 

Die fchweizerifche Eidgenofjenfhaft hat wenigſtens in fi: 
nanzieller Hinfiht vor allen anderen. europäifchen Staaten den 

Vorzug, daß Feine Nationalfhuld fie drüdt. Zur Verfügung 
ber Tagſatzung find nur gewiffe Geldfummen (höchftens eine 
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halbe Million Schweizer Franken) beftimmt, wozu jeder Kan: 

ton nach verfaffungsmäßiger Form feinen Beitrag leiften fol. 

In Hinfiht anf feine innere Finanzverwaltung ift aber jeder 

Kanton felbftfländig. Die Gefammtfumme der Einfünfte aller 

Kantons hat man neuerlih auf 6 Mil. 380,371 Gulden in 

24 Guldenfuße angefchlagen, aber doch für folhen Anſchlag 

feine genügende Beweife nachzumeifen vermocht. 

Eine große finanzielle Erleichterung liegt in dem Um: 

ftande, daß die Schweiz fein ſtehendes Militair zu befolden bat. 

Einzelne Kantons halten zwar ſtehendes Militair, wofür fie 

denn auch allein zu forgen haben, doch ift die Zahl folder 

Soldaten fehr klein. Jeder Kanton hat, nad der Norm 2 

von je 100 Seelen, fein Kontingent zum Bundesheere zu 

fiellen und für daffelbe zu forgen. Die gefammte waffenfä- 

hige Mannschaft der Schweiz befteht aus dem erſten Bun: 

desauszug von 33,758 Gombattanten, aus ber Bundedreferve 

von gleicher Stärke und aus der 200,000 Mann zählenden Lands, 

wehr. Der einfache Bundesauszug wird gebildet von 1704 

Xrtilleriften, 142 Sappeurd, 71 Pontonnierd und 1194 Train: 

foldaten, das Fußvolf zählt 27,245 Mann Rinieninfanterie, 

2000 Scharfihügen und 666 Mann bei den ‚Bataillon: 

ftäben. Der Beſchaffenheit ded Landes angemeffen befteht bie 

Kavallerie nur aud 736 Pferden. Zu dem Aller kommt aber 

nod in den Kriegäzeiten der große Stab, deffen Mannszahl 

unbeftimmt ift Beide Auszüge würden alfo ein Heer von 

faft 70,000 Mann zum Kampfe ftellen, und da die ganze 

Schweiz eine von ber Natur gebildete Feftung ift, fo möchte 

ein folches, mit der Rofalität vertraute und mit 40,000 ben 

Zyrolern gleichen Scharfſchützen verfehened Heer wohl zurei: 

chen, um die der Schweiz am zoften November 1815 von 

den großen Mächten zugeficherte, ewige Neutralität fiegreich 

zu behaupten, es müßte fonft der alte Saar Geift völlig 
in Todesſchlaf verfunfen fein. 

Die Regierungsverfaffung ftellt ein fehr complicirted® Ganzes 

“dar, welches auch ſchon im Verlaufe der legten vier Decen: 

nien die merfwürdigften Weränderungen erfahren hat. Die 

1798 nod beftehenden 13 Kantons mit ihren Unterthanen 



140 

und zugewandten Orten bildeten 15 Republifen, wovon acht 
rein demofratifh, vier ariftofratifh und drei oligardifch re: 
giert wurden. Ein feltfamed Gemiſch, worin ber Bifchof von 
Sitten, der B. von Bafel und die gefürchteten Aebte von 
St. Gallen, wie auh von Engelberg fouveraine Gewalt 
übten, während das dem Könige von Preußen gehörende Für: 

ſtenthum Neufchatel Eonftitutionellemonarchifch regiert wurde, 

Da fam aber der große Kriegsfturm, worin auf Schwei: 
zer Boden Franzofen und Ruſſen gegen einander fämpften. Die 

Franzoſen blieben Sieger und nahmen zum Lohne ihrer Heldentha> 
ten Bafel, Genf und Mühlhauſen hin. Schöne Land: 
fireden, die mit Frankreich vereinigt wurden. Der große Ver: 

mittlerer Napoleon Bounaparte gab darauf im Jahre 
1803 der Schweiz neue Grenzen und eine neue VBerfafjung. 
Aus den 13 Kantond wurden nun 19, denn Aargau, 
Waadt, Graubündten, St. Gallen, Thurgau und 
Teſſin wurden zu Kanton geftempelt, während das Welt: 
lin nebft den Graffbaften Bormio uud Chiavenna dem 
Königreihe Stalien einverleibt fein follten, wofür jener groß: 
müthige Vermittler der Schweiz zur Entichädigung des 
fhmerzlihen Verluſts die vormals öfterreichifchen Befigungen 

Trasp und Rezüns ſchenkte. 
Endlich erreichte die in neueſter Zeit ſcheinbar wieder zu 

Ehren gelangte Nemeſis auch den gefürchteten Zwingherrn 
des europäiſchen Kontinents. Er ward nach Elba verbannt, 

und nun beliebte es dem Wiener Kongreſſe, der Schweiz nicht 
bloß die an Frankreich abgetretenen Landſchaften bis auf 
Mühlhauſen wieder zurückzugeben, ſondern ihr auch noch 
ein Stückchen vom Ländchen Gex und Savoyen zur Ab— 
rundung des neuen Kantons Genf zuzuwerfen. Bald nach— 
her, am 7ten Auguſt 1814, ward der Schweiz die Bundes— 
Akte zu Theil, welche 22 zum Theile neugeſchaffene Kantons 
in einen Staatenbund zur Aufrechthaltung ihrer Unabhängig⸗ 

keit vereinigte. 
Alle 22 Kantons ſendeten alſo fortan Abgeordnete, die 

jedoch nur nach den Inſtruktionen ihrer resp. Regierungen 
ſtimmen durften, zur Tagſatzung, die ſich abwechſelnd in den 
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Hauptfädten Bern, Zürih und Luzern alljährlich ver: 
fammelten. Dem jedeömaligen Vororte ward die Leitung 
der auf allgemeine Schweizer Angelegenheiten Bezug haben: 

den Geſchäfte übertragen. Der Tagſatzung Präfident führte 

den Titel Landammann. Er hatte vorzüglich die Mechte 
der großen Berfammlung zu wahren. Dazu gehörten bie 
Ernennungen oder Abberufungen diplomatifcher Agenten, die 
Beforgung der zur Erhaltung innerer und äußerer Sicherheit 
zu treffenden Maafregeln, die Organifation der Kontingent: 
Truppen und die Ernennung des fommandirenden Feldherrn. 
Friedend: und Allianz-Traktate mit auswärtigen Mächten durfte 
jedvoh die Tagſatzung nur unter Beiftimmuhg von 3%, aller 
Stimmen abſchließen. Um Militgir: Kapitulationen und Ber: 

träge der einzelnen Kantons mit dem Auslande hatte fie fein 
Net fi zu befümmern, wenn jene Verträge dem Bundes: 
vertrage und ben verfaflungsmäßigen Nechten anderer Kantons 
ermweislich feinen Eintrag oder Abbrudy thaten. In das bunte 

Gemiſch der einzelnen Kantonal:Berfaffungen durfte vollends 
die Tagſatzung fich nicht mifhen, und fo entftand denn ein 

Chaos von Berfaflungs: und Negierungdformen, welches bars 
auf berechnet zu fein ſchien, daß die Schweiz ftet3 durch 

Berriffenheit ohnmächtig gegen die Nachbarſtaaten bleiben folle. 
Da figurirten ald ächt demofratifche Nepublifen: Ury, 

Schwyz, Glarud, Zug, Appenzell:Außer: und Ins 
nerhoden,. Unterwalden ob und mit dem Wald, 
Graubünden und Wallis, aber auch bier herrfchte Wer: 

fıhiedenheit der Negierungdformen, denn in den Unterfantons 

beruhte die höchfte Gewalt in der Berfammlung aller Bürger, 

und die Verwaltung warb von den Landräthen beforgt. In 

Graubünden übte dagegen der aus 65 Mitgliedern befte: 
hende große Rath die gefeßgebende Gewalt, und die Verwal: 

tung war dem aud drei Mitgliedern gebildeten kleinen Rathe 
anvertrauet. An Waadt rubte die höchfte fouveraine Gewalt 

in den Händen ded aus 180 Perfonen beftehenden großen 
Rathes, die vollziehende Gewalt aber übte der aus 13 Mit: 
gliedern zufammengefegte Staatsrath. In Wallis maafte 

fi der aud 52 Abgeordneten zufammengefegte Eandrath die 
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höchſte Staatsgewalt an. Allein der Bifhof von Sittem 
hatte in jenem Rathe auh vier Stimmen und befcränfte 
dadurch nicht. felten die vollziehende Gewalt des Staatsraths. 

Die fogenannt repräfentativen Republifen Aargau, 
Thurgau, St. Gallen, Genf und Zeffin, nebft den 
drei durch ihre Hauptftädte gegen dad Land übermächtig 
bleibenden Kantons Zürich, Bafel und Schaaffhaufen, 
hatten ſich noch weiter von der rein demofratifchen Form ald 
Wallis, Waadt und Graubünden entfernt, indem 
große und Heine Räthe das wahre Heft der Regierung feſt— 
hielten. Während nun in Teſſin fammtlihe Bürger den 

aus 76 Mitgliedern beftchenden großen Rath auf ſechs 
Jahre erwählten, hielten Bern, Luzern, Freyburg und 

Solothurn fell an der ariftofratifhen Negierungsform, bis 

die von der liberalen Parthei aufgerüttelte Volksgewalt der 
ariftofratifhen Herrfchaft ein Ende machte. 

Dies Eonnte aber nic;t eher gelingen, als bis die Julire- 
volution in Frankreich die Geifter auch in der Schweiz 

von Neuem eleftrifirt und zugleich die abfolutsmonardhifchen 
Regierungen der europäifchen Großmächte für ihre eigene Exi— 
ftenz fo bejorgt gemacht hatte, daß fie e& nicht wagten, ihr 
vormals drohendes Velo gegen die Schweizer Reformen wie: 
der zu fchleudern. Die merfwürdigen Zerwürfniffe, welde in 
den verfchiedenen Kantons eben durch den mächtig erwachten, 
aber doc mit Lofalintereffen mehr oder weniger. verfhhwifterten 
Keforingeift von 1831 bis 1836 zu Tage gefördert wurden, 
fennen unfere Lefer aus den in den vorlegten Zahrgängen der 
Chronik des 19ten Jahrhunderts gelieferten Darjtelungen zur 

Genüge Den Stand und Geſichtspunkt zur richtigen Beur: 

theilung jener und der. folgenden Ereigniffe. (rüdjichtlih ihres 

Urfprungs und Zufammenhangd) habe ich hoffentlih dur die 
bier in flüchtigen Umriffen gegebene, auf biftorifc:ftatiftifche 

Notizen begründete Einleitung zur neueften Schweizer: Gefchichte 
noch Flarer als in den vorigen Bänden der Chronik zur An: 
ſchauung gebracht, und wende mich alfo zu einer möglichft 
pragmatifchen Darftelung der 
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Schweizerifchen Ereiguiffe und Zuftände in den Jahren 
1836 und 1837, 

An der Spitze fteht hier der fortdauernde Reform— 
kampf. An einem centralen Organismus der Bundesbehörbe 
fehlte e8 der Schweiz noch ganz, und doch konnte der erſte 
Schritt zu einer zeitgemäßen Verbeſſerung des Bundes nur 
von dieſem Punkte ausgehen. Noch ſaßen 22 oder gar 25 
Stände zuſammen a), um gemeinſam die Redaction einer Dis 
plomatifhen Note zu berathen, und dieſe Abgeſchmacktheit 

war lediglich die Folge des tiefgewurzelten Mißtrauend gegen 
den eidgenofjifhen Vorort, welder gar feinen Kredit in der 
Öffentlihen Meinung erlangen Eonnte, weil die mit der Lei: 
tung der öffentlihen Angelegenheiten beauftragte Behörde den 

Einflüfen de5 Bundes volftändig entzogen worden war; 
denn die vorörtlihen Stände wurden ja nur von den Groß: 
räthen de3 jedesmaligen Vororts gewählt, wobei keinesweges 
auf eidgenoflifche, fondern nur auf Fantonale Intereffen Rüd: 

fiht genommen zu werden pflegte. Alle Partheien waren das 

her ziemlich einflimmig der Meinung, daß bie vorörtlichen 
Behörden nichts taugten. Dennoch wollten die Vororte ſelbſt, 

um an Macht und Einfluß nichts zu verlieren, keinesweges 

auf eine Einrichtung verzichten, welche doch Feiner Parthei zus 
fagte, da alle Partheien vielmehr Darüber einverftanden waren, daß 

blos die Eiferfucht der drei Hauptfiädte Bern, Zürich und 
Luzern (im Jahre 1815) jened monſtröſe Verhältniß er: 
zeugt habe, welches immer noch fortdauerte. 

Betrachtete man im Gegenfage mit der oberfien Buns 

desbehörde, welche die Leitung der öffentlihen Angelegenheis 
ten beforgen follte, die innere Verwaltung der Schweiz, fo 

ließ fich freilih bemerken, daß in mandem Kantone die innere 

Verwaltung während der lettverfloflenen Jahre bedeutende 
Kortfchritte, befonders was Straßenbauten und - Verbefferung 
des Unterrichtö anbetraf, gemacht habe. Daraus folgte aber 

— — lt — — 

a) Denn ee el bildete jest zwei Kantons, ſo auch Appenzell und 

bald auch Schwy;. 
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noch gar nicht, daß die neuen Megierungen ungleich befier 
ald die vorigen wirthfchafteten. Denn die Ausgabenbudg ets 
der meiften regenerirten Kantone waren bei weiten ftärfer ge: 

worden, als fie fonft gewefen, und doc gingen fie in den 

Großräthen mit viel geringerer Diskuffion durch, als es fonft 
bei Eleineren Forderungen der Fall war. Nur St. Gallen 
und Waadt hatten rüdfichtli ihrer innern Aominiftration 
dad Syſtem eingeführt, jedes Wermaltungsdepartement folle 
nur einen verantwortlichen Chef haben, wogegen in faft al: 

len anderen Kantons jedem WBerwaltungsdepartement noch 
befondere Kommiffionen vorftanden, die ihren langfamen Schritt 
mit allen deſſen fatalen Anhängfeln beibehielten und fich da— 

bei doch gegen ſcharſe Kontrollen von Eeiten der Oberbehörs 
ben durch mancherlei Konnerionen zu fichern mußten. 

Nah Außen wie nach Innen liefen fih alfo an ber 

zerriffenen Regimentsführung fowohl, als rädfichtlic der Wer: 
mwaltungdmanier der fchmeizerifchen Kantonalbehörden bedeu: 

tende Mängel entdeden. Leider fand jede Parthei eine Art 
von Vergnügen daran, jene Mängel auf hämifche Weile and 
Licht zu ziehen, um der gegnerifchen Parthei bei der öffentli— 
hen Meinung fo zu fagen ein-Bein zu ftellen, welches denn 
auch felten mißlang, da der aufgeregte große Haufen leicht 
dahin geflimmt ward, lauter und lauter Verfaffungsrevifionen 

und radifale Reformen zu fordern, obgleih feit den legten 
Kevifionen nur wenige Sahre verfloffen waren. 

Dazu fam eine aufhetzende Sournaliftit, in welcher fich 
befonderd die radikale Preſſe der öftliben Kantons (3 DB. der 
Erzähler, der Hochwächter, der Thurgauer Wäch— 

ter und die St. Gallerzeitung) hervorthat. Diefe Scri— 
bier ließen dad Schweizervolk nie zum ruhigen Nachden— 

fen, nocd weniger zur Zufriedenheit mit dem Beftehenden 
gelangen. Gewichtige Männer, wie Keller von Zürich, 
Baumgärtner von St. Gallen, Burdhardt von Bafel 
und Chambrier von Neufcyatel, trugen ebenfalld das ihrige 
dazu bei, daß die politifche Aufregung immer im Gange blieb. 
Die Stimmung fonnte auch nicht milder werben, denn das 
große Föderalfchiegen in Laufanne, welches am ten Julius 
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Julius 1836 begann: und zu welchem zahlreiche Deputatio: 
mnen von Zürich, Luzern und Genf fih einfanden, dann 

die Volksverſammlungen zu Bern, Zürih und Luzern, 
‚imgleichen das grandioſe Schügenfeftl zu Zürich, wie auch ber 

patriotifhe von Schnell. und Tſcharner geleitete radikale 
Schutzverein, und der jenen widerſtrebende ariftofratifche "Si: 

cherheitöverein regten den bemofratifchen Geiſt dergeftalt auf, 
daß die Richtung nach rein demofratifchen Staatöformen in 
‚den meiften Kantons die Oberhand gewinnen mußte, Diefe 

Kihtung, welhe in den Urfantons fi allerdings als er: 
ſprießlich bewährt hatte, ſchien aber unter der auf Induſtrie 

‚angewiefenen Bevölkerung der größeren Kantons einen gefähr: 
lichen GCharäfter annehmen, zu wollen, da beim Zufammentref: 
fen der Beweglichkeit der Verfaſſungsformen mit der. Beweg: 

lichkeit in den Maſſen, kaum Ruhe und Gedeihen des öffent: 
lihen Wohls ftatt finden Fonnte. Nur eine ſtarke Regie: 

rungögewalt vermochte unter fo geftalteten Verhältniſſen das 
Sand. vor Unheil zu bewahren. Wo war aber in der 
Schweiz eine jolhe Regierungsgewalt zu finden? 

‚Bei der Tagſatzung! Diefe verfammelte ſich freilih am 
Aten Sulius 1836 in der heil. Geiftlirhe zu Bern, und der 

Schultheis Tſcharner eröffnete die 7. Sikung als Präfident 
des Vororts mit. einer angemefjenen Rede, wobei jedody der 

eidgenoflifche Gruß nicht mehr gefprochen wurde, auch ſchon bie 

Unomalie ftatt fand, daß Teſſins Beglaubigungöfchreiben 
für feinen Abgeordneten, als unreglementarifch zurüdgemiefen 
werden mußte. Die ‚Zerriffenheit beurkundete fih noch ftär: 
fer, al3 am Sten Auguſt d. 3. die Revifion der Bundesur: 

funde zur Sprache. fam. Nach der Abftimmung erflärten fich 
nämlih 13 Stände und Bafellandfchaft für eine Nevifion, ge: 

gen eine Revifion ſechs Stände und Bafelftadtz für Nieder: 

-fesung einer Kommiffion zur Vorberathung der Art und Weife, 
wie. die Revifion vorzunehmen, ſtimmten eilf Stände, abſolut 
Dagegen aber nur St. Gallen. Für einen Berfaffungdrath 
in Berhältniß der Bevölkerung, fiimmten ſech s Stände, dage- 
‚gen 13 Stände Diefelbe Meinungsdverfchiedenheit herrfchte 
rücfichtlic) der Frage: . ob eine totale oder nur eine partielle 

Venturini’s hiſt. Schriften. III. 10 
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Nevifion ftatt finden folle, denn dabei theilten ſich die 22 
Stände in zwei gleiche Hälften. Eilf drangen auf Reviſion 

durch die Tagſatzung, acht wollten die Sache durd eine 
Konferenz ausgemittelt haben. — Einige meinten ſogar, man 
folle doh die Sache ganz fallen laffen, dreizehn aber wa: 
ren folder Meinung durchaus entgegen. 

Mährend fo fläglicher Zerriffenheit der Meinungen in ber 
Tagſatzung felbft forderte das Gentralcommitte des ſchweizeri⸗ 
{hen National: Vereins fämmtlihe Sektionen des genannten 
Vereins auf, dad Benehmen ded Vororts abfolut zu mißbilligen, 
gegen die Einführung von Centralpolizei-Maaßregeln ernſtlich 
zu protefliren, und die gegen den Nationalverein verbreiteten 
Berläumdüngen nachdrücklich zurüd zu weifen. Unter folhen 
Umftänden ftellte fih jedem Unbefangenen Mar genug die Ur: 

fache ins Licht, warum weder in der Tagſatzung des Jahrs 
1836, noch in ber. de folgenden Jahrs die wichtige Angeles 

genheit. der Bundes:Revifion um feinen Schritt vorwärts ge: 
" langte. Die fleinen Kantons wollten fih ja durchaus nicht 

überreden laſſen, daß fie bei größerer Gentralifation glüdlicher 
fein würden, als fie bisher nah dem Grundfage der Kanto- 

nalfouverainität, wobei fie ihre Bedürfniffe vor allen anderen 
zu befriedigen Recht und Vollmacht gehabt, gewefen wären. 
Die großen Kantons aber. fanden e3 fo unklug ald ungebühr: 
lich, daß fie nicht ein Mehreres in Bundesangelegenheiten zu 

ſagen haben follten, als die kleinen Urkantons. Ueberdem 
waren in jenen Kantons 3. B. in Bern und Zürich, wo 
man vor noch nicht zwei. Sahren emphatifch. predigte: die 
Schweiz könne nur dann glüdlich” fein, wenn ihre 22 Kan: 
ton in eine einzige Republik zufammengefhmolzen wären, 
mehrere folder Prediger in ihren -nächften Kreifen allmählig 
unter mannichfaltigen Zroubeln dergeftalt zu Würden und Eh: 
ren gelangt, daß fie die Majorität der großen Räthe nach ih: 

vem Zwecke zu leiten vermocten. Nun traten ihre, Centrali: 
fationsideen und Wünſche in-den Hintergrund zurüd, und in 
die Stelle des fonft hoch -gepriefenen Schweizerthums, trat wie: 
‚ber der neues Wunder wirkende Talisman bed Berner:, 

bes Zürdhers, und be Luzernerthums. Da madıte fik 
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nun unter dem Aushängeſchilde des Demokratismus die alte 
ariftofratifche. Antipathie fogar zwiſchen den vorörtlichen Kan: 
tond wieder geltend. Diefelben Erfheinungen wurden fichtbar 

in den übrigen Theilen der Echweiz, fobald materielle Inters 
effen zur Sprade famen, welche die Kantons verfchieden, an: 

genehm oder unangenehm berührten. Schon das Züricher 

Projekt einer Eifenbahn zwiſchen Zürich und Bafel, regte 
die Selbſtſucht Kuzerns und derjenigen Kantons, welche von 
der Ausführung ded fraglichen Projeft3 Nachtheile für ihren 

bisherigen Zranfit befürchteten, dergeftalt auf, daß Zürich 
wegen feines Bine und feiner Selbſtſucht laut geta⸗ 
delt ward. 

Um nur ein Beiſpiel noch anzuführen, wie jämmerlich 

leicht das materielle Intereſſe nachbarlicher Kantons (durch 
feine vermeintliche Gefährdung) Anlaß zu feindſeliger gegenfeis 
tiger Stimmung geben fonnte, fei hier der Streit zwiichen 
Zürich und Schwyz ermähnt, welcher aus ber projektirten 
Kegulirung 'ded Waſſerzugs des milden Bergſtroms Sihl 
entiprang. 2) Diefer Rechtöhandel ward lange mit gegenfeitis 

ger Erbitterung geführt. Auch war im Laufe bed Jahrs 

1837 noch nicht einmal die Borfrage entſchieden, ob dabei 
eidgenoffiiches Recht (durch ein eidgenofliiched  Echiedögericht 
gefprochen) gelten, oder ob die ſchwyzeriſchen Kantonalgerichte 
fompetent fein folten? Das erftere wollte Zürich, das 

andere- Schwyz. Aehnliche ſchroffe Gegenfäge traten aus dem 
alten Dunfel wieder ans Licht zwijchen den nachbarlichen Kan: 

a) Diefer in trockener Zahrszeit fehr unbedeutende Fluß kommt aus bem 
Kanton Schwyz, durchlaͤuft einen Theil des Kantons Zürich und 
vereinigt fidy unterhalb der Stadt Zürih mit der Limmath. Die 
Bewohner des ſchwyzeriſchen Bezirks Wallrau wollten das Flüf: 
chen theilweife abgraben und in ein neues Bette leiten, damit ihre 
Mühlen reichliheres Mafler erhielten. Die Züricher befürchteten aber, 
daß ihre an dem Fluͤßchen gleichtalld gelegene Werke Papiermäblen 
vorzüglich) durch die Ausführung des Wallrauer Projekts Nach— 
theile erfahren würden. Zürich proteftirte alfo förmlich gegen bie 
fhon bigonnene Ausführung des fraglichen Projekts, wobei der Grunde 
ſatz aufgeftellt ward, Schwyz fei nicht berechtigt, die Sihl ihrem 
natürlihen Laufe zu entziehen, das bie Regierung von Schwyz jebod) 
abfolut beſtritt. 
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tons Neufhatel und Waadt. Bedarf es wohl noch 

weiterer. Beugniffe von der Berriffenheit der materiellen und 
‚politifchen Intereſſen der ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft? 

Ohne ſich weiter um die Bundesbeſchlüſſe zu bekümmern, 
betrieben die einzelnen Kantons freilich nach lokalen Bedürf— 

niſſen das Reviſion- und Reformwerk. Thurgau, welches 
im Jahre 1831 ſich eine neue Verfaſſung gegeben, die nach 
ſechs Jahren revidirt werden ſollte, ſah ſich allerdings im 
Jahre 1837 genöthigt, eine Art neuer Revolution zu begin— 
nen. Denn die Mängel der Verfaſſung, beſonders rückſichtlich 

der Rechtspflege, worin es an tüchtigen Richtern gänzlich fehlte, 
wurben tief gefühlt. Allein die Urheber der Verfaſſung vom 
Zahre 1831 hatten doch noch immer eine ftarfe Parthei auf 
ihrer Seite, und dad Volk war auch in eine folhe Apathie 
rückſichtlich der Verfaſſungsreviſion verfunfen, daß auf einen 
glüdlichen. Erfolg des waglihen Unternehmens, kaum zu hof- 

fen war. In Zürich, wo ebenfalls die Obergerichte einer 
durchgreifenden Reform bedurften, wurden freilich die Stellen 
im Obergerichte wie im Regierungsrathe neu befest, und die 
Repräfentationsverhältniffe der Stadt zwedmäßiger geordnet; 
allein ſolches ging auch nicht ohne Streit ab, da Statthal: 
ter Geyer und Dr. Keller (biölang. Obergerichtöpräfident) 
Fategorifch erklärten, fie würden niemal3 einem, den Gemein: 

den zuzuftehenden Veto in der Gefekgebung huldigen,. fondern 
ſtets dem zügellofen demofratifchen Unmefen entgegen fein! 

Demofratijche Umtriebe und deren Folgen. 

Es haufeten allerdings noch im Sahre 1836 viele wegen 
revolutionairer Anfchläge in Deutfhland, Stalien und Frank: 
reich verfolgte unfluge, und wirklich ftrafbare Freiheitsapoftel 
in der Schweiz, welde von Alters her ſich ald ein ‚offener 
Sreihafen für alle vom Sturme politifher und religiöfer Mei: 
nung verfihlagene Schiffer bewährt hatte. In der Schweiz 

felbft betrachtete die Öffentliche Meinung das Afylrecht ald ein 
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National.Privilegium, welches felbft ben, verfolgte Herzog: von: 
Drleand, jest König der Franzofen, in Anfpruch genommett 

und fih. wirkih in Graubündten niebergelaffen hatte,. ohne 
vor den Blutmenfchen der franzöfifchen Revolution verfolgt 

zu werden. In der Schweiz hatten.die Richter Ludwigs XVI., 
eben wie die aus England entfiohenen Richter Karls, ohne 
von den ‚reflaurirten Bourbond und Stuart verfolgt 
worden zu: fein, ein fichernded Afyl gefunden, wo fie ruhig 

ihre irdifche Laufbahn vollenden fonnten. Die gefammte Chris 
ftenheit fcyien alfo damals feinen Zweifel an dem Rechte der 
Schweizer, ihre Thäler den politiihen Zräumern, ja wenn 
man will Verbrechern, zu öffnen, zu hegen. 

Auf jenes vermeintlihe Privilegium fußten bie nach der 
Schweiz geflüchteten deutfchen Revolutionairs, an deren Spitze 

ber aud Alfeld gebürtige Raufbenplatt, genannt Kater, 
der. Braunfchweiger Georg Fein, genannt Schwenski, 

"und. Georg Peters, genannt Jack, finden. Die ge: 

fammte, über 400 Mitglieder ftarfe Sippfchaft bildete unter 
bem Namen: Das junge Deutſchland, einen geheimen 

politiihen Verein, der fih in 40 Klubs durch die meiften 

Kantons verbreitete und Deutfchlands fogenannte Befreiung 
bezweckte. Zur Maffengewalt follte bei günfliger Ausſicht auf 
Erfolg, unverzüglich  gefchritten werden, webwegen denn auch 
jedem Mitgliede bei deſſen Aufnahme fofortige Schöftbewaffnung 
zur Pflicht: gemacht ward, Auf Berrath ſtand der, Tod Der 

Glubausfhuß hatte dad Mecht der. Entfcheidung in letzter Sn: 
ftanz und: jedes Mitglied war zur Ausführung der Strafjuftig 
verpflichtet, wenn es ber Ausſchuß damit beauftragte. Leſ⸗ 
fing Ermordung war au im Jahre 1837 noch gar * 
aufgeklärt. 

Wahrfcheinlich war das — junge Deutf ch⸗ 
land nur ein Zweig des großen Revolutionsſtammes, der 
ganz Europa überſchatten ſollte. In dieſem furchtbaren Bunde 
gab es zwei Grade. Der erſte ſcheint nur eine nationale 
Tendenz auf das Vaterland der Bundesbrüder gehabt zu ha— 
ben, der höhere Grad aber, an deſſen Spitze die geheimen, 
das Ganze lenkenden Oberen ſtanden, bezog ſich auch die Re: 



150 

publifanifirung aller europäifchen Völker. Mit der aus den 
Oberen gebildeten Gentralcomite, weldyer monatlich Bericht 

über den Fortgang des großen Unternehmend von ben Unter: 
behörden erftattet werden mußte, fanden die Drganifatenrd 
in enger Verbindung, und die Lebtgenannten beauffichtigten 
binwiederum die für neuen Zuwachs forgenden Initiateurs. Die 
allgemeine Devife des Bundes aber war Freiheit, Gleich— 
heit, Humanität, womit der befhloffene Kampf für Freiheit 
und Recht gegen. die Unterdrüder der heiligften Angelegenheit 
der Menichheit, in unmittelbarer Verbindung ftehen fullte. @) 

As nun im Jahre 1834 von mehreren europäiſchen 
Staaten drohende Forderungen an die Schweiz ergingen, alle 
verbäctigen Flüchtlinge unverzüglih wegzufchaffen, wenn an: 
derd die Schweiz fich nicht verdrüglihen Maaßregeln von 
Seiten ihrer deutfchen und italienifhen Nachbaren ausſetzen 
wolle, erklärte zwar der franzöſiſche Gefandte in der Schweiz, 
Rumigny, die Anmwefenheit der. fremden Flüchtlinge in der 
Schweiz -fei für die übrigen Staaten durchaus nicht gefährlich. 

Sest aber, um die Mitte des Jahrs 1836, hatte die 

franzöfiihe Politit eine andere Richtung genommen. Denn 

unter dem Borwande, daß die in der Schweiz noch immer 
geduldeten Revolutionaird ficherlih mit den franzöfifchen Anar: 

chiſten in Verbindung fländen, auch gewiß Kenntniß von den 
verruchten Plänen der Königsmörder gehabt "hätten, drang in 
einer an die Zagfakung gerichteten vom 18ten Zulius 1836 
datirten Note, der franzöjiihe Gefandte, H.v. Montebello, 
auf unverzügliche Austreibung jener höchſt gefährlichen Men: 
fhen. An demfelben und dem ic ward die frans 

" Merkwuͤrdig ift in einem Briefe d. d. 13ten Zunius 1834 des Aug. 
Breitenftein, eines Mitgliedes des Ausſchuſſes vom jungen 
Deutfchland, die Stelle, worin B. behauptet, einen langen Brief 
vom Herzoge Karl von Braunfhweig erhalten zu haben, worin 
derfelbe erklärt: er wolle weder Geld noch feine eigene Exiſtenz 
ſchonen, um baldigft den erhabenen Zweck zu erreihen, nad) welchem 
er in Verbindung mit fo vielen Braven ftrebe. Der Brief fei mit 
einem koſtbaren Ringe beſchwert gewefen, den B. zu Gelde gemacht 
habe. — Ob folches Erdichtung oder Wahrheit, müßte aus den Uns 
terfuhungsaften ermittelt werden. Von ber Verbindung des Derz0g 8 

mit Romarino iſt in dem fraglichen Briefe gleichfalls bie Rebe. ‘ 
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zöfifche Infinuation, von dem englifchen, oſterreichiſchen, preu⸗ 
ßiſchen, ruſſiſchen, badiſchen und ſardiniſchen bei der Eidgenoſ⸗ 

ſenſchaft akkreditirten Geſandten, durch mündliche ' Erfiärun: 
gen kräftigſt unterſtützt. In der Note ſelbſt fand ſich ein ſüß— 
lich widriges Geſchwätz von der anzuerkennenden Heiligkeit des 
Aſylrechts, die Se. Maj. der König der Franzoſen keinesweges 

beſtreiten wolle, eines Rechts, das aber doch ſeine Grenzen habe, 

alſo den eben ſo heiligen Geſetzen des Völkerrechts keinesweges 

widerſtreiten dürfe. England, vom Feſtlande durch ſeine Inſellage 
getrennt und iſolirt, könne zwar ohne Gefahr für die anderen 

Staaten, dem Afylrechte eine weitere Ausdehnung geben, und 
Sranfreib gewähre Yurch feine Militairmacht wie durch feine 
Polizeimittel, gleichfalls hinlängliche Garantie, welche jedoch bie 
Schweiz vermöge ihrer Föderativverfaffung nicht gewähren könne. 

Die Bundesbehörde werde inzwifchen wohl begreifen, daß wenn 
die Gemwährleiftungen, welche Europa von ihr. verlange, ſich 
auf bloße Defklarationen ohne Zmwangsmittel anzuwenden, be: 
ſchränken follten, die Mächte dann volltommen berechtigt fein 
würden, nur auf. fi felbft zu technen, um der Toleranz ein 
Ende zu machen, welche die unverbefferlichen BR ber Ruhe 

in der Schweiz genöflen. 
Begreiflicher Weiſe fette das Machwerk Montebellos 

die Tagfakung von wegen der Antwort, bie doch darauf ges 
geben werden mußte, in nicht geringe Verlegenheit. Viele 
Stimmen meinten nad) Zürich s Borgange, es fei wohl das 

Befte, einer Kommiſſion die Begutachtung wie auch die Beant— 

wortung ber fraglihen Note zu übertragen. Neufchatels 
Abgeordneter behauptete, daß die in der. frangöfiichen Note 
ausgeſprochenen Grundſätze ald europäiſche völferrechtliche Prin: 

'zipien "betrachtet werben müßten; und, ‚wie fonnte der Mann 
im Einverftändniffe mit dem Berliner Kabinette, fich anders 
äußern?: Schaffhbaufen wollte darauf hinweifen, daß ſchon 

vor dem Eintreffen der. franzöfiihen Note daran gedacht fei, 
rüdfichtlih ‚der verdächtigen Flüchtlinge, die Nachbarftaaten 

volfommen ficher zu-ftelen. Solothurn und Bafelland: 

fhaften meinten, man könne unter den: obwaltenden Umftäns 
ben .die Note wohl auf fich beruhen lafien. Aargau aber 
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fahren, wie man in Frankreich gewohnt ſei mit — 
Noten zu verfahren, nämlich fie ad acta:'zu legen. 

In den meiften Kantond ward eine ſehr widrige Stim. 
mung gegen die franzöfifchen Anmaßungen bemerklich. Sie ſprach 
fih auch fräftig genug in mehreren Addreffen der Bolföverfamm: 
lungen an die Zagfagung aus, um diefe ‚zu. Überzeugen, daß 
die Antwort in einem würdigen Zone abgefaßt werden müfle, 
wenn dad Schweizervolf ſich nicht indignirt fühlen folle durch 
feiner Repräjentanten nichtöwürdige Kriecherei gegen Frankreichs 
drohende Zungenhelven, an deren Epige Thiers und fein. 
Schügling Montebello zu ſtehen ſchienen. Alſo ward. der 

Entwurf zur Beantwortung der Montebellofchen Note dem 
Laufanner Profeffor Monnard übertragen, und bie. Antwort 

enthielt allerdings einige, dem wahrhaft fchweizerifchen Charakter 
angemeffene ftarfe Stellen, die wohl einer Aufbewahrung im 
den Zahrbüchern der Zeitgefchichte würdig find. : 

»Es mwurden,« hieß e3 darin, »durch den Vorort fomohl, 
ald. durch andere Kantond mit eben. fo viel Xhätigfeit als 
Erfolg die fremden. Aufwiegler aufgefucht. Das Verfahren der 
Rechtspflege und der Oberpolizeibehörden hatte feinen geregels 
ten Gang, und ſchon ift eine nicht Beine Zahl fremder Ruhe: 
flörer über die Grenze ‚gebradht worden. Dieſe Maafregel 
wurde genommen gemäß bem Völkerrechte, deſſen Grundfäße. die 

Schweiz anerfannt und geachtet fehen will, Wenn nun gleich 
die ‚Schweiz diejenigen Fremden zurücdweift, deren verbrecheris 
fhe Abſichten fih durch authentifhe Aktenflüde verra— 

then haben, fo.ift fie doch keinesweges gemeint, ein gleiches 
Berfghren gegen diejenigen ftatt finden. zu laſſen, auf welchen 
blos ein Verdacht ruht, daß ihre Pläne, der Abficht und den 
Hoffnungen nach, mit den in Frankreich verfuchten Verbrechen 
einige Verbindung haben mögen. Unſere Polizei. wird alſo 
niemal3 zur Erforfhung ber Gedanken ſich erniedrigen, und 
ihre ‚Gerichte werden niemals. bioße Hoffnungen beſtrafen. 
Wie fommt es aber; während. wir eine. Zahl: Schuldiger ent 
deckt, einige.;derfelben :fortgewiefen,. andere den Gerichten, übers 

liefert haben, daß das mit einer kräftigen abminiftrativen 
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Drganifation und einer gewaltigen Kriegämiacht, wie auch mit 
außerordentlihen Poligeimitteln verfehene Frankreich, die Häups 
ter der Aufwiegler noch nicht hat erreichen, und eben fo we 

nig die Hauptquelle des in feinem Bufen verborgenen Uebels 
hat entdeden können? Die Eidgenoffenfchaft hat durch That— 
ſachen bewiefen, daß fie ihre Verpflichtungen kennt, ohne daß 
man fie daran erinnert, und daß fie folche auch erfüllt, ohne 
daß man fie mahnt. Sie Fennt aber eben fo gut ihre Nechte 

und wird nie zugeben, daß andere als fie felbft, fi das 
Recht herausnehmen, Über Flüchtlinge, welche in der Schweiz 

fonfpiriren, zu urtheilen, oder überhaupt der Duldung, welche 

die Eidgenoſſenſchaft übt, Grenzen zu ſetzen. 
Wollte irgend Jemand eine ſolche Verlegung ber eidge: 

noflifhen Souverainität unternehmen, fo würde die Schweiz 
‚eine folhe Verlegung, geftüst auf bad Recht eines ſelbſtſtän- 

digen Staatd.und auf den Beiftand ded ganzen Volks, 
entfchieden zurückweiſen. Und nie könnte fie dergleichen von 
Srankteih befürchten! Haben nicht ihre Krieger ihr Blut 

unter franzöfiihen Fahnen vergoffen? Haben fie nicht Frank; 
reichd König zu Meaur vertheidigt? Haben fie nit im 
Pallafte der Zuillerien. und an ben Ufern ber Bereſina 

gekaͤmpft.« 
Nur Uri und Unterwalden wollten eine einfachere 

und kürzere Antwort nad Art der Vorfahren, worauf jedoch 
Monnard erwiederter Sm 19ten Sahrhunderte fann man nicht 
mehr wie im 14ten fogleih mit den Hellebarden drein fihlas 
gen! Jetzt ſind Ideen die ſchärfſten Waffen. Diskuſſion iſt 

das Schlachtfeld und die öffentliche Meinung die Rich— 

terin des Kampfs. Da ſtimmten alle Kantons, ſelbſt Neuf— 
chatel, zu. Nur Schwyz behielt ſich vor, darüber erſt zu 

referiren. Died gefchah am 29ften Auguft des Jahrs 1836. 
Wie bei der Tagſatzung (fo ängſtlich auch manche 

‘ ihrer Mitglieder wegen des Erfolgs fein mochten), ſo in ber 
ganzen Schweiz fand die Antwortsnote, fchon wegen Züchti⸗ 
gung der franzöfifchen Ruhmredigkeit Beifall: Auch konnte 

ja die Thatſache nicht im Abrede geftellt werben, daß bie 

meiften ber vom. Vororte. den Ständen namhaft gemachten 
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fremden Revolutionairs ſchon um die Mitte des Jahrs 1836 
aus der Schweiz fortgefhafft worden. waren: Ueberhaupt be: 

fanden fich unter den in folder Kategorie namhaft gemachten 

deutſchen und andern Revolutionaird 22 Baiern, 10 Preu: 
Ben, 10 Heffen:-Darmfläbter, 10 Würtembergen, 

9 Badener, 8 Kurbeffen, 7 $ranffurten, 5 Han: 
noveraner, 5 Holftein:Schleswiger, 4 Sadien, 
2 Naffauer und 1 Braunfdweiger, denen fi 13 

Staliener und 6 Polen angefhloffen hatten. Darunter 

figuirten 28 Litteraten, Sprachlehrer a) und Studenten, die faft 

-alle den in Deutichland verfolgten burſchenſchaftlichen Berbin: 

dungen angehörten. Faft alle Handwerfe lieferten übrigens 
einen Beitrag von einigen Mitgliedern de jungen Deutſch— 
lands, deſſen Helden nach einer wohlbefannten Sitte de 
neuen afabemifchen Lebens, Spitznamen von theild guter, 

theils fchlechter Bedeutung führten. Denn neben Hermann, 
Wittefind, Herkules, Apollo, Muthvoll, Ehren: 
feſt figurirten fcheußlih genug auch Kater, Freiſchütz 

und 3obel. 

Gereinigt war alſo am Ende des Jahrs faſt der ganze 
ſchmutzige Augiasſtall Rauſchenplatt, Zoller, Harro— 

Harring, Rothenſtein und Fein befanden ſich nicht 
mehr in der Schweiz. Wenigſtens mußten ſie Baſellandſchaft 

verlaſſen, wenn fie nicht ausgeliefert fein wollten. Mazzini 
und die beiden Ruffini waren mit franzöſiſchen Päſſen nad 

England geſegelt. Wulpius und Curtmann machten ſich 
auf den Meg nah Amerifa. Da nun die Häupter des re 
volutionairen Unfugs, den Boden, welcher ihnen ein Afyl ge: 

wahrt, verlaflen hätten, ward es Rube in der Schweiz, und 

fortan konnten die einfältigen Bewohner jener friedliche‘ 

Thäler, nicht mehr fo leicht von fremden Zaugenichtfen, welche 

die Geftalt unverdienten Unglüds MEERES pflegten , be: 
trogen werden. 

Inzwiſchen fanden doch die dem Bororte abgezwungenen 
ftrengen Polizeimaßregeln gegen verbächtige Fremde, keineswe⸗ 

a) Bon 25. anderen hatte bie Heimath nicht ausgemittelt werben Zönnen- 
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ged allgemeinen Beifall und firenge Befolgung. Der große 
Rath des Kantons Waadt 5. B. verwarf geradezu wie 
Genf, den Beihluß der Zagfakung (vom 23ſten Auguft 
1836), weil jener Beſchluß dem VBororte Gewalt gab, allge: 
meine Polizeimaßregeln ohne Appellation, in jedem Kanton 
zu ergreifen, “indem ſolches Verfahren einen Uebergriff in die 
Kantonalfouverainität darftelle, der nicht geduldet werden 
fönne, fo lange das eidgenoflifhe Verhältniß noch beftehe. 

Während mehrere, Kantond mit den Maßregeln ded Bor: 
ortd und ſogar der Tagſatzung, fich unzufrieden zeigten, ward 
der Ton, melden das franzöfifhe Minifterium gegen bie 
Schweiz annahm, von Zage zu Tage beleidigender und dro— 

hender. Der damalige Minifter des Auswärtigen, Thiers, 
ließ es ſich nicht zu viel fein, dem Befandten Montebello 
zu fchreiben: er habe aus Montebellosd Berichten erſe— 
hen, baß die von der. Zagfakung ernannte Kommiflion in 
ihren Arbeiten langfam fortichreite, daß fie nur halbe Maß: 

regeln vorichlage, und daß wahrfceinlich die Tagſatzung je: 
nen Maßregeln ihren Beifall ertheilen werde. Daher ſei nun 

im Einverftändniffe mit den in Paris refidirenden Gefande_. 

ten von England, Rußland, Defterreih und Preußen 

befchloffen worden, daß unverzüglid von den genannten 
Mächten eine firenge Blokade der Schweiz in Bollzie: 
bung gebracht werden folle, wenn die Tagſatzung (rüdfichtlich 
der auf Schweizergebiete noch baufenden fremden Mevolutios 
naird) nicht einen von jenen Mächten annehmbären Beichluß 
faffe, welcher auch fogleih durch Eftafette nach Paris zu_ be: 
fördern fei. 

Montebello theilte freilich die merkwürdige Drdre 
bem Präfidenter der Tagſatzung mit, wollte fi aber auf 
Mittheilung einer Abfchrift des minifteriellen Schreibens nicht 
einlaffen.- Vielmehr verlangte er, gleichfalls in Thiers 
Auftrage, die Schweizerregierungen- follten fofort auf einen 
gewilfen Confeil, der mit in die Fieſchiſche Verſchwö— 

rung verwidelt. und ein höchft gefährlicher, mit falfhen Päſ— 
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fen nach der Schweiz, verfehener Menſch fei, ihre polizei⸗ 
lihe Aufmerkjamfeit richten, denfelben verhaften und aus 
ber Schweiz fortfchaffen laffen. Diefer Bube warb wirklich 
m 10ten Auguft 1836 in Nidau verhaftet, aber auch 

durch Mitwirkung der von ihm betrogenen italienifchen Flücht: 
linge, Bertola und Migliani zu dem Geftändniffe ge: 
bracht, daß er ein franzöfifcher Polizeifpion fei, den fogar der 
franzöfifhe Charge d’affaires G. de Belleval einen auf 
den Namen Hermann lautenden falfhen Paß ausge: 

ſtellt habe, damit er glüdlich wieder aus der Schweiz entwi: 

- [hen könne. Es ftellte fih nicht minder nah Gonfeils 
Audfagen die höchſte MWahricheinlichkeit heraus, daß Monte: 
bello um die Schändlichfeit gewußt, wodurch derfelbe ſich 
eine fchwere. Verantwortung aufgebürbet und in den Augen 
ber fchmweizerifchen Behörden eben dadurch das ihm bisher be: 
wiefene Vertrauen verloren habe. 

Snzwifchen befchränfte fich doch bie Tagſatzung auf eine 
amtliche Mittheilung des Hergangs der gegen Conſeil ans 
geſtellten Unterſuchung und ihrer Reſultate, an die franzöſiſche 
Regierung. Sie ſuchte alſo keinesweges die nichtswürdige 
Politik des franzöſiſchen Miniſteriums in ihrer ganzen Ver— 
werflichkeit ans Licht zu ziehen. Die Stände debattirten lie⸗ 
ber über dad von Zürich vorgefchlagene Konkordat, welches 
gemeinichaftlih von allen Ständen rückſichtlich der gegen bie 
fremden Flüchtlinge zu ergreifenden Mafregeln zu fafjen fein 
möchte. Da ging ed nun wie gewöhnlid. inige Stände 
erklärten fi zum Beitritte geneigt, 17 ergriffen dad Refe— 
rendum, nur Zürich und Luzern drangen auf Erledigung 
ber Sache. Ueberhaupt aber fpielte ber een 
halt wieder die Hauptrolle. | 

Fußend auf ſolche die abfolute Schwäche der Schweiz 

beurfundende Zerriffenheit, fendete Montebello, einver: 
fanden mit Thiers, dem Vororte am 27. September d. 3. 
eine drohende, volllommene Genugthuung für das franzöfifche 
Minifterium fodernde Note 8), Franzöfifche Truppen wurden 

a) Der Moniteur erklaͤrte zwar förmlich, daß jener Brief des’ Minifters 
Shiers apokryph fey und daß wenigftens ber. Sinn und: bie. Faſſung 
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-zu: gleicher "Zeit gegen die Schweizergränge inftrabirt und bie 
Handelöverationen begannen ebenfalld. Angft und Schreden 
gewanmen nun dad Uebergewicht, und in fo großer Noth fah 
man feinen andern Ausweg, als eine außerordentlihe Tags 
fasung zu berufen, die denn auch am 17ten October d. J. 
zufammentrat. Mit welcher Aengſtlichkeit ſolches geſchah, 
mag man aus der Thatſache entnehmen, daß der brittiſche 
Geſandte Morier, dem Tagſatzungspräſidenten eine das Ver— 
fahren der Schweiz gegen Montebello tadelnde Note Lord 
Palmerſtons mittheilte. Ein kurioſes Machwerk, worin 
es hieß: »es ſei eine durch Klugheit und Herkommen vor: 
geſchriebene diplomatiſche Maxime, derartige Schritte, wie ge: 
gen Montebello, gefchehen, geheim zu thun. Da nun die 
Schweiz in der Gonfeilfchen Angelegenheit diefe Marime ganz 

vernadhläffigt habe, fo fei damit ein großer Fehler begangen 
(indem Montebello öffentlih eine infamirende Handlung 
vorgeworfen worden), den die Schweiz allein wieder gut ma— 
hen müfle.« Konnte, fih nun freilih das  biederherzige 

Schweizervold keinesweges auf des englifchen Premierminifterd 

Beiſtand ſtützen, fo fand es doch ficherlich bei den Tories wie 

bei Sohn Bull die entichiedenfte Billigung. Und dieſe Bil: 

ligung fehlte ihm auch nicht in der öffentlihen Meinung, 
wie bei allen den Minifter Thierd und feinen Anhang haf: 
fenden Partheien in Frankreich. 

Was vermochte denn wohl das erbitterte franzöfifche 
Minifterium gegen die Schweiz zu unternehmen? Handels: 
Berationen allerdingd. Allein bloße WBerationen von einer 

einzigen Seite Eonnten die Schweiz nicht bezwingen, da die 
deutfehen Staaten dem ganzen Streithandel fremd blieben, 
und Frankreich, dad durch Pladereien an der Grenze noch 
mehr Schaden litt ald die Schweiz felbft, allein agiren lie: 
fen. Oder follten franzöjifhe Zruppen Genf und Ba 

fel befegen? Dad würden ſchon die deutfchen Staaten nicht 

defjelben, wie er zur Publizität gelangt, bedeutend entftellt fei. Der 
National aber wies jene Verleugnung ‚mit Gründen zurüd, weil bie 
Kolgen am beiten bewiefen, man habe nur bie — des ange⸗ 
drohten blocus hermetique verdecken wollen. 
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zugegeben haben, und Ludwig Philipps Politik Hütete 
fih audh ‚wohl, dad unter trügerifcher Afche fortglimmende 
Kriegdfeuer um folder Urſach willen anzufachen. 

Bern, wo die SPartheizerwürfniffe am bedenklichften 
fortdauerten, zeigte jest im Bewußtſein die Gonfeilgefchichte 
am ftärfften betrieben zu.baben, die meifte Angft bei Frank: 
reichs drohenden Militairmaßregeln, und fo hatte es auh am 
meilten auf die Zagfagung eingewirft, daß von den drei Ent: 
würfen, womit Montebellos Mote vom 27iten Sptbr. 
beantwortet werden follte, der bemüthigfte angenommen, Mon: 
nardd und Maillardoz Entwürfe hingegen zurückgelegt 
wurden. Man fand die Phrafe: Die Zagfagung erklärt, 
nahdem fie inne geworden, daß ihre Entiheidung in der 
Gonfeilfhen Angelegenheit von der. franzöjiihen Regierung 
ungünftig ausgelegt worden fei, auf jene Enticheidung nicht 
beftehen zu wollen, noch zu derbe oder vielmehr nicht nad): 
giebig genug. Alfo ward nod eine Umarbeitung beliebt, bie 

denn friehend genug ausfiel und worin das Bedürfniß wie 
der Wunſch, die alten Verbindungen zwiſchen Franfreich und 
der Schweiz wieder erflarfen zu fehen, recht emphatifh aus: 
gedrüdt wurden. Diefe unterthänigft gehorfame, einer Abbitte 
ähnliche Erklärung fand Gnade vor dem franzöfiichen Richter: 
ftuhle. Graf Mole, der franzöfifche Konjeil3:Präfident, ſchrieb 

‚deswegen berubigend nah Genf und äußerte in dem Schreis 
ben: er habe nie aufgehört zu wünſchen, Frankreich möge 
Genugthuung erhalten, ohne daß ed der Schweiz etwas ko— 
flete. Die außerordentlihe Tagſatzung löfete fi auf, nach: 
dem. fie dem Vororte Vollmacht zur Bollzieyung des Be: 
fchluffes vom 23ften Auguft (welchem endlich auh Waadt 
fib gefügt), ertheilt, hatte. Won franzöfiihen, Truppenbewe: 
gungen war alfo nicht mehr die Rede. Die Blokade an den 
Genfer: und Waadlandsgrenzen ward aufgehoben, und in 
Bern gab der franzöjifche Gefandte am 24ſten Novbr. ein 
großes Berföhnungstiner, an welchem auch die gegen Mon: 
tebello wenig freundfchaftlich gefinnten — Ma: 
giftrate, Theil nahmen. 

Bon Preußen und Deflerreih waren niemals Einſpra⸗ 
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hen gegen Verfaffungdveränderung, die in ben meiften Kantonen. 
vorgefommen, gemacht worden, Nur gegen folche politifche 
Flüchtlinge, welhe von der Schweiz aus Intriguen gegen ih: 

res Baterlandes Ruhe anfpannen, gefhahen von jenen Mäd): 

ten dringliche Anforderungen, die Unruheftifter zu entfernen, 
Mahrfcheinlich hatte man aber jenen fremden, von Geldmitteln 

entblößten Abentheurern zu große Wichtigkeit -beigelegt. Sie 
waren nun zwar entfernt und, wie fchon bemerkt, die Ruhe 

der Nachbarftaaten dadurch gefichert; allein in der Schweiz 

felbft hatten fie dennoch viel Unfug angerichtet und der giftige 
Samen, den fie dort auögeftreuet, ward Feineiweged ganz 
erſtickt. Manche junge Leute, deren unflügen Ehrgeiz die 

Aufwiegler gewedt, waren ihrem Berufe entfremdet worden, : 

und die Anfpruchlofiafeit, die Sitteneinfachheit, die Zufrieden: 

heit mit ihrem Loofe, wobei fie fich bis zu jener Aufregung 
glüdlih gefühlt, ließen fi weder durch Regierungsgewalt, 
noch durch neue firenge Gefege wieder herftellen. Das. 
bei hatten unleugbar jene Schwärmer auch dem republifa- 

nifhen Prinzipe, welches feit Jahrhunderten der Schweiz, des 

Auslandes Achtung und Vertrauen erhalten, einen harten 
Schlag verfeßt, indem fie ed dahin gebracht, daß die wegen 
ihres Republifanismus berühmte Schweiz, in fich felbft zer: 

riffen und mit allen ihren Nacbaren in fait feindfeligen 
Konflikt verfent ward. Welcher unter den Schweizerpartheien 
das eben bemerkte Verdammungsurtheil angehörte, bedarf für 

unfere Leſer feiner befonderen Nachweiſung und Erörterung. 
Hören wir denn auch ein Raifonnement der Gegenpars 

thei, wie es der unter Reitung de3 St. Gallener Landam: 
mannd Baumgärtner fiehende Erzähler ausfpriht: »Je 
mehr Franfreih feine Werficherungen von Freundſchaft ver: 

vielfacht, deſto weniger glaube die Schweiz daranz je zärtlis 
cher ed fich gebährdet, defto keuſcher fei die Gidgenofjenichaft ; 

je unfchuldigere Larve bie franzöjiihe Polizei vornimmt, deſto 

vorfichtiger fei die fchmweizerifche Rechtlichkeit. Was follten 
benn bie Emiffarien, die unter verfchiedenen Geftalten und 
Vorwänden in neuefter Zeit die Schweiz bereiften? — Soll: 
ten fie Frieden fliften mit den Erzürnten, oder Grund und 
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Boden fondiren zu neuen Chifanen? — Die Schweiz ift 
gewarnt. Die franzöfifche Politif hat fi in ihren Verfuchen 
bereitd überboten. Hatte doh Montebello, noch bevor er 
Paris verließ, öffentlich bekannt, er. werde in bie Schweiz 
gefendet, um der gefallenen XAriftofratie wieder aufzubelfen. 
Freilich hat die frangöfifche Politik. ihr Ziel nicht erreicht; 

denn alle Reibungen mit dem Audlande haben nur zur Bes 
feftigung und Verſtärkung der radikalen Parthei gedient. Diefe 
hat nämlicy wohl begriffen, ‚daß fie nur gedeihen könne, wenn 

dad Volk aufgeregt und in eine Spannung verfegt wird, 
welche eine ruhige Ueberlegung hindert, und, in foldhem Zu: 
ftande des Schwankens zwilhen Furcht und Hoffnung, ge 
winnt ſtets die Parthei, die fich das Anfehen giebt, die Ehre 
und Unabhängigkeit der Schweiz allen Gefahren zum, Troge auf: 
recht erhalten ’zu wollen, Dagegen ift die Parthet, welche in den 
regenerirten Kantonen die alten Regierungen gern herftellen 
möchte, fo gering und ohnmächtig, daß fie unter den beſte— 
henden Verhältniffen nimmer ihre Abfichten durchfegen wird. 
Kurz, überall ift noch die Richtung zur Demokratie in der 

-Schweiz vorherrfchend, und die Gefahren radikaler Uebertrei— 

bungen find eben deswegen viel größer, ald bie der ariftofra- 
tifhen Zendenzen und Reaktionen. Denn felbft in den Kan: 

tonen St. Gallen, Aargau, Thurgau und Luzern, ift ed nicht 
die Ariftofratie, welche den Negierungen widerftrebt, fondern 

nur die Parthei der Pfaffen, welche den großen, blinden —* 
fen aufbest.« 

Der vorzüglich Handel und Gewerbe treibende Mittel: 
ftand bleibt Franfreih fhon wegen des franzöfifchen Han: 
del3: und Zollſyſtems auffägig, wenigflend abhold. Eine vom 
Etaatöfchreiber Gonzenbach verfaßte Denkſchrift ftellte eins 
leuchtend für jeden Schweizer das unnatürlihe Verhältniß 

dar, in welchem bisher die Schweiz zu Frankreich in fommer: 
zieller Hinficht fand, und wies nah, daß, während bie 
Schweiz ohne Beſchränkung durch Zölle, der franzöjiichen 
Induſtrie geöffnet fei, die Schweizer Fabrifate und Produkte 
nicht nur in Frankreich mit weit fchwereren Zöllen belaftet 
wären, als ber deutſche Zoflverein fie belafte, fondern daß 
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Frankreich fogar mehrere Schweizer Produkte ganz aus ſchließe 
und ihnen den Eingang verſage. 

Inzwiſchen war die Schweiz, welche den Grundſatz 
unbedingter Handelsfreiheit als Lebensprinzip feſtgehalten, nun, 
da auch Baden dem preußiſch-deutſchen Zollverein beigetre⸗ 

“ten war, von allen Seiten durch Zolllinien eingefhränft und 
beengt worden. Allein dennoch wurde in der Tagſatzung 
vom Jahre 1837 die vom Würtembergiſchen Miniſterium an: 
getragene Handeldöverbindung mit Stimmenmehrheit zurüdgewies 
fen, indem fid laut die Ueberzeugung ächter Patrioten dahin 
ausfprady: Handelöverträge mit andern Staaten würden für 
die Schwweiz wegen der daraus entfpringenden Verwickelun— 
gen mehr nachtheilig als vortheilhaft fein. Der Schweiz 
komme ed vielmehr zu, durch ſelbſtſtändige nationale Entwide: 
lung des inländifhen Verkehrs und deſſen Befreiung von 
allen Hemmungen, fi das Fräftigfte Abwehrungsmittel gegen 
ausländiihe Handelöbefchränfungen zu verfchaffen. Nach diefer 
ächt patriotifhen Anficht formten fich auch nach den Beichlüffen 
der Zagfagungd: Komiffion nicht nur die künftigen Handeldver« 
hältnifje mit Deutſchland, fondern felbft die mit Sranfreich, 
Defterreich, Preußen, Sardinien und Niederland fortzufegen: . 
ben Handelöverbindungen. Die Schweiz mußte fortan ihre. 
Handelsrichtung nad Amerifa nehmen, da ihr der offene Markt 
in der Nähe von Zagen zu Tagen mehr verfümmert wurbe, 
Der Beweis, daß jene Nichtung die verftändigfte fei, ſtellte 
ſich in der legten Handelsfrifis Far ins Licht, da troß des 
ftarfen Verkehrs mit Amerika, bedeutende Schweizer Häufer ger - 
fallen waren. Hatten fie Verlufte erlitten, fo wußten fie doch 
biefelben zu erfragen, ja zu verbergen. Der Geldeinlauf hatte 
alfo nicht aufgehört, und der Muth war nicht gewichen, 

= 
— 

Kautonal Merkwürdigkeiten und kirchliche Zerwürfniſſe. 

Der Halbkanton Baſellandſchaft befand ſich wäh: 
rend des Jahres 1836 in fortdauerndem Streite mit Frank— 

Venturini's hiſt. Schriften. III. = 11 
“ 
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reich, wegen der den Juden Wahl verweigerten Anfälligma- 

chung. auf dem Xerritor von Bafellantfhaft. Das franzöfi: 
ſche Minijterium befchuldigte deswegen die Regierung zu Lie: 

ſtall einer Verlegung des Wölkerrechtd und verlangte von ber: 
felben wenigftens - eine Schadloshaltung der genannten Ju—⸗ 

den, die zu 24,000 Franken angefchlagen wurde. Die genannte 

Kantonal: Regierung wollte ſich höchſtens nur zu 14,000 Fr. 

verftehen, auch feinen auf franzöfiihen Boden anfälfigen Sfrae: 

liten, ohne beglaubigten Paß, Handel und Gewerbe auf ihrem 

Zerritor erlauben. 
Der Streit erhiste fi. Frankreich hatte die Macht. Es 

bediente fich alfo de3 Wiedervergeltungsrecht3 auf die ſchonungs— 
Iofefte Weile, indem ed die Bafeler Grenze fperrte und durch 
feinen Gefandten in der Schweiz, der Lieftaller Regierung 
erklären ließ: von nun an folle fein Menfh aus Bafelland: 
[haft über die franzöliiche Grenze gelaffen werden, wenn er 
nicht einen von ber franzöfifchen competenten Behörde audgefer: 

‚ tigten Paß vorzeigen könne. Diefe Verordung ward fogar auf 
Bafeler Angehörige ausgedehnt, die Grundftüde auf franzöfi: 

ſchem Boden hart an der Grenze befaßen und dort Früchte 
erndteten. Go wurden denn aud Zagelöhner, die Frucht von 
ihrem Ader holen wollten, vom Militair aufgegriffen und ald 

Verbrecher nad) Hüningen gefhleppt, wo man fie ins Ge: 
fängniß warf. Sa das Militair hatte Drdre, auf jeden folchen 
Kontravenienten, der fih etwa durch Flucht retten wollte, zu 
fhiegen. Wie man denn auch drohete, jeden thatfächlichen 
MWiderftand furchtbar rächen zu wollen. 

Solche Prozeduren machten natürlich die Lieftaller Regie: 
rung mürbe. Beim Vororte fand fie feinen Schuss. In 
ihr felhft gab es Partheien, deren Meinungen rückſichtlich des 
Streitpunftes divergirten, und fo fab man fi gegen dad 
Ende des Jahrs 1837 genöthigt zu dem Verfprechen: man 
wolle die geforderten 24000 Franken bezahlen und freie Kom: 
munifation für Juden, wie für Chriften geftatten. Alfo dad 
Ende mittel einer neuen Demüthigung ber Eidgenoffenfchaft 
gegen ben übermägtigen Nachbar! 

-_— — — — — 
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Noch viel größere Verwirrung herrfchte zur Zeit in dem 
größeften Kanton der Schweiz, in Bern, ber doch ald Wors 
ort, den übrigen Kantons gleihfam zum Vorbilde zweckmäßi— 
ger Negierungd :» Maßregeln hätte dienen follen. Um die Mitte 
des Jahrs 1837 hatte die ariftofratifhe Parthei im Berner 

Regierungsrathe ein periodifches Uebergewict erlangt und fie bes 
nutzte ſolches fogleih zu einer Gemwaltmaßregel gegen die ge: 
haften Häupter derdemofratiihen Parthei. Der Prof. Ludwi g 

Snell, auch Weingart und Fran; Stromayer wurden 
plögli verhaftet, und ein gleiches Loos war W. Snell, 
Trovter, Kaftbofer und Siebenpfeiffer zugedacht. Da 
fih aber aus der Unterfuchung des fogenannten Hochverraths 
ergab, daß die ganze Anklage nur auf Berichte und Ausfagen 
von Spionen in fremden Solde, bafirt fei, fo mußte 2. Snell 
fhon am 3. Auguft wieder in Freiheit gefegt werden. Nun 
fehlte e8 aber auch nicht an Feen Sournaliften, bie unverho: 

len fi dahin ausfpradhen: Montebello fei,’ald Protektor 
der alten Berniſchen Ariftofratie, der Hauptanftifter jerier Ge: 

waltmaßregel gewefen. Wenigftens habe er die Charten zu dem 
gefährlichen Hazardfpiele gemifcht, "welches, gewonnen, dem ver: 

haften National: Bereine, wozu alle obengenannten Männer 
gehörten, mit einem Sclage ein klägliches Ende gemacht ha: 
ben würde. 

Wir können bislang in ben Schweizer :Gefhichten ber 
neueften Zeit nur Parthei:Anfichten und Berichte benugen a), 
und darauf läßt fich fchwerlic ein auf unleugbare Zhatfachen 

- bafirted Urtheil über den Urfprung, den innern Zufammenhang 
und die wahre Tendenz jener Umtriebe und Zerwürfniffe grün: 

a) Die Ariftokraten machten fogar den Rabikalen bie Verderbtheit ber 
gebildeten Schweizerjugend auf den fchmeizerifchen Univerfitäten, wie auch 
das Preußifche Verbot für Landeskinder, die ſchweizeriſchen Univerſitaͤten 
zu beſuchen, zum Vorwurf. Unbefangene wieſen dagegen nach, daß 
der Schwindelgeiſt keineswegs auf den Univerſitaͤten Bern, Zuͤrich, 
Baſel aus ſchweizeriſchen Stoffen erzeugt worden, fondern nur 
von deutſchen Schwinbelföpfen, bie jenen Geift aus Deutfchland mite 
gebradht, nach den Schweizer Hochſchulen verpflanzt worden fei, wo 
ſolcher jedoch bei Schweizer Studenten, bie nur ihr Kantonals Inte 
veffe vor Augen gehabt, geringen Anklang gefunden habe. 
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den. Die Berner XAriftofraten-Parthei und ihre Nachfprecher, 
fiellten die Nadikalen oder Demofraten bar als die einzigen 
Urheber der Firchlichen oder religiöfen Zerwürfniffe im katho— 
lifhen Jura, wie auch der darauf bezüglichen Badener Kon: 

ferenz : Beichlüffe. Der Berner Großrath wollte ſich damals 
mit Nom nur in Unterhandlungen wegen Erhebung des Bis: 
thums Bafel und Ermäßigung der Zaren für Ehedispenfen 
einlaffen. Allein — fagten die Demofraten — auch damals 
hat Montebelle es dur Intriguen und Drohungen dahin 
gebracht, daß der ariftofratifch gefinnte Negierungsrath in ger 

- heimer Sigung dafür flimmte, e3 follten über alle jene kirch— 
lichen Zerwürfniſſe mit der römiſchen Kurie neue Unterhand: 
lungen angeknüpft werden. Gin unkluger Befchluß, zu deffen 
Annahme fih auch die Mehrheit des Großraths beſchwatzen 
ließ, und der nun den Streit zu verewigen droht, da den 
Pfaffen durch ſolche Nachgiebigkeit der Kamm mächtig gewach— 
fen iſt, auch die pepfllihe Nunciatur fofort mit neuen Prä— 
tenfionen hervortrit. Die Sffentlihe Meinung nahm aber ent: 

ſchiedene Parthei gegen die römifhen Anmaßungen %). 
Nicht minder ward den Demokraten die Stiftung der Si: 

cherheits-Vereine zum Vorwurfe gemacht, und von der 
Ariftofraten:Paıthei behauptet: nur folche elende, in der Snelle 
Sold ftehende Skribler, wie der Bolfsfreund, die Hel: 
vetie und der Verfaffungsfreumd, hätten ed gewagt, 
ein”Berfahren zu vertheidigen, das nothwendig zu einer furd)t- 
baren Ariftofratie führen müffe. In Bezug auf Bern Härt 
fih nur das abfichtlid über jene Zerwürfniffe verbreitete Dun: 
fel einigermaßen auf, wenn man einen unbefangenen Rüd: 
bli® auf die früheren Bernifhen Verhältniffe wirft. 

Im Sabre 1831 hatte fich der alten XAriftofratie bie 
Volksparthei Fed gegenüber geftelt. Aber diefe Parthei hatte 
fi) damals fchon gefpalten. Die Radikalen wollten nämlich 
tafchen Zortfchritt im Innern und ſchnelle Umbildung der fchweis 

nn 

a) Man leſe die merkwuͤrdige Schrift: Die Regierung der Repu: 
blik Bern und bie Berfolgten ber Könige, von Ernft 
Schüler, Bürger von Biel, oder nur bie Allgemeine Bei: 
tung 3 1836 vom 26. März. 
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gerifchen Bunbeöverfaffung. Die gemäßigten Liberalen wollten 
zwar baflelbe Ziel erreichen, jedoch erft almählig dad Wolf zu 

den neuen Ideen heran bilden. Die Stodariftofraten verwar: 
fen dagegen die neue Ordnung der Dinge unbedingt denn fie 
wollten nur Herftellung ihrer verlornen Herrſchaft, während 

die Gemäßigten dieſer Parthei ſich allenfalls die neue Ordnung 

inſoweit gefallen ließen, als fie ſolche für ihre ariſtokratiſchen 
Zwede benugen fonnten und zu benugen hofften. Zwiſchen bei: 
den Partheien ftehen die, welche fich pfiffig dahin neigen, wo 

* die Macht ift und ber perfönliche Vortheil. Der große Haufen 

bezeichnet die Ariftofraten mit dem Namen: die Shwar: 

zen, dieLiberalen werden die Weißen, undjene Schwan: 
fenden die Grauen genannt. Als 1831 die XAriftofraten 
verdrängt wurden, wünfchte allerdings die Volksparthei Fries 
ben mit ihnen zu fchließen, nahm aud viele Glieder der 

Ariftofratie in ihre Mitte auf. Die Aufgenommenen zogen 
fi aber zurüd und machten fogar Verſuche zum Umfturg 
der neuen Ordnung. Da erft tauchte der Radikalismus auf 

und ward noch erbitterter durch die Einmifhung des Audlans 
des, indem die Radikalen merften, daß die Ariftofraten jene 

Einmifhung zur MWiedererlangung der alten Herrſchaft ges 

brauchen wollten. 
In Bern felbft war dad Intereſſe gefpalten. Die ehe: 

maligen Hinterfaffen fahen, wenn das alte Regiment wieder 
auffam, gar feinen Vortheil daraus für fih erwachſen. Ans 

ders verhielt fih die Sache mit den wirflihen Stabtbürgern,- 

denn die hatten bei der Rückkehr des alten Regiments nicht 

nur Ausfiht auf Erlangung einträgliher Aemter, fondern 

ihnen dämmerte auch die Hoffnung, an den Gütern und 

Stiftungen Theil zu nehmen, welde die Stadt, in vergange: 

ner Zeit dem Lande entzogen und fich zugeeignet hatte. Die 
Landftädte und dad Landvolk waren ber Mehrzahl nad dem 
alten Regimente, weldes drüdend genug für fie gewefen, 
abhold. 

Wer dieſe Verhältniſſe kannte, konnte wohl vorausſehen, 

wie die neueſten Wahlen im Jahre 1837 ausfallen würden. 

Die Magnaten der Heinen Städte und Dörfer überflügelten 
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bei den Großrathöwahlen die gemäfjigten Liberalen, wie auch 
die Ariftofraten bei weiten. Die Zeit des Patriciatd ‚war 
vorüber. Schultheiß Tſcharner fand nirgendd Eingang. 
Der Demokratismus erfämpfte den Sieg, und fo endete für den 
Kanton Bern das Jahr 1837. Hanns Sneil“) war 
zum Landammann erwählt worden und hatte die Wahl an: 
genommen. 

Ban a nn — 

Zürich hatte fhon in der erften Hälfte des Jahrs 
1836 die Verfaſſungsreviſion eingeleitet und die Stellen im 
Regierungdrathe wie auch im Obergerichte neu befegt. Die 
ausgezeichnetften Männer: Dr. Keller, Dr. Finsler und 
Ulrich leiteten noch dad Staatsfhiff, und fo Fam es wenig» 
ſtens im Kanton Zürich nicht zu fo betrübenden Zerwürf— 
niffen, wie im Kanton Bern. In einem Handelöftaate fie: 
ben immer bie materiellen Intereffen oben an. Alſo dachte 
man aud in Zürich zuerft an die Stiftung eines Banlin: 
ſtituts, und nach einigen Debatten Fam in der Großrathsſitzung 
von 26ſten Septbr. 1837 ſogar ein Geſetz zu Stande des 
Inhalts: es ſolle jede Art von Handel, von Fabrikation oder 
von fonftigen erlaubten Gewerbe, als freied Gewerbe be 
trachtet werden, audy Jedermann befugt fein, jede derjenigen Be: 
rufsarten, welche bisher unter den Namen von Handwerken betrie: 
ben worden, einzeln oder in Verbindung mit andern frei und 

a) Ein kurioſer Umftand kam nod) hinzu, um bie Snellfche Parthei fehr zu 
begünftigen. Es befanden ſich in der Stadt Bern fogenannte Fa mi⸗ 
lienkiſten, welche einzelnen ſtadtbuͤrgerlichen Korporationen ange: 
hoͤrten und deren Einkuͤnfte bislang zur Uuterftügung der Glieder je: 
ner Familien verwendet worden waren. Die Snellihe Parthei fprad) 
die großen Anklang findende Beforgniß aus: die vorhandenen bebeu: 
tenden Geldfummen möchten von den Kriftofraten zu reaktionairen 
Sweden verwentet werden. Man 309 daher eine alte Rathsverord: 
nung aus dem Moder hervor, welche ein Marimum des vorhandenen 
Geldes das lange überfchritten war) feftjeste, und trug auf ein Ge feg an, welches den Mehrbetrag zu einem theilbaren Gute madhte, in 
Folge deffen ſich alfo die Angehörigen der fraglichen bürgerlichen Kor: 
porafionen in den Mehrbetrag theilen Eonnten. Eine Begünftigung; 
welche dankbar und utiliter von den Betreffenden angenommen und 
woburd viele Stimmen für die Snells gewonnen wurden, 
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ungehindert auszuüben. Zürich hatte ferner zur Belebung 
des Handeld in den leßtverfloffenen Jahren die meiften neuen 

Straßen angelegt, und überdem noch die Anlage einer Eifen: 
bahn: nach Baſel projeftirt, wodurd ed, wie ſchon bemerft, 
mit feinen Nachbaren, befonderd mit Luzern in unfreundlide 

Berührung gerieth. Inzwiſchen war doch die von Zürich aus: 
gegangene Anregung ſchon dadurch eine wohlthätige geworben, 
bag in faft allen Kantons, die Nothwendigkeit einer Verbeſſe— 
rung der innern Verkehrsmittel jest lebhafter ald jemals vor: 
her anerkannt wurde. St. Gallen legte alfo ganz neue 

Straßenzüge durch fein Gebiet an. Appenzell:Außer: 
Rhoden verfuchte es wenigftens durch fein hügelvolled Zerritor 

eine fabrbare Straße anzulegen, und felbft aus Uri erfcienen 

Abgeordnete in Zürich, um mit den Bürichern eine beſſere 
Einrihtung der Gottbardftraße zu verabreden. 

Uebet andringende Begünftigung materieller Intereſſen, 

vergaß jedoch Zürichs Megierung feinesweged die geiftigen 
Volksintereſſen, welche ohne Umgeftaltung des Volksſchulweſens 
nicht gehoben werden fonnten. Die Züricher Bolfsichulen er: 

heifchten alfo die größte Aufmerkſamkeit, und Zürich widmete 

fie ihnen auch, beſonders durch Anftellung des Würtemberger 

Scherr, ald Direftord des neu errichteten Schullehrer:Semt- 

nad. Scherr bewies vielen Fleiß bei großer praftiiher Ger 
wanpheit, und nicht nur die Volfsfchulen im Kanton, fondern 

aud die Ausbildung der Lehrer verdankten dem rüftig thätigen 

Manne viel. Der Erziehungsrath übertrug ihm die Bearbeitung 

der meiften Lehrmittel, und fo erweiterte ſich Scherrs Wirk: 

famfeit bedeutend. Allein der politifche Partheienfampf trat 
auch hier feindfelig dem Fortgange der wohlthätigen Wirkfam: 
feit ded neuen Direftord entgegen. Scherr hatte fih nam: 

lich der radikalen Parthei angefchloffen und dadurch die Gunft 

aller zur Gegenparthei gehörenden Mitglieder ded Erziehungs: 
raths verſcherzt. Nun gab es gegen feine Pläne und Einga- 
ben in jenem Rathe bald eine entfchiedene Oppofition, und 
Scherr fühlte fi dadurch fo indignirt, daß er feinen Abfchieb 
forderte. Diefer erfolgte, und nun ward der Partheienfampf 
um fo heftiger, da Scherr im Großrathe mande Freunde 
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hatte, die abfofut behaupteten: Scherr fei die wahre Seele 
des Volksſchulweſens, welches ohne feine Leitung wieder zu 
Grunde gehen müſſe. Dagegen ließen fih die Ariftofraten 
mit dein bittern Vorwurfe hören: Scherr habe feine Stellung 
zu politifhen Partbeizweden mißbraucht, auch eben dadurd) 
das Gebiet des Unterrichtd und der Erziehung verunreinigt, 
daß er zu viel Gewicht gelegt auf Ausbildung des Verftandes, 

zu wenig auf Reinheit ded Gemüths und Sittlichkeit des Wol: 
lens. Dazu meinten die Pfaffen: Scherr’s Meinungen feien 
antifirchlich, mithin auch fehr gefährlih. So ftanden die Sachen 
noch am Scluffe des Jahrs 1837. 

— — —— — — — 

Die neueſte Geſchichte der katholiſchen, ja ſelbſt der gemiſch— 
ten Schweizerkantons hängt mehr oder weniger mit der neue— 
ſten ſchweizeriſchen Kirchengeſchichte zuſammen. Dabei iſt vor 

allem das Bevölkerungsverhältniß der Kantons nebſt ihrer 

kirchlichen Organiſation in Betracht zu ziehen. Der katholiſche 
Theil der Schweiz hat zwiſchen 800,000 und 900,000 Ein: 

wohner. In demfelben finden fih 127 Klöfter unt mit Gu: 
perioren verfehene Hofpizien. In den Klöftern und Hofpizien 
haufen noh an 3000 Mönche und Nonnen. In Luzern 
giebt es 10, in Zürich I, in Uri 5, in Schwyz 6, in 
Dbwalden und Niedwalden 5, in Glarus 1, in Zug 
3, in Sreiburg 15, in, Solothurn 9, in Appenzell 
Snnerrhoden 4, in St. Gallen’.15, in Bünden 7, 
in Aargau 8, in Thurgau 10, in Teſſin 19, in Val: 
lid 8 und in Neunburg 1 Kloſter. Nur die Kantond 
Bern, Bafel, Schaffhbaufen, Waadt und Genf haben 
fi von dem Klofterfegen frei gehalten. 

Während die katholiſche Schweiz fih in die Partheien 
- ber Pfaffenfreunde und Feinde während der politifchen Wirren 

theilte, griffen unter den Reformirten, Pietismus und Seftirerei 
von Tagen zu Tagen mehr um fih. Ja in Züri, in 
Bern und in Aargau, deren Bewohner wohl zu den gebildet: 
fen Schweizer gehörten, gab ed ſogar Wiedertäufer, die Ge: 
meinichaft der Güter und der Weiber predigten, auch noch 



* 

169 

immer das nahe Ende der Welt prophezeiheten. Ein unter 

dem Namen Johann bekannter Schuſter, präſidirte gewöhn— 
lich in der Hauptverſammlung jener tollen Schwärmer zu 

Suhr. Er erklärte dort die Kindertaufe für Unſinn und behaup- 

tete, die Landeskirche ſei eigentlich die Babyloniſche Hure, wäh— 
rend der lahme Lismer Ruedi, von ſeinen Anhängern auf 
einem Karren von einem Orte zum andern gezogen wurde, 
taufte und das heilige Abendmahl austheilte. 

In Baſellandſchaft wurden die Pfarrer von dem 

ſouveränen Volke häufig abgeſetzt, wenn ſie nicht im Sinne 
des Volks predigten und handelten. In Bern ſollten zwar 
religiöfe Verſammlungen unter feinem Vorwande nach fieben 
Uhr Abends gehalten werben, bei 4 Franken Strafe für den 

Hauswirth. Allein ftatt fich an bie Verordnung zu fehren, lies 
fen unzählige, zum Theil drohende Petitionen gegen folche Reli— 
gionsbeſchränkung beim Regierungsrathe ein, während in Jura 

wie in Aargau bie eidweigernden katholiſchen Trieſter, tro— 

gend auf des Nuntius de Angelis und Montebellos 
Schub, fortwährend in ihrer Renitenz verharrten. 

Diefe ganze Parthei war durch die Badener Konferenzartifel 

bis zur Wuth aufgereißt worden. Und wa3 befagten benn 

jene ruchlod gefcholtenen Artikel? 1) Es follte, um mehr Ein: 

heit in Kirchenfachen zu erlangen und die Anmaßungen bed 
päpitlihen Nuntius zu befchränfen, eine Metropolitanftadt 
als erzbiihöfliher Sik in der Schweiz, wozu Bafel fih am 
beften eigne, bezeichnet werden. 2) Es follten unter Aufficht 
des Staats, Synoden zur Vollziehung der Kirchengefehe ftatt 
finden. 3) Wollte man durch Eategoriihe Erklärung der bis 

ſchöflichen Nechte, die Eingriffe der Nuncatur in jene Nechte 

verhindern. 4) Sollte ein Placet regium die Rechte der 
Staatögewalt gegen Roms Eigenmacht (hüten. 5) Sollte in 
Eheſachen die Firchliche und bürgerliche Gerichtsbarfeit getrennt, 

auch Gewähr für gemifchte Ehen und deren Ginfegnung gelei: 
flet werden, wozu noch die Verminderung der Chebispenfen 
gehörte. 6) Wollte man eine Verminderung der Feier: und 
Fefttage, ferner dad Auffichtörecht der Regierungen fiber die 

Seminarien, wie auch dad Recht bewirken: die Klöfter und 



170 

Kapitel zu Beiträgen für Schulfoften anzuhalten. 7) Soll: 

ten alle Kiöfter der Gerichtöbarkeit der Biſchöfe unterworfen 

werten. 8) Sollte das Gollaturrecht, (Vergebungsrecht rüde 

fihtlich geiftlicher Pfründen und Pfarreien) den geiftlihen Bes 

hörden entzogen werden.. 9) Sollte der Staat dad Recht erhal: 

ten, zu den Oberftellen im Unterrichtöfache, ihm anfländige und 

tüchtige Lehrer zu ernennen, und 10) follte der Klerus dem 

Staate den Eid der Treue und des bürgerlihen Gehorſams 

leiſten! | 
Singen diefe Forderungen und Beſchlüſſe durch, fo flürzte 

der alte Bau der geiftlihen Herrfchaft Noms über den katho— 
liſchen Theil. der Schweiz, zufammen, Natürlich wehrte 
fih alfo Rom und das ganze Heer feiner Zrabanten gegen 
einen fo verruchten Angrif, mit allen ihnen zu Gebote fiehen: 

den Kräften und Mitteln aufd Yeuferfte. ine vortrefflicy ein= 

geübte Neferve hatte ja die römiſche Curie fchon in der Schweiz 

an den Sefuiten. Diele waren früher bereits nah Freiburg 
eingefchwärzt worden mit ihren Lehr: und Erziebungsinftitus 

ten, unter dem VBorwande: daß fie das Gold der franzöfifchen 

Legitiniften nah Freiburg ziehen würden; weldes denn auch 
geihah, indem den frommen Vätern von der Gefellichaft Jeſu, 

niht allein aus Franfreich, fondern auch aus Deutfchland 

die Söhne der reichften und vornehmften Familien zur Lehre und 

Erziehung anvertraut wurden. Ald nun eben jekt bei den 
Wahlen zum großen Rathe Freiburgs, die. Ariftofraten 
über die Nadifalen den Sieg errungen hatten, trat ein Herr 

Grifet de Forel, im Großen Rathe mit dem Vorſchlage 
hervor: man folle die neu geftiftete Realſchule den Sefuiten 

gleihfalld übertragen. Da aber vierzig Bürger zufammentra- 
ten und den Stadtrath bewogen, gegen folhen Beihluß fürms 
lich zu proteftiren, wagte ed doch die Mehrzahlder Katholiken 

im Großrathe, welche freilich der römifc:ariftofratifchen Parthei 
ganz zugethan war, feineöweges, dem fo Eräftig ausgefprochenen 

Volfdwillen auf ihre eigene Gefahr entgegen zu treten. Gri— 
fet mußte feinen Vorſchlag zurüdnehmen, und die Sache blieb 
alfo vorerft unentfchieden. 
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Noch merkwürdiger erfcheint die Aufnahme und Anfiedlung 
der Zefuiten im Kanton Schwyz. Wohl war die Erinne: 

rung noch nicht erftorben, daß in Schwyz früherhin ein Be: 
ſchluß gefaßt worden, nach welchen Jeder für vogelfrei anges 

fehen werden follte, der wegen Aufnahme der Sefuiten einen 

Antrag machen würde. Sekt, nachdem des Herzogd von Blas 
cas zweiter Sohn, in ten Sefuitenorden getreten war, 
machten doch die Familien von Blacad und Nicolai 

nebſt der einheimifhen v. Diesbah Bellerocde, zur Ans 

- fiedelung der Jeſuiten in dem Fleden Schwyz, tem Orden 
ein Gefchen? von 60,000 Franken, worauf die, fonft auf den 
DOrden der Gefelfhaft Jeſu höchſt eiferfüchtigen Benedicti— 
ner ®) in Einfiedeln, auch noch 1000 Louisdors zur Auf: 
bauung eines Sefuitenfollegiumd hergaben. Man glaubte, daß 
e5 dem Klofter Ginfiedeln bei den drohenden Stürmen ber 

Zeit eingeleudhtet haben müffe, ein Sefuitifher Vorpoſten fei 

um folhe Summe, für des Klofierd Sicherheit nicht zu theuer 
erfauft. Um diefelbe Zeit ward Demoiſelle Glaffon du 

Tonnelier, die ihre Bildung bei den Zefuitennonnen erhal: 

ten, ald Lehrerin der Zochter der Herzogin von Berry nad 
Prag berufen, während die ariftofratiihe Gegenparthei ſich 

zum heftigften Kampfe gegen die Zefuitifhen Umtriebe rüftete. 
In Glarus und Thurgau nahmen die Firdhlichen . 

Verhältniffe unterdefjen eine ganz andere Geftalt an. In 
Glarus gab e8 bislang eine fatholifche und eine reformirte 
Landeögemeine, welche in Wahrheit die Staatögewalt repräſen- 
tirten. Wenigſtens bildete jeded ber beiden Bekenntniſſe einen 
Staat für ſich. Der fatholifhe Staat zählte aber nur 3000, 
der reformirte an 30.000 Angehörige. Erſtere hatten aller: 
dingd Theil an allen Rechten und Ginfünften der Allgemein: 
heit und ftellten alle drei Zahre aus ihrer Mitte den Land: 
ammann, trugen jedoh von den Kantonallaften faum ben 
zehnten Zheil. Die alten Verträge bildeten alfo unleugbar 

. a) Als Begünftiger, der Zefuiten wurden auch” genannt: Der Sandam- 
— Ab-Yberg, der Landammann Holdemy und ber Pfarrer 

uter. ’ 2. 
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in neuefter Zeit einen fehreienden Uebelftand, -und biefer follte, ' 
nad dem Willen der liberalen Parhei, nicht länger beftehen. 
Die Gemüther waren bereitd gegen einander erhißt, wozu 
allerdings die katholiſchen Priefter ihre. Schärflein beitrugen, 
indem fie ihre Pfarrfinder aufhesten, nicht zu dulden, daß 
die Reformirten den alljährlich erneuerten feierlichen Zug nad) 
Näfels a) mitmachten. Darin mußten fie nun freilich nach: 
geben. Allein jene Weigerung. hatte doch die radikale Parthei 
noch mehr aufgereist, ihren Plan zum Umfturze der alten 
Verfaſſung nun ohne Weitered zur Ausführung zu bringen. 

Unter folhen Aufpicien ward nach zweimaliger Verſchie— 
bung, endlih am 2ten October 1836 in Glarus die merk: 
würdige Landeögemeinde gehalten, worin durch eine ungeheure 
Mehrheit der Reformirten, den Katholifen ihre bisher behaup: 
teten Rechte abgefprochen und die Annahme des reformirten 
Grundgefeges auf vier Jahre befchloffen ward, Durch fol: 
hen Beſchluß verloren die Häupter ber Katholiken fat ihre 
ganze Bedeutung. Wiele derfelben hatten ſich bereit entfernt, 
und die etwa noch vorhandenen fühlten wohl, daß fie es nicht 
wagen dürften, ber allgemeinen Landeögemeinde das Recht 
einer Verfaffungsänderung abzufprechen. j | 

Inzwiſchen fanden die Entflohenen und ihre im Kanton . 
zurüdgebliebenen Anhänger, Hülfe in. Teſſin, indem diefer 
Kanton der neuen Glarner Verfaſſung feine Garantie ver: 
fagte, während Uri und Schaffhaufen fich zur Uebernahme 
einer Wermittlerrole erbötig zeigten. Auf folchen Rückhalt 
berfrauend, weigerten ſich bis zur Mitte des Jahrs 1837 bie 
fatholifhen Gemeinden, die neuen Wahlen vorzunehmen. Auch 

trat noch am 6ten Aug. die katholiſche Parthei in Form einer 
Eatholifhen Landesgemeinde in Näfels zufammen, unter dem 
VBorwande: daß die vorliegende Angelegenheit, alle Katholiken 
des Kantond Glarus ald Meligionsfache angehe. Dabei 
waren die Priefter gefchäftig, die. dummen Katholiken, ben 

a) Näfels, zum Kanton Glarus gehörend, ift ein Dorf an ber 
Linth, wo im Jahre 1338, 13,000 Defterreicher von 350 Glarner 
Bauren befiegt und in die Flucht gejagt wurden, Alſo ber Zug nad) 
Näfels ein nationales Siegesfeſt. 

* 
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eigentlichen Pöbel, nicht nur zum entfchiedenen Wibderftande an: 
zureizen, fondern ihn auch ind Geheim mit Waffen zu ver: 
fehen. Die unter Leitung ded Landammannd Schindler zur 
Beruhigung und Erörterung der wahren Sachlage nah Nä— 

fels gelendete Kommilfion fand Fein Gehör; denn bie 

Tſchudis, (der Pfarrer und der Zeugherr) hatten dafür ge: 
forgt, daß vernünftige Vorſtellungen und Abmahnungen bei 
dem verblendeten Haufen feinen Eingang finden fonnten, Viel: 
mehr ward ftetd dad Gefchrei gehört: Es gilt unferer Reli: 
gion! Die wollen wir und nicht nehmen laffen! Wollen fie 
mit Gut und Blut vertheidigen. 

Gerade diefe Aufregung des verblendeten Pöbels. hatte 

aber die für ihr Eigentyum beforgten ruhigen Bürger von 
Näfels bewogen, ſich nit nur den unfinnigen Treiben der 

aufgehegten Maffe zu entziehen, fondern au dem Landammann 

Schindler, eine mit 51 Unterfchriften verfehene Schrift zu 

überreichen, worin fie *rflärten, die neue Verfaffung ohne 
Vorbehalt annehmen zu wollen, aber auch baten, die Re— 
gierung möge fie bei dem zu befürchtenden Truppeneinmarfche 

unter ihren Schuß nehmen. In der That fah fih nun die 
Regierung gedrungen, den erftien Bundesauszug des Landes 
Glarus zur Vollziehung der Grefution gegen die Ruheſtö— 
rer aufzubieten auch die Nacbarfantons, befonderd Zürich 

und St. Gallen, zur militairiihen Beihülfe aufzufordern. 

As folbermaßen fie Ernft fahen, und ihre an den Borort 
gerichtete Bitte: einen eidgenoflifhen Gommiffair zur Unter: 
fuhung des Sachverhältniffes nah Glarus zu fenden, abge: 

wieſen worden war, gaben fie wie man zu fagen pflegt, Flein 
bei. Die Wahlen wurden in Näfels und Oberurnen 
vorgenommen; die neue Verfaffung fand feinen Widerſtand 

mehr; die meiften Priefter leifteten den verlangten Eid a); die 

— 

a) Die Priefter follten ſchwoͤren: der verfaffungsmäßigen Regierung Ges 
horſam zu leiften, den Nusen des Staats zu befördern und Schaden 
abzuwenden; die verfaffungsmäßigen Geſetze zu beobachten und beit: 
moͤglich auf ihre Pfarrangehörigen dahin zu wirken, daß die gefehliche 
Ordnung aufrecht erhalten werbe. 
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Truppen zogen fich zurüd, und das furdtbar drohende Ge: 
witter löfete fih in Mebel auf. Doc blieb der eleftrifche 

Stoff zu neuen Erplofionen, wenn Zeit und Öelegenpeit ſolche 
begünſtigten. 

Der Kanton Thurgau hatte ſchon im Jahre 1831 
eine neue Verfaſſung angenommen. Im Jahre 1837 follte 

alfo verfaffungsmäßig die Nevifiondangelegenheit zur Sprache 
fommen. Der neu gewählte Verfaſſungsrath mußte die Re: 
vifion vornehmen, und wenn folche beentigt war, durfte an 

der revidirten Verfaffung binnen zwölf Jahren nichts geäns- 
dert werden. Man beeilte fih zwar, aus fehr nahe liegen: 
den Gründen nicht fehr mit dem Mevifionswerfe, wohl aber 

famen die Kiofterangelegenheiten beſonders, aus finanziellen 
Gründen, da Thurgau 10 folder Anflitute auf feinem 
Zerritor zu beauffihtigen hatte, lebhaft in Anregung. Ein 
entfcheidender Schritt gefhah nun zuerft rüdfichtlich ded im 

Sahre 1251 vom Grafen Hartmann v. Kyburg geftifz 
teten Nonnenklofterd, Paradied. Im Jahre 1531 traten 
fämmtlihe Nonnen nebft der Aebtiffin zur Reformation über, 

Durch fchieddrichterlihen Ausfprud erhielten darauf Vie Stände 
Schaffhbaufen, Zürich und Bern einen Theil des Klo: 

flervermögend. Luzern, das Fatholifhe Glarus, Uri, 
Schwyz}, Unterwalden und Zug überlieferten aber den 
ihnen zugefallenen Antheil wieder dem Klofter und ficherten 
dadurch feinen Fortbeſtand. In der Nevolutiondzeit wurden 

zwar fämmtlihe SKlöfter für Eigenthum der Nation erklärt, 

jedoch fpäter den SKan’ond wieder zugetheil. So erhielt 
Thurgan dad Klofter Paradies. Aber bafjelbe war rüd: 
fihtlih feines Vermögens fo heruntergefommen, daß Thur: 

gau, ald bed Klofterd größter Kreditor die noch lebenden 
Gonventualinnen, penfionirte und Paradies fortan ald Dos 
maine behandelte. Freilich garantirte im. Jahre 1815 ber 

eidgenoffifhe Bund der. Klöfter Fortbeftand. Die aber nicht 
mehr da waren, konnten nicht fortbeftehen, und Paradies, in- 



175 

welhem damals nur eine einzige gut penfionirte Nonne lebte, 
war nicht mehr da. Eines neuen Klofters bedurfte es in 
Thurgau auch nit. Denn für die dort lebenden 18,000 
Katholiten waren ja noh 9 Klöfter vorhanden. - Endlich 
verfügte 1836 der Großratb Thurgaues über das ge: 
wefene Kloftervermögen alfo, daß es zu Kirchen-, Schulen: 
und Wohlthätigkeitszwecken, jedoch dergeftalt verwendet werden 
fole, daß jedesmal Y, den Katholifen voraus zufalle, und 
der Reſt für Katholifen und Reformirte gemeinfam wertheilt 

. werde. Schwyz, Uri und Unterwalden proteftirten ges 
gen folben Beihluß. Thurgau Fehrte fib aber daran 
nicht, fondern ließ um die Mitte des Jahrs 1837 die fragli: 
hen Güter, auf Befehl des Fleinen Rechts öffentlich verfteigern, 

Bedenkliher noh für die katholiſche Parthei waren 
Aargaud Proceduren. Denn die den Klöftern entzogene eigene 
Vermögendverwaltung und dad Verbot der Novizenaufnahme deu: 
teten allerdingd auf eine über Fury oder lang eintretende völlige 
Aufhebung der Klöfter hin. Daher erhob fi gegen Aarg aus 
Maßregeln, der ganze Garner Bund mit Herrn Chambrier 
an der Spige. Bei der Tagſatzung felbft wurden die Be: 
fhwerden zur Sprache gebraht und nachgewielen, daß ein 
ſolches Verfahren dem Bundeövertrage von 1815 gänzlich 
zumwiderlaufe. Allein es zeigte fih glüdliher Weife für 
Yargau, bie alte Berriffenheit in den Grundfäßen und Ans 
ſichten der verſchiedenen Kantonalregierungen und ihrer Ab— 
geordneten. Die meiſten Stände nahmen die Sache ad re— 
ferendum. Stimmenmehrheit konnte die Sarneranklage nicht 
erringen, und ſo blieb es bei Aargaus Anordnungen, die den 
Klöſtern gar keine günſtigen Ausſichten für die Zukunft eröff— 
neten. Uebrigens hatte dad wegen ſeines wunderthätigen Ma: 
rienbilds und großen Reichthums berühmte Benediktinerkloſter, 
Einſideln von Glück zu ſagen, daß in der zerwürfnißvollen 
Zeit ſein langer Streit mit der Waldſtatt Einſiedeln, der 
ſo manchen Zunder zu den Partheikämpfen im Lande Schwyz 
angeblaſen, durch einen beide Theile zu friedenſtellenden Ver— 
trag ausgeglichen worden war. Sonſt möchte es den Möns 
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chen wohl nicht möglich gewefen fein, bie neue Sefuitifche 
Vorwache mit taufend “Piftolen zu honoriren. 

Zu den mannidfaltigen innern Zerwürfniffen und aus: 

wärtigen Verwidelungen, wobei die Schweizer genugiam Ge: 
legenheit gehabt hatten, fi von der eigentlihen Beſchaffen— 
heit der vorgefpiegelfen Sympathie Frankreichs richtige Bors 
ftelungen zu verfchaffen, kam noch vor dem Ablaufe de 

Jahrs 1837 ein wahriceinlich zufälliges Greigniß, welches 
ungleich gefährlichere Zerwürfnifje mit Stanfreich berbeiführte, 

als alle bisherigen Gontroverfen wegen Austreibung jener un: 

Fugen oder wohl gar auf politifche Verbrechen finnenden 
fremden Abentheurer, die ein ficherndes Aſyl auf Schweizer: 

boden gefunden zu haben, wähnten. 
Auf dem Schloffe zu Urenenberg in Thurgau, lebte 

feit mehreren Fahren, den politifhen Stürmen fcyeinbar ent: 

flohen, die gewefene Königin Hortenfie, und bei ihr haus 
fete Ludwig Napoleon, ihr Sohn, der (wie feine unglüd: 
liche Mutter) mit großer Gewandheit und Humanität fich 
unter allen Klaffen, ja felbft unter den feindfelig einander ges 
genüber ſtehenden politifchen und religiöfen Schweizerpartheien, 
Freunde zu verfchaffen verftand. Dem Kanton Thurgau 
ichenfte er, um deſſen -Militairverpflichtungen gegen den Bund 
zu erleichtern, zwei vollfommen ausgerüftete Kanonen. In 
der Gemeine Salenftein fliftete er eine Freifchule. Der 

Sefundairfhule in Nedborn gab er taufend Gulden zu 
ihrer Vervollfommnung. Dazu ward er Stifter ded Kantonal: 
Schüßenvereind und gab ein Werk über Artillerie in Drud, 
welches zur Belehrung junger eidgenöflifcher Offiziere dienen 
ſollte. Wohithätigkeit gegen Arme und Bedrängte ſchien fein 
höchſtes Vergnügen zu fein, und feine Hospitalität machte kei— 

nen Unterfchied zwifchen XArijtofraten und Demofraten. Denn 
auf dem Schloffe zu Arenenberg ward jeder. gebildete 
Mann wohlwollend empfangen und freundfchaftlich. bewirthet. 

Alfo geebrt und geliebt, ja von Vielen, denen er Nath: 
geber und Helfer gewefen,. mit Segenswünſchen begleitet, 
verließ Ludwig Napoleon die Schweiz und reifte nad) 
Straßburg, um dort das abentheuerlichte Wagſtück gegen 

“ 
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bie Regierung Ludwig Philipps zu beginnen, welches, 
auf unfluge Vorausfegungen und Erwartungen bafirt, denn 
auch Fläglid genug endete. Der Prinz warb ber gemeinen 
Gerechtigkeit dur des Königs umfichtige. Politit entzogen, 
aus Franfreidy verbannt, und fand ein Aſyl in den Verei— 

nigten Staaten von Norbamerifa. Allein die Sohnespflicht 
führte ihn, mächtiger wirfent als bad abgebrungene VBerfpre: 
chen, bald wieder zurüd an das Gterbelager der verehrten 
Mutter. Hortenfie litt lange ſchon an einer fchmerzhaften 
tiefgewurzelten Krankheit, die aber. nicht für fo gefährlich ge: 

halten wurde, als fie wirflih war. Mütterlicher Gram und 
zernichtete Hoffnungen zerftörten die letzten Kräfte der hohen 

Frau, und nahed Ende ihrer irdifchen. Leiden, verfündete nun 
felbft der Arzt, Dr. Conneau. Die nädhften Berwandten 
der Sterbenden eilten herbei, und» am 5ten Auguft 1837 
erſchien auh Ludwig Napoleon auf Arenenberg. Die 
Gegenwart de3 geliebten Sohnes friftete noch zwei Monate 
das Leben der Hinfcheidenden. Liebe, Verehrung und Trauer 
ber herbeigeeilten Freunde umftanden das Schmerzendlager ber 
berrlihen Frau, deren Refignation bis zum lebten Lebens: 
hauche ausdauerte. Ihr Sohn empfing den legten Geufzer, 

und am Sten October Morgens verfhied Hortenfie. 
Kaum war die Kunde von ded Prinzen Rückkehr nad 

der Schweiz angelangt, fo machten die dortigen Journale ihren 
Erpeftorationen nad) Maßgabe der Partheianfichten Luft. Möge 

bier nur dem vielleicht gutgemeinten Raifonnement der Debatd 
ein Pläschen eingeräumt werden. »Es will und«, lautete ed, 

bedünken, der junge Mann hätte, ftatt feine Unbeſonnenheiten 

zu vervielfältigen, beſſer gethan, über den fchweren Fehler 

nachzudenken, den er in Straßburg begangen hat, und ber 
glüdlicher Weife ohne Schaden abgelaufen iſt. E3 giebt Keute,. 
die in dem Prinzen einen erbitterten Gegner der Qu: 

liusdynaftie erbliden. Die irren fi aber fehr; denn der junge 

Mann hat nicht jene Dynaftie. beleidigt, fondern Frankreich 
befien Gefege von ihm verlegt worden find.« 

Unleugbar war es allerdings, daß jenes von Frankreich befon- 
ders der Tagſatzung abgedrungene Concluſum gegen die politiſchen 

Venturini's hiſt. Schriften. IM. 12 
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Flüchtlinge auf Ludwig Napoleon angewendet werben mußte; 
denn er ftellte wirklich eine Perfon dar, welcher Franfreihs Ruhe 
in. hohem Grade gefährdete. Zuvörderſt nahmen zwar. die 
emphatifchen Befchreibungen der außerordentlihen Begräbniß: 
feierlichkeiten nah) Hortenfiens Tode, wobei ed bunt und 
fürmifh genug bergegangen . fein mochte, das Üntereffe des 
Zeitungen lefenden Publifums faft ausfchließlid in Anſpruch 9, 

Bald ward baffelbe jedoch von ‚einem, wichtigeren politiſchen 
Intereſſe verdrängt, ald nämlich die Bemühungen der franzö; 
fiihen Regierung, den Prinzen fofort aus der Schweiz fortzus 
fhaffen, zur öffentlihen Kunde gelangten. Was die Entwide: 
lung. und den Fortgang jener erft milden, dann drobend krie— 

gerifhen Maafregeln, die Franfreich gegen bie. Renitenz ber 
Scmeiz ergriff, anbetrifft, fo müflen wir unſere Leſer auf 

den folgenden Band diefen Zeitgefhichte verweilen. Denn es ift 
uns nicht erlaubt, hier die Ereigniſſe des Jahrs 1838 zu ans 
ticipiren. Nur Entitehung und Anfang des; bedeutenden Er: 

eigniffes follte in der verunegenden — ae bemerlbar 
gemacht werden. 

Ratarhifterifche Mertwurdigkeiten. | 

Die wilde politiſch⸗ religiöſe Aufregung, a: in ben 
meiften Kantond, fogar den einfahen Lantmann aus feiner 
gewohnten gemüthlihen Ruhe, in dem vorliegenden Zeitraume 

aufgerüttelt hatte, fand ‚ihre Abipiegelung in bem Schreden, 
welhen furchtbare Naturerfcheinungen in mehreren Gegenden 
verbreiteten. Der ftrenge Winter von 18364, ſchien felbft 
die füdliche Vegetation in Genfs lieblihen Thälern zerſtören 
zu wollen. Bon den benachbarten Bergübergängen nach. Stas 
Iten, kamen viele betrübende Berichte von: Unglüdsfällen,, die 
kühne Reiſende dort erfahren — Von N aus — 

— — 

a) Beſonders in den Beilagen Nr. 289 u ® ‚292 zur Autzenennen 
—— * Jahre 1837. 
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menden Reiſenden; fanden vier zwiſchen dem Hofpiz auf dem 
‚großen Bernhard und Martigny im Kanton Wallis, 
den Tod durch einen furchtbaren Lawinenſturz, dem die fieben 
‘Anderen nur durch den Umftand entronnen waren, daß ſie ſich, 

votauseilend, gerade auf einer Beinen Anhöhe befanden, wo 
fie von der Lawine nicht fo tief mit Schnee überſchüttet wer: 

den Eonnten, daß Rettung unmöglich gewefen wäre, die ihnen 
nun doch von einigen Geiftlihen aus dem Hofpiz zu Theil 
wurde Die vier Berfchütteten, wozu auch der Poftfourier 
‚gehörte, ließ nachher ber ans von St. Bernhard feier: 

lich beerdigen. 
: Ein -nod graͤßlicherer Unglücksfall trug ſich auf der 

Simplonftraße zu, wo 45 Mann mit 10 Pferden (am 
iten März 1837) arbeiteten, um den verfchütteten Meg 

wieder gangbar zu machen. ine neue ungeheure Lawine 
überrafchte' fie, und begrub die ganze Geſellſchaft fammt den 

Pferden’ unter haushohem Schnee: Nur eilf fonnten ge: 
rettet werben. ' Die Gemalt der Rawinen war in jener Ge: 
gend fo fürchterlich, daB fieben von Biferalp kommende 
Pferde: nebft ihren Führern fortgeriffen wurden; auch ein ele: 

ganter Reifeimogen, den die Reiſenden mit dem Poftillon noch 

zu rechter. Zeit verlaſſen hatten, fo tief unter dem Schnee be: 

graben worden war, daß folcher durchaus nicht wieder aufge: 

funden werden konnte. 
Schreckniſſe anderer, aber eben fo furchtbaret Art ver: 

breiteten ſich über einen der fruchtbarſten Theile des Kanton 
Bern. Da’ ftürzte nämlich am T3ten Auguft des Jahrs 

1837 ein Molkenbruch, von raſch einander folgenden Blitzen 
und Donnerſchlägen begleitet, über die Höhen in die frucht— 

baren Thäler, und noch dazu rollten und ſchoben ſich von den 
Bergen Erdlawinen herab, die, Steine und Waldungen fort: 

reißend, große Flächen einträglichen Bodens bedeckten und auf 

viele Jahre hin, den Wiederanbau faſt unmöglich machten. Im 

nemlichen Augenblicke ſchwollen die Bergwaſſer zu reißenden 
Strömen an, die ſich mit Blitz esſchnelle über das ganze von 
Honeggen nad Eggiwyl ziehende Thal verbreiteten. So 
war denn’ das Schöne Thal mit feinen grünen Matten, feinen 

9 
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reifen Saaten und friedlichen Wohnungen, in wenigen Minu: 

ten in ein Bett reißender Waldſtröme verwandelt worden. 
Auf den Fluthen ſchwammen unzählige Bauhölzer, Zannen 
und mit ihren Wurzeln audgeriffene Obftbäume, dazwiſchen 

eine Menge Haudgeräthe, Trümmer von Wohnungen und 
Ställen, ja ein ganzed Gebäude. Viele der unglüdlichen 
Bewohner des ſchönen, jest verwüfteten Thals hatten fich 
auf Bäume gerettet, wo fie mit Gntjegen dem nahen lm: 

ſturze ihres höchſt unfichern Zufluchtsortes entgegenfahen. 
Nicht Ale wurden gerettet. Den Geretteten aber ‚zeigte der 
anbrechende Morgen nur ein Bild fchauderhafter Zerftörung. 
Damme, Wege und Stege waren verfhwunden, Stuben und 

Ställe in den meiften Häufern zernichtet, und nun fein Ob 
bach, Feine Nahrung mehr ‚für die Zammernden, die nur das 
nadte Leben gerettet. 

Diefer Bericht könnte noch durch Mittheilung mancher 
anderen furchtbaren Naturereigniffe, wie nicht minder vieler 
auf den Schweizer Seen und XAlpenfirften in dem fraglichen 
Beitraume vorgefommenen Unglüdöfälle erweitert werden. _&5 

mag jedoch an der flüchtigen Darftellung obiger, in ihrer 

Art gräßlichſten Vorfälle genug fein, um unfern 2efern aud 
die Schreden der ſo oft in ihrer Erhabenheit gefchilderten 
fhweizerifhen Natur in Erinnerung zu bringen. 

Aber des Menfhen entidloffener thatkräftiger Mut 
bietet auch jenen Schreden Trotz; und mit folhem Fühnen 

Muthe beftanden drei Gemsjäger im Anfange Auguſts 1837 
dad Wagſtück, den 11,000 Fuß hohen Dödi, den Vater 
aller Berge in der öftlihen Schweiz, den noch feines Men: 
fhen Fuß betreten, zu erflimmen. Die beiden erften Ber« 

fuche mißlangen, indem eine blisfchnell herabſtützende Lawine 
ben Waghälfen beinahe den Tod brachte. Jedoch am 10ten 

Auguftgelang endlid dad Wagniß. Die drei Säger, worunter 

Vater und Sohn, fanden auf der oberften Zinne des Dödi, 
fhaueten erftaunt über das fie umgebende Meer von Berg— 
gipfeln hinweg und fahen- in. dunkler Tiefe ihre Heimath in - 
der Nähe des erfannten Stachelberger Bades. Nun richteten 
fie ein Kreuz auf und. befeftigten an daffelbe eine aus Füs 
fihern zufammengenähete Fahne. 
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Das Zeichen warb von dem genannten Bade aud bemerft. 
Subelnd wurden dort die Fühnen Steiger bewilllommt, und 
fo unternahm in ihrer Begleitung ein Züricher Jüngling, mit 
phyſikaliſchen Inſtrumenten zu Meffungen verfehen, am 18ten 

Auguft bei heiterm Wetter, die vierte Beſteigung, zu deren 
Bewahrheitung am folgenden Zage eine rothe Flagge auf 
Dödis Bipfel wehete. 

Diefer durch viele Zeugen und * die Zeitgeſchichte 

ſelbſt bewährten heroiſchen That, wird nun wohl kein über— 
kritiſcher künftiger Geſchichtsforſcher, thatſächliche Wahrheit 

abſprechen, wie man es doch neuerlich gewagt hat, die ganze 
Geſchichte von W. Tell und Gesler für ein Märchen zu 
erklären. Und warum? Weil man keinen gleichzeitigen Ge— 
ſchichtſchreiber aufzufinden vermochte, der als Gewährsmann 
jener höchſt merkwürdigen, durch länger als zweihundert 
Jahre von Mund zu Mund fortgepflanzten Tradition gel— 
ten könnte! Jetzt giebt es wenigſtens eine Chronik, und hätte 
ſolche auch Fein anderes Verdienſt, als daß fie, den Zeitereig— 

niſſen von Jahr zu Jahr folgend und deren Hergang berich— 

tend, einer Fünftighin vermuthlid auch wieder auftauchenden 
Hyperkritit den Boden mwegrafirt, fo hat fie doch einen 

Werth, der ihr niemald wird abgeftritten werben können. 



| Das 

eonſtitutionelle ‚Deutfchland. 

Vorläufige biftorifche MRUFFLERIEN: 

Deuti land hat es, manchen audwärtigen und innerlichen 
Mirren und Zerwürfniffen zum Trotze, in der. neueften Zeit 
doch fo weit gebracht, daß mit Recht und ohne Schmeichelei 
gejagt werden kann: das deutſche Volk befindet ſich gegenmwärs 
tig in einem ruhigen Entwidelungögange feiner materiellen 
und geiftigen Intereflen. - Diefe Entwidelung fchreitet alter; 
ding® fort in der monarchiſchen Form und mit langfamen 

Schritten. Dies iſt aber fein Unglüd, denn in unferm Wolfe 

liegt eine unermübdliche Kraft ruhigen, Geifted, die endlich, alle 
Berationen befiegend, doch ihr Ziel erreicht. Beweis davon 

liefert. die Thatſache, daß trotz der widrigften Werationen, 
welche hochftrebenden Geiftern, die Genfur entgegenthürmte, 
fih dennoh in unferm Bolfe eine Geiftesfraft und Geiſtes— 

freiheit entwidelt bat, wie fein andered Volk (welches von der 

Genfur lange nicht fo hart bedrängt worden ift) fie hat ohne 

Revolution entwideln können. ine Thatfache läßt fich nicht 
wegraifonniren. 

Es mag zugeftanden werden, daß es und noch nicht ge— 
lungen ift, den Öffentlichen Unterricht ind Gleichgewicht mit den 

übrigen Intereſſen des bürgerlichen und kirchlichen Lebens zu 
bringen. Doc muß jeder unbefangene Beobachter einräumen, 
daß Unterricht und Erziehung in den meiften deutſchen Staa— 
ten jenen freien Geift bewahrt haben, der wohl mit der 
Zeit vermögend fein wird, nicht nur die meiften Gebrechen 



des öffentlichen Lebens allmählig zu heilen, fondern auch ven 
Bau der Wiſſenſchaften ferner zu fügen, durch deren unermüs 

dete Kultur, Deutichland die Achtung feiner Nachbaren bereits 

errungen hat. Dabei läßt es fich freilich nicht in Abrede 
ftellen, daß die materielle Richtung der Zeit jetzt mächtiger als 
jemalö vorher ſich in dad Gebiet der idealen Güter und Ber 

- fttebungen dränge. Eine Erfceinung, die drohend genug. fein 
mag, um wohl beachtet zu werden. Es giebt aber auch Leute, die 
behaupten, daß feit der Stiftung 'ded, quasi deutfchen Zollvereing 

ſich eine vorher unbefannte Befriedigung ber Gemüther offenbare, 
daß auch der Streit über politifche Abftractionen den Berathungen 
materieller Intereffen mehr und mehr untergeordnet werde, 
was man al ein Glüd für Deufichlands Ruhe betrachten 

müffe. Wie ed denn endlich aud dahin gefommen fei, daß die 

meiften deutfchen Regierungen, den Nebel Eleinlicher Specialin; 
terefjen verſcheuchend, ſich einander großherzig die Hände zur 

Beförderung allgemeinen Wohlergehens jegt reichen. 
Etwas mag wohl an der Sacde fein. Denn dem nationa- 

len Streben nah Einheit ift für einen großen Theil unfers 

Baterlanded durch VBermittelung der materiellen Intereſſen ſchon 
einigermaßen ein Genüge gefchehen. Unleugbar-find feit dem — 

Aderbau, Gewerbe und Handel im rafhen Wachsthum begrif— 
fen. Große Unternehmungen find in Werden, ja manche be 
reits ausgeführt, und. man: ift mehr als jemald darauf bedacht, 

der Bewegung’ des "Nationalvermögens neue Wege zu eröff: 
nen.“ Doc bürfen bei dem Allen die politiichen Verhältniſſe 
unferd Vaterlandes nicht ganz in den Hintergrund gedrängt 
werden. Denn die Frage: was zu deren Sicherung gefchehen 
fei und noch geſchehen müfle?. wird fletö von denkenden Ba: 
terlandsfreunden (die doch nichts weniger als Revolutionairs 
find) für eine Lebensfrage gehalten werden. 

Sie läßt fi) aber keinesweges aus der Bundesakte, oder 
‚aus den Protofollen und. bisherigen Befchlüffen der Bundes: 
verfammlung, genügend beantworten. Die Bundesafte war ja 
bad Erzeugniß widerftrebender An- und Rüdfichten. :Auc hat: 
ten ja die Fremden (Rußland, England, ja felbft Frankreich) 

"bebeutenden Einfluß auf deren übereilten Abſchluß. Was nach: 
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ber vom Bunbestage und von ben -Diplomatenverfamm: 

‚ lungen zur Ausfüllung ber Lüden gethan wurde, gefchah mei: 

ftend zur Remedur andringender politiiher Wirren. Grzeug: 
niß des Augenblids, konnte alfo nicht viel mehr als Flickwerk 
fein. Dad militairifhe Bedürfniß der Sicherung Deutſchlands 
gegen Franfreihs etwa wiebererwachenden Eroberungstrieb 
behauptete damald natürlich bie erfte Stelle, und eben deswe— 
gen wurden durch Befeftigungen von Mainz, Ehrenbreit— 

ſtein, Köln und Landau (ſpäter auch durch ſtarke Befeſti— 
gung Germersheims) zunächſt Deutſchlands weſtliche Gren- 

zen bedeutend verſtärkt. 
Rückſichtlich der innern Entwickelung und Sicherſtellung 

des Bundes, beſchränkte ſich die Bundesgeſetzgebung ziemlich 
lange auf Unterdrückung der von unklugen Brauſeköpfen ange— 

zettelten demagogiſchen Umtriebe. Die darauf bezügliche Buns 
desgeſetzgebung war alſo keinesweges auf eine bleibende Zukunft 
berechnet. Eingreifender in das Weſen einer dauernden Ge— 
ſetzgebung für alle Bundesſtaaten, erſcheint dagegen die Stif— 
tung eines Gerichts, welches dazu beſtimmt wurde, die in 
konſtitutionellen deutſchen Staaten zwiſchen den Regierungen 
und den Ständen entſtehenden Irrungen (nach Kompromiß der 
ſtreitenden Partheien) zu ſchlichten. Hierauf baſirt ſich aller— 
dings die feierliche Anerkennung der konſtitutionellen Rechte des 
Bundes als oberſten Schiedesgerichts. Auch ſcheint darin eine 

Gewähr des innern Friedens zu liegen. Und wenn endlich auf 
der geöffneten Bahn fortgeſchritten wird, ſo muß daraus eine 
ſehr wohlthätige Entwickelung des ſchützenden Bundesrechts 

hervorgehen. Jedoch iſt bis heute vom Bundestage noch nicht 
der kategoriſche Ausſpruch gehört worden: daß jedenfalls das 
Bundesrecht auf das alte deutſche Staatsrecht baſirt bleiben 

ſolle. Wäre ſolches aber geſchehen, ſo hätte ganz Deutſchland 
den alten heiligen Boden ſeines öffentlichen Rechts wieder ge— 

wonnen. Eines Rechts, welches dem Volke wie den Fürſten 
für die Zukunft Schirm gegen Ungebühr verſchaffen würde, 
möchten auch die alten hemmenden Formen dem Moder, wozu 
fie fi lange ſchon eigneten, übergeben werden. 

‚Die deutfche Intelligenz war freilih, fobald fie fih mit 
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Drudihriften auf ben politifchen: Kampfplab, im Geifte ber 
Zeit wagte, vom Bundestage unter ſcharfe Kontrolle genoms 
men worden 2). Aber es dauerte lange, ehe der Bundedtag fich 
dazu entfchloß, das geiftige. Eigenthum unter feinen Schuß zu 
nehmen und durch ein Geſetz, den hinterliftig betrüglichen Ope: 
rationen des Nachdrucks, einen ‚ftählernen Schlagbaum vorzus 
fhieben. Endlich waren die mannichfaltigen Bedenktichkeiten 

und gegen einander direft oder indireft fämpfenden Anfichten 
befeitigt, und fo faßte denn bie hohe Bundedverfammlung am 

Oten November 1837 einen Fategorifchen Befchluß gegen ben 
Nachdruck in fech3 Paragraphen. Einen Beihluß, worin aud: 

drücklich beſtimmt ward, daß das Recht des Urhebers litterarifcher 

oder Fünftlerifcher Erzeugniffe auf deſſen Erben und Nechts: 

nachfolger mindeftens für einen Zeitraum von zehn Jahren, 
und bei Werfen, welche große Koften verurfacht, auf zwanzig 
Sabre übergehen, auch diefe Perfonen in allen Bundeöftaaten 
in ihrem Rechte gefhüst werben follten. Dem Urheber, Ver: - 
leger und Herausgeber von Driginalwerfen, ward ferner gegen 
den Nachdrucker, derfelben Anſpruch auf volle Entichädigung 

zugefichert, auch der Nachdruder überdem noch der Strafgerech: 
tigkeit nach den Landesgeſetzen übergeben. 

Nicht fo glücklich waren die Verfaffer mufitalifcher Com: 

pofitionen und dramatifher Werke, indem rückſichtlich des 

ihnen zu ertheilenden Schußed, der zu fallende Bundesbefchluß, 
erft nach Erwägung eines gutachtlichen Vortrags der dazu ans: 
gewiefenen Gommiflion, ind Leben treten ſollte. Solches ift 
aber im Laufe des Jahrs 1837 nicht gefchehen. 

Werfen wir, da doch von dem Schuge des wiflenfchaftlis 

hen Strebens in Deutfchlanb die Rede ift, einen flüchtigen 
Blick auf den neueften Zuftand der deutfchen Litteratur, fo 
fheint und die Philofophie fich täglich mehr von den höchften 
Bedürfniffen und Regeln klaren logifhen Denkens abwenden, 

ie 
” 

a) Solche Kontrolle warb in Defterreih und Preußen, wie aud 
in miandyen Eleinen Bundesftaaten noch verfchärft, indem bie dortige 
Genfur über Werke von mehr ald 20 Bogen mit großer Strenge‘ 
waltete. 
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und lieber auf dem nebelvollem ‚Gebiete. der Myſtik, fih er 
gehen zu wollen. Welche Ausbeute dort Hegel und Scel: 
ling nebſt ihren Nachtreterm gewonnen haben, liegt am Tage. 

Das Schlimmfte aber ift, daß Hegel felbft fich dahin äußerte, 

ed habe ihn Feiner feiner Sünger recht verftanden! Sicherern 
Schritts verfolgte die Marhematif ihr Biel. Auf ihrem 
fpefulativen Gebiete ift alfo für die höhere Analyfe viel gelei— 

ftet, noch mehr aber für die praftifhe Anwendung ber mathe: 

matifhen Wiffenfchaften auf dem Felde der Aftronomie, 
der Geometrie, der Optik und der Naturforfhung. 
Große jetzt lebende Männer deutſchen Namens- (4. B. Gaus) 
ſtehen keinem ihrer berühmten Vorgänger nach. Die Phi— 
lologie hat mitlerweile einen gewaltigen Zulauf genom— 
men, um den erſten Platz auf dem großen Gebiete der Wiſ— 

ſenſchaft zu erringen. Beide Hauptſchulen von Leipzig 
(Herrmann) und Berlin (Böckh) haben allerdings viel 
geleifter für Grammatik, Eregefe und Kritik, wie nicht minder 
für Archäologie, Kein europäilher Staat kann ſich rückſicht— 

lich feiner Feiftungen auf diefem Felde mit Deutfchland meſ— 

fen. Möchten jedoch unfere :Philologen auch nicht vergeflen, 

daß fie eigentlih nur ald Zuträger von Materialien zu dem 
großen geiftigen Bau der Wiffenfchaft, un und hohes Lob 
‚verdienen. 

In Forfhung und Dateritienfammlung ‚haben. unftrei: 
tig die deutſchen Hiftorifer,. auch in neuer und neuefler Zeit 
viel geleiftet. In der hiftoriihen Kompofition erfcheinen aber 
die Meiften noch ald Stümper. Dad mag auch wohl daher 

mit kommen; daß eine ängftlihe Genfur noch immer angewies 
fen ft, jeden freimüthigen Gefchichtöfchreiber auf die Finger 
zu Hopfen, fobald er fich's nicht zw viel fein läßt, ein der ho: 
ben Politif unangenehmes Urtheil oder. Refultat feiner Dar; 

ſtellung der Thatſachen beizumiſchen. - Die Mangelhaftig: 
feit unferer hiftorifchen Kompofitionen ift auch durch den uns 

ter Heerend und Uderts Leitung zufammengetretenen Ge: 
ſchichtſchreiberverein keinesweges weggefchafft worden. Denn 

die Darftellungen find immer noch verworren, fhmwerfällig und 
mit Gitaten überladen. Die Adoration 3. Müllers ift vers 
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ſchwunden, und felbft Raumer- hat feiner Darftelungsmas 
nier Peine Anziehungskraft zu vwerfchaffen gewußt. Freilich heis 
en diefe Leute große Geſchichtsſchreiber. Aber das Wolf mag 
fie nicht lefen, denn ed verfteht fie nicht. Der ZBeitgeichichts 
fehreiber hat in der Zeitflemme unleugbar den fchwerften 
Stand, aus leicht begreifliden Gründen. _ 

Was nun die pofitiven Wiffenfhaften anlangt; fo ha— 

ben in der Theologie die Supernaturaliften und Rationa— 
liften noch feinen Frieden geichloffen. Das pofitive oder his 
florifhe Clement des Chriſtenthums ift dabei fehr -in die 
Klemme geratben, Das fonnte auch nicht fehlen, vermöge 
der hiftorifch-fritifchen Forſchungen, denen’ die heiligen Urkun— 
den von den KRationaliften‘ unterworfen wurden. Doch hatte 

bislang faum Jemand geahnet, daß fogar der ganze hiftorifche 

Boden de3 Chriſtenthums dergeftalt aufgelodert werden würde, 

daß faft nichts als ein religiöfer Mythus von Chriſtus 
dem Gottmenfihen vom ganzen Chriſtenthume übrig bleibe, 
Was haben wir nun vermittelft der tiefen Forfchungen und 

der mühfamen Studien orientalifcher Literatur in Exegeſe 

und Kirchengefchichte gewonnen? Welche Ausbeute hat und 
die Fülle der Gelehrfamfeit, verbunden mit der glüdlichften. 

Kombination, unferer theotogifchen Doftoren, (gegen welche felbft 

ihre gelehrten englifchen Collegen in Schatten zurückweichen), 
verfchafft?. Der Zwieſpalt ift von den Kathedern ind Wolf 

gedbrungen und rumort da fat eben fo arg, al& zur Zeit der 
Reformation, den Jeſuiten, wie allen Zrabanten des unfehlbas 

ren Roms zur Freude. Jetzt, meinen jene Wölfe in Schaaf: 
Feidern, fei die rechte -Zeit da zur Meflauration der einen 
und allein feligmachenden Kirche, Unfere Regierungen ver: 

ftehen leider von dem Streite nicht mehr, ald man ihnen vor: 

fchwast, daß. namlid mit den Aufgeben bed pofitiven Ele— 
ments im Chriftentyume eine Hauptflüge der politiichen Drbs 

nung in Europa zufammenftürze. Die Zeit der Vermittelung 
ift noch.nicht gefommen. Man, barf aber wahrlich nicht lange 
mehr fäumen, fie herbeizuführen. | 

Auf viel fichererm Boden, ergeht fich die deutihe Su: 
riöprudenz, und die juriflifche Litteratur ift reich an Wer: 

> 
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en beharrlichen Fleißes. Doc giebt es gleichfalls auf diefem 
Gebiete des wahrhaft Pofitiven Streit genug. Die. eine 

Schule ficht unter Savignyd und Hugos Paniere mit 
ſchweren Waffen gegen die leichten Truppen der philofophifch: 
geiftreich genannten Schule. Welche von beiden in der Gefegge: 
bung der Staaten Deutfchlands den Sieg davon tragen wird, 
ſteht noch dahin. 

Die Medizin hat mittlerweile eine Revolution er: 

lebt, die mit der, aus dem GStreite der Supranaturaliften und 
Naturaliften in der Xheologie entiprungenen Grunderfchüt: 
terung, wohl verglichen werben Fanı. Die Homöopathie 
ift nämlich einer Wundererfcheinung gleich auf ben Kampfplatz 
getreten. Ob fie aber auf ein reales MWiffen, oder nur auf 
ein myftifched Glauben bafirt fei, ift noch die Frage. Die 
alte Schule, auf Naturftudien gegründet, behauptet zwar noch 
das Feld. Die neue hat dagegen das ſchöne Geſchlecht haupt: 

fächtlic) gewonnen, und läßt fih nur auf Ziralleurgefecht ein, 
Eine Umgeftaltung der Medizin wird jedoch höchft wahrfcheins 

lich aus folhem Kampfe hervorgehen. Ja Deutfchland erlebt 
vielleicht noch das Glück, die Heiltunft vollfommen über die 
engen Echranfen der Empirie erhoben zu fehen. 

| Was die fogenannten fchönen Wiſſenſchaften und deren 

Litteratur anbetrifft, ſo iſt die Heroenzeit, worin Schillers, 
Göthes, Klopſtocks Namen glänzten, dahin. Ob fie 
wiederkehren wird,“ läßt ſich bezweifeln. Denn die jungen Geis 
fter werden fie fhwerli mit ihrer genialen Kedheit zurüd: 
bringen. Unterbeffen bat doh dad junge Deutſchland, 
felbft bei der Berliner Genfur Gnade gefunden. Und wer weiß, 
wie weit bad führt, wenn nur feine neue Wallyd das 

Spiel wieder verderben, und das Ideale nicht gar zu arge 
Verſtöße gegen die politiſch-moraliſch-kirchliche, auf alte Legie 
mität bafirte biöherige Ordnung der Dinge fih zu Schulden 
fommen läßt. Der gepriefene ächt poetifhe Charakter unfes 
rer Zeit wird dann ſchon weiter helfen. or allem aber müf: 
jen die jungen Geifter etwas Anziehenders für die Bühne, 
ald jene graufigen Schidfald- Zragödien, zu Tage fördern, um 
bie zarten Nerven ber Damen nicht gar zu fehr zu er 
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füttern. Auch follten fie billig im Komifchen etwas mehr 
ald bisher leiften. Sonft wird es ihnen fchwerlic gelingen, 
die Oper fammt deren Xheaterpomp zu überflügeln. 

Bei dem Auffhwunge der geiftigen Kultur in Deutſch— 
land, möchte bei flüchtiger Anfiht, die Thatſache wohl Mans 
chem unerflärbar dünfen: daß in ber neueften Zeit, auf allen 
beutichen Univerfitäten die Zahl der Studenten ſich von Se 

mefter zu Semefter verringerte. Am auffallendften war bie 
Verminderung bei ben preußifchen -Univerfitäten, ba doch den 
Landeskindern der Befuh der Schweizer Hochſchulen nicht nur, 
fondern auch ber zu Heidelberg, Würzburg und Er— 
langen beflehenden Hocichulen verboten worden war. Halle, 

deſſen Studiofenzapl fi im Sahre 1830 auf 1161 belief, 

zählte deren im Sabre 1835 nur noh 663. Breslau, wo 
im Sommer 1830 nicht weniger als 1122 Studenten inma= 
trifulirt worden waren, hatte deren im Sommer 1835 nur noch 
811. Bonn fah in bdemfelben Zeitraume die Zahl feiner 
Studenten von 904 auf 750 vermindert. Göttingen ward 
im Semefter von 182%, von 1500 Studenten befucht, im 
Sahre 1835 aber zählte ed nur noch 881. Selbſt Mün— 
hen, weldes (jo hoch begünftigt) gleich nach Gründung der 
dortigen Hochſchule 2000 Studiofen beherbergte, fah deren 

Zahl bis auf 1400 herabgedrüdt, wozu aber auch die Bau: 
und Forflfandidaten gehörten. 

Man wollte diefe allgemeine Abnahme dadurch erläten, 
daß alle Fächer überfüllt mit Adfpiranten worden wären, daß 
deßwegen die jungen Leute 10 bis 12 Jahre auf Anftellung war: 
ten müßten, und daß die Anfangditellen, in feinem Berhältniffe 
zu den dazu erforderlichen Anftrengungen und Ausgaben ftän: 

ben; wie denn auch viele Unfleißige durch die firengen Endprü: 
fungen wohl zurüdgefchredt fein möchten. Die Haupturfache 
der Abnahme des Zudrangd zu den deutſchen Hochſchulen lag 
aber wohl in dem Auffhwunge der materiellen Intereffen und 

in ber.eben dadurch veränderten. Richtung des Zeitgeiftes auf. In: 
duftrie und Handel. Ermwerböquellen, welche jungen Leuten 
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viel angenehmere Ausfihten auf baldige Belohnungen ihrer 
Thätigkeit eröffneten, ald eine dürftig botirte Pfarre, eine kläg- 

lih befoldete Aktuarftelle, eine mühfelige medizinifche Praxis, 
oder auch ein mit Aufopferung der Gefundheit errungener 

akademiſcher Kehrftuhl gewähren fonnten. Kurz, das materielle 
Intereſſe hatte das intelleftuelle (ja ſelbſt zum Theil das poli: 

tifche) in Deuffchlands meiften Staaten überflügelt. Diefer 
Erfcheinung Urfache war endlih aud in den kleinen Staa: 
ten begriffen worden. Den mächtigften Anſtoß dazu hatte 
Preußen gegeben, indem ed fih an die Spitze aller indu: 
ftriellen und kommerziellen  Intereffen Deutſchlands ſtellte, 
während Defferreich die Eorgen feiner innern Politik, vor: 
zugöweife Italien, und die Vorkehrungen feiner äußern Po— 
litik, hauptfächli den Zerwürfniſſen Rußland mit der Pforte 
(einverftanden mit England) zuwandte, in Deutfchland fi aber 
mit der undankbaren Präſidentſchaft am Bundestage begnügte. 

Preußens raftlofe und umſichtige Thätigkeit ward be— 
fohnt. Es forderte nämlich unter dem Paniere eines allgemeinen 

Bollverbantes alle beutfche Staaten zur Vereinigung mit ihm auf. 
Die größeren ſüddeutſchen Bundesflaaten folgten, fobald ihre 

Sinanzierd und Gameraliften den pefuniairen Gewinn nach der 
Regula de tri ausgerechnet, dem Aufrufe, freilich mit gehört: 
ger Siherftellung des facit ihres Rechenexempels. Die klei— 
neren, beſonders die Enklaven, konnten nicht umhin, denſel— 

ben Meg zu betreten. Nur Hannover und Braunfhweig 
hatten, wie Didenburg und Meklenburg ein anderes 
Intereffe. Sie traten daher dem großen Zollverbande roch nicht 

bei, bequemten fi doch aber nachmals zu mehreren Mobdifte 

kationen, deren in der folgenden "Gefchichte des Jahrs 1838 
gedacht werden wird. Das Bedürfniß eines gleichen Münz: 
foftemd und Münzfußes, machte ſich nun für dad gefammte 
zollvereinigte Deutfchland, ja felbft- für die renitirenden Staa: 
ten doppelt fühlbar. Baiern und Baden nahmen biefen, - 

die verwickeltſten Intereffen berührenden Gegenſtand vorzüglich 
zu Herzen, und veranlaßten daher ſchon im Auguft und Sep: 
tember 1836 Verhandlungen einer zu Münden verſam⸗ 
melten Generalkonferenz, die jedoch dem Andringen Würt e m⸗ 
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bergs, Heſſens, Naſſaus und ber thüringfhen 
Vereinsſtaaten fein Genüge leiſteten, weil Preußen zö— 
gerte, fich. über die beabfichtigte Münzvereinbarung katego— 

rifch zu erklären. Alſo verfloß mehr als ein Jahr, ebe ein 
entscheidender Schritt zur Erreichung des vorgefledien Ziels, 

gethan wurde.. 
Merfwürdiger noch, als der in den dla ——— 

fallende Aufſchwung ber induftriellen und fommerziellen Thätigkeit 
Deutſchlands (infofern fich derfelbe vorzüglich -auf Beförderung 

rein materieller, Sntereffen bezog), erfcheint der deut ſche Buche 
handel. - Ein in feiner Begründung wie im feiner Geſtal— 

tung einziges Geſchäft. Sein Organismus hat ſich durch 
Intelligenz und Erfahrung, ohne‘. Mitwirfungen der deutſchen 
Kegierungen national und. lebenskräftig ausgebildet. Ja er 

hat did Univerjalität in dem Reichthume des geiſtigen Lebens 
unferd Volks gewiflermaßen an die Radien feined Umſchwungs 

gefnüpft. Was der preußifch-deutfche Zollverband hinfichtlich 

des materiellen deutfhen Lebens erft noch werden foll (ein 

inneres lebenöfräftiges Bindungsmittel ded Ganzen), dad mar 
vor Sahren fhon durh die Sprache und Kitteratur ber 
Deutfhen, wie verfchieden fih aud die Richtung der geiſti— 

gen Thätigfeit im Norden und Süden zeigte, erzielt worden. 
Die verftändig ausgebildete äußere Ordnung in dem geiftigen 
Verkehre deutfcher Nation erhob jet den Buchhandel zu 

einem Schutzmittel der Freiheit im woifjenfchaftlihen Leben, 
welches jedoch keinesweges die wiſſenſchaftliche Polemif aus: 
ſchließt. Dahin ftrebte nun auch der Verein deutfher Buch: 

händler, indem er den Kredit des Geſchäfts zu fichern „und 
dem nichtöwürdigen Beftreben egoiftiicher Gewinnfucht (des 
Nahdruds) ein ſtarkes Bollwerk entgegenzuftellen, bemü— 

bet wat. Aus diefem Gefichtöpunfte ift die Gründung der 

deutfchen Buchhändler:Börfe zu Leipzig am 26ften Dftober 

1834 und deren Gröffnung oder Einweihung am 26ften 
April 1836 zu betradten. Die Hauptverfammlung ward 
am 1Iften Mai d. J. in dem fchönen Saale ded Gebäudes 

gehalten, wobei aber Enslin in feiner Weiherede ausdrück— 

lich erklärte: daß dort keinesweges die Intereſſen der Litteratur 
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felbft, welche ungleich höher ftehender Verfechter fich rühmen 
Fönnten, verfochten werben follten. Alles dieſes gefchah durch 

den freien Willen ehrenmwerther Männer aus allen Gauen 

Deutfchlandd, die ein Gedanke ergriffen, ein Nationalzwed be: 
geiftert hatte. Es waren in dem genannten Jahre nicht we: 
niger als 273 auswärtige Buchhandlungen zur Subilate: 
Meffe in Leipzig anmefend! 

Die politiſche Wirkfamkeit der hohen deutſchen Bundes⸗ 

verſammlung nach Außen tritt, wie ſie ſich in demſelben 
Jahre bei Löfung der Luxemburgſchen Frage und bei 
verfuchter Regulirung de3 vorgefchlagenen Limburger Zaufch: 

projeft3 beurfundete, gegen bie Beroffenbarungen des Auf: 
ſchwungs materieller und geiftiger Nationalintereffen in Schats 

ten zurüd. Auch ließ ja die endliche Auflöfung jenes Zer: 
würfniffes noch länger als zwei Jahre auf ſich warten. 



Das Königreich Baiern 

nimmt unter den conftitutionellen Staaten Deutfhlands, fchon 
vüdfichtlich feiner Arealgröße und feiner Bevölkerung, den erften 

Plab ein. Sm Preßburger Zrieden ward (1805) das 
bisherige Kurfürftentbum zum Königreiche erhoben, und durd 

feinen Abfall’ von Napoleon zu rechter Zeit erhafchte 

Montgelas umfichtige Politif in den Zahren 1813--1816 

noch manchen angenehmen Zuwachs für das von ihm ver: - 
waltete Reih. Alſo befaßt es jest den ganzen bairiſchen 
Kreid mit Ausnahme des Erzbisthumd Salzburg und de 
vechts vom Inn (nah dem Einfluffe der Salzach) gelege: 

nen Theils Altbaierns, ferner beinahe den ganzen fränfis 
[hen Kreis, dann vom [hwäbifhen Kreife den gan: 
zen öftlihen Theil bi8 an die Iller, auch im oberrhei: 
nifhen Kreife dad Herzogthum Zweibrüden, nebft an: 

fehnlihen Parcellen der ehemaligen Bistümer Fulda und 
Speier, dann im niederrheinifhen Kreife einen 

Theil des ehemaligen Kurfürftentbums Mainz nebft einem 
Theile der Niederpfalz, endlich fogar einen Broden vom 

Elſaß am linken Ufer der Laurer mit Einfhluß der Bun: 
deöfeftung Landau. 

Diefer auf 1501 QDuadratmeilen geſchätzte Länderbeftand 
wird aber durch badenfches und hefliihed Xerritor im zwei 

Gebietömafjen zertheilt, von welchen die Eleinere weftliche auf 
dem linken Rheinufer liegt. Daher gehört Baiern rüd: 

fihtlich feiner Bodenfläche theild dem füddeutfchen Alpenlande, 
theild der Donau-Hochebene, theild den mitteldeutfhen Berg: 

Venturini's hift. Schriften. I. 13 
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Iandfchaften an. Die höchſte Spike der ‚bairifhen Gebirgs— 
maffe (der Zugſpitz) hat eine Höhe von 10,127 bairifcher 
Fuß. Viele bedeutende Ströme bewäflern dad Land, Am 

meiften die Donau, welde auf einer Strede von 57 Meilen 
durch Baiern zieht und viele wafjerreibe Flüffe, 3. 3. Die 
Iller, die Sfar und den Inn aufnimmt. Dann der 
Main, der 46 Meilen feined Laufs der Bewäſſerung 
Baiernd ſchenkt. Endlih der Ahein, der 15 Meilen ' 
lang die öftlihe Grenze zwiihen Baden und dem Rhein: 
freife bildet. Dazu fommen noch große Landfeen, 3. 3. der 

Chiemfee, der 14 Stunden, und der Wurmfee, der 12 
Stunden im Umfreije bat. 

Bor noch nicht langer Zeit gab ed in Baiern manche 
verwilderte Gegend, ald ungeheure Haiden, Moofe und Vieh: 
triften. Im neuer und neuefter Zeit hat aber die Bodenkul— 
tur bemundrungdwürdige Fortichritte gemacht; denn jeßt wird 
in Baiern Getreide aller Art und von vortrefflicher Be: 

fchaffenbeit weit über den Bedarf der Bevölkerung gebauet. 
Man gewinnt fogar in guten Jahren über 170,000 Gentner 

Hopfen, dazu noch im Rezat: und Mheinfreife guten Ta: 
bad, Flachs und Hanf, während am Main Obſt, Färbe: 
fräuter und Gartenfrüchte reichlich , gewonnen werden. Auch 
it der Weinbau beträchtlih, und der berühmte GSteinwein 
wächſt unweit Würzburg, doch nur auf 60 Morgen der gleich 
falls hochgeſchätzte Leiſtenwein. Das Thierreich ift minder ers 

giebig; denn nur an ben Alpen findet man gutes Nindvieh, 
und an. Schweinen, Gemfen, Steinböden fehlt es nicht, wohl 

aber am tüchtigen Pferden und Schaafen. Um fo weniger ift 
Mangel an Holz, indem fchon die Staatdwaldungen 2, Mill. 

Morgen betragen, wovon 300,000 M., den Salinen gewidmet 
find, die jährlih an 650,000 Gentner Salz liefern. Nur in 
Rheinbatern wird Holzmangel fühlbar. 

Das Mineralreih belohnt die mühfelige Arbeit in 136 
Eifenfteingruben mit 830,000 Gentner Eifenftein.. Im Rhein: 

Preife werden jährlih 260 Gentner Quedfilber gewonnen. Der 

Silberertrag bedeutet aber wenig, und noch weniger die Aus— 

beute von Wafchgold, welches in einigen‘ Flüffen gefunden 
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wird. Für bie landwirthfchaftlihe Induftrie ift in neuer und 
neuefter Zeit viel geichehen, dur Stiftung eines landwirthfchaft: 

lichen Vereins und der damit in näherer Verbindung ftenenden 
Gewerbe; durd das in Dftober jeden Jahrs wiederkehrende 

Zeit der bairifchen Landwirthſchaft auf der Therefien Wiefe bei 

Münden, und durch aufmunternde Preife, die ausgezeichneten 
‚Landwirthen dort ertheilt werden. Die übrigen Induſtriezweige 

fiehen jedoch mit Ausnahme der Bierbrauerei (die jährlich 
an 500. Millionen bairiihe Maaß Bier produzirt, wozu an 
4 Millionen Berliner Scheffel Getreide verwendet werden) auf 
einer verhältnigmäßig niedrigen Stufe. Die Leinwandfa« 

btifation ift handwerksmäßig freilich‘ über das ganze Land 
verbreitet, liefert aber nur fehr ordinaire Sorten. Mollen: 

waaren werden nicht einmal für des Landes Bedarf geliefert. 

Diefelbe Bewandniß hat es mit der. Baumwollenmanufaftur. 

Dagegen zeichnen ſich aus die Lederfabrifen, die Papier: und 
Metallfabrifen in Eiſen-, Golds und Silberdrath, wie nicht 
minder die Erzeugniffe der 45 Glashütten. Nach den neueften 
Angaben beträgt die Ausfuhr Baierns, ein Jahr gegen dad 

andere gerechnet, 14 und die Einfuhr 10 Mill. Gulden. 

Was nun die Einwohnerzahl anbetrifft, fo ward dieſelbe 
im Jahr 1837 geihägt auf 4 Millionen 246,778 Indivie 

duen a), wovon 2 Mill. 900,000 zum Fatholifhen und I Mil, 

53,856 zum proteftantifchen Kultus fih befannten. Die 
übrigen find Juden und Griehen. Diele Menfchenmaffe 
bewohnt 208 Städte, A410 Marktfleden, 23,462 Dörfer, 
Meiler und einzelne Höfe, vertheilt in 8184 Gemeinden. Ge: 
fprochen wird deutſch in bairifhem, ſchwäbiſchem und fränfis 
ſchem Dialekte, von denen jeder wieder verſchiedene Nüan⸗ 

cen hat. 

a) Nach den neueſten — am Schluſſe den Jahrs 1836 gab es 
in Baiern 907,958 Familien, was, die Familien durchſchnittlich zu 
5 Köpfen gerechnet, die Bevoͤlkerung zu 41,2 Millionen ſteigerte. Sie 
her kann man aber eine folhe Berechnung nicht nennen. 

Nach derfelben fendeten die abelihen Gutsbefiger zu der Staͤndever⸗ 
fammlung 16, die —— Geiſtlichkeit 11, und die — 5° 
Abgeordnete. 
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Für den Volksunterricht fcheint in neuerer Zeit gut ge: 
forgt worden zu fein; denn man zählte fchon vor zehn Jahren 

im ganzen Königreihe 489,196 Schulfinder, 5008 Schul: 
häufer, 7114 Scullehrer und Gehülfen, wovon aber feiner 

angeftellt war, der nicht wenigftend zwei Sahre ein Seminar 
befucht hatte. Solcher Seminare zur Bildung fünftiger Volks: 
fhullehrer, gab es acht im Lande. "Auch war die Aufficht über 

die niederen Schulen, zwölf Kofalfhulfgmmiffariaten und 350 
Stadt: und Diftriftsinfpectionen Übertragen worden. 

Was den höhern Unterricht anlanget, fo ward berfelbe in 
22 Gymnafien und fieben Lyceen betrieben. Diefe Schulen 

beſtanden in der Negel aus vier Klaffen, und aus ber vierten 
fand der, Uebertritt zur Univerfität ftatt, wobei die von dem 
Gymnafium oder von dem Lyceum Abgehenden, fih einer ftren: 
gen Maturitätsprüfung unterwerfen mußten. Bei den zwei 
Batholifhen Univerfitäten zu Münden und Würzburg, und 
bei der proteftantifhen Hochſchule zu Erlangen, waren 86 
Profeſſoren nebft 26 Privatdocenten und Eprercitienmeiftern an: 
geftelt. Ueberdem gab es noch fieben Sriefterfeminarien, 

ſechs männlihe Erziehungsanftalten, eine Forft:,-eine poly: 
technifhe und eine Beterinairfchule, wie auch ein Kabetten: 

inftitut,, Alle diefe Lehranftalten überfchattete jedoch die zu 
Münden etablirte Akademie der Wiſſenſchaften mit 28 or: 

dentlihen, 5 außerordentlichen, 50 Ehren: und 291 auswär— 

tigen Mitgliedern in drei Klaffen! AS Anhängfel diefed er: 
habenen Inſtituts beftand auh noch eine mit Kunftfchulen 

‚verbundene Akademie der bildenden Künfte, welhe 8 Profef: 

foren, 43 Ehrenmitglieder und 6 Korreöpondenten zählte. 
Es gab verfaffungdmäßig freilich Feine Genfur. Allein ſämmt— 

liche Buchhändler, Buchdruder und Antiquare ftanden doch unter 

fcharfer Konsrolle der Polizei jeden Orts, und waren bei einer 

Strafe von 100 Thlr. verpflichtet, der” betreffenden Polizei: 

behörde ihre Bücherverzeichniffe vorzulegen. Fand nun die 
Polizei darunter Schriften, worauf ein Strafgefeg anzuwenden 
war, jo mußte deren Berbreitung augenblidlih gehemmt und 
ein Gremplar der Unterfuhungsbehörde überfendet werben. 

Und fo wurde dann nach Befinden der Beichlag aufgehoben 
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oder beftätigt. Den lebten Ausſpruch aber that das Minifte: 
rium des Innern, gegen deſſen Entfcheidung im Falle des Ber: 
bots oder der Konfiöfation nur eine Berufung an den Staats: 
rath ftatt fand, Wie deſſen Entjcheidung über eine konfiscirte 

Schrift in der Kegel ausfiel, bedarf hier des Breitern Feiner 

Erörterung. Denn auch ohne eine ſolche werden unbefangene 

Leſer leicht ermeflen, was ed mit der gerühmten Preßfrei- 

heit in Baiern für eine Bewandnig hatte! Die Sache ift 
bei den firchlichen Kontroverfen während der nächſt folgenden 

Jahre in ein noch helleres Licht getreten, und die Zeitgefchichte 
wird fothanes Licht nicht unter den Echeffel ftellen, 

— — — u 

Baiern iſt allerdings eine konſtitutionelle Monarchie, 
und nach der Verfaſſungsurkunde vom 26flen Mai 1818, fol; 
len gemwiffenhafte Scheidungen und Schäßungen beffen, was des 
Staatd und der Kirche if, Freiheit der Meinungen mit ge: 
fegliher Beſchränkung des Mißbrauchs, gleiches Recht der 

“ Eingeborenen zu allen Graden des Staatödienftes, Gleichheit der 
Gefege und vor dem Geſetze, Gleichheit der Leiftungen zur Erhaltung 
des Staats und Gleichheit der Waffenpflicht ftatt finden. Dabei 
verfpricht die Berfaflung jedem Baier Sicherheit feiner Per: 

fon und ſeines Eigenthums, vollflommene Gewiſſensfreiheit, 
gleiche bürgerliche und politifche Rechte, wenn er nämlich zu 

einer ber im Königreiche beftehenden drei Kirchengefellfchaf: 
ten gehört, imgleichen auch dad Recht, daß er feinem or: 

dentlihen Richter nicht entzogen, nicht willführlih ver— 
folgt oder gar verhaftet werden dürfe. Uebrigens foll im 
Reiche feine Leibeigenfchaft mehr beftchen, und alle Frohnen- 

follen ablösbar fein. Die Geiftlihen follen feinen Anfpruch 

auf Befreiung von Gtaatölaften mehr haben, auch rüdfichtlich 

ihrer bürgerlichen Handlungen wie ihres Vermögens den welt: 
lichen Gerichten untergeben werden. Dabei fichert- aber bie 
Verfaſſung allen Klaffen anfäflıger Staatdbürger eine Vertre— 
tung oder Standfchaft zu und zwar mit den Rechten des Bei: 
raths, der Eteuerbewilligung und der Befchwerbeführung wegen 
verlegter verfafjungsmäßiger Rechte. 
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Solhe Vertretung fol ftattfinden mittelft ber 
Reihösftändeverfammlung in zwei Kammern. Die 
erfie Kammer wird zufammengefegt aus den majorennen Prin— 

zen des Königl. Haufes, den Kronbeamten, den beiden Erzbi: 
fhöfen des Reichs, dem Präfidenten des proteftantifchen Gene: 

ralfonfiftoriums und aus einem vom Könige zu ernennenden 

katholiſchen Bifchofe; ferner aus dem ehemals reichdunmittelbaren 
fürftlihen und gräfliben Familien, und aus "denjenigen Perſo— 

nen, die der König wegen ausgezeichneter dem Staate geleis. 
fleter Dienjte, oder auch wegen ihrer Geburt und ihres Bers 

mögend, zu lebenslänglichen Reichsräthen ernennt. 
Die zweite Kammer befteht aus den, eine gutöherrlihe 

Gerichtöbarfeit übenden Grundbefigern, aus den Abgeordneter 
der Univerfitäten, aud den zur Ständeverfammlung berufenen 
Geiftlihen der Fatholifhen und der proteftantifche Kirche a), 

a) Nach dem am 24ften Oktober 1817 vollzogenen Conkordate, beftehen 
‚ in Baiern zwei Erzbisthümer: nämlidh das von Münden, unter 
welchem die Bisthümer Pafjau, Augsburg und Regensburg, 
und das von Bamberg, unter weldhem die Bistümer Würze: 
burg, Eihftädt und Speier ftehen. Die Kapitel der Metropo: 
litenfirchen haben 1 Propft, 1 Decanten ynd 10 Domberren, bie 
Kathedrals oder bifchöflichen Kirchen aber nur 8Domberren. Die Ein: 
fünfte find auf fliegende Gründe, welche die Erz: und Bifchöfe frei ver: 
walten, gegründet. Der Erzbifhof von Münden hat 20,000 Fl., 
der von Bamberg 15,000 Fl. und jeder Bifhof 8000 FI. Ein: 
fünfte. Auch iſt für die bifchöflihen Seminarien reichlich geforgt. Weber" 
dem hat die Kirche das Necht, neue VBefisungen zu erwerben. Dazu 
vermehrt ſich die Zahl der Manns: und Frauenklöfter von Jahr zu Jahr 
und der Verkehr bes Fatholiihen Volks mit Rom ift in kirchlichen und 
geiftlichen Angelegenheiten unbejchräntt. Der Eatholifhen Pfarreien 
giebt es in Baiern 2512 in 191 Dekanatsbezirken. Die Erzbifchöfe 
und Bifchöfe find hoffaͤhig. Erftere haben auch das Prädikat Ercellen;z. 
Sie dürfen fi zwar niht von Gottes Gnaden nennen, wohl 
aber ihren Namen den Beiſatz: durch göttlihe Gnade geben, 
Das Gonkordat ift der Katholiken Richtſchnur, und der zu leiftende 
Eid bezieht ſich blos auf Givilverhältniffe. 

Die Proteftanten haben 986 Pfarreien mit 1152 geifttichen Amts- 
ftellen, und dieſe ftehen unter 78 Dekanaten. Ihre Kirchenangelegen- 
beiten follen durdy das (dem Staatsminifterium des Innern unmittel 
bar untergeordnete) Oberfonfiftorium zu Münden geordne. 
und geleitet werden. Diejes Gollegium beftehf aus einem ber. 
evangelifchen Glauben anhängenden Präfidenten, und aus vier Ober 
Eonfiftorialräthen, wovon einer zur reformirten Kirche gehört, auk 
aus einem weltlihen Rathe nebjt dem nöthigen Unterperfonale. Inte 



199 

aud. den Abgeordneten der Städte und Märkte und aus Land: 
eigenthbümern, die feine Gerichtsbarfeit haben. Auf 7000 

Familien wird. ein Abgeordneter gerechnet, und dazu fiellen 
die adelihen Gutöbejiger 14, die Kirche 1%, die Städte und 
Märkte A und die übrigen Landeigenthümer %,. Ueberdem 
fendet jede der drei Univerfitäten einen Abgeordneten aus 

ihrer Mitte. Sämmtliche Abgeordnete werden zwar nur auf 
eine fechsjährige Dauer des Reichstages gewählt, die austre— 

tenden Mitglieder find jedoch wieder wählbar. Jedes Mitglied 

der Ständeverfammiung ſoll das Z0fte Lebensjahr erreicht 
haben, foll ferner ein felbfiftändiger Staatsbürger fein, fich 

zu einer der drei hriftlihen Konfeljionen halten, Feines 

Verbrechens oder Wergehens wegen in Strafe genommen wor: 
den fein, und ein fteuerbared Vermögen befigen, 

Welche Rechte werden aber durch feine Vertreter ben 

bairiſchen Staatsbürgern gefihert? Ohne fländifhen Beirath 
und Zufiimmung kann fein neues die Freiheit oder das 

Eigenthum berührende3 Gefeß erlaffen, oder auh nur ein 
fhon beftehendes, abgeändert werden. Die Beiftimmung der 
Stände ift zur Erhebung direkter Steuern und neuer indi— 

dem DOberkonfiftorium ſtehen die Gonfiftorien zu Ansbach, Bai: 
reuth und Speier, deren jedes einen proteftantifchen Borftand, 
2 geiftlihe und einen weltlichen Rath hat, die ſaͤmmtlich Proteftanten 
find. Aue diefe Leute werden aus der Staatskaſſe bejoldet. In je 
dem Dekanate joll eine jährliche Vifitation, wie auch am Dekanatsſitze 
eine Diocefanfynode gehalten werden, alle vier Jahre aber am Sitze 
eines jeden Konftitoriums eine Provinzialiynode, bie ein Mit 

. glied des Oberkonfiftoriums leitet, und der ein Königl. Kommiffarius 
(jedoch ohne Stimmrecht) beimohnt. Die allgemeine Unterftügungsan: 
ftalt für proteftantiiche Geifttiche, fo wie die Pfarrwittwenverforgungs: 
anſtalt ſaͤmmtlicher Kreife bieffelts des Rheins, ftehen unter Leitung des 
Konfiftoriums zu Ansbadh, für den Nheinkreis aber unter bem -» 
Konfiitorium zu Speier. Eine Sereinigung der Keformirten mit 
den Lutheranern ift ſchon im Jahre 1818 zu Stande gefommen. Für 
fäntmtlihe Pfarrwittwen ift vom Senate ein 30,000 Fl. betragender 
Zuſchuß bewilligt worden. Auch hat fih zu Nürnberg eine Unter: 
ftüsungsanftalt für alte ober emeretirte Prediger gebildet, um 
ſchlechte Pfarrftellen beffer zu botiren, befonders aber um alten’ oder 
emeretirten Predigern, die Erhaltung eines Gollaborators zu erleichtern. 
Bon der geiftlihen Stimmung, welche in Baiern vorherrſcht, reden 

‚ wir im Berfolge biefer Zeitgeſchichte. 
> 
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refter Auflagen erforderlich, doch dürfen die Stände ihre Be— 

willigung mit feiner Bedingung verknüpfen. Ed muß ihnen 
eine genaue Ueberfiht der Staatdeinnahmen und des darauf 
bezüglihen Bedürfniffes vorgelegt werden, wie nicht minder 
eine genaue Nachweifung über die gefchehene Verwendung der 

. Staatseinnahmen. Da die gefammte Staatöfchuld A) von den 
Ständen garantirt werden foll, fo kann eine Vergrößerung 
derfelben ohne Zuſtimmung der Stände nit flatt finden. 
Jede ber beiden Kammern ernennt einen Kommifjarius, der 

mit feinem Gollegen gemeinfchaftlid über Befolgung der für 
die Schuldentilgung feftgefegten Normen wacht. Nur in drin 
genden Nothfällen fteht den Kommiljarien die Befugniß zu, 
vorläufig im Namen der Stände dergleichen Anleihen zu be: 
willigen, Doc haben nur die Stände nach gemeinfcaftlicher 

Berathung dad Recht, Beräußerungen von Staatsdomainen 
u, f. f. zu bemilligen. | 

Rückſichtlich aller zu ihrem Wirkungskreiſe gehörenden 

a) Die gefammte Staatsfhuld Baierns belief fih im Anfang ber 
dritten Kinanzperiode 3. 1831—1837 auf 131 Mill. 428,972 Gulden, 
der jährliche Zinfenbedarf aber auf 4 Mill. 371,507 Gulden, wozu nod) 
bedeutende Summen kamen, die wegen Mebiatifirungen und Gekularifa: 
tionen gezahlt werden mußten, und die noch am Ende berdritten Finanz: 
periode auf 2 Miu. 700,000 Fl. ſich beliefen. Die Hauptdotationen 
zur Schuldentilgung ergeben fih aus dem Malzaufichlag, dem Wein: 
auffchlag, den Peräquationsgefällen und aus der Stempelfteuer. Die 
Gefammteinnahme follte in jedem Jahre der dritten Finanzperiode be: 
tragen, 27 Mil. 561,135 Fl., wozu bie direkten Steuern beitra: 
gen würden 6 Mill. 165,207 Fl., die indirekten Auflagen 9 Mill, 
307,874 Fl., die Gefälle von vollem Eigenthum, von Staatskapita— 
lien, Brauereien u. f.f. T Mit. 532,000 Fl., die Staatsregalien 3 Mill. 
901,252 Fl. und die übrigen Einnahmen nebft den - Erfparniffen aus 
der zweiten Finanzperiode fo viel, daß die angejchlagene Summe_von 
27 Mit. 561,135 FL. voll wurde. Die Staatsausgaben waren ba: 
gegen nur auf 26 Mill. 906,780 Fl. angefchlagen worden. Davon 
nahm aber fchon weg die Werzinfung und allmählıge Abtragung der 
Staatsfhuld 8 Mill. 100,668 Fl., der Militairetat 6 Mill. 257,50L 
Fl., die Königliche Givillifte 3 Mil. Fl., das Juftizminifterium 950, 966 
Fl., das Minifterium des Auswärtigen 480,000 Fl., das Minifte: 
rium ded Inneren 1 Mill. 209,666 Fl. und das der Finanzen 772,00 
Gulden. Das Uebrige warb verwendet auf den Kultus, die Volkser 
ziehung und den höhern Unterricht, auf die Wohlthätigkeitsanftalten, di’ 
Landftraßen und Wafferbauten und auf Penfionen für Wittwen uni 
Waiſen der Staatödiener (170,000 $1.). 

* 
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Gegenftände, follen der Stände Anträge und Wünfche von 
der Regierung gehört und geprüft werden. Auch hat jeder 
einzelne Abgeordnete dad Necht, dergleichen Anträge in feiner 
Kammer zur Sprache zu bringen, worüber dann nab Stim— 
menmehrheit entfchieden wird. Doc muß der Kammerbeſchluß 
der andern Kammer mitgetheilt werden, und erft, wenn beide 
Kammern darüber einverftanden find, Fann eine gemeinfcaft: 

liche Vorftelung an ben König gerichtet werden. Uebrigens 
darf Fein Mitglied der Ständeverfammlung während der Dauer 

ihrer Sitzungen ohne Zuſtimmung der betreffenden Kammer 

verhaftet werden, es fei denn, daß der prefumtive Verbrecher 
auf frifcher That ertappt worden fe. Kür feine in der 

Ständeverfammlung geäußerte Meinung ift Fein Mitglied ver: 
antwortlih, als nur der Verſammlung felbfl. Iſt aber bie 

Verfammlung förmlich gefchloffen oder vertagt, fo ift jede fernere 
Verhandlung nichtig und ungeſetzlich. Uebrigens haben im 
Intereſſe der Regierung die Staatsminiſter das Mect, ben 

Situngen beider Kammern beizumohnen, wenn fie gleich feine 
Mitglieder der St. ©. find. Auch fleht ed dem Könige frei, , 
feine Anträge der erſten oder der zweiten Kammer mitzu— 
theilen. Nur follen alle Anträge über die Staatsauflagen zuerft 
an die zweite Kammer gebraht werden. Vom Könige allein 
können Anträge zu Abänderungen der Verfaſſungsurkunde 
ausgehen! | 

Der König it verpflichtet, bei feinem Negierungsantritte 
einen feierlichen Eid zu leiften, daß er nah der Verfaſſung 
und den Gefesen des Reichs regieren wolle. Auh Ludwig 
Karl Auguft hat im Sahre 1825 einen folhen Eid ge: 

leiſtet. Sämmtliche Prinzen leiften nach erlangter Bolljährig: 
keit gleichfalls den Eid auf genaue Beobachtung der Berfaf: 
fung. Ale Staatsdiener, fo wie fämmtlihe Staatsbürger 

müſſen fhwören Treue dem Könige, Gehorfam dem Geſetze 
und Beobachtung ber Staatöverfaffung, wofür insbefonbere 

die Staatöminifter verantwortlih find. In der- Verfaſſung 
ſpricht fi) auch der Grundfag aus, daß Baiern eine ein: 
zige untheilbare und unveräußerlihe Gefammtmaffe bilden folle, 
und daß die Souverainitätörechte ber Erfigeburt im Königl. 
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Haufe ungetrübt bleiben folen. Der König iſt des Staates 

Oberhaupt und vereiniget in feiner Perfon alle Nechte der 

Staatögewalt, die er nad ben feftoeftellten Beflimmungen 
ausübt. Die Krone ift erblih im Mannsftamme des Königl. 
Haufes nach dem Rechte der Erfigeburt und der agnatifchen 
Erbfolge. Die Prinzeffinnen find von der Regierungsfolge 
fo lange audgefchloffen, al3 in der Königl. Familie nod ein 
erbfähiger männlicher Sproffe vorhanden ifl. Erft nad) gänz: 
licher Erlöfhung des Mannöftammes geht die Thronfolge auf 

die weibliche Nachkommenſchaft über, und zwar ebenfalls nad) 

der für den Mannsſtamm angeordneten Erbfolge. Nach dem Fa: 
milienftatute (5ten Auguft 1819) übt der König alle Vater: 
rechte über fämmtlihe Prinzen und Prinzeffinnen bed Königl. 

Haufe. Selbft fein Prinz, feine Prinzeffin von der Neben: 
linie, datf alfo ohne des Königs Erlaubniß eine eheliche ‚Ver: 
bindung fchließen, die rechtlibe Wirkung haben fol. Auch 

darf ſich ohne des Königs Erlaubniß fein Mitglied des Königl. 
Haufed in einen fremden Staat begeben oder gar in bdefjen 
Dienfte treten. Genau find? auch in jenem Statute bie 
Reichsverweſung, die VBormundfchaft und die Appanagen be: 

flimmt. Kurz, nichts ift vergeflen, wodurd dad monarchi— 

Ihe Princip in jeder Hinficht gefichert werden Fann. 

Diieſelbe Vorſicht ift bei Feitftelung der Kronrechte rüd: 

fihtli des in Baiern zahlreichen Adels, beobachtet worden. 

Der Adel in Baiern hat nämlih fünf Grade: Fürften, 
Grafen, Freiherren, Ritter und Adelihe mit dem Prädikate 
von. Alle genießen in bürgerlichen und peinlihen Fällen 
einen von ber Gerichtöbarfeit der ‚Landgerichte befreieten Ge: 
rihtöftand. Wenn ihre Söhne das Konffriptionsloos trifft, tres 

ten die jungen’ Leute als Kadetten ins Heer. Nur zum Be: 
ften adelicher Familien können Fideikommiſſe errichtet werden, 

auch kommt ausfhließlih dem Adel das Recht zu, gutöherr: 
lihe Gerichtöbarfeit auszuüben. Aber der Adel geht nicht 

nur durch jede Verurtheilung zu einer Kriminalftrafe, fondern 

auch fhon durd Ausübung eines Handwerks oder eined Lohn: 

dienſtes, verloren, 
Noch umfichtiger find die Vorzüge der mebiatifirten Für: 
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ften, Grafen und Herren bedacht und geregelt worden. Diefe 

Leute haben in allen fie betreffenden Neal: und Perfonalfla: 
gen, ein privilegirtes Forum. In peinlihen Fällen ift den 

Häuptern der mebiatifirten Familien zugeftanden, dur Richter 

ihres Standes gerichtet zu werden, Der König felbft beruft 

jene. Richter, und der Quftizminifter ift Prafident des Gerichts. 
Die. niedere und mittlere Gerichtsbarkeit, die Ernennung der 
Subalternen und Direktoren ihrer Quftizfanzleien, die "untere 
Polizei und die Aufnahme neuer Unterthanen ließ die Regie: 
rung den mebdiatifirten Fürften, Grafen und Herren, ja fogar 

die Beforgung von Gonfiftoria’fachen, nebft der Aufficht über 
Mfarreien und Schulen. Mit diefen Ehrenrehten waren aud) 
pefuniaire Vortheile verknüpft, 3. B. die Zollfreiheit rückſichtlich 

. aller zum Hausbedarfe erforderlichen Gonfumtibilien, die Be: 
freiung vom Ghauffeegelde und die Befreiung von Einquarti— 
rung, wie auch von der Perfonalfteuer u. f. fe Dem reichern 

Adel ſtand dad Mecht zu, neue Majorate zu errichten, welche 

Stiftungen mit erblicher Nationalrepräfentation in der erften 
Kammer und mit befreietem Gerichtöftande verbunden waren. Ja 

es ward fogar ein Studienfond für die Söhne des minder be— 

mittelten Adels errichtet, welcher feine Zuflüffe aus den für 
Erhebung in den Adelftand zu zahlenden Zaren erhielt. 

Sn fo enger, freundfchaftliher Verbindung des monardi: 

fhen Princips mit dem ariftofratiihen, war die Regierung 

ftet3 im Vortheile bei den Regungen des Demofratiimus. Denn 
fie konnte gewiß darauf bauen, daß die erfte Kammer jeder 
von der zweiten Kammer ausgehenden Forderung, die, wenn 
auch nur fcheinbar,-eine demofratifche Tendenz zeigte, entichie: 

den dad Miderfpiel halten werde a). Manches, was fonft 
in Baiernd neuer und neuefter Geſchichte faft unerflärbar fein 

a) Um nur ein Beifpiel anzuführen, genügt ed wohl an ber Thatſache, 
daß die NReichöräthe den Antrag der zweiten Kammer, die Polizeiver: 
waltung von der Zuftiz zu trennen, mit der Aeußerung zurüchviefen: 
auf geſchworene Gerichte koͤnnten ſie ſich gar nicht einlaſſen, hielten ſich 
auch nicht für befugt, auf Trennung der Polizei von ber Juſtiz an⸗ 
zutragen, oder auch nur proviforiihe Maaßregeln anzunehmen. 
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würde, läßt fih aus der hier bemerflicy gemachten Gaufalität 
gar wohl erklären. 

Das ganze Negierungägetriebe ift dabei mit großer Um: 
ficht eingerichtet und gegen Stodungen gefihert worden. Die 
oberfte berathende Stelle bildet der aus den polljährigen Prin: 
zen, aus den Miniftern, dem Feldmarſchall, ſechs Staatsrä⸗ 
then und einem ©eneralfefretair beftehende Staatsrath. 

Der König felbft präfidirt zwar in demfelben, doch fommt dem 
Staatörathe Fein Antheil an der Verwaltung zu, fondern diefe 
ift in den fünf Minifterien bed Aeußern, der Juſtiz, des 
Innern, der Finanzen und bed Krieges centralifirt. Der 

Geichäftskreis des Minifteriumd des Aeußern und 
des Königl. Haufes erftredt fi über alle Gegenflände 
des auswärtigen Staatsrechtd, befonderd über Angelegenheiten 

ded beutfchen Bundes, wie nicht minder über Thronlehen, 
Adelöverleihungen, Zerritorialgerechtfame, Familienverträge des 
Königl. Haufed, Staatöprätenfionen und Über die Geichäfte, welche 

fonft dad Reichsherolddamt beforgte. Das Juſtizminiſte— 
rium bat die Auffiht über ale hohe und niedere Gerichtd- 
höfe. Es führt die Kontrolle über fämmtliche Juſtizbeamte und 
beforgt die Verbefferung und Erläuterung der Gefege in Ju— 
ftizfachen, imgleichen die Neform im Quftizmefen. Der Quftiz: 
minifter prafidirt in peinlichen Angelegenheiten der Mediatiſir— 

ten, und ift Mitglied des Königl. Familienraths. Auch ifl 

ihm proviforifh ein befonderer Minifterialrath und ein gehei— 

mer Sefretair zugetheilt worden. Das Minifterium des 
Snnern überwacht Alles, was fich auf Polizei: und Natio: 

nalbkonomie bezieht. Es beforgt ferner die Kontrolle über die 
Berwaltung des Stiftungd: und Gemeindevermögens;, e3 leitet 
die Nationalerziehung und den Kultus; es befest alle für 

diefe Zwecke angeftellten Behörden und hat eine dad Baume: 

fen regulirende Abtheilung. Das Finanzminiſterium be: 
auffichtigt die Finanzkammern, die Kreisfaffen und die Rent: 

ämter; es leitet auch das Zollwefen, dad GSalinen: und Berg: 
weien, dad Poſt- und das Korftwefen nebft den Königl. Sag: 

den. Nicht minder gehören zu feinem Reſſort die Lotterie, 
die Königl. Fabriken ‘aller Art und die Gentralfaffe, welche 
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die Rechnungsreſte aller Staatörenten aufnimmt. Dem neu 
organifirten Kriegöminifterium find für bie verſchie— 
denen Dienftzweige einige, meiftens unter den Staböoffizieren des 
Heerd gewählte Referenten zugetheilt, die ihre gutachtlichen 

“ Berichte über das Dienftlihe wie über dad Perfonal im Heere, 
abzugeben haben. | 

Die eigentlichen Hebel der Verwaltung find die Genes 
ralfreisfommiffarien, deren Seder neben fich einen aus 

zwei Kammern beftehbenden Kreidrath hat. Unfer den 

G. Kommiſſarien ftehen die Polizeidireftionen, die Polizeifom: 

miffariate, die Land: und Mediatgerihte. Und unter diefen 
ftehen die Gemeinden in Städten und Dörfern. MRheinbaiern 
aber hat feine eigene Regierung, die fich in zwei Kammern 
theilt, und flatt der Randgerichte, find dort Landestommilla: 
riate ‘und Randräthe in Thätigkeit. | 

Für den Rheinkreis gilt noch der Code Napoleon und 
die franzöfifche Prozeßordnung; wie aucd dort noch die Defs 
fentlichfeit der Rechtspflege bei den Friedendgerichten fowohl, 
als bei den Bezirfögerichten und Affifen ftattfindet. In den 
fieben anderen Kreifen hat dagegen ber bairiſche Rechtsko— 
ber gefeglihe Kraft. Auch ift in jenen’ Kreifen feit 1813 
ein allgemeined Strafgeſetzbuch eingeführt.» Dad Oberaps 
pellationdgeriht zu Münden, womit vor vier Zah: 
ren, (nad großem Widerfpruce der Mheinbaiern) der oberfte 

Gaffationshof des Mheinfreifed vereinigt wurde, ift die höchfte 

oder legte Inftanz in Givil: und peinlichen Nechtöfällen. Zu 
Landshut, Amberg, Straubing, Neuburg, And: 
bach, Bamberg, Würzburg und Zweibrüden befin: 
den ſich Appelationsgerichte, welche bie erfte enticheidende 
Stelle in peinlihen Rechtsfällen, in flreitigen Givilrechtsfachen 

aber die zweite Inftanz bilden. Die Untergerichte zerfallen in 
Stadts, Land» und Patrimonialgerichte. Sie gelten in pein- 

lichen Sachen nur ald inftruirende Behörden. Uebrigens Fön: 

nen bei ihnen alle in ihrem Bezirke vorfallende Real: und 
Perfonalklagen angebracht werden, während die Mebiafifirten 
nebft den ihnen gleich geachteten hohen Staatöbeamten, nur 

bei den Appellationdgerichten. belangt werden können. Inzwi— 



206 

fhen giebt e3 doch auch noh Specialgerichte, beſtehend 
aus fieben Nictern, die der König ernennt. Sie urtheilen 
mit Ausfhluß aller anderen Gerichte über Verbrechen des 
Staatöverrathd, der beleidigten Majeflät und des Aufruhrs, 
nad) einem blos fummarijchen Verfahren. Ja in dringenden 

Fällen (3. B. bei Volksbewegungen) ift fogar der General: 
freisfommiflarius bevollmächtigt, ein Standrecht, mit Zuziehung 
dreier Kriminalrichter zu halten. Gin furchtbared Gericht, 
da binnen 24 Stunden das Urtheil fallt, und folches f 0: 

gleich vollziehen läßt. 

Das bairifhe Militairwefen ift auf bie Son 

feription bafirt, welche jedes unverheirathete männliche Indi— 

viduum, ohne Unterfchied des Standed, vom 19ten bi zum 
24ſten Lebensjahre zum Waffendienfte verpflichtet. Den frei: 

willig Cintretenden ift noch vorzugsweiſe Beförderung zu 
Ober: und Unteroffizieröftellen verbeißen worden, wenn ihre 

Bildung fie dazu eignet. Auch können auf Befreiung vom 
Waffendienſte ausgezeichnete Schüler der Gymnafien und Hoc): 
ſchulen Anfpruh machen. Lehrer an öffentliben Anftalten 

find ganz frei. Auch follen derfelben Befreiung theilhaft wer: 
ben einzige Söhne oder Erben einer nicht unbedeutenden 
Wirthſchaft. Ueber die Einreihung der Nichtbefreieten unter 
die Fahnen entfcheidet das Loos. Ein verheiratheter Inlän— 
ber wird ald Stellvertreter eben fo wenig angenommen, als 
ein Ausländer ohne Realbürgſchaft. 

Die nit dur das Loos zu dem Fahnen Gerufenen 
bilden die Referve, und zum Dienfte in der Landwehr 

find (nach der Verordnung vom 28ften October 1813) alle 

männlichen Individuen vom 2lften bi zum 60ſten Lebens: 
jahre verpflichtet. Die Landwehr ift aber beflimmt zum 

Garnifondienft in den Städten, die feine binlänglihe Beſatzung 
von inientruppen haben, ferner auf dem Lande zur Unterftü: 

gung der öffentlichen Ruhe und Ordnung, im Kriege endlich 
zur VBerftärfung der Meferve des Linienmilitaird, und zum 

Schutze ded Landes gegen einen äußern Feind. Doch foll ihre 
militairifche Thätigkeit nur innerhalb der Grenzen des Reichs 
auf fpeciellen Befehl ded Königs in Anfpruch genommen werben. 
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Baiern ift freilich durch feine Theilnahme am beutfchen 

Staatenbunde nur zur Stellung von 35,000 Gombattanten, 
welche das fiebente Armeeforps bilden, verpflichtet. Seine 

Heeresmacht ftellt aber dennod auf dem Friedensfuße eine 
Maſſe von 53,594 Mann dar. Diefe Mafle befteht aus 
ber Hatfchiererleibgarde, der in 8 Kompagnien ver: 
theilten Gensdarmerie, 15. Rinieninfanterieregimentern, jedes zu 
zwei Bataillonen, vier Zägerbataillond und zwei Artille: 
rieregimentern. Die Kavallerie befteht aus zwei Güraflier: 
und ſechs Chevaurlegeröregimentern. Dazu fommen noch 
Pontoniers⸗, Ouvriers-, Mineurs- und Sappeurs-, wie auch 

zwei Garniſonskompagnien, Invaliden, Veteranen und Ka— 
detten, die ein nicht unbedeutendes Korps bilden. 

Die Generalität ſtellte im Jahre 1832 bar: einen 
Feldmarſchall, zwei Generale der Sinfanterie, einen Gene: 

ralquartiermeifter, vierzehn Generallieutenantd und zwan— 
zig Generalmajord. Die Nebenzweige des großen Armee: 
ftammes, (meiftend Noncombattanten,) als die Generalinfpeftion 
der Armee, dad topographilhe Büreau, die Zeughaus: und 
Gemehrfabrifdireftionen, die Generalauditoriate, die Militair: 
fondsfommiffion und die Hauptfriegsfaffe, das Armeemonturs 
depot die Penfieniften und Quiescenten und die Offiziere 
a la Suite, nebft den General: uud SFlügeladjutanten, er: 
heifchten zu ihrem Unterhalte beträchtlihe Summen, welde 

zu bewilligen, die zweite Kammer troß alle Sträubend, den: 
noch gezwungen wurde. Darum befaßen aber au die Mi: 
litairwittwen: und Wailenfonds fehon im Jahre 1832 ein 
Kapital von 2 Mil. 494,588 Gulden, wobei die Wittwe eines 
Dffizierd, auf von der vollen Gage bed verflorbenen Man: 
nes (ald Penfion) rechnen Eonnte. 

Zur Bildung und Uebung aller dad bairiſche Heer Fon: 
ftituirenden Zruppenarten gab es bereit3 fünf QDuartbände 

füllende Erercirvorfchriften, uud die meiften Regimenter befa: 

fen auch militairifche WBibliothefen. Ueberdem fonnte im 
Nothfalle das bairifche Heer bis zu 80,000, Mann verftärft 

- werden, und Baierns Politik durfte aljo hoffen, bei gelegener 
Zeit, auf der Bahn glücklich fortfchreiten zu dürfen, die $rie: 
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drih IL, von Preußen, mit nicht größern Mitteln ausge— 
rüſtet, keck betreten hatte. 

Jahr 1836. 
* 

Adminiſtrative, politiſche und kirchliche Merkwürdigkeiten. 

Bei den vielfältigen Reiſen des Königs ins Ausland, 

beſonders nach Italien, ward beliebt, daß der bereits zur 

Majorennität gelangte Kronprinz Marimilian an den Be 
rathungen des Staatraths nicht nur theilnehmen, fondern den: 
felben in Abweſenheit feines Vaters auch präfidiren fole. Der 

Prinz hatte bislang von Baiernd erftien Staatdmännern Un: 

terricht in allen Zweigen der Staatswiflenfchaften erhalten, 
Auch ward von ihm gerühmt, daß er fih im Schloffe Ho: 

benfhwangen hauptfächlic . mit ſolchen Studien beſchäf— 
tige, feine Mußeflunden aber der fchönen Literatur aller Na: 

tionen widme, und zu gleicher Zeit durdy den Ausbau des 
genannten Schloffes, wie auch durch defjen innere Ausfchmüz 

ung zu erkennen gebe, daß die großartigen Baufchöpfungen 
feines königlichen Vaters, ihm zum Borbilde dienten! 

Zu jenen bewunderten Schöpfungen gehörten gegenwär: 
tig die Verfhönerungen des mit Arkaden umgebenen Hofgar: 
tend zu München. Denn bdiefe Urfaden wurden durch Fresko— 

gemälde, welde theil3 Darftellungen aus der vaterländifchen 
Geſchichte, theild italienifcher und griechifcher Landfchaften ent: 

hielten, ausgefhmüdt. Auf ernfteren Zweck deuteren hin die 
bedeutenden Feftungsarbeiten in Ingolſtadt a), wobei an 
2000 Maurergefellen nebft mehr als 3000 Handlanger bis 
zum Spätherbft in Thätigkeit waren. Zu gleicher Zeit ward 
-—— — 

a) Liegt in einer holz: und wiefenreihen Gegend am Einfluffe ber 
Schutter in die Donau. Die Stadt zählt über 6000 Einwohner, 
‚bat Schifffahrt und — 
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in Folge eines Königlichen Refeript3 vom 2iften Mai 1836 
zur Belebung der DMainfchifffahrt, die Rektifizirung des bairi- 
fhen Mains begonnen, wozu die Negierung, außer den zur 
Herftelung ded Scleufenbaues bi Schmweinfurth erforder: 
lihen Koften, auf den Sahrsetat 200,000 FI. angewiefen 
hatte. Noch größere Summen nahm jedoch die projeftirte 
Herftellung ded Main: und Domaufanald, welcher fortan 

Ludwigskanal, genannt werden ſollte, in Anſpruch. 
Am bemerkenswertheſten find aber wohl in adminis 

firativer Hinfiht, die Königlichen Verordnungen vom 29ften 
December 1836, betreffend die WBereinfahung des Ge: 
fhäftsganges bei der innern Verwaltung. Es follte näm: 
lich durdy jene Verordnungen, bei der innern Verwaltung 

‚ein lebendiger Gefchäftsverkehr, verbunden mit perfönli: 
hen Bifitationen, der Generalfommiffair u. f. f. eingeführt, 
auch der Geſchäftsgang allenthalben, ſowohl mit ber erfor- 

derlichen Ziefe, als mit der möglichften Einfachheit, ohne 
Pedantismus beforgt werden. Aa’ der Zifte Paragraph jener 
Berordnung befahl ansdrüdlich : die. Verwaltungsbehörden hät: 
ten jelbft den Dürftigften mit Achtung zu behandeln, hätten 

die fonft ohne Auswahl gebrauchten Worte: pflihtwidrig 

oder pflihtvergeffen, zu vermeiden, und befonders der 
Unterbeamten gewöhnliche Jagd nah Berfäumnißentdedungen, 

worauf Geldftrafen folgten, abzufchaffen. Alfo lieber Wartbo:- 
ten zur Einforderung verfäumter ‚Berichte oder Vorlagen ab: 

zufenden, ald fofort mit Strafmandaten einzufchreiten. In 

der That eine feltene, fehr humane Regierungsmarime! 

Die zweite Verordnung von demfelben Tage, bezwedte 
eine einfache lebendige Behandlung des Staatöbaumelens. Sie 
bezog fih in Betracht der Vorlage und Genehmigung der 
jährlichen Neubauetats, auf die Werordnung vom 14ten Febr. 
1830 und befahl ausdrücklich, alljährliche Anftellung von In: 
fpeftionsreifen der Oberbauräthe und Infpektoren in fämmtlichen 

Kreifen der Monarchie, im. Folge welcher, mit Abwehr der 

bislang gebräuchlich gemwefenen zahlloſen Schreibereien und 
Berichtäerftattungen, die Kreisbauräthe und Infpeftoren, unter 
Vorſitz des Generalfommiffaird, eine genaue und überfichtliche 

Venturini's hift. Schriften. IH. 14 
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Tabelle de3 Provinzialbaubedürfniffes mit den nöthigen Be: 
merfungen wegen ded pro et contra auszufertigen hätten, 
worauf dann vom Minifterium des Innern die nöthigen Be: 

willigungen erfolgen follten. Ä 
Mit diefen Königl. Verfügungen, fand das Königl. 

Statut wegen Errichtung der Eifenbahnen in harmonifcher 
Verbindung. Wermutblich hatte auf die Abfaffung deſſelben, 
die vom Dr. Alerander Lips unter. dem Zitel: Deutfd: 
lands Wiedergeburt, edirte Schrift, einigen Einfluß er: 
halten. Denn Lips fchlug ‘alle gegen Anlegung von Eifens 
bahnen gemachten Einwürfe, als kurzſichtige oder ängftliche 

Zweifel zurüd und machte zugleih auf die ungeheuren, ja 
unerfeglichen Berlufte aufmerkfan, welde biejenigen Staaten 

erleiden würden, die fih von ihren Nachbaren, in Anlegung 

de herrlichen neuen Kommunikationsmittelö zuvorfommen 
ließen. 

Rückſichtlich der Finanzkräfte Baierns, kam bei den 
neuen großen Ausgaben zur Errichtung von Eiſenbahnen frei— 

lih wohl die fih in der dritten Finanzperiode noch auf 

131 Mil. 428,972 Fl. 24 Krz. belaufende Staatsfhuld, 
‚welche alljährlich eine Zinszahlung von 4 Mil. 371,507 Fl. 
24 Krz. erheifchte, mit in Betracht. Auch waren noch immer 
viele Penfionen wegen Mediatifirungen und Sekularifationen, 
überhaupt zum Belaufe von 3 Mill. 500,000 Fl., zu zabs 
len. Allein die Mode und der vorgeblihe Drang materieller 
Zeitintereffen, brachten dennoch dergleichen Anftände, bei einer 

jährlihen Staatseinnahme von 26 Mill. 906,780 Fl., zum 

Schweigen, da ja die Staatsausgabe durch eine gleiche Summe 
der Staatseinnahme volllommen gededt zu fein fchien, für 
außerordentlihe Ausgaben ed alfo auch an außerordentlichen 
Hülfsmitteln kaum fehlen konnte. 

Zu den weitausfehenden bairifhen Finanzoperationen ges 

hörte aber vorzüglich die am Aäten October 1835 geiche: 
bene Eröffnung der bairifhen Hypotheken: und Wechſel⸗ 
bank. Diefe machte fogar im Anfange des Jahrs 1836 be: 

fannt, daß bei ihr auch eine Girogefchäftsverwaltung in hä: 
tigkeit getreten fei. Nach Zahresfrift legte nun in Gegenwart 



i 211 

bed Königl. Kommiſſairs, Grafen von Lerchenfeld, der - 

Bankausfhuß den erften Mechenfchaftsberiht ab, wobei von 
den 40 zum Bankausſchuſſe gehörenden Mitgliedern freilich 

nur 15 gegenwärtig waren. Man erfah daraus, daß 910 

Darlehnögefuhe bewilligt und darauf 2 Mill. 209,650 Fl. 
wirflih ausgezahlt worden waren, und zwar zu 4 Pret. Ber: 
zinfung, gegen hypothekariſche Sicherheit. Aufs Esfomptos 
geihäft hatte die Bank zwar bi zum Schluſſe des Jahrs 
1836 98,690 Fl. 26 Kreuzer gewonnen, fie ftellte jedoch 

dad Hppothefengefhäft in die erfte Reihe ihrer Operationen. 

Dad gremium der Abminiftration, beftand aus fieken ber 
achtbarften Männer Münchens, von denen ſechs dem Han: 

delöftande angehörten, und die Hauptabfiht der Megierung, 
den Gutöbefigern eine billigere und fichere Geldunterftügung 
zu verfchaffen, wodurch wefentlihe Werbefjerungen der Agri— 
kultur bewirkt werden Fönnten, fhien durch die Banfoperatio: 

nen wirklich erfüllt zu werben a). | 
Eine andere Sinanzoperation beftand in der Errichtung 

von Sparbaffen, wodurch verhindert werden follte, daß ver: 

mögendlofe Familien, die beim geringften Vorfalle in gänzliche 

Armuth gerathen Fönnten, ihren Heimathögemeinden zur Laſt 

fallen müßten. Darum wurden die Königl. Landlommiffaire 
angewiefen, Einleitungen zur Errihtung von Sparkaffen in 

. allen Kantonshauptorten zu treffen. In fämmtlihen Kreifen 
bed Königreihs waren zwar auf die Weiſe bereits 4%, Mil. 
Gulden angelegt worden, wovon aber auf den Rheinkreis nur 
12,000 Fl. fielen. Diefen Rheinfreis bearbeitete man alfo 
bauptfählih, und brachte es wirklich im Laufe des Jahrs 
1836 dahin, daß in Speier, Landbau, Zweibrüden, 
Kaiferslautern und Frankenthal Sparkaffenftatuten 
entworfen wurden, die denn auch die Regierung unverzüglich 
.beftätigte. | 

a) In Verbindung damit ftand die von der bairifhen Bank errichtete 
Mobiliarverfiherungsanftalt, welche die Regierung beftätigte „ nachdem 
fie die Fortdauer des Treibens der franzoͤſiſchen Mobiliarsverſicherungs⸗ 
geſellſchaften, in Baiern verboten Hatte. Ein Verbot, welches auch die 
Gothaer Berfiherungsbant traf. 
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Unterdeffen wurde behauptet, daß der MWohlftand der 
Bewohner jene Kreifes in den leßtverfloffenen Jahren be: 

Yeutend geftiegen fei, welche Behauptung durch die Thatfache 

bewieſen werden follte, daß ſich im Nheinkreife die Zwangs— 
‚verfeigerungen von Smmobilien, von Jahr zu Jahr vermin: 

derten. Im Jahre 1833 hatte ſich mämlid deren Zahl auf 

115, im Jahre 1835 aber nur auf 63 belaufen. In Ber: 
bindung mit dem prefumtiv fleigenden Wohlftande jenes Kreis 

ſes, folte auh bie Vermehrung der Bevölkerung, (die im 
J. 1829 nur 437,858 Geelen betragen habe ‚und im Jahre 

1835 auf 546,972 angewachſen fei) ftehen. Auffallend lau: 

teten dagegen die Berichte von den, mit jedem Sabre anwach— 
jenden Ausmwanderungen aus dem genannten Kreife, nad) 

Nortamerifa. Schon im Monate Januar 1836 - wurden 
ja amtlich 26 ſolcher Auswanderungen, die wenigftens bun« 

dert Köpfe betrugen , angemeldet. Am bedenflichften zeigte 
fih die Auswanderungsluft in den Lanpfommiffariaten Homs 
burg, Kirhheimbolanden, Kufel und Pirmafend, 

wo demnach die Nahrungälofigkeit, oder des beftehenden Regie 

ments umerträgliher Drud, die ſtarken Bande der Baterlands: 

Liebe von Zagen zu Tagen mehr aufgelodert haben mochte. 
Eine Hauptquelle ded dort herrfchenden Elend: mochte auch 
wohl die von nichtswürdigen Winfeladvofaten angeregte Pro: 
zeßſucht fein, wodurch allerding3 viele Menfchen in jener Ge: 
gend zu Grunde gerichtet wurden. Dieſe Unheilöquelle fuchte 
freilih dad Königl. Juftizminifterium dur bie Verordnung 
zu verftopfen, daß Fünftighin nur. geprüfte Rechtskandidaten, 
als Vertreter der Partheien vor. den Friedendgerichten zuges 

laffen werden follten. Die zurüdgemiefenen Winkeladvokaten 
wußten aber dagegen die Meinung im Umlauf zu bringen, 
daß die den Bewohnern des Rheinkreiſes zugeficherte Erhale 
tung de franzöfiihen Rechtsganges, nach welchem ed jeder. 
Parthei zuftehe, fich durch irgend einen großjährigen und nicht 
interdicirten Staatöbürger bei den Friedenögerichten vertreten 
zu lafjen, durch jened Machtgebot gefährdet werde. Und dieſe 
leicht Eingang findende Borfpiegelung konnte wohl feinen an: 
dern als bedenklichen Einfluß auf die fhon bis zum Unmuthe 
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gefteigerte Stimmung der Rheinbaiern haben. Da hier nur 
Zeitungdangaben, wie fie die Augsburger Allg. Zeitung 
mittheilt, nicht Berichte unbefangen beobadhtender Neifenden, 

als Belege zu der in Nheinbaiern und felbft in- den altbairis 
fhen Provinzen vorherrfchenden Stimmung, Gnade vor dem 
KRichterftuhle der Genfur finden Ffönnen; fo muß ber Beitge: 

fchichtfchreiber fich auf jene beſchränken, und es der Urtheilskraft 

ſeiner Leſer anheimſtellen, ſich ſelbſt die Frage: wie es wohl 

mit der Volksſtimmung in Baiern beſchaffen ſein möge? nach 
Beherzigung jener Thatſachen zu beantworten. 

Am Aten Mai 1836 wurden von dem Polizeigerichte 
in Zweibrüden, einige dortige Einwohner zu drei: und ein- 
tägiger Gefängnißftrafe, wie auch zu ſolidariſcher Bezahlung 

der Prozeßkoften verurtheilt, weil fie in Bubenhaufen 
fogenannte Freiheitälieder gejungen. 

Am 22ften Zunius d. 3. mußte im großen Saale des 
Münchener Stadthaufed, unter Zulauf einer großen Menſchen— 
menge, der ehemalige Bürgermeifter, Hofratb Behr vor dem 

Bildniffe des. Königs öffentliche Abbitte thun. Warum? 
Der bedaurungdwürdige Mann erklärte mit Ruhe und Faf- 

fung, er bedaure es herzlich, wenn dad Staatsoberhaupt durch 

feine Handlungen und Schriften beleidigt worden fei, war 
aber fichtlih dur jenen Abt der, die Menſchenwürde beleidi- 

genden Demüthigung, aufs tieffte erſchüttet. Behr warb 
alfo der Ohnmacht nahe, in Begleitung von Gendarmen nad) 
der Frohnfeſte zurüdgefahren, und von da nad ber Feftung 
Oberhaus bei Paffau transportirt, um dort feine unbe- 
ſtimmte Strafzeit auszuhalten. Als Gnadengeſchenk erhielt 
der Unglückliche jedoch ein gefundes Zimmer. Seine Haare wur: 

den nicht abgefchoren, er befam weder die Koft noch die 
Kleidung gemeiner Verbrecher, er konnte über feine Zeit frei 

difponiren, blieb auch fogar mit feiner Familie im Fortges 
nuffe der ihm ausgemworfenen Penfion. 

Nicht fo niedergefchlagen zeigte fich wenige Tage nach: 
. ber der, wegen Verbreitung aufrührerifcher Schriften vom 

Dberappellationsgerichte zu achtjähriger gefchärfter Zuchthaus: 

ftrafe verurtHeilte Mürzburger Buchdruder Thein. Denn 
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bei der von ihm gleichfald im Münchener Stabthaufe zu lei: 
ftenden Abbitte vor ded Königs Bildniffe, hielt er mit Kraft 

und Faffung an die verfammelte Menge eine erfchütternde 
BVertheidigunggrede. Sein Schidfal war aber auch härter, 
als dasjenige, welbem Behr unterlag, denn er ward in das 

Strafarbeitshaus in der Au gefchleppt. 
Als Dr, Wirth feine zweijährige korrektionelle Gefäng- 

nißftrafe ausgehalten, ward er, da ihm dad Münchener Kreis: 
und Gtadfgericht, wegen einiger Auffäge in der fonft zu 

Münden erfcheinenden Tribüne, zu fehswöchentlicher es 

ftungöftrafe verurtheilt hatte, in der Nacht vom 18ten April 

d. 3. gleihfals von Kaiferslautern nah ber Feſtung 

Oberhaus transportirt. Endlich entlieg man Wirth und er 

laubte ihm, fortan unter polizeilicher Auffiht in feinem Ge: 
burt3orte zu wohnen. Allein der tief Gefränkte entflob aus 
der polizeilichen Kontrolle unter dem Vorwande, dad Weib: 

nahtöfeft in Schwarzenbach feiern zu wollen, und fand 
in der Schweiz ein willkommenes Afyl ®). | 

Zu den politifhen Merkwürdigkeiten im 9. 

1836 zählt man mit Recht, die in. Münden veranftaltete 

“ Bufammenfunft von Abgeordneten der deutſchen Zollvereinds 
ftaaten. Die bairifche Regierung hatte zur Leitung der Ber: 
handlungen dem Minifterialrath und Profeffor des Staatdrechts, 

Dr. Drefh beordert. Das brittifhe Miniſterium fendete 

fogar zu jenem Gonvente einen Mann von publiciflifchem 

Rufe, den befannten Sohn Mac Gregor, welder biöher 

eifrig bemüht gewefen war, dem englifchen Handelsſtande die 

wahre Bedeutung und Stellung des preußifch:deutfchen Zoll- 
vereind zu erläutern, und zu beweifen, daß jener Bolloerein 

a) Einen Beweis von den vorfrefflihen Wirkungen der bairifhen Land: 
polizei liefert auc, die Verhaftung des in der Fefte Arnitein mit 
12 Ruthenſtreichen bewillfommneten Bamberger Arztes Georg 
Strenz, der wegen Mangel an Legitimation verhaftet und ges 
peitjcht wurde. Er entleibte ſich ferbft im Gefängniffe wegen jener 
Zuͤchtigung. 
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ſtem baſirt fei. Nun follten von dem. Gonvente einleitende 
Schritte gethan werden zur Fefiftellung eined gemeinjamen in 
Geltung und Währung genau übereinftimmenden Syſtems in 
Münze, Maaß, Gewicht und MWagengleid. Man fchrieb zwar 
aus Münden, die Verfammlung beftehe aus lauter hochges 
bildeten und audgezrichneten Geſchäftsmännern. Gleichwohl 
konnten diefelben, befonders: wegen Preußens Einwendungen 
gegen bie beabfichtige Münzeinheit, der aub Heffen, 
Naffau und die thüringſchen Vereinsſtaaten nicht 
beiflimmen mochten, zu feinem erfprießlihen Reſultate gelan: 
gen, und ed bedurfte daher, um ein ſolches ind Leben zu rus 

fen, noch weitausfehender Verhandlungen, die fich durchs ganze 
folgende Jahr hinzogen. 

— — — —— — 

In kirchlicher Hinſicht herrſchte unter der prote— 

ſtantiſchen Geiſtlichkeit, wie auch unter mehreren Gemeinden 
im Rheinkreiſe, eine ſo höchſt bedenkliche Spannung, daß 
eine bedeutende Anzahl achtbarer proteſtantiſcher Geiſtlichen 
mit ihren Gemeinden gemeinſchaftlich den Beſchluß gefaßt 

hatten, des Königs Schutz anzurufen gegen die Anfechtungen 
und Untergrabungen der in den Jahren 1818 und 1821 
von der Generalſynode zu Kaiſerslautern entworfenen, und 

vom Könige Marimilian Joſeph genehmigten Bereini: 
gungsurfunde. In jenem Befchluffe ſollte auch proteftirt werden 

gegen die Einfchwärzung der mit der Unionsafte in Widerſpruch 

ftehenden Lehren, wobei eine gewifle Parthei, die im 16ten 
Sahrhunderte verfaßten fombolifchen Bücher ald abfolute lau: 

bensnorm geltend zu machen ſtrebte. 

Die fogenannte rationaliftiibe Parthei fuchte dagegen 
dem -abjurden Pietismus und Myftizismus, wie nicht minder 
dem verächtlichen Treiben vernunftlofer Schwärmer fräftig ent: 

gegenzuwirfen. Die Speyerer Zeitung erfchien ald Hauptor: 
gan der freifinnigen Geiftlicpfeit, und der Herausgeber zog [eh 
durch einen fcharfen Ausfall gegen Myſtizismus und Pietiömus, 
eine Injurienklage zu, wovon er jedoch durch dad Königl. Be: 



216: . 

zirfögericht in Frankenthal, völlig abfoloirt wurde. Nun. 
legte zwar Die Königs. Staatöbehörde gegen ſolche Abfolution Op: 
pofition ein. Allein der königliche Appellhof verwarf am 26ſten 
Mai d. I. die Berufung und Pe volftändig ‚das erfte 

richterliche Erkenntniß. 
Unterdeſſen hatte das Obertonfiftorium an die Defanate 

ein Umlaufichreiben ergehen laffen, worin den Pfarrern aufge: 
geben wurde, beim Meligiondunterrichte ſtets auf die Unter: 
fcheidungdlehren des Proteftantismus NRüdfiht zu nehmen und 
ja nicht zu vergellen, daß die Lehre vom rechtfertigenden und 
feligmabyenden Glauben an Jeſum Chriſtum den Sohn 

Gotted und Heiland der Welt, fi ald der Mittelpunkt erweife, 
um welchen fi alle übrigen Grundlehren der proteſtantiſchen 

Kirche ordneten. 
Ein ähnliches, vom 27ſten Januar 1836 datirtes Aus⸗ 

ſchreiben des proteſtantiſchen Conſiſtoriums zu Speyer an ſämmt— 

liche Dekanate und Pfarrämter des bairiſchen Rheinkreiſes, ver: 

ſicherte im Namen Sr. Majeſtät des Königs, daß es nie weder 
für den Myſtizismus noch für den Pietismus, wohl aber 
für die poſitiven Elemente der in der Bibel geoffenbarten götts 

lihen Wahrheiten gewirft habe. Merkwürdig war dabei die 
Gonfiftorialerflärung: die unirte Kirche des Rheinkreiſes, babe 
feine fombolifhe Bücher, nach welchen fie ihren Glauben und 

ihre Lehre bemeffen könnte. Allein eben deöwegen müfje die 
proteftantifche Geiftlichkeit mit ihren Gemeinden an den pofitis 

ven Elementen um fo fefter halten, welche in den Schriften 

bed alten und neuen Zeflamentd vorhanden wären. Der übrige 

Theil des Ausfchreibend war ein Flickwerk von Bibelfprüchen 
ohne Kritik, und überhaupt eine woäfferige Brühe, welche mit 

dem Wunfche ſchloß: Der Herr ſegne das gefprochene Wort, daß 

es viel Frucht bringe zu feiner Ehre und zu feiner Kirche Heil 2). 
Es war inzwifchen gar Fein Anſchein vorhanden, daß 

beide Auödfchreiben irgend etwas zur Beruhigung ber aufges 
tegten Gemüther im Nheinfreife gewirkt hätten oder noch wire 

fen würden. In den Diöcefanfynoden war des Streiten Fein 

a) Eine fehr höfliche Kritik jenes Ausfchreibens, " r lefen in der Allger 
meinen RIERINELIREN 1836. Nr. 
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Ende und, wie es in der Hitze bed Streitd zu gefchehen pflegt, 
es wurden von beiden flreitenden Partheien wirklich abjurde 
Behauptungen nicht nur ausgefprochen, fondern auch verthei: 
digt. Davon gelangten denn bald Schredenöbotichaften an 
dad Dberconfiftorium nah München. Da wurden nicht nur , 
fämmtlihe Dekanate aufgefordert, unverzüglih die Synodal: 

protofolle einzufenden, fondern die Oberconfiftorialräthe Fuch s 
und Grupen mußten fih Anfangs Julius d. 3. auf den 
Weg nad) Speyer machen, um zu erforfchen, auf welde Meile 
und durch welche. Mittel dad auflodernde Ihismatifche Feuer 
wohl noch gelöfcht werden könne. 

Das war ficherlich Feine leicht zu löſende Aufgabe. Denn 
das myſtiſche Gift hatte ſich nicht blos nach München verbrei— 

tet, ſondern ſogar ſchon in der proteſtantiſchen Univerſitätsſtadt 
Erlangen, einen ſcheußlichen Kindermord zu Tage gefördert. 
Ja die Myſtiker geriethen ſelbſt mit dem katholiſchen Klerus in 

Streit, indem ſie katholiſche Pfarrkinder zu bekehren ſuchten, 
auch Bibeln mit myſtiſchen Auslegungen in katholiſchen Pfars 
reien vertheilten, welches die rechtgläubigen Paſtoren dergeſtalt in: 

dignirte, daß jene Bibeln von ihnen öffentlich verbrannt wur: 
- ben, während der weiter und tiefer fchauenden ultramontanifchs 

Patholifhen Pfaffenzunft, eben in jener Zerrüttung der prote— 

ftantifchen Kirche, eine vielverfprechende Morgenröthe aufging. 
Das proteftantifche Kirchenheil follte nun durch eine General: 

ſynode ermittelt werden, und fo ließ fich denn wirklich der König 

bewegen, im Dftober 1836 eine Generalfynode der bairifchen pros 
teftantifchen Kirche nah Baireuth zu berufen, wobei der Bi: 
cepräfident des Appellationsgerichtd zu Bamberg, v. Spies 
als Königl. Kommiffarius fungiren folte. ‚Die Mitglieder der 
G. ©. befchäftigten fi allerdings mit Berathungen über den 
revidirten Entwurf der Kirchenagende und Liturgie; mit dem 
repidirten Entwurfe der Gottesdienflordnung und mit dem Ent: 
wurfe wegen Einführung der Kirchenvorflände. Den eigentli: 

chen Kranfheitöftoff zu berühren, ſcheuete man fih. Allein 

fhon ließen fich viele beachtenswerthe Stimmen hören, melde 
behaupteten: die proteftantifhe Kirche fei durch die von oben 

ber beliebte Zuſammenſetzung der Synoden, gar nicht gehörig 

k 
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vertreten, und die tief ind innere Leben ber proteftantifchen 
Kirche greifenden Beſchlüſſe einer ſolchen Synode, könnten fei: 
neöweges ald verbindlich betrachtet werben. Denn fie wären ja 
nicht einmal der öffentlihen Beurtheilung unterflellt worden, 
Dies fei aber bei der gegenwärtigen religiöfen Stimmung und 
Richtung in Baiern durchaus nothwendig. Man möge fic 
daher doch in Acht nehmen, daß dur die Synobalbefchlüfle 
nicht mehr Böſes ald Gutes geftiftet werde. Mit andern Wor: 

ten, daß nicht in Baiern Separatiömusd und offene Spaltun: 
gen freies Feld gewönnen 4). 

Die alfo Stimmenden bezweifelten auch fehr, daß durch | 
die projeftirte Mebertragung des Religionsunterrichts ausſchließ— 
lih an die Geiftlichen, die dazu außer der gefehlichen Lehrzeit, 
wöchentlih ſech s volle Stunden verwenden follten, das ſchon 
verfpürbare Uebel im Volke gänzlich ausgerottet werden würde, 
wenn auch (wie im Antrage war) die Geiftlihen ſtets in 
Amtskleidung und in der Kirche den Unterricht ertheilten! - 

In fieben Kreifen des Königreichs Baiern haufeten 
Juden, deren verfchiedene Verhältniffe: allerdings. wohl geeignet 
waren, die Aufmerffamkfeit der Regierung in Anfpruch zu neh: 
men. . Schon vor Ablauf des Sahrs 1835 erfchien alfo ein 

Minifterialrefcript, welches befahl, daß im Januar 1836 in 

jedem der fieben Kreife eine Verſammlung der ediftmäßig 

geprüften und beftätigten Nabbiner, mit Zuziehung eines 
Laien aus jeder jüdiichen Gemeinde, gehalten werden folle. Ab: 

ficht der Negierung bei ſolchen Verſammlungen war: Uebereins 
ſtimmung in der Glaubensformel, im Religiondunterricht und 
im Kultus der Sfraeliten zu erzeugen, wie au zu erfahren, 
ob der Errichtung einer iſraelitiſchen Oberfirhenbehörde ober 

Synagoge, bedeutende Hindernifje entgegenftänden. 
Die Verfammlungen mußten in jeder Kreishauptftadt ge: | 

halten, und die Koften derfelben von den betreffenden — 
ſchen Gemeinden getragen werden. 

a) Bol. Allg. Kirchenzeitung J. 1836. pag. 1392. 



Bon der bereitd am 18ten Februar db. 3. unter Vorſitz 
des Regierungsfommiffaird Dr. Freudel beendigten jübifchen 
Synode zu Baireuth verlautete, daß befonderd durch bie 

Muge Einwirkung des Rabbiner Aub, welcer ftetd auf Unter: 
fcheidung des KRabbinifhen und Mofaifhen gedrungen, faft 

alles Vorgetragene mit allfeitiger Einftimmung durchgegangen 
fei, die Synode jedody ſich Feinesweged für befugt gehalten 
babe, eine kategoriſch enticheidende Sprache zu führen, welches 
allein eine zu hoffende Generalfynode zu thun bevollmächtiget 
ſei. Aehnliche Lobfprühe wurden der zu Augsburg gehal: 
tenen Synode, wo der Diftriftsrabbiner Guggenheimer 
dad Wort geführt und feiner Amtöbrüder Vota geleitet habe, 
ertheilt. Nicht fo frieblih waren aber die Berathungen der 
ifraelitifhen Synode des Mheinkreifes, auf welcher 96 Xheils 
nehmer und unter diefen vier Bezirks: und zwanzig andere 
Rabbiner, erfhienen. Der Streit begann fofort in der erften 
Sigung am Bten März d. 3. unter denen, die ſich geneigt 
zeigten, Reformen zu bewilligen, und denen, die feft am Alten 
halten wollten. So 3. B. wurde die Frage: ob ifraelitifchen an 
den lateinischen Schulen theilnehmenden Schülern, am Sonnabend 
zu ſchreiben erlaubt fei? mit faft allen Stimmen abfolut ver: 

neint. Inzwiſchen vereinigte fich doch die Synode zu der Bitte: 
dag überall dad Zohlfonfche ifraelitifche Lehrbuch eingeführt 
werden möge. Die Frage wegen Ordnung bed Kultus, ward 
in der Hauptfahe Müglih umgangen. Die Verfammlung lö: 

fete fih auf am 17ten März, und: leider ſchien Fein Theil 
zufrieden zu fein mit ben Nefultaten der Berathung. Und 
wirklich verbreitete fich eine folhe Unzufriedenheit auch nad 

Rückkehr der Abgeordneten, in ihre Gemeinden faft durch den 
ganzen Rheinkreis. Große und beinahe unbefiegbare Schwie: 
rigfeiten hatte daher die verfprochene ifraelitifche Generalfynode 

zu befiegen, fals eine folhe Synode wirklich zu Stande fam. 

Die Fatholifche Kirche erfreuete fih in Baiern zuneh— 
menden Wachsthums des frommen Klofterfegend. Hochgeprie— 
fen wurde fogar in dem Königl. Abfhiede für den Landrath 
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des Oberbonaufreifed dad glänzende Gebeihen der unter Leis 
tung des begünftigten Benediftinerordend geftellten Fatholifchen 

Studienanftalt zu Augsburg, wobei der König die freus 3 
dige Anerkennung feiner väterlichen Maaßregeln von Seiten 
der treuen Augsburger Bürger ganz vorzüglich belobte. Von 
ſolchen treuen Bürgern ging vermuthlich auch bie preiswür—⸗ 

bige Notiz aus A): »Unfere Benediktiner erwerben ſich eine 
‚ immer größere Popularität. Gie zeigen fih nicht. engbrüftig, 
mönchiſch, fondern aufgeklärt und dem : Beitgeifte befreundet, 
was ihr Juſtitut, in fonft ‚mißtrauifchen Gemüthern, ja fogar 

in den Augen der Proteftanten immer ehrwürdiger macht.« 
Inzwiſchen wollte doch der Kunftgriff in Bamberg 

nicht recht gelingen-, obgleich dort, unter Leitung eines Pros 
fefiord. der Philofophie, 243 Einwohner bewogen. worden 

waren, heimlich eine Bittfchrift an den König zu unterzeich- 
nen, worin fupplizirt ward: daß. es der Regierung gefallen 

möge, die mit großen Fonds verfehene Pfarrei St. - Martin 
nebft der Studienanftalt, einer Benediktiner Congregation zu 
übergeben. Magiftrat und Gemeindebevollmächtigte Bam: 

bergs mußten doch erft befragt werden, ob’ ſolches Wunſch 
und Meinung der Mehrzahl von Bambergs Bewohnern 
gewefen? Und da ‚ergab es fich denn bald, daß die fragliche . 
Supplik ein Lügenmachwerk fei, daß viele Unterfchriften er: 
fhlihen worden, und daß alle zufammengenommen noch nicht‘ 
I, der Familienzahl von Bamberg ausmadten. Un der 

Spige jener Umtriebe fanden ein Theaterkaſſirer und ein 
Nachtwächter, und fo wurde denn auch vom Magiftrate wie 
von den Gemeindebevollmäcdtigten, ber fraglihe Vorſchlag 
einftimmig zurüdgewiefen, 

Unterdeffen war es doc den Franziöfanern in Müns 

hen gelungen, von Neuem einen Königl. Befehl zu ermwirs 
fen, zufolge deſſen unterfuht werden follte: ob und wie das 
ehemalige Garmelitenklofter, in ein Franziskaner Hofpiz bald 

möglichſt verwandelt werden könne. Bald nachher (aten Mai) 

eröffnete der Bifchof von Regensburg, das Klofter Seli— 

ı 3) Siehe Allgemeine Kirchenzeitung Jahr 1836. Seite 344. 
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genftadt zu Landshut. Er beftätigte auch die Fanonifche 
Gewalt der Klofteroberin und beforgte die Einfleidung einiger 
Novizen. 

Zu den in ben lestverflofienen Jahren in Baiern wie: 
derhergeftelten Drden der Kapuziner, ber Franziska: 
ner, der Benediftiner, der Servitinnen und ber 
barmherzigen Schweftern, gejellte fih nun auch der 

Orden der barmberzigen Brüder in Neuburg an der 

Doffe. Zu den Drei aus vergangener Zeit noch vorhandenen 

Mitgliedern des leßtgenannten Ordens, wurden aus öſterrei— 

chiſchen Klöftern, ein Prior, ein Priefter und zwei Mönche 
berufen, worauf der Regierungdfommiffair Dr. von Ahorner 
am 15ten Junius d. J. die feierliche Snftallation des Klo: 
fierperfonals vollzog. Um diefelbe Zeit ward den barmherzis 
gen Schweftern in Münden die Verwaltung des heil. Geis 

ftesfpital3 übertragen und dad Verfprechen gegeben: daß für 
fie baldigft ein eigenes Klofter und eine geräumige Kirche er: 
bauet werden folle. - | 

Wie forgfältig unter fo glänzenden Aufpizien zur Wie 
derherftellung mittelalterlicher Mönchszucht und Nonnenfrömmig- 
keit, auch für und über die reine Lehre der allein feligmachen: 
den Kirche von dem Oberhirten ber gläubigen Heerde gemacht 
wurde, bewies das an die Geiftlichkeit ded Bisthums Würz 
burg gerichtete Birfular vom 13ten Dftober d, 3. Sämmt- 
liche Guratgeiftlihe wurden nämlich darin ermahnt und 'ange- 

‚wiefen, dad Dogma von der Antufung und Verehrung ber 
allerfeligften Jungfrau Mariä und der anderen Heiligen, 
in ihren Predigten und Katechefen dem Volke auf die faßlichfte,, 
eindringlichfte Weife, mit Berufung auf die Entjcheidungen ber 
Kirche, unabläffig einzufchärfen. 

Bei einer folchen von der oberſten Staatöbehörbe begün— 

ftigten Stimmung, verfäumten es die Sefuiten nicht, ihre frü— 

heren Anträge zu wiederholen und folche bis zu dem Berfpre: 

hen auszudehnen: fie wollten. bei ihrer Wiederaufnahme in 

Baiern, den Unterricht in fämmtlichen gelehrten Anftalten für 
- die Zugend unentgeldlich beforgen. Das Unerbieten erhielt fchon 
durch die, Meinung, daß den Jeſuiten ungeheure Geldmittel zu 
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Gebote ftänden, noch mehr aber durch den Umftand, daß fort: 

während viele Familien von hohem bairifhen Adel, ihre Söhne 
in die zu Freiburg in der Schweiz beftehende jefuitifche 

Lehr: und Erziehungsanftalt fendeten,. in den höchſten Regio: 

nen der bairifhen Staatd: und Kirchenhierarchie Eingang. 
Hohe Staatödiener verfiberten fogar: daß bie meiften jest in 

ihrer politifchen Stellung hervorragenden Geifter, ihre wiffen: 

fchaftlihe und moralifhe Ausbildung in jener Anftalt erhalten 

hätten, und es gab felbft Schriftfteller von litterarifhem Rufe, 

welche es fich nicht zu viel fein ließen, die Anfchuldigungen, welche 
die Sefuiten hätten erbulden müſſen, ald Berläumdungen darftel- 

len zu-wollen, womit dann die Schauder erregende Behauptung 
in Verbindung fland: die Wiedereinführung des Ordens ber 
Geſellſchaft Jeſu fei dad einzige Mittel, um zu einer in relis 
giöfen und politifchen Rückſichten befieren Zeit zu gelangen. 

Noch war zwar des Königs früher geäußerter Widerwille 
gegen den berüchtigten Orden nicht ganz überwunden. Doc 
wollte man wiffen, es. hätten in neuefter Zeit ded Monarchen 

Anfihten eine den Sefuiten günftigere Wendung genommen ®). 
Wie dem auch fei, die Saat war bereitö im Jahre 1836 aus: 
geftreuet, welche in Baiern nicht bloß, fondern auch in andern 
deutſchen Staaten reichlike Früchte trug. Wie ed nun mit 

dem religiöfen Kulturgrade unter Baiernd Wolke befchaffen 

war, läßt fich ohngefähr nach Beherzigung folgender Thatfache 
beurtheilen: Gegen dad Ende des Jahrs 1830 erfchien einer 

geiftlichen Schwefler aus dem geiſtlichen Orden, welcher fid 

bem Dienfte der Armen und Kranken zu Paris widmet, wäh: 
rend ihres cifrig andächtigen Gebets, ein Bild der allerfeligften » 
Sungfrau Maria, wobei eine Stimme erfholl: »Diefe Strah: 

len find ein Sinnbild der Gnaden, welhe Maria für bie 
Menfchen erlangt hat.« Kings um dad Bild Iad die Nonne 
in goldenen Buchſtaben: »O Maria, ohne Sünde empfangen, 
bitte für uns !« Nachdem die fromme Klofterfchweiter das Bild 
genau betrachtet hatte, ertönte wieder eine Stimme, die ſprach: 
2Es muß eine Medaille nad) diefem Bilde geprägt werben, und 

a) Siehe Allgemeine Kirchenzeitung vom 3. 1838. pag. 1023. 
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die ſolches Bild tragenden Perfonen werben, nachdem fie kirch⸗ 

lic gelegnet worden find, fich eines ganz befonderen Schuged 
der Mutter Gottes zu erfreuen haben.« 

Jene Medaillen wurden nun in, Folge einer foldhen Pro: 
phezeihung, ganz genau nad dem Original aus Frankreich, in 
Münden geprägt. Man Fonnte diefelben von Mefling für 

3 Kreuzer, verfilbert für 5 Kreuzer, und ganz von Silber für 
40 Kreuzer Ffaufen. Der hochwürdigſte Erzbifhof von Müns 

hen weihete die Medaillen und verfab folhe mit einem be: 

fimmten Ablaß. Alfo waren nach kurzer Frift mehr ald 70,000 
jener Amulette zur Ehre der unbefledten Empfängnig Mariä 
in Altbaiern verfauft worden, die vorzugäweife Kindern als 
Amulette oder Zalisman angehängt wurden. Bedarf ed noch 
weiteren Beugniffes über die in Baiern vorherrfchende religiöfe 
‚Stimmung ®). 

x 

— — —— nn — — 

Die Cholera in Baiern während des Jahrs 1826. 

Allen Amuletten und Talismanen zum Trotze, brach den: 
noch der furchtbare Würgengel, Cholera genannt, von der 
Tyroler Grenze her, in das fromme Baiern. In Mitten: 
walde raffte die Seuche ſchon Anfangs Auguft binnen weni: 
gen Tagen 29 Perfonen hinweg. Sm Iſarkreiſe ftarben 
gleichfalls zu Zroftberg und Waſſerburg mehrere Men: 
fhen an derfelben Krankheit. Die Regierung fchritt aber fo: 
glei mit kräftigen Gefundheitäpolizeimaaßregeln gegen ben, 
fid) der Hauptftadt des Reichs nahenden Zerftörer ein. Nach 

Mittenwalde wurden act junge Xerzte gefendet, um fich 
von ber Befchaffenheit der Seuche genaue Kunde zu verfchaf: 

fen. In München felbft wirkte proviforifh die, Nahrungs: 

und Reinlichkeitspolizei mit großer Vorficht und Strenge. Den 

a) Siehe die Hanno verſche Zeitung, und nach berfelben den Ham: 
burgifhen unpartheiifhen Eorrefpondenten Jahr 1836, 
1Tten Auguft, Nr. 194. ‘ 
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wirffih Armen gewährte, eine wohleingerichtete Suppenanftalt 
unentgeldlich gefunde Nahrung. und felbft kümmerlich 

begüterte Bürgerfamilien fonnten gegen ſehr mäßige Bezahlung 
reine und geſunde Koſt erhalten. 

Lange ſuchte man zwar zur Beruhigung der Bevölkerung 
Münchens, dad Daſein der furchtbaren Seuche in Abrede zu 
ſtellen. Als aber im Oktober d. J. die Sterbefälle immer 

häufiger wurden, ſah ſich das Obermedizinalkollegium ſelbſt 
genöthigt, der Wahrheit die Ehre zu geben und amtlich am 
2aſten Oktober zu erklären: die afiatifhe Brechruhr fei 
wirkiih in Münden vorhanden, Nun traten die inftruftiond: 
mäßigen Anordnungen ihrem vollen Umfange nad, in volle 
Wirkſamkeit. In jedem Diftrikte beftand ein eigenes ärztliches 

° Dienftlofal, in welchem der Diftriktsarzt felbft oder ein Affi- 
ftent defjelben, zur Ertheilung von Rath und Hülfe ſtets ges 
genwärtig fein mußte, wozu denn auch Zräger mit Tragſeſſeln 

und Waͤrterinnen jederzeit disponibel waren. Die Zahl der die 

Befuchsanftalten beforgenden Aerzte und ärztlichen . Gehülfen 
belief fih auf 72, und jedem folchen Arzte waren Suppen: , 

und Holzbillet3 zur Verfügung übergeben. In den entlegenen 
Stadttheilen errichtete man ſchnell Filialſpitäler, weil die ge— 

wöhnlichen Spitäler zur Aufnahme der zahlreih Erkrankten 

nicht mehr Raum genug hatten. 
Der Minifter des Innern und der Generalflommiffair 

ded Kreifes beriethen ſich täglih mit den Polizei: und Sani— 

tätöbehörden, wie auch mit den Diftriktsärzten über den zu: 

oder abnehmenden Stand der Krankheit, und in Folge folder 
Berathungen, handelte die Viktualienpolizei, defonders bei Bifita: 

tionen ded Bieres in allen Kneipen und GSchenfen, mit vers 

ſchärfter Strenge. Dabei fehlte es nicht an freiwilligen bedeu— 
tenden Geldbeiträgen zur Unterftügßung armer Kranken. Beſon— 
ders aber zeichnete fi) dur ‚Milde und unermüdete Wohl: 
thätigfeit der ehrwürdige Münchener Frauenverein aus. 

Dies alles wirkte zufammen, um felbft in den niedrigen 
Klaffen der bürgerlichen Geſellſchaft Vertrauen auf. baldige 

Befiegung der gräßlihen Seuche zu weden und Münden gegen 
jene Greuelfcenen zu [hügen, die beim Ausbruche der Cholera 
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in Parid und Wien, beſonders aber in Ungarn und 
Sizilien vorfielen. 

Dennod flieg die Zahl der Erkrankten binnen drei 
Wochen auf 2577, wovon 255, ber fchnell tödtenden Krank: 
heit zum Opfer ind Grab fanfen. Daffelbe Schickſal traf in 
der Mitte November den jungen fpartanifchen Helden Elias 

Kazadod, dem Antonios Miaulid, der dritte Sohn 
des berühmten griebifhen Seehelden - Andreas Miaulis, 
nach kurzer Frift folgte. Er ſtarb von der Cholera ereilt im 

Wirthöhaufe zu Uffenheim ald Begleiter des jungen Königs 
Dtto auf der Reife nah Dldenburg, gleih nah dem 

Genuffe unverbaulicher Speifen, unter den heftigften, bie 
furchtbare Krankheit faft immer begleitenden Krämpfen. 

Endlich milverte fi am Ende des Jahrs die Mord: 

wuth der gräßlihen Krankheit, und im Anfange des folgenden 
Jahrs, wagte ed die Münchener Sanitätsfommiffion, das Erlö: 
fhen der Brechruhr amtlich befannt zu machen. Jedoch nur 
mit der Bemerkung: daß ſämmtliche prophylaftifche Anorbnun« 

gen vorerft noch bid zum Schluffe des Monats Februar fort: 
beftehen follten. 

en nn — j . € 

Rückkunft Königs Ludwigs aus Griechenland. König 
Otto gleichfalls in Baiern. 

Nah amtlichen Berichten hingen die Altbaiern, beſonders 
die Bewohner Münchens, mit unbefchreiblicher Liebe und Ver: 

ehrung an ihrem bochgebildeten, Baiernd Glanz noch täglich 
vermehrenden Herrfcher. Die Münchener fcheinen fogar bei 
der Nachricht von König Ludwigs auf den Idten April 
1836 beflimmter Rückkehr in feine Hauptſtadt, von einem 
Freudentaumel ergriffen worden zu fein. Der König ward 
nämlich, begleitet von einem fehr zahlreichen, ihm entgegenges. 
zogenen, aus Reitern und Fußgängern beftehenden Gefolge, 
an der Burgfriedend Grenze, unter einer prächtigen Dort er: 
richteten Ehrenpforte vom Münchener Magiftrate und den 
Gemeindebevollmächtigren empfangen. Won biefem Punkte an 

Benturini’s hift. Schriften. II. 15 
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bis zur Königl, Nefidenz waren Muſikkorps aufgeftellt. Gleich 
am fchön deforisten Karlöthore, fanden auf Zribunen Knaben 

und Mädchen aus den Glementarfchulen, bie dem Könige 

Bewilllommnungsgedichte Überreichten. Won den drei höchiten 
Thürmen weheten Flaggen, und der fefllihe Zug bewegte ſich 

durch die Stadt unter dem Geläute aller Gloden. Auch wa: 

ren viele Häufer feftlih mit bunten Zeppichen geihmüdt. 

In der Metropolitanfirhe ward ein feierliches Hodamt 
gehalten und dem Allmächtigen Dank gebracht, daß derſelbe 

den König von feiner fünf Monate dauernden Reife glücklich 
wieder in den Kreis feiner Familie, wie zu feinem treuen 
Volfe zurüdgeführt. Noch größer war der Qubel, als am 
felbigen Zage Abends, der König unter Pauken und rom: 
petenfhall im Theater erfhien. Bald ertönte nun, vom Per: 
fonal der Oper gefungen, ein Lied fröhlichen Bewillkommens, 
welches dankend pried den Monarchen, der im Morgenglanze 
auf der Burg Athen geflanden, der Kunft und Miffenfchaft 
hochblühend fiet3 erhielt, der dem Handel nicht bios neue 

Schwingen gab, fondern ihm auh Ströme und Wege. bahnte. 
Wohlthätige Patrioten feierten des Königs Rückkehr 

durdy milde Spenden an Arme und Waifen. Noch erfreuli: 
cher feierte der König felbit feine Rückkehr durch Stiftung 
einer Blindenbefchäftigungsanftalt. Ein neues. Feft fchenfte 
den Münchenern die Ankunft ded Griechen : Königd Otto, 
der auf feiner Neife zwar das firenge Inkognito eines Gra— 

fen von Miffolungbi beobachtete, in Münden jedoch, 
mit allen. einem gefrönten Haupte zufommenden Chrenbezeu: 
gungen bewillfommnet werden mußte Die Münchener poli- 
tifhe Zeitung überbot ſich faft felbft bei diefer Ankündigung 

mit allerunterthänigften SKomplimenten. Dem geliebten Bru: 

der eilte der Kronprinz bis Kufftein entgegen, und an ber 

Heimath Grenze empfing, unweit der gefhmüdten Ehrenpforte 
bei Kaifersfelden den mit griechiſchen Sorgen beladenen 

jungen Herrſcher eine Maſſe jubelnder Menfchen, die grüßend 
fih zu ihm drängten, während Muſikchöre die bairifche Kö: 

nigshymne ſpielten. Vater, Mutter und. Gefchwifter empfin: 

gen den Geliebten bei Aibling, und bald darauf erfchien, 



227 

von Reiterſchaaren begleitet, der feftlihe Bug an Münchens 
MWeichbilde, von wo aus gedrängte Menfchenhaufen, die Mili- 
tairfpalierd durchbrechend, denfelben unter Kanonendonner und 
Glockengeläute bis zum Schloſſe begleiteten. Die Schauluft 
ward Dabei noch mehr. gereizt .burdy den Anblid der griechi⸗ 
ſchen Tracht, worin nicht nur König Otto ſelbſt und deſſen 
Dienerſchaft, ſondern auch die ihn begleitenden Offiziere er— 
ſchienen. Am Fuße der Schloßtreppe empfing den geprüf— 
ten Sohn zum zweitenmale König Ludwig mit herzlicher 
Umarmung, und die Münchener politiſche Zeitung lieferte von 
dieſer Scene eine emphatifch:poetifche Beſchreibung, worin es 
an perlenden Freudenthränen nicht fehlte. 

Der vornehmen Schauluft ward noch ein köſtliches Feſt 
am letzten Mai im Schauſpielhauſe gewährt, da in dem neuen 
Stücke (der Liebe Wettſtreit betitelt) Madame Birch— 
Pfeifer eine fo treffliche Anrede hielt, daß fich (nad) amtli- 
hen Berichten) der dadurch gewedte Enthufiasmus kaum bes 
fchreiben ließ. Dad Ballet, bie prächtigen Dekorationen, der 

figurirte Wettfireit um Otto zwiihen Hella& und Bava— 
ria, und befonderd das legte Theaterkunſtſtück, wodurch der, 
einen Wald vorftellende Hintervorhang plötzlich verfhwand, und 
ſtatt defjelben ein mit den griechiſchen und bairifchen Farben 
gefchmüdted Zelt, aus welchem man bie Ausfiht auf Mün— 
hen hatte, erfchien, worin König Ottos nebſt feiner Kö— 
niglihen Eltern Namenszüge in Brillantfeuer glänzten; erho: 

ben ben Jubel der Zufchauer zur überfchwenglichen Ertafe, 
Am folgenden Zage ward König Dttos ein und zwan« 

zigſter Geburtötag, durch feierlichen Gottesdienft in der feftlich 
geihmüdten Kirche in Gegenwart einer zahlreichen vornehmen 
Verfammlung begangen, worauf bann ber griechifhen Majeftät 
alle Griechen vorgeführt wurden,‘ die in Münchens verfchiede: 
nen Anftalten Bildung und Erziehung empfangen hatten. Auch 
bei diefer Gelegenheit trug Otto die griechifche Kleidung, 

Wegen ber nahen Bermählung des jungen Königs mußte 
nun aud ein den Verhältniffen angemefjener Hofftaat für ihn 
gebildet werden. König Otto hatte aber ſchon in ben Iekt: 

verfloffenen vier Jahren eine Appanage von 186,686 Gul: 
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den erhalten. Auh war König Lubwig in Griechenlands 
bedrängtefter Zeit, den dortigen kläglichen Finanzen durch be: 

beutende Vorſchüſſe zu Hülfe gekommen. Dies waren Punkte, 
worüber ed im nächſtfolgenden Jahre noch heftige ſtändiſche 
Debatten gab, welche die Königl. bairiſchen Staatsminiſter, 
durch Grörterung der Rechtmäßigkeit jener Ausgaben, kaum 
zu beichwichtigen vermochten. 

Inzwiſchen waren bereit am ten September 1836 
die, hinfichtlih der Bermählung König Ottos mit der Prin- 
zeffin Amalie von Didenburg geflogenen Unterhandlun: 

gen beendigt und die Ehepaften unterzeichnet worden, und fo 

gedieh ed zu Didenburg denn am 22iten November d. J. 
zur feierlihen Trauung des jungen Königs mit der erfohrenen 

Braut, wobei ed an glänzender Oftentation und an einer höchſt 
vornehmen Gefellfchaft nicht mangelte, indem außer‘ den Ge— 
fandten und in Oldenburg anmwefenden Refidenten von Ruß: 
land, Preußen, Defterreih, Großbritannien, Dänemark und 

Baiern, auch die fünf erften Dldenburgifchen Rangklaffen, 
zu ber erhabenen Feierlichkeit mit eingeladen worden waren. 

\ 

Das Jahr 1837 
erfchien für Baiern mit der freudigen Hoffnung, daß die zer» 

flörende Wuth der Cholera gänzlich befiegt worden fei. 
Daher erließ denn auh am 19ten Sanuar König Ludwig 
ein Mandat, wodurch beide Kammern der bairifhen Stände 

auf den 2ten Februar d. 3. nah München einberufen wur: 
ben, mit der Erklärung: »Nachdem die epidemifche Brechruhr 

in Unferer Hauptfladt und deren Umgebungen gänzlich erlos 
fhen ift, gereicht e8 Und zum lebhaften Vergnügen, der 

. Stimme unfered Herzens folgen, Unfere Lieben und Ge: 

treuen, die Stände det Reichs um Und verfammeln und mit 
ihnen dad Wohl des Waterlanded berathichlagen zu können.« 

Zu Präfidenten der erfien Kammer ernannte der König 
wiederum den Feldmarfball Fürſten Wrede und den Fürften 
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von Deitingen-Spielberg. Bu SPräfidenten ber zweiten 
Kammer wurden grfohren, ber Freiherr von Schenk und 
der Graf v. Seinsheim. Nicht minder wichtig war bie 

Wahl der Königl. Kommiffarten für die ftändifchen Sigungen. 
Sie fielen auf den Minifterialraty Bezold, den Minift. Rath 

v. Stürzer, den M. R. von Mayr, den Miniſt. R. 
Weigand, und für die Militairangelegenheiten, auf ben Ge: 
neralmajor v. Baur und den Oberkriegskommiſſair Habel. 

Darauf ſchritten auch beide Kammern zur Organifation 

der Ausfhüffe für die Geſetzgebung, für die Steuern, für 
das Staatöfchuldentilgungswefen, für die Unterfuhung der 

etwa vorfommenden Beichwerden über Verlegung der Staatds 
verfaffung, wie auch für die übrigen au die Kammern gelan« 
genden Gegenftände der inner Verwaltung. Die erfte Kam: 

mer wurde mit der fraglichen Drganifation viel ſchneller fertig 
als bie zweite, 

Am Alten Februar eröffnete König Ludwig bie Kams 
mern mit einer Rede, worin er zuerjt ausfprach, was feinem 
Herzen am wohlthätigften war, nämlic die freudigen Ereig: 
niffe in feiner Familie und die Beweife von der Liebe feines 

Volkes. Dann ging er über auf die Gefegentwürfe, die von 
den Miniftern den Ständen vorgelegt werden würden. Gr 
rühmte zugleih den erfreulihen Stand ber Staatsfinanzen, 
fprach frommen Danf gegen Gott wegen ded Aufhörens der 
Cholera, aus und betheuerte zum Scluffe: Er zähle feft auf 

den redlihen Willen wie aud auf die Anhänglichkeit feiner 

Lieben und Getreuen, der Stände des Reichs. 
Es thut nicht Noth, den Charakter und dad Mefen ber 

am 19ten Februar d. 3. dem Könige überbrachten Dankadref: 

fen beider Kammern, zu erörtern. Danf, Adoration und Zu: 
fimmung Alles deſſen, was die Negierung zum Heile des 
Reichs unternehmen werde, verfchmolzen und wiederholten ſich 

in fhön Elingenden Phrafen. Die erfle Kammer befonderd 
verficherte: der König könne fih auf den guten Geift, ben 
die Kammer der Keichöräthe bereits in ſechs Berfammlun: 

‚gen unerfchütterlih bewahrt habe, feft verlaffen. Am Schluffe 
der Dankaddreſſe zweiter Kammer hieß es etwas abmeichend 
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non ber Reichsräthe Phrafiologie: »Wie Fünnte, da wir von 
der Heiligkeit unferes Eides tief ergriffen find, ein anderer 
ald ein guter Geift walten über dem Landtage von 1837? 
Und darum zählen Em. Majeftät mit Recht auf unfern- 

vedlihen Willen, wie auf unfere treue Anhänglichkeit a). 

‚Ständifche Verhandlungen und deren Nefultate, Finanz: 
Dperationen und Handel. 

| Unter allen materiellen Staatsintereffen ift das der Fir. 
nanzen das bdringendfte. Alſo wurden auch bie bairifchen 
Stände im Jahre 1837 zuerftgburc einen gediegenen Bor: 
trag des Finanzminiſters v. Wirfhinger, von dem Zu: 
ſtande des bairifhen Finanzweſens (in der dritten Periode) 

gehörig unterrichtet, Die ordentlihen Staatdeinnahmen bed 

laufenden Dienfted, betrugen in den Sahren 1832 bi3 1836 

82 Mil. 787,738 Gulden, hatten aber mit den Vorſchüſſen 
aus den Vorjahren, die Summe von 89 Mill. 397,056 er: 
reicht, wogegen die gefammten Staatsausgaben in ber fragli— 
hen Finanzperiode nur die Summe von 83 Mill. 468,101 
SI. erheifhten. Der Ueberfhuß von 5 Mil. 928,955 Fl. 
fam daher der neuen Finanzperiode zu Gute. ' 

Nicht minder erfreulich lautete der Bericht über den 
Gang und die Refultate der Staatöfchuldentilgung. Denn es 
ward eine reine Vermehrung des Depofitoriumd von 34,199 
FI. nachgewiefen. Was die der vor kurzer Zeit errichteten Fe— 
ffungsbaufaffe: Dotation anbetraf (welche jährlich 

800,000 FI. zum Feftungsbau Tiefern follte), fo waren in 
derfelben am Schlufie der fraglichen Finanzperiode noch 293,408 
Fl. vorhanden, von weldhen ein bedeutender Theil, bei ber 

Staatsichuldentilgungsanftalt verzinslich belegt wurde. 
In einer der erſten Sitzungen der zweiten Kammer, 

brachte nun der Finanzminifter, das Budget für die vierte 

a) Die Reden und Abddreſſen leſe man in ber Allgemeinen Zeitung 1837. 
Beilage Nr. 44 und Wr. 52. 
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Sinanzperiode (1837 bis 1843) zur Sprade. Die Haupt: 
poften der Ausgabe bezogen fich auf die Erhaltung des Milis 
taird, die Zinfen der Staatöfchuld und die Givillifte der kö— 

niglihen Familie. Der gefammte Militairetat mit Einfluß 
der Gendarmerie, des topographifchen, Inftituts, des Militairs- 

und Waifenfonds, ded Unterhaltd der Feftung Landau und 

des Honorard der Militairfommiffton in Frankfurt, koftete näms 

ih über 814 Mil. Gulden. . Zur permanenten Givillifte des 

Königs, ded Kronprinzen und der Appanagen, waren 2 Mil. 
855,000 Fl. erforderlih. Die Zinfen der Staatöfchuld nah: 

men 8 Mil. 746,294 Fl. in Anfpruh, und für die Lil: 
gungäfaffe wurden jährlihd 800,000 Fl. ausgeſetzt. Alſo 
beliefen ſich die geſammten Staatsausgaben für jedes Jahr 
der vierten Finanzperiode, auf 29 Mil. 986,009 Gulden. 
Mehrere andere Ausgaben, die ins Budget nicht aufgenom: 
men. worden waren,. fonnten glüdliher Weife aus den Er: 

‚übrigungen der legtverfloffenen Finanzperiode befiritten werden. 

Die jährlibe Staatdeinnabme ſchlug dagegen der Minifter 
an auf 30 Mill, 12,473 Gulden. Dazu follten beitragen: 
die direkten Auflagen 6 Mill. 136,883 FI, die indi: 

reften Auflagen 10 Mil. 541,416 Fl, die Staats— 
regalien und Anſtalten 4 Mil. 21,349 Fl., die Staat: 
domainen u. f. f. 8 Mil. 100,692 Fl., die befonderen 

Abgaben 77,100 Fl, die Kreisauflagen 689,435 Fl. 
und die Übrigen Cinnahmen 145,628 Fl., wozu noch aus 
dem Beftande der Vorjahre 300,000 Gulden Famen. 

Nach mancyerlei Debatten über die einzelnen Pofitionen 
des Ausgabebudget3, erfolgte am 16ten Septbr. d. 9. im 
Wefentlihen die Königl. Sanktion des von den Ständen 
berathenen Budget für die nächftfolgenden ſechs Etatsjahre. 
Jedoch mit genauer Beftimmung deſſen, mie ed mit dem Be: 
ftande der Vorjahre und mit der auf jährlih 30 Mill. 558,006 
51. feftgefesten Staatdausgabe, rüdfichtlich der Zinsentrichtung, 

des Tilgungsfonds, der Penfiond: und Amortiffationsfaffe, der 
Staatöbauten u. |. f. gehalten werben folle a). Die zweite 

a) Bal. ee Beilage Nr. 47 zur Allgemeinen Zeitung vom 
Sabre 1 
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Kammer hatte ja faft alle ihr vorgelegte Rechnungen nach des 
Ausfhuffes Gutachten als richtig anerkannt, und nur die Red 

nungen über die Militairaudgaben mit einigem Vorbehalt 
angenommen a). Auch gab freilich die Yeußerung der Dokto— 
ven v. Ringseid und v. Moy: dad Prinzip des modernen 
Staatd: oder Finanzhaushalts fei tadelhaft, weil Alles auf dad 
Geld zurüdführe und nur fuche die Einnahmen fo hoch als 

möglich zu fleigern, Anlaß zu einer intereffanten Debatte, in; 
dem von vielen anderen Abgeordneten, befonderd aber von 
zwei Staatöminiftern dad befolgte Finanzfyftem fehr in Schuß 
genommen wurde. 

Kräftiger als ſolche Einrede der oben genannten Abgeord- 
neten, war jedoch der von der Geiftlichkeit Nürnbergs ein 
‚geleitete Antrag der Abgeordneten Löſch und Stöder, auf 
Abfhaffung des Lottos. Boftelmeyer, Hornthal, 

. Schwindel und mehrere Mitglieder der zweiten Kammer, 
unterflüßten die Motion, wobei Schwindel auf den großen 
‚Zollverein hindeutete, deſſen Ergebniffe wohl hinreichend fein 
möchten, ‚ben durch Aufhebung des Lotto in der Gtaatdeins 
nahme entftehenden Ausfall zu decken. Wirklich richtete bie 
zweite Kammer am 25ſten April d. 3 mit 108 gegen 10 
Stimmen an die Regierung: eine dringende Bitte: dad Lotto 
allmählig aufzuheben und zur Dedung des dadurd entftehen- 

. den Einnahmeausfalld, den Ständen einen geeigneten Gefegent: 
wurf vorlegen zu laſſen. Sa fogar die Kammer der Reiche 
räthe trat den Wünſchen und Beichtüffen der zweiten Kammer 
rüdfihtlich der fraglichen Abſchaffung des fo verderblichen Glüdd: 
fpield bei. Hornthal, der faktiſch nachgewieſen, aus eignen, 
als Vorftand ded Bamberger Armenpflegichaftäraths geſam⸗ 
melten Erfahrungen, daß die den dortigen Armen geipenbeten 
Gaben regelmäßig aus ber Armen Händen ind Lotto: wander: 

a) Heybenreih und Willich hatten fich's freilich fehr angelegen fein 
loffen, eine Minderung des Etats ber aktiven Armee zu bewirken, 
bie Kammer trat aber ihren Anträgen fo wenig bei, daß fie allen auf 
den fraglichen Punkt bezüglichen m... ngen ber Regierung, * 
ſtimmung ertheilte. 
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ten, ließ e8 nicht an unterthänigen- Schmeidhelreben zur Errei⸗ 
hung des mwohlthätigen Zweckes fehlen. Denn er äuferte em: 

phatifh: werde jenes gräßliche Uebel vertilgt, fo würde ſich 
auf dem Haupte ded unfterblihen Scöpfers des Zollvereind, 

eine neue Bürgerfrone befeftigen, deren Glanz eine ewige Dauer 
verfpreche. Auch erinnerte der klaſſiſche Mann an Catos 

befannte, ſtets im römischen Senate wiederholte Formel: Cae- 
terum censeo, Carthaginen esse delendanı, und pero: 
rirte dabei: fo müffe auch in der Abgeordneten: Kammer am 
Schluſſe jeder Sigung, der Nuf gehört werden! Zerſtört 
werde das Lotto! 

Wie zu einer Gontraleftion, trat nun in ber 27ften Kam: 
mer» Sigung, der Minifterialraty v. Mayr mit einer Erklä⸗ 
zung über die Sparfaffen, denen die Regierung, als einem 
der mädhtigften Hebel der Sittlichfeit, ihre vorzüglichfte Aufs 
merkſamkeit gewidmet, (in der Ständeverfammlung) hervor. 
Er wied nad, daß die Regierung zur Verbeſſerung des frag: 
lichen Inſtituts, eine Kommilfion von ausgezeichneten Männern 
niedergelegt habe, welche befonderd dad Problem löfen follten: 

durch welche Einrichtung es wohl möglich werde, Dienftbeten 
u. f. f. an dem Orte, wo fie wohnten, Gelegenheit zu verſchaf— 
fen, aud die fleinften Grübrigungen ohne Zeit: und Koften . 

aufwand in eine Sparkafle legen zu können? Zum Schluffe 
bemerkte der genannte Minifterialrath, die Sparkaffenrebnun: 
gen wiefen fhon jest, auf ein Staunen erregended Nefultat 
ihrer Wirkfamkeit hin. Denn von den Aktivfapitalien der 
Sparkaſſen wären bereitd vor Ablauf des Jahrs 1835, ver- 
zinslich angelegt worden bei den Königl. Staatsſchuldentilgungs⸗ 
kaſſen 3 Mit. 723.421 Fl., bei Privaten 699,579 Fl. 9 
Kreuzer, und bei Gemeinden oder Korporationen 1 Mil. 
162,539 $1. 28 Kreuzer 3 Pfennige. 

Nun war aber doch noch die ſchwere Frage zu beant- 
worten: wie beim Fortbeſtehen des Kotto, die von ber 
mit bummen Aberglauben und bigotter Traumdeuterei amalga- 
mirten Lottowuth beherrfchten niedrigen Stände, von der uns 
glüdlichen Krankheit geheilt und fo weit zur Vernunft ges 
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bracht werden Fönnten, ihre erfparten, ober ald milde Gaben 
empfangenen Pfennige, lieber den Sparkaſſen ald tem Lotto: 

ſchlunde zu opfern? 

Noch merfwürdiger erfcheint in finanzieller Hinficht die 
im Monat Junius d. 3. ftattgefundene Zuſammenkunft der 
Kommiffarien verfchiedener füddeutfcher Staaten in München, . 

um fich. über einen gleihen Münzfuß zu vereinigen. Das 
Bedürfniß einer folchen Vereinigung war längftens gefühlt wor- 
den. Aber das eigentliche Uebel lag tiefer, ald daß die Haupt: 
-quelle bdeffelben von dem größern Publitum hätte entdeckt 
werden fünnen. Erſt im Jahre 1834 dedte fie der Münchner 

Profeffor, Herman in dem zu Heidelberg erfceinenden 
‚ Archive für politifhe Defonomie: und Polizeiwi: 

fenfhaft vor Sedermannd Augen auf und wies nach, daß, 

fo lange jene Quelle nicht verftopft werde, aud an feine ra: 
bifale Heilung der willführlihen Münzverfchlechterungen gedacht 
werden könne. 

Nach langen‘ Debatten, "worin nähft Preußen (dad 
feinen Münzfuß ohne großen Nachtheil nicht reformiren fonnte) 

Baden und Darmftadt die Oppofition bildeten, vereinigten 
die Kommiffarien fih endlih dahin, daß der bisher gefeßlich 
gewefene 24 Gulden Münzfuß, in einen 24 Fl. 30 Kreuzer 
Münzfuß verwandelt werden, auch der fogenannte Kronenthaler: 
fuß aufhören müffe. Alfo wurde noch vor ihrer Auflöfüung im 
November, den bairifchen Ständen eröffnet, daß der König bie 

zwiſchen Baiern und MWürtemberg, den Großhergogthümern 
Baden und Heffen, dem Herzogthume Naffau und der freien 
Stadt Frankfurt am 25ſten Auguft 1837 abgefchloffene Münz: 
fonvention ratifizirt habe. Die zweite Kammer bezeugte, wie 
vorauszufehen, der Königl. Regierung ihren Dank für das 
glüdliche Zuftandefommen der fraglichen Vereinbarung. Indeſ— 
fen zeigte fih in der nächſten Erfahrung der. glüdlihe Erfolg 
jener Vereinbarung fehr zweifelhaft, obgleich die benannten 
Staaten fi verbindlich gemacht hatten, bis zum Iften Januar 
„1839 eine Maffe von wenigftens 6 Millionen Gulden (wo: 
von vier in Gulden, und zwei. in halben Gulden nadk 
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dem Maafftabe der Zoll:Revenuenvertheilung erfcheinen follten) 
ausprägen zu laffen 9). - 

Für Baierns Induftrie, Handel und Landwirthfchaft war 
bie fragliche Münzfonvention allerdings von großer Bedeutung, 
denn nach der vom Minifter ded Innern, Fürſten von Dettin: 
gen Wallerftein, der zweiten Ständefammer gegebenen 
Auskunft, gab ed damals in Baiern 12,920 Bankiers, Kauf: 
leute und Krämer, wozu noch viele Spediteurd famen. Dem 
Real: und VPerfonalfredite waren gewidmet zwei Banken, 
acht Kreishülfskaffen, ſechs und zwanzig öffentliche Leihan⸗ 
falten und zwei und fehzig Sparfaflen. Den Geldhandel 
betrieben mehrere Handelöpläge. Man zählte. fieben Moll: 
märkte, fieben Hopfenmärkte, über 800 Meffen und 
Sahrmärkte, nebft 116 wöchentlich ftattfindenden regelmäßigen 
Getreidefhrannen, die ein Bild des regften Umfchwungs dar—⸗ 
ftelten. Dabei entwidelte fih auf den Viehmärkten ein au— 

ferordentlich lebhafter Verkehr, der jährlih eine Summe von 
13 Mil. 108,713, Gulden in Umlauf ſetzte. »Baierns 

Verkehr,« fagte der Minifter, »erhebt fi durch den großen 
Zollverein aus einem langen unfreiwilligen Schlummer. Schon 
fhmwebt unfere Flagge in direkter Fahrt vom Main nad 

dem Rhein. Bald werden Eifenbahnen uralte Handelsplaͤtze 
mit neuen verbinden, und der Ludwigs Kanal, das 

fhwarze Meer und den Dcean vereinigend, wird eine gänzlich 
veränderte Handeldrichtung mit Baierns Wohlfahrt in Verbin: 
dung bringen.« 

Der. Huge Mann verfchwieg jedoch in der emphatifchen 
Darftelung keinesweges, der Landbau bilde die einzig hältbare 

a) Die fogenannte Münzkonvention zerfiel in zwei Haupttheile. Der 
erite handelte in 15 Artikeln von ben Silbermünzen, wobei bad anzu: 
nehmende Markgewicht auf 233,855 Grammes feftgefegt wurde. Der 
zweite Theil betraf die Prägung der Scheidemünzen (in 6 Artikeln) 
und bejagte, daß alle von den nicht Eontrahirenden Staaten herruͤh— 
renden Scheidungen auf den Aften Zanuar 1838 außer Curs gefest 
werden follten. Vergl. die Abhandlung in den Außerord. Beilagen 
Nr. 272 fig. in der Allgem. Zeitung vom Jahre 1837. 
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Grundlage ber bairifhen Staatöwirthichaft und bes bairifchen 
Nationalwohlftandes. Inzwiſchen hatte der befonders zu Guns 

fien der Eifenbahnen den Kammern vorgelegte Gefegentwurf 
über die Zwangsabtretung von Grundeigenthum für öffentliche 
Zwecke, nicht blos in der Kammer der Reichsräthe wefentliche 

Modifikationen erfahren, fondern aud die zweite Kammer adop- 
tirte gleichfalls jene Mopvififationen, und gab nur unter der. 
Bedingung ihrer Annahme, mit Majorität ihre Zuſtimmung 

zu dem in Frage ſtehenden Gefese, worüber jedoh die Würz- 
burger Zeitung ihren Unwillen in folgender von tiefer Er 

bitterung zeugenden Phrafe ausließ: »Man reicht der Geldmacht 
beide Hände, damit fie ihre Krallen immer tiefer einfchlage, 
Und ift der Erpropriationsplan oder, wie .e5 richtiger. hei: 

fen folte, das Eifenbahngefeg etwa nicht ein neuer 
‚gewaltiger, weifer Nationakwirthfchaft zuwider laufender Schritt 
auf dem gefährlihen Wege? Für wen find denn Eifenbah- 
nen nothwendig? Sind fie nothwendig für die Agrifultur, 
find fie ed für Handel und Gewerbe? Wahrli nein! Aber 
nothwendig find fie für den Spekulanten und Xftionaire, — 
kurz, für die Geldariftofratie. Die Kreisregierungen und der 
Staatdrath follen freilich Über die fogenannte Nothwendigfeit 
entfcheiven.. Aber was heißt dad anders, als jie follen von 
ben Aftionairen Beweis fordern, daß eine anzulegende Eiſen- 
bahn rentire. In dieſem Rentiren findet fich die ganze Noth— 
wendigkeit. — Wer wird nun aber den Grundbefigern, oder 
dem Gewerbe Zreibenden, wenn fie auch noch fo gute Sicher: 
heit ftellen fönnen, noch Gapitalien zu ihrem Betriebe mit 4 
ja zu 5 Prozent Berzinfung leihen, da die Geldmänner ihe 
Geld zu weit höheren .Zinfen bei Eifenbahnen anlegen 
können ?« Ä 

Leute, die weiter ald dicht vor ihre Nafe fihaueten, hät: 

ten dem erboften Eiferer wohl antworten können: Wart: doch 

nur ein Weilhen, und Du wirft fehen, wie der unflugen 

Geldfpekulation die Strafe auf dem Fuße folgt, 
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Juſtiz und Verwaltung. 

Durch die Erlöihung eines großen Theild der fonft in 
Altbaiern beftehenden Patrimonialgerichte, worauf deren Inha— 

ber nach dem Geſetze vom Jahre 1931 freiwillig Verzicht ge: 
leiftet hatten, war allerdings ein bedeutended Mißverhältniß 
zwifchen der Bevölkerung und dem Arbeitövermögen der Be: 
hörden entjlanden. In der Ständefisung am IAten März, 
brachte der Abgeordnete Neuland, jened Mißverhältniß befon- 
derd zur Sprade, und Kolb bemerkte dazu, eine Vermehrung 
bes Amtöperfonald bei den Randgerichten fei abfolut nothwenbig. 
Denn es gebe 3.3. im Unterdonaufreife manches Landgericht, 
zu welhem 34000 Geelen gebörten.' Hornthal erklärte 
darauf, fo lange die bisherige Gefchäftsorganifation ber Land— 

gerichte fortbeftehe, würden alle Perfonalvermehrungen nichts 
helfen. Da trat endlihb am 29ften April der Abgeordnete 

Löſch, mit einem Antrage hervor, der eine radikale Verbeſ— 
ferung der Landesgerichtöverwaltung bezwedte. Gr forderte 
nämlich Verkleinerung der Landgerichte, Aufhebung des Gols 
legialſyſtems bei denfelben, Befreiung der &. G. von der Gri- 
minaljurisdiftion (die den beftehenden Kreis: und Stabtgerichs 

ten übertragen werden könne), Wereinfahung der Geſchäfte 
und gänzlihe Befreiung der L. G. von der Verrechnung ge: 
rihtliher Zaren und Sporteln. 

Der Minifter des Innern geftand zwar im Allgemeinen 
die beherzigungdwerthe Bedeutſamkeit ded Antrags zu, machte 

jedoh auf die großen Schwierigkeiten, welche der Ausführung 

befielben entgegenftänden, aufmerkſam und betheuerte: daß die 
Regierung ſchon beicäftigt fei, die unleugbaren Anomalien, 
worauf die Antragfteller hingewiefen, zu befeitigen. Allein 
auch fie werde ed ſchwerlich Jedermann Recht machen Fön: 
nen. Denn verwalteten Biele, fo klagten die Verwalteten über 
Bielregieren, verwalteten Wenige, fo pflegten Beſchwerden 

über Vernadläffigung zu folgen. Der Hauptgrund, warum 
es vorerft beim Alten bleiben mußte, war aber wohl in dem 
verftändlih genug angebeuteten Koftenpunfte zu fuchen. 

Der Minifter ſelbſt hatte ja ſchon die fehr wohlthätige 



Auskunft getroffen, daß ein eigenes Bureau zur protofollari: 

ſchen Aufnahme mündlichen Anbringens für wenig bemittelte 

’ 

Untertbanen errichtet worden war, das auch an Sonn: und 
Feiertagen den Klagenden offen ftand. In demfelben Geifte 
legte. die  Negierung. den Ständen einen Gefeßentwurf zur 
beffern Drganifation des landräthlihen Inſtituts vor. Obgleich 
nun die Mehrheit der zweiten Kammer, den Gefinnungen, 

aus weldhen jener Entwurf hervorgegangen war, volle Ge: 

rechtigfeit wiederfahren ließ, fo gab es doch Einige, die dem 
Entwurfe, VBoreiligkeit und Mangel an genügenden Motiven 
zum Vorwurfe machten, Indeſſen wurden diefe Kritifer übers 

flimmt, und die Kammer nahm per majora, die meiften Ar: 

tifel mit befcheidenen Modififationen an. Allein die Reichs: 
räthe wurden durch ein von der zweiten Kammer abweichen: 
des Intereſſe, deſſen Urjprung nicht zweifelhaft fein konnte, 
beftimmt, mehreren von den Abgeordneten gut geheißenen Ar— 
tifeln, ihre Zuflimmung zu verfagen und fogar zu verlangen: 
das den erblihen Reichsräthen nicht nur die. Landrathöproto: 

folle, fondern auch fämmtlihe von den Kreisregierungen an 
den Landrath gelangten Mittheilungen zur Einjicht mitgetheilt 
werden möchten. 

Wie fogar ‚in der zweiten Kammer die Stanbeinteref: 
fen gar leicht mit einander in Gonflift gerathen konnten, ber 
wies die heftige, fih aus dem Antrage des Abgeordneten 

Welſch entwidelnde Debatte. Welſch hatte nämlich darauf 
angetragen, die Negierung zu bitten, der Ständeverfammlung 
förderfamft einen Gefegentwurf über die Ablösbarkeit des 
Jagdrechts auf arrondirten Gutöfompleren, ſowohl ald auf 
gefchloffenen Gemeindefluren, mitzutheilen. Graf Seinsheim 
ſtand ſogleich nebſt acht Freiherren auf gegen den Antrag 
mit der Erklärung: der Antrag ſei von der Kammer gar 
nicht zu berathen, denn er involoire einen Zwang gegen das 
Privateigentbum. Als nun gar der Finanzminifter von Wir: 
fhinger folder Anficht beiftimmte, konnte Welſch nichts 
erhalten, ald daß fein Antrag zur gutsachtlihen Berichter: 
ftattung an den betreffenden Ausfhuß verwiefen‘ wurde. Da 
gab es denn Gerede genug, aber aus der Sache warb nichts. 

- 



Noch übler wurde ber Abgeordnete Sewald angelaf: 
fen, al3 er am 29ften April wagte, auf zwangsweiſe Ablö- 
fung de3 Zehntrechts anzutragen. Der Herr von Ring: 
eis bezeichnete fogar den Antrag als revolutionair, und Graf 
Seinsheim fonnte nicht begreifen, wie ein folder Antrag 
in einer Kammer, weldhe zum Schutze bes Eigenthums in 
allen feinen Theilen berufen fei, nur angehört werden könne. 
Auch Herr von Moy behauptete, der Antrag fei durchaus 

verfaſſungswidrig. Sewald modifizirte zwar feinen Antrag 
auf Zwangdfiration des Zehnten, und in Folge der Zeit auf 

Ablöfung bdeffelben, warb jedoch niedergedonnert mit dem 

Ariom: es fei furchtbar gefährlich, an die Eicherheit ded Be— 

figed zu taſten. Ja der Befiß der Könige beruhe auf feinem 

befiern Recht, ald der Beſitz eines Jeden. Endlich nahm ſich 

aber doch der Staatörath, Graf von Drechſel ded armen 
Sewald$ an und wied nad), daß die Staatsregierung felbft 
im Sahre 1827 ein Gulturgefeß den Ständen vorgelegt habe, 
deſſen 36ier Paragraph alſo laute: »Alle auf den Grundbe— 

ſitz oder auf Bodenerzeugniſſen liegenden unſtändigen Laſten, 
müſſen auf Verlangen der Pflichtigen oder Berechtigten fixirt 

werben, auch iſt die Ablöſung jeder Bodenzinſe dem Pflichti— 
gen geftattet. »Da nun, fuhr Drechſel fort, beide Kam: 
mern im Sahre 1831 fih über Zmwangödfirirung der Zehnten 

berathen, aber freilich damals feinen gemeinfamen Beſchluß 

in der fraglihen Angelegenheit aefaßt hätten, fo dürfe dem 
Abgeordneten Sewald keinesweges ein Vorwurf, als habe 
er revolutionair und verfaflungswidrig gehandelt, gemacht wer: 

den. Ueberdem fei der zu fo großer GErbitterung Weranlaf: 
fung gebende Antrag im Einklange jmit den Anordnungen 
aller Baiern umgebenden deutfhen Staaten, auch könne Nie: 

mand die Wahrheit ableugnen, daß die Zehntabgabe eine de: 

moralifirende Induftriefteuer, mithin für den Staat nachtheilig 
und unheilbringend fei. 

Die Lektion war Icharf, aber doch nicht Eraftvol 
genug, um den ariftofratifchen Geift a), der -in beiden Kam: 

a) Ich Iefe eben in Genimore Eoopers Wanderung in Italien 
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mern Wurzel gefaßt, zu befiegen. NRüdfichtlic der bisher üb: 
lihen Suftizverwaltung ftritt man lange über den Entwurf 

eines Gefeged zur Verhütung 'ungleichartiger Erkenntniſſe bei 
dem oberiten Gerichtshofe in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten. 
Die zweite Kammer ertheilte aber auf den vom Fürften v. 

Dettingen: Wallerftein vorgetragenen Wunfh: jene 
Kontroverfen, welche auf Unvollftändigfeit oder Dunfelheit der 
geſetzlichen Beſtimmungen beruheten und daher Weranlafjung 
zu ungleichartigen Erfenntniffen gäben, durch authentifche le— 
gislative Interpretation zu befeitigen, mit 78 gegen 39 Stim: 
men ihre Billigung. 

Eine nicht minder lebhafte Debatte entwidelte ſi ch aus des 
Freiherrn v. Holzſchuher Antrage, das Vermittelungs-Ge— 

ſchäft zwiſchen über Rechtsfälle ſtreitenden Partheien, den ftädtis 

ſchen Behörden zu übertragen. Die Mehrheit der Abgeordneten 
ſprach ſich zwar -billigend für den Antrag — jedoch nur unter der 

Bedingung aus: daß den in Rede ftehenden Vergleichen feine 
erekutorifche Kraft, fondern nur die einer öffentlihen Urkunde 

beigelegt werde. Der Vlinifter des Innern rühmte die wohlthä- 
tige Wirkſamkeit ded fraglichen Inftituts und führte das Beiſpiel 

an, daß in der Kreishauptftadt Ansbach, in einem Zeitraum 

von zwei Jahren, durd jenes Inſtitut von 3400 Streitigfeiten, 
mehr ald 2300 zur Ausgleihung gebracht worden wären. Die 
Mehrzahl der Juriſten war aber dem Antrage entgegen, und 

der Suftizminifterialrath v. Stürzer, neigte ſich als Regierungs— 

fommilfair gleichfalls zu der ftrengjuriftifchen Anficht- hin, indem 

er erflärte: ed werde am beften fein, es auf dem platten Rande 

rüdfichtlih des Wermittelungdamtd lediglich bei dem zu laſſen, 
was gegenwärtig beſtehe. 

»Folgendes: Faſt alle Adelichen Europas ſtreben jest (1837) dahin, ſich 
aus ſocialen Ariſtokratien in politiſche zu verwandeln. Man kann aber 
doch wohl annehmen, daß ein abſoluter Fuͤrſt, einen Ariſtokraten mit 
mehr Mißtrauen betrachten wird, als einen Demokraten. Denn die 
Politik des Erſtern verträgt ſich nicht mit der Sonverainitaͤt des Für: 
ſten, waͤhtend die Prinzipien des Letzteren, die Koͤnigl. Gewalt ſchlech⸗ 
terbngs nicht ausſchließen. Bei meinem Verkehr mit Kürften und 
Ariftofraten, entdeckte ich bei dem Exfteren immer eine größere Libera- 
lität als bei dem Letztern.« Hat der Norbamerifaner Recht oder Uns 
techt? Ich wage nicht zu entſcheiden. 
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Inzwiſchen fand doch der Gefekentwurf zur Berbefferung 
der Gerichtöordnung im bürgerlichen Nechtöftreitigfeiten, faft allge: 
meinen Anklang in der Kammer der Abgeordneten; denn er be: 
zwedte Einführung des mündlichen Verfahrens bei geringfügigen 
Sachen, ſchnellere Zumfchlußbringung der Partheiverhandlun- 
gen, Berbefferung des Beweisverfahrens, Einſchränkung der 
Appellationen, und angemefjene Strenge beim Exekutions wie 
beim Goncuröverfahren. An Gegenreden fehlte es freilich nicht. 
Doc) erfreuete fich der fragliche Gefegentwinf einer bedeutenden 
Stimmenmehrheit, obgleih Briegleb deſſen unbedingte An: 
nahme zurüdwies, weil man an dem Gefeße immer nur ein 
bloßes Bruchſtück erhalte, welches wahrfcheinlich eine noch gro: 
Bere Berwidelung der ohnehin ſchon ſehr Fomplizirten Gefeßge- 
bung herbeiführen werde! | 

Allgemeinere Zuftimmung fand der Antrag des Dr, Hut- 
ter, daß die jogenannt unfiegelmäßigen Perfonen nicht mehr 
gezwungen werden follten, ihre fchriftlichen Eingaben an Königl. 
Behörden von einem recipirten Advofaten verfaffen zu laffen. Es 
fanden fih nämlic für diefen Antrag 57 billigende und 47 ab. 
weifende Stimmen. 

In derſelben Sisung (5. Mai) legte der Finanzminifter den 
Ständen den Entwurf eines für fämmtliche Kreife des König: 
reichs beflimmten Zollftrafgefeßes vor; — der Minifter des In: 
nern aber verlangte Berathung eines Gefegentwurf3 über das 
Gemeindewefen im Rheinkreife, wie auch eines Gefeßentwurfg 
über das Heimathöwefen in demfelben Kreife, und dann 
noch einen Antrag zur Bewirfung authentifcher Interpretation über 
dad Gemeindeumlagenmwefen, gleichfalls im Rheinkreiſe. "Alle 
diefe Anträge wurden, wie der in die Kammer gebrachte Geſetz— 
entwurf zur Abänderung einiger Beflimmungen des Gefeßes über 
die Errichtung der bairifchen Hypotheken: und Wechfelbant, nach 
dem Wunſche der Regierung von der zweiten Kammer erledigt, 
deren Anfichten freilih von denen der Neichöräthe in manchen - 
Punkten abwichen ®). 

a) Den vom Dr. Willich geftellten Antrag, ben verfaffungsmäßigen Zu: 
ftand des Königreihs Hannover in Erwägung zu ziehen und fi 

Venturini's hiſt. Schriften. IN. 16 
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Kein in die Kammer gebrachter Gefesentwurf ward, aber 
mit allgemeinerer Billigung und Zuflimmung aufgenommen, ala 
der die Ausfcheidung der Kreislaften von den Staatslaften. 
und zugleih die Bildung der Kreisfonds betreffende. Nah 
diefem Gefeße follten, vom Aften Dectober de3 laufenden 
Jahrs an, ald auf die Kreife hingewiefene Laften angefe: 

hen werden: der Aufwand, melden erheiichten bdiel Ap: 
-pellationd:, Kreide, Bezirks-, Stadt:, Land-, Wedel: 

und »Friedensgerichte; ferner die Koften der Landfommiffa: 
- riate, des deutfhen Schulmefend, der Schullehrerfeminarien, 

der Gymnafien und Lyzeen; dann die Koften der Landge— 

richt3= und Kantundphyfifate, der Wundärzte und Hebammen, 
— vie niht minder die Koften ded Land:, Straßen: und 
Brüdenbaued u. f. f. — Alle diefe und noch mehrere Aus: 

gabsfategorien mußten fortan von den Kreiöfonds übernommen 
werden, — wodurch denn allerdings das Inſtitut ber Landräthe 
eine genauere beflimmte Wirkſamkeit erhielt. 

Die Vortheile einer folhen Ausfcheidung der Kreidlaften 
von den Staatslaften waren auch fo in die Augen fpringend, 
daß die zweite- Kammer in ihrer I11ten Sigung, mit alleiniger 
unbebeutender Abänderung der Faffung des Geſetzes, daſſelbe 
einhellig annahm. Die ftändifhen Gefhäfte (wovon hier 
eine flüchtige hiftorifche Ueberficht der Hauptfachen gegeben wor: 

den iſt) — maren num beendigt nach 124 Sitzungen zweiter 

Kammer. Der Präfident hielt am fpäten Abend des 3. Novem: 

bers eine herzliche Abſchiedsrede. Die legte Sitzung fchloß mit 
breimaligem Lebeh och für den vielgeliebten König Ludwig, 

und am folgenden Morgen erhielten die Abgeordneten den Diäs 
tenbetrag in neugeprägten Guldenftüden ausgezahlt. 

Am 17. November d. 3. erfolgte denn auch der Landtags: 
abſchied in 15 Artikeln, welche den verabjchiebeten Ständen vom 

— — — — nn 

fuͤr Erhaltung deſſelben auf konſtitutionellem Wege zu verwenden, zog 
zwar Me zweite Kammer mit großer Stimmenmehrheit in ihren Ges 
ſchaͤftskreis. Allein die Kammer der Reichsraͤthe wies den Antrag fa: 
tegorifch zurüd, worauf dennoch die zweite Kammer befchloß, dabei 

zu Anden. Hier war a die einzige Spur Eonftitutionellen Lebens 
zu finden 
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Minifterialrath v. Mayer im Stänbehaufe vorgelefen wurden. 
Genehmigt wurden in dem Abfchiede die ftändiichen Beſchlüſſe 

- über die Werbefferung der Geridhtsordnung in bürgerlichen 
Rechtsſtreitigkeiten; fo auch die ſtändiſchen Wünſche wegen noth— 

wendiger Verhütung ungleichförmiger Entfcheidungen des obers 

ſten Gerichtöhofed. Ferner wurden angenommen: der Entwurf 
wegen Zwangdabtretung von Grundftüden für öffentliche Zwede, 
wie auch die gewünfchte Ergänzung des Gefeged die. Einführung 
der Landräthe betreffend, nebftallen für den Beltand und die Wahl 

der Gemeinderäthe im Rheinkreiſe vorgefchlagenen Modifika— 

tionen. NRüdfichtlih der Budgetsſätze mußten fih die Stände 
zwar wegen ihrer Minderungsanträge manche Zurechtweifung ges 
fallen laflen, doch billigte der König fehr die Anfichten der 
Stände in Betracht der Ausfcheidung der Kreislaften von den 
Staatölaften, mobei jedoch weiterhin gefagt wurde: der König 
werde die zu dem Budget geftellten Anträge in Erwägung ziehen, 
fo weit folhe in dem verfafiungsmäßigen Wirfungsfreife der 
Stände ihren Grund und Anhalt hätten. 

Den Geift der Regierung in dem Eonftitutionellen König: 

reihe Baiern mögen die Xefer diefer Zeitgefchichte felbft aus 
bem Schluffe der Königl. Erklärung an feine getreuen Stände 
fennen lernen. Diefer Schluß lautet alfo: » Wir ertheilen 
biedurd den Ständen Unfern Abſchied, und obgleich auf der 
einen Seite, verfhiedene Vorgänge in der nun geendigten fehr 
verlängerten GSitung der Kammern, die unangenehme Nothiwen: 
digfeit herbeigeführt haben, mancherlei Verirrungen in das Ge: 
biet der Und zuftehenden Königl. Nechte, namentlidy jener der 

Drganifation und der Verwaltung auf den Grund der Berfaffungs: 
urfunde, welche Wir in allen ihren Theilen, fo wie fie ift, aufrecht. 
und unverrüdt zu erhalten feft entfchloffen find, mit Ernft zurüdwei: 
fen zu müffen: fo haben Wir doch auf der andern Seite in mehr: 
fältigen Aeußerungen und Beweifen flandhaft gefeglicher Gefin: 

nung, treuer Anhänglichfeit und unbefangener redlicher Beſtre— 
bungen für das wahre Gemeinwohl, die volfte Beruhigung ge: 
funden und erfennen diefelben mit landesväterlihem Wohlgefals 
len. Bir bleiben alfo Unfern Lieben und Getreuen, den Stän: 
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den des Reichs, mit befonderer Königliher Huld und Gnade 
fletö gewogen! « 4) i 

Merfwürdig genug und mande VBermuthung veranlaffend, . 
ward unmittelbar nah Beendigung der Landtagsgeſchäfte, der 
Staatdminifter des Innern, Fürſt von Dettingen: Wal: 
lerftein, aus feinem bisherigen Wirfungdfreife entfernt, und 
dem Staatörathe v. Abel die Leitung des Minifteriums des In— 

nern anvertrauef. Der Fürft verließ bald darauf Münden, 

wo -auch der aus Griechenland verdrängte Graf Armanfperg, 
fih nur fo lange aufhielt, daß er dem Könige die fchuldige Auf: 
wartung machte, um dann fogleih Ruhe in feinem Landfige 

Ed, zu ſuchen. 

- Mnmittelbare Folgen des legten Landtages. 

Baiern erhielt fhon am 29. November d. J. durch eine 
Königlihe Verordnung (in der Abficht, Die Erinnerung an die 
erhebende Vergangenheit mit der Gegenwart durch fortlebende 
Bande. enger zu verknüpfen, die alten, geſchichtlich geheiligten 
Marken der dem geliebten Herrfcher untergebenen Lande möglichft 
wieder herzuftellen, die Benennung der einzelnen Hauptlandes: 
theile auf die ehrwürdige Grundlage der Gefchichte zurüdzufühs 

ren und dadurch treue Anhänglichkeit der Unterthanen an Thron 

und Vaterland, wie auch Volksthümlichkeit und Nationalgefühl 

noch mehr zu befeftigen) eine neue Eintheilung. Freilich blieben 
die acht Kreife des Königreichd. . Allein fie behielten weder ihre 
alten Namen, noch (bis auf den Rheinkreis) ihren bisherigen 

Beſtand. Sie hießen nun: Oberbaiern mit einer Bevölke— 
rung von 649,843 Seelen; Niederbaiern mit 566,883 
Seelen; Pfalz mit 546,972 Seelen; Schwaben und Neu: 

"burg mit518,645 Selen; Oberpfalz und Regensburg 
mit 437,255 Seelen; Mittelfranfen mit 497,367 See: 

len; Oberfranken mit 461,832 Selen und Unterfran: 

a) Den Langtıgsabfchied findet man vollitändig in den Beilagen zur 
Allgemeinen Beitung 1837. Nro.’323 und 324. 
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ten mit Afchaffenburg, worin der Zeit 1,502,755 Menfchen 
lebten. 

Dberbaiern mar ber ehemalige Sfarfreid, wovon 

die Landgerichte Landshut und Vilsburg abgerifen, und 
wozu dagegen- die -Landgerihte Ingolftadt, Alttötting, _ 
Burghaufen, Oinhach, Friedberg, Rain ud Schros 

benhaufen gefhlagen wurden. Niederbatern umfaßte 
den ehemaligen Unterbonaufreis mit ähnlichen Vertaufchun: 

gen. Pfalz war ber ehemalige Rheinkreis ohne irgend 
eine Bertaufhung. Oberpfalz war ber ehemalige Regen: 

freid, mit allerlei Vertauſchungen von anderen Kreifen. 
Oberfranken warb auf gleihe Weife aus dem ehemaligen 

Dbermainfreife (mit Abgabe verfhiedener Randgerichte an 
den Kreis Dberpfalz und Zugaben vom Rezatfreife) ge: 

bildet, Mittelfranken beftand in der Hauptfahe aus dem 

ehemaligen Rezatfreife, mußte aber mehrere Landgerichte an 
den Kreis Schwaben abgeben, und erhielt dagen drei Lands 

gerichte vom bisherigen Regenkreiſe. — Daſſelbe Schidfal 

hatte Unterfranfen, weldes aus dem ehemaligen Unter: 

mainkreiſe entftand. Auch der Kreis Schwaben und. 

Neuburg, welher aus dem ehemaligen Dberdonaufreife 
fih bildete, erhielt ftatt der an Oberbaiern abzutretenden 
Landgerichte, Erfat aus dem Rezatkreiſe. 

Die neue Ordnung follte mit dem erften Januar 1838 in 
Wirkſamkeit treten. Alſo ward in jedem Kreife für die obere 
Berwaltung eine Kreidregierung, und für die obere Zuftizpflege 
ein Appellationsgericht eingerichtet. Die Vorftände der Kreis: 
regierungen führten in Zukunft den Zitel: Regierungsprä: 
fidenten. Der Zitel Generallommiffair fchlief dage— 
gen ein. 

Rückſichtlich der Juſtizpflege befagte bie fpätere Königliche 
Entſchließung vom 14. December d. J.: für den Kreis Ober: 
baiern folle das bisherige Appellationdgericht des Sfarfreis 

fes, für Niederbaiern das Appellationsgericht des Unter: 

donaufreifesd, für Pfalz das bisherige Appellationdgericht 
des Rheinfreifes, für Dberpfalz das bisherige Appella- 

tiondgericht ded Regenkreiſes, für Oberfranken das bis 
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herige Appellationdgericht de8 Dbermainfreifes, für Mit- 
 telfranfen das biöherige Appellationsgericht des Nezat- 
freijed, für Unterfranfen dad bisherige Appellationdges 

riht de8 Untermainfreifed, und für Shwaben und 
Neuburg, das biöherige Appellationsgeriht bed Oberdo— 
naufreifes gelten. | 

Zu gleicher Zeit wurden nicht nur die Gerichtöfprengel, 
fondern auch die privilegirten Kreis» und Stadtgerichte regulirt 
und dabei befohlen, daß die bei den bisherigen Appellationdge: 
richten anhängigen noch nicht erledigten Rechtsſachen, an das 
für jeden neugebildeten Kreis beftimmte Appellationdgericht vom 
1. Januar 1838 übergehen folten. Etwas fpäter — am 21. 
December d. 3. — erfhien dann eine Königliche Werordnung, 
welche die Reſidenz der Wechielgerichte (erfter und zweiter In— 

ſtanz) in den verfchiedenen Kreifen nebft deren Wirkungsfreifen 

genau bejtimmte. Mehrere Ernennungen zu Oberappellations: 
räthen und Appellationsgerichtödireftoren traten mit den aufge 

führten, das Zuftizweien neu organifirenden Verordnungen ins 
Leben. In Folge der beliebten neuen Eintheilung des Reichs, 
befahl aber auch der König, daß die Landräthe in den noch bis 
zum 1. Januar 1838 beftehenden Sjar:, Unterbonaus, 

Regen:, Oberdonaus, Nezat: und Obermainfreis 
fen förderfamft aufgelöfet, und die neuen Wahlen von Landrä- 

then, mit Ausnahme von Rheinbaiern (Pfalz), im allen 

Kreifen alfo vorgenommen werden follten, daß die Ergebniffe der 

Wahlen bis zum 20. Januar 1838 der Megierung vorgelegt 
‚werden Fönriten, 

Erft nah diefem merkwürdigen Landtage, ließ fih auch 

nad) den Angaben des Minifterd des Annern eine richtige und 
volftändige Ueberficht der Grundflähe Baierns und beren 
wefentlicher Befchaffenheit, aufftellen. Die Gefammtarea des 

Reichs belief fih, nach jenen Angaben,. auf 22 Millionen 

513,640 Tagewerke, wovon 20 Millionen 395.049 Tage: 
werfe landwirtbichaftlich benutt wurden. Bon jener Gefammt: 

mafle, fielen 9 Millionen 227,105 Tagewerke dem Aderbau, 
3 Millionen 75,958 der Wiefenfultur, und 953,420 Tages 
werke dem Weidelande zu. Der Weinbau benugte 96,700 
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und die Gartenkultur 254,183 Tagewerke. Dagegen waren 
aber noch 976,521 Zagemwerfe öde und unbenugt, während 
bie Gewäfler 354,772, und die Gebäude, Straßen und Wege 
227,105 Tagewerke abforbirten. Die Mafle der Waldungen 

betrug 6 Millionen 785.683 Zagewerfe, und deren jährliche 
Produktion belief fi auf 2 Millionen 460,046 Klafter Holz. 

KRüdfichtlih der Getreideproduftion, ergab fich in Betracht des 

innern Bedarfs ded Königreich, ein Ueberfhuß von 147,317 
Sceffel Weizen, 803,207 Scheffel Dinkel, 380,944 Scheffel 
Gerfte und 802,310 Scheffel Hafer. Doch fiellte der Minifter 

nicht in Abrede, daß noch manche Gebrechen die Landwirthſchaft 
deckten. 

\ 

— — — —— — — 

Politiſche und kirchliche Merkwürdigkeiten im Jahre 1837. 

Baiern hatte gar keinen Mangel an Orden, denn es be— 
ſtanden deren bereits ſechs. Nämlich: der Orden vom heiligen 
Hubert, welchen Gerhard V., Herzog von Kleve, Jülich 

und Berg, im Sabre 1444 gefliftet und Johann Wilhelm, 
Kurfürft von derPfalz, 1709 ernebert hatte. Kerner der aus den 
Zeiten der Kreuzzüge flammende.und vom Kurfürften Karl Al: 

brecht 1729 erneuerte Diden des heiligen Georg. Dann 
ber Militair-Max-Joſephsorden, welden ber König 
Mar Joſeph im Jahre 1806 ſtiftete; ferner der 1808 für 
Givilperfonen geftiftete Givilverdienflorden der bairi— 
ſchen Krone, wie au der vom Könige Ludwig felbft 1827 
geltiftete Ludwigsorden, in welden jeder aufgenommen 
werden konnte, der 50 Jahre in einem Hof:, Staatd:, ‚Krieges: 
oder kirchlichen Amte mit Auszeichnung gedient hatte. Endlich 

war noch vorhanden der vom Kölner Kurfürften, Sofeph 

Clemens, im Jahre 1693 geftiftete Hausritterorden 
vom heiligen Michael, welcher zur Aufrechterhaltung der Re: 

ligion und zur Unterflügung der Baterlandövertheidiger dienen follte. 
Bislang war Herzog Wilhelm von Baiern, Großmel: 

fter dieſes Ordens, und Herzog Pius Coadjutor deffelben gemwefen. 
Allein Erfterer war bereitd im Januar 1837 (84 Jahre alt), zu 
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Bamberg geftorben, und der Letztere folgte dem Verewigten 
noch im Laufe defjelben Jahres. Alfo machte der König, fortz 
‚während bedacht, jedem Verdienſte lohnende Anerfenntniß zu 
verihaffen, nad Erledigung der Würde des Großmeifters, ald 

oberfter Ordensherr von feinem Nechte Gebrauch, indem er bie 
bisherigen Sapungen des St. Michaelordens aufhob, und 
bemfelben zu einen Verdienſtorden erhob, im welcden Jeder 

ohne Unterſchied ded Standes, der Geburt und Religion aufge 
nommen werben fonnte, der fidy, dur Anhänglichkeit, Vater: 

land5liebe und ausgezeichnet nüsliches Wirken, des Königd be: 
fondere Zufriedenheit erworben hatte. Adelsverleihung ward 
nicht mit dem Orden verbunden, wohl aber Fonnten die biöheriz 

gen Mitglieder deſſelben die bislang beftandenen Ordenszeichen 

forttragen, bis eine neue Ornung derfelben erfolgte. ®)- 
Nach der Reform follte der Orden höchſtens an Eingeborenen 

aus 24 Großfreuzen, JO Kommenthuren und 300 Rittern befte: 

hen. Doch hatte ſich der König vorbehalten, außer jener Zahl den 

Orden in feinen verfchiedenen Abftufungen, ohne Befchränfung 
an Ausländer zu verleihen, In 10 anderen XArtifeln der Stif— 
tungsurkunde wurden die demnächſt zu tragenden Ordenszeihen 
und deren Grade genau beftimmt. _ 

Folgend dem großartigen Vorbilde ded Königs, hatte fich 
‚im Laufe des Jahrs 1837 eine bedeutende Zahl bairifher Edel: 

leute aus mehreren Kreifen des Reichs zu dem Zwecke vereinigt, 

eine Präbendenftiftung für Töchter adelicher Familien zu begrün: 
den. Dem Könige wurden unterthänigft die Statuten des frags 
lihen Vereins zur allerhöchften Genehmigung vorgelegt. Der 
Monarch erkannte den wohlthätigen ariftofratifhen Zweck, und 
ſchon am 28. September d. J lad man im Regierungdblatte bie 
allerhöchfte Genehmigung der fraglichen Sakungen. 

a) Die alte Ordensdekoration beftand in einem goldenen, lafurblau ge- 
fchmelzten und mit goldener Einfaffung verfehenen vieredigen Kreuze, 
in beffen Mitte fih St. Michael mit Strahlen umgeben zeigte. 
Sein Schild hatte die Infhrift: Auis Deus? und auf der Rüds 
feite las man die Worte: Dominus potens in proelio, 
Auf den vier Theilen des Kreuzes anden ie Buchſtaben; P. F. die 
bebeuteten die Worte: Pietate, Fidelitate, Perseveran-' 
tia, Fortitudinei! Der Orden hatte 18 ER. 30 Ritter, 
1 Kanzler und 4 Ordenskaplane. 



249 

Ungleich bedenklicher als die Stiftung eines adlihen Fräus 
feinsinftitutö, welches doch manchem ehelos bleibenden vornehs 

men Mädchen angemefjenen und geficherten Lebendunterhalt 

verfprach, erfchien unbefangenen Beobachtern der fich mehr und 
mehr entwidelnden bairifhen Zuftände, der fleigende Einfluß 
der Sefuiten. Ein Einfluß, der ſich durchaus nicht mehr ab- 

leugnen ließ. Denn im Dftober d. 3. hatten ja wiederum 

zwei Sefuiten aus Freiburg in der Schweiz, einen Zrand: 
port junger Leute von vornehmen Familien aus Münden 
abgeholt, um, fie in das von Zagen zu Tagen berühmter 
werdende jefuitifche Erziehungeinftitut zu geleiten. Darunter 

befanden fib ein Sohn des Grafen von Zürfheim, ein 
Sohn des Profeflor Sentner, und fogar ein Sohn ded, bie 

Univerfität Würzburg in den Ständen vertretenden Hofraths 
Moy. Die zu hoben Staats: und Kirchenämtern beftimmten 
Sünglinge fanden in dem Aſyle der hochgepriefenen Bor: 
fechter des allein ſeligmachenden Glaubens, die bereits erleuch— 

teten Söhne ded Minifterd Grafen von Montgelas und bed 
Minifterialrathd Freiheren von Sreiberg, zu ihrer Bewill: 
fommnung hinlänglich inftruirt. 

* Die Saat verfprach reihe herrliche Frucht und bewährte 
fih auch, wie die Gefchihte des nächftfolgenden Jahrs zur 

Genüge nachweifen wird, durch fräftigen Wachsthum zelotifchs 
blinden Eiferd im Kampfe gegen die verruchte Keterbrut, welche 
es noch immer wagte, ihre armfelige Vernunft und Schriftge: 

lehrſamkeit, den durch Jahrhunderte geheiligten Glaubensfagun: 
gen und Zraditionen der einen untrüglicen und alleinfelig: 

machenden römiſch-katholiſchen Kirche, entgegenzuftellen. Für 
diefe, gegen jegliche Seelenleiden, und wäre ed auch aus dem 
fchre£lihen Bemwußtfein verübter Schandthaten auf hohen oder 

niedrigen Standpunkten in der bürgerlichen Gefelfchaft ent: 
fprungen, Rath und Troſt wiffende Kirche war jest in Baiern 
eine ſchöne Morgenröthe aufgegangen, die in nächſter Zufunft 
einen glänzend heitern Tag verſprach. Diefe Hoffnung bewährte 
fi ſchon dur den Wiverfpruch, welden in der zweiten Kam: 
mer die. Forderung des Ausfchufles fand: es ſolle mit Errich— 
tung von neuen, wie auch mit Wiederherftellung von ehemals 
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beftandenen Klöftern in Baiern, aud Staats: ober andern öf— 
fentlihen Mitteln eingehalten werden, wenn aber auch Stif— 

tung neuer Klöfter durch Privatdotationen nicht abfolut zu vers 
bieten fei, fo dürften doch nur ſolche Klöfter errichtet werden, 
die der Aushülfe in der Seelforge und der Krankenpflege ges 

widmet wären. Die ganze frommgläubige Zunft zog gegen eine 
fo profane Anficht ded Heiligen, zu Felde. Die religidien Ber: 
eine, hieß eö, gingen aus dem innerften Weſen der katholifchen 
Religion felbft hervor, und fo lange der Staat feinen Eingriff 

in den Bereich der Kirche machen wolle, ‚werde er auch ſolchen 
Vereinen nicht binderlich fein dürfen. Ueberdem fei in dem 
Konkordate, welches einen integrirenden Theil der Verfaſſungs-⸗ 
urfunde bilde, ausdrüdlich ftipulirt, daß feine beftehende geiſt— 

liche Inſtitute aufgehoben und fafularifirt werden follten. Auch 

fpreche dad Konfordat von Errihtung neuer Klöfter und fage 
ausdrüdlich: der König werde, überzeugt von dem Nugen, 
welchen religiöfe Orden der Kirche und dem Staate gebradt und 

in der Folge noch bringen könnten, einige Klöfter beiderlei 
Geſchlechts zum Unterrichte der Jugend in der Religion und 
den Wiſſenſchaften, oder zur Aushülfe der Seelforge, oder zur 

Krankenpflege mit angemefjener Dotarion herftellen laſſen. 
Diefe übernommene Berbindlichkeit fei aber bislang Feineöweges 
genügend erfüllt worden. Db man denn etwa der fpeziellen 
Munifizeny des Königs Fefleln anlegen wolle, oder ob man 
ein Recht zu haben glaube, der freien Dispofitiondbefugniß ber 
Privaten über ihr Vermögen, behufs der Stiftung neuer Klö— 
ſter zu nahe treten zu dürfen? 

Der vorherrfchende Geiſt, welcher ſich in folhen Dhrafen 
audfprach und von oben herab Billigung zu finden höffen 
"durfte, behauptete dad Feld. Der Klofter Segen verbreitete ſich 
immer fichtbarer über das Rand, (jedoch mit Ausnahme des 

Rheinkreiſes), und des Königs Munifizenz beſchränken zu wollen, 
wäre mohl gar ald Hocverrath verfchrien worden. Alfo gab 
nun auch noch vor Ablauf des 3.1837 der König einen neuen 
Beweid von feiner Acht religiöien Gefinnung, indem er zur 
Begründung bed Klofterd in Frauenwörth (Chiemfee) aus 
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feiner Kabinetöfafie 36,000 Gulden fchenkte und darüber dem 

Klofter eine förmliche Urkunde ausfertigen ließ. : 

Es darf aber hierbei nicht verfchwiegen werden, baß ber 

fromme König nicht minder geneigt war, bie firchlihen Bes 

dürfniffe feiner proteftantiihen Untertbanen zu befriedigen. 

Gleich ihren Schwefter: Gemeinden, Großfarolinenfeld, 

Kemmothen und Dberallershaufen im Sfarfreile, war 

nämlid eine proteftantifhe Gemeinde bei Feldkirchen um 

weit Münden, vor etwa dreißig Jahren durch Einwande⸗ 

rung zablreicher Koloniſten aus Baden, Würtemberg, 

und beſonders aus dem Rheinkreiſe entſtanden. Zu ihr 

gehörten 317 Menſchen, welche in zwanzig Dörfern zerſtreut 

lebten. Dieſe erhielten nun ein neu erbauetes Gotteshaus, 

durch Beihoͤlfe anſehnlicher Schenkungen. Am 12ten Novem⸗ 

ber 1837 ward daſſelbe durch den proteſtantiſchen Dekan Dr. 

Böckh, in Beiſein vieler katholiſchen Bewohner der Umgegend, 

wie auch mehrerer Kirchenvorſtände der evangeliſchen Mutterge— 

meinde Münden, für die ſämmtlich verfammelten, font zers 

fireut wohnenden Mitglieder der Gemeinde eingeweihet. Bei 

diefer Feier herrfchten Ruhe, gemeinfchaftlihe Theilnahme und 

religiöie Erhebung aller Anmwefenden. Zum Beweife, daß ed ber 

Verfinfterungszunft noch nicht gelungen war, Religionszwieſpalt 

und Verfolgungsgeiſt in unmittelbarer Nähe der Königl. Refi: 

denz in Gährung zu bringen Ob nun gleich feine von oben 

her begünftigte Religionsbedrückung in Baiern ftattfand, fo 

nahmen doch die Auswanderungen, befenderd im Rheinfreife- 

von Jahr zu Zahr eine bedenklichere Geftalt an. Sie beliefen 

fib ſchon auf 1800 Geelen, die theild nach Griechenland, 

Rußland und Algier, hauptfächlich aber nad Nordamerika aud- 

zogen. Am I1ten Mai 1837 308 wieder eine anfehnliche 

Gefellfhaft von Münden aus, unter welcher ſich anfällige 

Bürger und Gewerböleute mit ihren Familien befanden. Schon 

vor zwei Jahren war ein Abgeordneter von diefen Leuten 

nach Amerika gefendet worden, ber Alles für den Empfang 

der Nachfolgenden vorbereitet und dort angemeffene Niederlafr 

fungen. beforgt hatte. Der Auswanderungsplan ward alfo mit 

ruhiger Weberlegung und lobenswerther Umficht eingeleitet und 
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audgeführt. Webenklicher warb aber die gewedte Auswandes 
rungsluſt befonder& deswegen, daß fie fihnicht mehr auf den 

Rheinkreis befchränkte, fondern fich felbft in Altbaiern unter 
den Randleuten von Tagen zu Tagen mehr, und zwar fo ftarf 
verbreitete, daß dort auch zahlreihe Familien im 3. 1837 

Vorbereitungen trafen, in Gemeinfchaft mit, einander ein neues 
Baterland zu fuchen. 

Der Altbaier zeigte doch feit Jahrhunderten "durch feine 
Lebens: und Empfindungsart, daß ihm ein erhebended National: 

gefühl nicht fremd fei, und es ließ fich nicht in Abrede ftellen, 
daß jenes Gefühl, amalgamirt mit tief gewurzelter Vaterlands⸗ 

liebe, fih von Generation zu Generation fortgepflanzt habe. 
"Auch gab e3 ja für Baiern tgefhichtliche Erinnerungen 'genug, 
die wohl geſchickt waren, jenes Gefühl nicht erfterben zu lafs 
fen. Wie furdhtbar mußte denn ber Drud fein, der e3 fo weit 

ertödten Fonnte, daß der Entſchluß ſich bis zur Ausführung bes- 
- feftigte: das Vaterland mit allen theuern Erinnerungen zu ver: 
laffen, um unter Befchwerden und Gefahren aller Art, jenfeits 
des Oceans eine neue Heimath, die Heimath der Freiheit zu 
ſuchen ! 
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Königreich Württemberg 
liegt mit Ausnahme der nördlichen a) Spitze, im ehemaligen 
ſchwäbiſchen Kreife. Seine Arealgröge beträgt 360 Meilen, 
und biefe wurben am Schluſſe des Jahrs 1835 bewohnt von 
1 Million 611,799 Menfchen b). 

Das Königreih ift zufammengefegt aus dem vormaligen 
Herzogthume Würtemberg, aus den geiftlihen Befisthüs 
mern Zwiefalten, Ellwangen und Weingarten, ferner 
‚aus den vormaligen freien Reihsftädten, Reutlingen, Eß— 

lingen, Hall, Rottweil, Heilbronn, Gmind, 
Meil, Giengen, Aalen, Buhhorn, Wangen, Ra: 

vensburg, Leutkirch und Ulm, wozu nod fommen: das 
dem Deutichmeifter fonft gehörende Mergentheim, dagn bie 

fünf Donauftädte Wengen, Saulgau, Riedlingen, 
Munderfingen und Ehehingen, nebft der vormals zu 
Defterreichh gehörenden Grafihaft obern und niedern Ho— 

hbenberg, und mancherlei Fleine vormals reich$unmittelbare 

Befigungen. | 
Würtemberg, wie es jeßt befchaffen ift, hat 131 Städte, 

208 Markifleden, 1671 Dörfer, 2870 Weiler und 4203 
einzeln ftehende Höfe. Die Grundmafle der Bewohner beftand 
aus ächten Schwaben, worunter jest gemifcht find die Nach: 

a) Hohenlohe, Krailsheim und Mergentheim, bie mit zu 
Würtemberg gehören, liegen im ehemaligen fränkifhen Kreife. 

b) Davon waren 786,619 männlihe und 825,180 weibliche Perfonen. 

Der Zuwachs der Bevölkerung belief fih im Tegtverfloffenen Jahre 

auf 18,907. Unter den Geburten waren aber 8383 uneheliche. 
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kommen ehemals ausgewanderter Salzburger, Wallonen, 
Franzoſen und Schweizer. Das lutheriſche Kirchenthum 
zählt die meiſten Bekenner, und die reformirte Kirche iſt gänz— 

lich mit der lutheriſchen vereinigt worden.“ Dieſe vereinigte 

evangeliſch-proteſtantiſche Kirche wird nun regiert und beſorgt 
von 6 Generalſuperintendenzen, 50 Dekanaten und 873 Pfar: 

reien. Altwürtembergs evangeliihed Kirchengut zog aber Kb: 
nig Friedrich im Sahre 1806 zu den Domainen, und die 

von den Ständen im Jahre 1830 erlangte jlehende Rente 

au dem Domantalvermöygen ift noch nicht für die Kirche ges 

hörig ausgefchieden. 
Die Katholifhe Kirhe in Württemberg zählt an 

500,000 Befenner, unter Oberauffiht de3 in Rottenburg 

am Neckar refivirenden Landesbiſchofs. Unter ihm ftehen 28 

Dekanate, 635 Pfarren und über 700 Schulen. Die Aus: 
fheidung eines katholiſchen Kirhenguts zur Beftreitung derje— 
nigen firchlichen Bedürfniſſe, wozu keine örtliche Fonds vorhanden 

ſind, iſt ebenfalls noch nicht zu Stande gebracht worden. Neben 
beiden Kirchen giebt es im Königreiche Würtemberg noch ſepa— 
rirte Kirchengemeinden, und neben ihnen ſogar mehrere Separati— 

ſten, die den Kirchengebräuchen fortdauernd abhold ſind. Beſ— 

ſer geregelt erſcheinen, der etwa 8000 Bekenner zählenden 

jüdiſchen Gemeinden, Rechtsverhältniſſe. Jene Gemeinden ſte— 

hen nämlich unter Auſſicht und Leitung einer von der Regie— 
rung beſtellten Oberbehörde. Freilich ſind auch für die prote— 

ſtantiſchen Gemeinden Kirchenconvente eingeſetzt worden, 
denen es obliegt in den Bezirken der Ortskirchengemeinde die 
Kirchen-, Schule und Sittenpolizei zu handhaben, wie auch die 
Unterftüßung der Armen zu beforgen. Allein die Wirkjamkeit 
fotbaner Gonvente hat fich bislang nicht als befonderd wohl: 

thätig für das religiössfittliche Leben bewiefen. 
Für die Volks- und wiſſenſchaftliche Bildung ift im Kö: 

nigreihe Würtemberg allerdings viel gefchehen. Man zählt 
nämlidy im Lande mehr als 2000 Elementarfchulen mit einem 

Lehrerperfonal von 3000 Individuen, und feine Gemeinde ift 
ohne Schule. Ale Kinder müſſen vom fehäten bis zum 
vierzehnten Lebensjahre die Schule beſuchen. Auch fol Fein 
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Kind aus der "Schule entlaffen werden, wenn e3 nicht leſen, 
ſchreiben und nothdürftig rechnen fann. Die Lehrer werden 

größtentheild im Hauptfeminar zu Eflingen gebildet, und 
die Landſchulen flehen unter ftrenger Auffiht der Dekane und 

Pfarrer. Kür die weibliche Jugend der gebildeten Stände, bes 
fieht da8 von der Königin Katharina, 1818 errichtete 

Katharinen: Stift, ald Penjiond: und Unterrichtsanſtalt. 
Für die höhere wilfenichaftlihe Ausbildung der männlichen Zu: 

gend, giebt ed Gymnafien zu Stuttgart, Heilbronn, 
Ulm, Ellwangen, Tübingen und Rottweil, an deren 

- Spige die Hochſchule zu Tübingen mit ihren ſechs Fakultä: 
ten ſteht. Dort findet man auch das höhere theologiſche Semi: 
narium und den -Fatholifhen Gonvict. Beiden untergeordnet 
find die evangelifhen Seminarien zu Blaubeuren, Mauls 

bronn, Schönthal und Urach, nebfi zwei ähnlichen 
Anftalten für Katholifen Auch fehlt es zur Kunftausbils 

dung nit an Kunft: und Zeichenſchulen in Stuttgart, in 
Ludwigsluſt, Ulm, Gmünd, Heilbronn und Ell: 
wangen. Diefen zur Seite ftehen die Gemerbsfchule zu 
Stuttgart,, die Thierarzneifhule ebendaſelbſt und, das 

Zaubftummeninftitut zu Gmünd. 
Wer Anfprub maht auf einen Staatödienft, muß 3 

bi3 4 Jahre den afademifchen Studien gewidmet und fih als 
tüchtig zum Staatd: und Kirchendienſte bei der gefeklih an: 
geordneten Prüfung bewielen haben, Aus Übergroßer Sorge 
für die fortfchreitende Geiftesbildung aller Unterthanen, ift aufs 

fallend genug der Büchernachdruck (mit Ausnahme der von 
Schriftftellern oder Verlegern nachgeſuchten Privilegien) geſetz— 

lich erlaubt worden. 

Merfen wir nun einen forfchenden Blick auf die Natur: 
befchaffenheit des Landes und feine Produktionskraft, fo ers, 
fheint dad Königreich Württemberg Überhaupt als ein 
ſehr gebirgiged Land, in welhem ununterbrochen Berge mit 
Thälern abwechſeln. Nirgends findet man darin eine Ebene . 
von Bedeutung. Der Schwarzwald zieht auf der weftli- 
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chen Seite des Landes hin und wird durch das Neckarthal 
von der Alp getrennt, die von Rottweil bis in die Ge— 
gend von Pforzheim 18 Meilen lang in einer- Breite von 
3 Meilen binläuft. Sie ift wohl nur eine- Fortfegung des 
Schweizer Jura Mürtembergs Hauptfluß ift,der Nedar. 
Er entipringe am Fuße des Schwarzmwaldes und durch— 
fliegt Würtemberg (30 Meilen lang) von einem Ende bid zum 
andern, nimmt auch die meiften würtembergifhen Flüſſe auf, 

(Ermd, Lauter, Kocher, Sartu. f. f.) und führt fie 

dem Hiheine zu, den er bei Mannheim erreiht. Den füd: 

lihen Theil ded Landes durchſtrömt die Donau, welche ober: 

halb Tuttlingen ins Mürtembergifche tritt, und daffelbe bei 
Ulm wieder verläßt, nachdem fie recht und linf3 mehrere 

Flüffe aufgenommen hat. Sn Würtemberg felbit aber ent: 

fpringen die Kinzig, die Murg, Albi, Salzbach und 
Kraich, die inden Rhein fließen, während die Arzen, die 

Skhuffen und Aach in den Bodenfee fallen. Diefer be: 

fpült Würtemberg in Süden 5 bis 6 Stunden Weges lang. 
Der Federfee bei Buchau ift aber durh Füllung und Aus 

trodnung fehr verkleinert und zum Theil in einen Sumpf 

verwandelt worden. 

Mit Ausnahme der unfruchtbaren Alpgegenden , gedeihef 
Getreide herrlich, namentlich Spelt und Maid, Der Frudt: 
verfauf war bislang auf den Märkten des Donaufreifes am ſtärk— 

ften, im Sartkreife am geringften. Obft wird in bedeutender Menge _ 
gewonnen und ift von vortreffliher Qualität. Daffelbe gilt 
von dem im Nedar: und Sartkreife erzielten Weine. Farbe: 
fräuter, Delpflanzgen, Flachs, Hanf und ſchönes Gemüfe find 

im Ueberfluß vorhanden. Holz "wird alljährlih zum Werthe 
von 5 Mill. 108,000 Gulden gewonnen, und die gefammte 
Waldfläche ift in 26 Oberförftereien und 172% Revierförftereien 

getheilt. Bon dem Stande der Viehzucht Liefert folgende amt: 
liche Notiz eine genügende Kenntniß. Sm Jahre 1835 wur: 
den auf den MWürtembergifchen Viehmärkten verkauft 8614 
Pferde, 100,849 Stüd Ochſen und Stiere, 53,919 Kühe, 

37,826 Stüd Schmalvieh, 11,592 Schafe (morunter 5316 
feine), 25,404 Schweine und 272 Ziegen, woraus bie Ver: 
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Täufer löfeten 9 Mill. 116,662 Gulden. Auch wurden auf 
die drei Hauptwollmärkte zu Kirhheim, Göppingenund 
Heilbronn gebracht im Sahre 1835, an inländifcher Wolle 
10,603 Gentner. 

Die wichtigften Probufte des Mineralreichs find. Eifen 
‚und Salz. Die Eifengruben und Bergwerke werden aber auf 
Königliche Rechnung betrieben, und liefernjährlich über 100,000 
Centner. Die Salinen zu Friedrichshall, Clemenshall, 
Wilhelmsglück, Weisbach, Sulz und Wilhelms— 
hall liefern durchſchnittlich im Jahre 400,000 Centner. Das 
meiſte Salz wird nach der Schweiz ausgeführt, und der Staat 
hat das Monopol des Salzhandels. Uebrigens finden ſich auch 
guter Porzellanthon, Walkererde und vielerlei Nutzſteine. 

Was nun die Gewerbthätigkeit der Bewohner Würtem— 
bergs anbetrifft, ſo ſind neben dem Ackerbau und der Viehzucht, 
deren Fortſchritte durch jährlich vertheilte Preiſe befördert wer: 
den, auf dem platten Lande, Leinewand: und Baummwollenwe: 
bereien faft überall verbreitet. Auf dem Schwarzwalde 
ift die Uhrenfabrikation recht eigentlich zu Haufe. Denn e3 wer: 
den dort alljährlich über 70,090 Uhren fertig, die durch ganz 
Europa, ja nach Afien und Nordamerika verfendet werden. Me: 
niger audgebreitet find die Strumpf: und Bortenwirfereien, die 
Mollenwaaren: und Strumpffabrifationen, die VBerfertigung 
von chemifchen Präparaten, von Holzwaaren (Ulmer Pfeiffen: 
Föpfen), von Eifens, Silber: und Bijvuteriewaaren. Doch lie: 
fern bie Bierbrauereien und Tabacksfabriken, erklecklichen 
Gewinn. 

Rückſichtlich des Handels ſind die bedeutendſten Aus: 
fuhrartikel: Rindvieh und Schafe, vorzüglich nach 
Frankreich und nach der Schweiz. Wolle nach England und 
Frankreich. Getreide nach der Schweiz. Holz, Sämereien, ge⸗ 

| trodnetes Obſt, Häute, Felle und Uhren nach verfchiedenen 
Ländern. Dagegen beftchen die bedeutendften Smporten 
aus Kolonialwaaren, Südfrüchten, Farbewaaren, Seiden- und 
Baummollenzeugen, Glas- und Meffingwaaren, Särbefräutern, 
Pelzwerk, Taback und Hopfen. Der Anſchluß MWürtembergs 
an ben großen preußifch:deutfchen Zoll: und Handelöverein, Venturini's hiſt. Schriften. IM. 7 
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giebt fichtbar dem Handelsverkehr einen größern Umſchwung, 
und die Durchfuhr fteigt fehr bedeutend, da Mürtemberg im 
Mittelpunkte der Handelöftraßen von den Niederlanden nad) 
der Schweiz und Stalien, ferner von Straßburg nad 
Baiern, Defterreihh und den Norden Deutſchlands, liegt. Da: 
ber haben ficy auch in neuern Zeiten, der Zwiichenhandel und 

die Wechfelgefhäfte in Stuttgart, Heilbronn, Calw, 
Ulm u f.w. fehr erweitert und vermehrt. Schon früher wurden 

durh Waarenverfendungen, mit dem :Auslande faft alljährlich 
33 Millionen Gulten umgefegt. Der Wertb der Ausfuhr betrug 
damals fhon 16 Mil. 552,000 Fi. und der der Einfuhr 

16 Mill. 269,000 Gulden. Damald belief ſich die Zahl der 
in Würtemberg vorhandenen Kaufleute, auf 1386, und bie 

der Krämer auf 2648. Jetzt hat fich die angegebene Zahl 
um ein Bedeutended vermehrt. Freilih prägte bislang Wür: 
temmberg eigened ‚Geld nach dem 2414 Guldenfuße. Dabei cur: 
firte jedoch im Lande Sehr viele öfterreichifche, bairifche, franzö⸗ 

fifche und Schweizer Münze. Die Münchener Münzfonvention, 
wird in dieſer Hinficht eine große Kataftrophe herbeiführen. . 

Nach der Verfaſſungsurkunde vom 25ften September 1819, 
ift nunmehr Würtemberg feit 20 Jahren eine conftitus 
tionelle Monarchie. Von jener Zeit an, follen alle Würtem: 

berger gleiche ftaatsbürgerliche Rechte und Pflichten haben. Alſo ift 
auch die Verpflichtung zum Waffendienfte allgemein. Die 

Berfaffung fichert ferner jedem Staatsbürger zu: Freiheit der 
Perfon, des Gewiſſens, des Denkens, ded Eigenthums und der 
Auswanderung. Seder fol feinem ordentlichen Richter in An: 
Magefällen übergeben, auch darf Niemand anders ald in den 
durch dad Geſetz beftimmten Fällen und in den gejeglichen For: 
men verhaftet werden. Auch darf man Keinen länger als ein: 
mal 24 Stunden über die Urfach feiner Verhaftung in Unge: 
wißheit laffen. Die Freiheit der Preffe und des Buchhandels 
findet zwar flatt, jedoch unter Beobahtung der gegen den 
Mißbrauch beftehenden Gefege. Jeder hat dad Mecht, über geſetz— 
und ordnungswidriges Betragen, oder Über Verzögerung der 
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Rechtsentſcheidung einer Staatöbehörde, fich bei. der unmittelbar 
vorgefegten Stelle fchriftlich zu beklagen, die Klage ftufenweife 
bis zur oberften Staatsbehörde zu verfolgen und, wenn er 
mit deren Entſcheidung ſich nicht befriedigt hält, ſich an die 
Stände mit der Bitte zu wenden: daß fie ihn und feine 
Klage vertreten. Kein Staatödiener, der ein Richteramt ver: 
waltet, darf ohne richterliches Erkenntniß feiner Stelle entfeßt, 

oder auf eine geringere verfegt werden. Alle vom Könige 
ausgehenden Berfügungen, welche die Staatöverwaltung be: 
treffen, follen vom Departementsminifter fontrafignirt fein. Denn 

eben durch die Kontrafignatur wird der Minifter für den 
Inhalt der Verfügung verantwortlih. Natürlich ift er auch 
verantwortlich für Alles, was von ihm felbft verfügt ward, 
Auf gleiche Weife find alle übrigen Staatsdiener und Behörden 

in ihrem Geſchäftskreiſe verantwortlih. Nach der Verfaffung, 
find die Gemeinden die Grundlage des GStaatövereind, und 
fämmtlihe zu einem Oberamte gehörenden Gemeinden bilden 

die Amtskörperſchaft. Inzwiſchen bildet der ritterfchaftliche 

Adel in jedem der vier Kreife des Königreichs eine Körperfchaft, 
und die Aufnahme in eine diefer Körperfchaften hängt, mit 
Genehmigung des Königs, von der Zuftimmung der Körper: 
haft ab. Die Rechte der Gemeinden werden dagegen durch 

die Gemeinderäthe unter Aufficht der Staatöbehörden vertreten. 

In kirchlicher Hinſicht ift nicht nur den drei im Sönigreiche 
beftehenden chriftlihen Glaubensbefenntniffen freie öffentliche 
Keligionsübung, fondern auch voller Genuß der Kirchen, 
Schul: und Armenfonds zugelichert, wobei die Anordnung der 
innern kirchlichen Angelegenheiten, der Autonomie einer jeden 
Kirche überlaffen bleibt. Doc, find die Kirchendiener rückſichtlich 
ihrer bürgerlihen Handlungen und Berhältniffe, der weltlichen 

Obrigkeit unterworfen. Da dem Könige aber das oberfthoheit: 
lihe Schug: und Aufjichtörecht Über die Kirchen zufteht, fo 
bürfen Verordnungen der Kirchengewalt, ohne vorgängige Ein- 
fiht und Genehmigung des Regenten weder verkündet, noch 
vollzogen merben. 

| Dbgleih der König den Staat in allen feinen Verhält⸗ 
niſſen gegen auswärtige Staaten vertritt, ſo ſoll dennoch ohne 
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Einwilligung der Stände, Fein Theil des Staatsgebiets 
und Staatdeigentbumd veräußert, feine neue Laft auf das 
Königreih und deſſen Angehörige: gelegt, Fein Landesgeſetz 

aufgehoben oder verändert, feine Berpflihtung, die den Rech— 

ten der Staatöbürger Eintrag thun würde, übernommen, fein 
Handelsvertrag abgefchloffen, und. fein Subfidienvertrag zur 
Verwendung der Zruppen in einem Deutichland nicht betref: 

fenden Kriege, eingegangen werden. Ja der König ift ver: 

pflitet, die Stände von Verträgen und Bündniffen, die er 

mit auswärtigen Mächten angefnüpft, in Kenntniß zu ſetzen, 
fobald e3 die Umftände erlauben. 

Uebrigens darf fein Geſetz gegeben, aufgehoben, abgeän= 
dert, oder authentifch erflärt werden, ohne Beiftimmung der 

Stände. Die Gerechtigkeitöpflege wird zwar im Namen bed 
Königs verwaltet; allein ſowohl die bürgerlichen al3 die pein- 
lihen Gerichte bleiben dabei innerhalb der Gränzen ihres 

Berufs, unabhängig. Die Strafe der Vermögenskonfiskation 
foll gar nicht mehr flattfinden. Keinem Bürger darf ber 

Meg zum Nichter verfchloffen werden, Dem Könige fteht 
jedoch das Begnadigungsrecht wie auch die Vollmacht zu: bie 
zur Vollftredung und Handhabung der Gefee erforderlichen 

Anſtalten zu treffen und in dringenden Fällen zur Sicherheit 
des Staats dad Nöthige vorzufehren.- Doch wird, was die 

Militairverfaffung anbetrifft, die Zahl der zur Ergänzung des 
Militairs jährlich erforderlihen Mannfıhaft, mit den Ständen 
verabredet. 

Dad König. Kammergut, worauf die Verbindlich: 

feit haftet, die perfönlichen Bedürfniffe ded Königs und der 

Mitglieder der Königl. Familie, zu beftreiten, gilt als Privats 
eigentbum der Königl. Familie, und feine Verwaltung fteht 
daher allein dem Könige zu. Doch liefert jenes Gut, foweit 
ed bisher fleuerfrei war, glei andern früher fteuerfrei gewe— 
fenen Gütern, einen Beitrag zu den allgemeinen Kandesla: 
fien. In der Hauptfahe wird zwar der Staatöbebarf durch 
Steuern beftritten, allein weder in Friedens, noch in Kriegs: 
zeiten darf ohne Bewilligung der Ständer weder eine Direkte, 
noch eine indirefte Steuer ausgefchrieben und erhoben wer: 

- 
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den. Ja, dem Anfinnen einer Steuervermwilligung, foll jedes⸗ 
mal nicht nur eine genaue Nachweifung über die Nothwen: 

digkeit oder die Nüblichkeit der zu machenden Ausgaben, fondern 
auch über die Verwendung der frühern Staat3einnahmen und über 

die Unzulänglichfeit der Kammereinfünfte, vorhergehen. Der den 
Ständen zur Prüfung vom Fianzminifter vorgelegte Hauptetat, _ 
ift in der Regel auf drei Jahre gültig, fobald die Stände 
folhen angenommen haben. Doc) dürfen fie die Verwilligung 
ber Steuern nicht an Bedingungen fnüpfen, die mit der Ver: - 
wendung der Steuern nicht in wefentlicher Verbindung ſtehen. 

Die Staarsfhuld ift übrigens unter Gewährleiftung der Stände 
geftellt, und daher wird auch die Staatsſchuldenzahlungskaſſe 

unter ihrer Berantwortlichkeit und Leitung verwaltet. 
Vermöge ihres Berufs follen die Stände bei Ansübung 

der gefeßgebenden Gewalt mitwirken, in Beziehung auf Män: 
‚gel oder Mißbräuche in der Staatdverwaltung ihre Wünſche 

und Beihwerden dem Könige mittheilen, wegen verfaſſungs- 

widriger Handlungen Klage erheben, und überhaupt dad uns 

zertrennliche Wohl ded Königs und des Waterlanded, mit treuer 
Anhänglichkeit an die Verfaſſung, befördern helfen. Dazu 
wird der König alle drei Jahre den Kandtag berufen, und in 
Nothfällen auch außerordentliche Einberufungen verfügen. Auch 
follen die Stände bei jeder Negierungsveränderung innerhalb 
der erften vier Wochen zufammenkommen. 

Die Stände zerfallen in zwei Kammern. Die erfte 
befteht aud den Prinzen des Königl. Haufes, aus den Häup: 
tern der fürftlihen und gräflihen Familien, und aus den Ber: 

- tretern der flandesherrlihen Gemeinichaften, auf deren Befigun: 

gen vormald eine Neichd: oder Kreisſtimme ruhete. Gie be: 

fteht ferner aus den vom Könige erblic oder auf Kebendzeit 
ernannten Mitgliedern. Zu erblihen Mitgliedern kann aber 
der König nur folhe adeliche Gutsbefiger ernennen, die eine 

jährliche Nente von 6000 Gulden beziehen. Zu lebendlängs 

lihen Mitgliedern mögen würdige, verdienftvolle Staatöbürger 
ohne NRüdfiht auf Geburt und Vermögen ernannt werden 
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Doch gilt die Regel: daß die Zahl ſämmtlicher erblichen und 
lebenslänglichen Mitglieder, den dritten Theil der übrigen Mit— 
glieder der erſten Kammer nicht überſteigen dürfe. 

Die zweite Kammer (die der Abgeordneten) iſt zufams 
mengefegt aus 13 Mitgliedern des ritterfchaftlichen Adels, die 
von dieſem ermwählt werden; aus. den ſechs proteftantifchen 

Generalfuperintendenten; aus dem Landesbifchofe; aud einem 

vom Domfapitel aus deffen Mitte gewählten Mitgliede, aus 
dem der Amtszeit nach Alteften Fatholiihen Dekan und aus dem 

Kanzler der Landesuniverfität. . Dazu wählen noc) die Städte 
Stuttgart, Tübingen, Ludwigsburg, Ellwangen 
Ulm, Heilbronn und Reutlingen, jede einen Abgeordne: 
ten, wie denn auch jeder Oberamtsbezirk einen folchen in die 
zweite Kammer fendet. Jeder Gewählte muß wenigftend 30 
Sahre alt, würtembergifcher Staatsbürger und Chrift fein. Er 

darf in keine Griminalunterfuhung verflochten, noch durch ges 
richtliches Erkenntniß zur Dienftentfegung, zur Seftungäftrafe 

oder zum Zuchthaufe verurtheilt, oder auch nur von der In— 
ſtanz eines Verbrechens entbunden fein. Es darf weder ein 

gerihtliher Goncurs Über fein Vermögen flattfinden, noch darf 
er unter väterliher Gewalt, ober unter Vormundſchaſt ftehen, 
ja niht einmal in Mrivatdienſtverhältniſſen fich befinden. 
Kirhendiener können nicht innerhalb des Oberamts, worin fie 
wohnen, Staatödiener nicht innerhalb des Bezirks ihrer Amts: 

verwaltung, gewählt werden. Auch dürfen fie eine anderweis 
tig auf fie gefallene Wahl, nur mit Genehmigung ber ihnen 

vorgefegten höchſten Behörde annehmen. 
Die Wahl der Abgeordneten fol alle ſechs Jahre ers 

neuert werden. ‘Die Situngen ber zweiten Kammer find . 
öffentlich, und beide Kammern follen ihre Verhandlungen durch 
den Drud zur öffentliben Kunde bringen, Gefegentwürfe 
follen zwar nur von dem Könige an die Stände gebracht werden, 
doch haben diefe das Mecht, bittlih fowohl auf neue Geſetze, 
als auf Abänderung oder Abfhaffung der beftehenden anzus 

tragen. Kein Mitglied der beiden Kammern darf während 
der Dauer der Ständeverfammlung ohne Einwilligung der bes 

treffenden Kammer, zu Verhaft gebracht werden, mit Ausnahme 

— 
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felbft in diefem Falle if die Kammer fogleich von der Verhaf⸗ 
tung mit Angabe ded Grunde: in Kenntniß zu feßen. Wegen 
feiner in der Ständeverfammlung gehaltenen Worträge und 
gegebenen Abftimmung, darf aber die Regierung fein Stände: 
mitglied zur Verantwortung ziehen. Der König hat zwar das 
Recht, die Ständeverfammlung zu vertagen und aufzulöfen, 
muß aber fpäteftens binnen ſechs Monaten eine neu gemählte 

Kammer einberufen. Auch :befteht, fo lange die Stände nicht 
verfammelt find, als Stellvertreter berfelben, ein Ausfchuß, 

welcher aus ben Präfidenten beider Kammern, aud zwei 
Mitgliedern ber erftien und aus acht Mitgliedern der zweiten 
Kammer gebildet wird, zur Beforgung von Gefchäften, die in 
ber Zmwifchenzeit von einem Landtage zum andern nicht aufge: 
fhoben werden fünnen. Deswegen fleht dem Ausfchuffe die 
Pflicht und Befugniß zu: die im Lande wohnenden Stände 
von wichtigen kritiſchen Borfällen zu benachrichtigen, die geeige 

neten Mittel zur Abwehr drohenden Scabend anzuwenden 

und auf die Einberufung einer außerordentlihen Stänbever: 
fammlung zu dringen. Ansbefondere gehört ed noch zu dem 

Wirkungskreiſe des ftändifchen Ausfchufjes, Gefegentwürfe zur 
fünftigen Berathung vorzubereiten, die richtige Werwendung 
der bewilligten Steuern zu überwachen, und Aufficht über die 

. Verwaltung der Staatsſchuldentilgungskaſſe zu führen. 
Rückſichtlich der ſtändiſchen Gefhäftsführung ift noch zu 

bemerken, daß die zmeite Kammer ald vollftändig befest an: 
gefehen wird, wenn 2, ihrer Glieder gegenwärtig find, bei der 
erften Kammer bedarf es aber dazu nur der Hälfte ihrer Mit 

"glieder. Bon dem Könige hängt ed zwar ab, Gefebentwärfe 
oder Vorſchläge an die erfle oder an die zweite Kammer zu 
‚bringen, jede Verwilligung von Abgaben muß aber zuerft 
an bie zweite Kammer gebradt werden. Die von einer ber 
beiden Kammern gefaßten Beſchlüſſe, werden der andern zur 
gleihmäßigen Berathung mitgetheilt. Verwirft diefe die Mit: 
theilung, fo müffen die Gründe der Verwerfung angegeben 
werden; handelt es ſich babei um eine Abgabenverwilligung, 
fo wird nad vorgängiger vertraulicher Berathung mit der erften 
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Kammer darüber von der zweiten Beſchluß gefaßt. Wird 
aber derfelbe dennoch verworfen, fo müffen die bejahenden und 
verneinenden Stimmen beider. Kammern zufammengezählt und. 
nach der Mehrheit. faämmtliher Stimmen der Ständebefchluß 

gefaßt werden: Bei Stimmengleichheit hat der Präfident. zwei— 

ter Kammer dad Recht der Enticheidung. Denn in allen Fällen 
gilt der Grundfaß: daß nur ſolche Beſchlüſſe, über die beide 
Kammern einverflanden find, an den König gebracht und von 
bemjelben beftätigt werden können. 

Uebrigens foll zum gerichtlihen Schuße der Berfaflung 
ein Staatsgerichtshof errichtet werden, der über Unter: 

nehmungen zum Umfturze der Verfaſſung nicht nur, fondern 
auch über Verlegung einzelner Punkte der Berfaffung richten 
fol. Diefer Gerichtshof beftehbt aus einem Prafidenten und - — 

zwölf Richtern, wozu der König den Präfidenten. und ſechs 

Richter aud dem höheren Gerichte ernennt, während die Stän: 

deverfammlung (im Zufammentritte beider Kammern) die andere 
Hälfte aus ihrer Mitte erwählt. ine Anklage vor dem 
Staatögerihtöhofe kann flattfinden, von der Regierung, gegen 
einzelne Mitglieder der Stände und bed Ausſchuſſes; von 
Eeiten der Stände, gegen Minifter und Departementächefs, 
wie auch gegen einzelne Mitglieder und Beamte der Stände: 
verfammlung. Anklage und Bertheidigung follen Öffentlich) fein, 

Protokolle und Abflimmungen auch dur den Drud zur Pub: 
lizität ——— werden. 

Wird die bisher mitgetheilte Theorie in ber Praxis 
wirklich befolgt, fo kann fein Zweifel darüber obwalten, daß 
Würtemberg gerechten Anfprud auf den Ehrennamen einer 

Fonftiturionellen Monarchie habe. Ob und Wie num bie 

Theorie mit der Prari bisher im Einklange gewefen? muß 
fih aus einer der Wahrheit getreuen Darftellung der neuern 
und neueften Geſchichtsereigniſſe, ohne weitläuftigen Commentar 

jedem unbefangenen Leſer klar genug vor Augen ftellen. Rück— 
ſichtlich geregelter Verwaltung fann fi Würtemberg aller: 
dings mit den beflorganifirten deutſchen RN in bie 
vorderfte Linie ftellen. 
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Würtembergs höchſte, unmittelbar unter dem Könige 
flehende Staatsbehörde, ift der Geheimerath, welden die 
Minifter oder Chefs der verfchiedenen Departements nebft dene 
jenigen Räthen, welche der König dazu ernennt, bilden. Es 
befteht aber auch als Privatfanzlei des Staatsoberhaupted, eine 

geheime Kabinetsfanzlei, die in die Militair: und Gi: - 
vilabtheilung zerfällt. Doch ift in Würtemberg feine Spur 
von einer geheimen Kabinetöjuftiz vorhanden, 

Das Minifterium der auswärtigen Ungelegenheis 
ten, unter welhem die Gefandfchaften ftehen, beforgt nicht 
bioß die auswärtigen Angelegenheiten, fondern führt auch die 
Auffiht über das Lehnwefen, bildet das Minifterium des 
Königlichen Haufes und fungirt ald Obercenfurbehörde. Der 
Geſchäftskreis des Miniſteriums ded Innern umfaßt 

: bad Kirchen: und Schulwefen, die Leitung ded Mebdizinalwe: 
fens, die gefammte Polizei und die Aufficht über den Ges 
meindehaudhalt. Unter dieſem Minifterium ftehen alfo das 

evangelifhe Gonfiftorium, der Fatholifche Kirchenrath, die Koms 
million für dad ifraelitiihe Schulwefen, dad Medizinalkolle⸗ 

gium, der Dberbaurath und die Leitung der verfchiedenen 
Landwirthfchafts: und Wohlthätigkeitövereine. Dad Finanzs 

minifterium hat die Oberaufficht über die Verwaltung deö 
Staatövermögend. Alſo ftehen unter demfelben bie Verwal: 

tungen der Staatdeinfünfte jeglicher Art nebft dem gefammten 
Gaffen: und Staatsrechnungsweſen. Ihm find aucd unters 

geordnet da5 Steuerkollegium, die Oberzolladminiftration, der 
Bergrath, die Forſtämter des Landes und die Kreisfinanzfam: 

mern. Das Kriegöminifterium beforgt die gefammte 

Kriegäverwaltung. Unter ihm ftehen alfo das Oberkriegsge— 
richt, der Refrutirungsrath, die Kriegäfaffenverwaltung, das 
Kriegsmedizinalwefen und die Feldprobftei, zu deren Sprengel 
8 Pfarren gehören. Dem Juftizminifterium gehört zu die 

Dberaufjiht über das Rechtsweſen in feinem ganzen Umfange, 

alfo auh die Kontrolle fammtlicher Rechtsbehörden und 
Beamten, wie nicht minder die Vorbereitung zu allen neuen 
Gefegen, die auf Rechtöverhältniffe und Kechtöpflege Bezug 
haben. 
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Küdfichtlich der Mechtöpflege felbft, beftehen im König: 
reihe Würtemberg, 64 Oberamtögerichte, 9 flandesherrliche 

Amtögerichte und 102 Amtönotariate. Es find ferner vorhan- 
den 4 Kreidgerichtöhäfe und das Oberfribunal in Stuttgart. 
Wohl zu merken, ift bei den Oberamtögerichten die Nechtöpflege 
von der Verwaltung getrennt. In Betracht der Verwaltung, / 
ift dad Land in vier Verwaltungdkreife (Meckar-⸗, Schwarg 
wald:, Sart: und Donaufreid) getheilt, und die vier 

Kreiöregierungen haben ihre Sige zu Ludwigsburg, Reut— 
lingen, Ellwangen und Ulm. Ihr Perfonal befteht aus 
1 Direktor, 4 Näthen, 1 Aſſeſſor, 1 Medizinal: und 1 Baus 
rathe. Die Gemeinden find in drei Klaffen getheilt, nachdem 
fie über 5000, oder über 1000 Einwohner haben, oder diefe 
Zahl nicht erreichen. Sie find berechtigt und verpflichtet, alle 
auf den Gemeindeverband ſich beziehenden Angelegenheiten zu 
beforgen, dad Gemeindevermögen felbftfländig zu verwalten, 
und die Polizei im Umfange der Ortsmarkung nach gefeglichen . 
Beitimmungen zu handhaben. Das fragliche Necht fleht dem 
Gemeinderathe indbefondere zu, deffen Mitglieder nah Stime 
menmehrheit von der Gemeinde gewählt werden. Uebrigens 
bilden die zu einem Dberamtöbezirfe gehörenden Gemeinden, 
eine Körperfchaft, welche durch die jährliche Amtöverfammlung - 
unter Vorſitz des Oberamtmannd vertreten wird, Diefe Ber 
fammlung beſtimmt alljährlich die Zaren, welche zur Beftreitung 
der Bebürfniffe des Oberamtsbezirks erforderlich find. 

Die Verwaltung des Königreich ift, wie aus ber ge: 
gebenen flüchtigen Ueberficht erhellet, trefflih organifirt. Auch 
fehlt_e3 dem Reiche keinesweges an äußerm Glanz, denn es 
paradiren vier Kronerbämter, die den Fürftl. Häufern, Hos 
benlohe, Waldburg und Löwenftein: Wertheim 
nebft dem gräflichen Haufe Beppelin als beftändige Lehen 
übertragen wurden. Dazu hat Würtemberg 4 NRitterorden *) 
nebft mehreren Adelödekorationen und militairifchen Ehrenzeichen. 

a) 1) Der große Orden bes golbnen Adlers, geftiftet 1702, reformirt 
1807, für Zugend, Berdienft und Freundfhaft. 2) Der Eivilver 
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Ueberbem ift der Hofftaat fehr glänzend; Er fteht unter 
dem DOberhofmeifter:, dem Dberfammerherrn: und 
dem Oberflallmeifter-Stabe. Die Pflichten der Hof— 
dienerfchaft find genau in der Hoforbnung beftimmt, und das 
Hof gericht ift die Behörde, vor welcher die Königl. Hof: 

beamten und Diener Recht nehmen müffen, mit Ausnahme 
don eigentlichen Griminalfällen, welche den ordentlichen Ges 

richten überlaffen bleiben. Ja ed befteht fogar feit 1821 
eine neue Rangorbnung nah zehn Rangſtufen, mit denen 
gewiſſe Rechte verbunden find. Die beiden erſten Klaffen er« 
halten nämlich dad Prädikat Ercellenz, und die zwei bars 

auf folgenden ertheilen perfänlihen Adel. Auch haben bie 

ſechs erften Klaffen den Vorzug eines Gerichtöftärides, der von 
ben Kreiögerichtähöfen befreiet if. Die Städte Stuttgart, 
Ludwigdburg, Tübingen, Ellwangen, Ulm, Heil 
bronn und Reutlingen werden in Königl. Reſcripten 
zur befondern Ergößlichkeit‘ und Auszeichnung feit 1811: 
Unfere gute Stadt N. N. titulit. Alles nach ber 

Weiſe großer Monarchieen und nach dem Vorbilde Napoleon, 
ohne deffen Proteftion Würtembergd Erhebung zum Kö 
nigreiche faum gelungen fein möchte. Im engern Rathe des 

deutfchen Bundes nimmt es jedoch nur die ſechste Stelle 

ein. Es hat im Plenum vier Stimmen, zahlt zur Erhals 
tung der Bundestagsfanzlei 2000 Gulden und muß zum 
achten Armeeforp& 11,356 Mann Infanterie, 1750 Reiter, 
724 Xrtilleriften mit 24 Stüden Gefhüsß und 115 Pon: 
tonniere ftellen. Die mobile Kriegsmacht Würtembergs beläuft 

— — 

dienſtorden, geftiftet 1806. Beide Orden find unter dem Namen: 
Drden ber würtembergifhen Krone (1818) mit einander 
pereinigt worden, Bürger erhalten mit dem Orden perfönlihen Abel 
und Zutritt bei Hofe. 3) Der Friedrichsor den, geftiftet 1830 
zur Erinnerung an bie Verbienfte König Fried richs. Der Wahl: 
ſpruch: Gott und mein Redt! fteht auf der Kehrfeite des golder 
nen achtſpitzigen Kreuzes. 4) Der 1818 neu Eonftituirte Militair: 
verbienftorden, befteht aus drei Klaffen und’ ift mit Penfionen 
verbunden, die aus dem Heimfall, der fonft den Maltheferfomthuren 
gezahlt wurde, gewonnen werden. 5) Die Adelöbeforationen, 
geftiftet 1808 für adeliche Gutsbefiger und bie Bamilienälteiten 
unter Würtembergs Adel. 
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ſich freilih auf 16,800 Mann, der Präfentftand aber nur auf 

6000 Mann. Sie umfaßt nämlih den Generalquartiermeis 

fterftab, die Felvjägerfhwadroen, die Keibgarde zu Pferde, 4 

Negimenter Neiterei, 8 Negimenter Infanterie, die Artillerie 
nebft dem Train, und das Invalidenkorps. Leicht kann fie 
indeffen zu dem fompleten Stande von 20,933 Mann (durch 
Zuziehung der Meferve) erhöhet werben, denn die jährliche 
Aushebung ift auf 3500 Mann feftgefeßt worden. Auch ift 
ja Jeder (für den nicht dad Gefeg eine Ausnahme begründet) 
mit vollendetem 20ften Lebensjahre zu fechsjähriger Dienftzeit 
verpflichtet, Entehrende Strafen kennt Würtembergs Militair: 

verfafjung nicht mehr. Ueberdem giebt es eine Öffizierszög 
lingsanftalt zu Ludwigdburg, und zum Dienfte untauglich 
gewordene Militaird, finden ehrenvolle Aufnahme im SInvalis 
denforpd, haben Anfprühe auf Militairpenfionen, wie nicht 
minder auf Anftelungen im Givildienfte. 

Politiſche nnd Firchliche Merkwürdigkeiten 

im Berlanfe der Sabre IS36 und 1837. 

Ständeverhandlungen. 

Finanzielle, 

Die ordentliche Verſammlung der Stände bed Königreichs 
MWürtemberg wurde am 30ften Sanuar 1836, vom Gehei: 
menrathe von Schlayer eröffnet mit einer Rede, worin bie 
Ergebniffe der Finanzverwaltung während der legtverfloffenen 
Finanzperiode als fehr befriedigend dargeftelt wurden. Zus 
gleih Fündigte der Redner an, daß die Stände fih nun vor: 
züglich zu befchäftigen haben würden mit Berathungen eineö 
Gefegentwurf3 über die Volksſchulen, und mit dem die Be: 
förderung der Eifenbahnen und des dazu nöthigen Erpropria: 
tiondgefeßes betreffenden Vorfchlägen u. f. f. Die Beantwortung 
ber Rede durch den Fürften von Hohenlohe Langenburg, 

- 
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als Präfidenten der erſten Kammer, war in mildem und ge: 
währendem Tone abgefaßt, verfprah Mäßigung bei Beach: 

tung aller Rechte und Bedürfniffe des Volfd, und verficherte: 

beim Vorherrſchen eines foldhen Geifted werde ber Erfolg des 
Landtages für Würtemberg fegensreich fein. 

Die Antwortdaddreffe war zwar in demfelben Geifte ab: 

gefaßt, ehe aber noch die Finanzfrage an die Tagesordnung 
gelangte, erinnerte der Abgeordnete Schott an die ſchon von 

der vorigen Kammer an die Megierung gerichtete Bitte, um 
Miederherftellung der Preöfreiheit durch Aufhebung der Genfur, 
und wiederholte ernſtlich dafjelbe Gefuh. Menzel verlangte 

Fortfegung des glüdlich begonnenen Werks der Ifraeliteneman: 
cipation, und Freiherr v. Hornftein trug darauf an, bie 

Regierung möge die daS Oberauffichtörecht des Staats über die 
fatholifhe Kirche betreffende Verordnung zurüdnehmen, benn fie 
fei verfaflungsmwidrig. 

Nun erfi trat der Finanzminifter mit dem Budget für-die 
Periode vom Iften Suliu3 1836 bis 30ſten Junius 1839 
hervor. Nach demfelben berechneten fi) die Ausgaben in den 
drei Jahren auf 28 Mill. 61,038. Gulden, und diefe follten 

gededt werden: a) durch den fih auf 11 Mil. 585,250 Fl. 
belaufenden Ertrag ded Kammerguts, b) durh 8 Mill. 325,000 

direfter Steuern und c) durh 8 Mil. 178,000 FI. indirefter 
Steuern. Die Hauptpoften der Ausgabe in den drei Jahren 
waren: bie Givillifte mit 2 Mil. 550,000 Fl. nebft der Appans 
nage mit 756,430 $1.; ferner die Zinfen der Staatsſchuld mit 

3 Mil. 35,604 Fl. nebft den Zilgungsfonds von 854,970 Fl. 
Die fämmtlichen, Penfionen erheifchten die Summe von I MIN. 
976,531 Fl. Das Departement der Suftiz nahm 2 Mil. 

138,801 Fl. in Anfpruch, das der Finanzen 2 Mill. 156,465 
Fl., das des Innern, welches auch dad Kirchen: und Schulmwefen 

umfaßte, 6 Mil. 690,526 Fl. und das des Kriegsweſens 5 

Miu. 628,626 Gulden. Die übrigen Penfionen waren fämmt: 
lich ungleich weniger beträchtlich. 

Hüdfichtlih der bisherigen Steuern hatte der Finanzmi: 
niſter felbft die Beſoldungs-, die Penfiond: und die Kapitals 

fteuer ſchon auf.die Hälfte herabgefegt. Die ftändifche Finanz: 
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fommiffion wie aber dennoch nah, daß theild durch Vermin⸗ 
derung mancher Ausgaben, theild durch unbedenkliche Erhöhung 
der Voranfhläge der Einnahme vom Kammergute, ein noch 
viel erfreulicheres Reſultat erreicht werden, alfo gar wohl in den 

folgenden drei. Sahren an direften Steuern die Summe von 
600,000 Fl. dem Wolfe erlaffen werden fünne. Dieſe Erfchei: 

nung machte auf die Mehrheit ter Kammer einen fo angeneh: 

men Eindrud, daß. von den heftigen Debatten, welche vor drei 

Sahren, rüdfichtlih ded Budgets beinahe zur Tagesordnung 

gehörten, faſt feine Spur fih mehr zeigte. Die font heftig« 
ften Opponenten Uhland, Schott, Pfizer, Römer und 

Andere zeigten fich nämlich fo nachgiebig, daß Fragen, welde 
vor drei-Jahren von der Mehrheit gegen die Regierung ent: 
fchieden worden waren, jest kaum nod zwanzig Opponenten 

in der Abgeordnetenfammer (die nur ſech s meu aufgenom: 

mene Mitglieder zählte) fanden. Go gefchah ed denn aud, . 

dag dem Minifterium bei Fragen, deren Löſung der Regierung 
befonderd am Herzen zu liegen fchien, gewöhnlich eine bedeutende 
Stimmenmehrheit zu heil wurde. 

Es fehlte jedoch bei näherer Entwidelung der einzelnen 
Budgets Feinesweges an fchatfem Widerfpruh. Die Staat: 
fhuld betrug jest nur noh 25 Mill. 400,000 Gulden. Die 
Binfen im Betrage von 1 Mil. 11,868 wurden zwar, wie bie 

gewöhnliche Leiftung des Tilgungsfonds von 284,990 FI. jähr: 
lich, faft ohne Debatten bewilligt, auch follte eine außerordent: 

lihe Zilgung mit einer halben Million Fl. %) vor ſich gehen. 
Bei diefer Gelegenheit fchlug aber der Kanzler Wächter, bie 
Kreirung von Staatöfaffenfheinen vor, und der Abgeordnete 
Gamerer meinte, es fei jest an ber Zeit, den Zinsfuß von 
4 Pret. herabzufegen, da man Geld genug zu 34, Pret. ans 
leihen könne. Wächter, der verlangte, man folle für drei 

a) Bisher waren den Zinfen der Staatöfhuld und ben Tilgungsfonds, 
nad) dem Staatsfchuldenftatut zugewiefen gewelen: Bon direkten 
Steuern jährlih 443,511 Gulden, vom Ertrage der Salinen 
400,000 $1., von ber Accife 250,000 Fl., vom Umgeld 350,000 Fl. 

und von ber Kapitalfteuer 65,000 Gulden. Im Jahre 1830 bes 
lief fi die Staatsfhuld nod auf 27 Mil. 570,257 Gulden. 
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MIN. HI. Kaffenbilfets ausgeben, woburd bie Staatöfhuld 
nicht blos um drei Millionen vermindert, fondern auch mittels 
des Papiergeldes, bequemere Austaufchmittel gefchafft werben 
würden, fand in der Finanzkommiſſion großen Widerftand. Die 
meiften Abgeordneten machten gleichfalls auf die gefährliche 

Kreirung eined Wapiergeldes, das nicht durch Baargeld gededt 
fei, aufmerffam, und fo gefchah es, daß Wächters Antrag 

mit 76 Stimmen gegen 14 verworfen wurde. KRüdfichtlich der 
Binfenrebuftion behauptete Gamerer, der Staat müffe handeln 

wie ein guter Haudvater, und wohlfeilern Darleihen:den Bor: 
zug geben, da er ja dad Auffündigungdrecht gegen die alten 
Darleiher auch befige und fie bezahle, wenn fie den niedrigen 

Zinsfuß fih nicht gefallen lafien wollten. Wächter hatte 
ausgerechnet, daß die Staatsſchuld dabei an Zinfen jährlich 
62,000 FI. erfpare, und mehrere Abgeordnete flimmten ihm 
bei. Andere, felbft Wächter, nahmen fich dagegen der Ka: 

pitaliften an und meinten, ed fei unloyal, fie in guten Zeiten 
zu drüden. Er wurde jedoch niedergejchlagen mit der Bemer⸗ 
kung: das Intereſſe aller Steuerpflichtigen ftehe höher als das 

ber Kapitaliften. Auch werde ficherlih ein’ allgemeines Zurüd: 

gehen des Zinsfußes, der Induſtrie große Vortheile bringen. 

Dies entfchied, da auch der Finanzminifter fih für Reduktion 

des Zindfußes auf 31% ausſprach. Alfo wurde die Motion 
mit 75 gegen 14 Stimmen angenommen. Echärfere Debatten 
gab es bei einzelnen Befoldungöforderungen. Großen MWiders 
ſpruch fand nämlich der Beloldungsetat des Staatsſekretariats, 

welcher mit Einfluß der Fonds zu geheimen Ausgaben, fich auf 

28,000 Fl. belief, Römer erflärte unummwunden, Verwilli— 
gung von geheimen Fonds für verfaflungswidrig, da die Ver: 
faffung Nachweis der Verwendung gebiete. Dennoch fiegte die 
Regierung, und die Forderung ward durh Stimmenmehrheit 
zugeftanden. Bei den Debatten über den 38,179 FI. betra— 

genden Etat ded geheimen Raths, hatte die Regierung, indem 
fie der zweiten Kammer einen Normaletat vorlegte, den Vorbe— 
halt geltend gemacht: daß bed Königs Recht, eine beliebige Zahl 
von Geheimenräthen zu ernennen, auf feine Weife befchräntt 

werden dürfe. Die Finanzkommiſſion behauptete Dagegen, ber 

— 
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Normaletat unterliege dem Bewilligungdrechte der Stände, wor: 
auf Uhland, Pfizer, Schott und Römer dad Recht 
der Kammer, jeden Normaletat bei jeder Steuerbewilligung 
abzuändern, vertheidigten, und dem unbefchränftem Ernennungs— 
rechte ded Königs, das unbefchränfte Steuerverwilligungsrecht 
der Stände, entgegenftellten. Der Streit über die Prinzipien . 
ward klüglich nicht durchgefochten, fondern die Regierung be: 
ruhigte fich dabei, daß die geforderten Gehalte mit 76 Stim: 
men gegen 11 von der Kammer bewilligt wurden. 

‚Ein ungleidy bedenklicherer Streit erhob fih am 13ten 
Mai über die Größe der Minifterbefoldungen. Die Stände 
hatten nämlih auf» dem vorigen Landtage nur 6500 FI. jähr— 
lich für die gewöhnlichen Departementschef8 bewilligt. Die 
Regierung hatte aber dennoch ihre eigene Forderung, nämlich 
8868 Fl. in das veröffentlichte Budget gefegt und hinzugefüigt: 
die Kammer der Abgeordneten ift hierin verfchiedener. Anficht. 
Jetzt entitand die Frage: ob. die Kammer ſich im Kreife ihres 
Rechts bewegt habe, ald fie damals, ftatt der angefonnenen 
8868 FI. 24 Kr. Minifterfoldung, nur die Summe von 6500 
Fl. bewilligte? Die ſtaatsrechtliche Kommiffion faßte jest ein: 
müthig den Beſchluß: die Kammer habe in ihrem Rechte ge: 

handelt und müffe auch fortvauernd den Satz feſthalten: daß 
die Größe der Minifterbefoldungen, von dem ftändifhen Ver: 
willigungsrechte keinesweges ausgenommen fei. Hierüber Fam 
ed nun zum heftigen Wortkampfe. Es ſchien jich freilich zus 
nähft nur um Beantwortung der Frage zu handeln: ob die 
Größe der Minifterbefoldungen einfeitig von der Kammer 
abhänge® Der Geheimeraty v. Schlayer verneinte biefe 
Brage abfolut. Denn, fagte er, die nothwendigen Xusgabepoften 
müßten die Stände anerfennen und dürften nicht fagen: Diefe 
oder jene Befoldung muß herabgefegt werden! Das hieße ja 
des Königs Ernennungsreht vernihten und die Verwaltung 
in: Schlepptau der Kammer hängen. Da erhisten fich bie 
Geifter noh mehr. Feuerlein erflärte Eategorifch, das Er: 
nennungsrecht bed‘ Königs fei nicht unbeſchränkt. Hufnagel 
fiimmte bei, und Walz äußerte fogar: die fragliche Bemer— 
fung zum Budget (vom 3. 33 —36) würde eine Anklage vor 
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dem Staatögerichtöhofe gerechtfertigt haben. Auch war Pfizer 
der Meinung, ed fei ein durchaus infonftitutioneller Grundfag, 
daß die Regierung de facto den Etat ändern und veröffentlis 
chen dürfe, da doch die Stände folchen nicht angenommen hätten. 
Schlayer erwiederte, die ganze Souverainetät des Staat: 

oberhaupts ſolle nicht in die zweite Kammer gezogen werben, 
und Römer diente darauf mit der Frage: ob der Hr. Gehei: 

merath glaube, daß die Megierung die Steuern nad) Belieben 
verwenden fönne? 

Die Finanzkommiſſion fuchte den Frieden zu vermitteln 
durh den Antrag, die Miniftergehalte, wie fie angefonnen wor: _ 
den, zu bewilligen. Bei der Abflimmung ergaben fih 78 
Stimmen für, und nur 9 gegen ben Antrag. Allein die Geg- 

ner wurden dadurch Feinesweges.befhwichtiget. Denn fie erflär: 

ten beflimmt, von einem Weberfchuffe in der Staatskaſſe könne 

nicht die Rede fein, fo lange noch Steuern erhoben werden 

müßten, und eine Minifterbefoldung von 6500 FI. Rt immer 
noch genügend. 

Dies war wohl dad härtefte Zufammentreffen “ Regie: 
rungövertreter mit ven Opponenten in der zweiten Kammer. Man 

Eonnte vorherfehen, daß etwas Achnliches bei den Verhandlun— 
gen über die Etats des Kriegödepartementd vorfallen werde. 
E3 wurde dazu am 27iten Mai geichritten, in Anmwefenheit des 

Kriegäminifters v. Hügel, des Kriegsraths von Holder und 
‘der Geheimenrätbe von Schlayer und von Herdegen. In 
der legtverflofienen Finanzperiode hatten beim Kriegsetat ſchon 
viele Ueberfchreitungen des Bewilligten ftattgefunden, gegen 
welche fich jett befonderd Pfizer erklärte. Doc wurde, ob: 

gleich jene Ueberfchreitungen fich jährlih auf 100,000 FI. belies 
fen, darjiber weggegangen, und mit 56 gegen 25 Stimmen be: 
fchloffen, folhe fämmtlih anzuerkennen. Für die Periode vom 
ıften Zulius 1836 — 1839 forderte num das Kriegsminiſte— 
rium, jährlich 1 Mil. 925,472 Gulden. Die Prüfungsfom: 
miffion fubtrahirte davon fogleih 42,124 Fl., jedoch mit dem 
Wunfche: daß von fothanem Abzuge, die 20 älteften Lieutenants 
eine mäßige Solderhöhung erhalten, auch die Verpflegungen 
beurlaubter Unteroffiziere und reifender Soldaten verbeffert wer: 

Venturini’s Hift. Schriften. IN. 18 
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den möchten. Mehrere Abgeordnete verlangten Erfparungen, 

die durch eine zwedmäßigere Formation der Armee 2) leicht 

erlangt werden fünnten, Der Kriegäminifter erflärte aber den 

Antrag für unausführbar und behauptete feft: die Formation 

der Armee ftehe nur dem Könige zu. Diefed Necht anerfann: - 

ten Römer, Walz und Klett zwar unbedenklich, äußerten 

aber dabei, der König möge die Formation nach Belieben beibehal: 

ten oder verändern, wenn nur auf andere Weile Erfparungen 

bewirkt werden fünnten. Ad nun Wiedemann -ängfilic 
rieth, an dem Kriegdetat doch ja nicht zu rüfteln, weil bie 

Regierung die Erigenz noch um mehr als 100,000 Fl. ftei: 
gern könne, ohne dabei von Bundestagesbeftimmungen verlaffen 
zu fein, ward der Antrag auf VBerbefferung der Armeeformas 

tion, mit 57 gegen 27 Stinnmen abgelehnt und ſchnell über 
das Ganze des Aufwandes für dad aftive Militair, bewilligend 
abgeftimmt. Doc festen mit Zuftimmung ded Finanz: und 
Kriegäminifterd Wiedemann, Wächter und Ringler, m 
Harmonie mit den ritterfchaftlihen Mitgliedern der zweiten 

Kammer, die Erhöhung der Lieutenantsgehalte durh. Wie denn 

auch die übrigen Etatsgeſetze des Kriegsdepartements für Kafer: 
nirung, Arfenal, Waffen, Montirung und Naturalien u. f. f. 
am 30ſten Mai zur Erledigung Famen. : 

Nicht fo leicht wurden die Forderungen der Megierung 
rüdjichtlich des Penſionsetats bewilligt, ‚indem der fragliche — 

Etat jährlih die Summe vn 659,000 Gulden in Anſpruch 

nahm. Befonderd erhoben fi) Widerfprüche gegen die jährlich 

132,000 $1. erheifchenden Militairpenfionen, wobei die Penfiont: 

rung bes Chef des Landjägerkorps, Generalmajor v. Palm, 
befonders gerügt wurde, weil Palm ein Mann in den beften Zah: 
ren und vollkommen dienftrüchtig fei. Darüber entftand nun eine 

:a) Die A Reiterregimenter, jedes zu 4 Escadrons, theilten füh in eine 
Divifion und zwei Brigaden. Die 8 Infanterieregimenter ; jedes zu 
8 Kompagnien, bildeten zwei Divifionen und vier Brigaben. Das 
Artillerieregiment hatte 5 Batterien, jede zu 8 Gefchüsen und bildete 
nur einen Brigadeſtab. Die Abgeorbneten meinten, e3 follten nad , 
Oeſterreichs Worbilde‘, größere Regimenter gebildet ‚werden, wonad) 
denn auch die Diviſions- und Brigabeftäbe verringert werden Eönnten. 
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heftige, von Menzel eingeleitete Debatte, worin bie Vertreter 
der Negierung tapfer dad unumfchränkte Mecht des Königs zur 
Entlaffung von Offizieren, womit Penfionirung wefentlich verbun: 
den fei, verfochten. Graf Degenfeldb, Römer und Pfizer 

hielten die entgegengefegte Meinung feft, worin ihnen Ringler 
und Schott beiftimmten. Doch gewann die Meinung : e3 fei zur 
Erhaltung des Friedens zwifchen Negierung und Ständen am 
rathfamften, den Prinzipienftreit beruhen zu laffen, und fo ver: 

willigte die Kammer nach langen Hin: uud Herreden, endlich 
ben ganzen Penfionsetat mit 63 gegen 22 Stimmen. In 
finanzieller Hinficht Fam nun bis zur Auflöfung der Kammern 
fein Gontroverd von Bedeutung mehr vor. 

MT — — 

Steuerbewilligungsrecht. Verwaltung und. Nechtspflege. 

Bäuerliche Verhältniſſe und deren Neformen. 

Pfizer, der Abgeordnete für Tübingen, hatte in der 
von ihm herausgegebenen Schrift: dad Recht der Steuer: 

verwilligung nah den Grundfäßen der würtem: 

bergifhen Verfaſſung, behauptet: daß den Ständen, ohne 

Rückſicht auf die Nothwendigfeit oder Nüßlichfeit ‚der Staats: 

ausgaben, jedoch nur in dem Falle; daß nach Anficht der Stände, 
das von der Regierung befolgte politiihe Syſtem den inter: 

effen des Landed widerfpreche oder nicht im Ginflange mit der 
Berfaffung ftehe, ein abfolutes Necht der Steuerverweigerung 

zuftehe. Diefe dem monarchiſchen Prinzipe und den bekannten 
Anfihten ded Bundestages widerfprechende Schrift, erhielt eine 

fo bedeutende Verbreitung und fand bei der Mehrheit des fich 

mit politischen Intereſſen befchäftigenden Publikums fo. großen 

Anklang, daß’ es der Gegenparthei gerathen fihien, fie in einer, 
unter dem Titel (jedoh ohne Wezeihnung des Verfaſſers): 

über den Umfang und die Grenzen bed ſtändi— 
{ben Steuerbewilligungsrechts nah ben Beftim: 
mungen der würtembergifhen Berfaffungsur: 
kunde erfcheinenden Schrift zu ‚beantworten und ‚wo möglih 
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zu widerlegen. Entſchieden ward aber für den großen, fich 
durch mannichfaltige Steuern bebrüdt fühlenden Haufen durch 
jene Gontroverd Nichts. Jeder behielt vielmehr die Meinung: 

welche feinen individuellen Intereſſen zufagte. 
Gerade über den Betrag und die prefuntive Nützlichkeit 

der verfchiedenen Steuern, war alfo ded Stieitens in der zwei- 

ten Kammer fein Ende. Heftig ftritten gegen einander die 
Hundeireunde und Hundegegner über die, jährlib 33,000 ZI 
eintragende Hundeſteuer. In den Wirthfchaftsabgabenberathun: 

gen fämpften die Weinwirthe gegen die Bierwirthe, indem 
beide Erliihterung der von ihnen geforderten Abgaben verlangs 

ten und bitter über die Begünftigung des Gegners klagten. 
Ucber die ehegerichtlihen Sporteln, geriethen katholiſche, wie 
proteftantifhe Geiftliche mit den Juriſten in heftigen Streit, 

und ald gar der Abgeordnete Pflanz bemerkte: der Staat 
habe dus Sportelnehmen erft von der Kirche erlernt, donnerte 

der katholiſche Bifchof auf das Haupt ded kecken Redners ein 

furchtbares Anathema herab. Nur der Kommiffionsantrag, die diref: 
ten Steuern (Grund:, Gefäll:, Gebäude: und Gewerbefteuer) um 
200,000 Fl. zu ermäßigen, fand nirgends Widerſpruch. Ebenfo 
weigerte fi auch die zweite Kammer gar nicht, dem zwifchen 
Württemberg und Baden abgefchloffenen Bertrage über 
Neckarſchifffahrt und Nedarzölle, ihre Zuftimmung zu ertheilen. 

Mit dem Berichte ded Minifteriums über den öfonomis 
fhen und finanziellen Zuftand der Amtöförperfchaften und Ge: 

meinden hatten die Stände wohl Urfach zufrieden zu fein. Denn 
nach jenem Berichte, war dad Rechnungswefen der Amtöpjlegen 
bis zum Schluffe des Jahis 1835 volftändig geprüft und 
juftifizirt worden. Bei den Gemeinden aber waren am Ende 
deö genannten Jahrs .nur no fieben Rechnungen im Rück— 
ftande. Die verzinslichen Paflivkapitalien hatten fich bei den 
Amtöpflegen um 269,249 Fl. — und bei den Gemeinden um 
1 Mil. 317,444 Fl. vermindert. Die ausftehenden Gapitale 

aber vermehrten fich in demfelben Zeitraume bei den Amtöpflegen 
um 83,461 Fl. und bei den Gemeinden um 130,594 I: 
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Dabei hatten die Gemeinden auf Erwerbung von Gebäuden, 
Gütern und Gefällen verwendet: 1 Mill. 337,422 Gulden. 
Der Staat hatte ihnen aber auh 194,297 Fl. an Steuers 

rüdftänden erlaffeh, und fo waren fie in den Stand geſetzt 
“ worden, zur Ablöfung von Dienftbarfeiten, 352,395 Fl. zu 

verwenden. Jetzt waren überdem die Amtöfchadend: und die Ge: 
meindefchabensumlagen um ein Bedeutendes vermindert worden. 

— — — — — — 

Rückſichtlich der Juſtizverwaltung gab es in der zweiten 
Kammer mancherlei Debatten. Viele Stimmen ſprachen ſich 
aus gegen privilegirte Gerichtsſtände, Patrimonialgerichtsbarkei— 
ten und Gebrechen des Advokatenſtandes. Dazu verlangten 
Beller und Römer vorzüglich, Verbefferung in den Gefegen 
und in dem Kechtöverfahren, rügten ed auch tüchtig, daß der 
Suftizminifter fich bei politifchen Unterfuchungen Einwirkungen 

erlaube. Inzwiſchen verwilligten doh die Stände den Etat 
für das Obertribunal und für die vier Kreisgerichtähöfe, bei 
welchen die Zahl der Räthe um acht erhöhet werden follte. 

Auch wurde mit ihrer Zuftimmung dad Gehalt der Affefforen 
von 800 auf 1200 Fl. erhöhet. Späterhin war fogar bie 
Rede von der. Drganifation eines befondern Gerichtöhofes für ü 

Revolutionairs. Wenigftend verfprach der Zuftizminifter, die 
baldige Niederfegung einer Kommilfion zur Förderung der Ab: 
jaffung eined deutfchen Givilgefeg:d, und erörterte den Plan 

der Regierung: dad bereit Vorhandene zu fammeln und zu, 
revidiren in der Art, daß einzelne Materien von Einzelnen 
bearbeitet würden. Insbeſondere aber wolle man fich befchäf: 

tigen mit der Abfaffung eines Handelsgeſetzbuchs, unter Bus 
grundelegung des code de commerce, 

Scott erklärte. dagegen, es fei nothwendig, fofort eine 
Gefeggebungsfommiffion zu berufen, die das ganze bürgerliche 

Necht zumal bearbeite. Denn der Gang, welchen der Juſtizmi— 
nifter einfchlagen wolle, rüde die Hoffnung, ein deutfches Ge: 
fegbuch zu erhalten, noch um viele Jahrzehende hinaus. 

Die Etat5 des Departement& der auswärtigen Angelegen: 
heiten wurden zwar, weil fie wahrfcheinlich das Licht fcheueten, 
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in geheimer Sigung berathen, und man erfuhr nur, daß Uhland 8 
und Camerers Anträge auf Erfparungen’ beim Departement 
ded Auswärtigen, durch große Stimmenmehrheit zurückgewieſen, 
auch alle Poſitionen zur Erfüllung der Bundespflicht, ſo wie 

für den Lehnrath und die Archive, unverändert angenommen 

worden wären. 

Die würtembergifche Verfaſſung verſprach befanntlich Ers 

leichterung des Volks und befonderd deffen Befreiung von bäuer: 

lichen Laften. Alſo mußte die Leibeigenfchaft mit allen ihren 
MWirfungen aufgehoben fein und bleiben. Daher follten die, auf 

einem gutöherrlihen WVerhältniß beruhenden Frohnen und Frohn— 
furrogate, abgelöfet werden können. Auch die Beeden follten 
theil3 ‚aufgehoben, theils abgelöfet, dabei aber ſtets die rechtlichen 

Anſprüche der Privatbere'htigten auf Entfhädigung für die auf: 

gehobenen leibeigenfchaftlihen Abgaben, genau beflimmt werben. 
Die darauf abzwedenden Gefegentwürfe hatte die Regierung 
fhon auf dem vorigen Landtage (1833) den Ständen mitge: 
theilt. Allein gleich nachher erfolgte die Auflöfung ber zwei— 
ten Kammer. Die fraglichen Gefeßentwürfe gelangten nicht zur 
entfcheidenden Diskuſſion, und gingen alfo auf den Landtag von 
1836 über mit dem Erbieten der Negierung: einen bedeuten: 
den Theil der durch die fraglichen Ablöfungen entjtehenden Las 
ſten, auf die Staatöfaffe übertragen ju wollen. Man glaubte 
ſich nämlich dazu unbedenklich entſchließen zu können, da in der 

letztverfloſſenen Finanzperiode ſich ein ſehr bedeutender Ueberſchuß 

der Einnahme gegen die Ausgabe herausgeſtellt hatte a). 
Man fonnte indeffen wohl vorausfehen, daß die Abficht 

ber Regierung, durch die fraglichen Sefeßentwürfe die Befreiung 

ded Volkes von drüdenden bäuerlihen Raften herbeizuführen, 

befonders in der Kammer der Standesherren,, auf bedeutende 
Hinderniffe ftoßen werde. _ Allein auch in der zweiten Kammer 

fanden fich bei den ritterfchaftlichen Deputirten dergleichen aus 

m — — — 

a) Zur Erleichterung der Abloͤſung gutsherrlicher Gefaͤlle, wurden wirklich 
2 Mill. Fl. verwilligt. 

% 
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ihrem Stanbedinterefle entfpringende Hinderniffe. Und ſo ſtellte 
auch die zweite Kammer das Bild zweier Partheien dar, welche 
oft genug in Gefahr famen, über dem eigenen Sntereffe dad 
gemeinfame. Ziel aus den Augen zu verlieren. 

So gebiehe ed denn fchon bei der Berechnung des jährs 

lihen Durdfchnittdertrages der Frohnen und Beeden, nachdem 
Moſthofs und Bardilis Amendements mit Stimmenmehr: 
heit verworfen worden waren, zu einem heftigen Streite zwi: 
fhen v. Hornflein, und dem G. R. v. Schlayer, wobei 

-fih der Kammerpräfident ald Friedensftifter faum Gehör zu 

verichaffen vermochte. Endlih ward mit 69 gegen 9 Stim— 
men. der Beichluß gefaßt: daß der jährliche Neinertrag der 

Leiftungen, zwanzigfach zu Kapital erhoben und dieſer Betrag 
denn ald die dem Berechtigten zu gewährende Entſchädigungs— 
funme, betrachtet werden folle. | 

In der Kammer der Standesherren erhoben ſich jedoch 

ganz andere Anfichten und Anftände. Denn die Etandeöherren 
verlangten bei Frobngeldern den 221% Ertrag, verlangten fer: 
ner für die ihnen zu leiftenden Entſchädigungsobjekte, I5jährige 
Steuerfreiheit, und beftanden fogar darauf, daß dad Frohnent: 
Shädigungsgefeg, nur unter ihrer, der St. 9. Zuſtimmung, 

Gültigfeit erhalten folle. Die Majorität in der erften Kammer 
für folche Forderungen, ging aber doch nur von den nicht durd) 
die Regierung ernannten Mitgliedern jener Kammer aus, indem 
diefe Herren die von ber Regierung ernannten Mitglieder, (mit 
Einfhluß der Königl. Prinzen) der Zahl nach überfiimm: 

ten. Die zweit: Kammer verwarf jene Forderungen fchlecht 

weg, wollte auch nichts willen von einer Zulage, welde 
die Staatökaffe zur Bewirfung ded von dem 2Ofachen auf 
dad 22, gefteigerten Betrages der Entfhädigungen, leiften 
ſollte. Alſo entftand ein fchwer zu befeitigender Gonflift der 
Meinungen und Anfprüce zwifchen beiden Kammern. 

Die Standedherren urgirten nun befonderd den Punkt, 
daß die Regierung kurz vor Errichtung der Verfaflung verfpro: 
hen habe: der ausgeiprohene Grundfag der gezwungenen 
Ablösbarfeit von Frohnen und Gefallen, folle nicht eher auf 
die Standesherren angewendet werden, als bis deſſen Verein— 
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barkeit mit dem 14ten XArtifel der Bundesafte, von der Buns 
deöverfammlung felbft erflärt worden fei. Die zweite Kammer 
verwarf jene Ausfluht abfolut, und der ©. #. v. Schlayer 
als proviforifcher Minifter des Innern, flimmte ihr darin bei: 

dag die Landesgefehgebung dad Recht habe, über alle Klaffen 
der Staatsbürger, mithin auch über die Standesherrn zu'ver: 
fügen. Da es fib nun in dieſem Gonflifte ‘nicht blos um 

materielle Intereſſen, ſondern vorzüglih um die Selbftftändig- 
keit der Volkskammer, gegenüber der Standesherrenfammer 
handelte, fo blieben die Abgeordneten in fefler Haltung gegen 
den auf feine biöherigen Privilegien pochenden Adel. Pfizer 
fiellte in einer trefflihen Rede den wahren GStreitpunft ins 
beilft: Licht und bewies dabei: daß die Ariftofratie der Geburt 
dem Bürgertbume gegenüber, gar feinen Grund habe, ihre 
Exiſtenz für gefährdet zu halten, wenn fie nur nicht darauf 

verſeſſen jet, zeitwidrige und wahrhaft drüdende Vorrechte be— 

haupten zu wollen. 
Diefe Lehre blieb auch nicht ohne Wirkung. Denn am 

15ten Julius erhielt die zweite Kammer von den Standeöhers 
ren die Erklärung: daß fie wegen der Ablöfungsgefege im 
Wefentlihen mit der zweiten Kammer einverftanden wären. 
Dadurch ward alfo die Vereinigung beider Kammern über die 
drei Ablöfungsgefete endlich erreicht, worauf fogleich die bei: 

derfeitigen Befchlüffe der Regierung zugefertigt wurden. 

Ungleich früher (ſchon in März d. 3.) hatte bie zweite 
Kammer die Berathung des Schulgeſetzes beendigt und mit 
85 gegen 3 Stimmen den Befhluß gefaßt: daß ein Schullehrer: 
wittwenpenfionsfonds zum Belaufe von 80,000 Fl aus Staatd- 
mitteln dotirt werben folle, wobei jedoch die Anficht feftgehalten 
wurde, daß die Schule und deren Bedürfniffe, in erfter Linie 
von jeglicher Gemeinde zu beftreiten fe. Merkwürdig war 
Dabei der Kammerbefchluß: daß den oberften Kirchenftellen der 

verſchiedenen Konfeflionen feinesweged unbedingt das Auffichtd: 

recht über die Schulen zuftehe. Der Minifter des Innern v. 
S. rühmte aber indbefondere dad von ben Ständen verabfchie: 
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dete Gefeb über die Bolföfchulen, indem es nicht nur bie 

Grundlage der "Schulanftalten erneuert, fondern auch den Zus 
ftand. der Volksſchullehrer in umfaffender Weife verbeffert habe 2). 

Für die Bitte der Iſraeliten Würtembergs um völlige 
Gleichſtellung mit ihren chriſtlichen Mitbürgern, welche Bitte 
auch eine Reviſion des noch ſehr beſchränkenden Emancipations⸗ 

geſetzes vom Jahre 1828 verlangte, ſprachen ſich Schott, 
Menzel, Pflanz und ſogar der Biſchof v. Rottenburg 
billigend aus. Geh. Rath v. Schlayer widerſprach nicht, 
wie denn überhaupt fein einziger Redner in der zweiten Kams 
mer fi) dagegen erhob, ja fogar mehrere Deputirte erklärten: 
fie würden gar nichtd dagegen einzuwenden haben, wenn aud) 
den Iſraeliten dad landftändifhe Wahlrecht zugeftanden werden 
folte. Alfo ward in ber Bitte entfprechender Antrag an bie 

Regierung (um völlige Emanzipation der Juden) mit 80 ge 
gen & Stimmen befchloffen. 

Bei der Berathung des GErpropriationdgefeßed ging ed 
aber lange nicht fo ruhig zu. Die .begutachtende Kommiffion 
verlangte nämlich: daß die Drei erften Artikel bed Gefegent: 

wurfs, in einem einzigen zufammengefaßt, alfo lauten follten: 
>Cin Zwang zur Abtretung. von Grundeigentbum und andern 
auf unbeweglihe Güter ſich beziehenden Nechten für allgemeine. 
Staats: und Körperfchaftszwede, findet nur flatt gegen vorgäns 

gige völlige Entfchädigung, und nachdem der Geheimerath die Noths 
wendigfeit der Abtretung anerkannt hat.« Dagegen erklärten fich 
Schott Wieſt, Murſchel, v. Zwergern, und befonders der 
G.R.v. Schlayer, welcher behauptete: ber Geheimerath habe 

verfafiungsmäßig nur eine berathende Stimme, fei alfo gar nicht 

befugt, über die fragliche Nothwendigkeit ein Fategorifches Urs 

theil zu fällen. - Vielmehr fei dies Mecht ein unantaftbares 
Prärogatio der Krone. Römer, Pfizer und v. HYufnagel 
ſprachen für den Antrag, und-der Freiherr v. Welden äußerte 
fih befonders bitter über die Ausfludht/ deren ih Schlayer 

— — — — 

a) Die einzelne Portion fuͤr Schullehrer-Wittwen und Waiſen ſollte aber 
nur 25 Gulden betragen. Zu den Eiſenbahnvorarbeiten wurden 
100,000 Fl. bewilligt. 

x 

E2 
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bediente, um dem Geheimenrath von der Verantwortlichfeit rück⸗ 
ſichtlich des zu fällenden Nothwendigkeitsurtheils, zu befreien. 
Der Kammerpräfident rügte Weldens Ausfall, Diefer . 
verlangte dagegen Abflimmung der Kammer, und die Kammer 
ſprach wirklich gegen Welden durch Stimmenmehrheit (63 
gegen 20), woran aber nur ein einziger Ritterſchaftl. Depu- 
tirter (v. Pleffen) Theil nahm, ihre Mißbilligung aus. Darauf 
legte Welden fogleich feine Stelle ald Abgeordneter nieder 
und verließ den Situngdfaal. Nach diefem widrigen Vorgange, 
ward der Kommiffionsantrag mit 59 gegen 24 Stimmen ver- 
worfen, und die drei erften Artikel des Expropriationsgeſetzes 

wurden in ihrer urfprünglichen Faſſung (mit Weglaffung der 
fatalen Nothwendigfeit) angenommen. Daffelbe Glück hatten 
die übrigen Artifel mit einigen fehr unwefentlichen. Amendement3, 
welche nur die Form, nach und in welcher bie Abtretungen 
gefchehen follten, betrafen. 

Endlid hatte auch bie Öffentliche Meinung in Mürtemberg 

das Berdammungsurtheil über den Nachdruck ausgeſprochen, und 
ſo fand derſelbe i in der Kammer auch nicht einen Vertheidiger 

mehr. Zwar meinte der G. R. v. Schlayer: es wären ja 
“von Seiten der Bundeöverfammlung, in der fraglichen Angele— 
genheit für ganz Deutfchland allgemeine Beflimmungen dem: 
näcft zu erwarten, und es liege daher wohl kaum ein Grund 

vor, daß die Kammer rüdfichtlih ded Nachdruds eine Petition 

an die Negierung richte Menzel äußerte aber dagesen: ed 
werde ber Negierung doch vwermuthlih angenehm fein, die 

Anfichten der Stände zu vernehmen. Er verglich dabei die 
Nachdrucker mit den Naubrittern des Mittelalters, und die Pri- 
vilegientaren mit den Geleitögeldern. Schott citirte Luther, 
der den Nahdrud Diebftahl genannt, und Mofthof, der 

einen Bundesbefhluß gegen den Nacdruf erwarten wollte, 
wurde von Pfizer und Römer ermahnt, fich deswegen noch 
auf”jein Paar Sahrzehende gefaßt zu machen. Alfo ward 
dann der Antrag an die Nigierung durch fait allgemeinen 
Zuruf gebilligt und verlangt. Nun brachte die Regierung in 

“der Form eined Proviforiums bis zur Erfcheinung einer defi— 

nitiven Beſſerung einen Gefegentwurf in die Kammer, ber 
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folgende drei Artifel enthielt: 1) Jedes literarifche Merk von 
Angehöriger eines deutfchen Bundesftaats follte, von feinem 
Erfcheinen angerechnet, ſechs Jahre Schuß gegem den Nach: 
drud genießen; 2) der veranftaltete Nachdruck follte 30 Tage 
nach Erſcheinung des Geſetzes, nur nach vorangegangener Stem⸗ 
pelung durch die Königl. Würtembergiſchen Oberämter, verkauft 
werden dürfen; und 3) ſollten Privilegien, welche über die 

Dauer von ſechs Jahren ertheilt worden, in Wirkung bleiben. 
Daß aber die eritfchtedenen Gegner des Nachdrucks mit einem 
folhen quid pro quo nicht zufrieden fein würden, ließ fich 

vorherfehen. | i 
As endlih am 16ten Julius bei der Hauptabftimmung 

über dad Finanzgefek, fi 70 bejahende a) und nur 19 ver: 
neinende Stimmen in der zweiten Kammer vernehmen ließen, 
war die Hauptfahe abgethan und Pein dringender Grund 

mehr vorhanden, den Schluß der faft ſechs Monate dauern: 

ben Ständeverfammlung noch länger aufzufchieben. Alſo er: 
folgte der Schluß der landſtändiſchen Verſammlung am 18ten 

Suliud durch den, im Auftrage des Königs handelnden G. R. 
v. Schlayer, welcher nah Vorleſung des königlichen Ent: 
laſſungsreſcripts eine wohlgefegte Rede hielt, worin behauptet 

wurbe: diefer Landtag werde in der Gefchichte des Vaterlandes 
herrlich" bezeichnet fein durch das wohlbegrändete Vertrauen 
zwifchen der Regierung und den Ständen, durch den erniten, 
befonnenen Gang der ftändifhen Beratbungen, und vor Allem 
durch die glüdlihen Grgebniffe jener Berathungen für das 
Wohl des Landes. Uebrigens bedanfte fi) auch der König, 

durch den Mund feines Stellvertreterd, für die mwohlthätigen 
Bemühungen der Stände und für die Gefinnungen, die fie 

— — 

a) Unter den Bejahenden waren 32 Staats: oder Kirchenbeamte. Keiner 
von diefen Leuten hatte es gewagt, auf die Seite der Verneinenden 
zu treten, unter welchen fi aud) Bein Kauf: ober Gewerbsmann be: 

- fand. Zu der DO:ppofition, welche das Budget aus ftaatörechtlichen, 
- Gründen verweigert?,. gehörten: Uhland, Pftzer, Schott, Pfaff 
Walz, Römer, Murſchel, Pflanz, Menzel, Pfäfflin, 
Baumann, Klett und Düvernoy. Köbert, Schnedenbur: 
get, Metſch und Raidt verwarfen das Budget aus materiellen 
Gründen. 
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ibm und dem Baterlande bewährt hätten. Der FZürft von 
Hohenlohe-Langenburg verfiherte dagegen ald Präfident 
der erfien Kammer: die getreuen Stände ſchieden auch nad) 
Beendigung diefes Landtages, mit den unverminderten Gefinnuns 
gen treuer Anhänglichfeit und Liebe gegen ihren geliebten König. 

HI. Kirchliche Merkwürdigkeiten. 

Bon Alters her ift in Würtemberg der grübelnde Volks— 
geift nicht blos zu religiöfen Privatandachten, fondern auch zur 
religiöfen Sektirerei geneigt gemefen. Die geſetzlichen Verord⸗ 
nungen über dergleichen religiöfe- Berfammlungen oder Gonven: 

tikel, waren jedoch faft alle mild, Sie drangen nämlich nur 

befonders darauf, daß ſolche Werfammlungen blos bei Tage 
gehalten würden, auch nur bei Zrennung der Gefchlechter allen: 

falls geftattet werden follten. Auffiht über dergleichen Cons 

ventifel machte freilih einen Hauptartifel in den Pfarrberich: 
ten an die Generalfuperintendenten, an die Synoden und an 
das orthodore Kirchenregiment überhaupt, aus. Dem ohner: 
achtet beftanden noh im Lande feit 1750 Bengelianer 
oder Apokolyptiker, die auf das taufendjährige Reich und 

die proviforifche Einkerferung des Satans hofften. Neben diefen 

Schwärmern figurirten Herrnhuterianer, bie feft an den 
Glauben hielten: day für jeden armen Sünder, wenn ihm 
Gott nur den Glauben dazu fchenfe, alle Sündenftrafen vor 

mehr ald 1800 Sahren fhon abgebüßt und durch Blut abges 
wafchen wordenwären. Die Detingerianer wirkten ebenfalls 

fhon vor Jahren als Vorläufer der Eſchenmeierſchen dis 

monifhen Naturphilofophie, und 'gaben daher auch fchon einen 

Vorſchmack von der Afterweisheit; die der genannte berühmte 
Profeflor in feinem 1836 erfchienenen Werke: Conflikt 
zwifhen Himmel und Hölle, an dem Dämon eined 
befeffenen Mädchens beobachtet, fogar zur Belehrung 

bed Ultrakrititers Dr. Strauß and Licht treten ließ. In 
demfelben Geifte fah ein Häuflein myftifch:pietiftiicher Frömm⸗ 
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linge auf bem Xheater von Weinsberg Zeichen und Wunder. 
Es ſchien ſich ‚daraus fogar ein eminentes Verdienft zu machen 
und hielt fih für berechtigt, Alle, die an jene Zeichen nicht 
glauben wollten, ald verrüdte Spötter zu verdammen. 

Den Hauptfiß des myftifchen Pietiömus fand man aber 
in den büftern Schatten des Schwarzwaldes, von weichem manches 

fontemplative Gemüth unwiderftehlich angezogen wurde. Dort hü— 

teten genügfame Menfchen, in finftern Schluchten und anreißenden 
Waldbächen ihr Vieh, verfertigten dabei Strohhüte und Holz: 

uhren, und fchwelgten in füßen Gefühlen ihrer myftifhen Her: 
zensreligion. Aber nur die wenigften hielten fich leider innerhalb 

der Grenzen ächt chriftliher Duldung. Die Meiften eiferten in 
Zornreden gegen da3 fündhafte Menfchengefchlecht, welches Kar: 

ten fpiele, Theater befuche und an fonftiger Kurzweil Gefallen finde. 
Sie behaupteten dabei keck: der Proteftantismus fei nicht nüchtern 
genug, und gingen alfo allen Ernftes darauf aus, eine Reform 
der theologifchen Denkart nebft einer fefteren Begründung eines 
beffern religiöfen. Erziehungsſyſtems, herbeizuführen.’ Einen fried— 

lichen, wenn gleich ercentrifhen Pietismus brauchte die Staats: 

geroält zwar nicht zu fürchten, bedenflih aber wurde boch die 
Sache, ald fi” unter den Myſtikern Beſeſſene zeigten, in deren 

Innern die Geifter Furiofe Zwiegefpräche hielten. Als z. B. eine 
MWeiböperfon in Geuppenbac fich von einem längft verftor: 
benen Beamten befeflen glaubte und fogar mit deffen Stimme 

allerlei Räfterungen ausſprach, die zu einer Injurienflage von 
Seiten der Verläfterten Beranlaffung gaben. Wehrte man foldhen 
Zollheiten nicht ‘ab, fo war zu befürchten, daß ganze Selten 
Befefjener entftänden nach Art jener Begeifterten in den Ceven— 

nen. Denn folhe Geiftesfranfheiten find, wie die Erfahrung 
lehrt, eben fo anftedend ald Cholera und Peſt. Der geiftige 

Krankheitöftoff entwidelte fih am leichteften in weiblichen Ge⸗ 

müthern. Wie ed denn auch ſchon junge Mädchen gab (3. B 
zu Großglattbah im Dberamte Maulbronn), welde 
in den überfinnlihen Gebieten genau Befcheid wußten und über 
die ihren SInquifitoren zu gebenden Antworten , fih nicht im 

- Mindeften verlegen bewiefen, 
Unleugbar ftanden die fehr beträchtlichen und nocd immer 
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im Zunehmen begriffenen Auswanderungen würtembergifcher 
Staatdangehörigen, mit den dort machthabenden religiöfen Begrifs 
fen in ‚genauer Verbindung. Im April 1837 kamen die erfien 

Auswanderer aud der Gegend von Stuttgart, 200 Köpfe 
ftark, in drei Schiffen bei Koblenz; an, und das Biel ihrer 
Reiſe war der nordamerifaniihe Staat Ohio, wohin fie über - 

New:MorE zu gelangen tradjteten. Und doch fehlte es in 
Würtemberg keinesweges an zwedmäßigen Sculanftalten 

fürd Volks. Die Zahl der ordentlihen Volksſchullehrer belief 

fih nämlih auf 2140, und die Zahl der Induftriefchulen auf 

510. Der Sudenfchulen gab ed 38 mit 27 Kehrern, und bie 

Beſoldung der hriftlichen Volksſchullehrer flieg, nah Maßgabe 
der Bevölkerung des Schulfprengeld, von 150 bis zu 350 Fl. 

Nicht fo vortheilhaft geftellt, zeigte ſich das evangelifche 
Kirchenwefen; denn man zählte im Sahre 1836 über 60 

erledigte und noch nicht wieder- beſetzte Pfarreien. Gin ‚Uebel: 

ftand, worüber fowohl von Geiftlihen, die auf Anftellung hoff: 
ten, als auch von den lange verwaifeten Gemeinden, lautes 

Murren und bittre Klagen genug gehört wurden. Die Firchliche 
Oberbehörde ließ es zwar. an Erinnerungen zur Beſchleunigung 
der Wiederbeſetzung erledigter Stellen bei der Regierung nicht 
fehlen; ehe aber die eingeleitete Befoldungsverwandlung von 
Staatöwegen nicht überall durchgeführt worden war, blieb die 
That weit hinter dem guten Willen zurüd, Man mußte fich 
‚alfo mit der Königl. Verordnung vom 18ten Dftober 1837, 
mac welcher in Zufunft Fein von der Regierung angeftellter 
Pfarrer oder Pfarrvidar unter 600 FI. jährlicher Einnahme nebft 
‚guter Amtswohnung haben folte, des Beſſern für die Folge: 
zeit getröften. - 

In nicht viel befjerm Zuftande befand fich zwar bie Fathos 
liche Kirhe Würtembergd. Denn von den 635 fatholis 

'fchen Pfarreien (die zum Bisthume Mottenburg gehörten) 
waren im Sabre 1237 noch 130 unbefeßt, und von den 159 

Kaplaneien befanden ſich 80 in -demfelben Zuflande. Indeſſen 

‚gab es doch nur ſehr wenige katholiſche Pfarreien, deren Ertrag 
‚nicht 600 Fl. erreichten. Wohl aber gab es ſolcher genug, deren 
Einnahme fih über 1000, ja auf.2000 FI. beliefen. Denn 

” 
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katholiſcher Seit hatte man ſich tapfer gegen dad Nivellirungd« 
foftem, welces bei den proteftantifhen Pfarreien -durchgefebt 
worden war, gewehrt, um bei feiner Pfarre die alten Dotatio- 

nen auf feine Weife verfümmern zu laffen. Auch noch in einer 

anderen Beziehung boten die beiden Konfeffionen in Würtem: 
berg einen auffallenden Kontraft dar, den nämlich: daß bie 

Katholiken über Mangel, die Proteftanten dagegen über Ueber: 
flug an jungen Geiftlihen klagten. 

— 

Zu den anderweitigen neueren Merkwürdigkeiten 

in Bezug auf rein materielle Intereſſen, gehört beſonders das 
Aufblühen der Gewerbe und die Vervollkommnung mehrergr 
einträglihen Inbuftriezweige im Königreiche Würtemberg. Nach) 
dem im Jahre 1837 abgeftatteten fiebenten Rechenſchafts— 

berichte der Gefeufhaft für Beförderung der Gewerbe in Wür— 

temberg, war bie Fabrifation ded Tuches und anderer wollener 
Stoffein unverfeanbarem Fortfchreiten begriffen. Auch war unmeit 

Stuttgart in Kornthal eine Fabrik von Baumwollenfamms 
‚ten und Mancheftern (velvets und velvetins) begründet wor: 
den, die fich ſchon ftarfen Abfaßes in ganz Deutichland erfreuete. - 
Metteifernd mit diefer Fabrikation, bildete fih in Sulz eine 

Altiengefellichaft für Seidenfabrifation. Won 20 geübten Mei: 

‚ftern wurden nun 60 Lehrlinge unterrichtet, und die 8O im 

"Gange befindlichen Stühle, lieferten bereitS eine bedeutende An: 
zahl von fchönen Stüden Seidenftoffed. Als ein für Würtem— 

berg ebenfalls neuer Induſtriezweig, hob ſich auch die Goldſchlä— 
gerei, eingeführt durch den in Stuttgart wohnhaften Goldfchläger 
Rau, der die Bereitung des zum Goldfchlagen erforderlichen 
Goldſchlägerhäutchens, glüdlich von einem Nürnberger -Gold: 
fhläger erlernt hatte. So gelang ed nicht minder dem Bud): 
händler Heinridh Erhardt, eine Stereotypen: und Polytypen: 

gießerei einzurichten, welche fich fowohl dur den Neichthum 
an Schriften und Polytypen, als burth technifhe Vollendung 
berfelben, audzeichnete.- Die benannte Gefelifchaft für Beför: 
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derung der Gewerbe richtete zur Aufhülfe der Leinwanbfabri- 
kation, jest andie Regierung dringende Bitten, verſchiedene Preife 

für die fragliche Fabrifation auszuſetzen; und dieſe Bitten wur: 

den erfüllt. | 

Denn der König felbft beobachtete mit Wohlgefallen bie 
Bewegungen der Induftrie, und nahm eben deswegen auch an 
der KRübenzuderfabrifation (nah Schuzenbachs neu erfuns 

ner Methode) fehr thätigen Antheil durch Uebernahme von einer 

beträchtlihen Anzahf von Aktien. Der güterbefisende Adel 

folgte dem großartigen Worbilde, und fo ward Würtembergs 
Induſtrie nebft feiner Landwirthſchaft um einen neuen Zweig 

bereichert. Welche Fortſchritte auch die Schafzüchterei bereits 

gemacht habe, bewied die ZThatfahe, daß am 10ten Julius 
1837 nicht weniger als 140 hochfeine Schafe nebft 13 Wid- 
dern von Hohenheim (bei Stuttgart) ald Stammfchäferei, 
nady Griechenland von zwei tüchtigen Schäfern geführt wur: 
den. Die Heerde war von ber griehifhen Regierung angefauft 

worden, und follte ihren Sig auf einer Königl. griechifchen 
Domaine unweit Athen erhalten. 

Alfo war der Impuls gegeben, große Kapitalien der Sn: 

duftrie zufommen zu laffen, um fie fruchtbringender ald in 
Staatöpapieren anzulegen. Zur Unterftüßung und Belebung fo 

wohlthätiger Unternehmungen diente auch die zwifchen Baiern 
und Württemberg abgefchloffene Zollübereinkunft. Cine neue 
Zeit war alfo erfchienen, die feftere Bunde nicht blos zwiſchen 
den einzelnen, von gleichen materiellen Intereffen bewegten Stän—⸗ 
den, fondern auch zwifchen den einzelnen Staaten ded gemein: 

famen bdeutfchen Waterlandes Fnüpfte. Und .der Boden, auf 
welchem diefe3 neue Leben erftand und herrlih aufblühete, ja 

ohne welhem ed niemals hätte Wachsthum erhalten können, 

war doch der früher fo oft und fo giftig befrittelte preußifch: 
deutfche Zoll: und Handelöverein! 



Das Königreich Sachen 
befteht jest nur noch aus dem Erzgebirge, dem Voigtlande, 
dem Meißner und dem Leipziger Kreife, einem Theile der 
Oberlauſitz, der Hälfte des Merfeburger Kreifed, und dem mit: 

telbaren Gebiete der Grafen von Shönburg. Der Flächen: 

‚inhalt des Ganzen, welches den 43ften Theil Deutfchlands 
ausmacht, beträgt etwas über 271 Duadratmeilen. Das Land 
tft zu %, gebirgiger Natur. Es ift nur theilweife auf dem 
rechten Elbufer und im Leipziger Kreife flach, faft ein Viertel‘ 
der gefammten Bodenfläche aber mit Waldungen bededt. Die 
Elbe, welde aus Böhmen ind Rand tritt, verläßt daffelbe wieder 
unterhalb Strehla, nad) einem 16 Meilen langen Laufe, und 
nachdem fie die ſchwarze Elfter, die Mulde und die Spree 
aufgenommen hat. Die Neiße fließt in die Oder, bie Pleiße 

und die weiße Elfter find aber nur Nebenflüffe der Saale. 
In den nördlichen Gegenden liefert der Boden viel Ges. 

treide und Obſt, dazu Kartoffeln, Delpflanzen, Flachs-, Futter⸗ 
und Färbefräuter, Hopfen und Taback, auch etwas Mein 

(nämlich höchſtens 18,000 Eimer). Dad Thierreich liefert 
zwar viel Rindvieh, ungleich bedeutender ift aber doc bie 
Schafzucht, weldye durch fpanifche Merinos, durch Mufterfchäs 

fereien und Scäferfhulen dergeftalt vervollfommnet worden: ift, 
dag über zwei Millionen veredelte Schafe vorhanden find, 
die 41% Mil. Gentner Wolle liefern, deren feinfte Sorte, 
unter dem Namen fähfifhe Eleftoralwolle, eine große 
Berühmtheit erworben hat. Das Mineralreich liefert zwar ‘ 
aljährlih an 60,000 Mark Silber, 10,000° Gentner Blei, 
3000 Ct. Zinn, 80,000 Gt. Eifen, 400 Gt. Kupfer, und 
dazu große Maflen von Braun: und Steinkohlen, Arfenikerz 

Venturini's Hift. Schriften. IM. 19 - 
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Kobolt, Schwefelfies und Witriolerz, aber durchaus Fein Salz, 
welches auch nur 4, bed TEN der Landesbewohner 

befriedigen Fönnte. 
Das fchöne Land, bewohnten im Jahre 1836 nicht weniger 

als 1 Mil. 652,114 Menfchen, jedoch in großer WVerfchieden- 
heit der WVolfsdichtigfeit in den verfchiedenen Gegenden. Denn 
inden ſchönburgiſchen Rezeßherrſchaften, lebten auf 
einer Quadratmeile an 9200 Menfhen, dagegen im voigt: 
ländifchen Kreife nur 4050. Auch enthielten die Städte noch 

nicht einmal ein volles Drittheil der Bevölferung, die fid) 
doch feit 20 Sahren um 19 Procent vergrößert hatt. Man 

zählt jest rüdfichtlih des Meligionsbekenntniffes im ganzen 
Königreihe I Million 620,393 Lutheraner, 1803 Neformirte, 
28,928 Katholifen und 848 Juden. Diefe Gefammtmaffe, 
wozu noch 15,924 Militairperfonen kamen, lebte in 140. 
Städten, 44 Marktfleden, 11 Bergfleden und 3260 Dörfern. 

Gewiß ift noch jetzt dad Königreich Sachſen eined der 
gewerbthätigften Länder. auf Erden, und der fächfifche Kunftfleig 
zeigt fich fortdauernd als mufterhaft. In Leinen findet man 

die außgezeichnetfien Fabriken in der Laufig. In Wolle 
arbeiten über 25.000 Kabrifanten und verbrauchen alljährlich 

für 520,240 Thlr. inländifhe und auch für 48,000 Thlr. 
ausländifhe Wolle. Sie befchäftigen an 200,000 Menfchen. 
Sn Baummollenfpinnereien ift die Thätigfeit im voigt- - 
ländifhen und erzgebirgifchen Kreiſe, wo die Spinnerinnen 
aus 16 Loth Baunmolle einen Faden von 22,500 Ellen Länge 
ziehen, unermüdet. Eben ſo beſchäftigen fich mit Stroharbeiten 
an 5000 Meufhen. In Seide arbeiten über 200 Stühle, 
An Papier ſchaffen 60 Mühlen mehr ald 30,000 Ballen 
jährlich. Mit Metallfabrifationen find in 70 Hüttenwerfen 
über 50,000 Menfchen befchäftigt. Auch liefert Sachfen das 
befte Porzellan in Europa. Dazu Fayence und Steingut, Wadjd: 
leinwand, mufifalifche Inftrumente, Meubeln, Siegellad, Farben, 
Stärfe und Zabad. Der 300 Buhdrudereien und Steindru: 
dereien, und der Meublenfabrifation nicht zu vergeffen ! 

Der Handel, deffen Mittelpunft Leipzig ift, gründet fich 
auf Naturprodukte und Fabrikate. Die Haupterporten find feine 
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MWollenwaaren, Leinwand, Spitzen, Wollengarne, Karbenerde, 
Porzellan, Stroh: und Holzarbeiten, Glas, Obft und Leipziger 
Lerhen. Dazu fommen für mehr ald anderthalb Millionen 

Thaler jährlich verfaufte Mineralprodufte. Die Hauptimporten 
find Kolonialmaaren und Südfrüchte, rohe Baumwolle, Seide, 

Flachs, Hanf und Salz. Nach gewöhnlicher Berechnung über; 
ſteigt die jährliche Ausfuhr Sachſens, die Einfuhr um drei 

Millionen Thaler, und auf den drei Leipziger Meflen werben 
aljährlih über 18 Mi. Thaler in Umlauf gebradt. Denn 
man behauptet: die Mafle der dort eingeführten Waaren be: 

laufe fich durchfchnittlich jährlich auf 290,000 Gentner. Gewiß 
fteigt au der Bücherumfag von 600 über Leipzig handelnden 
Buchhändlern, in die Millionen. 

Für den Unterriht und die höhere Bildung des gewerb- 

thätigen Volkes, fehlt ed im Königreihe Sachſen nicht an den 

nöthigen Inftituten und Hülfsmitteln. Auf dem Lande giebt 
es hinreichende Glementars, in den Städten find gut organifirte 

Bürgerfhulen, und zur Bildung tüchtiger Lehrer fürs Volk, 
wirken fünf Schullehrerfeminarien. Dazu helfen auch mit 
die landwirthfhaftlihe Schule in Tharand, die Thierarzneis 

fchule in Dresden und bie Forftafademie, nebft den Sonn: 

tagsſchulen für Gefellen oder Lehrlinge der Handwerker zu Leipzig 
und der Zeichenfchule in Meißen. Zum höheren gelehrten 

Unterrichte find vorhanden die mit Freiftellen verfehenen Fürs 
ftenfhulen zu Meißen und Grimma nebft 14 andern ge: 
lehrten Schulen. Wer ſich zum wiffenfihaftlich gebildeten Mi: 
litair erheben will, findet dazu Anleitung in der Artillerie: und 
Ingenieurafademie zu Dresden, wo ed auch Akademien der bil: 
denden Künfte giebt. „ Für die höchſte litterarifche Kultur, fol 
die Hochſchule zu Leipzig forgen, wo ſich, wiein Dresden, 
trefflich ausgeftattete Bibliotheken benugen laſſen. 

— — — — — 

Nach der am Aten Septbr. 1831 zu Stande gefommenen 
Verfaffungsurfunde ift das Königreich Sachſen eine fonftitu: 
tionelle Monarchie, indem die Landftände verpflichtet und 
berechtigt find, die verfaffungsmäßigen Rechte ber Staatöbürger 
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zu fügen. "Des Königs Perfon ift jeboch heilig, und der Kö: 
nig vereinigt in feiner Perfon alle Rechte der Staatögemwalt, 
um ſohe verfaffungsmäßig auszuüben, wofür ihm eine mit 
den Ständen verabfchiedete Civilliſte von jährlich 500,000 Thlr., 
aus den Staatskaſſen gezahlt wird. Das Staatögut darf zwar 
ohne Bewilligung der Stände weder durch Veräußerungen ver: 
mindert, noch mit Schulden befchwert werden, und felbit 
das Königliche Hausfideifommiß ift ungertrennbar und unver: 

änderlih; das Königliche Privatvermögen bleibt jedoch der 
freien Dispofition des Königs überlaffen, der nur in dem Falle: 
daß ein anderer Staat ihm durch Erbrecht zugefallen wäre, 
auch deffelben Oberhaupt fein Fann. 

Die Rechte der Landeseinwohner ftehen für Alle unter dem 
Schutze der Berfaffung. Alſo kann jeder Sache Beruf und 
Gewerbe nah eigener Neigung wählen. Er kann wegziehen 
aus dem Lande, ohne Nachfteuer bezahlen zu müffen. Er be. 

figt völlige Gewiſſensfreiheit. Ihm fleht das Necht zu, wegen 

gefeg: und ordnungswidrigen Betragend einer Behörde, bis zu 
den Ständen oder dem Negenten hinauf unmittelbare Befchwerden 
anzubringen. Dagegen muß aber auch jeder Kandeseinmohner, 
zu_den GStaatälaften den ihm zugemefjenen Theil beitragen. 
Jeder ift ferner zur Vertheidigung des Vaterlandes verpflichtet, 
und alle Staatödiener find für ihre Dienftleiftungen verantwort: 

lich. Auch folen alle Verfügungen in Negierungdangelegenbei- 
ten, obgleich folche der König unterzeichnet hätte, von dem 

Borftande des betreffenden Miniſterialdepartements, zum Zeichen 
feiner VBerantwortlichfeit, Fontrafignirt werden. 

Alle Gerichtöftellen follen ihren Entfcheidungen Gründe 

beifügen, find aber auch bei Ausübung ihres richterlichen Amts 

innerhalb der Grenzen ihrer Kompetenz, vom Einfluffe der Res 
gierung unabhängig. Sa felbft der Fis kus ift verbunden, in 
den ihn betreffenden Nechtöftreitigkeiten, von den ordentlichen 
Landeögerichten Necht zu ‚nehmen. Nach der Berfaffung darf 
auch Niemand ohne gefeglihen Grund verfolgt, verhaftet oder 
gar beftraft werden. Der König hat zwar dad Necht, Strafen 
zu erlaffen, es kann aber auch niemals eine Konfisfation des ganz 
‚zen Vermögens ded Strafbaren ftattfinden. 
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Das kirchliche Recht fpricht verfaffungsmäßig den im Kö: 
nigreihe aufgenommenen oder gefeglih noch aufzunehmenden 

hriftl. Konfeffionen, freie öffentliche Religionsübung zu. Der 

König übt zwar über die Kirchen die Staatögewalt aud, und 
Befchwerden über Mißbrauch der kirchlichen Gewalt können bis 
zur oberften weltlichen Staatöbehörde gebracht werden; doch 
bleibt die innere kirchliche Organifation jeder Konfeffion über 
laffen. Dabei fteht freilih der Grundfaß feft: daß Kirchen: und 

Scyuldiener in ihren bürgerlichen Beziehungen und Handlungen 
den Geſetzen ded Staats unterworfen find;- allein felbft der 
Staatöregierung ift ed nicht erlaubt, Klöfter zu errichten, geift: 
lihe Orden oder gar Zefuiten im Lande aufzunehmen. 

Die allgemeine Ständeverfanimlung des Königreich (wobei 
in der Oberlaufig noch eine Provinziallandtagsverfammlung 
ftattfindet) beſteht aus zwei einander in Nechten und Befug- 

‚niffen völlig gleihen Kammern. Zu der erften Kammer 
gehören die volliährigen Prinzen des Königl. Haufes, ein 
Deputirter des Hochſtifts Meißen, der Befiger der Herrfchaft 
MWildenfels, die Befiger der fünf Schönburgiſchen Rezeß— 

herrfchaften, die Befiger der vier Echönburgiichen Kehnsherr: 

fchaften, ein Abgeordneter der Univerfität Leipzig, der Beſitzer 
der Standeöherrfchaft Königsbrüd, der Befiser von Rei— 
bersdorf, der evangelifche Oberhofprediger, der Dechant des 
Domflifts St. Petri in Budiffin, der Leipziger Superin: 

tendent, ein Abgeordneter des Kollegiatftift zu Wurzen, 12 
auf Lebenszeit gewählte Abgeordnete der Nittergutäbefiger, die 
erfte Magiftratöperfon von Dresden, die erfte Magiftratöper: 

fon von Leipzig und die erfte Magiftratsperfon in jeder der 

ſechs von dem Könige zu bezeichnenden Städten. 
Die zweite Kammer wird gebildet aus 20 Abgeordneten 

der Nittergutsbefiter, au 25 Abgeordneten der Städte, aus 
25 Abgeordneten des Bauernftandes, und aus fünf Vertretern 
des Handeld: und Fabrifftandes. Das Wahlrecht hat jeder den. 

chriſtlichen Glauben befennende Anfäflige, der das 25ſte Lebens: 
jahr erreichte. Zur Wahlfähigkeit aber gehören ein Alter von 
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30 Jahren, in ben Städten ein fihered Einfommen von 400 
Thlr. und bei Abgeordneten des Bauernftanded ein jährlicher 
Genfus von 30 Thlr. Ein heil der Abgeordneten tritt alle 
drei Jahre am Schluffe eines ordentlihen Landtages aus, 

Der König aber wählt den Prafidenten der zweiten Kanımer 
aus vier von ber Kammer vorgefchlagenen Mitgliedern, wäh: 
rend der erften Kammer Prafident, vom Könige aud der Mitte 
der Herrſchafts- oder Nittergutsbefiger für jeden Landtag erkoh— 

ren wird. Der König fann den Landtag jchließen, vertagen 
oder auflöfen. Eigenmächtig dürfen die Stände fich nicht ver: 
fammeln, auch nicht nach der Vertagung oder Auflöfung des 
Landtages, noch verfammelt bleiben und berathfchlagen. 

Was die Korm betrifft, fo werden Anträge und Befchlüffe, 
worüber beide Kammern ſich vereinigt haben, in eine gemeins 
fchaftlihe, von den Vorſtänden beider Kammern zu unterzeichs 
nende Schrift, zufammengefaßt. Die Sigungen beider Kammern 
find öffentlich, ein Viertel der Mitglieder kann jedoch eine geheime 
Sitzung verlangen. Sonft handelt jede Kammer getrennt von ber 
andern für fich, und Beichlüffe fönnen nur gefaßt werden, wenn 
mindeftens in der erften Kammer !%, in der zweiten Kammer 
aber die Hälfte der Mitglieder anweſend find. 

Zu den Rechten der Kammer gehört: daß jedes Mitglied 
feine Meinung frei außern darf, ohne darüber zur Verantwor— 

tung gezogen zu werden, und daß den Ständen, fowohl in ihrer 
Gefanmtheit ald einzeln, völlige Unverleßbarkeit während der 

Dauer bed Landtags zugefihert worden if. Die Stände find 
ferner bevollmädhtigt, auf Abänderung, ja auf völlige Aufhebung 
alter Gefege anzutragen, während überhaupt fein Gefeg ohne 
ihre Zuftimmung erlafjen, abgeändert, oder authentifch interpre: 
tirt werden darf. Ohne Zuflimmung der Stände fünnen eben 
fo wenig Abgaben ausgefczrieben, oder auch nur verändert wers 

den. Auch ift Fein Anlehn ohne ihre Zuftimmung gültig. Ueberdem 
muß ihnen bei jedem ordentlichen Landtage eine genaue Berech— 

nung ber in den verfloffenen drei Jahren flattgefundenen Ein» 
und Audgaben mitgetheilt, aud ein Vorſchlag des Bedarfs der 
nächſten drei Jahre nebſt Angabe der Mittel zu deſſen Dedung, 
zur Prüfung vorgelegt werden. Sie haben dad Recht, darauf 
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zu beftehen, daß die Protokolle ihrer Verhandlungen durd den 

Drud veröffentlicht werden. Der Tbronfolger muß bei dem 

Antritte feiner Regierung, in Gegenwart der Präfidenten beider 
Kammern feierlich verfprechen: die mit den Ständen von feinem 

Vorgänger verabfchiedete Verfaſſung treu zu beobachten und 

folhe zu fhügen. Eine gleiche Verpflichtung hat der Regie— 
rungöverwefer zu Übernehmen. Auch ift dad Hecht der Stände, 
bie Minifter anzuflagen, wenn dieſe fich eine Verfaſſungsver— 
legung haben zu Schulden fommen laffen, unveränderlih. Dazu 

ift ein Staatögerichtshof vorhanden, der aus einem Präfidenten 
und zwölf Richtern befteht, wovon der König fechd neben 
dem Präfidenten ernennt, während die andern ſechs nebft 

drei Stellversretern, von den Ständen erwählt werden. Nur 

Berufung auf ein anderes Erfenntnig, nicht Appellation findet 
von dem Ausſpruche des fraglichen Gerichts ftatt. Auch darf 

der König weder die Unterfuchung hemmen, noch den Berur: 

theilten in feinem biöher verwalteten Amte laffen, oder denſelben 

in einem andern Suftig: oder Staatöverwaltungdamte anftellen. 

An der Spitze der Verwaltung des Königreichd fteht dad 
Staatöminifterium. Sn feiner Gefammtheit gebührt ihm 
die Begutachtung der Geſetze, die Berathung wichtiger Landes: 
angelegenheiten, die Beforgung der Bundestagsfahen und bie 
Beilegung der etwa vorfommenden Differenzen zmwifchen den 
Minifterien. Der König. Staat3rath hat 'nur bie ihm 
vom Könige unmittelbar zugewiefenen Sachen zu berathen, Er 

befteht aus ordentlichen und außerordentlihen Mitgliedern. 
Die Hauptzweige des Staatöminifteriums find: dad Ju— 

ſtitzminiſterium, welchem die Oberaufficht über die Rechts; 

pflege anvertrauet ift, und dem bie fämmtlichen Landesjuſtitz- 
kollegien (Appellationsgericht, Dberhofgericht zu Leipzig, ber 
dortige Schöppenftuhl, die Zuftizäamter und die Patrimonialge: 

richte) untergeordnef find. Das Finanzminifterium ver: 
waltet das gefammte Etaatögut, indbefondere die Domainen, 

bie Amtöfapitalien und die Einfünfte und nubbaren Rechte, 
Diefes Minifterium zerfällt in zwei Abtheilungen, beren Ge: 
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ſchäftskreis genau genug beſtimmt worden if. Das Minifte: 
rium bed Innern beforgt die Grenz: und SHoheitsangele: 
genheiten, die Land: und Kreisangelegenheiten nebft den Kom: 
munalangelegenheiten der Stadt: und Landgemeinden. Es führt 
auch die Aufficht über Landesöfonomie, Handeld:, Gewerbs⸗ 
und Innungsſachen, ferner über die Strafı und Verforgungd: 
anftalten, über die Brandverfiherung, über die Communalgars 

den u. ſ. f. Ihm untergeordnet find die Landesdireftion für 
die vier alterländifchen Kreife, wie auch die Gefammtre: 

gierung’ für die Schönburgifhen Rezeßherrſchaften, und bie 

Landedlotterie. Unter feiner Oberaufficht ftehen auch die Zucht: 

bäufer. Das Kriegsminifterium beauffihtigt die For: 
mirung und das Perfonal der Armee, wie auch die Kom: 

manboangelegenheiten. Ihm untergeordnet find alfo alle zur 
Ergänzung der Armee und zur Befriedigung ihrer Bedürfniffe 
getroffenen Anftalten, ferner die Kommandaturen der Feftungen, 
die Mufterinfpeftionen, die Militairmagazinverwaltungen, das 
Militairoberbauamt, die Kafernirungddireftion und das militai— 
rifche Medizinalwefen, wie auch ein Theil der Militairgerichtd: 

barkeit, Das Minifterium des Kultus und öffent: 

lihen Unterrichts wacht über die Hoheitärechte des Staats 

in Kirchenfachen, und hat die oberfte Leitung des gefammten 
Unterricht. Ihm untergeordnet find aljo: das Oberkonfifto: 
rium zu Dredden, das Konfiftorium zu Leipzig und das 
zu Glaucha, wie auc) das Fatholifche apoftolifche Vikariat nebft 

dem davon abhängigen Fatholifchen Konfiftorium zu Dresden. 
Nicht minder ftehen unter feiner Aufficht die evangelifch:reformirten 

Gemeinden, die Leipziger Univerfität, die Kürftenfchulen zu 

Meißen und Grimma, die Sculfeminarienfommilfion, 
die Bücherfommiffionzu Leipzig und das damit zufammenhäns 
gende Genfurkollegium. Das Minifterium des Auswär: 

tigen hat die Verhältniffe ded Staat? und des Königl. 

Haufed zu auswärtigen Regierungen, ingleichen einen Theil 
der Bundesangelegenheiten zu beforgen. Daher find auch die 
gefandtfchaftlihen Perfonen rüdfichtlich ihrer Anftelung, Anwei: 

fung und Abberufung demfelben untergeordnet. Das Mini: 
ferium des Königl. Haufes verwaltet alle perfönlichen 

% 
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und Familienangelegenheiten beffelben. Auch ift diefem Minis 
fterium die oberfte Leitung und Beauffihtigung des gefammten 

Hofweſens (in 8 Hofdepartementd) anvertrauet, wie nicht minder 

die Verwaltung der Givillifte und die Aufſicht über das Haus: 
fideikommiß. Zur Negulirung aller Beet Zwecke ift auch eine 
Kabinetöfanzlei vorhanden. 

Wie zur Verwaltung im Großen und Allgemeinen, die 
Staatdminifterien eingerichtet worden find, fo ift die Leitung 
aller ftädtifchen Angelegenheiten und insbefondere die Merwals 
tung der ftädtifchen Finanzen und des ftädtifchen Befisthums, 

ben ‚„Stabträthen und WBürgerverorbneten anvertrauet worden. 
Der Bauernftand fol noch eine Landgemeindeorbnung erhalten, 
fann aber bereit3 gegen verhältnigmäßige Entfhädigung alle 

Frohnen, Dienfte und Raften ablöſen. In den größern Städten 

beftehen Communalgarden zur Erhaltung innerer Sicherheit, und 
ihre Zahl belief fih im Jahre 1836 auf 21,000 Mann. 

Merkwürdig genug beftand in dem genannten Jahre noch 
eine abgefonderte Verwaltung der Oberlauſitz, und bie 
Dberamtöregierung zu Bubdiffin war die höchfte Juftiz: und 
Berwaltungsbehörde, welche alle inneren Angelegenheiten der 
Landeshoheit, die Ausübung der landeöherrlichen Gerichtöbarkeit, 

die Polizei nebft allen Kirchen: und Schulſachen, ja fogar das 

ftändifhe Steuer: "und Abgabenwefen beforgtee Auch hielt 
man dafelbft jährlich drei befondere Landtage, und die Pro: 
vinz mußte zu aller Geldleiftung für den Staat den zehnten, 
zu allen andern Leiftungen den zwölften Theil beitragen. 

Die Staatdeinfünfte entfpringen aus dem Gttrage ber 

Domainen (Uemtern mit öfonomifchen Nußungen und mans 
cherlei Gefällen), aus den Negalien, wozu die Bergwerke, 
Forften und Lehnsgefälle gehörten, und fowohl aus direkten 
ald indireften Steuern, deren Zahl Region war, Der Brutto: 

ertrag aus allen Einnahmequellen belief fih im Sahre 1831 
auf 7 MIN. 162,925 Thaler. Inden folgenden Sahren zeig: 

ten fich jedoch die Ginnahmen größer, als fie im Voranfchlage 

angenommen worden waren, Beſonders war dies der Fall bei 
den Erträgen der Domainen und Forften, welche legtere einen 

Keinertrag von 500,000 Zhlr. lieferten. Ueberdem war Sachſen 
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ber poftenreichfte Staat in Deutfchland. Denn auf 24,000 
Meilen chauflirter Wege, reifeten alljährlich 33,000 Poftpaf: 
fagiere und an 80,000 Gelegenheitsreifende. Die Staatd: 
fhuld Sachſens belief fih übrigens im Sahre 1836 noch 

auf 12 Mil. 231,005 Thaler, wovon jedoch nur 11 Mill. 
170,033 Thlr. auf der Staatsſchuldenkaſſe hafteten. Zu dem 
auf 114 Procent feftgefesten Tilgungsfonds und zur Verzin— 
fung der Staatsſchuld felbft, bedurfte es für die nächſte drei« 

jährige Finanzperiode einer jährlih zu zahlenden Summe von 

493,351 Xhalern. 

Der ſächſiſchen Königsfrone Glanz warb dabei fortbau: 

rend erhalten durch einen prächtigen, in acht Departements 

getheilten Hofftaat. Im Departement des Oberhofmar— 

fhallamts wimmelte e3 von Kammerjunfern, Hofärzten und 

Wundärzten, Hoffouriers, Paufern, Zrompetern und Hoflakais. 

Dem DOberfammerhberrndepartement waren unter 

geordet zahlreiche Kammerherren, Zeremonienmeifter, Saalthür: 

hüter und Zrabanten. Zum Oberftallmeifteramtfe gehörten 

die Stallmeifter ded Neit:, Zug: und Schulftalles, die Königl. 
Bereiter, die Roßärzte und das‘ Stalllivreeperfonal. Das 
Hofjagddepartement fiellte ein nicht minder zahlreiches 
Perfonal von Oberjägermeiftern, Forftmeiftern, Leibiägern, Pi: 

queurs, Büchfenfpännern, Säger: und Raufburfchen dar. Dem 

Hofwirtbfhaftsdpepartement waren untergeordnet, die 

Königl. Hofküche, die Kellerei, die Konditorei, die Hoffilber: 
fammer und die Menagerie.e Zum Kämmererdeparte: 

ment hielten fich die Keibärzte und Leibwundärzte, bie bei 
ber Kammer de3 Königs angeftellten Perfonen und die Ver: 
walter der Chatoulle, mit verfchiedenen Titeln. Das Haus: 
marfhallsdepartement führte die Aufficht. über die König. 

Schlöſſer und Gärten in Dresden, Pillniz, Morizburg 
u. f. f. wo es an zahlreihen Hausverwaltern, Kaftellanen, 

Hofgärtnern und einem bedeutenden Perfonale von Untergeord: 

neten erſter, zweiter und dritter Klaffe nicht fehlte. Endlich 

beftand auch nod ein Departement der muſikaliſchen 

Kapelle und des Hoftheaterd. 
Der König allein befaß das Recht ber Verleihung ſämmt⸗ 
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licher Orden, deren es brei gab, für welche eine gemein: 
fchaftlihe Ordenskanzlei errichtet worden war. An der Spige' 

ber Drden, dem Range nad, ftand der 1807 errichtete Drden 
ber fächfifben Rautenfrone. Dann folgte der 1736 geftiftete 

und 1796 erneuerte, auch in drei Klaffen getheilte Mili: 
tair St. Heinrihsorden, als deſſen Beiläufer fich die 
Inhaber der goldenen und filbernen Verdienſtmedaille betrachten 

Eonnten. Endlich waraud 1815, am Zage der Rückkehr des Kö: 
nigs, ber Givilverdienftorden in drei Klaffen geftiftet, dem eine 
Givilverdienftmedaille für untergeordnete Giviliften beigefügt wurde. 
In dem obgleich fehrverfleinerten Königreiche, konnte es alfo Feines: _ 

weges an befternten und bebänderten verdienftvollen Perfonen fehlen. 
Das ebenfalld3 in Vergleich mit der Vorzeit bedeutend 

verminderte Militair, welches im Bundesheere die erfte Ab: 
theilung des neunten Heerhaufens bilden fol, befland nun 
aus einer Gardedivifion, 1 Leibinfanterieregimente, 3 Linien— 
infanterieregimentern, 1 Gardefavallerieregimente, 2 anderen. 
Kavallerieregimentern, 1 Artillerieforpd, 1 Zrainbataillon und 
200 GSarnifonaird auf dem Königsſtein. Sachſens einziger 
Feftung. Die Geſammtmacht belief fih auf 10,000 Mann 
Zußvolf, 2000 Keiter, 1032 Mann Artillerie, 101 Mann 

Train und die fhon genannten 200 Mann auf dem Königöfteine. 
Dazu eriftirten in allen Kreifen Gendarmen zu Pferde und zu 

Fuß. Es gab eine Kadetten: und Artilleriefchule in Dresden, 
und zur bequemen Berpflegung des Militairs waren 7 Lands 
magazine angelegt. Das Bundeskontingent follte aber nur aus 

12,000 Kombattanten beftehen. Mit einigen gefeglichen Aus: 

nahmen war Sachſens junge Mannfchaft militairpflichtig, und 
die Dienftzeit war auf 8 Sahre feftgefegt. Aber felbft nad) 
dem neuen Militairftrafgefeßbuche, gab es noch Stockprügel und 
Spiefruthenlaufen nebft anderen höchft widrigen förperlichen Stras 
fen fürs Königl. Sächſiſche Militair, unter welchem wohl viele 

Zaugenichtie fein musten, da feit 1824 eine Strafdivifion zu 
errichten, für nöthig gehalten worden war, 

Sm engen Rathe des deutfchen Bundes nimmt Sachſen 
die vierte Stelle ein. In der Plenarverfammlung bat ed 

aber 4 Stimmen und zahlt zu den Ausgaben der Bundes— 
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Fanzlei 2000 Gulden. Dad Reich zerfällt noch -in vier 
Kreife und in die mit eigener Verwaltung verfehene Oberlaufi. 

— — — m — — — — —tæ — 

Staatsmerkwürdigkeiten in den Jahren 
| 41836 und 1837. 

Der Negierungswechfel und defjen nächte Folgen. 

Schon im Frühling des Jahrs 1836, bemerkte man eine 
bedeutende Abnahme der Kräfte des guten alten Königs Anton 

Glemend Das Unmwohlfein des Königlichen Greifed nahm 
im Anfange bed Junius, befonders durch Engbrüftigkeit, einen 
fo bedenflihen Charakter an, daß er nicht vermögend war, 
dem Prozefionszuge am Frohleichnamsfeſte wie fonft, beizumoh: 
nen. Der fromme Monarch fühlte nun ded Todes Nahen. 

Daher nahm er Abſchied von feinen Familiengliedern und ver: 

fhted zu Pilinig am fehöten Junius Morgens eilf Uhr, 

worauf fofort der Nachlaß des Entjchlafenen von dem Juſtiz— 

minifter unter Siegel genommen wurde. Anton Clemens, 
der am 27ſten Dechr. 1755 geboren war und feit Jahren 

fhon im Wittwerftande gelebt hatte, gab noch zulegt durch die 

genaue Anordnung des zu veranftaltenden Leichenbegängniffes, 
einen Beweis von feinem "einfach frommen Sinne. Auch war 

fhon durch dad Gefeß vom 16ten April 1831, die eigentliche 

Landeötrauer beim Ableben des Monarchen, auf drei Wochen 
beſchränkt worden. | 

Algrdingd fcheint der Regierungdantritt.deö nun Verewig— 
ten, vom Volke mit Borurtheilen begrüßt worden zu fein, denn 
man befürchtete namentlich eine Bevorzugung der Katholiken. 
Als aber eine ſolche Bevorzugung nicht eintrat, al$ Clemens 
Anton fich leutfclig und freier von der Etifette zeigte ald fein 
Vorgänger, als er fogar, frei von der Jagdliebe, feine Negies 
rung mit Verminderung ded Wilditandes anfing: fo lenkte fich 
ded Volkes Groll über manches Mipfälige in der Staatövers 
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waltung, von der Perfönlichfeit des Königd ab. Ya, als bie 
großen durch die Revolution im Jahre 1830 herbeigeführten 
Veränderungen (die Ertbeilung der neuen Berfaffung und der 
Miniſterwechſel u. f. f.) allmählig in die Vergangenheit zurüd: 
wichen, da verdanfte Glemend Anton, der reinen Güte feine 
Charakters und der Liebenswürdigkeit feines Greifenalterd, das 

Süd, daß man ihn fogar ald den Urheber ven Schöpfungen 
ehrte, die er doch nur wohlwollend aufnahm und für deren 

Beftand er aud treuem Herzen den Segen ded Himmels erflehte. 
Alſo folgte dem Entfchlafenen auch das liebevolle Andenken in3 

“ Grab, und zwar um fo reiner, da es den” Leuten Feinesweged 
eingeredet, fondern vielmehr aus dem eigenen Gefühle der Menge 

hervorgegangen war. Und dieſes Gefühl zeigte fih im Volke 
noch ftarf und lebendig, ald am 27ften Dechr. 1836 im Beis 
fein der höchften und vieler hohen Herrfchaften, in der Friedrich: 

ftadt das Monument Clemens Antond, zu weldem im 
Zahre 1835 am Bıften Geburtötage des nun ı Veremwigten, der 

Grundftein gelegt worden war, feierlich enthüllt wurde, a), | 

Mancherlei Befürchtungen wurden zwar in Umlauf ges 
bracht, als fönne na) König Antond Tode wohlgareine real: 

tionaire Aenderung des Regierungsſyſtems eintreten. Allein die 
Befürchtungen verfchwanden bald, und die nächte Folgezeit be: 

wies die Unftatthaftigkeit des Gedanfens: Friedrich Auguft 
fönne geneigt fein, ald König die Grundſätze zu verleugnen, 
die er ald Mitregent ind Leben geführt. Ueberdem war auch 
der neue König bei feiner an Schüdhternheit grenzenden Beſchei— 
benheit, ficherlich zu Feiner im Sinne der Ultrareaftionairs aus: 

zuführenden gefährlichen Gewaltmaßregel geneigt. Inzwiſchen 
war die Entfcheidung der ſchwebenden Minifterialfrage zu drin: 
gend nothwendig, als daß damit noch länger gezögert. werden 
fonnte. Der trefflihe Dr. Chriftian Gottlob Müller 

— 

a) Das fragliche Monument beftand in einer 1 Gentner fchweren eıfernen, 
im Plauenfhen Grunde gegoffenen Büfte des Königs EI. Anton, 

‚die auf einem 68 Gentner ſchweren polirten Granitwürfel rubete. 
An ber un beffelden ftand mit metallenen Buchftıben die In: 
fhrift: Anton dem Gütigen von ben Bewohnern der 
Friedrichsſtadt den 27ften Dechr. 1835. 



302 

hatte feit 1832 das Staatöminifterium bed Kultus und bed 
Öffentlihen Unterrihtd verwaltet, und man betrachtete jene 

- Ernennung auch ald eine der öffentlihen Meinung gebrachte 
Konzefjion, wodurd die alte Klage: daß der Adelige ftetd dem 
Bürgerlichen bei Belegung der höchſten Staatsämter vorgezo: 
gen werde, gewiffermaßen zum Schweigen gebracht wurde. 
Müller entidelummerte aber zu einem beflern Leben nad 

Eurzer Krankheit am 7ten März 1836, und Lindenau ents 
ſchloß ſich damals, das Portefeuille des Kultusminifteriums 
proviferifch zu übernehmen. 

Vielleiht fand ihm aber der Konflitt, worin er als 

Kultusminifter mit dem flabilen Geifte der Kirche gerieth, eben 
nicht an. Genug, er veranlaßte ed vorzüglid, daß v. Car: 

lowitz dad bisher verwaltete Minifterium des Innern, mit 
dem bed Kultus und öffentlichen UnterrichtS vertaufchte, Eduard 
Gottlob Noftiz von Jänkendorf aber das Direftoriat 

im Finanzıninifterium aufgab und das Portefeuille des Mini: 
ſteriums des Innern am 18ten Junius 1836 übernahm, 
während Noſtizens Vater, fortdauernd als Konferenzminifter 
und Ordenskanzler, feine Stimme im Staatdrathe geltend 
machte. Unmöglich Fonnte jest noch bei unbefangenen Beob- 

achtern die alte Klage: wdie Katholifen werden vom Throne 
herab beſoͤnders begünftigt, Anklang finden. Denn bie Ges 
mahlin ded Königs, eine bairifhe Prinzeffin, fchenkte ja der 
proteftantifchen ‚Gemeinde zu Lorfhwig unmweit Dresden, 
1400 Thlr. zum Aufbau eines Schulgebäudes und befchränfte 
überhaupt ihre Eönigliche Wohlthätigkeit keinesweges auf den 
Kreis der Fatholifhen in Dürftigkeit feufzenden Unterthanen. 

In ftaatörechtliher Hinficht, trat jet erfi der am 9ten 

Dftober 1835 zwilhen der Krone Sachfen uud dem Haufe 

Schönburg gefhloffene Vertrag ind eben; wie denn auch 
der bdeutfche Bund die Garantie des Vertrags übernahm. 
Dad Gefammthaus der ehemaligen Dynaften, jest Fürften 
und Grafen von Schönburg, befaß nämlich) im Königreiche 
Sachſen die fogenannten Rezeßherrfchaften Glaucha, Wal: 
denburg und Lichtenſtein nebft der niedern Graffchaft 
Hartenftein und der Herrfhaft Stein, in welden Land: 
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fchaften über 60,000 Menfchen lebten. Die Shönburge 
hatten lange mit dem Kurhaufe Sachſen Über die Landeshos 

beit geftritten, fich jedoh im Sahre 1740 zu einem Vergleiche 
bequemen müflen, welcher dem Kurhauſe zwar die Oberbots 
mäßigfeit liber die genannten Herrfchaften zufprach, den Schön: 
burgen aber dagegen die ungeſchmälerte Reichs- und Kreid: 

ftandfchaft nebft mehreren wichtigen Rechten, die fonft nur als 
Attribute der Landeshoheit betrachtet wurden, ficherte. Diefe 

Rechte blieben ſelbſt nach der Auflöfung des deutichen Reichs 
während ber Dauer des Rheinbundes in Kraft, und die Bun: 

deöverfammlung faßte im Sahre 1828 den Beihluß: daß 
bem Haufe Schönburg alle die perfünlihen und Familien» 
rechte zuftehen folten, welche den mebdiatifirten ehemaliger 
reichsſtändigen Familien zugefihert worden wären. Als nun die 
Revolution vom Jahre 1830 in Sachſen eine Nadikalreform der 

Berfaffung herbeiführte, und bald nachher Sachſens Anſchluß an 
den großen Zollverein, die Schönburgfchen Unterthanen auf mans 

cherlei Weiſe in ihrer Betriebfamfeit affizirte, fo mußte wohl 
eine definitive Ordnung ter Nechtöverhältniffe ind Leben gerus 
fen werden, wozu die fächfifche Negierung wohlwollend die Hand 

bot. So Fam denn endli der Vertrag vom Iten Octbr. 1835 
zu Stande. 

In Folge defisiben wurden- die Gerichtöftellen und Obrig: 
feiten der Schönburgifchen Rezeßherrfchaften, dem Königl. Appel: 
lationdgerichten und Kreitdireftionen unmittelbar untergeordnet, 
wofür dad Haus Schönburg berechtigt ward, eine Rathöftelle 
bei dem Mittelappellationsgerihte und bei der Kreisdirektion 
zu befegen, aber auch die Pflicht übernehmen mußte: zum Un: 

terhalte jener Stellen jährlih 1900 Thaler an die Staatsfaffe 
zu bezahlen. Sn Glaucha blieb zwar eine Schönburgifche 
Gefammtlanzlei, deren Direktor in Berwaltungsfachen eine den 
Königl. Amtshauptleuten gleihe Stellung erhielt, auch vertrat 
jene Kanzlei die Stelle einer Lehns- und Hypothefenbehörde für 
die vom Haufe Schönburg dependirenden Afterlehen; allein 
die fragliche Gefammtfanzlei ftand unmittelbar unter dem Königl. 
Minifterium. Die Suftigverwaltung ging von ber Gefammt: 
regierung auf die Schönburgifchen Juftigämter über, und für 
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Ehefachen ward ein befondered Chegericht geftiftet. Das beftätigte 

Schönburgifhe Konfiftorium fah ſich zwar dem! Königl. Kultus: 
minifterium untergeordnet; doch taftete man die Patronatörechte 

der Befiser ber fraglichen Rezeßherrſchaften keinesweges an. 

Am bärteften war es wohl, daß fortan ſämmtliche allgemeine 

Staatdabgaben des Königreihd Sachſen, in den Rezeßherr⸗ 

fhaften gleichfalls erhoben werden follten; jedoch die Grundfteuer 

erft nach Ermittelung eined neuen allgemeinen Grunbdfteuerfys 
ſtems. Wegen diefer erböheten Beitragsleiſtung, folte dem Haufe 
Skhönburg eine Entfchädigung von 400,000 Thalern in 3 
progentigen Staatöpapieren zu heil werden, nebft noch anderen 

Erleichterungen der Schlacht, Gewerbe: und Perfonalfteuer, 
deren Betrag vorzüglid zur Erleichterung ber Schönburgifchen 
Vafallengutöbefiger und übrigen Hinterfaffen verwendet werden 

müſſe. Uebrigens übte nun die Krone Sachſen in den Rezeß— 

berrichaften das Recht der Refrutenaushebung mit dem Verſpre⸗ 

hen aus: rüdfichtlich der Militairpräftationen den Unterthanen 

mehrere Erleichterungen zu gewähren. Endlich wurden durch 

den Vertrag dem Haufe Schönburg alle den Mebdiatifirten 
gewährten Prerogative zugefichert, und bei etwa von der König!. 
Regierung verfümmerten Rechte, ihm ber Rekurs an die Bun: 
deöverfammlung freigegeben. 

Allerdings: war der Abfchluß eines ſolchen Vertrags nicht 
blo3 in ftaatörechtlicher, fondern auch in politifcher Hinſicht für 

Sachſen ein bemerfenswerthes Ereigniß. Allein dad Politiiche 
hatte für die Mehrheit der Bewohner Sachfens faft gar fein 
Snterefle mehr. Es fand nämlich indiefen Dingen faft gänzliche 
Theilnahmlofigkeit ftatt. Sa es befümmerte fi kaum Jemand noch 
um die Landtagswahlen, die früherhin doch fo eifrig befprochen 
wurden. Kurz, die Mehrzahl des Volkes fühlte jich weder 
zufrieden noch glücklich. Man hatte ihm die pflichtmäßige 
Freude und Dankbarkeit fo eifrig und unabläffig eingeredet, 
daß daraus wirklicher Undank entfprungen zu fein ſchien. Das 
Bolf wollte nicht? mehr thun ex offlicio. Das Volk hatte 
dad Inftitut der Bürgergarden für den Fall der Noth freiwillig 

gegründet, aber dabei nicht bedacht; daß es fich dadurch eine Laſt 
auf den Hals wälzte, die nur Einzelnen durch Befriedigung ihrer 
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Eitelkeit (fih im Waffenfchmude zeigen zu Fönnen) leicht wurbe. 
Sept zeigte fich die Mißſtimmung der Mehrzahl gegen die läftige 
und Poftfpielige Einrichtung unverhohlen, und die Wohlhabenden 
richteten lieber ihre Spekulationen auf Gewinn verfprechende 

Aktienunternehmungen. 
Sp ward im Sommer bed Jahrs 1836 eine Champagner: 

fabrit auf Aktien gegründet, und die Aktien der Zuderrafinerien 
behaupteten fich fortdauernd auf 40 Pret. Prämie. Noch grö: 
ferer Zudrang fand flatt, als das im Plauenfchen Grunde 

- belegene Rittergut Potfhappel mit Klein: Naundorf 

zum Verkauſe audgeboten wurde, und zwar zum reife von 
235,000 Thaler. Denn jenes Gut follte einen fo ungeheu: 

ren Reichthum an Schiefer und Pechkohlen befigen, daß man 
den Ertrag auf 26% Millionen Thaler berechnen könne. Die 
Aktien fanden alfo fchnellen Abfas, und zwar um fo mehr, da 
der Verkäufer fi erbot, 500 derfelben zu 100,000 Thaler 
an Zahlungsftatt anzunehmen. Nichts fhien nun gewiffer zu 
fein, ald daß binnen Kurzem eine Eifenbahn durch den ganzen 
Plauenfchen Grund ziehen werde. Darum fliegen auch die 

Aktien bald auf 12 Pre. Ein herrliher Gewinn für Die 

Hauptunternehmer! In Leipzig fah.man der Eröffnung ber 
Eiſenbahn mit folcher Ungeduld entgegen, daß die Arbeiter in 

der Nähe der Stadt, oft durch den Zudrang der Neugierigen, 
in ihren Arbeiten geftört wurden. 

Unterbefien waren aus dem Minifterium bed Innern, - 
(30ften Suni) mancherlei Anordnungen zur Beförderung der 
landwirthichaftl. Snduftrie ins Publitum gekommen. Das Mini: 
flerium, hieß es, bebürfe bereitwilliger, zuverläffiger und fach: 
verftändiger Perfonen, die mit ihm für das beabfichtigte Gute 
fo eifrig als verftändig wirkten. Demnach follte in jedem amts: 

hauptmannfchaftlihen Bezirke, ein landwirthſchaftliches Comité 
gebildet werden, und bie in dem Bezirke wohnhaften, als vor: 
zügliche Landwirthe anerfannten Männer, follten von dem Amts: 
hauptmanne dem Minifterium des Innern zur Ernennung vor: 

geichlagen werden. Der Amtshauptmann aber werde dann in den 
Verſammlungen berfelben den Vorſitz führen. 

Bei der gefteigerten Induftrie in den Kabrifgegenden, Fün: 
Benturin’s hiſt. Schriften. III. 20 
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digte fich zwar die Lebensluſt kräftig genug durch Neubauten 
bon Fabrikgebäuden an. Dagegen fehlte es aber überall an Händen 
zum Ackerbau. Ja viele rüftige Knaben, machte der jetzt gut 

Iohnende Strumpfwirferftuhl , für die Folge untüchtig zum - 
Ackerbau. Sollte alfo die Induftrie einmal einen Stoß erlei: 

den, fo würde e3 wohl Hände genug geben, aber nicht folche, 
welche zu Arbeiten, wozu Kraft und Gefundheit gehört, taug: 
ten. Um traurigften lauteten aus den 4 amtdhauptmannfcaft: 

lichen Bezirken des erzgebirgifhen Kreifes, die Klagen 
der Landleute im Sommer des Jahrs 1836. Dort hatte 
nämlich der langdaurende Mangel an Regen die Heuerndte faft 
gänzlich vernichtet. Mit Recht ward alfo großer Futtermangel 

fürd nächte Frühjahr befürchtet.- Auch die Kartoffeln zeigten fich 
wegen der großen Dürre kläglich. Sa felbft der fonft ergiebige 
Flachsbau wollte nicht mehr gedeihen, und der auf großen Gütern 

in feine Stelle getretene Repsbau felbft war im Sinfen, weil 
ein fich unendlich vermehrender Feiner ſchwarzer Käfer die Frucht 
im Keime zerftörte, 

Der deutſche Buchhandel, deſſen Mittelpunkt Leipzig 
ift, Fan wohl mit Recht das großartigfte Gefchäft-in der Han— 

delöwelt genannt werden. Sein Organismus hat fid) durch 
Snteligenz und Erfahrung lebenskräftig und national durchges 
bilde. Das wictigfte Ereigniß in Beziehuhg auf die groß: 
artige Gefihäftsverbindung des deutſchen Buchhandels, war die 

“in der Qubilatemefje 1836 in Leipzig erfolgte Eröffnung 
und Einweihung der Buchhändlerbörfe, deren eigentlihe Beftim: 

mung Enslin (der Vorſteher des Börfenvereins) deutlich genug 
nachwies. Nothgedrungen fihmiegte fich, aber Sachſen, wie 
im Fabrifwefen und Waarenhandel, fo auch im Buchhandel 

dem — Nachbar an, in deſſen Gebiete die in Sachſen 

erfcheinenden litterariichen Produkte, den größten Abſatz bislang 
fanden. Hieraus wird e3 erflärbar genug, warum die fächfis 
fhen Genfurgefege den preußifchen Anfichten und Marimen 

fich fo viel als möglich Fonform zeigen, woraus folgt, daß Sadfen, 

Bücher, welche von preußifcher Seite ald erlaubt betrachtet 

werben, ebenfall3 unbedingt erlauben könne und werbe. 
Bid zum Jahre 1836 wurden die Konfisfationen von 
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Büchern nur den Buchhändlern befannt gemacht, felten ward 
das Verbot veröffentliht. Nun brachte die Reipziger Bücher: 
fommiffion, die von ihr verfügten Konfifationen, felbft zur 
öffentlichen Kunde, Auch munfelte man ſchon von Verſchär— 
fung der Genfur, mittel& ftrenger Durchführung allgemeiner 
Grundfäge, in Folge von Bundesbefhlüffen. Sm October 

1836 erfchien-in Bezug auf Preßfreiheit und Genfur, aus dem 

Minifterium des Innern eine Verordnung, wodurch beftimmt 
ward, bie Preßpolizei folle in erfter Inftanz den Unterbehörden, 

in zweiter den Kreisdireftionen, und in dritter dem Minis 
fterium des Innern zuftehen, die Gerichte aber follten über 
Preßvergehen und Verbrechen aburtheilen. Ale wichtigen Schrif— 
ten, namentlih Kalender und Zeitfihriften, mußten nun von 

Genforen, die das Minifterum des Innern ernannte, cenfirt 

werden. Die Inſtruktion diefer Leute glih auf ein Haar 

der hannöverfchen , Genforeninftruftion, mit Ausnahme einiger 
liberal Elingenden Phrafen, z. B. daß man die freie Entwide: 

lung des wiſſenſchaftlichen Lebens nicht bejchränfen wolle, und _ 
daß e3 fogar erlaubt fein folle, in Schriften, welche die ſächſiſche 

Staatöverwaltung behandelten, Mißgriffe der Verwaltung auf: 
zudeden und Berbefferungen anzudeuten, wenn dabei anftändig, 
ſubmiß und wohlmeinend höflich verfahren werde, 

Nicht bloß in Leipzig, wo mit Mecht befürchtet ward, 

daß, bei dem Aufleben ſüddeutſcher Buchhändler, durch foldye 
Genfurquälereien, Sachfens Hauptguelle feines Mohlftandes ver: 

ftopft werden könne, fondern auch in Dresden, felbit fand die 

fragliche Minifterialverfügung vielfältigen Tadel. Aus der Mitte 
der Leipziger Buchhändler machte fich alfo eine Deputation nach 

Dresden auf den Weg, um vorzuftellen, daß Leipzig, durd 
glüflihe Zeitumftände zum Gentralpunft des deutſchen Buch): 

handel3 gediehen, nothwendig- einer gemäßigten Freiheit in Gene 
ſurſachen genießen müſſe, daß die neue Genfurverfügung mit 
dem für Leipzig fernerhin gewünfchten buchhändleriſchen Prin— 

zipat ganz unvereinbar fei, daß das Inſtitut einer Buchhändler: 

börfe ein bloßes Phantom werden müſſe, wenn die bisher 

beftandenen freien Formen der Preßgefeßgebung nicht beibehalten 
würden, und daß durch die neueſte Minifterialverordnung das 

= 
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erſehnte Preßgeſetz wahrlich nicht realiſirt werden könne. Dieſe 
Vorſtellung ward noch mit der Erklärung verſtärkt: Sachſen 
habe ja in neueſter Zeit eine ſo herzliche Hingebung an ſeine 
Regierung bewieſen, daß es gewiß einen ſo ſtraffen Zügel, 
wie durch das neue Preßgeſetz ſeiner Induſtrie angelegt werden 

ſolle, nicht verdient hätte. 

Drohend machten auch ſchon mehrere angeſehene Buchhand⸗ 
lungen Vorbereitung zum Abzuge von Leipzig, und bie 
Sache fand nun bald in der zweiten Kammer der ſächſiſchen 

Stände Beachtung. Die Regierung drüdte fich daher ın einem 
vom 27ften Februar 1837 datirten Defrete, ſchon bedeutend. 
milder über die Preß- und Genfurangelegenheiten aus, vermochte 

aber dadurch doch nicht, eine von den Abgeordneten Todt und 
Dieskau verfaßte Petition, welche auf fofortige Zurüdnahme 

der im October vorigen Jahrs emanirten (bereit erwähnten) 
Prefpolizeiverordnung drang, abzuwehren. Go gediehe ed denn 
zwar mit großer Stimmenmehrheit zudem ftändifchen Beſchluſſe: 
die Regierung habe fürderfamft den Ständen dad in der Ver; 
faffungsurfunde verheißene Preßgefeb zur Begutachtung vorzu: 
legen ; aber dennoch ward bie legte Entfcheidung einer fo wichtigen 
Angelegenheit bis zum nächſten Landtage aufgefchoben. 

Freilich) war fchon feit dem 20ſten October 1836, im 
Folge einer Bekanntmachung ded Gefammtminifteriumd, allen 
getreuen Unterthanen der Zutritt zum Könige in öffentlichen 
Audienzen defjelben ſehr erleichtert worden. Allein Preßangele: 
genheiten gehörten nicht in die Zahl der Gegenftände, rüdficht: 
lich welder dem Monarchen, der an jedem zweiten Donnerftage 

des Monats von 10 Uhr Morgens an zu fprechen war, Bitten und 
Borftellungen mitgetheilt werben konnten. Durften ihm über 
Sachen, die noch im Nechtöwege begriffen waren, doch nicht 
einmal unterthänigfte Petitionen vorgetragen werden. Wie hätte 
ed denn jemand wagen mögen, das Staatdoberhaupt mit Be: 
fhwerden Über Preßzwang zu behelligen ! 

Zu den wohlthätigfien Unternehmungen gehörte damals 
ber vom Prinzen J ohan n und dem Minifter von Lindenau 

geftiftete, auch durch ein Königl. Dekret genehmigte Verein, 
welcher hauptfächlid darauf hinzuwirken trachtete, daß die aus 
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inländifhen Straf: oder Verſorgungsanſtalten entlaffenen Per: 
fonen, nicht in neue Schuld oder Hülfslofigfeit verfielen. Man 
wollte dergleichen Individuen gern einen felbftitändigen Erwerb 
verfchaffen, und mo ſolches unthunlih, die Unglüdlichen durch 
freiwillig aufzubringende Geldbeiträge gegen neue Hülfsloſigkeit zu 
[hüten fuchen. Zur Beförderung des edlen Zwecks beftand 
bereitd in Dresden ein Gentralausfhuß des Vereins, und in 
vielen Städten ded Königreichs gab ed Bezirksvereine. 

Ein in litterarifcher Hinfiht bemerkenswerthed Greigniß: 
die Einweihung bed Augufleums zu Leipzig, wel: 
ches nach feiner Vollendung, durch die mit dem Bau des neuen 

 Univerfitätöpallafted beauftragt gemwefene König. Kommiffion, 
der Univerfität feierlich übergeben wurde, trat noch vor der dies: 
jährigen Ständeverfammlung in der zweiten Hälfte de3 Jahrs 

: 1836 ins Leben. Prinz Johann und der Minifter von 
Lindenau hielten, fo wie der Univerfitätöreftor, trefflicbe Neben. 
Prinz Johann ward bei diefer Gelegenheit zum Doftor ber 
Rechte, und Herr von Lindenau zum Doktor der Philofophie 
freirt. Eine Ehre, die von allen vier Fakultäten noch einigen 
audgezeichneten Männern, gratis ertheilt wurde, ' 

* 

Ständifche Berathungen und deren Haupt⸗ 
reſultate. 

Am Sten November wurde der ſächſiſche Landtag eröffnet. 
Sn den ftädtifchen und bäuerlihen Wahlbezirfen wurden faft 
lauter neue Namen aud der Mahlurne gezogen, benn die Baus: 

ren wechfelten ihre Abgeordneten häufig. Die Gebirgsſtädte 
wählten nur Beamte. Die Städte des Voigtlandes hatten ihre 
Mahl auf zwei junge Männer gerichtet, die nach der öffentlichen 
Meinung, der Bewegungspartheiangehörten. Die Wahlen der Rit- 
terfchaft fchienen dagegen auf fehr ariftofratifche Männer gefallen 
zu fein. Allein die Ariftofratie hatte in Sachfen feinen politifchen 

Charakter, und nocd weniger entfcheidenden Einfluß. In 

der zweiten Kammer befanden fich dieſesmal 9 Regierungsbeamte, 
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2 Beamte außer Dienft, 4 Offiziere außer Dienft, worunter auch 
ein Generallieutenant war, ein penfionirter Kammerjunfer, 8 

Stadtrichter, 3 Bürgermeifter und Stabträthe, 3 Advofaten, 
4 Buchhändler, 4 Fabrifanten, 6 Kaufleute, 7 Rittergutöbes 
figer und 22 praftifche Landwirthe. Kigentliche Bauren waren 

20, und Adeliche überhaupt 17 vorhanden. Alfo überflügelten 

die 47 Landwirthe, Fabrifanten, Kaufleute und gemwefenen Of; 
fiziere, die 28 Kammermitglieder, welche ſich einer juriftifchen 
VBorbildung rühmen fonnten. 

Der König felbft eröffnete mit einer angemefje enen Rebe 
den ‚Landtag. Der Präfident der erſten Kammer beantwors 
tete diefelbe im Namen beider Kammern in allgemeinen Phrafen. 
Dieskfaud Antrag auf eine Dankaddreffe, wurde nicht zur 
Ausführung gebracht. Der Minifter v. Kindenau gab eine 
Veberficht deflen, was in der Zwifchenzeit feit dem legten Land- 

tage gefchehen war. Vorläufig wurden den Ständen dann 
mehrere ihnen zur Berathung empfohlene Gejesentwürfe mitge- 
getheilt. Der Zuftizminifter madıte fie befonderd aufmerfs . 

fam auf den Entwurf de neuen Criminalgeſetzbuchs. Der 

Kultusminifter lenkte proviforifch die ſtändiſche Aufmerk: 
famfeit, auf die Vertheilung der. Parochiallaften und auf die 

Ausübung des dem Staate zuflehenden Rechts circa sacra 
über die Fatholifhe Kirche. Der Finanzminifter nahm der 

Stände Beherzigung in Anſpruch rüdjihtlih des Staatsfhuls 

dentilgungsplans, der Vorarbeiten zum neuen Grundfteuerfyfteme, 
der Erläuterungen zum Gewerb: und Perfonalfteuergefeg und 
zur weitern Ausbildung des Zollverbanded. Er erwähnte aber 
auch der Staatölotterie. Der Minifter des Innern wollte 

handeln vom Entwurfe des Haus: und Grpropriationdgefegeß, 
von Aufhebung der Bannrechte, von der nothwendigen Gemein: 
deordnung, von Organifation der Geldbanfen und von Aftien- 
unternehmungen. . Der Kriegsminifter ſprach vom zweiten 

Theile des revidirten Militairftrafgefegbuchs, von Militairpen- 
fionen und Militairleiftungen nebft deren Vergütungen. In 
dieſen Vorträgen war aber noch gar nicht die Rede von ber 

Gewerbordnung, von Aufhebung der Patrimonialgerichtbarkeit 
und von ber Zudenemanzipation. Da num über diefe Gegens 
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fände beim vorigen Landtage fchon heftig bebattirt worden war, 
ohne ein gediegenes Reſultat zu Zage gefördert zu haben, fo 
fam fie auf diefem Landtage, und zwar mit verboppelten 
Intereffe, wieder. zur Spradhe. Im jeder Kammer befanden 

‚fih drei Stenographen anwefend, deren Nieberfchriften nad 

einem Kammerbefchluffe vom 12ten Decbr. d. 3. fo vollftändig 
als möglic) fein, und deren Redakteurs, den Kammern für treue 
Wiedergabe des Gefprochenen verantwortlich fein follten. Major 
v. Braufe legte die Redaktion des Ständeblatted nieder, 
und diefes, nah Sach ßes Aeußerung, wäfferige und weit: 
fchweifige Blatt, Eoftete der Negierung doch während des voris 
gen Landtages 24,000 Thaler. 

Was nun den Hauptaritrag des Suftizminifteriums bes 
traf, fo hatte fchon feit dem Monate März 1836 eine flän- 
diſche Deputation beider Kammern fich damit befchäftigt, das 

neu gefertigte Sriminalgefegbuch zu prüfen, um auf folche Prü: 

fung die Fafjung des fraglihen Gefegentwurfs zu bafiren. Das - 

G. 8. zerfiel in zwei Haupttheile. Der erfte enthielt nur 
allgemeine VBorfchriften über Verbrechen und Strafen in fieben 

Kapiteln. Der zweite handelt in 17 Kapiteln vom Hoc) 
verrathe und Staatöverrathe, von Beleidigung der Perfon des 

Staatöoberhaupts und feiner Familie, von Auflehnung gegen 
die Obrigkeit, von den Verbrechen wider das Leben und die 
Gefundheit, von Verletzungen der perfönlichen Freiheit, von 

gemeingefährlichen Handlungen, von Berlegungen der Chrers 
‚ bietung gegen die Religion, von Verlegungen der Ehre, von der 

Selbfinülfe und dem Zweifampfe, von Verlegung der ehelichen 

Treue, von Diebflahl und BVBeruntreuung, von betrügeriichen 

Handlungen, von Münzverbrechen, von befonderen Beeinträch: 
tigungen fremden Eigenthums, von Pfliptverlegungen in bejon: 

deren DVerhältniffen und von Berlegungen der Sittlihkeit. 

| Die Regierung hatte ſich dahin ausgefprochen, daß die 
Wahl der Meihenfolge der einzeln abgehandelten Materien 

gleichgültig fei, fobald nur der Richter, aus der beliebten Mei: 
benfolge nicht Folgerungen ziehe, die der Geſetzgeber keineswe— 
ges beabfichtigt habe. Zu leugnen war es aud) nicht, daß ein 

ſolches allgemeines, in fich zufammenhängendes und der vor: 
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handenen Bildungdftufe angemeſſenes Kriminalgeſetzbuch, ein 

dringendes Zeitbebürfniß fei, da eine Unzahl von Gefegen und 
Verordnungen aus den verichiedenen Zeiten der ſächſiſchen Ge: 
feßgebung vorhanden war, die mit ihren barbarifhen Strafbes 
ſtimmungen, nod eine Art von gefeglicher Kraft befaßen, welche 

auf ein Eultivirtered Zeitalter Doch nicht ausgedehnt werden durfte. 
Die erfte Kammer beichäftigte ſich länger als ein Monat 

mit der Prüfung des neuen Kriminalgeſetzbuchs, obgleich die 
Prüfung oder Berathung der einzelnen Paragraphen lange nicht 
fo viel Zeit hinwegnahm, als am vergangenen Randtage bie 
Berathung des Staatödienergefehe und der Gefindeordnung. 
In der zweiten Kammer hatte man aber zur Abkürzung der 
Berathung verfchiedene zweckmäßige Modalitäten angenommen. 
Die bemerkenswertheften Debatten bezogen ſich in beiden Kams 
mern auf die Zuläffigkeit der Todesſtrafen. In der erſten 
Kammer fuhte Dr. Günther, Vorftand der Zuriftenfakultät 
zu Leipzig, die Zweckmäßigkeit der Zodeöftrafe zu bemeifen, 
worin ihm der Oberhofprediger v. Ammon beiftimmte, wäh: 

rend der Leipziger Superintendent Dr. Großmann nachwies, 
daß in dem, neuen Kriminalgefegbuche, da3 fittliche Prinzip bei 

zu geringer. Beftrafung des Ehebruchs, des, Meineides und bei 
völliger Straflojigkeit der Unzucht, wenig, ja faft gar nicht 
beachtet worden ſei. In den Debatten fochten tapfer für Auf: 
hebung der XZobeöftrafe Großmann, v. Biedermann, 
Ziegler, Klipphaufen, Zedtwitz, KRitterftädt und 

ſelbſt Prinz Johann. Dennoch erklärten jich bei der Abftim: 

mung 35 Stimmen gegen und nur 4 Stimmen für bie Ab⸗ 
ſchaffung der Todesſtrafe a). 

a) Der Zuftigminifter wies bei diefer_ Gelegenheit nad), daß in ben letzt⸗ 
verfloffenen fünf Jahren mehr Todesurtheile geſprochen worden, als 
in den vorhergegangenen 15 Jahren. Auch ſei, ſagte er, die Zahl der 
Zuͤchtlinge im Zuchthauſe, waͤhrend der letztverfloſſenen fuͤnf Jahre von 
768 auf 977 geſtiegen. Die meiſten Verbrechen betrafen aber Brand— 
ſtiftungen, die aus Rach- und Gewinnſucht veruͤbt worden waren. 
Das ſcheußlichſte Verbrechen war ein Mord, den ein Brautpaar an 
einem zudringlichen Liebhaber veruͤbt hatte. Die abſtoßend haͤßliche 
Moͤrderin zaͤhlte 54 Lebensjahre und war ſchon zweimal Wittwe. Der 
begünftigte Liebhaber war 12 Jahr jünger. Beide wurden am 2bſten 
Zanuar 1837 in Dresden hingerichtet. 

% * 
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Die zweite Kammer erklärte fich inzwifhen einflimmig 
für die Enthauptung, ald einzig. zuläffige Hinrichtungsweife, 
überließ es jedoch der Regierung zu beftimmen, ob die Hinrich: 

tung durchs Schwert, oder durch die Guillotine gefchehen folle. 
Darauf gaben die Beftimmungen über die Beerdigung ber 
Körper der Hingerichteten, noch zu fehr lebhaften Dis: 
Euflionen Beranlaffung. Den mildern Deputationsantrag rüd: 
fihtlih der fraglichen Beerdigung, vertheidigten zwar Eifen> 

ſtück, Diestau, Todt, Sahfe, Cuno und Dr. Haafe, 
folcher warb aber doch bei der Abftimmung mit 38 gegen 18 
Stimmen verworfen. 

Einen eben fo auffallenden Erfolg hatte die Diskuffion 
über die Prügelftrafe, die ald nothwendiger Willlommen bei der 
Zuchthausſtrafe, als Schärfung der Freiheitöftrafe und als 

Verſchärfung der Arbeitöftrafe, nach) dem Kriminalgefegentwurfe - 

angewendet werden follte. Heftig erklärten ſich gegen deren 
Anwendung, Eifenftüd, Haafe und Todt, indem Lebtge: 
nannter verficherte: ein Schauer habe ihn ergriffen, die Kälte. 

des nordifchen Eifed habe ihn angewehet, als er das jammer: 

volle Prügelfyftem, welches felbft dad Volksgefühl empöre, in 
bem Kriminalentwurfe entdedt. Dennod gab ed unter ben 
Ständen noch fo viele Prügelliebhaber, daß von den anwefen: 
ben 58 Mitgliedern zweiter Kammer für Annahme der Prügel 
ald Strafart 47 und nur 11 dagegen flimmten. 

In dem Entwurfe des. Kriminalgefegbuches fand man 
befonderd fehr harte Strafen auf die fogenannten politifchen 

Verbrechen und Vergehen gefegt. Gewiß hatten vorübergehende 
Beitereigniffe großen Einfluß auf jene harten Strafbefiimmun: 

gen gehabt, und doch waren in den Sahren 1813 bis Ende 

1815 von vielen Perfonen in Sahfen Handlungen’ began: 
gen, bie nach dem fraglichen Entwurfe,. lebendlänglihe Zucht: 
haudftrafe zur Folge hätten haben müſſen, die aber nah Napos 

leons Befiegung, völlig ftraflos geblieben warten. Die fpäteren 

Berfuche, den deutfchen Bund nach demofratifchen Grundfägen 
zu mobifiziren, riefen hauptfächlicd jene erorbitant hohen Stra: 
fen ins Leben. Sollte doch fogar ein Angriff auf die Verfaſ— 
fung des deutfchen Bunded mit dem Tode beftraft werden! 



% 

314 

Nun handelte ed fich in ber erften Kammer hauptfächlich 
um bie Zuläfligfeit der Feſtungsſtrafe, ftatt der Zuchthausftrafe, 
bei fogenannten politiihen Verbrechen oder Vergehen, und da 
die Mehrheit der Mitglieder erfier Kammer wohl einfah, daß 
politiihe Vergehen, faft nur von hoch in der Staatögefellichaft 

geftellten Perfonen begangen würden, fo drangen fie darauf, 
daß die entehrende Zuchthausſtrafe, in Feftungäftrafe verwandelt, 

werden möge. Das Separatgutachten flimmte gleichfalls, mit 
dem Anfcheine zeitgemäßen Liberaliömus, für die fragliche Ber: 
wandlung. Allein ed gab auch eine Gegenparthei, die behauptete: 
jener Vorfchlag deute auf Schonung einer dur Standesver⸗ 
hältniffe bevorzugten Klaffe, und laufe. alfo auf Ungleichheit vor 
dem Geſetze hinaus. Dbgleih nun Günther, Großmann, 
Carlowitz und Prinz Johann dad Geparatgutachten vers 

theidigten, fo ward dennoch die Verwandlung der Zuchthaus: 

firafe, bei der Abftimmung mit 20 gegen 16 Stimmen ver: 
. worfen. Bemerkenswerth ift dabei, daß der König ſchon um 

die Mitte des Jahrs 1836 den größten .Theil derjenigen, 
welche wegen einer in Leipzig beftantenen burfchenfchaftlichen 

Verbindung in Unterfuhung gezogen worden waren, nod“ 
vor Beendigung der Unterfuhung begnadigt hatte. a). Man 
drang denn auch in der zweiten Kammer darauf, daß die ’gegen 
mehrere noch nicht. begnadigte Mitglieder der Leipziger Burfchen- 
[haft fortdaurende Unterfuhung fchleunig, und zwar milde 
und ſchonend gegen Alle, die feine ſchwere Verfchuldung treffe, 

beendigt werde. Ja Zodt und Eifenftüd drangen fogar 
darauf, die Regierung zu erfuchen, eine allgemeine Amneſtie 
gegen alle Mitglieder der fogenannten Burfchenfchaft zu erlaf- 
fen. König Friedrich Auguft, fagten fie, babe ja felbft 
erklärt: Bundesgefeße könnten das XAbolitiond: und Begnadi— 
gungsrecht nicht befchränfen. Der Antrag Eifenftüds ward 

daher auch mit Stimmenmehrheit angenommen. 

Die Strafbefiimmungen ded Kriminalgeſetzbuchs waren 
rüdfichtlih des Zweikampfs in dem neuen Geſetzbuche frenger, 

a) Nur die, welche der fogenannten inneren Verbindung amgehörtm und 
ein’ Amt darin befleibeten, blieben in Unterfuchung. 
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ald es bad noch immer herffchende*Borurtheil zu billigen vers 
mochte. Beftimmte die Herausforderung, daß der Zweikampf 

bid zur Tödtung des einen Theils fortgefeßt werden folle, fo 
fonnte die Strafe bis zu zwanzigjährigem Gefängniß verfhärft 

werden. Auch follte der Heraudforderer in der Regel immer 
ſchärfer als der Geforberte beftraft, und fogar Jeder, der dem 
bie Ausforderung ablehnenden ‚Heraudgeforderten, Verachtung 

bezeugte, mit breimonatlihem Gefängniß belegt werben. Seltſam 
genug trat bei der Berathung des fraglichen Geſetzes der Fall 
ein, daß die Mintiter und König. Kommiffarien, die Härte ded 
Strafgefegbuchd keinesweges billigten, daß der Kriegdminifter 

‘9. Zeſchau und der Zuftizminifter v. Könneritz, bad Duell 
fogar in Schuß nahmen, doch aber der Stimmenmehrheit, womit 

bie meiften Paragraphen des Duellgefehed3 angenommen wurden, 

weichen mußten. Zum Reſſort des Zuftizminifters gehörte auch 
der Gefeßentwurf, nach welchem, für die ftreitige und nicht ftreitige 

Gerichtsbarkeit, Bezirksgerichte eingeführt werden follten, bie 

fih in Stadt: und Pandgerichte theilten, davon jedes zum mins 

deften mit drei Richtern zu befegen fei. Kam dies zur Aus: 

führung, fo mußten verfhwinden die Königl. Juſtizämter, bie 

Kammergutsgerichte, die Munizipalgerichte, die Zuftiziariate und 
die Patrimontalgerichte. 

Die Regierung beabfichtigte die Aufhebung dieſer Gerichte 

kategoriſch, und der Juſtizminiſter hielt das Axiom feſt: alle 
Gerichtsbarkeit geht vom Könige aus, womit ſich alſo keine 
Patrimonialgerichtsbarkeit verträgt. Schon beim vorigen Lands 
tage war die Sache ernitli zur Sprache gefommen. Damald 
waren in ber zweiten Kammer 49 gegen 21 Stimmen für 
bie Aufhebung der Patrimonialgerichte, in der erften Kammer 

‚aber ſprach fich die Mehrheit (23 gegen 10) für die Beibehal- 

tung der Patrimonialgerichtöbarkeit aus. Prinz Johann ſuchte 

zwar die einander entgegenftehenden Meinungen beider Kammern 
zu vereinigen; allein der Verſuch mißlang, und der, Juſtizmini— 
fier wußte nun durch Ueberladung der Patrimonialgerichtsper: 
fonen mit unentgeldlich abzuftattenden Dffiziälberichten die bis— 
herigen Gerichtöherren fo mürbe zu machen, daß fowohl mehrere 

NKittergutöbefiger, als auch einige kleine Städte die Gerichts: 
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barkeit freiwillig an den erst unter! ziemlich günftigen Bedin⸗ 
gungen abtraten ®). 

Nun wurde der Gefegentwurf: die Patrimonial: 

gerichte gänzlih aufzuheben, ben Ständen wie— 
ber vorgelegt. Die erfte Kammer verwarf zwar den Entwurf 
mit 28 gegen 9 Stimmen; allein alle in der erftien Kammer 

- figenden Staatödiener flimmten, mit Ausnahme des Regierung: 

raths Carlowitz, für die Aufhebung. In der zweiten 

Kammer waren aber nicht nur. ded Baurenftandes ‘Abgeordnete, 
(bei dem natürlichen Beftreben, alle Borrechte der Rittergutöbefiger, 
welche den Baurenflandlange mit Frohnen gequält, zu vernichten) 
unbedingt für die Aufhebung der P. G., fondern auch der größere 
Theil der aus Juriſten ‚ beftehenden ftädtifchen Abgeordneten 

flimmte mit ihnen zufammen. Nun entzündete ſich der Streit, 
und Die3fau flug mit dem von ihm feftgehaltenen Ver: 
nunftrechte und dem conftitutionellen Prinzipe, deö aus dem 

Staatsdienfte getretenen Freiherrn v. riefen Antrag: fi 
dem Botum der erflen Kammer anzufchliegen, fiegreih zurüd. 
Afo ward mit 54 gegen eilf Stimmen, in der zweiten Kam: 
mer der Stab über die Patrimonialgerichtöbarfeit gebrochen und 
fogar zugeflanden, daß der Regierung wegen UWebernahme der 

Rechtöpflege von den Rittergutöbefigern, . ein angemeffener Kredit 

eröffnet: werde. Bei fortwährender Renitenz ber erften Kammer 

a) Bislang war bie Gerichtöbarkeit erfter Inftanz nebft der Polizei auf 
1100 Kittergütern und in 150 Städten durch Patrimonialgerichte vers 
waltet worden. In 40 Königl. Zuftizämtern und Quftiziariatsbezirken 
verwalteten dagegen Königl. Beamte, bie feit 1831 von der Finanz: 
verwaltung ernannt wurden, bie Gerichtsbarkeit und Polizei. In den 
meiften Städten ward aud) die Juſtiz von der Werwaltung getrennt. 
Die Gerichtsverwalter auf den Ritterguͤtern wohnten ex oflicio nicht 
an dem Gerichtsorte, fie verwalteten gewöhnlih mehrere P. Gerichte 
und Fonnten auch meiftens von der Gerichtsherrfchaft abgefest werden. 
Die Königl. Beamten waren dagegen firirt in ben Städten, und nur 
felten ward ihnen die Sachmalterpraris geſtattet, welche doch faft 
alle Patrimonialgerichtsbeamten nebenher betrieben. Die Königlichen 
Aemter waren mit einem Amtmann und mehreren Aftuarien befegt, 
übten auch bie Gerichtsbarkeit über die Erimirten feit dem legten 
Landtage, was früherhin nur. in Folge erhaltener Kommiffion der Fall 
gewefen. Die — — war auch meiſtens mit den Un: 

„tergerichten vereinigt. 

L) 
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wurde denn auc bie Megierung gebeten, den biefesmal noch 
zurüdzulegenden fraglichen Gefegentwurf, der ftändifchen Beras 
thung fofort beim Beginn’ des künftigen Landtages wieber vor: , 
zulegen. | 

Daffelbe Ausfunftdmittel mußte angewendet werben bei 
der Begutachtung ded Verfahrens in Kriminalfachen, weil es 
‚nicht möglich war, dem biesmaligen Landtage eine vollftändige 
Kriminalprozeßordnung vorzulegen. Alſo follte erft der nächften 
Ständeverfammlung der Entwurf eines vollftändigen Geſetzes 
über dad Unterfuchungsverfahren mitgetheilt werden, wobei 
Dieskau noch dad Amendement einfhob: daß auch das 
Snftitut der Gefchwornengerichte in Erwägung gezogen werden 
müffe. Der Quftizminifter wehrte fich zwar gegen dad fatale 
Einfchiebfel, mußte es ſich doch aber gefallen laffen, da es bie 
Kammer mit 32 gegen 30 Stimmen in Schuß nahm, 

Zu fcharfen Debatten gab früher ſchon in der zweiten 
Kammer der Gefekentwurf wegen Aufhebung der Bannrechte 

Veranlaſſung, da es befonderd auf Beantwortung der‘ Frage 
anfam: ob für die Aufhebung des ftädtifchen Bierzwanges, eine 

- Entfehädigung entrichtet werben folle? Die meiften Städte 
ftanden hierbei dem platten Lande gegenüber, und weil fi 
auch mehrere Nittergutöbefiger mit den ftäbtifchen Abgeordne: 

ten vereinten, fo ward obige Frage mit 36 gegen 33 Stimmen 
bejahet. Daß aber Feine abfolute Abhängigkeit der zweiten 
Kammer von der erften flattfinde, bewiefen dod manche 
auffallende Erfcheinungen; z. B. daß die zweite Kammer wies 
derholt auf ‚Deffentlichfeit der Verhandlungen im Falle ber 
Anklage eined Minifterialvorftandes drang, und bei ihrer erften 
Anſicht beharrete, obgleich die erfte Kammer einen ganz entges 
gengefegten Beſchluß gefaßt hatte. Ferner war von der erftien 

Kammer ber von der Regierung ihr mitgetheilte Entwurf einer 
Kreidtagsordnung, nad welcher alle Befiger von Ritter: 
gütern perfönlic auf den Kreistagen erfcheinen Fönnten, wäh: 
rend der Baurenftand auf eine geringe Zahl von Abgeordneten 
befchränft ward, angenommen worden. Allein alle Abgeordneten 



der Städte, des Baurenflandes und der Vertreter bed Handels, 
fegten es mit 43 gegen 18 Stimmen durch, daß der Gefegent: 

wurf wegen der Kreistage, der Negierung zur Abänderung def: 

felben zurüdgegeben werden, mußte. 

Ueber feinen. von der Regierung den Ständen zur Begut: 
achtung vorgelegten Geſetzentwurf ward aber mit foldyer Lei: 
denfchaftlichfeit pro et contra geftritten, als Über den, welcher 

in 8 Paragraphen die Abänderung in den bürgerlichen Ber: 
hältniffen der im Königreihe Sachſen haufenden Juden betraf. 

Und doch handelte ed fich dabei nur um 700 in Dresden 

und 50 in Leipzig wohnende Sfraeliten. Advokat Kraufe, 
hatte,in feinem Landtagdblatte fih der Emanzipation der Juden 
eifrigft angenommen. Allein nicht nur erhoben an 3000 Pe: 
titionaird ihre Stimmen gegen jede Sudenbegünftigung, fondern 
eine bedeutende Anzahl jener Bittfteler, erhob fogar Injurien— 
Hagen gegen Kraufe, weil der Mann geäußert hatte: bie 
fragliche Proteftation fei hauptfächlich von Leuten auögegangen, 
die burh Dummheit oder Liederlichkeit in armfelige Umftände 

herabgedrüdt worden wären. | 
Der fraglihe Gefeßentwurf räumte den Juden doch nur 

(und zwar mit großen Befchränfungen) einige gewerbliche, 
durchaus Feine politifche Rechte ein. Er fchloß fie von meh: 

reren Gewerben und allen öffentlichen Uemtern aus. Cr verbot 
ihnen fogar Erwerbungen des Grundbeſitzes, und befchränfte die 

Juden auf Dresden und Leipzig. 

Alſo gediehe es am 20ften April zur öffentlichen ftändifchen . 
Berathung über den intrifalen Gegenftand, wobei, wie zu er- 
warten, die Tribünen mit Zuhörer gedrängt angefüllt waren. 
Die vorherrfchende Meinung, daß die Juden auf einer fehr 

niedrigen Stufe der Moralität ftänden und daß fie, wenn man 
ihnen nicht Fefleln anlegte, fofort die Gewerbthätigfeit der Chris 

ſten unterdrücken würden, machte fih, mit wenigen Ausnahmen 

bei der langwährenden leidenfchaftlichen Debatte geltend. Ya 

die zweite Kammer bewies fich bei jeder Beglinftigung des 

Judengewerbes und Erwerbes, noch weit ferupulöfer als bie 
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erfte. Sie entzog 3. B. den Juden ben Klein: und Ausfchnitt- 
handel, ferner dad Halten von Apotheken, die Betreibung ber 
Gaft:, Speiſe- und Schenfwirthichaft, dazu dad Gewerbe des 
Branntweinbrennens und den Trödelhandel. Sie geftattete ihnen 
zwar den Großhandel und das Speditiondgefchäft, die Betreibung 
ber Advokatur aber nur nach vorbehaltliher Difpenfationsertheis 

lung. Kurz, beider Schlußabflimmung über dad ganze fo fehr 
beichränfende Sudengefeß, erklärten fih am Zoſten Sunius d. J. 
in zweiter Kammer nur fieben Stimmen dagegen und 54 
dafür. 

Welche Ergebniſſe hatten nun die langen und Eoftbaren 
Berathungen der Kammern über die Judenemanzipation zu 
Tage gefördert? Die Juden durften unter großen Beichrän- 

‚ fungen in zünftigen Innungen Meifter werden; fie, durften 
einige unzünftige Gewerbe treiben; fie brauchten die fonft bei 
jedem in Dresden auögebrochenen Feuer zu zahlenden, 10 Thlr. 
nicht mehr zu zahlen; fie wurden in Freibers nicht mehr 
von Polizeiagenten begleitet; fie Fonnten in Dresden und 
Leipzig zwar Synagogen errichten, durften aber jedes ans 
gekaufte Haus binnen zehn Jahren nicht wieder verkaufen, 

und brauchten, wenn fie in Dresdens oder Leipzigs Vorſtädten 
wohnen wollten, dazu Fein ärztliche Zeugniß mehr zu bezah- 
len. Unbefangen diefe fogenannten VBortheile mit den Nach— 
theilen des neuen Gefeßes vergleihend, mußte jeder Unbefans 

gene zugeftehen: daß ſich die Lage der Juden zwar nicht ver⸗ 
ſchlechtert, aber auch nicht verbeſſert habe. 

Wie bei allen ſtändiſchen Verſammlungen, betraf auch 
dieſesmal beim ſächſiſchen Landtage die Hauptfrage, das Staats— 
Finanzweſen. Nach dem den Ständen mitgetheilten Vor— 

anſchlage des Staatsbudgets vom J. 1837 bis Ende des 
Jahrs 1839 ſollten alljährlich die Staatseinnahmen von Do— 

mainen, Regalien, Zinſen, Steuern und Abgaben aller Art 
betragen die Summe von 5 Mill. 194,875 Thalern. Die 

Staatsausgaben, worunter als Hauptpoften das Militairdepar: 

tement mit 1 Min. 256,983 The. 18 — 3 Pf. hervor: 



trat, während der Penfiondetat auch; nicht weniger als 
549,810 Thle. 21 Gyr. 7 Pf. in Anſpruch nahm, und die 

Königl. Eivilifte nebft den Appanagen und Schatulgeldern 
mit Einfluß des Hofetats, 681,066 Thlr. erheifchte, waren 

alfo berechnet, daß fie die Summe von 5 Mill. 194,875 Thlrn. 
nicht überfchritten.. Die Berzinfung der Staatsfhuld, welche 
fi auf die Summe von 12 Mill. 231,000 Zhlr. a) bes 

ſchränkte, forderte alljährlich mit Einfchluß des Tilgungsfonds 

(von 14 Pret.) den Aufwand von 493,351 Thalern. 
| Die indireften Steuern hatten fih in der verfloffenen 
Finanzperiode jedoch weit einträglicher gezeigt, ald in der Vor: 
ausberechnung angenommen worden war. Auch belief fich der 

Nettoertrag der Forfinugung auf faft 500,000 Thlr. Ia felbft 
die Meißner Porzellanfabrif, welche fonft jährlihe Zufchüffe 
erheifchte, brachte jest alljährli einen Reinertrag von 11 bis 

12,000 Zhlrn.-zur Staatöfaffe. Der Regierungdantrag: ben 
fraglichen Ueberfchuß zu anfehnlihen Bautenin Leipzig und im. 
Plauenfchen Grunde, wie auch zur Fundirung eined Zaubftummens 

inflitut3 in Dresden zu verwenden, fand baher in der zweiten 
Kammer feinen bedeutenden Widerſpruch. Dagegen erhob ſich 
zwifchen beiden Kammern ein Streit über die von ber erften 
Kammer gutgeheißene Beftrafung des Spielend in ausländifchen 
Corterien. Die zweite Kammer wollte nämlih nicht das 
Spielen, fondern nur das Golligiren für fremde Lotterien 
durch Geld: und fogar durch Freiheitöftrafen verhindert wiffen, 

Aehnliche Differenzen fanden zwar ftatt zwifchen beiden Kams 
mern rüdfichtlih mancher abweichenden Beſchlüſſe beider über 

dad Einnahme: und Auögabebudget; doch wurde bei ber 
Abftimmung am 2iften Octbr. 1837 fowohl dad Einnahme: 
ald das Ausgabebudget von ber zweiten Kammer einflimmig 
angenommen, ' 

Unterdeffen war, ohnerachtet aller Bemühungen der Ab: 

geordneten Dieskau und Todt, dennoch das dringend gefor- 
derte Preßgefek Feineöweged zu Stande gefommen, und man _ 

4) in fielen jeboh nur 11 Mit. 170,033 Thaler 
zur Laſt. x 
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mußte fi mit der ſchwankenden Ausfiht, daß wohl in ber 
nächſten landſtändiſchen Verſammlung das in der Verfafungs: 

urfunde ($. 33) geleiftete Verſprechen erfüllt werden könnte, 
begnügen. 

Merkwürdig genug erklärte fih, nad vielen mit Ernft 
und Scherz betriebenen Debatten, die zweite Kammer für 
Zulaffung von .Damen auf ben Tribünen. Allein die erfte 
Kammer wollte noch immer ihre ariftofratifchen Verhandlun— 
gen, weiblicher Neugier und Befrittelung nicht preis geben. 
Noch einleuchtender zeigte ſich die Werfchiedenheit des Geiftes 
ober doc ber Marimen, welchen die Kammern huldigten, als 
Diesfau am I5ten Auguft 1837 die hannöverfchen Anges- 
legenheiten zur Sprache bradte und verlangte, die Kammer 
möge ber Negierung beflimmt ihre Hoffnung zu erfennen geben, 
die hohe Staatöregierung werde fih beim Bundestage durch 
ihren Gefandten gegen dad von dem Könige Hannovers bes 
liebte Verfahren, auöfprechen. Der Antrag ward in der zwei— 

ten Kammer mit 54 gegen 9 Stimmen angenommen. Sn 
der erfien Kammer, wo Dr. Erufius einen ähnlichen Antrag 
machte, ward derfelbe mit 17 gegen 11 Stimmen zurüdges 
wiefen. Die Sache blieb alfo in suspenso. Nach Eingang 

neuerer Nachrichten aus Hannover, erhob fich jedoch der 
Abgeordnete Eifenftud und verlangte, e3 folle eine Vereini— 
gungsdeputation beider Kammern gebildet werben, bamit ein 
verfaffungsmäßiges Verfahren rüdfichtlih der in Frage ftehen: 
ben Angelegenheit ftatt finden Fünne, Denn, fegte Dr. Mayer 
hinzu, nach den neueften Vorgängen in Hannover, fei bie erſte 
Kammer gewiß anderer Meinung geworden. 

Der Staatsminiſter von Zeſchau ſuchte zwar noch 
einmal die Sache zu vermitteln durch hübſchklingende Phraſen, 
allein dennoch ward Eiſenſtucks Antrag mit großer Stim— 
menmehrheit angenommen, und der erſten Deputation zur 
Begutachtung überwieſen. 

Inzwiſchen war bereits am 20ſten Septbr. d. J. 
Königl. Dekret an die Stände erlaſſen worden, worin * 
des Königs Wunſch eröffnet warb: fie möchten doch dafür 
forgen, daß bdiefer Landtag die Dauer eines Jahrs nicht 

Venturini's Hift, Schriften. II 2 
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überfchreite! Am ten November wurde beiden Kammern 
wiederum ein Königl. Dekret mitgetheilt, wodurd der Schluß 
des Landtages auf den Iten December feftgefegt und bie 
Stände aufgefordert wurden, ihre Erklärungen auf die ge 

machten Vorlagen, bis zum 30ſten November einzufenden. 
An dem beftimmten Zage fchloß der König felbft, in 

feierliher Anmwefenheit des Königl. Haufes, des diplomatifchen 

Korps und ganzen Hofftaatd diefen Landtag mit einer Rede, 

welche die Hauptrefultate der fländifchen Berathungen lobend 
hervorhob. Dazu gehörten aber die Uebernahme ungleich Ta 
ftender Naturallieferungen fürd Militair auf die Staasfaffen, 
bedeutender Erlaß an den Grundabgaben, Anlegung von Gelds 
banfen zur Regulirung der Münzverhältniffe, Abfchaffung der 
drüdendften Bannrechte, Einführung einer neuen Landgemeinde: 
ordnung, gefeglihe Beflimmungen über Aufbringung der Pa: 
rochiallaften und Verwilligung der Koften zur Gründung eines 
Armen⸗, Urbeit3: und Krankenhaufes ©), Rühmlichſt erwähnte 
der König ferner-der fländifchen Bereitwilligfeit, für die Bes 
dürfniffe der vaterländifchen Armee zu forgen, und den- Mitt: 
tairpenfiondetat. alfo feftzufegen, daß die Zufunft treuer Vater: 

landövertheidiger hinlänglich gefichert fei. Wie er denn auch - 
der Feftftellung ded Königl. Hausgefehes, wodurch den For: 
derungen ber Berfaffungsurfunde eine Genüge geleiftet wor: 
den, dankbar gedachte. j 

Nach Beendigung der Königl. Rebe, verlad der geheime 
Regierungsrat Müller den Landtagsabfchied und überreichte 
denfelben dem Staatöminifter v. Lindenau, welder folchen 
in die Hände des Königs legte. I J 

Vor dem Schluſſe des Landtages gab in der letzten 
Sitzung v. Gersdorff, der erſten Kammer Präſident, der 
Verſammlung das Zeugniß: ſie habe auch dieſesmal auf dem 

a) In dem vom Großvater des jetzt regierenden Koͤnigs erbaueten großen 
"und weitlaͤuftigen Jagdſchloſſe Hubertsburg ward mit Zuſtimmung 
ber Stände 1) ein Strafarbeitshaus für weibliche Sträflinge, 2) ein 
Landeshofpital für alte gebrechliche, bloͤdſinnige und Erüppelhafte Perſo⸗ 
nen und 3) ein Landeskrankenhaus für fchwer, aber heilbar Erkrankte 
eingerichtet. 
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Felde der Ehre und Pflicht geftanden, auch mit innerer Stärke 
des Geiftes, Milde der Anfichten und Meinungen zu vereiniz 

‚gen gewußt. Reiche-Eiſenſtuck, der zweiten Sammer 
Präſident, geftand zwar ein, daß bei der neuen und fchnellen 
Umgeftaltung des fächfifhen Staatslebend, noch vielfältig Vers 
fehiedenheit der Intereſſen in den ftändifchen Berathungen fich 

fund gegeben habe, daß man aber doch die mwohlbegründete 
Hoffnung hegen dürfe, daß endlich jenes allen redlichen Pas 

trioten vorfhwebende Ideal parlementarifchen Wirkens, erreicht 
werben würde. »Möge,« fuhr er fort, »in ber Stunde bed 

Abfchieded Alles, was und fchmerzlih berührt haben mag, 
der BVergefienheit übergeben und nur das erheiternde Bild gez. 

genſeitiger Achtung und Wohlwollend, treu in unferm Herzen 
bewahrt werden. Es lebe ber König und dad Baterland! « 

Alle Anmwefenden wiederholten diefen Audruf, und Lin— 
denau äußerte nun: er fehe mit Stolz und Freude, im Ins 
und Audlande die ſächſiſche Ständeverfammlung ald ein Mu: 
fterbitd anerfannt. Inzwiſchen durfte doch der fittliche Zuftand 
der Bevölferung des Königreibd Sachfen keinesweges An: 
ſpruch auf den Vorzug geltend machen, ald ein fittlihed Mufter: 

bild den Nachbarftauten zur Nachahmung vorgeftelt zu werden. 
Mit jedem Jahre waren ja in Sachſen die Ehefcheidungen häufiger 
geworden, und die von den Appellationsgerichten in dem leßt: 

verfloffenen Jahre wegen Ehefcheidung gefällten Urtheile, belie— 
fen fih auf 1082, wovon auf Dresden 520 und auf 

Leipzig -308 famen. Der Suftigminifter v. Könnerig 
trug zwar darauf an, die Chefheidungen zu erfchweren; was 
wurde aber dadurch gewonnen, wenn man fein Mittel aufzu: 
finden vermochte, wodurch die verpeftete Quelle, aus welcher 
die meiften ehelichen Zwifte entfprangen, verflopft werben 
konnte a)? 

a) Die jährlich fleigende Anzahl der unehelihen Geburten in Sachfen be: 
ftätigt das immer tiefere Sinfen der Sitilichkeit. Es wurden daſelbſt 
im Jahre 1835 nicht weniger als 9265 uneheliche Kinder geboren, 
olfo 1050 mehr als im Jahre 1834, 1300 mehr als im Zahre 1832 
und 1603 mehr, ald im Jahre 1831. Gegen Zahlen hilft kein Rai: 
jonnement, fie find ſchlagende Beweiſe. - 

- 
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” Kirchliche Merkwürdigkeiten. 

Nach der Verfaffungsurfunde vom: dten Septbr. 1831, 
Paragraph 41, follte die Aufficht Über das proteftantiihrevan- 

gelifhe Kirchenweien in Sachſen, dem Vorftande des Mis 

nifteriums, ded Kultus, welcher ftet3 der evangelifchen Kon: 

. feffion zugethan fein müſſe, in Gemeinfhaft mit zwei andern 
gleichfalls der evangelifhen Konfellion zugethanen Mitgliedern 
des Gefammtminifteriumd, anvertrauet bleiben. Dadurch glaubte - 
man dem Lande hinlänglihe Sicherheit gegen einfeitige Rich: 

tungen in Neligiond:, Kirhen:, Lehr: und Schulfachen verfchafft 

zu haben. Das neue Kriminalgefegbud feste auch fehr ſcharfe 

Strafen für die Verlegung der Ehrerbietung gegen die Reli: 
gion und deren Kultus, im achten Kapitel feſt. So 5.8. 

ſollte thätliche Mißhandlungen eines Geiftlichen während feiner 

Amtöverrichtungen, mit vierjähriger Zuchthausſtrafe, Störung 
in gotteödienftlihen Verſammlungen, mit feh&monatlichem Ger 
fängniß und öffentliche Herabwürdigung in religiöfen Gebräu- 
chen mit einmonatlihem Gefängniß beftraft werben. Nach dem 
Budget für die Finanzperiode von 1837 bis Ende 1839, 
erhielt dad Kultusminifterium alljährlih 21,560 Thlr. 9 Ggr., 
und zur Unterhaltung des Landesfonfiftoriums wurden 2600 
Thlr. ausgeſetzt. Das Fatholifche Konfiftorium in Dresden 
folte dagegen 3220 Thlr. und das — 1500 Thlr. 

bekommen. 
Anbetreffend das evangeliſche Kirchen: — Schulweſen, 

wurden für den Unterhalt der evangeliſchen Kirchen, mit In: 

begriff des evangelifchen Gottesdienftes in Dresden, ausge⸗ 

ſetzt: 33,421 Thlr. 15 Ggr. 4 Pfennige. Der Univerſität in 
Leipzig wurden zirgebilligt 38,156 Thlr. 6 Ggr. 9 Pf., den - 
gelehrten Schulen zu Dresden, Leipzig, Freiberg, 
Annaberg und Plauen 16,750 Thlr., dem Bolföfchulwe: 
fen 34,112 Thlr. 12 Ggr. und den fünf in Sachſen befte: 
henden Schullehrerfeminarien 15,072 Thaler. Verhältnißmä— 
fig war aber doch das Fatholifhe Kirchen: und Schulweſen 

noch reichlicher bedacht worden. Denn die Farholifhe Hof: 
und — zu Dresden’erhielt 8618 Thlr., die katho— 



liſche Kirche zu Leipzig bekam 2253 Thlr., und für die übri— 
gen katholiſchen Kirchen oder Kapellen im Lande, wurden 
4546 Thlr. ausgeſetzt. Den fatholifchen Schulen der Erblande 
wurden nebenbei auch 3580 Thlr. zugeftanden, wobei jedoch 
zu bemerken ift, daß zu ben genannten Poften, die Königl. 
Eivilifte 3800 Thaler beitrug. Ä | 

In der zweiten Kammer gab ed unterbeffen einen lan» 
gen Streit über die Verpflichtungen der evangelifhen Kirs 
chen: und Schulgemeinden zur Aufbringung bes, für ihre Kir: 
hen und. Schulen erforderlichen Aufwanded. Das materielle 
Intereffe gerieth dabei in fcharfe Neibungen mit dem intelle?: 
tuellen und religiös:moralifchen, indem die Abgeordneten des 
platten Landes, hauptſächlich beabfichtigten, bie Laſt, welche die 
Ausgaben für Kirhe und Schule den einzelnen Landgemeinden 
verurfachten, größtentheild® auf die Staatöfaffe zu wälzem. 
Nah dem Grundfage: daß fortan die Nitter: und die Kants 
mergüter ald nicht mehr fteuerfrei, eben fo gut als der bäuer: 

lihe Grundbefig zu den Parochiallaften beitragen müßten, 
Eonnten jene fich nicht mehr wie fonft frei machen von anſehn— 
lihen Beiträgen zu ben Bauten von Kirchen, Pfarr: und 
Schulgebäuden. Nach vielen Debatten, die zu feinem genüs 
genden Refultate führten, gedieh ed denn endlich zu einem 
fogenannten Temperamente, wobei bie ftreitenden Partheien ſich 
auch vorerft berubhigten 2). Cinen eben fo zweifelhaften Ers- 
folg hatte die der erften Kammer übergebene Petition wegen 

Abfhaffung des Beichtgeldes. Beide Kammern getraueten 
fih nicht den Figlichen Punkt fcharf anzurühren, und fo gedieh 
es auch zu dem Befchluffe: der Staatöregierung den fraglichen 
Gegenftand dringend zur Erwägung zu empfehlen und fie zu 
bitten, der nächften Ständeverfammlung Maaßregeln zur Aus— 
führung des bebenflichen Unternehmens (das Firchliche Acciden- 

zienwefen zeitgemäß zu reformiren) zur Berathung mitzutheilen, 

* 

a) Zu Gunſten der Rittergutsbeſitzer ſollte ein Proviſorium der Beiſteuern 

bis zur Einfuͤhrung des neuen Grundſteuerſyſtems ſtatt finden, und 
unter diefer Bedingung ward der Geſetzentwurf in 2ter Kammer mit 
46 gegen 22 Stimmen angenommen, 

- 
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Nun beftätigte zwar. die Erfahrung die Nichtigkeit, der 
Prophezeihung, daß die auch auf dad Kirchenwefen einwirkenden 
Kreißdireftionen, den Geſchäftsgang nicht befchleunigen würben; 
allein dem Sinne des Volks entfprach doch ihr Wirken in kirch⸗ 
lihen Dingen weit mehr, als das der alten Konfifiorien, weil 
diefe den Wünſchen der Gemeinden, ſtets een die Rechte 

der Kirche entgegen hielten. 
Die Etellung der katholischen Kirhenpartbei obgleich 

von der Negentenfamilie begünftigt, im Königreihe Sachfen 
eigenthümliche Bedrängniſſe zu befämpfen. Als ed auf dem 
Landtage über die Pofition des Budgets zur Unterflügung ded 
katholiſchen Kultus aus Staatöfaflen, zur Erörterung fam, be: 

hauptete Biſchof Mauermann fategorifch: die neuefte Volks— 
zählung, nach welder im ganzen Königreihe Sachſen nur 
27,938 Katholiken leben folten, fei trüglid.. Denn bie Zahl 

ber Katholifen übertreffe jene Angabe bei weitem, indem ein 
großer Theil der Katholiken, in den Einwohnerliften als Luthe: 
raner aufgeführt worden wären. 

Mie dem nun auch fein mochte, die Eatholifchen Geiſtlichen 
behielten doch ſelbſt in der Hauptſtadt des Landes, den. aus 

Rom ſtammenden Geiſt der Unduldſamkeit gegen Alle, die 
nicht zu den Auserwählten der allein ſeligmachenden Kirche 

gehörten. In jenem Geiſte verweigerten ſie der Bitte des 

ſterbenden, zur lutheriſchen Kirche gehörenden Hauptmanns v. G. 

an der Seite ſeiner ihm vorangegangenen katholiſchen Gattin 
beerdigt zu werden, Erhörung, obgleich des Entſchlafenen an: 
gefehene Familie jene Bitte dringend wiederholte. Es fei, ant: 

wortete die fatholifche Geiftlichkeit, unmöglich, den Körper eines 

Proteftanten in die geweihete Erde aufzunehmen. Als nun die 

folcyergeftalt zurüdgemiefene Familie, ſich mit ihrer Bitte an den 
König. wendete, befahl diefer, obgleich felbit Katholik, ber 

Dresdener Fatholifhen Geiftlichkeit, die gewünfchte Beerdigung 
zu geftatten; und die Fatholifben SPriefter gehorchten ohne 
Widerrede. | 
Bald darauf erfchien auch eine Verordnung darüber, wie 
ed mit der Fortſchaffung und Beerdigung der Leichen katholifcher 

Glaubensgenoſſen gehalten werben folle, worin ausbrüdlich be: 
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fohlen: ward, daß bei Fortfhaffung einer ſolchen Leihe aus 
dem Orte, worin ber Berflorbene fein Domicil gehabt, dem 
evangeliſchen Pfarrer deffelben, die herfömmlichen Gebühren ent: 
zichtet werben follten, wie ber Pfarrer dann auch verpflichtet 
fei, die Eintragung in dad Kirchenbuch zu beforgen. 
Merkwürdiger ald diefe Verordnung war für beide Reli: 

gionsparheien dad Geſetz vom Iften Noobr. 1836, betreffend 
die Ehen unter Perfonen evangelifchen und Fatholifhen Glau— 

bensbekenntniſſes und die religiöfe Erziehung der in folcher 
Ehe erzeugten. Kinder. Die Einfegnung oder Gopulation fol: 
her Berlobten folte zwar in der Regel an dem Geburtd: und 
MWohnorte der Braut vollzogen, allein die aus folden gemiſch⸗ 
ten Ehen erzeugten Kinder, follten. doch der Regel nah in der 
Gonfeflion de3 Vaters erzogen werden, wobei ed ben Eltern 
geftattet blieb, darüber nach freier Uebereinfunft, worauf Nie: 
mand irgend eine Einwirkung zuzugeftehen fei, etwas Anderes 
‚zu befiimmen. Auf die zur Zeit der Befanntmachung des 
Geſetzes fchon beftehenden gemifchten Ehen, follten deſſen Beftims 
mungen gleichfall& angewendet werden, wobei noch im 20ften 
Paragraphen deſſelhen ausdrüdlich harte Strafe demjenigen ans 
gebrohet wurden, ber durch Verſprechungen, Drohungen oder 
Herabwürdigung der einen Konfeflion, zum Abfchluffe einer 
Uebereinfunft mit dem andern Ehegatten Über die ihren Kindern 
zu gebende Erziehung, mitgewirkt habe. Hätte fih gar ein 
Geiftlihher eines folhen Bergehens ſchuldig gemacht, fo follte 
derfelbe mit Dienjtentfesung beftraft werden. Die Fatholifche 
Geiftlichkeit mochte ſich um fo mehr durch die fragliche Ver: 
ordnung gefränft fühlen, da ed ihr durchaus nicht erlaubt war 

‚ohne einen ftatthaften Grund, Aufgebot und Trauung ber zu 

verfhiedenen Gonfeffionen ſich befennenden ehelih WBerlobten 
zu verweigern, Geſchah es aber dennoch, fo waren die Braut: 

leute befugt, ſich von eimem proteftantifchen Geifttichen Fopuli- 
ren zu laffen, ohne daß e& ber Dimifforialen von Seiten des 
Fatholifchen Pfarrerd bedurfte, wie fie denn auch keinesweges 
gezwungen waren, dem ‚Patyolifepen Pfarrer Stollgebühren zu 

- entrichten. 

Dem Gefege fonnte die katholiſche Geiſtlichkeit freilich feinen 
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offenbaren Widerftand leiſten ; ald man ihr aber, nah Dr. 
Großmanns Forderung, eine Öffentliche Prüfung der anzüs 
ftelenden Kandidaten aufdringen wollte, wehrte fie fi dage 
gen mit folcher Entfchloffenheit, daß die Stände e8 doch für | 
gerathen hielten, unter dem Vorwande, man müſſe einer jeden 
Gonfeffion ihre innere Einrichtung laflen, von der Großmann. 
fchen Forderung abzuftehen. 

— 

Inzwiſchen gährte im Schooße der evangeliſch-proteſtan- 

tiſchen Geiſtlichkeit Sachſens ſelbſt ein Foment unſeliger Zwie— 

tracht und Zerriſſenheit, wogegen weder bie in fänmtlichen 
Diözefen errichteten Predigerfeminare, noch bie zur wiflenfchaft: 
lichen Fortbildung beftimmten Predigervereine, nocd der vom 
DOberhofprediger Ammon ausgefertigte vierjährige Cyclus von 
evangelifchen, epiftolifhen und hiftorifhen Predigtterten (als 
Duelle fombinatorifher Erfindungen) eine Radikalkur ausfindig 

zu machen vermochten. Unter ber wärmenden Gunft eines 

ehedem mächtigen Staatöbeamten, bed Grafen Einfiedel, hatte 
ſich ein Häuflein myftifchspietiftifcher Sektirer ausgebreitet, an 

deffen Spitze ald Borftand, der Paftor an der böhmifchen Kirche 
zu Dredden, Stephan, glaubensfräftig wirkte. Mit diefem 
begeifterten Manne ftanden Emiffäre der fehlefifchen altlutheris 
fhen Kirche, wie auch der nach Dresden ald Direktor des dort 
eingerichteten evangelifchelutherifhen Miffionsfeminard aus Pofen 

berufene Paftor Mermelskirch, in genauer Verbindung. 
Alfo bildete fich eine myftifhe, aus beiden Gefchlechtern 

beftehende Sekte aus der böhmifchen Gemeinde, und biefe Fanas 
tifer hielten ihre Konventifel unter dem Zitel: religiöfe Sprach⸗ 

ftunden, auf nädhtlihen Promenaden in Waldesdunkel, wobel 
nach umlaufenden übertriebenen Gerüchten, Männer und Frauen 

a la Muder, im Eoflume von Adam und Eva zu erfchei: 
nen pflegten. Wie denn auch fehon von Seiten ber Polizei 

Paftor Stephan mit einem Theile feiner Anhänger auf folchen 
Promenaden ertappt, aber bald wieder in Freiheit geſetzt wor: 
ben fein folte. Obgleich nun das vage Gerücht allerdings das 
Bild ind Scheußlichfte audgemalt hatte, fo erklärte doch ber 



Dresdener Bürgermeifter Hübler, in einer öffentlichen Bera⸗ 
thung ber Stadbtverorbneten, daß Thatſachen vorlägen, die zum 
polizeilichen Einfchreiten allerdings Beranlaffung geben könnten ; 
wobei er noch anführte, daß nad) einem amtlichen Berichte ded 

Stadtphyſikus, fich bereitd 15 Anhänger. des Paſtor Stephan, . 
wegen religiöfen Wahnfinnd, im Stadtkrantenhaufe befänden. 
Afo warb einflimmig befchlofien, von dem Eultuöminifter 
Schließung der böhmifchen Kirche, die urfpränglih nur eine 
Kapelle gewefen, zu forbern. 

Unterdefien - hatten die Seftirer an dem Freiherrn von 
Udermann einen heroifhen Vertheidiger erhalten, und ber 
Kultusminifter fand es auch bedenflih, die böhmiſche auf 
49,057 Thlr. angewachſene Exulantenkaſſe einzuziehen, ober 
auch nur die fogenannte böhmiſche Kirche zu fchließen, weil 
darin nicht mehr böhmifch, fondern deutſch, des Myſtizismus 

Aberwitz vorgetragen werde, Eifenftud verlangte dagegen: 
ed folle dem myftifchen gefährlichen Unfinn, weder mittelbar 

noch unmittelbar Vorſchub geleiftet werden; dies gefchähe aber, 
wenn man noch ferner bulde, daß die fogenannte böhmifche 
Gemeinde, den Dedmantel zu foldyer gefährlichen Seftirerei her: 

leihe. Eifenftuds Antrag ward in der zweiten Kammer 
mit 58 gegen 2 Stimmen angenommen. Und fo wurde ends 
lich Paftor Stephan, weil derfelbe ſich nicht gegen bie ihn 
fehr gravirenden Anfchuldigungen zu vertheidigen vermochte, einſt⸗ 
weilen von feinem Amte fuspendirt. Damit war aber die Sache 
noch lange nicht beendigt, fondern wir werden den Faden unferer 
Erzählung im nächſt folgenden Bande dieſer Zeitgefchichte wies 
ber aufnehmen, und bem Paflor Stephan nebft feinen ge 

treuen Anhängern auf der Flucht nah Nordamerika, noch 
einmal unfere Aufmerkſamkeit widmen müffen, 
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Das Königreich Hannover 
verdankt feinen "gegenwärtigen Umfang und Länderbeftähb der - 

Befiegung Napoleond und der,. bei den Parifer Friedens» 
fhlüffen prädominirenden englifchen Politik. Der Flächeninhalt 
Hannovers beträgt nämlich feit dem Jahre 1815 etwas über 
695 DMRMeilen, die im Jahre 1836 von. 1 Mil. 688,285 
Menſchen bewohnt wurden. Die weſtliche Hauptmaffe des Lanz 
des, beſteht aus den Fürftenthümern Oftfriesland und Os— 
nabrüd, dem Herzogthume Arenberg: Meppen und den 

Graffhaften Lingen und Bentheim. Den öftlihen Theil 
bilden die Fürftentbümer Lüneburg, Kalenberg und Hils 
besheim, die Herzogthümer Bremen und Verden nebft 
bem Lande Hadeln und den Graffchaften Hoya und Diep: 

holz. Der füdlihe Theil ded Königreichs umfaßt die Für: 
ftentgümer Göttingen und Grubenhagen nebft 13 Mei: 
len von dem 36.[IjMeilen großen Harze. — 

- Diefer ſüdliche Theil des Landes beſteht aus Gebirgsland 
und Hügeln oder Höhenzügen, unter welchen ſich der Solling, 
der Ihdt und der Hils auszeichnen. Nordöſtlich von den 
lauenſteinſchen Bergen, welche gegen die Weſer abfallen, bilden 
das Deiſter- und das Süntelgebirge noch beträchtliche Höhen. 

Die Übrigen Theile des Königreichs, gehören aber dem nord: . 
europäifchen Tief- uud Flachlande an, über welches fih nur 

unbedeutende Hügel erheben. Im Innern ded Königreich finden 
fich große "Sandebenen (mie 5. B. die Lüneburger Haide). Da: 
gegen giebt es am Meere wie an den Ufern der Ströme frucht: 
bares Marſchland, welches jedoh im alten Lande, in 
Hadeln, Kehdingen und Wurſten, durch Eoftbare Damme 

gegen den Andrang der Meeresfluthen gefhüst werden muß. 
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| Unter den Gemwäfferen verdient bie Elbe dem erfien 
Play; denn fie. tritt bi Schnadenburg ind. Hannöverfche 
Gebiet und bildet bis zu ihren. Mündung- die Norbofigrenge 

‚ befielben. Die Jeetze, IImenau, Seeve, Eſte u. ff. 
führen ihre Gemäller dem genannten großen -beutfchen Strome 

zu. Be Hannöverifh Münden, wird aus der Werra 
und Fulda die MWefer gebildet, welche das hannöverſche 

Gebiet auf einer Strede von 60 Stunden berührt und in ihrem 
Laufe viele Flüffe (Aller, Leine, Ruhme u. f. f.) auf 
nimmt, ehe fie ind deutfche Meer ausläuft. Die Ems durchfließt 
dad Königreih Hannover 40 Stunden lang, und nimmt bei 
Meppen die Hafe auf, ehe fie im Dollart ihre Fluthen 
mit denen der Nordfee vermifcht. Unter den Landſeen zeichnet 
fi) der eine Stunde lange und 14 Stunde breite Düms 
merfee aus. 

Was ded Landes Fruchtbarkeit anbetrifft, fo gedeihen 

Moden, Weiten, Gerfte und Hafer am beften in Hildesheim, 
DOftfrieöland, Bremen und Göttingen. Die Haibde liefert Buch— 
weisen in Ueberfluß. Treflicher Flachs wird in Kalenberg, Hil: 
desheim, Lüneburg und Göttingen gewonnen. Hülfenfrüchte 
gedeihen am beften im Amte Wuftrov; Gartenfrüchte und 

Gemüfe bei Hannover, Celle und Bardowiek. Aber an Obft 
fehlt es. Dagegen ift Holy genug vorhanden in dem Gebirgä- 
gegenden und im Lüneburgifchen. Heidelbeeren werden alljährs 
lich für 60.000 Mark nah Hamburg verfendet, und Bremen 
fowohl ald Dftfriesland, fchiden bedeutende Quantitäten Rapp: 
famen ind Ausland. An Torf ift unerfchöpflicher Reichthum. 
Dad Thierreih liefert in Oflfriedland und im Bremenfchen 
vortreffliches Rindvieh. Auch giebt es veredelte Pferde im 
Lüneburgifchen, und aus Oftfriesland werden alljährlich über 5000 
Stüd tüchtige Arbeitöpferde ind Ausland verkauft. -Werebelte 

"Schafe findet man in Kalenberg, Grubenhagen und Oſtfriesland. 
In der Haide wandern bie befannten Haidſchnucken in zahllo: 

fen Haufen und ftören keinesweges dort ber zahlloſen Bienen 

9 

Arbeit. Am Harze ſind die Ziegen zu Hauſe, und in Weſtphalen 
gedeihet die Schweinezucht am Beſten. 

Der son ift nicht nur die reichaudgeftattete Fundgrube 
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von Marmor, Alabafter und anderen werthuollen Steinen, fons 
dern das Mineralveicy liefert dort auch aljährlih an 10 Mark 
Goldes und 33,897 Mark Silber. Dazu an 54,000 Gentner 
Blei, 26,000 Gentner Glätte, 500 Gentner Kupfer, bis 
124,000 Gentner Eifen, 1500 Gentner Mefling, eben fo viel 
Schwefel und 1800 Gentner Bitriol, während im Deifter und 
Süntel, glei wie im Osnabrückſchen, an 500,000 Gentner 
Steinkohlen gewonnen werben. Ueberdem liefern bie Salzwerke 
zu Lüneburg, Salzliebenpall, Sülze, Rothen: 
felde, Münder, Salzhemmendorf, Salzderhelden, 
Sülbed, Rheden, Salzdetfurt, Heyerfum und 
Salzgitter mehrere 100,000 Stnr. Salz. Anbetreffend die 
Induſtrie oder Gewerbthätigfeit, fo ift das platte Land auf 
Viehzucht und Aderbau angewiefen, während auf und am 

Harze, dad Hüttenwefen, die Maldgewerbe und die Berarbei: 
tung des Holzes emfig betrieben werben. Aber in Fabrik: und 

und Manufakturgewerbe ſteht Hannover hinter allen deutſchen 
Staaten am meiften zurüd. Allenfalld verdienet noch die Leis 
newand: und Zabadöfabrifation rühmlicher Erwähnung. Defto 
kläglicher zeigt fich die Wollmanufaktur, da fie nicht der 
inländifhen Wolle bearbeitet. Das ganze Laud iſt Dagegen 
mit englifhen Waaren überfhwemmt; denn unleugbar warb 
bislang in Hannover ein antinationaled® Gewerbd: und Hans 
delsſyſtem befolgt. Inzwiſchen ift der Spebitiond: und Xrans 
fitohandel ſowohl wegen bed Landes geographifcher Lage, als 
wegen ber dad Land durchſtrömenden fchiffbaren Flüffe, von ziem: 
licher Bedeutung. Für den Scehandel ift Emden der Haupt: 

ſtapelort, und wegen ihrer Lage an beträchtlichen Flüffen, Fönnen 
Münden, Celle, Lüneburg, Harburg und Stade 
rüdfichtlih ihrer Mitwirkung beim Spebitiond: und Kommif: 
fiondhandel, als nicht unbedeutende Handelöpläge bezeichnet werben. 

— — — 

Die Zahl der Städte beläuft ſich auf 70; dazu ſind 
108 Marktflecken und 4975 Dörfer, Hüttenwerke und Weiler 
vorhanden, welche zufammen nach neuern ftatiftifchen Angaben 
242,714 Wohngebäude enthalten. Die Bewohner derfelben 



gehören. größtentheild zum altfaffifhen Stamme, deſſen Urfige 
am Harze-und in Weitphalen, zu fuchen find. Volksſprache 
ift dad Plattdeutſche mit mannichfahen Mobdififationen nad ben 
verfchiedenen Gegenden. Nur in Oftfriesland wird dad Neu—⸗ 
friefifche gefprochen. Bieder, treu, tapfer und feinem ange: 
flammten Fürften innigft zugethan, ift dad Volk. Nur dürfen die 
Regierungsbeamten, wenn diefe Stimmung erhalten "werden fol, 
dad verfafjungsmäßige Necht nicht Fränfen. 

Die Religion der Mehrzahl ift zwar in den meiften Proc 
vinzen die lutherifhe; der katholiſche Kultus fteht aber im 

Hildesheim und in Osnabrück mit dem lutherifchen (der 
Zahl feiner Bekenner nad) im Gleihgewiht. In Oftfries: 
land möchte wohl die reformirte,Kirche die lurherifche überflügeln. 
Im Eichöfelde und in dem Arembergifchen, wie aud in 
der niedern Grafichaft Lingen, wohnen faft lauter Katholifen. 

Das Kirchenregiment über den lutheriſchen Kultus führt 

dad Konfiftorium zu Hannover, das zu Stade, das zu 
Dttendorf, dad zu Osnabrück und dad zu Aurich, - Die 
reformirte Kirche hat in den althannöverfchen Provinzen ihre 

- Konföderation oder Synode beibehalten, welche unmittelbar unter 

dem Königl. Staatdminifterium fteht. Die katholiſche Kirche 

. Hannovers befindet fih in feiner Abhängigkeit von fremden 
geiftlihen Behörden, fondern das, Kirchenregiment ift den Bi: 
fhöfen von Hildesheim und Dönabrüd anvertrauet. Jedes 

Bisthum fol, mit liegenden Gründen dotirt, ein Domkapitel 
und ein Priefterfeminar erhalten ®). 

Für den VBolfsunterricht forgen zwar zahlreiche Elementar⸗ 
ſchulen, doch findet man noch viel Dörfer, deren Bewohner 

ihre Kinder nach nahe gelegenen Dorffchaften zur Schule ſchi— 
den müffen. Auch find in manden Gegenden die, Dorffchul: 
meifter fo kläglich bedacht, daß fie einen Theil ihrer Zeit Tage: 
löhnergefhäften widmen müſſen. Schullehrerfeminarien giebt 

.— 

a) Dies gilt jedoch nur von dem Bisthume in Hildesheim. In Osnabrüd 
findet noch ein proviforifcher Zuftand ftatt, weil noch nicht die Mittel 
ausfindig gemacht find, um die nöthige Dotation zu bewerfftelligen. 
Alſo wird aud der Osnabruͤckſche Kirchenfprengel proviforifd von dem 
Suffragan der Osnabruͤckſchen Kirche regiert. 
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ed zwar in Hannover, Alfeld, Lodum, DOsnabrüd, 
Stadeund Hildesheim; allein die darin zu tüchtigen Lehr 
rern gebildeten Leute hüten fich eine klägliche Hungerfchulftelle anzu: 
nehmen, und deswegen müffen ſolche Stellen mit Kandidaten beſetzt 
werden, die rüdfichtlich ihrer Verftandesbildung und Lehrfähig: 

feit, mit den übrigen Dorfbewohnern auf völlig gleicher Linie 
ſtehen. Inzwiſchen bemühet ſich das Oberſchulkollegium, in den 

größeren Städten auch Realſchulen anzulegen und ſolche in 
Wirkſamkeit zu bringen. 

Für höhere wiſſenſchaftliche Bildung iſt ungleich beſſer im 
Königreiche Hannover geſorgt. Denn es giebt zwanzig 
gelehrte Schulen, von denen die Schüler unmittelbar zur Uni— 
verſität entlaſſen werden, und neben dieſen Gymnaſien giebt es 
noch viele ſogenannte lateiniſche Schulen. Seit 1831 beſteht 

auch eine höhere Gewerbsſchule, und in Hannover findet man 
eine chirurgiſche Schule. Entbindungslehranſtalten giebt es zu 

Celle, Emden, Göttingen, Hannover und Hildes- 

beim, wiedenn auch Thierarzeneifchulen in Göttingen und Hanno: 
ver befucht werden können. Für die höhftwiffenfchaftliche Bildung 

-forgt aber die Univerfität zu Göttingen mitteld ihres berühm— 
ten Rehrerperfonald, mit Benugung der reichlich audgeftatteten 
Bibliothek, des Münzkabinets, der Naturalien und Kunftiamm: 
lung, des botanifhen Gartens, des chemiſchen Laboratoriums, 

bed anatomifchen Theaters und der Sternwarte, 
Nicht minder ift für die höhere Ausbildung des Militairg 

gefongt. Es befteht ja eine Generalftabsafademie, eine Inge; 
nieur: und XArtilleriefchule, wie auch eine Kavallerielehranftalt. 
Selbft für die Soldatenkinder, ift in Hannover eine Garniſonfrei— 
fhule errichtet worden, womit eine Arbeitsanftalt vereinigt ift. So 
ſcheint denn auch aus foldyen ſchönen Anſtalten zur Menſchenbildung, 
das Licht der Humanität hervorgebrochen zu fein, da dad Spieß— 
ruthenlaufen und die Stodfchläge, beim hannöverfchen Militair nicht 
mehr ftatt finden dürfen. Zreilich ift Dagegen nach Englands Vor: 

bilde, dad Stripfen mit der neunfchwänzigen Kaße einge: 
führt, auh dem. Regimentsfommando die Vollmacht ertheilt 
worden; in gemiffen Fällen dem feftgebundenen Deliquenten 
auf dem bloßen Körper, 1000 Stripfe zuzählen zu laſſen 
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Englands Vorbild und bed großen Wellingtond Gutheißen, 
mögen. vielleicht einer folchen barbarifchen Strafe in Hannover, 
ftatt der in Preußen geltenden mildern Strafenmethode, Eins 
gang verfhafft haben! | 

Die deutfche Bundespflicht erheifchte zwar vom König: 

reihe Hannover nur die Stellung von 13,054 Mann ®) 
aller Waffenarten zum zehnten Armeekorps ded deutfchen Bun: 

beöheered. Damit fchien aber der Glan; der hannöverfchen 

Königskrone nicht genügend behauptet werden zu können. Alfo 
beftand in dem vorliegenden Zeitraume der aktive hannöverfche 
Militairetat aus 15,920 Mann Infanterie in zwri Re 
gimentern leichter Jäger und 10 Linienregimentern, jedes zu 
zwei Bataillonen. „Die Kavallerie zählte 3688 Reiter in 
1 Regimente Garde du Corps, 1 Kuirafjierregiment, vier, 
Hufaren: und 2 Uhlanenregimentern, Jedes Regiment hatte 
vier Schwadronen, und bie ganze Kavallerie bildete eine Di: 

- bifion zu vier Brigaden; die Infanterie aber zwei Divifio: 
nen, jede zu drei Brigaden. Ferner waren vorhanden in 
einem Kegimente von zwei Bataillond: 1244 Mann XArtil: 
lerie nebft 79 Ingenieurd und Feldjägern. Endlich - beftand 

das in fieben Diftrifte vertheilte Kanddragonerforps aus 351 
Mann, von denen 178 beritten waren. | 

Artillerie und Kavallerie refrutirten fich noch durch frei: 
willige Werbung, vermittelft Kapitulation auf gewifle Jahre. 
Die Infanterie aber ward dagegen durch eine jährliche Aus: 
hebung mittelft Loſung unter der zwanzigjährigen dienfttüchtigen . 
jungen Mannſchaft, vollzählig erhalten. Behuf der Konfcrip: 
tion zerfiel nämlich dad Land in vierundzwanzig Diftrifte nach 
‚Anzahl der Bataillons, und da GStellvertretung zuläſſig war, 
fo hatte man deswegen da3 ganze Königreihb in fünf 
Stellvertretungsbezirke getheilt. Bei der Garbeinfanterie war 

a) Nämlich 10,118 Mann Infanterie, 1865 M. Kavallerie, 1071 XArtil: 
leriften und Pioniere. Es kann wohl fein, daß fid) in obige Darftel: 
lung der hannöverfchen Militairorganifation einige Mängel oder auch 
Unrichtigkeiten eingefhlichen haben. Ich hatte aber Keine andere Führ 
rer als einige im Königl. Hannov. ‚Deere dienende, mir freundſchaftlich 
zugethane Offiziere. Dazu Stein und Balbi. Alſo ift wohl Ber 
richtigung nöthig. 
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die Dienftzeit auf vier Jahre, bei den Übrigen Regimentern 
aber auf ſechs Jahre feftigefegt worden. 

Die höchfte Armeebehörde war dad Generalfoms> 
mando, welches jedoch nur bloß militairifche Angelegenheiten 

beforgte, während das Kriegsminifterium fich mit der Mili 

tairverwaltung und dem Militairrechnungswefen wie auch mit Ein« 

quartirung, Kafernirung, Sold, Bekleidung und Bewaffnung ber 
Truppen zu befchäftigen hatte. Dem Generallommande war 
der Generalftab untergeordnet, Endlich bildete dad Gene: 

ralkriegsgericht die oberfte Quftizbehörde in Bezug auf 
alle die Gegenftände, über welche ſich die Militairgerichtöbars 

feit erſtreckte. Unter jenem Gerichte fanden auch alle Regi— 
mentd» und Garnifondgerichte, deren Kompetenz fich auf eine 
Strafe von 14 Tagen Arreſt befchräntten. 

Gehen wir nun von ber in der That mufterhaften Eins 

rihtung der Militairorganifation im Königreihe Hannover, zu 
der Civil: und Suftizverwaltung fort, fo erbliden wir (bis 
zur Mitte des Jahrs 1837) an der Spike des Kabinetömi- 
nifteriums der höchſten Verwaltungdbehörde, den Vicekönig, 
dem bie Leitung aller Regierungsangelegenheiten übergeben war. 
Es beftanden zehn Minifterialdepartementd. Der Geheimerath 
folte, in mehreren Sektionen für Finanzen und Handel, für 

Inneres und Polizei, für Juſtiz, für geiftlihe und Schulfahen 
und für Militairwefen getheilt, ein bloß beratbendes Kollegium 

fein, an deffen Plenarfigungen aud die Landdroſten und Di: 
reftoren ber Zuftizkanzleien Theil nehmen konnten. 

Die Zuftiz ward durch die Aemter, die Magiftrate und 
Patrimonialgerichte in unterfter, in zweiter Inſtanz aber durch 
die Zuftizfanzleien und in höchfter durch das Oberappellationd: 
gericht verwaltet. Leider war noch immer in unterfter Inſtanz 
die Rechtöpflege mit der Verwaltung vereinigt, auch den mei: 
ften Aemtern noch die Kriminaljuftiz anvertrauet. Hauptſächlich 

follten jedoh die Landdrofteien die Verwaltung und Polizei 
beforgen. Bon ihrem Wirkungskreife blieben nur die eigentlichen 
Juſtiz- und geifilihen Sachen audgefchloffen. Sm Finanz» 

wefen herrfchte noch die altdeutfhe Marime, daß von ben 

Domainen hauptjählih die Ausgaben des Landes beftritten 
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wurben, die Steuern aber nur als Zuſchuß dienten. Die Ein: 
fünfte der Domainen, Zölle und Regalien floffen daher in die 

Generals, die Auflünfte der Steuern aber indie Steuer 
kaſſe. Ueber den Haushalt der Generalfaffe ward alfo bis 
zum Sahre 1833 den Ständen Feine Rechnung abgelegt. 
Nach diefem Syfteme war denn auch der Harz mie eine 
große Fabrik betrachtet worden, die auf Königl. Koften’ betrie: 
ben wurde, unter Direftion der Berghauptmannfdhaft, 
welche dem Bergamte zu Klausthal, die fpezielle Leitung 

ber Poch:, Berg: und Hüttenwerke überließ, der Berghand- 

lungdadminiftration aber, den Verkauf der Bergwerkö: 

produfte anvertrauete. 
Die Stantöfhulden zerfielen in mehrere Abtheilungen, 

und beliefen fih auf etwa 30 Millionen Gulden, zu deren 
allmähligen Abtragung, aljährlih. 111,120 Thlr. verwendet 
werden follten. Diefe Operation warb unter Aufficht des Ka: 

binetöminifteriumd, vom Scha&follegium betrieben. Was 
nun bie Eintheilung des ganzen Königreihd® mit Ausnahme 
bed Harzed, der von der „Berghauptmannjcaft verwaltet 
wurde, anbetrifft, fo zerfiel dafjelbe in die ſechs Landdroſteien: 
Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Stade, Osna— 
bräd und Aurich. Bu der erften gehörte dad Fürften: 

thum Kalenberg nebft den Graffhaften Hoya und Diep- 
holz. Bu der zweiten gehörten die Fürſtenthümer Hil: 
desheim, Göttingen und. Grubenhagen, nebft der 
Grafihaft Hohenftein. Die dritte umfaßte die Fürftenthüs 

mer Lüneburg und Lauenburg. Die vierte befchränfte fich auf die 
Fürſtenthümer Bremen und Verden mit dem Lande Hadeln. 
Zu der fünften gehörten dad Fürſtenthum Osnabrüd, da 
Herzogthum Aremberg und die Graffchaften Niederlin- 
gen und Bentheim. Die fehöte endlih umfafte dad 

Fürftentyum Oftfrieslaud und dad Harlinger Land, 

Rückſichtlich des Flächeninhalts waren die Landdrofteien fehr 
verfchieden, denn Lüneburg umfaßte 204 D Meilen, Aurich 

nur 54 und ber RS Hary gar nur I Meilen. 

Nah dem am 26fen — 1833 emanirten Reichs 
Venturini's hiſt. Schriften. III 22 
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grundgefeße, foll Hannover eine fonftitutionelle Monarchie 
fein, in welcher die Beſchlüſſe der deutſchen Bundesverſamm⸗ 
lung abfolut verbindlich find, fobald der König fie verfündigt 
hat. Groß und herrlich find zufolge jened, von den Ständen 

nah langen Berathichlagungen und Debatten angenommenen 
Grundgefeged, die WVorrechte ded Königs. Denn feine Perfon 

ift heilig, und er vertinigt in fich die gefammte Staatdgewalt, 
um folche verfaffungsmäßig zu üben. Darum vertritt er auch 
in allen Beziehungen dad Reich nad außen, und alle Re: 
gierungsgewalt im Innern geht von ihm aus. Alſo kann 
fein Landesgefeg in Gültigkeit treten, wenn ed nicht vom 
Könige verfündigt worden if. Cr befitt ja auch die Kirs 
henhoheit. Die Gerichtöbarkeit geht nur von ihm aus, und 

die bewaffnete Macht ift von ihm abhängig. Dazu verleihet 
er allein Rang, Zitel und Würden. - Dagegen fchüst aber 
aud die Verfaſſung, die politifchen und bürgerlichen Rechte der 
hannöverfhen Staatsbürger aufs Kräftigfte. Die Freiheit der 

Perſonen und des Eigenthums fol nämlih Feiner andern 
Beſchränkung unterliegen als der, welche bie Geſetze beftim: 

men, und allgemeine Konfisfation des Vermögens foll niemals 
ftattfinden. Eben fo wenig darf Jemand anders, ald in ge: 

jeglicher Form und in den durch dad Geſetz beftimmten Fäl: 
len weder verhaftet, noch feinem ordentlichen Richter entzogen 

werden. Ueberdem ift der Berhaftete binnen 24 Stunden 
zu verhören und von der Urfach feiner Verhaftung in Kennt: 
niß zu ſetzen. Rückſichtlich des Eigenthums, darf auch die. 
Staatsvermaltung nur Abtretung deſſelben verlangen nad) voll 
fändiger Entfhädigung und nach Ausweis, daß die Abtretung 
zu öffentlichen Zweden, Arbeiten u. ſ. f. durchaus nothwendig 
ſei. Dem fich betheiligt Glaubenden fteht übrigens binnen 
einer gewiſſen Frift, der Nekurs an das Staadminifterium zu, 
Auch ift ed jedem Unterthan unverwehrt, fi auf gefegliche 
Weiſe mit feinen Bitten an die Ständeverfammlung, ja felbft 
an den König zu wenden, wie denn auch Seder berechtigt ift, 
fih in feiner eigenen Angelegenheit, über ordnungswidriges 
Betragen einer Behörde, oder über verzögerte Entfcheidung zu 

” 



beklagen; und feine Beſchwerde bis zur hoöhllen Behoͤrde 
zu verfolgen. 

Nicht minder gebührt allen Landesbewohnern "völlige 
Glaubensfreiheit, und eben deswegen iſt Jeder zu Neligiond« 

übungen mit den Seinigen in ſeinem Hauſe berechtigt. Dabei 
hat nicht nur die katholiſche wie die evangeliſche Kirche, freie 

öffentliche Religionsübung, ſondern ihren Mitgliedern ſtehen 
auch gleiche politiſche und bürgerliche Rechte zu. Der König 
hat aber auch das Recht, andere Konfeſſionen anzuerkennen 
und ihnen zur öffentlichen Religionsübung, Erlaubniß zu er: 
theilen. Ob nun gleich der König das Schuß: und Oberauf— 
fihtörecht über die evangelifche und Eatholifche Kirche behauptet, 
fo bleibt doch die Anordnung der innern geiftlichen Angeleyen: 

heiten, der Kirchengewalt überlafjen, wobei aber die Regel feft 
ſteht: daß allgemeine Anordnungen der Fatholifchen Kirchen: 

behörden, der Einfiht und Genehmigung des Minifteriums 
bedürfen, ehe fie vollzogen werden. Auch die Erlaffe von 
Rom follen nicht verfündigt werben, bevor ihnen dad lan— 
deöherrlihe Placet zu Theil geworben if. UWebrigens darf das 
‚Vermögen der Kirchen, Klöfter, Schulen und milden GStiftun: 
gen, unter feinem VBorwande zum Staatövermögen - gezogen 
werden. Eben fo wenig darf das Bermögen ber Ge 
meinden und Korporationen ald Staatsvermögen - behan: 

delt werden, indem ihre Verbindlichkeiten den Staat nicht 

verpflichten. Die Regierungsaufficht über die Gemeinden fol 
nur dahin fehen, daß das Vermögen erhalten und Feine Gemeinde‘ 
mit unrechtmäßigen Laſten beſchwert werde. Die Bürger: 
fchaften haben dabei freie Wahl ihrer Wertreter, die Städte 

wählen ihre Magiftrate, und die Landgemeinden follen gleich: 

falls das Recht haben, ihre Gemeindebeamten zu wählen und 
ihr Vermögen felbft zu erhalten. 

Unterdeffen verpflichtet dad Grundgeſetz alle Landeseinwoh—⸗ 

ner zur Tragung det Staatölaften, und es follten fernerhin 
auch feine Gremtionen von Gemeindelaften ftattfinden. Ueber: 
dem war die Berpflichtung zum Kriegädienfte für alle waffen: 
fähige Hannoveraner allgemein, und fo fanden Rechte und 
Hflihten der hannöverfhen Unterthanen, nah dem Grundges 
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ſetze, welches auch den Monarchen verpflichtete verfaffungsmäßig 
zu regieren, in verhältnigmäßigem Gleihgewichte. 

Diefes Gleichgewicht zu erhalten und die grundgefeglichen 

Rechte des Landes: zu vertreten, dazu war die allgemeine 

Ständeverfammiung beffimmt a). Denn Gefeße, welche das 

ganze Königreich betrafen, konnten nur mit Zuftimmung der 
allgemeinen Ständeverfammluug erlaffen, aufgehoben, abgeän: 
dert oder authentiſch interpretirt werden. Doch blieb es der 

Regiernng bei ſtändiſchem Widerfpruche überlaſſen, das Gefet 

in Webereinflimmung mit den verfaffungsmäßigen Grundfägen 

zu bringen, wenn fie anftand, den ganzen Gefegentwurf zurüd 
zu nehmen. In Bezug auf dad Militairwefen hatten die Stände 

nur dad Recht, bei Gefegen über Militairaushebungen und bei 

Strafbeftimmungen mitzufprechen. Sie erhielten freilich auch 
das Recht, auf Mängel oder Mißbräuche im der Verwaltung. 

aufmerkſam zu maden; zu weiterem Eingreifen waren fie jedoch 

nicht befugt. Ausgedehnter waren ihre Vollmachten in finan— 
zielen Vorkommniſſen. So 3.3. fonnte das Krongut ohne 
ftändifche Zuftimmung nicht verpfändet werben, und die Stände 

waren verpflichtet, darauf zu fehen, daß die Auffünfte des 

Krongut3 ohne Ausnahme, zum Beften des Landed verwendet, 

insbeſondere aber darauf, daß damit die auf dem Domanio 
haftenden Schulden, allmählig abbezahlt würden. Es war 
ferner ihre Pflicht, für die Dedung der für den öffentlichen 
Dienft nöthigen Ausgaben zu forgen, fo weit diefe nicht aus 

a) Es follten allerdings für bie einzelnen Provinzen des Königreichs auch 
Provinziallandichaften beftehen, deren jede mıt zwei Gurien von gleis 
hen Rechten und Befugniffen ausgerüftet fein wuͤrde. Zu der erften 

Gurie follten gehören: die Prälaten und die Mitglieder ber Ritterichaft, 
zu der zweiten, die Deputirten der Städte, Flecken und nicht abelichen 
Grundbefiger. Diefer Provinziallandfhaftın Zuftimmung war erfor: 
derlich zu allen provinziellen Abgaben und Leiftungen, fo wie bei Ein: 
führung von Provinzialgefegen. In jeder Provinz follte zwar alle 
drei Jahre ein Provinziallandtag gehalten werben , allein die darauf 
gefaßten Beichlüffe dürften (hieß e8) niemals die Ausführung ber für 
das ganze Königreich. beftimmten Geſetze, hindern. Dies war eine un: 
glüdliche Idee. Es Eonnte nun nicht an Reibungen fehlen, und eben 
diefe Reibungen erleiähterten die im Jahre 1837 ans Licht tretenden 
Machtfprühe zum Umfturze des Grundgefeges. 
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dem Domanialgute und den Regalien beftritten werden konnten 
Sie hatten zwar bad Budget zu prüfen, allein ed war durchaus 
fein Fall namhoft gemacht, bei welchem ben Ständen das 
‚Recht zugeftanden wäre: Steuerhewilligung zu verweigern. 
Auch durfte ja die Steuerverwilligung an Feine Bedingung 
geknüpft Yoerden, die den Wirkungskreis der Regierung be: 
fchränfte. Freilich follten ohne Bewilligung der Stände feine 
Anleihen, behufs der aus der Generalkaſſe zu beftreitenden 

Ausgaben gemacht werden; doch war der Regierung wiederum 
die Hinterthür offen gelaffen, daß fie in außerordentlichen lm: 

ſtänden, eine Anleihe zum Belaufe einer Million Thaler ohne 
Beirath der Stände, Fontrahiren Eonnte. Unter folhen Um: 

ſtänden brauchten alfo die Negierungsbeamten die Prüfung der 
Rechnungen durch fländiiche Kommilfarien, eben nicht zu fürchten. 

‘ Schredend genug Fang freilich der Grundſatz: es folle 

feine Königlihe Verfügung gültig fein ohne Gontrafignatur 
des Minifterd oder Vorſtandes des betreffenden Minifterialbe: 

partement3, der für die fontrafignirte Verordnung alfo verant: 

wortlich bleibe, Denn daraus folgte, daß die Stände den ver: 
antwortlihen Minifter, wegen Verfafjungsverlegung bei bem 
DOpberappellationdgerichte verklagen durften, ine ſolche Anklage 
fonnte felbft der König nit hindern, und ſprach dad Gericht 

‚ über den Angeklagten dad Schuldig aus; fo warb berfelbe 
feiner Stelle verluftig und durfte nicht wieder angeftellt werben. 
Das Urtheil mußte mit ben Entfcheidungsgründen öffentlich 

durch den Drud befannt gemacht werden. Die Gerichte follten 
überhaupt in den Grenzen ihrer Kompetenz völlig unabhängig 
fein. Auch durfte ja nicht einmahl ein Civilftaatödiener will: 

Führlich feines Dienftes entfeßt werben. Iſt aber bei folcher 
Sicherheit des gerechten Anklägerd, in der neueften Gefchichte 
Hannoverd, aud nur ein einziger Fall vorgefommen, der auf 
Anklage eined Minifterd hindeutete? 

Betrachten wir nun die Drganifation ber allgemeinen 
hannöverſchen Ständeverfammlung, fo erfcheinen zwei Kam: 
mern, die fich in ihren Rechten und Befugniffen gleich fein 
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follen. ‘Die erfle Kammer befteht aus den Königl. Prinzen 
und aus den Befisern der in Weftfalen mebdiatifirten Herr 
haften: nämlich aud den Herzögen v. Aremberg und v. 
2003:Coröwaaren, wie auch dem Fürften von Bent: 

heim. Ferner aus dem Erblandmarfhall (Grafen v. Münfter), 

aus den Grafen zu Stolberg: Wernigerode und zu 
Stolberg wegen der Graffhaft Hohenflein, und aus dem 
Strafen von Platen-Hallermund als Generaloberpoft: 
meifter. Bu diefen bevorzugten Herren kommen noch der Abt 
von Lokkum und der von St. Michaelis in Lüneburg, 
ber Präfident der bremifchen Ritterfhaft, die Farholifhen Bis 
ſchöfe des Königreichd, zwei vom Könige bezeichnete evangelifche 
Geiftlihe, die mit erblihem Stimmrechte verfehenen Majoratd- 
herren (welche 6000 Thlr. jährlicher Einkünfte haben), 35 
Deputirte der Ritterfchaft, die für jeden Landtag gewählt werden, 
und noch vier Mitglieder, die der König ernennt. Es kann 
aber auch der König eine erblihe Birilftimme noch Jemanden 

beilegenz; denn er ift keinesweges an die Zahl der ſchon mit- 
Virilſtimmen begabten Mitglieder gebunden. 

‚ Die zweite Kammer befteht aus drei Deputirten von 
proteftantifchen Stiftern, und aus noch drei anderen, welche der 

König wegen: des allgemeinen Klofterfonds ernennt. Dazu 
fommen 2 von den evangelifhen Konfiftorien zu wählende 

Deputirte, 1 Deputirter der Univerfität Göttingen, 1 Depu: 
tirter de Domkapiteld zu Hildesheim, 37 Deputirte von 
‚Städten und SFleden, und 38 Deputirte von fämmtlichen 

Grundbefigern. in den verfchiedenen Provinzen. Dabei ftand 
Die Regel feft: daß die Deputirten der Nitterfchaft jeder, ein 
reined Einkommen von jährlid 600 Thlrn., alle anderen 
Deputirten aber, eine dergleihen Einnahme, von 300 Thlrn. 
beſitzen follten. Alle anderen nicht mit Grundeigenthum ver: 

fehenen Deputirten, follten ein. reines Bermögenseinfommen 

von 309 Thlrn., oder eine reine jährliche Dienſtein— 
nahme von 800 Thlr. haben, oder auch aus ihrer Wiſ— 

ſenſchaft, Kunft und — ein —— — von 

1000 m: — 
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Beider Kammern Mitglieder mußten ihr fünf und zwan⸗ 
zigfted Lebensjahr zurüdgelegt haben, und ſich zu einer der im 
Königreihe anerfannten Konfefjionen bekennen. Sie durften 
wegen feined Kriminalverbrechens beftraft worden, auch nicht 
einmal wegen eines ſolchen noch in Anklage fein. Auch durfte 
ihe Vermögen keinesweges in Gonfurs liegen. Die Abgeord: 
neten follten als Repräfentanten de3 ganzen Königreichs bes 
trachtet, auch durch Feine Snftruftion derer, die fie gewählt, 

‚gebunden werden. Kein Abgeordneter durfte wegen feiner 
Aeußerungen gerichtlich in Anfpruch genommen werden; denn 
nur die Kammer felbft war befugt, über dergleichen Aeußerun— 
gen zu richten, jedoch mit Ausnahme hochverrätherifher Krimi: 
nalverbredyen, welche es nothwendig machten, einen folcher Ver: 

brechen fchuldigen Abgeordneten oder auch ein Mitglied der 
‚erftien Kammer während der Dauer der Landtagsverfammlung 
in Berhaft zu bringen. 

Der Geſchäftsgang erheifchte, daß alle Anträge von ber 
Regierung an die ganze. Ständeverfammlung gerichtet, und 
dag Erwiederungen und ftändifche Anträge von beiden Kam: 

mern: gemeinfchaftlicy an die Negierung gerichtet würden, wie 
denn auch die landesherrlihen Kommiffarien den ftändifchen 

Berathungen, jedoh ohne Stimmrecht, beiwohnen durften. 
Dabei war es den Kammern unverwehrt, noch andern Zuhö— 

rern die Erlaubniß zu ertheilen, ihren Sitzungen oder Berath: 
fhlagungen beizuwohnen. Die Dauer eined Landtags war auf 
feh& Jahre feftgefegt, und jedes Jahr folte eine Verſamm— 

lung der Stände ftatt finden. Doch befaß der König das 
Recht, den Landtag zu vertagen, oder ihn auch aufzutöfen, 
obgleich die abgetretenen Deputirten wieder wählbar waren. 

Es bedarf für nachdenfende Lefer wahrlich Feiner weit: 

läuftigen Erörterung des hannöverfchen Grundgefeged und ber 
Zufammenfegung "der allgemeinen Stände des Königreichs 
Hannover, um ihnen “bemerklih zu machen, daß es noch 

Nebenwege und Hinterpförtchen genug gab, aus welchen 
ein dad hochgepriefene Staatögebäude in feinen Grunpdfeften 
erfchütternder Sturm hervorbrechen konnte. Und dazu be 

durfte ed nicht einmal verhaßter Gewaltmaßregeln. 
— 
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Die ftändifche Wirkſamkeit, und Die Damit 
in Verbindung ftebende Geſetzgebung wäh: 

rend des Jahrs 1836. 

Am Iten Mai verſammelte ſich in Hannover wieder 
die allgemeine Ständeverſammlung zu ihrer vierten Diät. 
Vom Königl. Kabinetsminiſterium erging an die Stände ein 
höfliches Ermahnungsſchreiben, daß fie ſich baldigſt mit den Regu⸗ 
lativen über die Koſten der Hauptdienſtzweige und der dabei 
einzuführenden Erfparungen, befchäftigen möchten, wozu wohl 
vorzüglich nöthig fein möchte, dad Budget nebft den Anträgen 
wegen ber Zilgungdfaffe, wegen Bewilligung für Chauffeen, 
Volksſchulen, Appanagen der Mitglieder der König. Familie 
u. ſ. w. zu Hauptgegenftänden ernftlicher Berathung zu machen. 
Das war leicht gefagt, aber fchwer auögeführt, Denn die Aus: 
gleihung der Meinungsverfchiedenheit zwifchen beiden Kammern, 
erheiſchte mannichfaltige Kommiflionen, die viele Zeit weg: 
nahmen und doch felten ein genügendes Refultat herbeiführten, 
obgleich der geheime Kabinetörath Rof e, fih Mühe genug gab, 
unter den ftreitenden Partheien eine Att von Waffenftilftand 
zum Abſchluſſe zu bringen. 

Das von der Regierung ben Ständeni in diefer Diät vorgelegte 
Budget des bevorftehenden Rechnungsjahrs, wies eine Ausgabe 
nad von 6 Mill. 68,470 Thlrn., wobei im Ganzen, die Anfätze 
des legtverfloffenen Jahrs beibehalten wurden. Die Hauptpoften 
darin waren : dad Kriegsminifterium mit 1 Mi. 934,942 Thlr., 
dad Kabinetöminifterium mit 156,215 Thlr., wozu noch die 
15,020 Zhlr. betragenden Koften der deutfhen Kanzlei in 
London famen, dad Finanzminifterium mit 199,045 Zhlr., bie 
fih auf 104,600 Thlr. belaufenden Ausgaben für Staatöge: 
fängniffe und Arbeitsanftalten und der 157,166 Thlr. in An: 
ſpruch nehmende Penfiondetat. Erfreulich Hang aber dabei bie 
Berfiherung: daß die im Zahre 1822 aufgenommene Anleihe 
von 2 Mil. Thaler, nächſtens abgetragen fein, und alfo dadurch 
an Zinfen 120,000 Thlr. erfpart werden würden. Seber 
unbefangene Kenner ber hannöverfchen Staatöverwaltung mochte 
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auch wohl damit zufrieden fein, daß in dem biejährigen Budget 
der Befoldungsetat der Beamten und Amtöunterbedienten um 
10,000 Thlr. erhöhet worden war. Denn nun follte der längfi 
getabelte Genuß der Beamten von Sporteln und Domanials 
pachtungen doch endlich aufhören. Nicht fo allgemeine Billi- 
gung fand die Pofition von 70,666 XThalern, welche von der 
allgemeinen Ständeverfammlung und den Provinziallandicaften 
in Anfpruch (für ihre einjährige Wirkſamkeit) genommen wur: 
ben. Freilich koſtete fchon der Abdrud der ftändifhen Verhand⸗ 

lungen : jede Woche 203 Thlr., aber wie leicht hätte diefe Summe 
auf die Hälfte rebuzirt werden können, wenn mitteld einer 
Radikalkur, die Mortdiarrhöe fo mancher ftändifchen Redner 
geheilt worden wäre! 

Die Einnahme des franlichen Rechnungsjahrs ward dagegen 
veranfhlagt auf die Summe- von 6 Mill. 69,735 Thalern. 
Dazu folten beitragen: die Domainen 1 Mil. 165,151 Thlr., 
die Bergwerke und Salinen 130,000 Zhlr., die Zölle 
377,193 Zhlr., die Poflen 140,000 Thlr. und bie Steuren 
3 Mil. 718,395 Thlr. Die unmittelbaren Ginnahmen ber 
Hauptlaffen wurben zu 175,390 Zhlr., die Einnahmen der 

Wegbaufafje zu 209,437 Thlr. und bie Einnahmen aus ben 
Krondomainen, zu 154,166 Thlr. veranfchlagt. So war denn 
die Einnahme der Ausgabe ziemlich gleich. 

| Da die Budgetdangelegenheiten mit geringem Wider: 
fprudhe von Seiten ber zweiten Kammer, ind Reine ge: 
bracht worden waren; fo ward die Diedjährige Diät am 20ſten 
Julius 1836 gefchloflen und die Ständeverfammlung vom 
Königl. Kabinetöminifterium am genannten Tage Abends acht 
Uhr vertagt. 

Die Gefebgebung wie die ftändifchen Debatten, dreheten 
fih in dem vorliegenden Beitraume hauptfählih um Gegen 

ftände des Handels, des Gewerbes und der Bodenkultur, womit 
die Fortfchritte des neuen Zollfyftems und defien, was darauf 
Bezug hatte, in naher oder entfernter Beziehung flanden. Ein 

helleres Licht, ald bisher geleuchtet, verbreitete zur richtigeren 
Beurtheilung des Nationalwohlftandes, des Handeld und der . 
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Gewerbe im Königreihe Hannover, eine im Laufe des Jahrs 
1836 erfchienene Schrift deö Hofrath5 Marcard, Es wurde 
nämlich in jener Schrift, auf unleugbare Daten geftügt, nad: 
gewiefen, daß die oft ausgeſprochene Behauptung: es habe 
in manchem der. lestverfloffenen Jahre, der Preis des Getrei⸗ 
des die Kulturkoften nicht gebedt, unhaltbar fei. Ferner, 
daß die Belorgniffe wegen zunehmender Verarmung unbes 
gründet wären, und baß ber allgemeine Mohlftand, durch. 
bie Einführung fremder Produkte keinesweges gefährdet werde, 
aber auch behauptet: daß Kornzölle, auf feine Weife für bie 

Aderbautreibenden als wohlthätig zu betrachten fein möchten. 
Gleichwohl hatte die Megierung: (einem Antrag ber 

Stände zufolge) im März d. 3. eine Verordnung erlaffen, 
welche die Cingangsabgabe von Getreide auf der in nördlicher 
und weftlidyer Richtung fich hinztehenden Grenzlinie des Lan: 
des, bedeutend. erhöhete, wodurch alfo auch die Korneinfuhr aus 
dem Dldenburgifchen, aus Holland und aus dem preußiichen MWefts 

falen nicht wenig beeinträchtigt ward. Dies gefchah vermuth: 
lich im Intereffe des zwilhen Hannover und Braun: 
ſchweig abgefchloffenen Handels-, Zolls- und Poftalvertrages, 
bem fih nun auch Didenburg anzufchließen genöthigt wurde. 
Diefer Anfchluß erfolgte wirflih am 7ten Mai d. J. und. fo 
war denn vom Aften Suliu db. 3. an, Oldenburg mit 
Hannover und Braunfhweig zu einem gleichmäßigen 
Spfteme der Eingangd:, Durchgangs-, Ausgangs: und Bers 
brauch&abgaben vereinigt. Es follte zwar bei deren Erhebung 
einerlet Münze, Maaß und Gewicht zu Grunde gelegt wer: 
den, doch ward bie Dauer bed Wertraged nur bis zum Ende 
des Jahrs 1841 ausgedehnt, in der Vorausſetzung; baf bis 
dahin eine Berftändigung ſämmtlicher deutfcher Bundesftaaten 

in Beziehung auf ein gemeinfamed Zoll: und Handelöfyftem, 
‚bewirkt werden könnte. Zu biefer vortrefflih ausgedachten 
Operation hatten, befonderd der braunfchweigifche Finanzpräſi— 
dent v. Amsber'g, und der Oldenburgiſche Hofrath Jonſſen 

mitgewirkt, und man hoffte dabei auf baldigen Verein mit Preu: 
Ben und Kurbheffen, wozu wohl als freundlie Unter: 



347 

händler, der preußifche Gefandte v. Canitz, und ber heffifche 

Oberzolldirektor v. Schmeerfeld, bie Hand bieten würden ®). 
| Unterdeffen hatte fih im Königreiche Hannover, wo 
bislang dad englifche Intereſſe vorherrſchend geweſen, eine auf: 

fallende Meinungsverfciedenheit entwidelt, woburd die bid- 

berige Abneigung gegen jede Verbindung mit dem deutſch⸗ 

preußifchen Zollvereine, fehr geihwächt worden war. Mehrere 

Stimmen wurden nun laut, die fih dahin audfprachen: der 
hannöverſche Gewerbftand werde durch die gefchäftigen Braun: 

fchmweiger beeinträchtigt; durch Oldenburgs Beitritt fei feineds 

weges für den Ermerb Sicherheit gewonnen, und überdem 

beftehe ja fortwährend bie flörendfte Verwickelung mit Heflen. 
Aus dieſen kläglichen Werwidelungen, könne man aber nur 
durch eine Verbindung mit Preußen, weldes fih, wenn 
die Handelötrennung von Hannover und Braunſchweig 
aufgehoben werden folle, gewiß billig finden laffen werde, ge: 

langen. Was biefer immer bedenklicher werdenden Stimmung 
aber am meiften Einfluß auf. die wohlwollende hannöverfche 

Regierung verfchaffen mochte, war die furchtbare Zunahme der 
oft mit Gemwaltthaten verbundenen Schmuggelei, welche auf 
der heſſiſchen Grenze bereits eine ſolche Ausdehnung gewonnen 
hatte, daß man preußifcher und heflifcher Seitd, zur Abftel- 
lung des fhändlichen Gewerbes, mit Hannover Unterhand: 

lungen anfnüpfte, welche jedoch zu feinem genügenden Re— 

fultate führten. Denn obgleih nun auf die Schmuggler, 
wenn fie auf den erften Anruf nicht ftänden, gefchoffen werden 
folte, fo gab ed doc immer noch Vorfälle genug, wobei bie 
Schmuggler fih fo tapfer wehrten, daß von beiden Seiten 

Torte und Verwundete auf dem Kampfplage liegen blieben. 
Wurden aber. auch die Flüchtigen von den nachſetzenden Zoll: 
wächtern erkannt, fo hatten fie dennoc Feine gerichtliche Ber: _ 

a) Didenburg hatte freilich darauf beftanden, daß ber olbenbugrifche 
MWeferhafenort Brade, einftweilen von dem Abgabenverbande aus: 
gefchloffen bleiben folle, mußte aber doch zugeben, daß oldenburgifches 
Bier in Hannover der Bierfteuer unterworfen wurde, während han 
növerfches und braunſchweigiſches Bier, wie auch Branntwein, fteuer: 
frei ins Oldenburgiſche gingen. 
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folgung zu befürdten, fobald fie nur die heimifche Grenze er: 
reichten. Es fehlte ja noch immer an fchneller ‚gegenfeitiger 
Rechtshülfe, eben weil es den Behörden gewöhnlich an gutem 
Billen fehlte, folche fhnell zu gewähren. 

Dergleihen Scheußlichfeiten fielen aber nicht bloß auf 
der heſſiſchen und preußifchen Grenze, fondern auch in anderen 
Gegenden vor. So z. B. wurde in der Nacht vom Alten 
auf den 12ten Auguft d. 3. bei Bachenbruch im Alten 
Lande, eine Schmugglerbande, die einen mit. Gontrebande 
beladenen Wagen eöfortirte, von Steueroffizianten angehalten 
und zur Flucht genöthigt. Allein die Bande kehrte bald mit 
verftärfter Zahl zurüd, und machte einen fo mörderifchen Angriff 
auf die Steueroffizianten, daß von diefen Einer niedergefchof: 
fen, ein Zweiter burd mehrere Mefferftiche tödtlich verlegt, 
und ein Dritter dur einen Schuß verwundet wurde. 

Unterdefien führten auch die ftändifhen Berathungen über 
Anlage von Eifenbahnen zu gar feinem Refultate, obgleih fchon 
feit dem 15ten April d. 3. in Hannover, preußifche, banfea: 
tifhe, oldenburgifhe und braunfchweigifhe Eifenbahnfommiffa- 

rien, fih mit Erörterung und Anpreifung der hochwichtigen 
Angelegenheit befchäftigten. Denn von einem Expropriations⸗ 

geſetze war noch gar nicht die Rede. Auch hatte die zweite 

Kammer noch Fein Zeichen von fich gegeben, daß fie geneigt 
fei, in der fraglichen Angelegenheit eine vworbereitende Kommif: 
fion niederzufegen. Der eigentlihe Grund des ſich alfo Fund 
gebenden Widerwillend gegen Anlegung von Eifenbahnen durchs 
Königreih Hannover, magmohldarin liegen, daß die Waaren 

“von Hamburg und Bremen auf den Hauptfiraßen durchs 
Hannöverfche an 20 Meilen zu machen hatten und zu ber 
Durchfuhr mindeftend fechd Tage gebrauchten, wobei die Zeh⸗ 
rungdfoften nicht unbeträchtli waren. Noch fam hinzu, daß 
die zu folher Durchfuhr gebrauchten Wagen und Pferde größ: 
tentheild hannöverfchen Unterthanen gehörten, auch in Lüne— 

burg, Harburg, Uelzen, Gifhorn u. f. f. bedeutende 
Spebditionögebühren verdient wurden. "Das Alles ging verloren, 
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wenn die Waaren auf der Eifenbahn, in einem Xage durch 
dad Land den Nachbaren zuflogen, und für ben großen Scha— 
den, welchen alfo das hannöverfche Land erlitt, gab ed in den 
nächftfolgenden Jahren durhaus feinen Erſatz. Nahm man 
hinzu die lauten Klagen fo vieler taufend, als Fubhrleute, 
Spediteurd und Gaftwirthe gewerbthätigen Menfchen, die durch 
das Eifenbahnmwefen im Hanndverfhen, fi an den Bettelftab 

gebracht zu fehen fürchteten, fo ift es erklärlih genug, warum 
bei den Abgeordneten in zweiter Kammer, die Eifenbahnprojekte 
feinen Anklang fanden. 

Unleugbar gab ed aud dringende Bebürfniffe des Aderbau 
und Viehzucht ald Hauptgewerbe betreibenden Landvolks, melde 
ungetheilte Aufmerkfamkeit feiner Abgeordneten in Anſpruch nah: 

men. Diefe Männer projektirten zwar bie Errichtung einer 
Kreditanftalt für Zehnt: und Dienftablöfungen, die jest verfafs 
fungsmäßig flatt finden konnten, und deren Erleichterung dems 
nächſt die Vervollkommnung der von ihren alten Feffeln befreieten 

Landwirthſchaft, faft mit Gewißheit verſprach; vorerſt gab es 
aber eine Maffe von Rechtsklagen über die bäuerlihen Verhält: 
niffe, die eben durch deren Ablösbarkeit herbeigeführt wurden, 

Bon Seiten der Berechtigten fo wie von Seiten der Pflichtigen, 
wurden nun die Leiftungen haarfcharf ausgemittelt, und fo 
gab es denn Koften über Koften wegen der Nechtöbeftimmun: 
gen, wegen Bermeffungen und Abſchätzungen, fo, daß mancher 
ſonſt wohlhabende Grundbefiser fi eine Schuldenlaft aufbür: 

den mußte, die wahrfcheinlich nach langen Jahren noch Kinder 
und Kinded Kinder drüdte. Ueberdem herrſchte felbft nad 

amtlichen Berichten, in manchen Gegenden unter dem Landvolke 
eine ſolche Armuth, daß die Amtsunterbedienten, wegen Beitrei⸗ 

bung der herrſchaftlichen Abgaben, zum Verkaufe der Kühe und 
Ziegen jener unglücklichen Inſolventen ſchreiten mußten. Ja, 

auf der Höhe des Sollinger Waldes an der Weſer, wurden 
fogar den Steuereintreibenden die Kinder zum Unterpfande an: 
geboten, wobei die Bid zur Wuth gereizten Ausgepfändeten 
Pategorifch erklärten: fie hätten weiter Nichts von Werth in 
ihrem ganzen Vermögen. Alfo fehlte ed aud) im Hannöverfchen 
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. nicht an eben fo armen Leuten, als deren in Irland zu Tau— 
fenden angetroffen wurden %®). - 

Ein ungleid freundlichered Loos fiel jedoch den Juden 
im Königreiche Hannover, als in dem geprieſenen Sachſen. 
Von der hannöverſchen Regierung ſelbſt, ging nämlich der am 
gten Junius 1836 den Ständen mitgetheilte Geſetzentwurf 

zur Emanzipation der Juden aus. Nach demfelben follten 

die im Königreiche mit Schug verfehenen Juden, mit den chrift: 

lichen Landeseinwohnern bi auf wenige Ansnahmen, gleiche 
Rechte und Pflichten haben, auch dad bisher der Staatskaſſe 

entrichtete (5000 Thlr. betragende) Schußgeld nicht mehr zah— 
len. Sie fonnten zwar in Gemäßheit des Grundgeſetzes, nicht 
Mitglieder der Ständeverfamminng und der Provinzialland: 
ſchaften werden, jedoch Grundeigenthbum erwerben, zu Staätd: und 

Gemeindeämtern gelangen, Advofaturgefchäfte betreiben und zu 
zünftigen, wie zu unzünftigen Gewerben gelangen. Juden, welche 
Trödelhandel betrieben, Geld auf Pfäuder verliehen und des 
Schacherd wegen im Lande umberzogen, waren aber vom Bürgers 

und Bunftrecht ausgeichloffen. Auch blieb die Ehe zwiſchen 
Ghriften und Juden, verboten. 

Die erfte Kammer nahm in der ftändifchen Diät des nächſt— 

folgenden Jahrs, dad Judenemanzipationsgeſetz mit den befchloffe: 
nen, dad Weſen des Geſetzes Feinesweges gefährdenden Abänderuns 
gen, unter Diſſens einer einzigen Stimmean. Die zweite Kanıs 
mer war ihr wenige Tage früher (am 28ften ——— mit 
gutem Beiſpiele vorangegangen. 

Von gleicher Humanität zeugte die in freifinnigem Beifte 
abgefaßte neue Inftruftion für die Genforen der in Hannover 
berausfommenden Drudicriften. Die Genforen follten nämlich 
freifinniger Befprehung der innern Angelegenheiten, auf feine 
MWeife Hinderniffe in den Weg legen; denn über Gegenflände 
der Staatöverwaltung müffe ein freies anfländiges Urtheil ges 
ftattet werden. Nur Anreizungen zur Widerfeglichfeit und Auf: 
lehnung, durften die Genforen eben fo wenig durdlaffen, als. 
überhaupt Schriften, deren revolutionaire Tendenz unverfenn: 

3) Vergl. den Bericht in der Allgem. Zeitung Jahr 1836 Beilage Nr. 226. 
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bar war. Wie denn auch Auffägen, welche auf eine demofratifche 

Umgeftaltung der Bundedverhältniffe abzwedten, dad Imprima- 
tur verweigert: werden müſſe. Die Genforen durften aber eben 
fo wenig fogenannte Genfurlüden geftatten, als es ihnen erlaubt 

war. einzelne Stellen oder Worte wegzuftreihen, wodurd ber 
Sinn entftellt oder der Zufammenhang geftört wurde. Gie 
wurden jedoch dabei angewirfen, auf Seit: und Flugfchriften 
politifhen Inhalt3, wie auch auf Jugend: und Volksſchriften 
befonders zu achten und nichts durchzulaſſen, was wider Reli: 

gion, Zucht, Sitte und äußern Unftand gerichtet fei. 
Gleichwohl erftredte fich die Nachfiht der Negierung fo 

weit, daß nicht nur ein früheres Verbot aller Schriften aus 
der Litteratur de3 fogenannten jungen Deutfhlanbs, 

größtentheild zurüdgenommen und fogar im Laufe des Jahrs 

1837 in den deutihen Bundesftaaten erfchienenen Schriften 
H. Heined, R. Gutzkows, H. Laubes, K.Wienbargs 
und Theodor Mundts freier Curs und Verkauf im Königreiche 
Hannovergewährt wurden. Des fogenannten jungen Deutſch— 
lands Litteratur, mußte alfo in hohen Birken bedeutenden An: 
Hang und dadurch einflußreiche Proteftion oder Kürfprache ge: 

wonnen haben. 

Mit ſo preiswürdiger Humanität fchien das über die 
beiden Doktoren König und Freitag aus Ofterode, gefällte 
Strafurtheil in fcharfem Gegenfage zu fliehen. Alſo fprach ſich 
wenigften® die Volksmeinung darüber aus. Beide unglüdliche 
Männer wurden in erfter Inftanz; wegen Aufruhrs zu zehn 
Sahren Zuchthaus, in zweiter Inſtanz aber nur zu fünf Zah: 
ren verurtheilt, wobei die beinahe fünf Jahre dauernde Unter: 

fuchungähaft Feinesweges in Abzug fommen ſollte. Inzwiſchen 
fand doch Dr. Freitags Gnadengeſuch: daß ihm die noch zu 
erleidende Gefängnißftrafe, gegen die Verbindlichkeit, fich fürimmer 

nah Amerika zu begeben, erlaffen werden möge, bei dem 
Staatöoberhaupte Gehör, und nun fäumte Freitag nicht, 
die beabfichtigte Neife nah New: -York, wo er fich niederzu: 
laffen gedachte, mit feiner Familie anzutreten, während fein 
unglüdlicher College, ald Staatsverbrecher zu langer Haft nad) 
E. an dad Geftade des deutfchen Meeres abgeführt wurde. 



Nicht minder furchtbar Tautete dad Strafurtheil der Zus 

ftizfanzlei in Celle, gegen zehn andere wegen bed Göttinger Auf: 
ruhrs in Unterfuchung gezogene Männer. Alfo wurden verurtheilt 
zur Strafe des Zuchthauſes auf Lebenszeit: der Kanzleiprofurator 

Dr. Eggeling, der Kanzleiprofurator Laubinger und ber 
Advofat Dr. Seidenftider der Xeltere. Der Kanzleiprofu: 
rator Dr. Kirften follte mit 15 Sahren Zuchthausſtrafe ab: 
fommen. Dem Privatdocenten Dr. Plath und dem Advoka— 
ten Dr. Braund, wurden 12 Sahre, dem Advofaten Dr. 
Renzel, dem Gaftwirth Ulrici und dem Buhdruder Baier 
sen, nur acht Sahre Zuchthausſtrafe zuerkannt, während der 
Gaftwirtb Braunhold, mit feh3 Zuchthausjahren beftraft 
werden follte. 

Alle erklärten fih bahin, die gegen fie erfannten Strafen 
vorläufig antreten, jedoch ſich des Mechtd mittels weiterer Ber: 

theidigung, bedienen zu wollen. Alfo ward Braunhold in 
das Zuchthaus zu Osnabrück abgeführt, während Baier 

in dad Zuchthaus zu Emden wandern mußte, Dr. Kirften 
und Dr. Braund in das Staatögefängnig zu Hilde» 
heim aufgenommen wurden, die übrigen Werurtheilten aber 
im Zuchthauſe zu Celle blieben. 

Die Koften des Kriminalprozefied und des Unterhalt der 
Verurtheilten, welche diefe nah den Geſetzen tragen mußten, 
fonnten von den Unglüdlihen nad) ihren Wermögendumftänden 
auch nicht einmal zur Hälfte aufgebracht werden. Die lange faft 
fünfjährige Unterfuhung mochte wohl zum Theil durch die Wer: 
widelung der Sache entftanden fein, zum Theile aber auch der 

Art der Vertbeidigung der Angefchuldigten zugefchrieben wer: 
ben. Der Adpofat Gans zu Celle übernahm, gleichfall die 
Vertheidigung der Angefchuldigten in zweiter Inſtanz. Allein 
auch diefem furdtlofen und gefchidten Recht3beiftande, hat das 
Wagſtück mehr Schaden als Segen gebracht. "Die hannöverſche 
Zeitung berief fih zwar in ihrer Darftelung (vom 26ften 
Dftober d. 3.) des wahren Zufammenhangs der Sache auf 
dad Urtheil derer, welche der Sache des Rechts und der Orb; 
nung anhingen. Wird aber au die vox populi eben fo 
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urtheilen, wenn jede Gnadenthür, fortwährend den unglücklichen 

Schwindlern verſchloſſen bleibt a)? 

Was nun insbeſondere dad Königl. Haus anbetrifft, ſo 

verdient zunächſt das in der vierten Diät der hannöverſchen 

Ständeverſammlung ohne bedeutenden Widerſpruch von beiden 

Kammern angenommene Apanagengeſetz, in Erwägung ge- 

zogen zu werden. Die wefentlichften Beftimmungen ded darauf 

Bezug habenden Gefeßentwurfd waren folgende: dem Könige 

gehörte für feine Familie und feinen Hof, außer einem Kapitale 

von 600,000 Pfd. Sterl. die fih auf 500,000 Thlr. belau: 

fende Krondotation. Die Königin Wittwe follte noch über bie 

Apanage, alljährlich erhalten 40,000 Thlr. ald Witthum, dazu 

eine ftandesmäßige Nefidenz und eine Averfalfumme von 10,000 

Zhlr. in. Golde zur ftandeömäßigen Einrihtung. Dem Kron: 

prinzen, ward vom Zeitpunfte feiner Volljährigkeit an, ein Jahr: 

‚geld von 30,000 Thlrn., eine angemeffene meublirte Wohnung. 

und ein Zufchuß von 10,000 Zhlrn. in Golde bei feiner erften 

Verheirathung, ausgefegtz der Wittwe des Kronprinzen aber 

folten jährlich "20.000 Thlr. in Golde ausgezahlt, ihr auch 

eine ftandesmäßige gut meublirte Wohnung eingeräumt werden. 

Den übrigen Söhnen bed Königs waren jedem. ein Jahrgeld 

von 24,000 Thalern, und überdem noch 6000 Thaler bei ihrer 

Bermählung zu zahlen. Die Pringefjinnen follten, jede folange 

fie unverheirathet wären, ein Sahrgeld von 6 bis 9000 Zhlr., 

umd bei ihrer Wermählung, eine Mitgift von 50,000 Thaler 

erhalten. Die Sohne und Töchter des Kronprinzen waren 

— t — 

a) Es iſt doch auch bemerfenewerth, daß gerade am 12ten Septbr. bes 

Jahrs 1836 die landesherrliche Verordnung im Königreiche Hannover 

erfchien, nach welcher fortan fo wenig in Kriminal- als in Polizeiſa⸗ 

chen von irgend einem hannöverfchen Gerichte oder einer Behoͤrde die 

Akten zum Spruche an eine Juriſtenfakultaͤt geſchickt werden durften. 

Die Berichte, welche in Kriminalfachen felbft zu erkennen zwar berech⸗ 

tigt, aber auch verpflichtet waren, Urtheite von einer Juriſtenfakultaͤt 

einzuholen, erhielten den Befehl; fortan die von ihnen inftrnirten Un: 

terfuchungsaften der ihnen vorgefegten Zuftizkanzlei zum Spruche zu 

fenden. 

Benturini’s hiſt. Schriften. II: 23 
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ebenfalls indem Apanagengefege gut bedacht. Denn Erftere erhiel: 
ten von ihrer Volljährigkeit an jährlich 20,000 Thlr. und Letztere 

4 bis 5000 Thlr., wie auch bei ihrer Vermählung eine Mitgift 
von 40,000 Thalern. Nah dem Gefeßentwurfe vererbten die 
Apanagen ber Prinzen im Manndftamme, und zwar jede allein 
in der männlichen Dedcendenz des. erſten Erwerbers der Apa— 
nage, wobei noch beflimmt war: daß, wenn dur den Erb: 
gang die Apanage unter 3000 Thle. in Golde finfen follte, 
das Fehlende aus der Staatskaſſe zugefchoffen werden müſſe. 
Inzwifchen fiel mit dem Abgange des letzten männlichen Des: 
cendenten bed erften Erwerberd der Apanage, diefelbe zurüd 
an die Staatöfaffe, welches aud der Fall war beim Tode, 
wie bei der Wermählung der Prinzeflinnen. 

Bemerkenswerth ift noch, daß die Beflimmungen bes 
Apanagengejeges auf die jegt lebenden Mitglieder der Königl. 
Gefammtlinie, erft nach der Trennung ber hannöverfchen Krone 
von ber großbritannifchen, ftattfinden follten, wenn nämlich 
alsdann mitteld einer von Hannoverd Könige zu vollziehenden 
Urkunde, irgend eins jener Mitglieder in den Hausverband 
des Königreihd Hannover getreten fei und feinen Wohnſitz 
im Königreiche Hannover genommen habe. 

Hauptſächlich verdankte wohl das am 19ten November 
1836 aus Brighton ergangene neue Königl. Hausgefetz 
für dad Königreib Hannover, der Nothwendigkeit einer 
Revifion des hannöverfchen Apanagengefeges einerfeitö und ber 

“ wefentlich veränderten Verhältniſſen der deutfchen regierenden 
Samilien andererfeitd, wie auc den noch keinesweges befeitig: 
ten Zerwürfniffen mit dem von ber Regierung feines Erblandes 
entfernten Herzog Karl, feine Entſtehung. Es bezog ſich im 
Eingange ausdrücklich auf ftändifche Berathungen rüdfichtlich 
mehrerer Punkte, befonderd auf die mit dem regierenden Her: 
zoge Wilhelm von Braunfchweig getroffenen Beflimmungen. 
Ueber das Perfönlihe aber, ald 3. B. über das Recht des 
Oberhaupts und der Mitglieder des Königl. Haufe, war der 
Ständeverfammlung keine Art: von Erörterung zugeftanden 
worden. 

Nah diefem Hausgeſetze follte der hannöverfhe Thron 



355 

ſich keinesweges auf die weibliche Linie, fondern nach König 
Wilhelms IV, Zode, nur vererben, zunächft auf den- Herzog 
von Sumberland und deſſen Mannsſtamm, dann auf den 
Herzog von Suffer und eventuell auf deſſen Mannsſtamm 
aus einer etwa fünftig einzugehenden ebenbürtigen und haus: 
gefeglichen Ehe (alfo mit Ausfchließung des Obriften Efte), 
ferner auf den Herzog von Gambridge und deſſen Manns; 

ſtamm uns endlih auf den Herzog Wilhelm von Braun 
fhweig, wobei fogar die etwaigen, in fünftiger ebenbürtiger 
Ehe erzeugten Kinder des Herzogs Karl von Braunfchweig, 
von ber Zhronfolge in Hannover audgelchloffen wurden. - Auf: 
fallend genug war zwar fefigefegt, daß bei Erlöfchung bes 
Mannsſtammes der Herzogl. braunfchweigifchen Linie, dad Hers 
zogthum Braunfhweig an die hannöverfche Linie und zwar 

an ben regierenden König bergeftalt fallen follte, daß beide 
Länder ein Fünftig nicht mehr zu trennendes Reich ausmach— 
ten. Aber ed waren doc die Nachkommen Herzog Karls 

keinesweges ausdrüdlih von der Nachfolge im Herzogthume 
Braunſchweig audgefchloffen worden. 

Ueberdem enthielt der vierte Paragraph bed vierten, 

von ber Ordnung der Thronfolge handelnden Kapiteld, bie 

Beflimmung: daß nah Erlöfhung des ganzen Manndftammes 
des Sefammthaufes BraunfhmweigsLüneburg, bie Throns 

folge, in Gemäßpeit ded urfprünglichen Erblehenbriefed Kaifer 
Friedrichs II. vom Jahre 1235, auf die weibliche- Linie 
ohne Unterfchied -ded Gefchlechtd übergehen folle, jedoch nur 
fo, daß bei der Dedcendenz des alödann regierenden Königl. 
Haufes, fofort das Necht ded Mannsſtammes wieder eintres 
ten müfle. 

Diefes neue Königl. Hannöverfche Hausgeſetz, unterwarf 
alle Mitglieder des Königl. Haufe, der Staatshoheit und 

Gerichtöbarfeit des Königs. Auch durften die Thronfolgebeftim: 

mungen nur in dem Falle eine Abänderung erleiden, wenn 
die Stände des Reichs und fämmtlihe Stimm: und fuccef: 

fionsfähige Agnaten, dazu ihre Zuflimmung gaben. 
Belanntlih hatte der Obrift Efte, Sohn bed Herzogs 

von Suſſex, bei der hannöverfchen Ständeverfammlung feine 
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Mechte und Anfprühe ald Königl. Prinz, jedoch ohne Erfolg 

geltend zu machen gefucht. Indeſſen fhwanften dennoch die 

Stimmen der Staatsrechtslehrer, zwifchen Klüber, der fich 

für Eſtes Recht, und Zahariä, der ſich gegen das in 

Anſpruch genommene Recht erklärt hatte. Jetzt Fam noch 

eine franzöſiſche Schrift hinzu, die mit gewichtigen Gründen, 

des Herzog Karls Recht vertheidigte, indem fie befonders 
bemerflih machte: Herzog Karl fei jung genug, den Ausgang 
der Sache abzuwarten, eine Entfagung feines Rechts werde 
Karl alfo nimmermehr leiften. Es wäre ja noch nicht eins 

mahl durch hiftorifche und pubtiziftifche Unterfuchungen bie Streit: 
frage genügend beantwortet worden: ob ein blinder Thronerbe 
regierungsfähig fei? 

Als die hannöverfche Zeitung am 24ften December 1830 
den vollftändigen Inhalt des merfwürdigen neuen Haudgefeges 
zur öffentlichen Kunde brachte, erfchien zwei Tage ſpäter der 
Herzog v. Eumberland zum Beſuche bei ſeinem Königl. 
Bruder in Hannover. 

Dad Reich verlor fhon am 10. Auguft d. J. einen 
der audgezeichneten Etaatömänner, nämlich den geheimen Ka: 

- binetöratb Auguft Wilhelm Rehberg, welder in feinem 
achtzigften Kebensjahre zu Göttingen ftarb. Er hatte feine 
politifhe Laufbahn im Sahre 1783, als GSefretair des dama- 

figen Fürftbifchofd von Osnabrück, des Herzogs v. York, 
angetreten und war von der Zeit an oft zur Mitberathung 
mehrerer bebeutender Staatöverhältniffe, gezogen worden. Er 
begleitete nah Friedbrich8 des Großen Zode, den Minifter v. 
Beulwih nah Berlin, und bald nachher glüdte es ihm, 

die lange vergeblich verfuchte Vereinigung der Kalenbergfchen 
und Grubenhagenfchen Provinziallandſchaft, zu Stande zu brins 

gen. Darauf beforgte er in Verbindung mit dem Minifter 
v. Arnswaldt die Drganifation ded für Hannover in Beſitz 
genommenen Fürſtenthums Osnabrück, und zweimal war 

er Theilnehmer an Deputationen, die im Namen des Landes an 

Napoleon gefendet wurden. Sm Jahre 1810 glüdte es 
ihm dann, während des Ueberganges zur weftphälifch-franzöfi: 
fhen Organifation Hannovers, einen bei der Saline zu Lüne: 
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burg angehäuften beträchtlichen Geldvorrath, der ufurpirten Herr: 
ſchaft zu entziehen und fo eine Kaffe zu fundiren, woraus 
mehrere ohne Penfion damals entlaffene Civil: und Militair: 

ftaatödiener, Unterftügung erhielten. ben fo verfcaffte fich 
Rehberg durch Beſtechung des franzöfiichen Generaldirektors 
der an franzöſiſche Generale verfchenkten Domainen und Klo: 

ftergüter, einen Einfluß, der viel Unheil, dad aus jenen Do: 
tationen nothwendig entfpringen mußte, milderte. Als weft: 
fälifcher Direktor der indirekten Steuern ded Allerdepartements, 

erleichterte Rehberg (befonderd während der Kataftrophe 
des Jahrs 1813 bis zur Leipziger Schlacht) zahllofe Züge 
von Kolonialwaaren von den Seefüften ins Königreih Weft: 
falen, von wo dann jene Waaren in Maffen über Deutfchland 
verbreitet wurden und viele fühne Spefulanten bereicherten. 

Bei der Reftauration der rechtmäßigen hannöverfchen Lan— 
deöregierung, wurde Nehberg ald geheimer Kabinetsrath, 
Mitglied der proviforifchen Regierungskommiſſion, und dadurch 
eröffnete fi ihm eine große, höchftwichtige Laufbahn. Die 

glänzendfte Epoche feines damaligen Gefchäftslebend, war aber 
doch die Verſchmelzung fämmtlicher Propinzialftände zu einer. 
allgemeinen Stänbeverfammlung, und er war als Ständemit: 

glied das factotum der Regierung. Allein eben in biefer 
Stellung .erwarb er fich die meiften Gegner, ja zum Xheil 
einige erbitterte Feinde, Unter die Erfleren gehörte auch der 
Graf v. Münfter, und nun hielt es Rehberg für gera: 
then, von dem viel bewegten Schauplage abzutreten. Man 
gab ihm aud den geforderten Abſchied unter vielen Lobeserhe: 
bungen gern 2), 

Er hat fich jedoch als Schriftſteller einen vielleicht noch 

fefter begründeten Ruhm, wie ald Staatömann erworben. Denn 

er zeigte ſich früh als ein tiefer Selbſtdenker und trug viel 

jur Verbreitung und zur Läuterung der Kantifchen Philofophie 

bei. Faſt in allen feinen Schriften erklärte Rehberg fi 

für Verbeſſerung ded bürgerlihen Zuftandes der Völker und 

a) Der Hamburger Korrespondent hat Rehbergs Nefrolog gründlicher 

und in größerer Ausdehnung geliefert, als hier. gefchehen Eonnte, 

N 
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für baldige, Aufhebung aller Mißbräuche. In dieſem Geifte 
verfaßte er auch die im 3. 1803 erfchienene Schrift "über 
den deutfchen Adel, wodurch hochgeftellte verfnöcherte Ariftos 

Praten fogar bewogen wurden, auf Rehbergs Beftrafung 
anzutragen. Er ftarb von Bielen verfannt und getadelt, von 
Menigen nah feinem wahren Werthe ald Staatsmann und Ge: 
lehrter gerecht gewürdigt. Es ift daher fehr die Frage: ob es 
mit der Zeit dieſen Wenigen, wie den Verehrern Juſtus Mö: 
fer gelingen werde, Rehbergs dankbared Andenken durch 
ein Denkmal in Hannover alfo zu erhalten, wie Möſers 

Andenken durch ein im Herbſte 1836 enthülltes Standbild, 
in Osnabrück erhalten wurde. 

h Schon im Winter 183%, verfündeten furdtbare Nas 
turerfcheinungen, die der Aberglaube von jeher als fchredende 
Prodigien zu betrachten pflegte, dad Herannahen einer un: 

heilövollen Kataftrophe für die Bewohner des Königreihd Han: 
nover. Ende Novemberd 1836 müthete bei 12 Grad Wärme, 
weit und breit durchs hannöverfche Land ein gräßlicher Orkan, 
der in der Hauptftadt felbft, wie in deren nähern und fernern 
Umgebungen, große Verheerungen an Häufern, Scheuern und 
Stallungen anrichtete. Die fchredendften Berichte liefen ein 
von Dönabrüd, aus Bramfche, aus Haftedt, aus dem 
Bremifchen und aus vielen Landftädten, Flecken und Dör: 
fern, denen noch bedeutendere Nachrichten von Feuersbrünften und 
zahlreichen Unglüdäfällen, die zu Lande und zu Waffer vorgefallen, 
folgten. Statt daß der rauhe Winter, wie fonft, am Ende . 
des März von der Erde Abichied nehmen follte, fiel im 
Anfange des Aprils 1837 eine ungeheure Schneemaffe, die 
im flachen Lande fogar den Marktverkehr zwifchen Hannover 
und den nahegelegenen Ortfchaften hemmte, den Woftenlauf 
unterbrach, Wege und Brüden mit Schneededen belegte und 
viele Unglüdsfälle verurſachte. Schauderhaft Iauteten dabei 
vorzüglich die Nachrichten vom Harze. Dort lag der Schnee 
durchfchnittlih fieben Fuß tief, und in den zahllofen Grün: 
den trieben die Windwehen den Schnee zu einer Höhe von 
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15 bis 20 Fuß, fo, daß weder Menſchen noch Vieh fich 
einen Durchmweg zu bahnen vermodhten. Aus den Bergftädten 
Clausthal und Zellerfeld ward berichtet: »Hier haben 
ih die Schneemaffen dergeftalt vor den Häufern abgelagert, 

daß die Vorderfeiten der Häufer gar nicht mehr zu erbliden 
find, und diefe Häufer find alfo nur durch Minengänge uns _ 

terhalb des Schneed, zugänglid. Aus den einflödigen Berg: 
mannshäufern fteigen nun die Leute aus den Schornfteinen 
zu Zage, und zu den Biehftällen gelangen fie auf Dielen, 
welhe von dem Dache des Wohnhaufes über den Schnee, 
nah den Dachfenſtern der Viehflälle gelegt werden, Fuhrwerk 

kann auf den verſchneieten Straßen gar nicht mehr fortkommen. 

Der Markt, die Kirchen, die Schulen ſind leer; denn alle 
Melt iſt verſchneiet. Alle Verbindungen mit den Nachbaror: 

ten find aufgehoben, und nach den Bergftädten Grund und 

Wildemann, fann man nur unterirdifch durch den tiefen 
Georgsftollen gelangen. Am lebtgenannten Orte, ver: 
fhüttele am 7ten April eine Schneelawine das Haus eines 

Bergmannd und dämmte den 30 Fuß breiten Strom ab, 
Sechs Kinder wurden beim Aufihaufeln des Hauſes noch 
aus den Fenitern gerettet. Ihre Mutter aber fand man nad) 
mehreren Stunden tobt, an die Hauswand gebrüdt mit der 
Schaufel in der Hand.« Selbſt achtzigjährige Harzer erin: 

nerten fich folder Schneewetter nicht. Da gab- ed denn Kla— 

gen und Sammer die Menge, während im platten Lande 
Bauren, Pächter und Gutöbefiger darüber feufzten, daß der 
faft ununterbrocdhene „Regen im März, dad Austreiben der 
Schafe verhindere, den Futtermangel fürd Rindvieh aufs Höchfte 
fteigere, und jo im großen Wirthſchaften die täglichen Unter: 
terhaltungsfoften um 30 Thlr. vermehrt würden. - 

Freilih war die furdtbare Cholera nicht über des 

Landes Grenzen gedrungen. Allein ihre Verwandtin, die kon— 
tagiöſe Grippe, vermochte weder Vorſicht, noch ärztliche 

Hülfe abzuwehren. Sie ſchien bald eine wahre Landplage 

geworden zu fein. In Hanmover felbft lagen während des 
Februard mehr denn 12,000 Menfchen darnieder, und jeden 

Tag gab ed noch neue Erkrankungen. Die Militairhospitäler 



360 

konnten die Kranken der Garnifon nicht faſſen; viele Militäir: 
poſten mußten eingezogen werden, die Straßen waren mitten 
am Tage wie verödet. Zwei Drittheile der Schaufpieler ftans 

. den auf dem Krankenraport, und da ed auch an mobilem Thea: 

terpublifum fehlte, fah man fi genöthigt, das Theater pro: 

viforifch zu fchließen. Auf dem platten Lande, befonders im 

Kalenbergifchen, bewirkte die dort gleichfalls eingedrungene 
Grippe, daß es an manchen Orten fogar an Menfchen fehlte, 

die dad Vieh futsern Fonnten. Ein Glüf war ed noch, daß 

bie Krankheit, wenn man fich nur fchonte, fchnell vorüber zu 
gehen pflegte. 

Die allgemeine Ständeverfammlung 

trat am 6ten Sanuar 1837 zur kurzen fünften Diät bes 
fünften Landtags, wieder zufammen in der Hauptftadt des 
Landes, während der Herzog von Gumberland zum Zwede 

wichtiger Belprehungen, dem Erblandmarfchall Grafen von 
Münſter auf deflen fhönen Gute Derneburg einen Beſuch 

abftattere, und erft von dort die Neife nach Berlin fortfegte. 

Aus ber vorjährigen Sikung der Ständeverfammlung, 
gab es noch manche Gefegentwürfe, die unerledigt geblieben 
waren, alfo jest ihre Erledigung erheiſchten. Dazu gehörten 
vorzüglich, die Worfchläge zur Erleichterung der Ablöfung von 
Grundlaften, die Vorfchläge zur Verbeſſerung des Volksſchul— 

wefens und die Erledigung der abweichenden Befchlüffe beider 
Kammern über da3 neue Strafgeſetzbuch. 

est Famen neue wichtige Vorlagen von Seiten bed 
Kabinetöminifteriums hinzu, und unter diefen waren gewiß Die 
intrifateften: die Mittheilungen der Regulative über die neue 
Givilverwaltung, über die Bewilligung von Penfionen und 
MWartegeldern, über die Errichtung einer Wittwenkaſſe für die 
Hof: und Givildienerfchaft, und über die Befreiung von Se: 

meindelaften für die Staatsdiener. 

Nach dem Gefchäftdgange der Stänbeverfammlung * 



ed bie Regierung ftet3 mit der St. B. ald Gefammtheit zu 
thun. Die Regierungsvorfchläge mußten auch, fofern folde 
Geſetze betrafen, in jeder Kammer abgefondert dreimal bes 

rathen werden. Dann fuchten beide Kammern die Abweichungen 
in. ihren Berathungen, durch Konferenzen auszugleichen, und 
wenn Solches gelungen war, fo ging die Mittheilung der ge: 
fammten Ständeverfammlung an die Regierung zurüd. Daß 
bei folher Gefhäftsordnung, oft Disharmonie beider Kammern 

eintrat und daß dadurch am meiften dad langfame Fortrüden 
der. Gefchäfte begründet wurde, lag am Tage. Wie denn auh 
unter fo manchen fchweren Landesbedrängniſſen, Gleichgültigkeit 
gegen die fländifchen Verhandlungen überhaupt, befonders aber 

Edel gegen dad dur den Drud zur öffentlichen Kunde ges 
langende Hin: und Herfhwagen der unermüdlichen Redner 
zweiter Kammer ſich faft allgemein verbreitete, 

Bon den in der vorigen Diät unerledigt gebliebenen 
Sachen, waren jedody bi8 zum März 1837, die meiften erle— 
digt worden. Rückſichtlich der ganz verfchievenen Anfichten 
über dad Strafgeſetzbuch, mußte eine neue Konferenz ftatt fin: 
den, und die Negierungdmittbeilung über die Einrichtung einer 
neuen Givilverwaltung des Königreichd, mußte an eine gemein: 
fhaftlihe Kommiflton beider Kammern verwiefen werden, Zum 
Verſtändniß unferer Leſer wird es nöthig fein, hier eine furze 

Erörterung des Projekts, die Givilverwaltung des Königreichs, 

radikal zu reformiren, einzufchalten. Unleugbar litt bie im 

Zahre 1823 durchgeführte Organifation der Verwaltung an 

manden Mängeln und Sehlgriffen. Nach jener, Organifation 

ftanden nämlich zwifhen tem Minifterium als der höchſten 

Behörde, und den Aemtern als Unterbehörden die Landdro— 
ficien und Konfiftorien als verwaltende Behörden in der Mitte, 

während zugleich das Finanzweien für die Königl. Kaffe durch 
eine oberfte Domainenfammer, der auch audfchlieglich die Vers 

waltung der Forften zufland, wahrgenommen wurde. Dazu 

gab es eine General: und zwei Nebenkaffen, eine Salarienfaffe, 
und Htentmeifter in den einzelnen Aemtern. Außerdem beftan: 

den noch Generaldireftionen des Chauſſeebauweſens und bes 
Waſſerbaues. Auch hatte die Domainenkammer die Aufſicht 



und Leitung ded Landbauweſens zu beforgen. Der Gefdäfts: 
zug in Kaffenwefen, ging demnad von den Mentmeiftern an 

‚bie YUemter, von diefen an die Zandbrofteien und endlich von 
biefen, an die Königl, Kaffen, woraus eine ungeheure weitläuf: 
tige Schreiberei entfland, wobei nicht felten die dringendften 

Geſchäfte liegen blieben. In Folge ded Staatögrundgefehes 
fam zwar eine Bereinigung der Königl. und der Landeskaſſen 
zu Stande, wodurd allerdings die Zahl der Behörden vermin: 

bert werben fonnte. Allein die Alled erreichte doch den Zweck 
einer durchgreifenden Erfparung beim Giviletat, keinesweges. 

Afo follte durch die jest beliebte neue Organifation der 
Civilverwaltung, eine dreifache Abftufung der Aemter, der Land: 
drofteien und des Minifteriumd mit den entfprechenden Amts: 

und Provinzialkaffen nebft der Generalkaffe, begründet werben, 
wobei dann dad Oberfteuerfollegium und die Domainenfammer 
als unnöthig wegfielen, indem beider Gefhäfte an dad Mini: 
flerium übergingen. Im Folge diefer Einrichtung, ceffirte auch 

die Verwaltung der Konjiftorien fo gut ald die der Forften. 

- Die Kreisfaffen und die Steuerdireftionen gingen auf die Lands 
drofteien über, die Nenteien aber und die Steuerrezepturen follten 
fortan nur eine Amtöfaffe bilden, 

Ließ fih dieſes Drganifationsprojeft konſequent burchfühs 

ren, fo war ficherlich eine fehr wohlthäfige Wereinfahung der 

Berwaltung und befonderd des Finanzwefend im Allgemei: 
nen, davon die Folge. Allein in der erften Kammer fprachen 

fi mehrere gewichtige Stimmen gegen deſſen Realifirung aus, 
und die von beiden Kammern niedergefeßte gemeinfchaftliche Kom: 
miflion, war noch gar nicht zur gegenfeitigen Verfländigung ge: 
langt, ald die große Kataftrophe eintrat, welche alle bisherigen 
Berathungen über den fraglichen wichtigen Gegenftand auf, Null 
rebuzirten ®), \ 
— — —— 

a) Es tonnte bei der Ausfuͤhrung des neuen Organiſatlonsprojekts nicht 
fehlen, daß auch die bisherige Verwaltung des hannoͤverſchen Har— 
zes vadifal veformirt werden mußte. Allein ber hannoͤverſche Harz 
ſtellte bislang nicht blos ein eigenes Reich, ſondern auch faſt eine Bu: 
milie dar, deren einziger Ernährer der Bergbau war,- um melden ſich 
denn aud alle Berwaltungszweige: die Technik, das Rechnungswefen, 
die Korftverwaltung, der Wafferhauspalt, die Erhaltung der Wege und 
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Kam aber jene Vereinfahung der Givilverwaltung noch 
vor jener Kataftrophe zu Stande, fo wartete der Adfpiranten 
des Beamtenftandes, ein höchft trauriges Roos, indem dad han: 
növerfhe Staatshandbuch nachwies, daß über 280 fupernume: 
täre Amtdaffefforen und Auditoren vorhanden waren, von denen 
fhon nad der. bisherigen Beförderungsordnung, der Züngfte, 
wenn jährlich auch 14 Vakanzen einträten, ſich doch nur Hoff: 
nung machen dürfe, in zwanzig Jahren eine wirkliche Beam: 
tenftelle mit Befoldung, zu erhalten. 

Ungleich erfreulicher war die vom Minifterium der Stän: 

deverfammlung am 22ften April d. 3. mitgetheilte Darftellung 
der Ausgaben und Ginnahmen bed abgefchleffenen und des lau: 
fenden Rechnungsjahrs. Das Rechnungsjahr vom Iften Julius 

1835 bis Julius 1836 hatte nämlich einen Weberfhuß (rück— 
fihtlich der veranfchlagten Summe) von 440,000 Thaler ge: 
liefert, Im laufenden Rehnungsjahre follte ein Ueberfhuß von 

5864 Khir. bleiben, und für das Rechnungsjahr 1837 bis 
1838 wären bie Ausgaben veranfchlagt zu 6 Mill. 63,566 
Thlr., wogegen aber die Einnahmen fi auf 6 Mill. 93,978 

Thaler belaufen würden. 

- Die lebte ftändifche Debatte vor der Trennung Hanno; 

verd von Großbritannien, betraf des Dr. Chriftiani 

Antrag: die Regierung um Borlegung eines Gefeges für Preß: 
freiheit zu bitten. Die Abgeordnetenfammer flimmte diefem 
Antrage bei; die erfte Kammer verweigerte jedoch Fategorifch 
ihre Zuftimmung. Bei Mittheiluug diefer merkwürdigen Ver: 
weigerung entfvann fid eine fehr lebhafte Debatte, worin v. 

Chauſſeen, ja felbft die höheren, wie die Volksunterrihtsanftalten, grup⸗ 
pirt hatten. Dazu hatten die Harzbewohner, an ben Bergbau als 
Hauptnahrungszweig gewiefen, gewiſſe Privilegien, z. B. Steuerfreiheit, 
freien Holzbebarf und Kornlieferung zu feftgeftellten Preifen fo erwor: 
ben, daß baraus ein gemeinfames Kamilienverhältniß entfprungen war, 
worin fie ihren Chef, den Berghauptmann, als Vater und Re 
genten des Harzes betrachteten. Ale biefe Intereffen, die gleichfam zu 
Gefühlen ausgebildet worben waren, machten es fehr bedenklich, das 
bisher Beftandene, einer neuen Regierungstheorie zu gefallen, mit fcho: 
nungsloſer Kauft anzutaften, oder gar gänzlidy über den Haufen zu 
werfen. Und fo ward für das Beſtehen der Ruhe des Harzes, die 
eintretende Kataſtrophe wohl als eine gluͤckliche zu betrachten. 
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Bodungen fchwere Worte ausfprah. Wie die Genfur, fagte 
er, bislang geübt worden fei, dürfe es nicht bleiben. Ob etwas 
unmoralifch ſei oder nicht, darum kümmere man ſich wenig, 

fodald aber etwas politiſch rieche, gleich werde es geftriechen. 
Alfo könne man wohl dem alten Spruce beiftimmen: Dat 
veniam corvis, vexat censura oolumbas! 

Hannovers Trennung von Großbritannien 
und Deren nächte Folgen 1837. 

König Wilhelm IV. war am 20ften Junius Morgens 
zwei Uhr geftorben,. und da im Königreihe Hannover bad 

ſaliſche Geſetz galt, fo erftredte ſich die Herrſchaft der Königin 

Bictoria, niht über Hannover, fondern Georg des 

dritten fünfter Sohn: der Herzog von Gumberland, 
Ernft Auguft, trat nun al unabhängiger König die Regie: 
rung feines deutſchen Königreihd an, obgleih er am 22jten 
Junius, dem dazu bevollmächtigten Srafenv. Schaftesbury, 
ben Eid als britifcher Pair geleiftet hatte ®). A 

Nah ein Hundert drei und zwanzig Sahren warb 

Hannover wieder von Großbritannien getrennt, Gin neues 
Verhältniß begann alfo zwifchen beiden Reichen, und es ſchien 
nun, ald werde Deutfchland durch die innere Verbindung eines 

Hauptgliedes feines nördlichen Staatenbundes, an Einigung und 
Stärfe bedeutend gewinnen. Das Anfehen der Krone Englands 

a) In England ftritt man — ob der König von Hannover briti⸗ 
fher Pair bleiben könne. Der Standard fagte ja, und wies nad, 
daß in alten Zeiten die Könige von Schottland als englifhe Pairs 
im Parlament gefeffen, daß noch im 17ten Zahrhunderte dev König 
von Man, britischer Pair geweien, und daß Georg I, kurz vor dem 
Zode der Königin’ Anna zum Pair ernannt worden fe. Das Mor- 
ning Chronicle’ erklärte dagegen: wenn auch der König von Han: 
nover britiiher Pair bleibe, fo fönne er doch nicht als -britifcher 
Pair handeln, d. h. er Eönne und dürfe ſich nicht mehr in Englands 
innere Angelegenheiten miſchen. Auch fei Solches hoͤchſt gefaͤhrlich von 
wegen. bes Königs Großmeifterthum der Orangiſtenparthei. 
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war bislang entfcheidend genug gewefen, um englifche und han: 
növerfche Intereſſen ald durch einander ‚bedingt, erfcheinen zu 
laffen. Gewiß war ed auch für die engliſche Politif von gro: 

Ber Wichtigkeit, auf dem Feſtlande von Europa ‚einen feften 
Fuß zu haben, worauf fie fich (befonderd in Deutichland) fü: 

gen Eönnte. Eben deswegen erhielt das Kurfürftenthbum Han: 

nover in den großen Kämpfen, die ed ald Großbritanniens 
Anhängfel, mit Franfreid) unter Ludwigs XV, und Napo: 
leond Herricaft zu beftehen hatte, gewichtigen Beiftand von 

Großbritannien, deſſen Politit nah Napoleons. Befiegung, 
da3 Kurfürſtenthum nicht nur in ein Königreich verwandelte, fons 

dern dem neuen Königreiche auch einen bedeutenden Länderzuwachs 
durh Osnabrücks, Oftfriedlands, Hildesheims und 

des Eichsfelds Einverleibung, verfchaffte. 
Dafür verlangte jedoh Englands. Politik, und wohl mit 

Recht, Hannovers feftered Anfchließen an die Richtung wie an 

die merfantilen Grundfäße de Hauptreichs. Und eben daraus 
entfprang Hannovers Miderftreben, fich dem großen Handelds 
und Zolfyfteme der benechbarten deutfchen Staaten anzuſchlie— 

sen. Englands Merkantilpolitif fonnte fi nämlich noch nicht 
daran gewöhnen, an die Stelle der bisher zerriffenen Inter— 

effen der. Beutichen Staaten, eine drohende Einigkeit derfelben 

in Merkantil: und Zollangekegenheiten treten zu fehen. Einen 
Bund, welcher dem englifchen Intereffe feindfelig entgegen hans 

dein zu wollen Miene madıte. Alſo ging Englands Beftreben 
dahin, durch Sfolirung der Ränder im deutfchen Bunde, über 

welhe England bislang eine Art von Wormundfchaft übte, 

bed drohenden deutſchen Zollvereins Verbreitung, wenigftens zu 
hindern, bis fich etwa Gelegenheit fände, denfelben zu paralyfi: 

ven. Braunfhmeig mußte nothgedrungen dem mächtigen 
Zuge englifcher Intereffen folgen, und ſelbſt Oldenburg ſah ſich 

durch ſeine eigenthümliche Lage genoͤthigt, in an unſchweigs 
Fußtapfen zu treten. 

Jetzt ſchien jedoch die Zeit Re zu fein, worin andere 
Anfichten vorherrfchend werden würden in Hannover, indem 
ſich die öffentliche Meinung auch dort dahin bereits ausgefpro: 
hen hatte: nicht mehr was mit den Verhältniffen zu England 
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verträglich, fondern wa3 dem Lande felbft förderlich fei, müſſe 
geſucht und behauptet werden. Shre Hoffnung flügten nun 
die politifhen Wetternerfündiger, theild auf den befannten Wi: 
derwillen ded Königs Ernft Auguf gegen die mit den englis 
fchen Handelömarimen neuerlich amalgamirtaReformpolitif, theits 
auf feine innig freundfcaftliche Werbindung mit dem preußi— 
fhen Hofe. 

Vorerſt wurden jedoch die hochfliegenden politiſch⸗ merkan⸗ 

tilen Gombinationen für Hannover, durch näherliegende und 
ftärfer andringende Ereigniffe in den Hintergrund zurüdgeichos 
ben. Eine Art von Aengftlichfeit fand wegen bes Königs poli- 

tifcher Anfichten ſchon vor feiner Ankunft in Hannover ftatt, 
und diefe Aengftlichfeit ward feinesweges gemindert durch bie 

Nachricht, daß der König vor feiner Abreife aus London, 

(die am 24. Junius erfolgte) im St. Jamespallafte einer zahl: 

reichen Verfammlung der Zoriparthei beigewohnt habe. Ueberdem 
ließ fih mit hoher Wahrfcheinlichkeit vermuthen, daß Manches 
(befonders die Ausfcheidung der Zhrondomäne nebft der ver: 

änderten Domänenverwaltung) ihm nicht genehm fein werde. 
Am 28ſten Junius 1837 erfolgte des Königs feierlicher 

Einzug in Hannover. Eine Anzahl Bürger zu Pferde be: 
gleitete den Wagen, und auf die Anrede bed Stadtdireftors er: 
wiederte der König: »Sie kennen meine Liebe zu dieſem Lande 
und diefer Stadt, wo ich meine Zugend verlebte. — Sch werde 
ben Hannoveranern ein gerechter und gnäbdiger König fein!!« 
Am Fürftenhofe wurde der König von feinem Bruder, bem 
Herzoge v. Cambridge, empfangen, und Abends war bie 
Stadt feftlich erleuchtet. Die Stände hatten befchloffen, dem: 
König bei feiner Ankunft zu Hannover dur eine Deputa- 
tion von fieben Mitgliedern aus jeder Kammer zu bewills 
fommnen; allein die Deputation warb nicht vorgelaffen. Biel 

“mehr erhielten fhon am 29ften Zunius bie Stände ein Königl. 
Refeript, wodurch fie entlaffen wurden. 

Wenige Tage nachher verließ auch der bisherige Vicekönig, 
Herzog Adolphus von Cambridge, die Hauptflabt und 
dad Land, nachdem er in einem herzlichen, vom Aten Zulius 
db. 3. datirten Abfchiedöbriefe, allen geliebten Einwohnern des 
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Königreich Lebewohl gefagt und diefem Lebewohl die Verſiche⸗ 
rung beigefügt hatte: er trenne fich von ihnen mit ber Hoff: 

nung, daß fie feiner ferner mit Liebe gedenken würden. 

Des Königs erfte Negierungshandlung betraf die Ernen: 

nung bed biöherigen Geheimenrathd von Scheele zum Staatds ' 

und Kabinetöminifter, welcher Ernennung das Entlafjungsgefuch 
der Minifter v. Alten und von der Wifch ſchnell folgte, 
wie auch das des M. v. Strahlenheim. Darauf ward den 

Mitgliedern des Guelphenordens befannt gemacht, baß 
ber König eine Veränderung in Beziehung auf die Ordens: 
infignien beliebt habe, Zu gleicher Zeit erhielt dad Militair 

DOrdre, daß die Wachen fortan nur vor Königl. Perfonen ins 
Gewehr treten follten. 

Der König ernannte fich jebt felbft zum Chef der Garden, 
übernahm auch in höchft eigener Perfon dad Generallommando 

ber fehr belobten Armee, und ernannte den Generalmajor €. 

von Linfingen zu feinem Generaladjutanten, dem die Flü: 
gelabjutanten v. Hattorp, v. Hedemann, v. Ompteda 
und v. Alten untergeordnet wurben. 
- Bei tem Allen war nicht nur bie Thätigkeit der Behör— 
ben und des Minifteriumd, fondern aud die des Königs felbft 

faft unermübdet, wobei jedoch auffallend genug, der geheime 
Gabinetörath Roſe, der doch in den fchwierigften Zeiten, bie 
Sache der Regierung in ber zweiten Kammer fiegreich vertre: 
ten hatte, nicht mit zu Rathe gezogen ward. Da nun auch 
ber König zögerte, die feierliche Anerkennung des Grundgefeßes, 
welche doch verfaffungsmäßig gleich beim Regierungsantritt er: 
folgen follte, auszufprechen, fo fchwebte man zu Hannover in 

einer bumpfen Spannung, wobei alle rechtichaffenen Männer 
ihren Wunfh: daß der König wohlmollende, partheilofe und 

umfichtige Rathgeber wählen möge, laut genug audfprachen. 
Es war ja auch nicht in Abrede zu ftellen, daß die hannöverfche 
Ständeverfammlung in ber öffentliher Meinung tiefgefunfen 
fei, wobei allerdings dad Minijterium ed gleichfalls verfäumt 
hatte, diejenigen organifchen Veränderungen, welche im Folge 
des Grundgeſetzes nothmwendig wurden, auf ein unerfchütterlices 
Fundament zu bafiren. Und diefe Verſäumniß ließ fih um fo wes 
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niger rechtfertigen, ba befannt genug war, daß ber Tihronfolger 
Wilhelms IV. mit manden Anordnungen feit 1833, feines: 
weges einverftanden fei, daß er fih oft genug darüber geäu: 

fert, auch durch Zuflüfterungen und Berichte, woran es bie 

DOppofition nicht hatte fehlen laffen, eine üble Meinung von 
dem bisherigen Zuftande in Hannover erhalten habe. 

"Man mußte alfo vernünftiger Weiſe auf eine durchgreis 
fende Reaktion von Seiten des neuen Königs, deffen energifcher 

Charakter nicht zweifelhaft fein fonnte, zwar gefaßt fein, dachte 
fih. ſolche aber doch nicht fo gewaltig und ſchonungslos, als 
fie mittelft de3 am 5ten Julius d. 3. unterzeichneten und am 

Tage der feierlichen Beifegung Wilhelms IV. zur Publizität 
gelangten Patents, beurfundet wurde. 

Diefes Patent iſt unleugbar die wichtigfte Erfcheinung in 
der Geſchichte der neuern deutſchen Berfaflungen, denn ber 

neue Monarch erklärte in jenem Patente fategeriih: daß er 
die von feinem Vorfahren und von den Ständen Hannovers 
beihmworene Verfaſſung nicht anerfenne, weil viele. Punfte des 

Staatögrundgefeges feinen, nur auf die Förderung des Wohls 
feiner getreuen Unterthanen gerichteten Wünfchen, nicht entfprä: 
hen. Er erklärte ferner: daß er in dem ihn weder in for: 
meller, nob in materieller Hinficht bindenden Staats: 
grundgefege, ‘gar feine hinreichende Gewähr für dad daurende 
Glüd feiner Unterthanen finden fünne. Er verſprach aber dabei, 
daß er der Frage: ob. eine Abänderung oder Mobififation des 
Staatögrundgefeged werde eintreten müſſen, oder ob die Ver: 
fafjung auf die alte, vor Erlaffung des Staatögrundgefeßes be: . 
flandene Verfaſſung zurüdzuführen fei? die forgfältigfte Er: 
wägung widmen laffen, und dann. die allgemeinen Stände bes 
rufen werde, um ihnen feine Königlihe Entſchließung zu ers 
öffnen. Dabei wurde noch bemerkt, daß Er, der König, 
von den auf dad St. G. ©. verpflichteten Miniftern die ons 
trafignatur des gegenwärtigen Patents nicht verlangt, fondern 
das Patent nur von feinem Staatd: und Gabinetsminifter v. 

Scheele, welder mit Weglafjung der Verpflichtung *) auf 

a) War denn aber der Gehemerath v. Scheele -ald lebenslaͤngliches 
Mitglied der erften Kammer, als Präfident des Oberfteuerkollegiums 
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das fragliche Gefe in Eid und Pflicht genommen worden fei, 
‚habe fontrafigniren laffen. Uebrigens follte zwar bis zur weitern 

Königl. Verordnung im Königreihe Hannover Alles in dem 
bisherigen Gange verbleiben, jedoch die beregte Königl. Pro: 
klamation an allen öffentlihen Orten angefchlagen werden und 
dafelbfi zwei Monate affigirt bleiben. 
Die Anſichten über den wirflich unerwarteten Schlag 

-waren in der Hauptfladt-und im Lande fehr verfchieden. Die 
Uengftlichften fürchteten, daß die ganze Verfafjung des Reichs 
vernichtet werden folle, daß wohl Aehnliches in andern beutfchen 

Staaten geſchehen werde, und daß damit bereitd angekündigte 
hohe Berfammlungen in Garlöbad u. f. f. wohl. einen furdht» 
‚baren Zufammenhang haben möchten. Pfiffigere meinten, der 
wahre Grund des ominöfen Patens fei in dem Widerwillen des 

Königs gegen dad indiöfrete Eingreifen der Stände in feine 
Berliner Schuldenverhältniffe zu ſuchen; wäre aber nur diefer 

Punkt befeitigt, fo habe man für die hannöverfche Verfaſſung 
nichts zu beforgen. Die Klügften gaben ihre Meinung dahin 
ab, der König handle wirflih in der Weberzeugung: daß ihn 

dad Staatsgrundgefeß nicht binde, weil er ald Agnat feine Zus 

fimmung nicht gegeben habe a). Der König wolle .alfo nur 
- eine Probe machen, um die Stimmung des Landes zu erforichen. 

Großen Theild herrfchte wirflih unter dem Wolfe viel 

Indifferentismus hinfihtlih des Verfaſſungsweſens und der 

beftebenden verfaflungsmäßigen Ordnung der Dinge. Es war 

und ald Großfreuz des Guelfenorbens, nicht laͤngſt ſchon auf das 
Staatsgrundgeſetz verpflichtet worden, ober machte man bei ihm eine 
Ausnahme von ber allgemeinen Regel, oder anullirte feine neue &tels 
Yung ald Staats: und Rabinetsminifter, den früher geleifteten Eid? 
Wie möchten wohl biefe natürlichen Fragen zu beantworten fein? 

a) Andere Nachrichten aus Hannover, behaupten jehoch: das Minifte: 
rium babe auf Zuftimmung des Herzogs von Gumberland als 
Zhronfolgers gedrungen, und derjelbe habe nach langer Zögerung, ſolche 
mit der Phrafe: J am satis fied in all and every point gegeben, 
Eine von Herbert Zaylor vibimirte Gopie jenes Schreibens, be: 
finde fich, hieß es, in Hannover. Inzwiſchen war freilich feine förm: 
liche agnatifche Acceffionsurfunde ausgeftelle worden. Suffer und 
Gambridge hatten gar Feine Eimwendungen-gemadht. Allg. Zeit, 
1837. Beil. Nr. 213. 

Benturini’s Hift. Schriften. IH. | 4 24 
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ja erft in neuerer Zeit dad Landvolk zur Theilnahme an ber 

Landeövertretung und zu den Landtagdverhandlungen, zugelafs 
fen worden. Die feit vier Jahren in Wirkſamkeit getretene 

neue Staatöverfaffung, hatte im Volksleben alfo noch feine 
Wurzel gefaßt. Auch hatte fie aus dem fehr einfachen Grunde, 
dag feine Minderung der öffentlichen Laften, feine wirkliche 
Förderung materieller Sntereffen durch fie bewirkt, vielmehr 
bie Steuerlaft feit 1833 noch vermehrt worden war, nicht 
populär werden können. Der große Haufen ſah alfo jeber 
Veränderung, bie mit ber Landeskonflitution etwa vorgenom⸗ 
men werben follte, gewöhnlid mit Gleichgültigkeit entgegen, 
und hatte wahrlich nicht Luft, für die Aufrechterhaltung des 
Staatögrundgefeges etwad zu wagen oder gar Opfer zu brins 

‚gen. Alfo konnten auch ded Königs Rathgeber, wohl mit 
Recht auf die Paflivität der Volksmaſſe rechnen, wenn. diefer 

Maſſe nur die Indende Ausſicht auf irgend eine Werbeflerung 
ihres Zuftandes eröffnet wurde. In diefer Hinfiht war bie 
Berfprechung eines Steuererlaffed von 100,000 Thlrn. ſchon 

von Gewicht; jedoch nur fo lange, ald die Partition eines 
folhen Erlaſſes noch nit dem Wolfe durch böswillige Rechen⸗ 
meifter Flar gemacht worden war. 

Nur unter den gebildeten höhern Ständen warb ber 
wahre Werth der vom Könige Wilhelm IV, dem Lande 
ertheilten zeitgemäßen Berfaffung, begriffen, obgleich fie noch 
nicht die erwarteten Früchte getragen hatte, Die Verftändigen 
fanden auch bald den Grund davon in dem noch unverändert 
gebliebenen Foftipieligen Werwaltungsfyfteme, welches die ſtaats⸗ 
bürgerliche Freiheit mannichfach durch Fefthaltung des Prinzips 
ber Volföbevormundung, beeinträchtigte. Indeſſen fand doch in 
ter Hauptſtadt Fein Widerftand gegen die Publikation bed 
fhredenden Patents flatt, und mande Behörden folgten 
dem Beifpiele, welches Hannover gab. Allein in den Für: 
ftenthHümern Kalenberg und Grubenhagen, in Oft: 
friesland und befonderd in Göttingen, von wo eine 
SProfefforendeputation an den König gefendet wurbe, fließ die 

amtliche Bekanntmachung des Patents, auf nicht leicht zu be⸗ 
ſiegende Hinderniſſe. 
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Was nun alle gebildeten Staatödiener und übrigen Be: 
wohner des Königreichs Hannover erkannten, daß nämlich 
jened Patent, niht nur in der Gefchichte ihres Waterlandes, 
fondern auch in ber Gefchichte der innern Gntwidelung des 
Rechtszuſtandes von ganz Deutichland, einen Wendepunft be: 
zeichne, der verhängnißvoll für die Gegenwart fei und nod 

- verhängnißvoller für die Zukunft werden fünne, da3 fprachen 
noch ungleich lauter und fräftiger, nicht nur die gelefenften 
Beitblärter von Stuttgart, Nürnberg, Bamberg, 
Elberfeld, Kaffel, Augsburg u. f. f. aus, fondern bie 
Sache ward aud bald nachher in mehreren Ständeverfamm: 

lungen tabelnd zur Sprache gebradt, und auf Remedur 
eines. fo gefähriichen Nevolutionsftoffs gedrungen. Bon allen 
deutfchen Blättern wagten ed nur das Journal de Frank: 
fort und dad Berliner politifhe Wochenblatt, die 

Aufhebung der bannöverfchen Verfaffung gut zu heißen, wobei 
fogar die Energie und männliche Offenheit gerühmt wurde, 
die ed verfhmähe, mit Staatöpfiffigkeit die Hinderniffe zu um: 
gehen, und lieber gradenmweges auf dad Biel hinfteure. Wie 
vertrug ſich aber‘ diefe fervile Lobpreifung mit dem Audfpruche 
eines deutfchen Schriftftellers berühmt in ſtaatsrechtlichen Mate: 

rien, weldyer ausdrüdlich behauptete: daß der Nachfolger fhuldig 
fei, alle diejenigen Berbindlidfeiten, die fein Worgänger im 

Beſitze der Landeshoheit ald Negent eingegangen, anzuerfen: 
nen und zu erfüllen? a) Man kann wohl, ohne mißverftan- 
den zu werden, binzufegen: die eigentliche Grundlage des mo- 

narchiſchen Prinzips fei ja die Stabilität. Was jenes Prinzip alfo 

in feine Gefeugebung aufgenommen habe, müſſe es fefthalten und 

nicht dulden, daß die beftehenden Inftitutionen in Frage geftellt, 
oder auch nur gefährlihe Zweifel erregt würden: ob bie 

Staatseinrichtungen daurend feien wie die Monarchie, ober 
unficher wie das Leben des einzelnen Monarchen. Das wahre 
monarchiſche Prinzip deute alfo an, daß jeder Regierungss 
wechfel nur ein Perfonen: nicht ein Rechtswechſel fei, und daß 

a) Der Minifter v. Kamps. in feiner Erörterung der Verbindlichkeit 
des weltlichen Neichsfätften aus den Handlungen feines Vorfahren 
$. 73. 
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der Nachfolger ganz diefelben Rechte und Verbindlichkeiten habe, 
wie fein Vorgänger, in der Stunde vor deſſen Hinfcheiden. 
Der entgegengefegte Grundfag müffe geltend gemacht unfäg: 
lihe3 Unheil anrichten, befonder8 wenn er von den Untertha- 

nen in Anfpruch genommen würde, oder wenn bei jedem Re: 

gierungsmechfel Alles, was der Vorgänger gethan, fo lange 
für nichtig erflärt werden ſollte, bis die neue Regierung es 
geprüft und gut gefunden hätte. | 

Hören wir denn nur noch, um bie Kontroverd zu Ende 
zu bringen, den großen dbeutfchen und gewiß nicht revolutio— 
nairen Staatörechtölehrer Mofer. Er fagt im Aten Bande 
feiner von der deutfhen Heichöftände Landen handelnden 

Schrift: »Laffen die Negierungsnachfolger ed fich gefallen und 
wohlſchmecken, wenn ihr Vorfahr neue Anlagen aufgebracht, 
mehrere Güter und Gefälle an ſich gezogen hat u. f. f., warum’ 
follen fie nicht wiederum ſichs auc gefallen Laffen, wenn er 
etwas, allenfalls ohne Noth, weggegeben hat? Sa, fagt man, 
unter jenem profitirt und unter diefem leidet der Staat! Ja, 
großen Dank, der liebe Staat! Der Kopf allein ift nicht 
der Staat, und das Geblüt ift nicht allein für den Kopf, 
fondern für den ganzen Xeib! 

Aehnlihe Gedanken mochten wahricheinlih den König 
und bejjen verantwortlichen Rathgeber einigermaßen über den 
eingefchlagenen Weg beunruhigt haben, und daher ward es, 
um eine Art von Beruhigung zu erlangen, für rathfam ge- 
halten, eine Kommiſſion anzuordnen, welche über die juriftifche 
Seite der Nichtanerfennung des Staatsgrundgeſetzes, ſich bes 
rathen und davon ihre gutachtliche Meinung dem Könige mit: 
theilen follte. Diefe Kommiflion beftand aus vier Mitglie- 
dern 2), und der Minifter von Scheele führte darin den 
Vorſitz. Auch ward der hochpolitifhe Mann mit zwei Stim- 

a) Es waren lauter wegen ihrer Kenntniffe und ihres Charakters in ho⸗ 
her Achtung ſtehende Männer, nämlich der Graf Webel, Kanzleidis 
rektor der Juftizkanzlei zu Osnabri, ber Oberjuftigratb Jacobi 

- und der Quftizrath v. Bothmar. 
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men audgeftattet, um in jedem Falle ein günftiges Reſultat 
zu erlangen. Dem Gerüchte zufolge, gaben freilih zwei 
Mitglieder der Kommiffion, ihrer Weberzeugung gemäß, ihre 
Stimme dahin ab, daß ſich die Nichtanerfennung ded Staats: 

grundgeſetzes keinesweges juriftifch vertheidigen laſſe. Den: 
noch fiel mit drei Stimmen dad Kommiffiondgutachten beja: 
hend und billigend für den Beſchluß des Königs aus. Das 
Gerüht behauptete ferner, der König habe fich bei dem Gut: 

achten noch nicht beruhigt, fondern ſei entichloffen, noch einen 

befannten Publiziften und Rechtögelehrten, der Kommiſſion bei: 
zuordnen, um den hochwichtigen Gegenftand von neuem in 

Berathung zu ziehen. Es ergab fich auch bald nachher, daß 
dem Kanzleidireftor Leiſt, die höchſt intritate Ausarbeitung _ 
eined® Gutachtend über die im Sinne ded Patent vom. 5ten 

Julius vorzunehmenden Modifikationen des Staatsgrundgefehed, 
übertragen worden fei. Unterdeflen vermehrte fi von Tage 
zu Tage die Zahl der Bittfchriften aus den verfchiedenen 

Landestheilen unmittelbar an den König, melde fämmtlic) 
darin übereinftimmten, daß fie um Aufrechthaltung ded Grunds 
gefeges baten, und da man unter den zahlreichen Unterfchriften, 

welche die Bittfchriften trugen, viele von den Beamten be: 

merkte, fo mußte der König dadurch doch wohl eine richtige 
Kenntniß von der im Lande bei der Mehrheit AR Bewoh⸗ 

ner vorherrſchenden Stimmung erhalten, _ - 
Diefe Präftig genug bofumentirte Stimmung, hinderte je: 

doch Feineöweges den, von treuer GErgebenheit und Ehrfurcht 

gegen ded Königs Familie zeugenden Empfang der Königin 
und des Kronprinzen auf ihrer Neife von der Gränze bed 
Landes bis zur Hauptfiadt,- an deren Xegidienthore der Ma: 
giftrat mit dem Stabtdireftor, vor einer gefchmadvol errichteten. 

Ehrenpforte die hohen Herrfchaften empfing, die dann begleitet 
von einer uniformirten bürgerliben Ehrengarde, unter Geſchütz— 
donner und Glodengeläut ihren feierlichen Einzug hielten. Im 
Schloffe zu Herrenhaufen wurde die Königin nicht nur 
vom Hofitaate und den Miniftern, fondern aud von ber 

Großherzogin v. Medlenburg:Strelig und der Herzogin von 
Cambridge, welche bald nachher mit ihren Töchtern Dan: 
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nover verließ, bewillfommnet. Die Stadt war feftlih er: 
leuchtet. Am folgenden Zage wohnten die Königl. Herrfchaften 

dem Gottesdienfte in der Neuftädter Kirche bei, und nach 

Beendigung bdeffelben war vor dem Könige große Parade. 
Beide Majeftäten fuchten ſich durd einfach populäres 

Weſen bei allen Bürgerflaffen beliebt zu machen. Der König 
beſuchte das Schützenfeſt, und - that felbft einen Schuß nad 
der Scheibe. Auf den Straßen unterredete er fih gern mit 

einfahen Bürgerdleuten. Es konnte alfo nicht fehlen, daß in 

einem Rande, wo bislang eine adelftolze Ariftofratie, den untern 

Ständen herriſch imponirt hatte, eine ſolche Königl: Populas 

rität viele Herzen gewann, und zwar um fo mehr, da es 
bald befannt wurde, daß manche bei Hofe feit alter Zeit ges 

bräuchliche Sinekure, abgeihafft, der Hofadel in enge Schran: 

fen zurüdgewiefen und da3 Anhäufen mehrerer Aemter in 
einer Perfon abgeftellt fei. Jeder Hofdiener mußte nun mehr 

auf feinen Poften, ber höchſten Befehle ſtets gewärtig fein, 
und ber König bewies thatkräftig, daß er keinesweges gewillt 
fei, wie fein Bruder Cambridge, eine folge Dligarchie neben 
fih auffommen zu laffen. Durch die Gelangung des Hers. 
3095 von Gumberland zum hannöverfchen Throne, ward 
demnah em Theil der hohen hannöverfchen Hof: und Staatd- 

beamten aus feiner bequemen Ruhe und Gemädhlichfeit auf: 
geftört, während ein anderer Theil darüber fich ärgerte, daß 
fein bisher unbeftrittener Einfluß in Regierungsſachen aufhö— 

ren follte. Bei allen diefen Leuten war alfo des Königs 
Weſen und Handeln gar nicht beliebt, fondern vom Beliebtfein 
des Königs fand man nur bei einem großen Theile der Bür: 
gerſchaft Hannovers und bei den Bewohnern des platten Landes 

unweit der Hauptfladt, untrüglihe Beweife. Ein ähnliches 
Verhältniß fand flatt im Kreife des perfönlichen Dünkels und 
Hochmuths vieler hochgeftellten und an ein fehr comfortables 

Leben gewöhnten Beamten, indem fie mit Miderwillen und 
Entfegen dad Ende ihres zuträglihen Schlendriand heranna= 

hen ſahen. 
Bon ſolchen Leuten ging meiftend das misbilligende Gefchrei 

aus: das hannöverfche Militair folle feine rothe Uniform mit 
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der blauen preußifchen vertaufchen, dba doch der rothe Rod, 
feit länger als hundert Jahren die Hannoveraner in Gieg 
und Niederlage begleitet habe! ben fo wenig waren fie mit 
der vom Kriegöminifter v. Alten contrafignirten Verordnung 
vom 49ten Julius d. 3. (weldhe die Abänderung und Gr: 
gänzung verfchiedener Borfchriften des Offizierspenfionsregles 
ments vom 22. Febr. 1831 enthielt), zufrieden. Denn da 
nun der Penfiondfag vom Lieutenant bis zum Obriften bedeu- 

tend erhöhet worden war, fo brachten jene Zadler in Erinnerung, 
daß der ordentlihe Militairetat, mit Einfluß der Ausgaben 

für Verpflegung der Zruppen während der Grerzierzeit, fich 
jest fhon auf 1 Mil. 943,177 hir. alljährlich belaufe. 
Warum denn, fragten file, nun dem Lande durch Erhöhung 
der Offizierpenfionen noch eine größere Laft aufgebürbet wer: 

den folle? 
Unterdeffen war für den Minifter von Scheele, bem 

wahren Urheber des Patents vom 5ten Julius, ein fceheinbar 
glückliches Ereigniß eingetreten, welches leider aus der, durch 

dad Staatögrundgefeg Feinesweged befeitigten Sfolirung ber 
verfhiedenen Provinzen und ihrer Provinzialftände entfprang. 
Noch zeigte fih nämlih der Provinzial: und Lofalgeift im 
Königreihe Hannover weit mächtiger, ald die Anhänglichfeit 
an dad Ganze ded Staats. Anregung und Hebung des ge: 
meinfamen Ginned oder der Anhänglichfeit an dad Ganze, 
war noch feineöweges in dem Maaße gefteigert worden, daß 
nit in der jeßigen Krifis Die feparaten Provinzial: und Orts— 
intereffen fih ungleich höher ald die allgemeinen Landesintereſſen 
geftellt hätten. Ueberdem war das gegebene Verfprechen: die 
Krovinziallandichaften oder Stände möglichft bald zu ihrer 
Zufriedenheit zu organifiren, in dem Gewirre langgezogener 
Debatten der allgemeinen Ständeverfammlung vergeffen, auch 
von dem Staatöminifterium feinesweges kräftig betrieben wor: 

den. Ufo ſchien jetzt Vielen der günftige Zeitpunft eingetre: 

ten zu fein, wo die provinziellen Bedürfniffe und Anforderungen 

Eräftig zur Sprache gebracht werden fünnten. Daher auch 

füft alle Provinzialftände, bei welchen bie Nitterfchaft die 

Hauptflimme füprte, dem Könige in unterthänigften Gratulas 
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tionsaddreſſen ihre Unzufriedenheit mit dem Staatögrundges 
fege zu erfennen gaben, und um Wiedereinfegung in ihre alten 
Rechte baten. Doch bei der Osnabrückſchen Landfchaft, wo 
Stüved Intelligenz und Patriotismus noch prädominitten, 
ſchlug die pfiffige Infinnuation fehl; und fo ward in der 
Dsnabrüder Addreffe das Staatögrundgefeg ald das ſchönſte 
Denkmal Wilhelms IV. dargeftellt. | 

Nicht unerwähnt darf die Zeitgefhichte einen Vorfall 
laflen, der fi gerade um biefelbe Zeit (als die bemerften 
Provinzialaddreffen beim .Minifter von Scheele einliefen) im 
britifhen Parlamente zutrug. Obrift Peyronnet Thbomps 
fon madte im Haufe der Gemeinen, nachdem er die Lage 
ber Dinge in Hannover kurz dargeftellt, die Motion :. daß unter den jegigen Umftänden der Krone Großbritanniens, fein 
ausländifcher Prinz oder Potentat, irgend eine-Gewalt, Hoheit, 
Autorität oder Erbfolgeberehtigung innerhalb der großbritannis 
Shen Neiche befigen folle, und daß daher das Zhronfolgerecht, 
auf den Fall des Ablebens der Königin Victoria ohne kei- 
bederben, mit Ausſchließung des jegigen Königs von Hannover, 
auf den Prinzen Georg von Gumberland und deſſen 
Leibeserben zu übertragen ſei. Rauſchender Beifall folgte der 
ſeltſamen Motion und bewies zur Genüge, daß felbft ‚im Parlamente die Zahl der Gegner Ernſt Augufts nicht ge» 
ring fei. 

V 
Allein auch der Gegenſatz jener gehäſſigen Stimmung in England, darf nicht verſchwiegen werden. Auf einem für ſchwe⸗ 

res Geld gemietheten Dampfſchiffe, fuhren der Dubliner Scheriff 
Bryan und der Aldermann Drummond, bekannte Oran— 
giſten, zum europäiſchen Feſtlande hinüber, um dem Könige 
von Hannover, ihrem geweſenen Großmeiſter, eine von der 
Dubliner Corporation votirte Gratulationsaddreffe perfönlich zu 
überreichen. Sie kamen am 1%2ten Septbr. d. J. nad Han— 
nover und überreichten dem Könige, in Gegenwart der Mi— 
nifter v. Alten, v Schulte und v. Scheele, da3 merk: 
würdige, vom Lordmayor, von den Scheriffs, den Rathäherren und vielen Bürgern Dublims unterzeichnete Atenftüd, worin 
befonders lobend der Fraftvollen Bertheidigung der alten loya: 
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len und proteftantifchen Snftitutionen erwähnt, auch dabei bie 
Hoffnung ausgeſprochen wurde: daß der König auf dem ers 

habenen Poften, zu welchem ihn die Vorſehung berufen, Die: 
felbe Kraft zum Wohle feiner Unterthanen üben werde. Die 
Antwort des Königs entſprach dem Inhalte der Addreſſe und 

ſchloß mit der Phrafe: » Seien Sie verfichert, daß die vers 

‚ änderte Lage meiner äußern Werhältniffe, mein Herz nicht 
verändert hat!« 

Während die Drangiften in Irlands Hauptſtadt und die 
Ultratoryd in England ihre unerſchütterliche Anhänglichkeit an 
bie Perfon, wie an die Grundfäße ihres vormaligen Chefs 

zur Genüge dofumentirten, rührte zum gehofften Umfturze der 
neuen Regierung Hannovers, dad toll gewordene junge Deutfch- 
land, feine lahm gewordenen Sthwingen auf eine Weife, welche 
in den, Augen jedes Berftändigen eben fo lächerlich als vers 
brecherifdy erfcheinen mußte. Es gelangten nämlich in vers 

fiegelten Briefumfchlägen, unter ben Poftzeihen von Bafel, 
von Luzern, von Zürich und von Lörrach im Babdifchen, 
gedrudte Aufruhrproflamationen nah Hildesheim, nad 
Gelte, nah Dönabrüd, nah Herzberg am Harz, 
nah Quadenbrüd und nah Wittmund in Oftfrießland, 
Die Briefumfchläge waren vom ten bis Sten Auguft batirt, 
und an ruhige wohldenfende Handels- oder Gewerböleute ges- 
richtet, welche unverzüglich die elenden Wiſche den Händen 
der Behörden übergaben. Das hannöverihe Minifterium der 
auswärtigen Angelegenheiten, erfuchte zwar die Schweizer Be: 
hörden um Nacdforfhungen und Unterfuhungen in Betreff 
ber Berfaffer jener Proflamationen; allein alle Nachforfchungen 

in der Schweiz blieben. eben fo erfolglos, ald jene tollen 
Aufhegungen zur Rebellion, auch nicht die mindefte Wirkung, 
ja nicht einmal irgend einen Anklang im Königreihe Hans 
nover zeigten oder fanden. 

BVorjegt, im Auguft und vom XAnfange bis zur Mitte, 
ja bis zum Ende Septembers, konnte jene Häglihe Neuigfeit 
um fo weniger Stoff zum - politifhen NRaifonnement in Ge: 
felichaftözirfein darbieten, da die Vorbereitungen zur Säfular: 
feier der Univerfität Göttingen, dann bie verfchiedenen 

% 
% 
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Berichte Über den Pomp und den Hergang ber Feier felbft: 
die Gonverfation in faft alten gebildeten Geſellſchaften genug: 
fam befchäftigten. Allgemein gebilligt wurbe die Nachgiebig: 
keit rücfichtlich der Wünſche der Studenten, bei den Feftzügen 

- nad einer felbftgemählten Ordnung und nad Landsmannfcdaf: 

- ten mit Fahnen zu erfcheinen, um fo fich von der Bibliothef 
nad der Aula zu bewegen, Auch in Uniform zu erfcheinen 
ward ihnen geftattet, wobei man von Seiten der zur Feier 
des Jubiläums niedergefegten Kommiflion hoffte, daß nichts 
Verbotenes erfcheinen werde. Schon am 1I5ten und Löten 

Septbr. fand in Göttingen ein dichtes Menfchengedränge ftatt. 
Da ſah man Erkennungsfenen auf offener Straße, herzliche 
Umarmungen alter langgetrennter Freunde, Neugierige, Schauende 
und Beſchauete, heranwachfende jugendliche Talente und manche 
hodhberühmte Veteranen der Wiflenfchaft. Am feftlichiten bes 

willfommnet wurde jevoh Alerander v. Humboldt, ber 
hochgefeierte, rüftige und frifche Greis, beffen thätige Vermit—⸗ 
telung fo manches Sünglingd Strafe gemildert hatte. 

Eine ausführliche Beſchreibung des fchönen Feſtes findet 
man in dem von ber Allgerheinen Zeitung a) gelieferten Ta: 
gebuche der Säfularfeier der Georgia Augufta zu Göt: 
fingen, auch noch in mancen andern Zeitblättern mandye 
intereffante Notizen, worauf der Verfaſſer diefer Beitgeichichte 
verweilen muß, um Raum für die Darftelung politifch-hifto: 
rifh noch merkwürdigerer Zeitereigniffe zu ‚gewinnen. Man 
hatte zu dem Fefte, den König von Hannover und den 
König von-Baiern erwartet. Aber nur der Erftere erfchien. 
Er fah auf der Weender Straße im Haufe des Buchhänd: 

ler Ruprecht, den feierlichen Zug mit an, wohnte dann in. 
der Johanniskirche dem feftlihen Gotteödienfte bei, war darauf 

” bei der Enthülung des eifernen Standbildes König Wil: 

helms 1V. gegenwärtig, beehrte auch mit feiner Gegenwart 
die im Saale der Univerfitätsbibliothef bereitete Mittagstafel, 

wobei er verficherte, der Georgia Augufta, deren Vers 

a) Bon Nr. 468 ber außerofdentlihen Beilagen zur Allg. Zeitg. 1837 
an durch mehrere Nummern, 
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dienfte ihm nicht unbefannt, ein wohlwollenber, thätiger Be: 
fchbüßer fein zu wollen, unb fehrte dann fpät Abends am 
ITten September nah Weende zurüd, von wo Se. Ma; 
jeftät fi zur Jagd nah Rothenkirchen verfügte. 

Ein ausgezeichneter Kreid von Motabilitäten der Wif: 
ſenſchaft verberrlichte den Glanz des feltenen Feſtes. Aus 
Leipzig waren erfhienen Weber und Bahsmuth, 
aus Berlin Link und Bahmann, aud Bonn Bellen, 
von den bairifchen Univerfitäten Thierfh, Siebold, Phi: 
lipps und Schmindlin, aus Halle Wegſcheider, 
aus Kübingen Poppe und Reyfher, aud Jena Mar 

tin, aus Dorpat Morgenftern, aus Kiel Hegewiſch 
und aus Roſtock Elverd. Dazu fah man nody manchen 

audgezeichneten Gelehrten aus dem Braunfchweigifhen, aus 

Straßburg und der Schweiz. Auch fehlte der berühmte 
Freiherr v. Gagern nidt. Bon der Königl. Societät ber 
Wiffenfchaften wurden die Profefforen Wöhler und Ber: 
thold zu ordentlichen, der ſächſiſche Minifter v. Lindenau 
und der DOberamtmann von Wedekind zu Lüneburg aber, 
zu Ehrenmitgliedern aufgenommen. Gauß, Heeren und 
Blumenbad hatten früher [yon vom Könige der Sranzofen 
den Drden der Ehrenlegion erhalten. 

Die meiften Stimmen fprahen fi nun bahin aus: 
das Feft fei glängend und großartig auch durch den Aufwand 
Pöniglich gewefen. Denn ed hatte ja der verewigte König Wil: 
beim IV. nad feinem Xeftamente, aus feinem Privatvermö: 
gen wirflih dazu 2000 Pfd, Sterling angewiefen. Man 
konnte die Göttinger Feier auch wohl mit Recht ein Natio⸗ 
nalfeft der Deutfchen nennen. Denn ed waren an 3000 
Individuen aud allen Gauen des gemeinfamen Vaterlandes 
dabei erfchienen, und zwar faft lauter Männer von: wiſſen⸗ 

fchaftlicher Bildung, die fih doch ald Glieder einer Nation 

zu einem großen allgemeinen Intereſſe vereint, erfannten und 
fühlten. 

Allein wie überhaupt in irbifchen Dingen, fo wechfelten 
auch in und gleich nad jenen feftlihen Zagen in Göttingen‘ 

Trauer mit Freude. Noch während der Feier verfchied bes 
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ehrivürbdigen Blumenbachs Gattin, des berühmten Heyne 
Schwefter. Ihr folgte fchnell der Hofratb Ludolph Diffen, 

einer der größten Philologen und Kenner bed Alterthums. 

Dem folgte bald nad der Säfularfeier, der Hofrath Fr. Lud- 
wig Göfchen, nachdem er fur; vorher die juriftiihen Pro: 

motionen noch vollzogen hatte, 
Erfhütternder ald diefe fo fchnell auf einander folgenden 

Todesfälle war aber doch die Antwort, welche am 20ſten 
Septbr. d. 3. aus dem Zuftizminifterium auf die rührende 
und eindringlihe Bitte der Göttinger Bürgerſchaft ?) um 
Begnadigung der Geller Gefangenen erfolgte. »In ben 
Händen Sr. Majeftät,« lautete die eindringliche Stelle der 
Petition, »ruht dad hehre, das herrliche, dem göttlichen Erbar 

men verwandte Mecht der Begnadigung. Ge. Majeftät kön— 
nen zum Antritte der hohen Regierung, von diefer Macht feinen 
ſchönern, glänzendern Gebrauch machen, als Diejenigen zu be: 
gnabigen, für welche wir flehen. Wir wiflen, ihr Verbrechen 
ift groß, groß ift aber auch das erbarmende gnädige Herz 
Sr. Majeftät. Es mißt nicht nad) dem Maaßſtabe des firen: 
gen Rechts, fondern nach göttliher Billigfeit und Erbarmung. 
Thränen ded Danks aus den Augen vieler unmündigen Kins 
der, die nah fieben Sahren ihren Vätern die Arme wieder 
zum erftenmale entgegenftreden könnten, Thränen der Freude 
liebender Weiber, Raute des Danks von den Bürgern einer 
Sr. Majeftät ergebenen Stadt, Dank und Anerkennung des 
ganzen Lande, ja ganz Deutfchlands, das mit Theilnahme zu 
den Gefängniffen der Unglüdlihen hinblidt, werden. Sr, Ma: 
jeftät lobnen!« 

Und wie lautete nun bie Antwort? »Auf Befehl Gr. 
Majeftät ded Königs!, wird denjenigen Bürgern der Stadt 
Göttingen, welche Allerhöchfidemfelben am 16ten Septbr. 
eine Bittfchrift um Niederfchlagung des gegen bie Urheber 
und Theilnehmer des im Sanuar 1831 in Göttingen aus: 
gebrochenen Aufruhrs, jet in zweiter Inſtanz anhängigen 

a) Die Bittſchrift hatten fämmtliche Bürgervorfteher, überhaupt 224 ber 
angefehenften Bürger, dod) nicht der Göttinger Magiftrat unterfchrieben. ” 
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Kriminalprozefjes überreicht "haben, hiedurch eröffnet: daß 
Se. Majeftät dem Gefuhe zu willfahren fih nicht haben 

- bewogen finden Fönnen, « Für den Juftizminifter €. 
mertpN. a 

Ende Septemberd hatte der Kanzleibireftor zu Stade, 
ehemaliger weftfälifcher Staatörath, v. Leiſt, das ihm: vom 
Könige unmittelbar fibertragene: Gutachten über die Verfaſ— 

fungsangelegenheiten, dem Monarchen überreicht, Wie baffelbe 
andgefallen fein möchte, glaubte man ſchon früher errathen zu 

haben, weil man wußte, daß Leiſt, als Genoffe der Scidfale 
des neuen Minifterd, deſſen politifchen Anfichten unbedingt 
huldige. Auch follte der König felbft fih über Leift dahin 
geäußert haben: » Er habe‘ in ihm einen fähigen, erfahrenen 

Mann fennen gelernt, der denke, wie er.« 
Unterdefien war das Miniftertum, obgleich es nach &- 

laſſung des Patents vom 5ten Julius feine Entlaffung ans 

geboten, dennoch im Amte geblieben, aus Beforgniß, daß Land 
und Thron in die Hände einer kühn vorfchreitenden Reaktion 
fallen würden. Die meiften Behörden harten die Belannt: 
machung des Patents unterlafien. In Gelle war e5 von- 
dem Dberappellationdgerichte, einfach zu ben Aften gelegt wor: - 
den. In Göttingen ließ es bie Univerfität, nach bem 
Beichluffe des Senats, nicht ald Patent anfchlagen. Auch ers 
Härte die dortige Juſtizkanzlei unumwunden, dad Berge 
fei noch gültig. 

Das Land blieb mittlerweile ruhig, theild aus Gleich⸗ 

gültigkeit, theils aus Ueberzeugung der Verſtändigen, daß bie 
Regierung auf einem andern als dem geſetzlichen Wege nicht 
vorwärts kommen könne. Ueberdem hatte ſich die öffentliche 

Stimme von Deutſchland in Zeitungen, Broſchüren und Stän: 
deverfammlungen ſchon mißbiliigend genug über das in Han: 
nover flattgefundene Verfahren ausgeſprochen, und dieſes Ver: 

fahren hatte auch bei denjenigen Höfen und Staatsmännern, 
auf deren Zuflimmung man wohl gerechnet. haben mochte, 
kein esweges unbedingten Beifall gefunden. 
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Hier fchien nun, um aus dem Gebränge zu kommen, 
dad letzte Hülfsmittel, in einem entfcheidenden Schritte von 
Seiten ded Königs zu liegen, dem denn auch vorgefpiegelt 
worden war, das Grundgeſetz fei gegen ihm perfönlich gerich: 

tet, ald wolle man ihn zwingen, bie Grundfäge, welde ihn 
fein Lebelang geleitet, zu Gunften einer ftarrföpfigen Oppofi: 
fiondparthei aufzugeben, und fo eined fouverainen Herrfchers 
unwürdig zu handeln. 

War aber diefe Anficht bei dem thatkräftigen und cha— 
rafterfeften Fürſten vorherrfchend geworden, fo mußte wohl 
ein entfheidender coup d’etat über kurz oder lang vom 
Könige ausgehend, erfolgen. - An Zuhegern fehlte es in ſolcher 
Stimmung keinesweges. Forderte doch dad zu Hallerd Fahne 

ſich befennende neueſte Berliner politifche - Wochenblatt, nicht 

nur eine unbedingte Verwerfung des Grundgeſetzes, fon: 
dern fogar eine Befeitigung der Stände, wie fie dad Gefek 

vor 1819 angeordnet hatte. Ein Verfahren, woraus noth: 
wendig ein Burüdgehen auf die uralte. Verfaſſung ded Rande, 
d. h. auf Provinzialftände, folgen mußte, 

Erfahrene Wetterbeobachter merkte nun wohl, aus wel 
chem Loche der Wind bald fharf genug blafen würde, und 
eilten deswegen, dem Wetter auszuweichen. Der Minifter v. 

Ompteda bat alfo um feine Entlafjung wegen geichwächter 
‚Gefundheit, und fie wurde ihm mit Penfien gewährt. Der 

Archivrath Perg trat von der Redaktion der hannöverfchen 
Zeitung, die bisher ohne Genfur erfihienen war, zurüd, worauf 
alfobald ein gehörig inftruirter Genfor beftellt wurde. 

Sole Prodigien täufchten nicht, denn der Hauptfchlag - 
erfolgte am Aften November d. J. 1837, gleihend einem 
Orkane, der den Stamm der biöherigen Berfaflung des Kö: 
nigreichs, mit den Wurzeln austeißen und ummerfen follte. 
Das Königlihe Patent vom benannten Tage erklärte nämlid) 
fategorifch : der König fünne das Staatögrundgefeh vom 26. 
Septbr. 1833 nicht ald ein ihn verbindendes Geſetz betrach- 
ten, weil es auf eine völlig ungültige Weife errichtet worden 
fei. Ein ſolches hochwichtiges Merk habe nur, wie Stände 
und Regierung gegenfeitig anerkannt, durch einhelliged Zuſam⸗ 
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menwirfen des Königs und ber Stände zu Stande gebracht 
werden können: Nun fei aber der Grundſatz der vertragd: - 
mäßigen Errichtung, auf mehrfache Weife verlegt worden, ins 
dem mehrere, von ber allgemeinen Ständeverfammlung in 
Beziehung auf dad neue Grundgefeh gemachten Anträge, bie 
Genehmigung der Königl. Regierung nicht erhalten hätten, 
und boch fei dad neue G. G. nur mit ben von ber Regie: 
rung für nüsglich gehaltenen Abänderungen, ohne Beiftimmung 
der Stände, publizirt 'worden. Es habe alfo fein einhelliges 
Zufammenwirfen de3 Negenten und -feiner Stände, hinſichtlich 

der in dein Grundgefege enthaltenen Beftimmungen, wodurd 

die in anerkannter Wirkſamkeit geftandene Verfaſſung vom J. 
1819 aufgehoben werde, ftatt gefunden, und dies fei eine 
wirflihe Verlegung ber beftimmten Borfchrift des Artikels 

56 der Wiener Schlußafte. vom Jahre 1820. Ueberdem 
enthalte dad fragliche Grundgefeg mehrere Borfchriften und 
Beftimmungen, welche nicht nur die agnatifchen Rechte bed 
jest regierenden Königs Fränften, fondern aud feine Regie: 
rungdrechte wefentlich verlegten. Diefer dem befagten Grund 
gefege anklebende Fehler der Ungültigkeit, fei auch keinesweges 
dur eine von Seiten bed jegt regierenden Königs. erfolgte 
Anerkennung gehoben worden. | 

»Da wir nun,« hieß es weiter, »das Grundgeſetz ald für 
und verbindlidh nicht betrachten, fo können wir auch mit den 
durch jened Geſetz hervorgerufenen Ständen, über eine von 
neuem zu errichtende Verfaſſungsurkunde auf feine Weife un: 
terhandeln.« Die am 29ften Qunius d. 3. vertagte Ständes 
verfammlung war daher aufgelöfet und baraud folgte, daß die 

‚verbindliche Kraft des Staatögrundgefeges für gänzlich erlofchen 
erflärt wurde. Indeſſen follten. alle Gefege und Berorbnuns 

gen, bis deren Aufhebung auf gefeglihem Wege erfolgte, in 
voller Kraft und Gültigkeit verbleiben, aud der Gang der 
Landesverwaltung unverändert fortgefegt werden. Darauf folgte 
die Entbindung fämmtliher Staatödiener von ihrem dem Grund: 
gefege geleifteten Dienfteide, nebft dem Berfprechen ded Königs: 
die allgemeinen Stände von 1819 unverzüglih zufammens 
berufen zu wollen, um ihnen die Königlichen Anträge mitzu: 
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theilen, welche auf drei Hauptpunkte hinausliefen ®), und wobei 
ausdrüdlich bemerkt wurde, daß der König gar nicht beabfichtige, 

die Laften feiner geliebten Unterthanen zu vermehren. 

Um dieſe Königl. Verheißung fofort zu bethätigen, fol: 
ten vom Aften Julius 1838 an zu rechnen, jährlih 100,000 
Thaler an der Perfonal: und Gewerbefteuer erlajfen werden. 
»Den Schluß ded merkwürdigen Patentd, deſſen weſentlicher 

Inhalt hier mitgetheilt worden ift, machten Danffagungen für 
die von den getreuen Unterthanen erhaltenen vielfachen Beweiſe 
von Zuneigung und Treue, welhe des Königs Herz fo tief 
gerührt hätten, daß Er, von ben Gefühlen eines Vaters für 
feine Kinder jet beherrfcht, den unmandelbaren Entſchluß ge: 
faßt habe: Alles zu thun, was die Landedverfaflung auf eine 
folhe Art, begründen könne, daß das urfprüngliche Zutrauen 
zwifchen dem Regenten und feinem Bolfe fo bewahrt und be: 
feftigt werde, daß Uebelgefinnte es nie wieder zu erfchüttern 
vermödten. — 

Es iſt bemerkenswerth, daß gerade auch vom Iſten No: 
vember d. J. an die Garniſon Hannovers bedeutend verſtärkt 
wurde, indem von acht auswärts garniſonirenden Bataillons, 
Detaſchements, deren jedes außer den Offizieren 25 Mann 
ftar war, nah Hannover gezogen wurden. Se zwei dieſer 
Detafchementd- wurden zu einer Kompagnie vereinigt, und vier 
folher Kompagnien, den beiden Gardebataillond attachirt. Bald 
nachher empfing der König in feierliher Audienz die Depus 

tationen der Provinziallandfchaften, die denn auch, hochgeehrt, 
im Schloffe zu: der Königlihen Tafel eingeladen wurden. 

Niemand rührte fich in Hannover unter folhen Aufpi: 

“ a) Da es bei dem erften Hauptpunfte hauptſaͤchlich auf Mieberherftellung 
ber alten Domainenverwaltung und Werwendung abgefehen war, fo 
wollen wir folgende. Notizen aus Ubbelohes Schrift über bie Fi: 
nanzen des Königreihs Dannover in Erinnerung bringen. 
Die Einnahme von den Domäinen belief fih auf 2 Mitt. 377,000 
Thlr. Die Adminiftrationskoftern nahmen aber davon 682,360 Zhlr. 
weg. Don ber reinen noch 1 Mill. 694,610 Thlr. befragenden Ein: 
nahme erhielt die Krondotation 500,000 Thaler, das Uebrige floß in 
die Staatskaffe. Der Herzog v. Cambridge verzichtete aber auf 
feinen, 150,000 Zhle. besragenden. Antheil. h 



zien, als bekannt ward, Se: Mafeltät Habe durch ein von 
‚Zıften Oftober d. 3: das Kabinetöminifteriunf aufgehoben und 
die Minifter v. Strahlenheim, v. Alten, u Schulte 
und v. d. Wiſch in ihrer Eigenfchaft ald Kabinetsminifter 
entlafjen. Noch durchgreifender war die vom 14ten November 
de $%: datirte, die neue: Organifatior des Königl. Kabinerd 
und der Departementöminifterien betreffende Werordinungi. Zus 

folge derfelben, war der Staats-⸗ und Kabinetsminifler wor 
Scheele ded Königs einziger Rath im Kabinete. Ihm 
allein wari, mit: Ausnahme der Militair: und Juſtizſachen, 
über die an dad Kabinet gehörenden‘ Gegenftände der ers 
forderlihe Vortrag aufgetragen. Er war bevollmächtigt, vom 
den verfchiedenen Minifterialdepartements die ihm zu:feinen Vor— 

trägen nöthigerr Akten einzufordern. Auch Formte' er die von den 
Minifterialdepartementd getroffenen Maaßregeln und Anordnungen 
fuspendiren, bis zur Einholung' des Königl; Befehls. Alle Ber 
hörden waren’ verpflichtet, die Anorönungen ded Kabinetöntinis 
ſters unweigerlich. zu befolgen, wie denn auch alle an dad 
Königli Kabinet eingehende Echreiben dem Kabinetsminifter! 
zur Eelbfteröffnung: übergeben: werden mußten. Ihm warb 

ferner: dad: Landesarchiv untergeordnet. Er allein beſorgte die! 
Angelegenheiten, des Königt. Hauſes, wie audy die auswärtigen‘ 
Angelegenheiten und er allein beforgte fortamıdie: Angelegenheis _ 
ten der allgemeinen Ständeverfammlung und der Provinzial: 
landfchaftern 

Was die Übrige: Verwaltungsorganiſation ambetraf, fo” 
follten fortan die. Landdrofteien zu’ dem Wirkungskreiſe des 
Miniſteriums des Iinnerm gehören, Die Oberaufficht:über die: 

Geſetzſammlungskommiſſion und die König. Bibliothek in Han: 
nover, warb dem‘ Minifterialdepartement der geiftlihen: und: 
Unterricitsangelegenbeiten zugeſchoben. Alle Minifterialdöpar:: 
tements follten die ihnen anvertrauete Verwaltung unter un: 

mittelbarer‘ Verantwortlichkeit gegen dem Kdnig: führen. Alle 
aud den Minifterialdepartements erfolgenden: Ausfertigungen 
ſollten allein: von dem: betreffenden“. Departementöminifter, der 

dem Könige dafür‘ verantwortlich‘ blieb, "unterzeichnet. werden. 
Auf ihee an: den Könign zu vichtenden ſollte day": 
Venturini's hiſt. Schriften. III. 

# 



Königl. Befehl: durch den. Kabinetöminifter erfolgen: Die übri⸗ 
gen Abfchnitte, der merkwürdigen Verordnung‘ zählten die an 
dad Kabinet gehörenden. Gegenftände auf und rubrizirten bie 

dem Könige allein zufländigen Ernennungen, Urtheilöbeftätt: 

gungen, Begnadigungen, Standederhöhungen u. ſ. f. Kurz, 
jenes Dokument ftellte die. durchgreifendfte, abfolutsmonarchifche 

Reform des biöherigen im Königreihe Hannover gültig gewes 
fenen Regiments dar. Bon den Ständen verantwortlichen 

‚- Miniftern war gar nicht mehr die Rede, und von verfafjung3: 
mäßiger Beſchränkung abfoluter Wilführ eben fo wenig. 

Ueberdem Eonnte in feinem deutſchen Bundesftaate eine ſolche 
Minifterialmaht nachgewiefen werden, ald fortan in Hanno: 

ver wirffam fein konnte. 

Es konnte daher nicht fehlen, daß nun. die verſchieden- 

artigften Urtheile über des fo hoch geftellten Minifterd Cha: 
rafter und Lebendverhältniffe in Umlauf famen. Inzwiſchen 
blieb es (auch wohl für den König von Hannover) doch ein 
Slanzpunkt im Leben ded Herrn v. Scheele, daß er um 
feiner furchtlofen patriotifchen Sefinnungen willen, nicht blos 

bei dem ehemaligen König von Weftfalen in Ungnade ge: 
fallen, fondern fogar auf Napoleond Befehl, nächtlicher 

MWeife von Gendarmen verhaftet und nach der Gitadelle von 

Wefel, fpäter nah Paris in Verwahrſam gebracht wor: 
ben war. 

Zugleich mit dem Organifationspatente vom Idten Nos 
vember, wär. eine den Huldigungs- und Dienfteid betreffende 
Verordnung erfchienen, nebft Eidformulare, deſſen ſich alle Be: 

börden des Königreichd bedienen folten. »Nachdem wir,« hieß 
ed in der fraglichen Verordnung, »erklärt haben, daß die ver: 
bindliche Kraft ded Staatögrundgefeged vom 26ſten Septbr. 
1833, erlofchen fei, fo haben fämmtliche Behörden, wie diefes 
fih ohnehin von. felbft verfteht, die abzuleiftenden Dienfteide 

auf Feine Weife auf gedachtes Staatdgrundgefeg auszudehnen. 

Unleugbar gab diefer Befehl mit Veranlaffung, daß die Wirr- 
niffe und Gontroverfen über die hannöverfchen Zuftände 

fih von Zagen zu Tagen vermehrten, und daß nun mehr 
auch die Frage eifrig befprochen wurde: auf welhe Art an. 
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den Bundestag eine Klage über die Verfaſſungsverletzung ges 
bracht werden fönne? Die meiften Stimmen der Rechtöver: 
ftändigen erklärten fi dahin, daß felbft nach dem 5öften 

Artikel der Wienerfchlußafte, eine ſolche Beſchwerde allerdings 
flattfinden, auch die Bundesverfammlung folche Feinedweges 

unbedingt abweilen könne. Nun lag es freilich in der 
Abficht des Königs und ſeines Kabinetöminifters, daß, wer 
den verlangten Eid bis zum I4ten Dechr. d. J. nicht gelei- 
ftet, dadurch feine Entlaffung vom Staatödienfte gefordert 
habe. Auch befchränkte fich dies keinesweges auf die Civil: 

ftaatödiener , fondern auch von den Advofaten, welche fonft 
niemald bei einem Regierungswechſel den Huldigungseid geleis 
ftet hatten, ward der Huldigungseid nach neuefter Form ges 
fordert. Ja fogar die Konfiftorien und Superintendenten wur: 

den angewiefen, die Unterfchrift des fraglichen Huldigungdres 

verfes, von allen Predigern, Küftern, Organiften und fonftigen 
Kirchen: und Echuldienern einzufordern. 

Nun forderten nicht nur der Staatdminifter v. Alten 
und der Landdroſt von Ddnabrüd, v. Bar, wie der vom 
Lüneburg fategorifch ihre Entlaffung aus Königl. Dienften, 

ſondern viele Beamten weigerten ſich entweder geradezu den - 
Huldigungsreverd auszuftellen, oder fie thaten ed doch mit 

dem Vorbehalt ihred auf das Staatögrundgefeß geleifteten Eides. 

Die merkwürdigſte Kataftrophe trat jedoch ein, als das 
Wahlkollegium der Univerfität und der Stadt Göttingen, wie 
der Osnabrücker Magiftrat ſich äußerten, daß bie Aufhebung 
des Grundgefeged, mit ihrem Gewiffen nicht übereinftimme. In 
Göttingen hatten nämlic am 18ten November d, J. die fies 
ben in der literarifchen Welt hochberühmten Profefforen: Dahl: 

mann, Wilhelm Grimm, Jakob Grimm, Ewald, 
Weber, Gervinus und Albrecht dem Univerfitätsfurato: 
rium, eine von ihnen unterzeichnete Erklärung überreicht, 
worin fie ‘mit Earen Worten erklärten, daß fie, bei aller 
fhuldigen Ehrfurcht vor dem Königlihen Worte, fich 
nicht in ihrem Gewiſſen überzeugen könnten, daß das Staatds 
grundgeſetz rechtswidrig errichtet, mithin ungültig ſei, weil 

der höchſtſelige König nicht den ganzen Inhalt deſſelben auf 
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Vertrag gegründet, fonbern bei feiner Verkündigung einige 
Anträge. der. allgemeinen Ständeverfammlung ungenehmigt ges 

laſſen, ober auch einige Abänderungen hinzugefügt habe, ohne 
daß dieſe zuge. den Ständen mitgetheilt und. von ihnen ges 

nehmigt werben wären, »Denn,« fagten fie, » dieſer Vor⸗ 
wurf der, Ungültigkeit, würde na der anerkannten Rechtsre- 
gel, daß. das Gültige nicht durch das Ungüftige vernichtet 
werde, denn doch, immer nur, diefe, einzelnen Punkte, die nad) 
ihrem Inhalte durchaus nicht. dad, Ganze, bedingten, treffen, keines⸗ 

weges das ganze Staatsgrundgeſetz. Daß aber eine jede Verän: 
derung in der Gtaatöverfaflung. der, agnatiihen Einwilligung 
unterworfen, fei, würde nicht, ohne die, größte Gefährdung. ber, 
Königl. Rechte aufgeftellt werden können, Was. endlich, die 

den, St, ©, zur Laſt gelegte Verlegung weſentlicher Känigl. 
Rechte. betreffe, fo. ſei dad zwar die. ſchwerſte, aber doch gänz:. 
lich unentwidelt gebliebene Anklage, und es könne darauf nur, 
erwiedert werden: daß die. beutfche Bundesverfammlung: feine, 
Rüge‘ der, Art: jemals. auögelprochen, daß vielmehr; das hannd« 

verſche Staatsgrundgeſetz in ganz, Deutfchland das Lob wei 
fer. Mäßigung gefunden. habe. « 

Die, Männer erklärten dann zum Schluſſe, daß: es 
ihre unahweisbare Pflicht. fei und bleibe, offen zu erklären: 
daß. fie ſich durch ihren auf dad Staatögrundgefe geleifteten, 
Eid. fortwährend verpflichtet halten müßten und daß fie auch 
eine Ständeverfammlung, die in Widerfpruch. mit. den Beſtim— 
mungen des Staatögrundgefeges zufammentrete, nicht als rechts, 
mäßig. beftehend. anerfennen könnten. Uebrigens beruhe auch 
dad ganze Gelingen ihrer, Lehrerwirkfamfeit nicht ficherer, auf: 
dem wiflenfchaftlihen Werthe ihrer Lehren, ald auf ihrer, per: 
fönlihen Unbefcholtenheit. Sobald fie. alfo.vor der ſtudirenden 
Jugend als Männer erſchienen, die mit ihren Eiden ein leicht— 
fertiges Spiel trieben, werde der Segen. ihrer Wirkſamkeit ver: 
nichtet fein! Und, was. würde, dem Könige der Eid ihrer Treue 
und, Huldigung noch werth fein, wenn diefer Eid, von ihnen 
als; von ſolchen Leuten ausginge, die eben erft ihre eidliche Ver⸗ 

ſicherung frepentlich, verfeßt ‚hätten?! 
Diefe, freimuthig offene. Grelärung von Männern, deren. 
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ausgezeichnet hohe wiffenfchaftliche Bildung und deren eben fo 
rechtlicher, ald von allen revolutionairen Ideen weit entfernter 
Gefinnung, faft allgemeiner Beifall bisher gezollt worden war; 

machte einen viel tiefern Eindrud, als das Geſchwätz für und 
wider rüdfichtlih der hannöverfchen Verfaffungsfrage Ya, 
biefer Vorgang ermuthigte fogar fämmtliche Mitglieder der zu 
einem außerordentlichen Landtage in Braunfchweig verfammelten 
Stände, daß fie einmüthig zu Protokoll erflärten: fie hegten 
zu der herzoglichen Landesregierung das fefte Wertrauen, dieſelbe 

werde beim beutfchen Bunde Maaßregeln ergreifen, welche 
geeignet wären, die Miederherftellung des verfaſſungsmäßigen 
Zuftandes im Königreihe Hannover zu bewirken. 

Welchen Eindrud biefer Vorgang auf die Mehrzahl bei 
Studenten in Göttingen machte, braucht wohl nicht weiter 

erörtert zu werben, Die Hochgefeierten felbft ermahnten jedoch 
ihre Schüler, ja nicht von der Bahn des Geſetzes, ber Befon: 
nenheit und Ruhe abzumeichen, wie benn auch vom Prorektor 

Bergmann ber Studiofen Vorſatz, den fieben Profefloren 
ein feierliched Vivat zu bringen, vorfichtig vereitelt wurde, 
Das ominöfe Aktenſtück ward zwar den Profeffoken vom Uni: 
verfitätöfuratorium zur nochmaligen Erwägung zurüdgefchidt, 
bo blieb es fein Geheimniß, fonbern ed erfchien fogar 
noch eher in vielen deutfchen und fogar in englifchen und fran= 

‚ zöfifchen Blättern, als es amtlich der allerhöchften Behörde des 
Landes mitgetheilt worden war. 

Während nun eine aus den Defanen ber vier Göttin:' 
ger Fakultäten beftehende Deputation, unter Vortritt ded zeitigen 
Proreftord Bergmann, in Rotenkirchen erfchien, um wo 
möglich den Unmillen ded Königs zu bejchwichtigen, gelangte 
an bie, freilich auch von vielen Vertheibigern des monarchifchen 

Abfolutismus ſcharf getabelten Renitenten, eine billigende Lob: 
oder Dankaddrefie, der fi mehr ald 70 Perfonen aus ben 
höhern Ständen der deutfchen Freiftadt Hamburg unterzeich 
net hatten... Begreiflih, genug ward dadurch den oft genannten 
Eidweigernden beim Könige Ernft Auguft fein erfprießlicher 
Dienft geleiftet, vielmehr äußerte Hochderfelbe gegen die Uni: 
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verfitätödeputation: »Sie felbft, meine Herren, werben ermeffen, 
daß ih Männern, weldhe wie die gedachten Profejloren fich 

auögefprochen haben, e3 nicht überlaffen kann, die von ihnen 

aufgeftellten Grundfäge der fludirenden Jugend einzuprägen. 
Ich wenigftend, würde ald Familienvater meinen Sohn niemals _ 
auf eine Univerfität jenden, auf der fich folche Lehrer befinden !« 

Die Sache geftaltete fich noch fchlimmer, als bald nachher 
aus Kıel (wo Dahlmann früher lehrte) eine der Hamburger 

gleiche Addreffe mit vielen Unterfchriften aus allen Ständen, 
und aus Leipzig fogar eine folche, worin den fieben Pro: 
feſſoren vorerft 3000 Thlr. zugefichert wurden; falls der von 
ihnen gethane Schritt für ihre oder ihrer Familien Ginfünfte nad: 
theilige Folgen haben follte, anlangte. Ernft Emil Hoffmann 
in Darmftadt, verbreitete zu gleicher Zeit einen öffentlichen, 
Aufruf zu einer Subfeription für die fieben. Profefforen,. und 
erklärte fich bereit, wenigftens zehn Jahre lang zu dem edlen 
Zwecke 200 FI. zu zahlen, wenn ed das Antereffe jener Män— 

ner und Familien erheifchte.. Auch fendeten die Göttinger Bür: 
gervorfteher eine Petition an den König, worin fie baten, die 
fieben Profefforen nicht von der Univerfität zu entfernen. 

Der Königlihe Wille, ftand aber zu feft. Alſo erhielten 
am I4ten December d. 3. die fieben Profefforen die Nachricht: 
daß fie abgefeßt wären, wobei Dahlmann, Jacob Grimm 
und Gervinus bekannt gemacht warb, daß fie binnen drei 
Tagen fih aus Göttingen und dem Königreihe Hannover 
entfernen follten. Die Aufregung unter den Studenten brobte 
nun gefährlich zu werden, Beſtürzung und Neugier zogen zahl: 
reihe Haufen auf die Straßen, und die meiften bewegten ſich 
bin gegen die Thore, wo Dahlmann und Grimm wohn: 

ten. Allein die Thore waren gefperrt und mit doppelten 
Machen befest, auch ſtanden Lärmpoſten auf der Straße nad 
MWeende, wo Gardes bu Corps aus Norbheim eingerüdt 
waren; Landdragoner trieben mit gezogenem Säbel die Haufen 
aus einander, nahmen die Lärmenden gefangen und fchleppten 
fie nach den fchon überfüllten Garcern. Ä 

Ale diefe Schredmittel, welche freilih in Göttingen 
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ben Ausbruch eines Stubentenaufruhrs verhinderten ®), hielten 
doch die Profefforen. Müller, Kraut, Ritter, Thol, 

v. Leutfh und Schneidewin nicht ab, eine: vom 15ten 
Novbr. d. 3. datirte Erklärung zu veröffentlichen, worin fie 
behaupteten, ſich niemals tadelnd über die in bem befannten 
Proteſte ihrer fieben Gollegen enthaltenen Gefinnungen aus: 

gefprochen zu haben, daß fie fich alfo auch nicht zu dem Inhalte 
der nach der hannöverfchen Zeitung angeblich von der Deputa- 
tion zu Rothenkirchen dem Könige übergebenen Addreſſe und 
der dem Prorektor beigelegten Anrede, befennen Eönnten. 

Um den Studentenbegleit der verbannten Lehrer zu verhin: 

bern, war zwar ben Miethökufchern bei 20 Thaler verboten 
- worden, Magen oder Pferde zu verleihen, deſſen ungeachtet 

“ waren aber doc 300 Studenten in Wigenhaufen verfamm: 

let, denen die dortige Bürgerfchaft einen großen Saal: ein: 
geräumt hatte. Als nun die Verwiefenen anfamen, fpannten 

die begeifterten Studiofen die Pferde vom Magen und zogen 
denfelben von der Meferbrüde bi ins Städtchen, wo bie 
Hochgefeierten mit Jubel empfangen wurden. Gleich nach dem 

Mittagseffen ging jedoch die Neife von Wigenhaufen weiter 

nach Kaffel, wohin der größere Theil der in Witzenhauſen ver: 
fammelten Stubdiofen, die verehrten Lehrer begleitete. 

In Kaffel war aber die Kunde des außerordentlichen 

Ereigniffes, der Ankunft der Verbannten und. ihrer zahlreichen 
Begleitung vorangeeilt. : Daher wurde die Mache am Leipzi- 
ger Thore verftärkt, auch Gendarmriepifet5 flanden vor dem 

Zhore, um ben Studenten den Eintritt in die Stadt zu ver: 
wehren. Dennoch war es über 50 Studenten gelungen, in 
die Stadt zu gelangen, wo fie im Gafthofe zum römifchen 

Kaifer die Bertriebenen — Lebehoch empfingen, 

—— 

a) Zu ſolchem Zwecke war auch auf Speciatbefeht bes Königs der Com: 
mandeur des Landdragonercorps mit einigen Offizieren ın der Nacht 
vor Publikation des Abſetzungs- und Verbannungsbefrets nad) Göt- 
tingen gejendet worden. Das Königl. Dekret vom Iiten Decbr. ent: 
hielt die ausdrückliche Drohung, daß die drei in friminelle Unterfuhung 
gezogen werden follten, wenn fie, ſich nach drei Tagen in Goͤttingen 
betreffen ließen. 

N 
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Alſobald .erfchien die Polizei, welche den Schreiern an: 
Fünbigte, fie hätten unverzüglich Kuffel zu verlaffen. Milttair- 
patrouillen durchzogen die Straßen, und der Studenten größter 
Theil, ward wirklich burd fo energifche Maaßregeln aus ber 
Stadt vertrieben. Nicht minder unterfagte die Polizei die vom 
Kaffeler Gefangvereine, zu Ehren der vertriebenen Profefloren 

beabfichtigte Nachtmuſik. Ja es wurde fogar von der Polizei, 
den Profefforen angebeutet, daß ihren fein Aufenthalt in Kaſſel 
geflattet werben fünne. Nur Jakob Grimm, ber bei einem 
Verwandten abgeftiegen war, konnte ald einem geborenen Kur: 
heſſen der Aufenthalt in Heffen nicht verfagt werten. Dahl: 

mann und Geroinus fahen fi dagegen gezwungen, ſchon 
am folgenden Morgen ihre Neife fortzufegen. Sie konnten ja 
mehr ald hundert Orte finden, wo fie ficher warm, mit 
Enthuſiasmus aufgenommen zu werden! 

Während dieſer merkwürdigen Scenen ſtattete der König 
einen freundſchaftlichen Beſuch in Braunſchweig bei dem dort re: 

gierenden Herzoge ab, als gerade von Seiten des braunfchweigi: 
hen Bürgervereind, ben beiden Advokaten Steinader und 
Hollandt, welhe in ber braunfchmeigiihen Ständeverfamm: 
lung den ſchon erwähnten Befhluß wegen der hannöverfchen An: 
gelegenheiten veranlaßt hatten, ein Feſtmahl gegeben ward, 

In Hannover veranlaßte dagegen wie in Braunfchweig 
der am Aften Novbr. d. 3. abgefchloffene Vertrag zwifchen 

Hannover, Braunfhmweig und Oldenburg einerfeits, 

Preußen und den übrigen Vereinsſtaaten andererfeit6 (wegen 
Beförderung gegenfeitiger Wertehrsverhältniffe und Unterbrü: 
ckung des Scleichh andels) neue Bedenklichkeiten, weil biefer 
Vertrag mit ſeinen Anhängſeln ganz ohne Zuratheziehung der 
Stände abgeſchloſſen worden war. Solcher Zuratheziehung 
bedurfte es freilich nicht zur Gültigmachung der Generalordre 
vom 18ten Dechr. 1837, wodurch die hannöverſche Kavalle— 

rie in acht Regimenter, jedes zu drei Schwadronen, abge 
theilt wurde. 

Ob die Einberufung eines — Landtages für 

c⁊ 
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Oftfrießland und dad Haringer Land auf ben 3Often December 
d. 3. die Einleitung zu einem neuen coup d'etat fein follte, 
mußte erft die nächfte Folgezeit lehren. Keime zu außeror: 
bentlihen Erfcheinungen im nächften Jahre, enthielt die Kata: 
firophe des Jahrs 1837 im Ueberfluß. 



Das 

Großberzogthum Baden 
gehört dem mitteldeutfchen Gebirgdlande an, und hat einen 
Flächeninhalt von faft 276 DMeilen. Das badifche Territo— 

rium liegt größtentheil® im ehemaligen fchwäbifhen Kreife. 
Am niederrheinifchen Kreife gehört dazu längs dem Rheine, 
ein Theil der Unterpfalz, und im oberrheinifchen Kreife das 

ehemalige Fürſtenthum Bruchſal. Baden verdankt feine ge: 
genwärtige Ausdehnung hauptfächlich der Gunft Napoleons. 

Der füdliche Theil de3 Landes bis nahe an den Rhein, 
hat den Shwarzwald zum Hauptgebirge. Eine Fortfeßung 
bejfelben bildet der Odenwald, und an beflen weftlihem 
Fuße zieht die Bergſtraße hin. Die Hauptflüffe des 

Großherzogthumd find die Donau, weldhe hier ihre drei 
Quellen hat; dann der Rhein, welder den ganzen Welt: 
rand bed Großherzogthums befpült; ferner der Nedar mit 
der Jart, und endlih der Main, der ſechs Meilen lang 
die Grenze gegen Baiern bildet. An Badens Grenze und 
zum Theil auf deffen Xerritor befindet ſich aber auch der 
9% DMeilen bevedende Bodenfee. 

Baden ift ein fruchtbared und berrlih angebauetes 

Land, worin alle Arten von Getreide, Gartenfrüchte und Obft, 
dazu Reps und Mohn, Taback und Hopfen, Kaftanien, Man: 
deln und Wein, Futterfräuter und Färberröthe im Ueberfluſſe 

erzeugt werben. Die Waldungen bededen I Mil. 296,071 Mor: 
gen und 270,000 Morgen find davon Staatdeigenthbum. Die 

Zahl' des Wildes faft aller Art ift ungeheuer. Auch giebt es 

viele vortrefflihe Fifche im Rhein und im Bodenſee. Allein 
bie Viehzucht fleht nit im angemellenen Verhältnijfe zum 
Aderbau. Denn ſchon die Zahl der Pferde ift nicht hinreichend. 
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Ei fen ift das bedeutendfte Produkt des Mineralreichs. 
Es werden nämlih davon jährlih an 70,000 Gentner ges 
wonnen, an Blei nur 2000 Gntnr., an Kupfer noch weni— 
ger. Der Silbergewinn fteigt jedoch auf 6000 Mark, und 

Gold wird etwa für 3000 Kronen aus dem Mheine gewa: 
fhen. Ergiebig find die landesherrlihen GSalinen zu Reppe 
nau und zu Dürheim, indem fie gegen 300,000 Gentner 
Kochſalz liefern. Gefundbrunnen findet man zu Baden, 
Sülzburg und noch an 9 anderen Ortfchaften, 

As Hauptgewerbe blühen im Großherzogthume Baden 

Aderbau und Viehzucht. Lange nicht jo ausgezeichnet erfcheint 
dad Fabrifwefen rüdfichtlih de3 Umfangs und der Mannig- 

faltigfeit. feiner Erzeugnijfe. Rühmlicher Erwähnung verdie— 

nen jedoch die Leinewandmanufafturen im, Ddbenwalde und 
in dem Bezirke von Lahr, ferner die MWollmanufafturen in 
Pforzheim und Sinzheim, befonderd aber die auf dem 
Schwarzmwalde verfertigten feinen Holzwaaren und Uhren, 
Auch fehlt e& nicht an Pulvermühlen, und zu St. Blafien 
findet: man eine trefflihe Gewehrfabrif. 

Die badefche Induftrie wird vermöge ber Lage des Lan: 

des am Rhein, am Nedar und Main, zwilhen Bafel, 
Frankfurt und Mainz von dem Spebitiond: und Tranſito— 
handel bei weitem überflügelt. Der Proprehandel bedeutet da: 

gegen nicht viel. Die neueren Verordnungen, wodurch vier 
"Städte am Rhein, zwei am VBodenfee, eine am Main 
und eine am Nedar, für Freihäfen erklärt wurden, fchienen 
Borläufer des Anſchluſſes Badens an den großen beutjchen 
Zollverein gewefen zn fein. Bislang waren Badens bebeu: 

tendfte Ausfuhrartitel: Holz, Wein, Getreide, Rüböl, Färbes 
Fräuter, Zabad, Hanf, gebörrtes Obſt, Leinwand, gebrannte 
Maffer, Zöpferwaaren und Uhren, angeblih für 20 bis 22 
Millionen Gulden. Dagegen empfing das Land faft für die: 
felbe Summe vom Auslande: Kolonialmaaren, fremde Weine, 
feine Tuche, Metalle, Seidenwaaren, Pferde, Nindvieh, See: 
fiihe und Galanteriewaaren., 
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Die Einwohnetzahl mochte im Anfange des Jahrs 1836 
wohl bis zu einer 1 Mil, 240,000 Individuen geſtiegen fein. 
Es gab jedoch noch im Jahre 1833 der weiblichen Perfonen 
26,270 meht ald der männlichen. Die Gefammtmaffe, mei: 
ftend deutfchen Stammes, mit wenigen Franzofen untermifcht, 

wohnt in 110 Städten, 34 Marktflecken und 2427 Dörfern 
oder Weilern, wo man denn verfchiedene Mundarten der deutfchen 
Sprache hören kann, worunter fich jedoch der Schwarz: und 

Odenwälderdialekt befonderd auszeichnet. 
Bon den Bewohnern des Großherzogthums befennen fich 

in Eirchlicher Hinficht mehr al3 800,000 zum Fatholifchen und 
etwa 400,000 zum evangelifchiproteftantifhen Kultus, Dazu 
finden fi) im Lande an 20,000 Juden, die in 14 Rabbi: 
nat: oder Synagogenbezirke abgetheilt find, und mehr als 
1100 Menoniten. 

Ale dieſe Leute leben nah ber VBerfaffungsurfunde 
vom 22ſten Auguft 1818, in einer fonftitutionellen Mo: 

narchie, unter welcher die ftaatöbürgerlichen Rechte Aller 
(bi8 auf wenige von der Verfaflung felbft gemachte Ausnah: 
men) gleich fein folten. Ale Chriften waren nämlich zu allen 
Aemtern gleich berechtigt, und von der Militairpflichtigkeit blie⸗ 
ben nur die Standesherren a) befreit. Die Minifter waren 

a) Der Adel im Großherzogthum Baden theilte fi in ben Herren: und 
Ritterftand. Zu jenem gehörten alle ehemaligen unmittelbaren Reichsfuͤrſten 
und Grafen, zu biefem dieübrigen Grafen, Freiherren und Ebelleute. Die 
Zahl ber Fürften, dieim G. H. Befigungen haben, beläuft fid auf acht, 
bie Zahl der gräflihen Käufer auf 18. Die Mediatifirten behielten 
das Recht der Ebenbürtigkeit, die Militairbefreiung, und in peinlichen 
Fällen follte über die - Häupter jener Familien eine Aufträgalinftanz 
erkennen. Der Großherzog felbft titulirte fie Durdlaudtig, Er: 
laut und Liebden. Sie hatten in bürgerlichen und peinfichen 
Sachen die erfie, und wenn ihr Gebiet von 20,000 Menſchen be: 
wohnt wurbe, auch bie zweite Inftanz. Sie hatten audy die Ortöpo: 
lizei vnd die Auffiht Aber Kirchen, Schulen und Stiftungen. Doc 
fodren fie einer gleichen Beſteurung wie alle Landesbewohner unter 
worfen. Die ehemals in ben Ritterfreifen ald Glieder des alten 
beutichen Reichs vereinigten abelihen Familien behielten ebenfalls das 
Recht, Zamilienverträge zu errichten, die Ortspolizei, die Korftgerichts: 
barkeit, das Kirchenpatronat und tie Patrimonialgerichtsbarkeit nebft . 
einigen Ehrenrechten. Der übrige begüterte Landadel warb mit dem 
ehemaligen Reichsadel in ein gleiches Rechtsverhaͤltniß gefegt. Alſo 
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aber fo gut als fämmtliche Staatöbiener in ihrem Gefchäftd: 
freife. verantwortlid, Die Gerichte follten innerhalb der. Gren- 
zen ihrer: Gompetenz; unabhängig fein, und Niemand durfte in 
Kriminalfahen feinem ordentlichen Richter entzogen werben. 
Auch durfte Niemand anders ald in gefeglicher Form verhaf- 
tet und länger al3 24 Stünden im Gefängniffe feſtgehalten 
werden, ohne über den Grund feiner Verhaftung vernommen 
zu fein. Vermögenskonfiskationen follten gar nicht mehr ftatt 
finden und der Großherzog konnte zuerkannte Strafen zwar. 
mildern ober ganz aufheben, keinesweges aher folche ſchär— 
fen. Auch war der großherzogliche Fiskus verpflichtet, in. 
allen aus privatrechtlihen Werhältniffen entfpringenden Streis, 
tigkeiten, Recht vor den Landesgerichten zu nehmen. Dabei: 
ftand feft der Grundſatz: daß alle Landeseinwohner ungeftörte. 
Gewiffensfreiheit und in Anfehung des Kultus gleichen Schuß. 

genießen, auch die. drei chriftlichen Religionspartheien rücdfichts. 
lich der politifchen Rechte einander gleich fein. ſollten. Somohl, 
dad Kirchengut, ald alle Güter von Stiftungen, Unterricht: und: 
Wohithätigkeitsanftalten durften ihrem Zwecke nicht entzogen 
werden; wie denn auch die Dotationen der beiden Landesuni— 

verfitäten und anderer höhern Lehranfialten auf Feine: Weiſe 
gefhmälert werben follten. Die den. ehemaligen: Reichsſtänden 
und den Mitgliedern der vormaligen unmittelbaren Reichöritters. 
ſchaft verliehenen Berechtigungen, bildeten freilich einen Beftand: 

theil der Staatöverfaffung. Nicht minder waren aber auch bie. 
Nerhtöverhältniffe der. Staatödienerfchaft. gleich den Inſtituten 
der, weltlichen: und geiftlichen Wittwenkaſſe, unter den Schuß 
der Verfaffung geftellt. Daffelbe follte mit. der Preßfreis. 
heit der Fal fein. 

Zum Schutze der Rechte ber Landeseinwohner war bie. 
Ständeverfammlung beflimmt. Sie beftand aus zwei Kam— 
mern. Zur erften Kammer. gehörten: bie. Prinzen bed; groß⸗ 
herzoglihen Hauſes, die Häupter der flandesherrlihen Fami- 
lien nad Be Volljährigkeit, der ala Landesbiſchof 

doch · immer noch Privilegirte genug, wodurch die — — 
heit verruͤckt ward! 
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oder deſſen Verweſer, ein vom Großherzog auf Lebenszeit 
ernannter proteftantifher Geiftliher, acht Abgeordnete des 

grundherrlichen Adels, zwei Univerfitätsmitglieder und noch 
acht von dem Großherzog, ohne Küdfiht auf Stand over 

Geburt ernannte Perfonen. Bon ftandesherrlihen Familien, 

die fih in mehrere Zweige theilen, ift dad Haupt desjenigen 
Familienzweigs, welcher ſich im Befige einer Standesherrfchaft 

befindet, Mitglied der erften Kammer. Bei der Wahl grund: 
herrlicher Abgeordneten find fämmtlihe adeliche Befiger von 

Grundherrfchaften, fobald fie das Zifte Lebensjahr zurüdges 

legt und ihren Wohnſitz im Lande haben, flimmfähig; wähl: 

bar find aber nur die Fünfundzwanzigjährigen. 
Die Wahl gilt für acht Jahre. Ale vier Jahre tritt aber 

die Hälfte aller grundherrlihen Deputirten aus. Jede der 

beiden Landesuniverfitäten wählt ihre Abgeordneten auf vier 

Sahre (fei ed aus der Mitte der Profefloren oder aus ber 
Zahl der Gelehrten und der Staatödiener des Landes) ganz 
frei, Indeſſen find nur die ordentlichen Profefforen ftimmfähig. 

Die zweite Kammer beftehbt aud 63. Abgeordneten der 
Städte und Aemter. . Alle Staatöbürger, die nicht zur erften 
Kammer gehören, die 25 Jahre alt und im Wahldiſtrikte an: 

gefeffen find, oder ein öffentliches Amt verwalten, können. bei 
der Wahl flimmen. Mer aber gewählt wird, muß ald Bür— 
gerliher über 30 Jahre alt, ein Chrift und in dem Grund:, 
Häufer: oder Steuerkatafter mit 10,000 Gulden eingetragen 
fein, oder ein lebenslängliches jährliches Einkommen von 1500 

Gulden haben. Die Abgeordneten werden auf 8 Jahre er— 
nannt, , fcheidet aus alle zwei Jahre, der Audtretende ift 
jedoch wieder wählbar. Der Großherzog beruft und vertagt 
die Kammer, Fann fie aber auch auflöfen, und Letzteres bes 
wirft dann, daß alle durch - Wahl ernannte Mitglicder der 
erftien und zweiten Kammer, vorerft ihre Eigenfchaft ald Land» 

ftände verlieren. Erfolgt jedoch die Auflöfung, bevor die 

Berathung erledigt ift, fo muß längftend innerhalb dreier 

Monate zu einer neuen Wahl gefchritten werden. Ueberhaupt 
muß alle zwei Jahre eine Ständeverfammlung ftatt finden, 
und jede Ständeverfammlung muß vor ihrem Schluffe einen 



Ausfhuß ernennen, der aus dem Präfidenten, 3 Mitgliedern 
der erften und 6 Mitgliedern der zweiten Kammer durch 
Stimmenmehrheit gewählt wird, Indeſſen zieht eine Auflö: 

fung der Ständeverfammlung auch die des Audfchuffes nach 
fih. Der Landesherr ernennt Übrigens den Prafi denten ber 

erfien Kammer ganz nah Gutdünfen, uud wählt den Prä: 
fidventen der zweiten Kammer aus brei von der Kammer 

ihm vorgefchlagenen, zu den Mitgliedern * zweiten Kammer 
gehörenden Kandidaten. 

Die weſentlichen Rechte und pflichten der 

Ständemitglieder find folgende: Kein Mitglied der 
Stände fann, außer wenn e3 auf frifcher That bei Begehung 
eines Verbrechens ertappt wird, ohne Erlaubniß der Kammern 
verhaftet werden. Ohne Zuftimmung der Stände kann feine 

Auflage audgefchrieben und erhoben werden. Mit dem Ent: 
wurfe zum Auflagegefege ift den Ständen zugleich die Ber: 
wendung ded vorigen Etatdjahrd vorzulegen. Geheime Aus: 
gaben dürfen in folcher Vorlage nicht vorfommen, wenn nicht 
eine fchriftliche, von einem Minifter Eontrafignirte Verſicherung 
des Großherzogd beiliegt, daß die Verwendung zum Beſten 
des Landes. gefchehen fe. Ohne Zuftimmung der Stände 
darf weder eine Anleihe gemacht a), noch eine Domaine ver: 
äußert werden. Ohne Beiflimmung der Stände Tann die 
Givillifte nicht erhöhet werden. Gefeße, welche die Berfaf: 

fung ergänzen, erläutern oder verändern, bedürfen zwei Drit- 
tel der Stimmen der anmefenden Mitglieder jeder Kammer. 
Die Stände haben das Recht, BVorftellungen und Befchwers 

den einzureichen, Mißbräuche der Gewalt, anzuzeigen, und die 
Staatöbehörden wegen verlester Verfaffung anzuflagen;. ja fich 
auch der Befchwerden einzelner Bürger anzunehmen, wenn 
nachgewiefen wird, daß vergebens bei dem Minifterium um 

a) Nur bei Rüftungen zu einem Kriege oder während beffelben kann der 
Großherzog, um feine Bundespflicht zu erfüllen, ohne zuvor die Zuftim: 
mung der Gtände einzuholen, Anleihen maden oder Kriegsfteuern 
ausfhreiben. Sollte aud das Budget wegen Auflöjung der Stände 
nicht zu Stande Eommen, fo dürfen dody die Abgaben nad) 6 Monate 
nad) der Berwilligungszeit erhoben werben. 
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Hulfe nachgefucht worden if, Auch können fie ſofort auf 
Zurücknahme von. Verordnungen bringen, wodurch ſie ihr Bu⸗ 
ſtimmungsrecht für gekränkt halten. 

Die Staͤndemitglieder dürfen aber von ihren Kommit:! 
tenten: Feine Inftruftionen annehmen. Die Bewilligung der 

Steuern. darf nicht an Bedingungen gelnüpft werden: Die. 

Stände follen fih nur mit den nach der Verfaſſung zu ihrer 
Berathung geeigneten, ober vom Großherzoge ihnen vorgelegs 
ten Gefegen, befchäftigen. Die Stände dürfen bios mündliche 

Vorträge halten. Nur den. Mitgliedern der Kommiſſion ift es _ 
erlaubt, gefchriebene Neden abzulefen. Die Sitzungen beider 

Kammern find öffentlih, und wenn die oberften Staatsbiener 
angeklagt: werden, fo gehört die Entſcheidung dem Staatsge— 
richtshofe, deſſen Competenz fi über alle Werlegungen ber 
Verfaſſung oder verfaffungsmäßiger Rechte erfiredt. Zur Ver: 
waltung des Landes ift dad Staatdminifterium die oberſte Lan— 
desbehörde. Es beiteht aus ordentlihen Mitgliedern und aus 

einer. Anzahl von. Mitgliedern, die der Regent für den Zeitraum- 
von einem. Landtage zum andern ernennt, Dad Staatöminis- 
flerium fann zwar den oberen Werwaltungäbehörden Aufträge, 
aber; nie Befehle. geben: Es zerfällt in das Minifterium der- 
Juſtiz, dem bie; Oberaufficht über alle höhern und niedern 
Gerichte, wie auch die Reitung ber Gerichtöpolizei anvertrauet 
ift, in. dad Minifterium: der Finanzen, weldes feine: 
Obliegenheiten im: fünf Abtheilungen beforgt; und in dad Mis, 

nifterium des Innern, dem aud bie. Kirchen:, und Schulfas: 
chen. nebfl- der. Landeöpolizei und der Landesökonomie unter: 
geordnet find. Dem Minifterium, ded. großherzoglichen. Haus- 
ſes find dagegen, die ausmärtigen Angelegenheiten und die 
Oberpoſtdirektion anvertrauet: Das -Kriegsminifterium beſteht 
aus. drei. Sektionen, in welchen der Kriegdminifter den Vorfitz 
führt. Die Oberrehnungdfammer fteht aber unmittelbar unter - 
dem gefammten Staatöminifterium. 

Rückſichtlich der fpeziellen Bermalfung ift dad Großher: 

zogthum in vier Kreife getheilt. Der Hauptort des See: 
freifes it Conftanz, der des Oberrheinfreifes Frei- 

burg, der des Mittelrheinkreiſes Raſtadt und ber 
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des Unterrheinfreifes Manheim. Jede Kreisregie: 
rung ift nur eine Adminiftrativbehörde, denn die Adminiftration” 
ift von ter Juſtiz getrennt worden. An der Spibe der Zus 
ſtizverwaltung fieht nämlich das Dberhofgeriht zu . 
Manheim. Diefem untergeordnet find die vier Hofge— 
richte zu Meersburg, Freiburg, Naftadt und Man: 

beim. Diefe Gerichte bilden die zweite Inſtanz für die 78 
Aemter, die erfte aber für den Adel und die Eremten. Als Land: 
recht gilt zwar no der Code Napoleon, doc) ift 1832 eine 
neue Prozeßordnung für bürgerliche Nechtöftreitigfeiten erfchies 

nen, und man hat fi genöthigt gefehen, das römiſche Necht 
ald Hülfsreht bis zur Einführung eined neuen Ranbdrecht3, 
womit fi cine zu Garlsruhe niedergefegte Geſetzgebungs— 
kommiſſion noch immer befchäftigt, wieder zugulaffen, 

Die Finanzen befanden fi) allerdings im Fortjchreiten 
zum Beffern, denn fchon im Sahre 1832 war ein Ueberſchuß 
von 204,152 5. 10 Kr. rüdfichtlib der Einnahmen gegen 
die Ausgaben erzielt worden. Die erftern beftanden nämlich) 
theil3 in direkten, theils in indireften Steuern, theild in Ne 
galien, theild in Zaren, Sporteln, Etempeln und Strafgel: 

dern, theils in dem Erträge von -Domainen, Gütern, Lehen, 
Forften, Berg: und. Hüttenwerken. Dabei belief fich aber im 

Fahre 1836 der ganze Schuldenbeftand des Landes immer 
noch auf 22 Mil. 232,751 Gulden, wovon jedeh nur bie 

Edyuld an die Privatgläubiger verzinfet zu werden brauchte. 
Andeffen nahmen die zu zahlenden Schuldzinfen fortdauernd 
14, des ganzen Etaatsaufwandes in, Anſpruch. Den bedeu: 
tendften Theil der Staatseinnahme erheiichte Die Erhaltung 

des Militairetatd, das doh nur um 1200 Mann flärfer war, 

als es die Bundespflicht erheifchte, denn Diefe forderte vom 
Großherzogthbume Baden nur die Stellung von 10,000 Mann, 
wovon 1429 Mann Neiterei, 7751 Mann Fußvolk und 

820 Mann Artilleriften und Pioniere fein follten, welche be: 
flimmf waren, die zweite Divifion ded achten Armeekorps 
zu bilden. Zur mothwendigen Griparung waren aber im 

Größherzogthume von dem 11366 Mann ftarfen regulären 
Militair nur 4731 Mann im Dienft, die übrigen auf Urlaub. 

Benturini’s hiſt. Schriften. HI. 96 
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Dazu war im Yahre 1829 ein Gendarmerickorps er— 
richtet worden, dad ſechs Divifionen bildete und ſich der Zahl 
nad) belief auf 1 Stabsoffizier ald Commander, 6 Offiziere, 
6 Wachtmeifter, 40 Unteroffiziere und 165 Gendarmen / de: 
ren jeder 6 Jahre tadellos beim Militair gedient haben mußte. 
Conſcriptionsfähig war freilich nach der Berfaffung jeder männs 
lihe Staatsbürger mit zurüdgelegtem 2Often Lebensjahre) und 
über den wirklichen Eintritt ind Heer follte nur’ das’ Loos 
enticheiden; doc gab ed der Ausnahmen manche und Stell: 
verfretung war erlaubt. Die Dienftjeit war für alle Waffen: 

gattungen “auf ſechs Jahre feftgefegt.und das Land: in die drei 
Rekrutirungsbezirfe Carlsruhe, Freiburg‘ und Man: 
heim getheilt worden. Auch fland die nachahmungswürdige j 
Regel feſt, daß jeder, der eine entehrende Zuchthausſttafe er⸗ 
litten, des Kriegsdienſtes unwürdig ſei, dahingegen jeder 
Soldat, der während ſeiner Dienſtzeit niemals eine Regiments⸗ 
ſtrafe erlitten, nach feiner Verabſchiedung und Etablirung als 
Beiſaſſe in irgend einer Gemeinde von allen Perſonalftohn⸗ 
bienften befreiet bleiben folle ®). a 4 

Das Jahr 1836. — : 

| Die Anlegung von Eifenbahnen war ſchon vor Jahren 
bei der großherzoglihen Regierung in Anregung gebracht wor: 
den; doch hatte diefe ihre Entfcheidung aufgeihoben, bis ſich 
ausgewieſen, ob auch in den angrenzenden Staaten die Eifens 
bahnfache eine bedeutende Theilnahme finden werde. Nun 

‚ war, aber beinahe gleichzeitig jene Angelegenheit durch ganz 
Deutſchland zur Sprache gebradht worden, und: fo hielt e8 
— ·— — . — 

a) Es mag wohl bemerkt werben, daß Baben außer goldenen. und ſilber⸗ nen Verdienſtmedaillen drei Orden befigt: 1) ben 1803 erneuerten Hausorden der Treue; 2) den 1807 geftifteten -Militair: verbienftorden und 3) den 1812 geftifteten Drden des Büh: 
ringer Eöwen. Der erſt genannte Orden war über 

alt, denn er wurbe 1715 geftiftet. ’ hunbert ‚Jahre 
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denn auch die baden ſche Regierung für rathſam, dem Minis 
ſterium des Innern eine Comité von Sachverſtaͤndigen aus 

den vier Hauptſtädten, wie auch aus den vier Kreiſen des 

Eandes beizuordnen, damit eine fo wichtige und koſtſpielige 
—V gehörig berathen werde: 

‚Am I6ten Mai d. I, eröffnete der Minifter Winter : 
wirklich. die, Berathungen, wobei er. in feierlicher Rede des 
Großherzog: Dank: für die Bereitwilligfeit, womit die Sachver: 

fändigen der. an fie. gerichteten Einladung gefolgt, ausſprach, 
‚dann. Die, zu erörternden Hauptpunkte den Werfammelten vor: 
legte. Es wurden drei Abtheilungen der Werfammelten ge 
bildet und, die Berathungen -täglich- fait bis zum. Schluffe ‚des - 
Monard. fortgefeßt: Den Hauptbericht über die, von Man: 
heim nah Bafel.ju, führende Eifenbahn lieferte ber Staats: 

rath Nebenius, und das Hauptrefultat ber. Verhandlungen 
‚fiel. auch dahin aus: es fei unerläßlich,, die Vorbereitung zur 
Errichtung der Bahn durch grändliches Nivellement auf der 
‚ganzen. Strede zum Ende zu führen, den Bau felbft aber bis 
zu der Zeit zu verfchieben, we die natürliche Entwidelung jener 
Handelsſtraße vom Norden oder der See her die Anlage einer 
Eifenbahn als dringendes Bedürfniß darftele. Die Mehrheit 
der verfammelten Notabeln hatte fi) übrigens dahin audgefpros 

hen, daß die. Ausführung der Bahn auf Koften des Gtaatd 
am gerathenften fei. 

Wie fehr die Negierurig ſich der Sache des Verkehrs und 
Handels annahm, bewieſen die langen mit den nachbarlichen 

Schweizerfantons betriebenen, bauptfählih auf den fraglichen 

Gegenftand Bezug babenden Unterhandlungen, bewiefen ferner 
die Reifen des Finanzminifterd v. Böckh durch die Grenzzoll— 
finien des Landes bis über Lörrach hinaus. 

Alle Borfihtömaagregeln vermochten jedoch nicht die aus 

dem beichränfenden Zollweien entfpringenden fcheußlichen und die 
Moralität des armen Volks radikal zerftörenden Mordfeenen zu 

u verhindern, deren eine der gräßtichten Art in der Nacht vom 
27ſten auf den 28ſten Mai d. 3. zwiſchen Hofwins und 
Binningen im Amte Blumenfeld vorfiel. Dort warb 
hämlih die 12 Mann ſiarke Zollwache von einer doppelt. fo 
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ſtarken Schwärzerbanbde mit Feuerwaffen angefallen. Der Kampf 
bauerte über 2 Stunden. Zwei Zollſchutzwächter wurden ge 
fährlih verwundet, zwei Gontrebandierd verloren dad Leben, 
die Übrigen aber zur Flucht gezwungen, und 940 Pfund Zu: 
der ald Siegesbeute an dad Amt Blumenfeld (im Seekreife) 
abgeliefert. Die Zuderfabrifation aus Runfelruben nahm nad) 

dem Anfchluffe an den großen Zollverein im Großherzogthume 
Baden allertingd einen mächtigen Auffhwung, indem ſich 
eine Geſellſchaft unter-der Zitulatur: badifhe Gefeltfchaft 
für Zuderfabriftation, mit einem -in 2000 Aftien ver 
theilten WBetrieböfapitale von einerMillion ‚Gulden: bildete 

und vorläufig eine Probefabrit nach dem Verfahren des Fa: 
brifanten Schutzenbach in Freiburg anlegte. Unter fol 
chen Aufpizien war alfo Buder ein gewinnreiher Schmuggek 
artifel geworden. | 

- Im anderer Hinficht bethätigte die Regierung zu berfelben 
Zeit ihre Sorgfalt für die Beförderung intelleftueller Intere}; 
fen durh Errichtung eines Oberftudienrathd, der am l5fen 
Mai d.3. in Wirffamkeit treten ſollte. Diefer Gentralftelle 

ward nämlich die Beauffihtigung und Leitung des gelehrten 
- Schulwefens und der höhern Bürgerſchulen wicht nur, fondern 

auch- Die Rezeption der Lehramtskandidaten und die Dienſtpo⸗ 
lizei über das geſammte Lehrerperſonal übertragen. Das Di— 
rektorium im Studienrathe ſollte zwiſchen den Direktoren der 
evangeliſchen und der katholiſchen Kirchenſektion wechſeln, und 
zweifelsbhne wurden zu Mitgliedern der fraglichen Centralſtelle 
würdige. und der Sache gewachfene Männer erwäblt, 

Wie fab ed denn nun im Großherzogtbume Baden mit 
dem. Kirchenweſen aus? Das Land war in Eirchlicher Hins 
fiht unter 64 katholiſche und 30 proteftantijche Defanate' ge: 
theilt. Das katholiſche Kirchenregiment ftand unter dem Erz: 
bistbume zu Freiburg. Kirchliche Streitigkeiten ber Katho: 
lifen durften in feinem Falle von auswärtigen Richtern ent: 
ſchieden werden. Auch ſollten zu Biſchöfen nur Geiſtliche 
gewählt werden, die von Geburt Deutſche und Staatsbürger 
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des ‚Staats wären, worin ſich der. erledigte Biichofsfig befände. 
Das Seminar ded Freiburger Eprengel?, welcher nicht nur 
das ganze Großherzogthum, fondern auch 14 Pfarren in Ho— 
henzollern: Hechingen und 59 Pfarren in Hobenzuls 

fernsGiegmaringen umfaßte, erhielt jährlih 25,000 Gul- 
den, während noch darüber Debattirt wurde, ob das projeftirte | 

evangeliſche Predigerſeminar in dem Landſtädtchen Bretten 

oder in Heidelberg errichtet werden ſolle. 
Am Ilten Mat d. J. ward endlich der Domkapitular 

Dr. Ignaz Demeter durd-abfolute Stimmenmehrheit zum 
Erzbifhof von Freiburg ermählt und als folcher von der 
Kanzel proflamirt, Es war aber ſchon früher dort ein bedenk⸗ 

liches Schisma eingetreten, indem die erzbiſchöfliche Curie be— 
fohlen hatte, Daß das von dem Bisthumsverwefer von Weſ— 
fenberg ausgefertigte und bisher üblich gewefene Ritual bei 
Seite gefeßt und Dagegen dad neue Ritual eingeführt werden 
ſolle. Nach diefem neuen Ritual mußte fortan das Mejent: 
lihe:bei den Saframenten nicht mehr deutfch, ſondern wieder 

lateiniſch geſprochen, auch in der Meffe nichts int Deutichen 
vorgetragen werden. Allein in Hehingen hatte das fraglicbe 

Ritual des Fürften placet nicht erhalten, wie denn auch im 

Badifhen beim Bolfe und bei einem großen There der 

Geiftlichkeit jenes Machwerk fo großes Mißfallen erregte, daß 
ganze Dekanate gegen daſſelbe bei den Behörden Borftellun: 
gen einreichten und um Beibehaltung des Weſſenbergſchen Ri⸗ 

tuals baten. 

Unterdeſſen hatte der Diener Gottes zu Nom, Gregor 
XVI, die Wahl feines geliebten Sohnes Anton Ignaz 
Demeter mittels apoftolifcher Macht beftätigt und durch Die 
vom 21ſten November 1836 datirte Bulle befräftigt 9 Spä— 

ter (am 2ten März 1837) ertheilte der Großherzog den Erz: 

bifchof den Nang im der erften Nangflaffe unmittelbar nach den 
Staatäminiftern, gab ihm den Titel Ercellenz und Hoch— 

würdigfter, erlaubte dem -hochgeftellten Mann auch, ſich 

— — 

a) Man leſe die Bulle in der Allgemeinen Kirchenzeitung 1837 
Ne. 80. ©. 654. 
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Wir zu nennen, in allen Pe großherzogl. hör ai 
en amtlihen Schreiben. 

Der neue Erzbiſchof gewann bald durch. Mügliche Bardd} 
Haktung, durch Menſchenfreundlichkeit und raftlofen Predigteifet 

um. fo mehr den Beifall der öffentlichen Meinung,’ da fein 
Amtövorgänger Boll ald Erzbifchof nie die Kanzel beſtiegen 
hatte: Und fo war denn, als Demeter zum erſtenmale "an 
Ofterfefte dad Hochamt in pontificalibus hielt, die Herrtiche, 
Kirche vollgepfropft. von Zuhörern aller Etände und Konfeffio: 

nendie nicht minder durch. die im Geifte der alten Kirchen 
mufif vom Kapelmeifter Reuter fomponirte Missa, als durch 
die hierarchifche Pracht ergöst zu werden Tihienen. Das kluge 

und nachſichtige Betragen des neuen Erzbiſchofs bewirfte ſogat 
eine Art von Waffenſtillſtand in dem ärgerlichen Ritualkampfe⸗ 
und ſchien alſo dem gewünſchten Kirchenfrieden recht ſörderlih 
zu: ſein. 

Dabei blieb jedoch im Freiburger Kirchenſprengel (an * 
len Orten) der tief gewurzelte Aberglauben unerſchüttert in feineh 

Grundfeften. So 3. B, follte zu Waldbüren ein Theil des 
Blut3 Jeſu Chrifti in natura noch vorhanden fein. Es war 
in einem zum Abendmahle geweiheten Kelche der Legende zu: 
folge ald Bodenſatz zurüdgeblicben ynd in einem weißen Tür 

chelchen, worauf der Kelch geftanden, aufgefaßt worden, Das 

Tüchelchen war alfo zufammengepadt, unter Glas und Nahitien 
gebracht und feit langen Jahren fhon ‘dem Wolke zur Aber 
tung in der Kirche ausgefegt worden, Noch jeht kamen all: 

jährlich. mehrere taufend Menfhen nach Waldbüren, die 
reihlihe Spenden bradten, wofür vor dem heiligen Blute 
‚Meflen gelefen werden follten. Die dortigen Geiftlichen fonts 
ten aber nicht fo viele Meffen lefen, ald gefordert wurden, Und 
fendeten daher den Geldüberfhuß an das erzbiichöfliche Drdina- 

riat in Freiburg, dem folche Bubußen fehr willfommen fein 
mochten. Wenigſtens gefchah von diefer Seite nichts, um des 
blinden Volks wunderſüchtigen Wahn radikal zu heiten. & 

Während foliher Unfian im Fatholifhen Volke unangeta:. 
ftet blieb, trieb unter den Proteftanten in Baden der My⸗— 

ſtizis mus und ——— ſein wohlbekanntes heilloſes Gau⸗ 

% 
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felipiel fort, ‚ obgleich dad _Minifterium des Innern befohlen 
hatte, daß auswärtigen pietiftiichen Emiffären im Lande durch: 
aus fein Aufenthalt geftattet werden folle. Zu dieſem Zwecke 

wurden. aud fämmtliche Polizeibehörden angewiefen, auf foldhe 
Apoſtel ein wachfames Augenmerk zu richten und beinihrem 

etwaigen Eriheinen die betreffenden Aemter unverzüglich davon 
in Kenntniß zu feßen, Und dennoch ließ. ein proteftantiicher 
Prediger in der, wegen ihrer warmen Bäder berühmten Stadt 
Baden,eine Brofchüre druden, durch weldje ein ihm zu Theil 
gewordener wunderbarer Traum, der ihm den nahen Tod feiner 
Gattin und zweier Verwandten verfündigt, zur Tublizität ge: 
bracht wurde. Der mpftiiche Unfinn mußte auch felbft in 
GSarlsruhe, Wurzel gefaßt haben, da in der Ständeverfamms 

lung (im Zulius 1837) bei Gelegenheit der ’ Debatten: über 
die Organijation des evangelifhen Schullehrerfeminard der Ans 

trag gemacht wurde: »die Negierung möge "darauf (halten, 
daß der,in der evangelifchen Kirche ohnehin ſtark Ueberhand 

nehmende Myftizismus fich nicht in die Pflanzſchule Fünftiger 
Lehrer einfchleihe und von da aus Über das ganze Land ver: 
breitet, werde.« 

, 

| Moca hiebiger in ſtaatsrechtlicher POP erfeheint die 
‚beim. Bundeötage gegen die großherzoglide Regierung : ange: 
brachte Klage des ehemaligen reichsunmittelbaren Adeld’aus den 
Kantonen Ortenau, Kronidhgau und Odenwald we: 
gen Beeinträchtigung ihrer Gerechtſame durch neue legislative 
Beftimmungen über Ablöfungen der Herrenfrohnden und des 
Blutzehnten, wie auch über bie Berfaffung - und Verwaltung 

der Gemeinden. Die Kläger (und in deren Auftrage der 
Freiherr Friedrih von Zobel) baten, daß der Bundestag 
ihren Nechtözuftand in allen feinen Beziehungen ſchützen und 
die badiſchen Geſetze wegen Ablösbarkeit verſchiedener grund: 
herrlicher Rechte, wie auch wegen einer neuen Gemeindeordnung 
außer Kraft ſetzen möge. Die Bundesentſcheidung erfolgte end: 

lich nach vierjähriger Friſt am zopen mag —— aus der 

Bundesprãaſidialkanzlei. 
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In Bezug auf die Reklamationen gegen gewiſſe Weſim 
mungen der Gemeindeordnung, wodurd grundherrliche Auffichtös 

rechte gefränft zn werden fihienen, erklärte fich der : ‚Bundestag 
zu Bunften der Reklamanten, und es mußten. alfo in den «betrefs 
fenden Punkten die Geſetze allerdings geändert werden, Was 

aber die Mitwirfung der Standes: und Grundherren zur Be: 

friedigung der Gemeindebedürfniffe -anbetraf, ſo wurden die 

Neflamanten auf dad am legten badifchen Landtage verabfchies 

dete Geſetz verwieſen. - Rüdjichtlih der Entfchadigung, die 
ihnen für die Aufhebung nugbarer Rechte von Seiten “der, 
Großherzogl, Regierung verheißen, worden war, ı mußten: fie, 

fobald ihnen tie Entihädigungsfummg ungenügend ericheinen 

folte, im Folge des Bundestagsbeichluffes ihre Forderungen bei 
den fompetenten badifchen Landesgerichten geltend machen. Es 

hatte aber. die Großherzogl. Regierung ſtets feitgehalten. an der. 
Behauptung: daß der mebiatifirte Adel durch die Bundesakte 

feing höhere Garantie für fein Eigenthum erlangt habe, als‘ 

der Etaat jedem andern Bürger ebenfalls gewähre. : Mithin : 
wäre die Kompetenz der -Bundesverfammlung- zu einer Eins. 
fhreitung in diefem Falle keinesweges begründet geweſen. In— 
zwiichen. famen doch die Kandesgerichte bei einer Klage des 

- Adel5 auf höhere Entichädigung fehr ins Gedränge Die Res 

gierung erfannte dies wohl und bot alfo, um fatalen Meites 
rungen auszuweichen, die. Hand zu BVergleichsverhandlungen, 
wozu jedoch cin Theil des grundherrlichen Adels ſich Feineswe: 

ges geneigt zeigte, obgleich die öffentlihe Meinung. nichts wer 
niger als einverflanden mit den Adelöprätenfionen war. 

Was die meue Geſetzgebung betrifft, fo war ſchon im 
Frühjahre die Geſetzgebungskommiſſion wieder zufammengetreten, 

und dieſelbe beftand jept aus folgenden zehn Mitgliedern: 
Staatsrath Jolly ald Präjident, dann die Gehrimenräthe 
Duttlinger, Mittermaier, Ziegler und Wolff, ferner‘ 
der Hofgerichtöpräfident Stöſſſer, die geheimen Neferendarien 

Pirot und Merk nebf den Miniſterialräthen Bokk und 

Lauckhart. Eben war ein merkwirdiger politischer Krimi: 
nalprogeß zu Gunften des wegen Hochoerraths angeflagten 
A. Schäfer (ald Verfaſſers der Schrift:- die Revolution): 
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beendigt worden. Schäfer bedürfte keines Anwalds, denn 
er vertheidigte ſich ſelbſt in einer‘ langen Mede, und wurde 
durch das höfgerichtliche Erkenntniß freigefprodhen. Mitter: 

maier, 'Baharidä und Thibaut galten “noch immer 
als die audgezeichnetftien Fortbilder der Rechtswiſſenſchaft 

und des Mechtözuftandes in Deutſchland. Zahlreich wurden 
daher befucht ihre Worlefungen über römifhbes, deutſches und 
kanoniſches Recht auf der Univerſität Heidelberg, welche im 
Winterſemeſter von 18364, unter den 456 inmatrikulirten 

Studenten viele Schweizer, 36 Hannovetaner, Holſteiner, Meck— 
lenburger und Oldenburger, wie auch 2 Engländer, 2 Irlän— 
der, 9 Griechen, 2 Amerikaner, 1Belgier und zwei Ankömm⸗ 
linge vom Gap der guten Hoffnung zählte, 

Stänzend  fcheint beſonders im werfloffenen "Sabre die 

Saifon in Baden gewefen zu fein, aber leider war auch dort. 

die Spielwuth auf. eine fo ungeheure Höhe gefteigert worden, 
daß franzöfifhe Spielunternehmer fih.für die nächften Jahre 

zu einer jährlichen Pacht von 40,000 Gulden erboten. Jam— 

mervoll endete dad Jahr 1836 für die Bewohner des uralten 

betriebfamen Städtchend Eß lingen, inden dort zwei Lage 
vor dem Weihnachtöfefte eine gräßliche Feuersbrunft 25 Ge: 

bäude in: Schutthaufen verwandelte, wodurch denn ‚auch das 
jchen bedeutende Defizit der — EN e tum Vieles 
vergrößert wurde. 

Das Jahr 1837 — 

zeichnete fich aus durch merkwürdige ftändifche Verhandlungen 
und deren. Nefultate. Die meiften durchs Loos ausgetretenen 

Mitglieder der zweiten Kammer wurden jedoch für den neuen 
Landtag wieder gewählt, und fo blieb die Stellung der Oppo— 

fition ‚gegen Die Fonfervative, faft immer im Sinne des Mini: 

ſteriums ftimmende Parthei ziemlich diefelbe, wie beim vorigen 

Randtage. Nach einer Großherzegl. am 13ten Februar d J. 
publizirten- Entſchließung, wurden die Stände auf den Gten März 

‘ 
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einberkfen, und die Dauer ihrer Sitzungen auf dre i Monate 
feſtgeſetzt. Ehe aber noch der Zeitpunkt eintrat, verlor das 
Land einen feiner ausgezeichnetſten Staatsdiener sin: der Perſon 
ded Freiherrn Ludwig Leopold Reinhard» Berſtett 
Er farb im 68ſten Lebensjahre’ mach langjähriger unheilbarer 
Kränklichkeit. Aus einer altadelichen im Ritterfantone 1 Orte⸗ 
nau domilicirten Familie entſproſſen, trat Berſtett, mad, 
dem Anfalle der DOrtenau, in badiſche Dienfte und zeigte 
fi zuerft ald gewandter Staatsmann auf: dem: Mienen Kon⸗ 

greſſe. Er’ befand’ fi dann waͤhrend des Feldzugd vom Jahre 
1815 Als badiſcher Bevollmächtigter im Hauptquartiere der 
Alſiirten, nahm bald’ nachher an den zu Frankfurt geflogenen 
Territorialverhandlungen mit umſichtiger Benutzung der Zeitz 
ereigniſſe Theil, vertrat auch das Gtoßherzogl Intereſſe als 
Bundestagsgeſandter und ward 1817 zum dirigitenden Miniſter 
der auswärtigen Angelegenheiten erhoben. Ermüdet jedoch durch 
den langen Kampf gegen die berühmten Häupter der badiſchen 
Oppoſition, zog Berſtetet ſich vor fünf Jahren: (48312 in 
dad Privatleben zuräd, hauptſächlich mit der gewünſchten Wie 
derherftellung‘ feiner zerrütteten Geſundheit beichäftigfr.) Allsin 
nicht die Kunft der Aerzte, nicht die. Kraft benützter Heilbäder 
vermöchte das zerflörte -Lebensprinzip zu : reftauriren,: Nach 
einem langen fchmerzhaften Krankenlager machten wiederholte 
Schlaganfälle am 36. Febr. 1837 dem — an 
des trefflichen Mannes ein Ende, 

Am Iten März d. J. eröffnete ber Großherzog: durch eine 
Rede vom Zhrone die Etändeverfammlung. Es wurbe. darin 
behauptet: dad Großherzogthum erfreue fich in feiner Allge: - 
meinheit eined blühenden Wohlftandes;- die: Erwartungen. von 
den Bortheilen des Beitritts zum Zollvereine feien auch - nicht 
getäufcht worden, und die Lage der Kinanzen jeige fich fort: 
während fo 'günftig, daß Abgabenverminderung ohne: Bedenken 
beichloffen werden Fönne. Dies waren unftreitig die, ange: 
nehmſten Berficherungen für. die Maffe der Unterthanen, von 
deren Anhänglichfeit, Zreue und Liebe ja der Großherzog felbft 

por Kurzem erft auf einer Reife durchs Land die AURERER 

Beweife erhalten hatte. 
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NonSãmmtliche Mitglieder beider Kammern wurden, bei Hofe, 
herslihotraftitiu na der: Großherzog felbft ‚trank, auf das Wohl: 

beider Kammern und auf das Glück des geliebten. ſchönen Va⸗ 
terlandes. Was hätte nun noch die Eintracht ſtören können? 

Der wreiten Kammer: Dankaddreffe war alſo ein; lobpreiſender 
Nachhall der Großherzoglichen Rede, beſonders mit Beziehung 
auf'die Allerhöchſte Zuſage, daß für Verbeſſerung der Straf⸗ 

geſetzgebung und der — — lender vateriich und bald 
geſergt werben solle: =. 

DObgleich num‘ Vie Baht: des —— mb, der Bir, 
prä denten zweiter, Kammer: auf ſehr .gemäßigte Männer, näm⸗ 
lich auf Mittermeier, Duttlinger-und ‚Merk gefallen 
war, fooließen: ſich Rott eck und Welker dadurch doch nicht 
einſchüchtern, die ‚gewohnte Verhandlung über die, Danfadbreffe 
in geheimer Sitzung zu bekaͤmpfen. ;»Denn „«;. Jagten, ‚beide 
mit Recht in: der Litterarifchen Welt hochgefeierte ‚Mäns 
nenz gerade: bei Berathung der Dankaddreſſe fei die. Deffent- 
lichkeit“ am allerwichtigſten, weil hier Die , Vertreter des Wolfe, 
bei den gegenwärtigen: Zeitverhaältniſſen, wo keine Preßfreiheit 
mehr beſtehe, noch die einzige Gelegenheit hätten, die Bitten 
und Wünfche des Volks vor den Thron zu bringen.« Schaaf 

und’ Kermiund' der ihnen nachfolgende. Troß ber; Conſervati⸗ 
ven bekämpften tapfer Rottecks und Welkers Verlangen, 
und ſo ward denn auch daſſelbe mit. großer Stimmenmehrheit 
zurückgewieſen. Es blieb bei der geheimen Berathung, woraus 
der bemerkte liebliche —— der Großherzoglichen Nede ben» 
vorging 

Noch viel heftiger — Br ber Streit über die, Ber. 

weigerung' bed Einrückens der- Antrittrede ) des Präfidenten 
Mittermaier indie Öffentlihen Blätter. Notted, Mel: 
Per und v..Igftein fanden in ‚dem fraglichen ‚Werbote, nicht 
nur einen One der ‚Genfur, ſoadern auch *— a 

u. de 

a) Diefe herrliche, die Bedingungen eines wahrhaft konſtitutionellen Lebens 
entwidelnde und ſolche kraͤftig darſtellende Nede lefe man im der AH: 

gemeinen. Zertung Jahr 1837. Außerorbentl. Weilage Nr, 195 ff. 
Sie enthält allerdings manche Phrafe, die dem fervilen Troffe hoͤchtch 
zuwider ſein mochte. 

1 



412 

tung der Kammer und des Vol, Mittermaier felbft 
wünfchte zwar Frieden und bat alfo, daß die Kammer fich nicht 

weiter mit dem Gegenftande ded Streits befaffen möge; da 
fih aber mehrere Deputirte dennoch zum Sprechen erhoben, 

fo übergab Mittermaier das Präſidium dem Vicepräfidenten 

Duttlinger. Nun entbranste der Kampf noch bitiger. Der 
Minifter v. Blittersdorf verfagte jede Auskunft über das 
getadelte Verbot und der Regierungskommiſſair v. Bödh er 
wiederte auf Itzſteins Erklärung, ‚daß die Minifter verpflich: 

tet wären, auf die Frage der Kanımermitglieder zu antworten: 

Die Minifter feien nur der ganzen Kammer, keinesweges den 
einzelnen Kammermitgliedern Rede und Antwort fchulvig. Nun 
Gefchrei: »Zur Tagesordnung!« Zur Tagesordnung !« Es mußte 
daher zur Abflimmung gefhritten werden, und die Mehrheit 
entichted für die Tagesordnung, vermuthlich,- um dem allge: 

mein verehrten, Prälidenten M. nicht in —— mit der 

Regierung zu bringen. 
Als ein quasi Arriergardengefecht gab es noch über das 

Nichterſcheinen des bislang von Chriſt beſorgten Landtagsblatts 

einen Streit zwiſchen Rotteck und Schanf, woran ach der 

Minifter v. Wlitterddorf in fo weit Theil nahm, daß er 

den von Korte getudelten, die Publizisrung der Landtags. 
verhandfungen betrefienden- Randtagsbefchluß in Schutz zu neh— 
men, fich für verpflichtet hielt. In dieſelbe Kategorie gehört 

auch noch der fpäter (Aten Julius) von Itzſtein zur Sprade 

gebrachte Antrag auf Wiederberftellung der Preßfreis: 

heit. Die Motion lautete nämlich dehin: »die Kammer möge, 

beharrend auf ihren Beichlüffen von 1833 und 1835, zu 

Protokoll die Bitte ausfprechen, daß ihr noch auf diefem Rand: 

tage eine Vorlage gemacht werde, durch welde eine den wah: 
ren bundesverfaſſungsmäßigen Pflichten der Regierung und den 
Rechten des Landes entiprecbende Gefepgebung Über Preffrei: 

heit bergeftellt werde, wenigftens aber ein Provifertum erlaffen, 
wedurch der gegenwärtige höchſt mangelhafte Zuftund der Preß— 

gefeggebung einigermaßen zu verbeffern fril « 

Duttlinger, Mohr, Rotteck und Welfer unter: - 
flügten die Motion, Blittersdporf, Jolly und Winter, 
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bie Regierungskommiſſarien, widerſprachen. Dennoch faßte die 
Kammer einſtimmig den Beſchluß, den geſtellten Antrag anzu— 
nehmen: . 

Weit auffallender als eine ſolche Einſtimmigkeit in zwei— 
ter Kammer war jedoch die Motion. des Freiberrn v. Andlaw 
(eines Mitgliedes der erſten Kammer) auf Gleichftellung, der 
Rechte beider Kammern, wobel er in der erflen Kammer eine 
Kritif des geſammten Staatshaushalts in finanzieller, admini— 
ſtrativer und legislativer Beziehung vortrug, die ein Schauder 
erregendes Bild des Zuſtandes des Großberzogthums darſtellte. 

Zwar ſuchte den kecken Redner der anweſende Miniſter von 
Blittersdorf zu unterbrechen und die Kammer zu bewegen, 
ihm das Wort zu entziehen; doch geſchah ſolches nicht, weil 
der Präſident, Freiherr v. Berkheim, in dieſer Art feine 

Autorität nicht anwenden wollte. Aber freilich beſchränkte ſich 

das Reſultat der ſeltſamen Dis kuſſion darauf, Daß. man zur 

Tagesordnung überging. 

— — — — — — — — 

> Die übrigen Debatten und Verhandlungen in der zwei: 
ten Kammer bezogen fih theils auf finanzielle, theils auf ju— 
ridiiche, theild auf administrative, theild auf. Unterrichtsangeles 

genheiten. Nach diefer Klaflifizirung mögen die bemerfenswer; 
theften bier ihren Play finden, 

In der vierten öffentliben Sitzung (17ten Mär;) er: 

folgte. die Wahl von fieben. Berftärfungsmirgliedera der Bud— 

getskommiſſion, wodurch die Zahl ſämmtlicher Theilnehmer an 

der fraglichen Kommiflion auf 17 gefteigert ward.. Als nun 
Duttlinger. die Diefufjion über den. finanziellen Bericht 
rüdjichtlih der Staatdausgaben von 1833 bi8 1835. eröff: 

nete, kam es zum heftigen GStreite wegen Ueberfchreitung der 
früher beſtimmten einzelnen Budgetsſätze, wobei wiederum 

Notted und Welfer den Negierungsfommifferien viel zu 
(haffen machten... Denn Welfer erklärte Fategorifh, daß er 
dem Budget, wie Itzſtein ſolches überſichtlich dargeſtellt 
habe, nicht unbedingt beiſtimmen könne, ſondern von Pflicht 

und Gewiſſen aufgefordert werde, eine moraliſche Anklage gegen 
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die Grundſätze, welche von den Miniſtern des Großherzogs 
befolgt würden, mit feiner bedingten Zuſtimmung ‘zu’ verbins _ 
den. Rotteck ließ fih in demfelben Geifte vernehmen: und 
erinnerte mahnend an feine auf dem verigen Landfage aus: 

gefprochenen Befürditungen ſtuffenweiſer Unterdrüdung der 

deutihen Freiheit, Die Minifter Blitterödorf und Win: 

. ter behaupteten gerade das Gegentheil, und Schaaf drang 

alfo auf Uebergang zur Tagesordnung. Dies geſchah m. 
Tage vor dent Schluffe ded Landtags. 

Welche finanzielle Refultate waren denn aber: wirtuch 
“erzielt worden? Ende Aprils erſchien eine Großherzogliche 
Verotdnung, zufolge welcher der bisherige Courswerth der hal⸗ 

ben Kronthaler von I Fl. 21 Kreuzer auf 1Fl. 20 Kreuzer 
berabgefegt und befohlen wurde, daß die halben Kronthaler 
zu 1 Fl. 20 Krz. in den Staatskaſſen, wie im Privatverfehr 
nur dann angenommen werden follter, wenn fie weder durch— 
löchert, noch befchnitten, noch abgenütt wären: Daſſelbe follte 
auch hinfichtlih der WBiertelöfronthaler gelten. Eine ſolche, 
augenblicklich in Vollziehung gebrachte" Verordnung - regte be: 

greiflicher Weife im Volke Unmuth und großen Tadel anf. 

An diefen Unmuth knüpfte ſich ein anderer über: die Art 
der Xblöfung der alten Abgaben, rüdfichtlih welcher 
fogar der Regierung vorgeworfen wurde: durch das Ab⸗ 

löſungsgeſetz gewinne nur der Fiskus, und dem fiskaliſchen 
Intereſſe ſeien daher die Intereſſen der Berechtigten ſowohl, 

als der Pflichtigen geopfert worden. Ja, ſtatt Aufhebung der 

alten Abgaben herbeizuführen, ſichere man vielmehr durch jenes 

Geſetz den alten Abgaben ein ewiges Leben. Es verwandle 
naͤmlich Steuern und Leibeigenſchaftsabgaben in Zinſen und 
Gülten und nehme den Pflichtigen die durch die Aufhebungs— 
gefege erworbenen Rechte. Kurz, die fragliche - Anordnung 
widerftreite der ewigen Gerechtigkeit! Schaaf ftimmte fogar 

mit ein in dergleichen Beſchuldigungen. Aber Rotted ver: 
theidigte dieſesmal die Regierung gegen den a gemachten. Ä 
Borwurf. 

en Noch fehärfere Debatten gab es in der zweiter Kammer 
bei Gelegenheit der Derethang über das Militairbudget⸗ für 
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4827 und 1839. Für daſſelbe ſprachen freilich der Finanz⸗ 
winiſter Böckh, der Kriegsrath Ftänzinger und der Oberſt 
ELaſſolaye, indem dieſer kategoriſch behauptete die Militairs 

verwaltung ſei redlich und ſparſam, verdiene alſo keinen Tadel. 
Dennoch ſtimmte die Kammer den Anträgen der. Kommiſſion 
bei, dap die Reglerung, in Anbetracht des geſicherten Friedens⸗ 
zuſtandes, gebeten werden folle, beſonders die Zahl der Ka: 

vallerie zu vermindern, wie auch. eine minder Foftfpielige For: 
mation des Militaird zu bewirken, Ginzelne Pofitionen,. 3. B. 
für dad Kriegsminiſterium, für das Urmeefommando u. ſ. f., 
‚ wurden ebenfalld etwas herabgedrüdt, und erſt dann der Mis 

litairetat von der Kammer angenonimen. Eben fo mußten 
fich : die. Regierungdfommifjaire; bei der Diskuſſion über „ben 
Geſetzentwurf, welcher. die Ruhegehalte und. Penfionen. der 
Unteroffiziere und Soldaten betraf, manche von, der. Kommillion 
vorgeſchlagene Abänderungen gefallen laffen, Denn.. wie. hefs 
tig. auch. Laſſolaye gegen den Sat ſprach, daß die Soldaten 
berechtigt. fein follten, ihre Rechtsanſprüche vor Gericht zu 

‚verfolgen, fo ward er boch von Welfer mit der Phrafe nie⸗ 
‚bergedonnert: es ift gar nicht nöthig zur militairifhen. Disci⸗ 
plin, daß. der Soldat die Anſprüche der Obern für. unfehlbar 

“Halte! - Man: lafle ihm doch ja Rechte und Rechtsgefühl, 
‚wie -folche ehemals die. römifchen Legionen begeifterten. Die 
Faſſung des Geſetzes nah dem Entwurfe der. Kommiflion, 
word darauf in der. Kammer mit 27. gegen 25 Stimmen 
beftätigt. Im Betracht des Mechtöverfahrens überhaupt war 
die Sitzung zweiter Kammer vom 18ten April d. 3. vorzüg: 
lich von bedeutendem Sntereffe, indem der Abgeordnete .Sans 
der bei Erflattung des Kommiffionsberichtö darauf antrug: 

die Kammer möge Fategoriih den Wunſch ausfprechen, daß 
in dem zu erwartenden Gefege über das Strafverfahren ber 
Grundſatz der Deffentlichkeit und Mündlichkeit feftgeftelt werbe. 
Bader, Bentner, Gerbel, Aſchbach, Merk, Itzſtein, 

-Duttlinger flimmten mit dem Antrage überein, und Rots 
te erklärte: »Deffentlichfeit fei dad einzige zuverläffige Pal: 

ladium des Rechts; wo. feine Oeffentlichkeit beftehe,. fei der 
Rechtszuſtand gleichſam aufgehoben, und ‚wenn. den Deutfchen 
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dad verweigert werde, wa3 die Engländer, Franzofen und 
Belgier ſchon längft beſäßen, fo müffe wohl die Urſache da— 

von in politifhen Verhältniſſen und Hemmungen von Außen 

liegen. Die vereinigten Bemühungen der genannten Männer 

bewirften denn auch, das. Der Antrag auf Ginführung ber 
Mündlichfeit und Deffentlichfeit von der Kammer einſtim— 
‚mig angenommen wurde, 

Bald nachher erhielt auch ber Antrag des Deputirten 
Aſchbach über die Nothwendigkeit der Vorlage eined Gefeßes, 
wodurd dad Recht der Unterfuhungsbehörde zur Verhaftung 
des Angeichuldigten und zur Hausfuchung genau beflimmt wer: 

den follte, sinftimmige Billigung der Kammer, wobei jedoch 
Schaaf und Eihrodt nebft einigen anderen Giviliften ſich 

ausbedungen, daß Welkers und Rottecks übertriebene 
Schilderungen von willführlihen VBerhaftungen und fchweren 
Gefangenhaltungen, die im Großberzogthume vorgefommen fein 

follten, zur Ehre des badiſchen Nichterflandes und der Regie: 

rung nicht ins. Protofoll aufgenommen werden dürften. 
-Unterdeffen erhielt doh MWelkfers Motion auf Errich— 

tung von Vergleichs: und Schiedeögerichten zur VBerininderung 
koſtſpieliger Prozeſſe lebhafte Unterfüsung in der zweiten Kam: 

. - mer, da MWelfer nachwies, daß ein ſolches Inſtitut weder ° 
. an der beftehenden Gerichtöverfaffung, noch an der Kompetenz 

der Gerichte etwas Ändern werde, indem e3 feinen Zwang 
in fih ſchließe, fondern ſich zum freiwilligen Gebrauche nur 
dur feine Guͤte empfehlen folle. 

In adminiftrativer Rückſicht hatte die Regierung der erſten 
Kammer einen Geſetzentwurf zur Modifizirung des Staat: 

dienergeſetzes vom J. 1819 vorgelegt, hauptſächlich in der 

Abſicht, ſich leichter ſchlechter und unbrauchbarer Staatsdiener 

entledigen, auch wohl die Penſionslaſt der Rentkaſſe vermin— 
dern zu können. Die erfte Kammer nahm den Geſetzentwurf 

- mit einigen nmoefentlihen Moviftfationen durch 15 gegen 7 
Stimmen an. Inderzweiten Kammer, woWelfer in 
diefer Angelegenheit Berichterftatter der Kommiſſion war, ging 
aber -die Sache ganz anders. Denn die Tendenz der Oppo— 

fitton war hauptſächlich dahin gerichtet, jeglihe Art von Will: 
4 
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kühr der Regierung - in. diefer - Sache abzuwehren und bie 
Staatödiener noch ficherer zu ftelen, als fie ed ſchon durch 
das Gefek vom J 1819 waren, - Die -Disfuffion fchloß mit 

' dem Untrage des Deputirten Sander: die ganze Sache: bis 
zum nächften Landtage zu vertagen, und- da die gefammte 
DOppofition fih dahin ſchon ausgeſprochen hatte, daß der frag: 

liche - Geſetzentwurf nicht. ohne wefentliche, die Regierung noch 
mehr. ‚beengende Mobdififationen- angenommen werden könne, 
alfo die Annahme des Geſetzes im Sinne der Regierung als 
ſehr problematifh erfchien, fo hielten die Regierungskommiſ— 

farien fürs Gerathenfte, dem Sanderfhen Antrage auf Ber: 

tagung ihre Zuftimmung nicht zu verfagen. Indeſſen faßte 
doch die zweite Kammer den Befchluß am Löten. Zulius d. 3., 
dafı- den Staatödienern, die in den Sahren 1814 und 1815 

als. Dffiziere in der Landwehr dienten, die daſelbſt zugebrach: 
ten Jahre bei der Penfionirung -in Anrechnung gebracht wers 
ben. follten.' 

In derfelben. Sitzung kamen die Petitionen - wegen 
Emancipation ber Juden A) zur Sprahe. Nah dem 
Kommiffionsberichte follte die Kammer auf den Beſchlüſſen 
von 4831, 1833 und 1835 beharren, Bader aber ver: 
langte, man- folle bewirken, daß eine wirflihe Verbeſſerung 

a) Nach der Verfaffung waren im Großherzogthume Baden die Juden 
Staatöbürger wie alle übrigen Bewohner. Sie Eonnten zwar nicht 
Bürgermeifter, Abgeordnete und Gemeinderäthe werden, hatten aber 
doc das Recht, bei der Wahl der Genannten mitzuwirken. Sie konn: 
ten Säujer und Grundeigentum erwerben, fo viel fie wollten, Ge: 
werbe aller Art treiben, und wenn fie ‚Semeindebürger waren, erhiel⸗ 
‚ten fie Zheil an allen Bürgergenüffen , wie an allem Gemeindeeigen: 
tum. Auch ftand es dem Großherzog frei, Juden als Staatödiener, 
fogar in hohen Poften, anzuftellen. Die Juden waren zwar militair- 
pflichtig, Fonnten aber audy Unteroffiziere und Offiziere werben. Ihr 
Kultus war Feinesweges befchränft, fo wie denn auch nicht leicht ein 
Gewerbe nachgewieſen werben mochte, das nicht von mehreren Juden 
betrieben. worden wäre. Berglichen fie alfo ihren Zuftand in Baden 
mit bem Zuftande ihrer Glaubensgenoffen im Königreihe Sadjfen, fo 

mußten fie fid) vergleihsweife gluͤcklich ſchaͤtzen. Freilich kamen faft 
auf allen badiſchen Landtagen Petitionen einzelner Sfraeliten vor, bie 
um völlige Gleichſtellung mit den übrigen Staatsangehörigen baten, , 

allein man hatte nicht ein Beifpiel folcher Petitionen von Seiten, der 
gefammten badiſchen Judenſchaft. 

Venturini's hiſt. Schriften. IH, 27 

* 
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des Nechtözuftandes der Zuben auf gefeglihem Wege erfolge. 
Minifter Winter meinte jedoch, man thue am beften, jest bie 
Sache auf ſich berupen zu laffen. Die Zeit feija nicht mehr 
fern, wo auch diefe Ungfeichheiten leicht ausgeglichen werben 

würden. Gr lobte übrigens die Juden ald treue Unterthanen, 
die in der Zeit allgemeiner Aufregung nie aus den Schranken 
des gefeglichen Gehorfamd gewichen wären. Schaaf wollte nun 
gleich zur Abftimmung fchreiten; doh Merk, Duttlinger, 
Rotted und Welfer verlangten Diskuffion. Ad es nun 
zur Abftimmung gedieh, fo gewann der Vorfchlag: die Sache 
bis zum nächften Landtage aufzufhieben, mit 36 gegen 20 
Stimmen den Sieg. Rotted war bei bdiefer Angelegenheit 
in der Majorität, Welker aber in der Minorität. 

Eine der merkwürdigften, ſechs Tage hindurch daurende 
Verhandlung der Kammer war bie am 24ften Mai erft been- 
bete über das Gemeindewahlgeſetz. Der Antrag Rot= 
tecks: die bisherige Beftimmung, wonach aüch in den Ge 
meinden über 3000 Seelen allgemeine Gemeindeverfammlun: 
gen und Urwahlen ftattfanden, fortbeftehen zu laffen, wurde 
mit 42 gegen 19 Stimmen verworfen. Nun ſuchten Rot: 
ted, Mittermaier, Itzſtein und ihre Freunde fo viel 
ald möglich durch Amendement5 von dem Charafter des frü- 
heren Gefeßes zu retten. In den Debatten entwidelte ſich 

alfo während des fechätägigen Kampfes eine Maffe von Kraft, 
Intelligenz und Beredfamkeit, wie desgleichen nicht leicht in 
einer andern beutfchen Ständeverfammlung nachgewielen wer: 
den möchte. Der Hauptftreit bewegte fih um die Beftim: 
mung des Audfchuffes in den großen und Heinen Gemeinden, 
wie auc über die drei zu bildenden Klaffen der Wahlberech: 
tigten. Die meiften Vorſchläge der Regierung fanden jedoch 
Beifall, und zuletzt wurde das ganze Gefeh mit 35 gegen 26 
Stimmen angenommen. Mittermaier, Ipftein, Rot: 
ted und Welker waren babei in der Minorität. 

Es ift hierbei zu bemerken, daß die Regierung ſchon der 
erſten Ständeverfammlung im Jahre 1819 ein Gemeindeord:; 
nungögefeß vorgelegt hatte, das aber nicht zu Stande Fam, 
und fo blieb auh durh fünf Ständeverfammlungen das 



419 

Bemühen fruchtlos, den Gemeinden eine mit den Grundfägen 

der Verfaſſungsurkunde übereinftimmende Organifation zu ver: 

ſchaffen. Endlich fchien im 3. 1832 dad große Werk gelun: 

gen zu fein. Aber dennoch fah fich die Regierung im Jahre 
1837 bewogen, der Ständeverfammlung mehrerer Abänderungen 
der. wichtigften Beſtimmungen des Gefeßed zu empfehlen a), 

Mas nun die intelleftuellen Intereffen anbetrifft, fo wurbe 
am. 22ſten Junius »der Gefegentwurf wegen Vergrößerung 
des zur Givillifte gehörigen Afademiegebäudes mit Stimmen: 
einhelligfeit angenommen. Da der Großherzog viele Foftbare 
Gegenftände befaß, die er dem Publifum zugänglich zu machen 
wünfchte, fo follte eben dazu eine angemeflene Lofalität in 
dem fraglichen Gebäude vorgerichtet werden. Welfer, Merk 
und mehrere fonft zur Oppofition gehörende Abgeorbnete lie: 
fen dem hohen Sinn des Negenten für Kunft und Wiſſen— 

Schaft: bei dieſer Gelegenheit volle Anerkennung zu Theil werben. 
Biölang hatte bei den einzelnen gelehrten Schulen eine 

auffallende Verfchiedenheit rüdfichtlih der Entlaffung ihrer 
- Schüler zur Univerfität flattgefunden. Jetzt aben trat eine 

neue Organifation der - gelehrten Schulen ind Leben. Die - 
Symnafien hatten einen. fiebenjährigen Lehreurfus nach dem 
neuen Studienplane zu beftehen, und nur die Eyceen entließen 
ihre. Schüler, nad) einer. fcharfen -Maturitätsprüfung, zur Uni: 

verſität. Gleichfalld folte bei den Promotionen der Schüler 
von einer Klaffe zur andern’ firenge Prüfung fowohl in Bezug 
auf Befähigung, ald auf Betragen ftattfinden: 

Endlich gingen auch die Wünſche der letzten proteftanti- 
fhen Generalfynode wegen Errichtung eines Predigerfeminard 

für evangeliich.proteftantiihe Theologen in Erfüllung. Hei: 

dvelberg wurde zum Sitze bed Seminars beftinmt. Die 
dortige” theologifche Fakultät ward angewiefen, zu dem im 
Seminar zu ertheilenden Unterricht mitzuwirken, und fämmtliche 

Theologie Studierende follten nad) Vollendung ihrer Univerfi: 

a) Wer fihh.von der Sadıe — unterrichten will, der leſe den — 
lichen Bericht in den Außerordentl. Beilagen Nr. 260 ff i 
der Allg. Zeitung, Jahr 1837. 
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tätöftudien wenigftend ein Jahr zur Worbereitung auf ihren. 
praftiihen Beruf ind Seminar treten. Ya, dies war fogar 

eine Bedingung der Hoffnung, im Badiſchen ald Pfarrer an: 

geftellt zu werden. 
Rückſichtlich der zu ſolchen Anftalten nöthigen Geldmit: 

tel hatten die Stände fich benfalld freigebig in ihren Bewil- 
ligurigen bewiefen. WBielleiht war ein ſolches zwedmäßig eins 
gerichteted Worbereitungsinftitut auf das geiftliche Lehramt auch) 
ein wirffames Heilmittel der myſtiſchen Epidemie, die, von der 
Schweiz ausgegangen, zahlreihe Familien in verfchiedenen ba: 
diſchen Gemeinden, -befonders im öftlihen Theile des Schwarz _ 
waldes, angeftedt hatte. Dort hatte fogar ein evangelifch:pro: 

teftantifcher „Paftor die einzige Katholifin in feiner Gemeinte 
dergeſtalt myſtiſch bearbeitet, daß fie alle ihre Fatholifchen 
Gebetbücer in frommer Wuth den Flammen Preis gab. Leis 
der ward durch ſolchen Befehrungseifer der faft erloſchene Haß 

zwifchen den verfchiedenen Konfeflionsanhängern- neu gewedt, 
und felbft Unfrieven in fonft einträchtigen Familien ausgefäet. 

Wenige Tage vor dem Schluffe der diesjährigen badi« 
fhen Ständeverfammlung fand in ber zweiten Kammer eine 
politifche Aufregung eigenthümlicher Art ftatt, als das Königl. 
hannoverfche Patent vom 5ten Julius d. 3. zur öffentlichen 

. Kunde gelangt war. Bei Gelegenheit der Berathung über 
dad Budget ded Minifteriumd der auswärtigen Angelegenhei— 
ten bradıte nämlich Itzſtein die Sache zur Sprade und 
verlangte, daß die Kammer die Negierung erfuche, dem Großs 

herzoglihen Gefandten am Bundeötage geeignete Weifung zu 
eriheilen, um dahin zu wirfen, daß in Gemäßheit des Arii—⸗ 
feld 13 der Bundedafte und bed Artikels 56 der Wiener 
Schlußakte die in anerkannter Wirkfamfeit beftehende land: 
ſtändiſche Verſaſſung des Königreichs Hannover von der Buns 
beöverfammlung aufrecht erhalten werde! 

‚Der Minifter von. Blitterödorf fuchte zwar audzu: 
weichen und meinte: da die fragliche Angelegenheit dad Groß: 
herzogthum nicht berühre, fo eigene fie fih aud nicht zu, 
einer Berathung und Schlußfaffung der Kammer. Jetzt aber 
erhoben fih Duttlinger, Eihroth, Rotted, Welker 

* 
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und fogar Schaaf, und aller Widerrede des Minifterd un: 
geachtet trat alſo die Kammer einftimmig dem Antrage 
des Abgeordneten. v. Speftein bei. 

Am Tage vorher (?iften Julius) berieth die Kammer 
fih über den Gefegentwurf wegen Bildung eines. befondern 
ftändifhen Ausfhuffes zur Prüfung größerer Gefegentwürfe, 
welche die Gefeßgebungstommiflion oder das Auftizminifterium 
bearbeite. " Welker wollte feine gemeinfame Kommiſſion bei: 

der Kammern, Mittermaier brachte ihn aber zum Schwei⸗ 
gen, und nun nahm die Kammer, unter Verneinung von nur 

drei Stimmen, den Geſetzentwurf an. Nach demſelben ſollte 

der Ausſchuß beſtehen aus 3 Mitgliedern der erſten und 6 

Mitgliedern der zweiten Kammer. Er follte gewählt werden 
in beiden Kammern durch relative Stimmenmehrheit, felbft 

aber durch abfolute Stimmenmehrheit einen Borftand aus eige— 

ner Mitte wählen, und die Megierung berechtigt fein, den 
Ausſchuß zufammenzurufen, fobald_ ein zu deſſen Prüfung 

geeigneter Entwurf bearbeitet fei. Die erfte Kammer verwarf 
zwar die Sache mit 14 gegen 4 Stimmen, mußte fich aber 
dennoch in der. Folge fügen «) 

Alſo waren denn die Hauptgefchäfte befeitigt, und nun 

erfolgte am Iften Auguft d. 3. der Schluß des fünf Monate 
daurenden Landtags durch eine freundlich danfende und das 
Verdienſt der Stände anerfennende Mede des Großherzogs. 

Belobt ward insbeſondere die Bereitwilligkeit, womit die Stände 
anſehnliche Geldſummen bewilligt hatten zum Baue oder zur 

Erweiterung neuer und alter Gefängniſſe, zur Errichtung eines 

— * 

a) Noch im Laufe des Jahrs 1837 verſammelte ſich der ſtaͤndiſche Aus— 
ſchuß, um die Jahresrechnung der Schuldentilgungskaſſe zu pruͤfen. 
Er beſtand aus dem Markgrafen Wilhelm, als Praͤſident der erſten 
Kammer, und den Mitgliedern dieſer Kammer: v. Goͤler, Nebri— 
nus und Rau, nebft fehs Mitgliedern der zweiten Kammer: 
—Itzſtein, Rottel, Bell, Duttlinger, Hoffmann und 
Speyerer. Ihre Gefchäfte dauerten 9 Tage, und das gewonnene “ 
Hauptreſultat war: daß ber reine Schuldenbeftand des Großherzog: _ 
thums ſich belaufe auf 22 Mill. 232,751 Gulden. Nur die Schuld 
an die Privatgläubiger wurde aber verzinfet, und diefe Schuld belief 
fih nur auf 9 Mill. 434,828 Gulden. Das Budget: von 1836 bis 
1837 hatte beftimmt und verwendet zur Zilgung 269,196 Gulden, 

— 
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Srrenhaufes, zur Fortfegung des Wafler: und Straßenbaues 
u.f.f. Belobt wurden die Stände dann noch vorzüglich darüber, 
daß fie fich nicht minder die höhern geiftigen Intereflen zu Herzen 
genommen und allen Zweigen des Unterricht3 anjehnliche Do: 

tationen zugebilligt hätten. 
Mandeln Sie,« fchloß der erhabene Redner, »ftet3 auf 

dem betretenen Wege, vertrauen Sie Mir wie bidher, achten 
Sie dad Recht, nehmen Eie Rückſicht auf die beftehenden 
VBerhältniffe, fo werden Sie Shrerfeits unfere Verfaffung immer 

‚ fefter begründen, deren genaue Bewahung und Bollziehung 
zu den wichtigften Aufgaben Meines Lebens gehört. Sagen 

Sie Ihren Mitbürgern, was Sie gefunden haben: Wahrheit, 
Treue und Offenheit in allen Zweigen ber Verwaltung. Ich 
entlaffe Sie, — Meine Zufriedenheit und Mein Wohlwollen 
werben Sie begleiten.« 
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Großherzogthum Seiten 
befieht aus 44 ehemaligen deutſchen Reichsſtänden in den ehe: 
maligen oberrheinifchen und niederrheinifhen Kreifen. Sein 
Flächeninhalt beläuft fih auf 1523, Meilen, und von bie: 
fen fommen 374 DMeilen auf die von 184,000 Menfchen 
bewohnten Standeöherrfhaften. Die gefammte Bevölferung 

des Großherzogthums mag aber jest wohl die Summe von 
740,000 Sndividuen erreichen. 

Das in die drei Provinzen Starfenburg, Ober: 
heffen und Rheinhefien getheilte Land ift im Allgemeinen 

gebirgig, indem der Odenwald bie ganze öftlihe Hälfte der 

Provinz Starkfenburg bededt, in Oberheffen das Vo— 
gelögebirge die Wafferfcheide zwifchen Wefer und Rhein 
bildet, in Rheinheſſen aber mehrere Abfälle.des Donner _ 

berges vorfommen, Der Hauptfirom des Landes ift ber 
Rhein. Er berührt dad Großherzogthum auf einer 14 Mei: 
len langen Strede und nimmt den Main, die Nidda und 
die Wetter auf, In Süden macht der Nedar eine Strede 

lang de3 Landes Grenze. Im Norden fließt die Lahne und. 
im nordöſtlichen Theile Oberhefjens firömt die zum Weſerge— 

biete gehörende Fulda. 
Am fruchtbarften ift der Boden im hügelreichen ;hein- 

hbeffen und in der Wetterau In den gebirgigen Ge: 

genden ift dad Klima ungleich rauher. -Dort giebt ed aber 
auch ungeheure Waldungen, die überflüffiges Holz liefern, 

- während im Flach: und Hügellande viel Getreide, ſchöner 
Bein, Delpflanzen, Obft, Flachs, Hanf, Hopfen und Taback 
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reihlih probuzirt werben. In Oberheſſen und Star: 
fenburg florirt vorzüglich die Viehzucht, und Wild liefern 
die großen Waldungen, woran ed aber Rheinheſſen faft ganz 
fehlt. An Fiſchen (befonderd an herrlichen Rheinlachs) fehlt 

es jedoch nicht, und eben fo wenig. an einer einträglichen Bie: 

nenzucht. Die Mineralproduktion ift freilib nicht hinreichend 
für den Bedarf de3 Rande, und man hat fich daher zur 

Einfuhr von Metallen bequeinen müffen. Salz liefern die 
Galinen zu Ludwigshall, Salzhaufen und Wiffels: 
heim beinahe zum vollen Bedürfniß. Auch fehlt ed nicht an 
Mineralbrunnen zu Auerbach, Schwalheim und Vilbel. 

Den bedeutendften Nahrungszweig der Landeseinwohner 
gewährt die Landwirthſchaft, befonders der ziemlich ergiebige 

Aderbau, der fo viel Getreide produzirt, daß davon in guten 
Sahren für 2 Millionen Gulden auögeführt werden kann. 
Auch der Weinbau geftattet eine Weinausfuhr, bie in guten 
Sahren über eine Million Gulden ind Land bringt. Minder 
bedeutend ift der Gewinn von der Ausfuhr an Färbefräutern, 
Walnüffen, Holz, Wolle, Honig, Wachs und Vieh. In 
Oberheffen ift die Leinwandfabrifation von Erheblichkeit. 
Den Gewinn bderfelben erreihen aber bei weitem nicht die 
MWolltuchwebereien, die Glaswaaren-, Metall:, Keder: und Ra: 
badöfabrifen.. Auch bedeutet überhaupt der Proprehandel des 

Großherzogthum& lange nicht fo viel, als der Spebitionds und 

Tranfitohandel, welher zu Mainz feinen Hauptfig hat. Bon 
Heſſens Theilnahme an dem großen preußifch:deutfchen Zollver: - 

eine verfpricht man fich immer neh erkleckliche Vortheile, und 
diefer Konjunktur verdanken auch wohl die Meffen zu Dffen: 

bach ihre Entftehung. 
Die Bevölkerung ded Großherzogthums Heffen wohnt - 

in 66 (meiftend kleinen) Stävten, in 49 Marftfleden und 1060 
Dörfern. Zum Proteſtantismus befennen fi über 500,000 
Menfhen. In Rheinheffen bilden Kutheraner und Reformirte 

‚ eine gemeinfchaftliche evangelifihe Kirche, und die proteftantifch- 

evangelifche Kirche wird von einem Oberkonfiftorium und drei 
Provinzialfuperintendenten regiert. Die Katholifen aber, die 
beinahe 200,000 Seelen ausmachen, ftehen unter dem Biſchof 



* 

425 

von Mainz. Verſchiedenheit der chriſtlichen Konfeſſionen be— 

gründet jedoch keinen Unterſchied in politiſchen und bürgerlichen 

Rechten; auch hat jede freie und öffentliche Ausübung ihres 
Religionskultus. Die Zahl der Juden ſteigt auf 23,000, und 

neben ihnen werden über 1500 Mennoniten geduldet. 
An Anftalten zum Volksunterrichte mangelt es keinesweges; 

denn groß ift die Zahl der Elementarfhulen, Was dagegen 
die wiſſenſchaftliche Ausbildung betrifft, fo giebt ed außer meh: 

teren lateinifhen Schulen zwei Progymnafien und ſechs 
unter dem Dberftudienratbe flehende Gymnafien. Realſchulen 

findet man in Mainz, DOffendbab und Darmfladt, 
Schullehrerfeminarien aber in Friedberg und Bensheim, 

die, wie fämmtlihe Volksſchulen, unter Leitung und Aufficht 

des Oberſchulraths in Darmftadt ftehen. An der Spise aller 

Unterricht3anftalten, die zur gelehrten Bildung beftimmt. find, 
glänzt hervor Die Univerfität zu Gießen, welche feit Kurzem 
mit einer fatholifch-theologiichen Fakultät, wie auch mit einem 
philologifhen Seminar und einer Forftichule ausgeftattet wor: 
den ift, 

Die ftaatdrechtlichen Verhältniffe find durch die Verfaſ— 
fung3urfunde vom 17ten December 1820 beftimmt und geord- 
net worden. Nach verfelben bildet dad Großherzogthum (in 

der Gefamntvereinigung der alten und neuen Zandestheile) ein 
innigft verbundened® Ganze. Die Perfon des Großherzogd, in 
welcher fih alle Rechte der nach der Verfaffung zu übenden 

Staatögewalt vereinigen, ift heilig und unverleglih. Die Ne: 

gierung ift erblih nad Erftgeburt und Linealfolge, und nur 
nach der Erlöfhung des Mannsftammes foll die Negierung auf 

das weiblihe Geſchlecht übergehen. 
u Zwei Theile der ſämmtlichen Domainen bilden dad unver: 

Außerliche Familiengut des Großherzogl. Haufes, und dieſes 

Gut ift vorzugsweiſe zur Beftreitung der Bedürfniffe des Groß: 
herzogl. Hauſes und Hofes beftimmt; auch darf ohne ftändifche 

Bewilligung jenem Gute Feine Schuldenlaft aufgebürdet werden. 

Ein Drittel (der dritte Theil) der Einkünfte fämmtliher Do: 
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mainen fol aber an den Staat abgegeben werben, um mittel® 
allmähligen Berfaufs der Güter die Landesfchulden, welche noch 

im Sahre 1832 12 Millionen 399,235 Gulden betrugen, 
zu tilgen. | 

Was nun die Pflichten und Mechte ber Unterthanen 
anbetrifft, fo ift die Leibeigenfchaft für immer gleich.den unge: 
mefjenen Frohnen aufgehoben, die gemeflenen aber find. ablös- 

bar. Jeder Helle ift zur WBertheidigung des Vaterlandes in 

Nothfällen verpflicäte. Die gewöhnliche Kriegspflicht beginnt 
fir die waffenfähige männliche Jugend mit. bem vollendeten 
zwanzigften Zebensjahre, und über den wirflihen Eintritt ins 
Heer enfcheidet das Loos; ‚doch ift Stellvertretung erlaubt. Uebri— 
gens find alle Heffen zu gleichen ftaatsbürgerlichen Verbindlich: 

feiten und zu gleicher Theilnahme an den Staatdlaften ver: 
pflichtet, wenn feine verfaffungsmäßige Ausnahme vorhanden ift. 

Kein Heffe darf feinem gefeglichen Richter entzogen, keiner 
anders ald in Folge gefeslicher Beftimmungen verhaftet, Eeiner 
länger als 48 Stunden über ben Grund feiner Verhaftung in 
Ungewißheit gelaffen werden. Keinem gewährt aber auch die 
Geburt eine vorzügliche Berechtigung zu einem Gtaatdamte, 
Die ſtaatsrechtlichen WBerhältniffe der vormaligen Neihsfürften 

und Grafen a) find 1820 beftimmt worden, und die befondern 

— 

a) Diefe find: die Fürften von Sfenburg:Birftein, Loͤwenſtein— 
Wertheim, Solms:Braunfels und Lıd, Ferner: die Grafen 
Solms:taubah, Solms:Rödelheim und Solms-Wilden— 
fels, dann bie Grafen Stolberg:Wernigerobe, Stolberg: 
Roßla, Ifenburge Büdingen, Iſenburg-Waͤchtersbach 
und SfenburgsMeerholz;. .Dazu die Grafen Shlig:Görg, 
Erbach-Erbach, Erbadh:Fürftenau, Erbad:-Schönberg, 
Leiningen=Wefterburg und die Freiherren v. Riedefel. Diefe 
Alle find frei von Meilitairpflichtigkeit und Eönnen in jedem Bundes: 
ftaate Militair- oder Groildienfte annehmen. Ihre Untertbanen muͤſ— 
fen ihnen eidlich Ehrfurcht und Gehorfam verfpredhen. Die Standes— 
herren dürfen aud eine Ehrenwadhe von 30 Mann, denen fie will: 
führlich eine, von der Uniform des Grofberzogl. Militairs verfchiedene 
Kleidung geben, bei ihren Schlöffern halten. Auc bleibt ihnen bie 
Berwaltung ihres Eigenthums überlaffen, und fie üben darin die Ge: 
richtsbarfeit in erfter und zweiter Inftanz, jedoch mıt einigen 
Beichränkungen. Bei der Entricytung ordentlicher und außerordentli: 

° cher Steuern Eönnen fie %, abzichen. Sie werben in peinlichen Fällen 
durch ein Zribunal von Ebenbürtigen gerichtet, und dieſes Tribunal 
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Nechtöverhältniffe des Adels genießen den Schuß der Werfafs 
fung. In diefem Punfte fand alfo Feinesweged Gleichheit der 
Rechte ftatt. Die Geiftlichen follten jedoch in ihren bürgerlichen 
Berhältniffen der weltlichen Obrigkeit unterworfen fein. — 

Die Angelegenheiten der Gemeinden waren ſeit 1825 ſo 
geordnet, daß eine ſelbſtſtändige Verwaltung dẽes Gemeindever— 
mögens durch von der Gemeinde gewählte Perſonen unter Ober: 

aufficht des Staats flattfinden ſollte; auch war verfprochen, 
daß das Gemeindevermögen- unter Feiner Bedingung dem Staatd: 
vermögen einverleibt. werden ſollte. Daſſelbe Verfprechen galt 

auch für das Kirchengut und für dad Vermögen der vom Staate 
anerfannten Stiftungen. Nicht minder war aber auch ber 
Grundfaß aufgeftellt worden, daß Feine Verordnung der Kir: 

chengewalt ohne Einfiht und Genehmigung des Großherzogd 
verkündigt und noch weniger ohne folhe Genehmigung vollzo: 
gen werden dürfe! 

Hauptfählid zum Schuße der Rechte des gefammten Volks 
in. feinen verſchiedenen Abftufungen: Adel, Bürger. und 
Bauern beftanden die in zwei Kammern abgetheilten Stände 

des Großherzogthums. Die erfte Kammer bildete ſich aus den 

Prinzen des Großherzogl. Haufe, den Häuptern ber flandes: 
herrlichen $amilien, dem Senior der freiherrlih Riedefelfhen 
Familie, dem Fatholifchen Landeöbifchof, einem vom Großher: - 

zoge auf Lebenszeit ernannten proteftantifhen Geiftlihen, dem 
Kanzler der Lanbesuniverfität und aus zehn ausgezeichneten 
Staatäbürgern, tie der Großherzog auf Lebenszeit in die Kam: 
mer zu berufen für gerathen hielt. 
Die zweite Kammer ſollte beſtehen aus ſechs Abgeord— 

neten des im Lande angeſeſſenen Adels, mit der Bedingung: 
daß der Gewählte 30 Jahre alt fei und wenigftend alljährlich 

300 Gulden direfte Steuern zu zahlen habe; ferner aus zehn 
‚Abgeordneten der Städte, wobei die Regel fefiftand: daß der 
Gewählte das vorgefchriebene Alter (30 Jahre) erreicht habe 
und 100 Fl. direfte Steuern jährli zahle; dann noch aus 

beftet unter dem Präfibium bes Vorſtandes des Oberappellationsge⸗ 
richts aus 6 Perfonen, die ER oder Mitglieber der erften Kam: 
mer find, 
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34 Abgeordneten, die von den nicht mit beſonderm Wahlrechte 
begabten Städten und von den Landgemeinden in den verſchie— 

denen Wahldiſtrikten gewählt wurden. Die Wahlart war ge— 

nau vorgeſchrieben. 
In beiden Kammern hatten zwar die Staatsminiſter und 

die ernannten Landtagskommiſſarien freien Zutritt, aber durch: 
aus fein Stimmredt. Der Großherzog konnte nad Belieben 
die fländifhe Verſammlung berufen, vertagen, oder auflöfen. 
Sm letztern Falle erlofhen alle Wahlen. Doch mußte er binnen 

ſechs Monaten eine neue Ständeverfammlung berufen, und 

die früher Gewählten durften wieder gewählt werden, wie 

nicht minder die Megel- feftftand: daß wenigftend alle drei 
Jahre fih die Stände verfammeln follten. Jede Wahl galt 

auf ſechs Sahre: und welche Mechte hatten denn die Lund: 

ftände? 
Dhne ihre Zuftimmung durfte weder eine direkte, noch 

eine indirekte Steuer ausgefchrieben werden. Das Finanzgefeß, 

das auf drei Sabre gültig, mußte die Regierung den Kam: 
mern vorlegen, die das Recht hatten, eine vollftändige Ueber: 

fiht und Nachweifung der Staatöbedürfniffe, wie nicht minder 
Auskunft über die Verwendung der früher bewilligten Gelder 
zu verlangen. Die Beichlüffe der zweiten Kammer fonnte aber 
die erfte nur im Ganzen annehmen oder verwerfen. Gefchah 

dad LKesstere, fo mußte das Finanzgefeh in einer Verſammlung 
beider Kammern disfutirt und der Beſchluß nach abfoluter 

- Stimmenmehrheit gefaßt werden. Ohne Zuftimmung der Stände 
konnte auch fein Polizeigefeb aufgehoben oder verändert wer: 
den. Freilich hatte nur der Grofiherzog das Recht, Ge: 
feßvorfchläge an die Stände zu bringen, doch war ed ben 
Ständen erlaubt, bittweije auf neue Gefege oder auf Abän: 

derung, ja auf Aufhebung der beftehenden anzutragen, wie 

auch gemeinfchaftliche Befchwerden und Wiünfche dem Randesherrn 
zugeben zu laffen. Uebrigens waren die Stände für den In— 
halt ihrer Freien Abftimmung gar nicht verantwortlih. Wäh— 
rend der Dauer ded Landtages durfte ohne Einwilligung ber 
Kammer fein Ständemitglied, mit Ausnahme der Ergreifung 
auf frifcher verbrecherifcher That, verhaftet, auch durfte es feis 
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nem Mitgliede verwehrt werben, in feiner Kammer Motionen 
über Gegenftände zu machen, bie in den Wirkungskreis der 
Kammer gehörten. Die Stimmenmehrheit war entſcheidend; 
die Kammern fonnten von Rechts wegen eine beftimmte An: 

zahl Zuhörer zulaffen und ihre Verhandlungen durch den Drud 

zur Publizität bringen. Ohne ihre Zuftimmung durfte die 
Staatösfhuld niemald vermehrt, auch Aushebungen zur Vers 

mehrung ber Truppen über die Bundespflicht hinaus feines: 

weges vorgenommen werden. Die Staatdminifter und ſämmt— 

lihe Staatödiener follten jeder innerhalb. feines Wirkungskrei— 
ſes den Ständen für die genaue Beobachtung der Verfaſſung 
verantwortlich bleiben. Die von den Kammern abgelehnten An: 
träge der Regierung ließen fib auf demfelben Landtage nicht 
wiederholen. Abänderungen der Verfaſſung Fonnten nie auderd 

als mit Bewilligung beider Kammern gefchehen. Der Groß: 
herzog hatte freilich das unbeflrittene Recht, den Präfidenten 

der erfien Kammer für die Dauer ded Landtags nad Gutdüns 

fen zu ernennen, den Präſidenten der zweiten Kammer mußte 
er jedoch aus den, drei ihm von der Kammer vorgelchlagenen 

Kandidaten wählen. Nicht minder war es für jeden Megies 

rungsnachfolger Pflicht, beim Negierungsantritte den Ständen 
eine Urkunde zuzuftellen, worin die unverbrüchlichfte Feſthal⸗ 

tung an der Berfaflung verheißen wurde. Diefe Urkunde wurde 

dann im fländifhen Archive niedergelegt und darauf der Hul— 
digungseid geleifter. 

— — — — — 

Die oberſte Landesbehörde iſt das aus drei Abtheilun— 
gen beſtehende Staatsminiſterium. Das Miniſterium der aus— 

wärtigen Angelegenheiten beſorgt auch die Angelegenheiten des 
Großherzogl. Hauſes. Das Minifterium der Zuftiz ift mit dem 
ded Innern und dad Minifterium der Finanzen mit dem des 
‚Krieged verbunden. Die Verwaltung ift von der Juſtiz ges 
trennt und wird in den Domaniallanden durch Kreisräthe, in 

den ftandesherrlichen Landen durch Kandräthe, und in Rhein: 
heilen durch die Provinzialdirektion beforge. Die Juſtiz ver: 
walten: in erfter Inftanz die Stadt:, Land: und Friedendges 
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rihte. In zweiter Inſtanz beforgen folhe die Suftizkanzleien 
der Standedherren, die Hofgerichte und das Kreidgericht zu 
Mainz. In dritter Inſtanz gehen die Nechtöfachen an das 
Oberappellationdgeriht zu Darmftabt und an dad Oberge— 
richt zu Mainz, von welchem jedoch Rekurs an den Gafia: 

tionshof Flattfindet. In unterfter Inſtanz findet mündliches 
Verfahren ftatt. Bei den Mittelgerichten oder in zweiter Sn: 
ftanz ift bald mündliches, bald fchriftliches Verfahren gebräuch— 

lich. Bei dem Oberappellationsgerichte ift aber blos fchriftliches 
Berfahren erlaubt, während nur in Rheinheffen das öf— 

- fentlihe Verfahren geduldet wird. Auch werden dort viertel: 
jährliche öffentliche Affifen gebalten. Das Finanz: und Steuer: 
wefen wird durch NRentämter, Steuerfommiffariate und Steuer: - 

einnehmereien beforgt, die, wie die Oberfinanzfammer, bie 

Hauptflaats: und Schuldentilgungsfafle a), die Rechnungskam— 
mer mit der Zoll, Oberbau: und Forftdireftion, unter Aufficht 
und Leitung des Finanzminifteriums ftehen. Das Minifterium 
des Innern hat die Aufficht Über das Oberkonfiftorium rüd: 
fichtlich de3 Kultus, über den Oberfchul: und Studienrath, 
über den Senat der Randeduniverfität und über das Mebizt: 
nalfollegium. 

„Es ftand aber auch verfaffungsmäßig die Negel feſt: 
daß jeder Staatöbeamte von der Staatöverwaltung zu jeder 
Zeit in den Ruheſtand verfetst werden fonnte, wobei fich denn 

die Penfionen nad) dem Dienftalter richteten. Auch‘ hatte die 

Regierung das Necht, jeden Staatsbeamten aus abminiftrativen 
Gründen zu verfegen, doc, ohne Zurüdfegung in der Dienft: 
klaſſe und ohne Verringerung ded3 Gehalts. Staaddiener, deren 
Verrihtungen nur als mechanifche betrachtet wurden, und bie 
mit Vorbehalt des Widerrufs angeftellt worden waren, konn⸗ 
ten freilich ohne Meiteres, ald Nachweifung ihrer Unfähigkeit 

: a) Die Staatsſchulden „Heliefen fih im Jahre 1833 noch auf 12 Mill. 
399,225 Gulden. In der Provinz Oberheffen fanden ſich aber noch 

4 Millionen Gulden Gemeindefhulden, und es war zu deren Abtra- 
gung eine gemeinſchaftliche Schuldentilgungskaſſe errichtet worden, wozu 
die Schuldenverbindlichkeit aller Gemeinden ihren Beitrag altjährlich 

mit Toon’ 100 leiſten ſollte. 
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entlaffen werden; doch durfte in allen anderen Fällen Dienft: 
entfegung nur durch richterliche3 Erkenntniß erfolgen. Der. 
Großherzogliche Hof zeigte ſich nicht minder glänzend ald ber 
badifhe. Es waren ja Oberhofmeifter und Hofmarſchälle, 
Kammerherren und Kammerjunfer nebft einer Hofrangordnung 

vorhanden. Auch hatte die Großherzogin, wie der Erbgroß: 

herzog, eigene Hofflaaten, und ſchon vom 25ften Auguft 1807 

batirte die Stiftung des aus vier Klaffen beftehenden Lud— 
wigsordend mit der fchönen Deviſe: Gott, Ehre, Va— 
terland! 

Das Großherzogl. heſſiſche Kontingent zum beutfchen 
Bundesheere follte beftehen aus 4802 Mann Fußvolf, 885 
Mann Neiterei, 568. Artilleriften und Pionieren, und. diefe 
Mannſchaft follte gehören zur zweiten Divifion des achten 
Armeekorps. Nach der neuen Formation betrug nun zwar 
das Großherzog. heflifche Militair auf dem Kriegsfuße 9480 
Mann, auf dem Friedensfuße jedoch nur 6361 Mann, von 
welchem etwa 1% präfent waren. Die jährlichen Koften bie: 
ſes aus 4 Negimentern Infanterie, einem Meg. Kavallerie 
und einem XArtillerieforps nebft einem 100 Perſonen ftar- 
fen Generalftabe beftehenden Korps beliefen fich aber doch auf 
914,800 Gulden. Mebenher beftand auch noch ein Gendar— 
merieforp& von 220 Mann zu Fuß und zu Pferde, zur 
Handhabung der öffentlichen Sicherheit, zu welchem Zwecke 
fogar in allen Gemeinden eine Sicherheitswache errichtet 
worden war, die mit den nöthigen Ausnahmen von Stan: 
desherren, Geiftlihen, Echullehrern und Schwädhlingen, aus 

fämmtlichen Ortöbürgern vom vollendeten 26jten bis zum 

49ften Lebensjahre beftcehen ſollte. Die Inftruftion für Gens: 
darmen und fonftige Sicherheitöwächter lautete noch liberaler, 
ald das im Jahre 1822 promulgirte Militairftrafgefegbuch. 
Allerdings läſtig für Heflens Bewohner blieb} freilih die 
Mititairftraße, welche fih von Aſchaffenburg queer dur 
das Großherzogthum nad dem bairifchen Rheinkreiſe hinzog. 
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Das Jahr 1836 

begann nicht nur für die Großherzogl. Familie, fondern auch 
für dad ganze Land mit einem allgemeine Trauer ‚verbreiten; 
den Greigniß. Nach langem fchmerzhafttem Kranfenlager ver: 
fhied nämlih am 27ſten Sanuar die Großherzogin Wilhel: 

mine Luiſe in einem Alter von 47 Sahren, 4 Monaten und 
17 Tagen. Aus ihrer 32jährigen Che mit dem Großherzoge 
Ludwig Il. waren zwar noch am Leben drei Söhne. und 

eine _Xochter, dad Land verlor doch aber durch den uner: 

warteten Todesfall eine milde, wohlwollende Kürftin, die Armen 
jammerten über den Verluft ihrer unermüdeten MWohlthäterin, 

und felbft die Künfte betrauerten den Abfchied einer freundli: 

hen Beſchützerin. j 
Sn der gewerb: und handelsthätigen Welt warb damals 

gerade das Kapitel von den unendlichen Vortheilen der Eiſen— 
bahnen, als zur Tagesordnung gehörend, nach allen Seiten hin 
beiprochen und diskutirt. Im Großherzogthume Heften hatte 

fih alfo auch bereit eine aus 493 Theilnehmern beftehende 

- Eifenbahngefellihaft gebildet, welche vorläufig zur Ausführung 
des hochpreislihen Werks die Summe von 743,975 Gulden. 

fubferibirte. Man fchritt daher zur Wahl eines proviforifchen, 
aus 1 Präfidenten, 7 Kaufleuten, 7 Rechtögelehrten und. 7 

Technikern beftiehenden Ausighuffes, der das Intereſſe der Ges 
felichaft bei den Staatäbehörden vertreten, Statuten entwer: 

fen und mit Schweftergefellfchaften Unterhandlungen anknüpfen _ 
follte. Dies Alles wurde mit höchſter Eile betrieben, und 
der Regierung infinuirt, daß fie dafür forgen möge, bei Anz 
legung fänmtlicher Eifenbahnen im Großberzogthume fo viel 

als irgend möglich von der Aftientheilnahme Ausländer ent: 
fernt zu halten. . Die Regierung zeigte jedoch wenig Luft, 
im Geiſte jened ultrapatrioriichen Verlangens zu handeln, 
wobei dann den Bittflellern Far genug nachgewiefen ward, 
daß ein völlig abgefchloffened Syſtem von Eifenbahnen. für 
dad Großherzogtbum Heffen niht nur wenig Nußen brin: 
gen, fondern fogar in feiner verfuchten Ausführung als chimä— 

rifch erfcheinen würde. Damit fchien ber auflodernde Eifen: 
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bahneifer für eine geraume Beit, auch im Großherzogthume 
Heflen etwas gemäßigt zu. werden, obfchon die zweite Ram: 

mer bereits den Belchluß gefaßt hatte, daß die Bellimmun- 
gen des Grpropriationsgefeßes vom Jahre 1821 auch auf 

Eifenbahnen angewendet werdem könnten. 

nm rn — — — 

Mit ungleich größerer Heftigkeit wurde in den Kammern 
über den ihnen von der Negierung vorgelegten, die Abtöfung 
der Grundrenten betreffenden Gefegentwurf geftritten. Die 
jweite Kammer nahm gerne das humane Gefeb an, allein die 

erfte Kammer wies das Geſetz hauptfählih aus dem Grunde 
zurüd, daß darin die Megel audgefprochen wurde: die Ge: 
meinden ſelbſt follten als Vermittler zwiſchen den Berechtig— 

ten und den Pflichtigen wirkfam fein. Dagegen forderte die 
erfte Kammer abfolut: der Berechtigte folle auf Verlangen 

der Pflichtigen zur Ablöfung der Grundrenten nur in dem 
Falle verpflichtet fein, wenn der aufgemittelte Werth der Rente 

ihm gleich baar, oder in 4 prozentigen Obligationen der Etaatd: 
fthuldentilgungsfaffe auögezahlt würde, auch der Staat felbft, 
nicht die Gemeinden, das Vermittlungsamt beforgte. 
Die zweite Kammer hielt jedoch feft an den Beftims - 
mungen des Gefekentwurfd und führte dabei cine fo Fräftige 
Sprade, daß die ariftofratifchen Grundherren es doch für ge: 

ratben hielten, in der Hauptfache fich nachgiebiger zu beneb: 

men. Der Anficht huldigte jedoch Feinesweges der Freiherr 

vd. Breidenftein, indem er fogar die Münbdlichkeit und 
Deffentlichkeit des Gerichtäverfahrens, und befonders das noch 

im Rheinheſſen beftehende Geichwornengericht, als höchftver: . 
derbliche Inftitute bezeichnete und verdammte. Der befannte 

Freiherr v. Gagern fuchte den heftigen Nedner eines Bel: 

fern zu belehren, und die öffentliche Meinung brach den Stab 
über die verbüfterte ariftofratifhe Wuth. Der Antrag auf 
Emanzipation der Juden fand fogar in der zweiten Kammer 
eine höchſt unglinftige Aufnahme. Der Bericht erftattende 
Ausfhuß behauptete nämlich Fategoriih: die große: Maſſe des 

ifraelitifchen Volks fei noch immer, was fie von jeher gewe— 
Benturin?’s Hift. Schriften. III. 28 
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-fen, arbeitfchen, betrügerifch, nüßlihen Beihältigungen abge: 
neigt und nur auf Schadher und Wucher verpiht. Die 

Schlußfolge diefer humanen Schilderung deutete aljo darauf 
bin, daß man fich ja nicht mif der Emanzipation übereilen, 
fondern lieber die fatalen Folgen, welche Franfreihs Begün- 
fligung der Juden gehabt, ald Warnungstafeln wohl beherzis 
gen und fich demnach darauf befchränfen möge, die Emanzi: - 

pation gehörig vorzubereiten. Gelbft die engen Gränzen, welche 
die Staatöprarid für die Juden in Helfen. abgeftedt, waren 
den ftändifchen Judenhaſſern noch zu weit, und fo fand des 

liberalen Deputirten Lotheiſſens Vorſchlag: die ‚Sfraeliten, 
weldye dad Staatd: und Ortöbürgerrecht bereitd erworben, den 
chriſtlichen Staatöbürgern in allen bürgerlichen Verhältniſſen 
gleich zu ftellen, in der zweiten Kammer fait gar feinen An: 

: Hang. Kaum drei Mitglieder erklärten fih in Zotheif: 
ſens Sinne. 9a das Meiultat der Diskuffion deutete offen: 
bar auf eine noch größere Beichränfung der Juden hin, wodurch 
dann ihre Emanzipation vorbereitet werden follte! 

Unter ſolchen bilatorifhen Umtrieben, wobei blos ein 
Bermittelungsbeftreben rüdfichtlih der aus der erften Kammer 

‚zurüdfommenden Beſchränkungen bemerkbar ward, verleren 
die ſtändiſchen Berathungen faft alled Sntereffe beim YPublis 
tum, und zwar um fo mehr, da faft alle beredten Mitglieder 
der Oppofition fih von dem ſtändiſchen Schauplage zurüdzo: 

gen, oder doch ein düſteres Stillſchweigen beobachteten. 
Werfen wir einen .prüfenden Blick auf die dur ftän: 

diſche Berathungen und Disfufionen in den legten drei 
Monaten erlangten Hauptrefultate, fo ift ed allerdings erfreus 
lich zu bemerfen, das binfichtlid des Einnahmebudgets für bie 

nächſte dreijährige. Finangperiode ‚beide Kammern in ihren 
Beihlüffen, bis auf ein Paar unmefentlihe Punkte, einig 

waren, obgleich der Präfivent des Finanzminifteriumd von 
Hofmann nachgewieſen hatte, daß nach den Bewilligungen 
der zweiten Kammer in Bezug auf die Zrankiteuer ein Des 
fijit der Cinnahme von 62,000 Gulden entfteben werde. 
Nach vielem Debatten’ ward. auch die Erhöhung der Einnahme 
bed Erbgroßherzog5 von 60,000 auf 75,000 Gulden durch⸗ 
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gefegt, während bie von ber zweiten Kammer gewünfchten 
Herabfegungen des Stempelbetrages wicht flatt fand, weil die 
erfte Kammer ihre Beiftimmung verweigerte, und weil Hofr 
mann ein noch größeres Defizit des Budgets ald Folge von 
Stempelverminderungen anfündigte. Der von der GStaatöres 
gierung vorgelegte definitive, 40,000 Gulden betragende Be: 
foldung3etat ded Kriegdminifteriumd ward inzwifhen mit dem 
geringen Abzuge von 850 Fl. von beiden Kammern bewilligt, 
und die Ablöfung der Grundrenten wurde glüdlicher Weiſe 
in ifrem SHauptprinzipe gerettet. Nachdem die Vermittelung 
der Ablöfung durch die Gemeinden befeitigt worden war, gab 
fi nämlich die erfle Kammer damit zufrieden, daß die Ab: 
löfung durch dad Achtzehnfache des reinen Ertrages mit 
Kreditirung des Ablöfungsfapitald vom Staate an den Pflich: 
tigen gegen 3 Procent VBerzinfung und allmählige Rüdzahlung 
der Kapitalien gefchehen möge. ine von mehreren Abgeords 

neten verlangte Reform der Artikel 72 und 73 der Verfaſ— 
fung3urfunde, welche Artikel das Verhältniß der gefekgebenden 

zur vollziehenden und oberauffehenden Gewalt betrafen, fam 

jedoch nicht zur Wirklichkeit, weil die Mehrheit der Stimmen 
fih im der Meinung vereinigte: daß die Sache gar wohl bis 
zur allgemeinen neuen Gefeßgebung beruhen fünne. Eine Haupt: 
differenz beider Kammern ergab ſich endlih in Bezug auf den 
Antrag ded Grafen Lehrbacd: die Regierung um Vorlage eines 
neuen Geſetzes zu bitten, wodurch den Vaſallen die Befugniß 

zugefichert werde, die Allodififation der Lehngüter unter billigen 
Bedingungen zu verlangen. Die zweite Kanımer billigte ben 
fraglichen Antrag. Die erfte Kammer verwarf denfelben mit 
zehn gegen zwei Stimmen, Die zweite Kammer beharrete 
jeboch auf ihrem Beſchluſſe und entfchied fich Fategorifh für die 
an bie Negierung zu richtende Adreſſe. Alfo waren endlich die 
Hauptfachen abgethan, und der Großherzog fand ſich bewogen, 

den am 27. April verfloffenen Jahrs begonnenen fiebenten 
Landtag am 30. Zunius 1836 zu fchließen. Solches that er 
mit einer Nede, worin die Ausdauer und bie von den Ständen 
bem allgemeinen Wohl des Landes gebrachten Opfer huldreich an: 
erkannt und belobt wurden. Der erhabene Fürft wies dabei auch 
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das verbreitete Gerlicht eined zwifchen ihm und feinen Untertha: 
nen entflandenen Zerwürfniſſes ald lügenhaft zurüd, und ers 

mahnte die in ihre Heimath zurüdkehrenden Ständemitglieder, 
auch dort zur Erhaltung der Eintracht, des Vertrauens und ber 

geſetzlichen Ordnung fräftig mitzuwirken, worauf er die Schei: 
denden mit der Werficherung feines innigften  Wohlmollend 

entließ, 

verlefen und der Landtag für gefchloflen erklärt. Der Randtagd: 

abfchied beftand aus 74 Paragraphen. In den erftien 44 Ab: 

fohnitten waren die auf dem Randtage zu Stande gekommenen 
Geſetze aufgezählt worden. Die übrigen Paragraphen wurden 

den Wünfchen und Anträgen beider Kammern gewidmet. Der 
Großherzog verfprach in der erften Abtheilung, ungefäumt das 
Erforderliche anzuordnen, damit die van den Ständen geforderte 
Bearbeitung der neuen Gefegbücher rafch fortſchreite. Er ver: 

fprach ferner, daß die Staatöregierung ſich bemühen folle, rüd: 

fihrlih des Militairbudget3 in «der laufenden Finanzperiode mit 
den verwilligten 936,563 Gulden auszufommen. Er gab end: 
lich die Zufage, daß ſämmtliche Staatsausgaben auf die ver: 

fchiedenen Berwaltungszweige genau nach den ftändifchen Ber: 
willigiingen verwendet werden, aud) die etwa entitehenden Webers 
fchüffe den Nefervefonds zur Dedung unvorbergefehener Bedürf— 
nijfe bilden follten. Endlich beftimmte der Landtagsabfchied, das 

Betrieböfapital der Dauptitaatäkaffe folle auf die Summe von 

1 Million 100,090 Gulden erhalten, auch dad Palais des 
verftorbenen Landgrafen Chrijtian zu einem Ständehaufe 
eingerichtet werden. 

Die nächfte erfreuliche Folge des alfo in Frieden gefchlofles 
nen Landtags war die Stiftung eines Gemwerbevereind für das 
Großherzogthum, wozu die Stände einen jährlichen Beitrag don 
5000 Gulden bewilligt hatten. Jedes ordentliche Mitglied des 
Vereins mußte fich zu einem jährlichen Beitrage von 3 Gulden 

verpflichten. Aus den ordentlichen Mitgliedern bildeten ſich 

drei Ausſchüſſe. Der erfte, aus 6 Mitgliedern beftehende, 

hatte alle Gegenftände der mechanischen Technik zu behandeln. 

Der zweite, gleichfalls aus 6 Mitgliedern beftehende Ausſchuß, 

Der Landtagsabſchied ward dann von dem Minifter bu Thiel | 
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- befchäftigte ſich mit allen Gegenſtänden der chemiſchen Technik, 
und der 12 Mitglieder enthaltende Ausfhuß ſollte alle Gefchäfte 
des Vereins, die ſich auf Manufakturen und Handel bezogen, 

beſorgen. 
Der Verein konſtituirte ſich am 15. November d. J., und 

die Zahl der Mitglieder ſtieg bereits auf 722, von welchen in 
der erſten Verſammlung zu Darmſtadt 118 gegenwärtig wa— 
ren. Der Präſident des Vereins, Miniſterialrath Eckhardt, 
hielt eine dem Zwecke der Verſammlung angemeſſene Rede, 
und man vereinigte ſich nun auch dahin, eine goldene und ſech s 

ſilberne Medaillen für ſolche Inländer prägen zu laſſen, die ſich 
bereits durch großartige Anlagen, oder durch die erſte Einführung 
von nützlichen Maſchinen ein Verdienſt um die vaterländiſche 
Induſtrie erworben hätten. Ferner ſollten auf Koſten des Ver— 

eins drei engliſche Kraftſtühle nebſt zugehörigen Schlichtma— 
ſchinen angeſchafft und ausgezeichneten Fabrikanten unentgeldlich 
überlaſſen werden. Zuletzt wurde auch ein Preis von 500 Fl. 
für denjenigen Bierbrauer audgefegt, der binnen Jahresfriſt ein 

Lager von 300 Ohm in feiner Brauerei gebraueten Bierd, das 
den bairifchen Bieren an Güte wenigftend gleich fomme, aufzus 
weifen habe. Die induftriöfe Verfammlung warb mit einem 
Seftmahle, wie gewöhnlich, befchloffen, wobei es nicht an pas 
triotifhen Zoaftd auf dad Wohl ded Großherzog, ald Ber 
fchügerd eines fo wohlthätigen Snftituts, fehlte, 

Nicht fo friedlih war die legte WBürgermeifterwahl in 
Darmftadt abgelaufen, wie fich aus der von 54 Darmftädter 
Bürgern unterzeichneten Klagſchrift an dad Miniftertum des In: 

nern und der Juſtiz ergab. Die Leute behaupteten nämlich, 
die durchs Geſetz verheißene Wahlfreipeit fei durch nichtswürdige 
Mittel ſchmählich befchränft worden, und die Kläger verlangten 

daher im Auftrage vieler ihrer Mitbürger, daß Vorkehrungen 
getroffen würden, um den nachgewiefenen Wahlumtrieben Schran- 
Ten zu feßen. . 

Inzwiſchen kam es doch bei den fraglichen Woblumtrieben 
nicht zu Prügeleien oder thätlichen Mißhandlungen der Wähler, 
die doch in Gießen zwiſchen Studenten und Bürgern faſt zu 
derfelben. Zeit vorfielen. Es mußte zur Wiederherftelung der 
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Ruhe fogar dort militairifche Hülfe angewendet werden, und das 
nichtswürdige Zrauerfpiel endete mit der Relegation. von 27 
Studiofen, deren einige Söhne hochgeſtellter Staatödiener 
waren. Solche Skandale auf der Zandesuniverfität mußten in 
der Reſidenz um fo miehr verächtlich erfcheinen, da der in 
Darmftadt fihon feit zwei Jahren wirkfame Verein für Wils 

“ fenfchaft, Literatur und Kunft fich eben jegt des Glücks er⸗ 
frenete‘, daß der Erbgroßherzog und feine Gemahlin, die lieb- 
lihe Mathilde von Baiern, huldreid das SAME N ded frage 

lichen Bereind übernommen — 

— — — — 

Sm Sabre 1837 

Famen mehrere bie Rechtöpflege und bie Verwaltung des Staats 
betreffende, vom letzten Landtage vorbereitete Punkte zur Wirk: 
famkeit. Das neue Griminalrecht hatte der geheime Staatsrath 

Knapp faft ganz ausgearbeitet. Staatsraty Eigenbrodf 
und Oberappellationsrath Meyland befchäftigten fih unermü⸗ 

bet mit der Bollendung des neuen Civilgeſetzbuchs, Kanzler Dr. 
Linde fuchte die Ausarbeitung des neuen Civilprozeſſes zu vol⸗ 
lenden, während der Oberappellationsrath v. Lindelofj feine 
Zeit der Vollendung des neuen Kriminalprogeifes widmete. 

| Rheinheffen, wo zur Erleihterung der Rechtſuchenden 

die Scheidung zweier Gerichtöbezirke ſchon flattgefunden hatte, 
hielt feft an der Deffentfichkeit des Gerichtöverfahrend und an der 
Gefshworenengerihten. Doch war die Rede davon, den letz⸗ 
teren bie politifchen Prozeſſe zu entziehen, wozu die Straßburger 
Ereigniffe VBeranlaffung gegeben haben mochten. In der That 

. wurden auch Borfehrungen getroffen, das Notariatdinftitut. in 
Rheinhefien aufzuheben und die fogenannte freiwillige Gerichts⸗ 
barkeit an die gewöhnlichen Gerichte übergehen zw laffen Max 
onnte aber dort auf Fräftigern Widerftand rechnen, als in den 
alten Provinzen, wo die fogenannte Schriftfäffigkeit werbrängt 
wurde. Unterdeffen hatte der Graf zu Sfenburg Wächter 

bad, vermöge Vertrags. im Januar 1837, die ihm zuſtehen⸗ 
den ftandeöherrlichen Gerechtfame. in Bezug auf Juſtiz⸗ und Po- 
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figeiverwaltung der Staatöregierung überlaffen, und das Zuftiz: 
minifterium eine ſcharfe Bekanntmachung des Inhalts audgefer: 
tigt, daß nur aus beſonderen Gründen eine Milderung 

der erkannten Strafen im Wege der Gnade zu erwarten ſei! 
Wahrſcheinlich beſtärkte dieſe harte, am 16. Februar veröfs 

fentlichte Verfügung den unglücklichen, wegen angeſchuldigten 
Hochverraths eingekerkerten Pfarrer Weidig von Obergleen 

imn Rheinheſſen in dem Vorſatze, feinem kläglichen irdiſchen Daſein 
ein Ende zu machen. Dies geſchah in der Nacht vom 22. auf 
den 23. Februar, indem Weidig mit den Scherben einer 
zerbrochenen gläſernen Flaſche ſich nicht nur die Luftröhre, fon= 

dern auch die Adern an den Fuß- und Handgelenken durchſchnitt. 
Am Morgen fand der Gefangenwärter den Bejammerungswürbi: 
gen noch lebend. Schnell berbeigerufene Aerzte vermochten ihn 
nicht zu retten. Gr flarb unter ihren Händen, 45 Jahre alt, 
und hinterließ eine Wittwe nebft zwei Kindern. 

Weidig war bis zum Sommer 1834 Schulrektor in 
Butzbach gewefen, von wo er ald Pfarrer nah Obergleen 

verfegt, aber fhon im Jahre 1835 dafelbft verhaftet und nach 

Friedberg, von da aber ind Arreftyaus nah Darmftabt . 
trandportirt wurde. Faſt allgemein ward die Nacricht durch 

mehrere Zeitblätter verbreitet, der felbftmörderifche Entſchluß 
des Unglücklichen fei durch barbarifche Behandlung in der Haft 
veranlaßt worden. Der fhmweizerifhe Beobadhter vom. 
17. März d. 3. veröffentlichte fogar die gräßliche Behauptung: 

Weidig fei, um ihm ein Bekenntniß abzudringen, geprügelt 
worden," und habe mit feinem Blute die Worte an die Gefäng- 

nißmauer gefchrieben:. » Jeder Vertheidigung beraubt, blieb mir 
nicht3 übrig, als mein Leben zu enben!« 

Diefe Schauder erregende Anflage der Darmftädter Kri- 
minaljuftiz warb freilich in der Großherzogl. Heffiihen Zeitung 
vom 31. März d, 3. widerlegt, die öffentliche Meinung jedoch 
dadurch Feinedweges mit den Prozeduren ber Unterfuchungen wes 

gen hochverrätherifcher Umtriebe ausgeföhnt. a) 

a) Wenige Tage vor Weidigs Selbſtmorde wurden wegen vermutheten 
Hochverraths noch arretirt - Lehrer am Schullehrerfeminar au 
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Im Darmitäster Provinzialarreftpaufe befanden ſich nad) 
Weidigs Tode noh 25 wegen politiiher Verbrechen Einge— 
ferkerte, worunter 5 Studenten, 3 ausübende Xerzte, I. Kans 
didat der Nechte, 2 Apotheker, 8 Handwerker, 1 Doktor der 

Philoſophie u. f.f. Die Unterfuhungshaft dauerte für die mei: 
ften ein Jahr, und fo wurden einige der. Unglücklichen wahnfin- 

nig, wie denn 3. B. der Student Winnigerode aud folder 
Urſache feinen Eltern ausgeliefert werden mußte. Und doc) 
fehlte es keinesweges am richterlichen Perfonale. Das Dberap: 

pellationd: und Kaſſationsgericht in Darmſtadt wurde, mit 
zwei neuen Näthen verſehen. Dazu wurden 2 Hoſgerichts- 

aſſeſſoren aus Darmitadt und 2 dergleihen aus Gießen, 
zum Verfertigen von Relationen, zum höchſten Zribunale berus 

‚fen, wodurch die Zahl der Mitglieder auf 20 anwuchs. Die 

Nückſtände, welche aufgearbeitet werden mußten, beliefen fi 
auf 500, und man hoffte, damit.in einem Zeitraume von vier 
Jahren fertig zw werden. Die Nüdftände entfprangen aber 
hauptſächlich aus den vielen fchwebenden politiſchen Prozeſſen, 
die zur legten Entfceidung an das höchfte Tribunal gelangten. 

Und doch waren in der erſten Hälfte des Jahrs 1837 die meiften 

und wichtigflen jener Prozeſſe noch nit einmal in ber Unter: 

fuhungsinftang beendigt. 
Daß nit felten ‚großer Lärm von hochverrätheriichen. oder 

gar demagogifchen Umtrieben gemacht worden war, der fid bei 
näherer Betrachtung als läppiich bewied, davon lieferte unter 

andern die Freifprechung von 79 Perfonen, die an einer firafs 

bare politiihe Zwecke verfolgenden Studentenverbindung in 

Gießen Theil genommen haben follten, den augenfälligften 
Beweis, 

Aus dergleichen betrübenden und freifinnigen Menfchen 
fogar die Liebe zum Waterlande verleidenden Erſcheinungen 
ſcheint fi) beinahe. erklären zu laffen, wie ausgezeichnete, in 

Amt und Würden flchende Männer. den Entjhluß fallen und 
— — — — 

Friedberg Dr. Briel, der Salineninfpeftor Wilbelmi in Nau— 
heim und der Bürgermeifter Salzmann. Die Unterjuchung hatte 
aljo im Jahre 1837 noch raſchen Fortgang. 
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ausführen Eonnten, nad Nordamerifa und zwar in großer 
Geſellſchaft eingeborner Heflen, auszuwandern. Als ſolche 
merkwürdige Auswanderer nennen wir nur den ſehr geachte⸗ 
ten Geiſtlichen und Schulmann Kaplan Münch zu Hom— 
berg, den ſeine Pfarrſtelle in Oberheſſen verlaſſenden Paſtor 
Münch und den Hofgerichtsadvokaten Paul Follenius 

von Gießen. Dieſe Männer waren. weder exaltirte Nevos 
' Lütionaire, noch armfelige Hungerleider. Sie wußten aud recht 

gut, was ihrer jenfeitd bed Weltmeerd wartete, und ihr Der: 

mögen war feineöweged unbedeutend. - 
Unterdeflen gediehen daheim im Waterlande doch auch 

manche erfprießliche Anftalten. In Darmftadt warb eine 

Spaarkaffe zu. dem Zwecke der Anlegung Bleiner Kapitalien 
begründet. In Gießen etablirte fi eine Leib: und Pfand: 
anſtalt. Das Perfonal der Hofbibliotbef in Darmftadt 
erhielt Gehaltszulage, und die dortige Kunftfammlung warb 

nit nur zwedmäßiger georbnet, fondern auch dem Publikum 
zweimal wöcentlidy ‚zur Beſchauung geöffnet. « 

Endlich erfhien am 2ıften März 1837 ein großherzog: 
lihed Edikt, betreffend die mwirflihe Erridtung eines evangelis 

hen Predigerfeminars in der Stadt Friedberg. Der ganze 
zur Errihtung und Fortdauer der Anftalt erforderliche Koftens 
aufıwand wurde aus öffentlihen Fonds beftritten,- und zur 
Unterfiügung vermögenslofer inländifcher Kandidaten waren fogar 
Geldftipendien ausgefegt. Der Wirkungskreis ded Predigerfe: 
minars, welches ſtets in freundlihem Wernehmen mit dem 
ebenfalls in Friedberg -vorhandenen Schullehrerfeminar forte 

fohreiten follte, erftredte fih auf fämmtlihe Kandidaten der 

Theologie im Lande und bezwedte deren weitere Ausbildung 
und unmittelbare Einführung in das praftifche Berufsleben. 
Jeder inländifche Kandidat, welder auf eine Anftelung im 
Dfarramte Anipruc haben wollte, war daher auch verpfliche 

tet, nach beendigten Univerfitätftudien das SPredigerfeminar 
ein Jahr lang zu befuchen, und folte dann zur Definitoriak 
prüfung nur unter der Bedingung, daß er befriedigende Zeug: 
niffe von Seiten des Geminardireftord beibringe, zugelaffen 
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werben. Auswärtigen Kandidaten warb’ jeboch die. Benusung 
der Anftalt nur mit befonderer Geneymigung des Oberfonfis 
ftoriums geftattet. Auf der. Landesimniverfität Gießen be 

fanden fih im Winterfemefter 183%, 63 evangelifhe und 
24 katholiſche Theologen. Sm folgenden Semefter war die 
Zahl der Erfteren auf 72 und die der Lebteren auf 26 ges 

fliegen. - | 
Nach einer neueren fehr zweckmäßigen Verfügung föllten 

die zu gering dotirten Pfarren nad und nach dur Zuſchüſſe 
aus disponiblen Firchlihen Fonds verbeflert werden. Es er: 

fehien aber auch eine vom I8ten Julius d. 3. datirte Groß: 

berjogl. Verordnung, welche die Ausübung der Disciplinargewalt 
fiber die Geiftlihen evangelifcher Konfeflion genau beftimmte. 
Darin fand. fich jedoch die Vorfchrift: daß, im Falle eine das 

Maaß der Diöciplinarftrafen überfchreitende Strafe gegen einen 
Geiftlihen anzuordnen fein möchte, jedesmal erft die Entfchlie- 

Bung des Großherzogd über einen folchen Fall eingeholt werden 
folle. Die neue Kirchenorganifation datirte Übrigens erft vom 

Fahre 1832, indem damald erft die vorher beftandenen drei 
Kircyenrathöfollegien zu Darmftadt, Gießen und Mainz 
in einen einzigen großen Kirchenfprengel zulammengezögen 
worden waren, Geit der Zeit war es denn hauptſächlich ge— 

fhehen, daß man aus DOberheffen und Starfenburg 

Kandidaten und Prediger von fchlecht dotirten Pfarreien auf 
befiere Stellen in Rheinheſſen verfegtee Damit war -man 

aber in Rheinheffen, wo die reformirte und bie lutherifche 
Kirche bereits fi in eins verfchmolzen hatten, übel zufrieden, 
weöwegen 23 dann aud an SProteftationen und fogar an Op: 
pofitionen bei dergleihen Berfegungen in Rheinheſſen : nicht 
fehlte. 

Dad fchleichende Gift des Myſtizismus und des über: 
fpannten Pietiömus hatte. neuerlich gleichfalls in manchem 
Theile des Großherzogthums fo gefährlichen Einfluß gewonnen, 

daß die hefliichen Kreisräthe von der Regierung angewielen 
wurden, die polizeilihe Gewalt gegen die Umträger von Trad: 
tätchen und noch mehr gegen die Anftifter. geheimer Konven: 
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tifeln anzumenbem; und: ſolche Schleicher im Benciungeſu⸗ 
ohne Weiteres zu arretiren 4). 
Dennoch konnte es nicht verhindert werben, baß im 

Kanton Oſthofen in Rheinhefſen eine infpitirte Seherin 
aufſtand, zu welcher ſich große Haufen von Gläubigen und 
noch größere von Neugierigen drängten. Es war ein einfa— 

‚bes Landmädchen, welches im Zuſtande des Hellſehens ſich 
ſogar über politiſche Gegenſtände bewundernswürdig ausſprach 

und dazu furchtbare Ereigniſſe prophezeiete. Die Stunde des 
Hellſehens ausgenommen, lag die Prophetin bewegungslos auf 
‚ihrer Ruheſtätte, und fcharfe verſtändige Beobachter verſicherten 

doch, daß bei der Entzückten an Betrug oder abſichtliche Täu— 
ſchung nicht zu denken ſei, was man auch ſonſt von der 

Sache denken möge. 
Dieſes vermeintliche Wunder dauerte noch fort, als in 

Mainz dad grandiofe Guttenbergöfeft am 14ten und 
15ten Auguft 1837 gefeiert wurde. Es ſchien Dabei ein 
nationaler Freundfchaftsbund deurfher Männer unter Gut: 
tenbergd Aegide gefchloffen zu werden, und am erften Feft- 

tage waren, nach Frankfurter Berichten, wohl 15,000 Fremde 
in Mainz verfammelt. Die Anftömmlinge wurden vom Stadt: - 
rathe in feierlichem Zuge vom -Rathbhaufe nach dem Gutten: 
bergsplatze geleitet, wo eine ergreifende, vom Ritter Neus 
fomm fomponirte Mufik fie vor dem noch verhüllten Standbilde 
empfing. Dann betrat der Präfident der Guttenbergsfom: 
miffion, Dr. Pittfchaft die Rednerbühne, und empfahl das 
Standbild dem Schusge der Stadt, In diefem Momente fiel 
die Berhüllung, und Thorwaldſons herrliches Kunffproduft, 

Guttenbergd Bildfäule, zeigte fih in voller Glorie den 
verfammelten Zaufenden, welche ein lang daurendes jubelrol: 
lendes Hurrah unter raufchender Mufifbegleitung ertönen 

a) Man fand dergleichen religifen Unfug keinesweges unter den Juden 
in Rheinheffen. Es aab da mehrere aufgeflärte und gelehrte Rabbi: 
ner, die aud) an der zu Wiesbaden im Junius 1837 gehalterren 
Rabbinenfynode Theil genommen hatten, um ſich über zeitgemäße Re: - 
formen in Betreff des Kultus gegenfeitig zu verftändigen. 
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ließen. Den Beſchluß machte Webers meiſterhaft exekutirte 
Jubelouverture. 

Der Prinz Wilhelm von Preußen, der Herzog 
‚ ». Cambridge und ber Prinz Karl v. Helfen nahmen 
Thei an der patriotiſchen Freude. 



Das 

Kurfürftentbum Seiten 

hat feinen jegigen Länderbeftand in dem ehemaligen oberrhei— 

niſchen, in dem fränkiſchen und in dem weftfälifhen 
Kreife des zertrümmerten deutfchen Reichs. Der Flächeninhalt 
beträgt 208%, Meilen. Es ift ein Berg: und Hügelland, 
dad nach allen Richtungen von Zweigen der Gebirge an feis 
nen -Gränzen durchzogen wird. Daher ift ed auch durchfurdht 
von zahlreihen Thälern, die hier und da in Ebenen auslau—⸗ 
fen. Das Klima ift freundli an den Ufern des Maind, 
rauh dagegen im Fuldaifchen und auf den Höhen der Rhön. 

Der Hauptftrom des Landes ift die an dem norböftlichen 
Grenzrande hinftrömende Weſer, welde ihre Quelflüffe 
Werra und Fulda aufnimmt und zu deren Flußgebiete 
auch die Diemel, die Edder und die Schwalm gehören, 
dahingegen in Oberheſſen die Lahn mit der Ohm und ber 
Main mitder Kinzig dem Rheine zufliegen. Dad Land 
liefert viel Holz, Getreide, Obft, Flat, Taback, Eichorien und 
etwas fchlechten Wein. An Rindvieh fehlt ed nicht. Auch 
giebt ed ein wildes Geftüte auf der Sennerhaide Ber: 
edelte Schafe findet man wenige, defto mehr Schweine, Wild, 
wilded Geflügel, Bienen und vortrefflihe Fifhe. Was die - 
Gewerbthätigfeit anbetrifft, fo find in Fulda und Nieder: 
heſſen zahlreihe Garnfpinnereien und Reinwandwebereien in 
Thätigkeit; die Eifen- und Stahlfabrifätion ift in Schmal: 

falden einheimiſch; an vielen anderen Orten findet man 
Lohgerbereien und Lederbereitungen, Tabacks-⸗, Hut: und Far: 
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befabrifen, dazu einige Wollenmanufakturen , befonderd aber 

Pfeiffen- und Töpferwaarenfabrikation. i 

In Kaffe befteht feit Jahren ſchon ‘ein Handel: und 

Gewerbverein, der Verbindungen mit allen bedeutenden Städten 

des Landes unterhält. Nächſt der bedeutenden Ausfuhr von 

Naturproduften find die bemerfenswertheiten Ausfuhrartifel; 

Garn, Leinwand, Metallwaaren, Holz, Salz, Dfeiffen, Farben, 

Macholderbeeren und Galanteriewaaren. Salzwerke findet man 

nämlih bei und zu Allendorf, in Nauheim, Salz: 

fohlief, Sooldorf, Karlöhafen und? Schmalfalbden. 

Bei dem Aller ift deu Proprehandel nicht fo bedeutend,“ ald 

der Speditiond:, Xranfito: und Sommiffionshandel zu Kaſ⸗ 

fel, Hanau, Karlöhafen, Manfried und Eſchwege. 

„. Die: Einwohnerzahl belief fih im Jahre 1834 auf 

. 647,950 Perfonen, die in 62 Städten, 33 Mardtfleden, 

1274 Dörſern und 381 MWeitern, Mühlen und einzelnen 

Höfen haufeten. Bis auf die Nachkömmlinge ber ehemals 

eingewanderten Franzofen und 9000 Juden find die Bewohner 

Kurheſſens Deutfche von berühmten Stamme der Katten. 

Sie ſprechen meiftend hochdeutſch, im Schaumburgifchen aber ift 

das Plattdeutſche zu Haufe, und in Schmalfalden: wird ein von 

beiden abweichender Dialelt geiprochen. Rückſichtlich des Kultus 

hekennt ſich mit der regierenden Dynaſtie der größere Theil der 

Einwohner zur reformirten Kirche. Daneben giebt es an 

150,000. Lutheraner und über 100,000 Katholifenz auch 

haufen in. Kurhefien ned an 300 Mennoniten. TV 

Jede evangeliſche Neligionsparthei hat ihre: Prediger; 

Metropolitane und Superintendenten. Die Reformirten ſtehen 

unter dem Gonfifterium in Kaſſel. In Marburg befteht 

ein lutherifched Gonfiftorium, und dad Gonfiftorium zu Hanau 

beauffichtigt die hanauifchen und ifenburgifchen Pfarrer. Auch 

zu Rinteln giebt ed eine Gonfiftorialdeputation, der 19 lu⸗ 

therifche- Pfarreien untergeordnet find. Ä 

Nachdem die Diözes Fulda im Jahre 1822 zu einen: 

Biöthume erhoben worden ift, umfaßt. fie alle katholiſchen 

Pfarreien, Dekanate ır. f. f. im ganzen Kurfürftentbum, ſteht 

aber: auch im Metropolitamverbande mit dem Erzbiöthum Frei 
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burg: Seltfam genug’ find: die Mechtöverhäftniffe: ber: Ju⸗ 
den in den einzelnen Landestheilen fehr verfchieden. ‘ In 

Kaffel haben: die Juden ihre flantäbüirgerlihen Rechte - mit 

einer bedeutenden Summe vom Landeöherrn erfauf. Sn 

Hanau und Fulda werden fie aber nur gegen ein jährlich 
zu zahlendes Schuggeld geduldet. Eigentlich follen jedoch alle 
Suden in Kurheflen in beſondere Gemeinden, deren jede ihr 

eigened Bethaus, einen eigenen Rabbiner, einen Worfänger 
und mehrere Xeltefte hat, abgetheilt fein. Daneben find die 

Juden gezwungen, ihre Kinder in die öffentlihe Schule ihres 
Wohnorts zu fchiden, wenn fie nicht eine. eigene mit geprüf: 
ten Lehrern befegte Schule unter Keitung der Regierung und 
Auffiht ded Kreisraths geftiftet haben. Die Rabbiner felbft 
werden fcharf im Beifein eines landeöherrlidien Bevollmädy: 
figten geprüft, und jede Provinz fol einen Provinzialrabbiner 
erhalten. Wie fih -denn auh in Kaffel halbjährlich ein 

Randrabbinat, beftehend aus den Rabbinern fämmtlicher Pros 

vinzen, verfammeln foll, um die Oberaufficht über alle -gotted: 
dienftlibe Angelegenheiten der Juden in Heffen zu beforgen. 
0° Für die willenfchaftlihe Bildung der chriftlichen Bewoh⸗ 
ner ded Kurfürftenthbumd zu forgen find beftimmt die Gym: 
nafien zu Kaffel, Marburg, Hanau, Fulda, Hersfeld 

und Rinteln, von melden die tüchtigen geprüften : Schüler 

zur Sandeduniverfität in Marburg übergehen.: In Kaffel 
blühet eine Militairfchule; ein polytechnifches Inſtitut, eine 

Akademie der bildende Künfte nebfi einer Gemäldegallerie, 
einer Landesbibliothek und einem Mufeum find bdafelbft gleich: 
fald vorhanden. An gelehrtem und Kunftapparat fehlt «8 

alfo in Kurheſſen Feinesweged. Der Techniker und höhere 

Bildung ſuchende Handwerker findet in Kaffel, Hanau, 
Fulda, Marburg uud Hersfeld Handwerks: und Reals 
ſchulen und fogar eine Zeichnungsafademie. Für den Volks— 
unterricht giebt es in allen Städten und in ben meiften 
Dörfern Volfsfhulen, und jeded fechsjährige Kind. muß bie 
Schule befuchen. : Ja, die Verfügung ift-fo flrenge, daß nad» 
läflige, ihre Kinder vom Schulbefuche abhaltende Eltern ober 

Vormünder nach Anzeige des Drtöpfarrerd mit Geld: oder 
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Arreftftrafe belegt werden. An tüchtigen Volksſchullehrern kann 
ed auch nicht fehlen, da die Schullehrerfeminarien zu Kaffel, 

Marburg und Fulda für deren Bildung Gorge tragen. 

— — — — 

Die Bewohner Kurheſſens erfreuen ſich ſeit dem Sten 
Mai 1831 einer Verſaſſungsurkunde, nach welcher fie in einer 

fonftitutionellen, durch eine landftändifhe Verfaſſung geihüß: 

ten Monarchie leben. Eben diele Berfaflungdurktunde beftimmt 
und regelt jedes heflifchen Staatöbürgerd Pflichten und Rechte. 
Seder Inländer männlichen Geſchlechts iſt verpflichtet, im 18. 
Jahre dem Landesheren den Huldigungdeid zu leiften, fo wie 
auch jeder waffenfähige Kurheſſe bis zum zurüdgelegten fünf» 
zigften Lebensjahre im Falle der Noth zur Vertheidigung des 

Vaterlandes verpflichtet iſt. Nicht minder verpflichtet der Aufent: 
halt im Kurftaute Jeden zur Beobachtung der Gefeße, unter 
welcher Bedingung allein der gefeglihe Schub erfolgt. 

Dagegen ift jeder Inländer zu allen öffentlichen Aemtern 
und zur Xheilnahme an der WWolfövertretung befähigt. Alle 

Kurheſſen find vor dem Geſetze gleich, und einem jeden fleht bie 
Wahl eined Berufs frei, daher auch Fein Inländer wegen fei- 
ner Geburt, von einem öffentlichen Amte audgefchloffen werden 
darf; denn die Geburt giebt gar fein Vorzugsrecht zu irgend 
einem Staatsamte. Uebrigens unterliegt die Freiheit der Perfo: 
nen und des Eigenthums feiner andern Befchränfung, ald welche 
Recht und Geſetz beftimmen, Alle Frohnden, Grundzinfen und 

Zehnter find ablösbar. Won der Leibeigenſchaft foll feine Spur 
mebr bleiben, auch die Verfchiedenheit des chriftlihen Glau— 
bensbekenntniffes feinen bürgerlihen Unterfchied begründen. 
Verfaffungsmägig hat Jedermann das Recht, fich über das ver: 
faffungd » oder ordnungswidrige Verfahren’ einer öffentlichen Bes 
börde zu beflagen und feine Klage bis zur höchſten Behörde zu 
verfolgen. Nicht minder haben einzelne Staatöbürger fo mie 
ganze Gemeinden und Körperfchaften dad Recht, fich über ihre 
Wünſche gemeinfchaftlich zu berathen und ihre Bitten gemein: 
ſchaftlich vorzubringen; denn Niemand darf wegen freier Aeußes 
zungen zur Verantwortung gezogen werden. Nach ber Verfaſ— 
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ſung ſoll zwar Freiheit der Preſſe tand:bes Buchhandels: im vollen 
Umſange ſtattſinden; allein das gegen Preßvergehen zu erlaſſende 
Geſetz war ſelbſt in dem vor uns — Zeitraume noch nd 
promulgirt worden. 
Feſt ſtand jedoch — ———— Bir. Brunfabs; Fo 

Vermögen und Einlommen der Gemeinden nie mit / dem Staati: 

permögen, oder der: Staatseinnahme wereinigt werden: dürften. 

Rückſichtlich der Staatsdiener ⸗adie alle vom Landesherrn ernannt 
werden jolkkemin stellte Die. Berfoflamg: die Regel auf: daß jeder 

Staatoͤdienex vor Antritt: des Amts geſetzmäßig geprüft und für 
tüchtig zur Führung des Amts ‘befunden werden, müſſe; «daß 
ferner, ohne Urtheil und Recht kein Staatäbienen abgeſetzt werden 
dürfe „und daß altersſchwache / Staatsdiener eine angemeſſene 
Penſion erhalten ſollten. AInzwiſchen mußte die Verpflichtung 

zut Beobachtung und ;· Aufrechthaltung »derin Banbesuerfaflung 

einen Hauptheſtandtheil jedes Dienſteides ausmarhenar:. ı zn. 

8um Schutze dieſer weſentlichen Beſtandtheile der Ver⸗ 
fafjung. if; die Ständeverſammlung berufen, melches.mur aus 

einer Kammer beſteht. Darin follen erfcheinen: für.jede: derma⸗ 
len, — ‚Linie Pi * — —— gehe 
se 334; 151101 nm 

—** —— —— des — PER — 
im * afer zu Ro themburrg und ‚bie Lamdarafen, von Heſfſem 
J N ‚ „welde legtere wieder “eine Nebenlinie, bie von 
—— Barchfeld, hat. eHauptneb 
ia ae 3* ine Kara de arten = — ——— a fr 

annte enimie 14 ua em Boerglen 

{ 54 wurden Re Alk Mi Sinie die — — 3 
234. — vorbehalten / a. bezog — —— = — 
ee.) te nahme 

wo. ve hen EEE —* ging 
von feiner" — die Berufüng nach Kaſſel, wenn der‘ enftand 

330 Gulden Doch mußten) die, rothenburgſchen Unterthanen 
dem len To Bau Au en, und der Kurfürjt hatte, die biſchoͤfli⸗ 
Eher Rechte, die Münze, — Gdhgehung” und’ das Einduatfitunge: 
recht. Fuͤr den Verluſt * Domainen ‚in! den 4815 von Kur⸗ 
defſen an Preußen Hannover,s obgeizeiegen Diftriften eb 

Rothenbu rg eine jährliche Rente von 75,000 Iht v., wozu KH 
= ent 55,000. Und Pre Ben 20000 Thaler zahlen mußten. 

erhielt aber auh Rothenburg bad. Recht, die baare 52* 
des Kurheſſen zur Laſt fallenden Rentenkapitals von 1 Milton 
Thaler ober die Einräumung. von andern ; eine gleiche Rente abmer: 
fenden Domainen .; —V Die Philippsthaler Linie hatte 

—E hiſt. —S 29 
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oder in Ermangelung eines Solchen ein in Rurbeffen begüterter Be; 
vollmächtigter; ferner die Häupter aller fürftlichen oder gräflichen, 
ehemals reichöunmittelbaren Familien, die Standeöhertfchaften in 
Kurheſſen befigen, und die ſich auch durch im.-Kurfürftenthum 
begüterte Bevollmächtigte vertreten :lafien -fönnen. : Dann ge- 

hören noch zu den: Ständen: der: Senior’ der -freiherrlichen Re. 

milie v, Riedeſel; derritterfchaftliche Obervorfteher: der adeli: 

chen Stiftungen Ka ufungen und Welterz ein Abgesrdneter 
der Eandesuniverfitätz ein Abgeordneter der altheffiichen Ritter: 

ſchaft von jedem der fünf Bezirke: Diemel, ‘Fulda, 
Shwalm, Werra und Lahn: und ein Abgeordneter‘ des 

ehemals veihdunmitttelbaren Adels: in der Provinz Hanaußze zu 
diefen Herren kommen endlich 16 Abgeordnete der — und 
16 ee aus den Zandbezirfen. 

«Die Wahlfähigfeit dieſer ſtädtiſchen und ländlichen Beil. 
firten wardinac der neueften Theorie und. Staatspraris an einen 
beftimmten Grundbeſitz oder auch. an den Beſitz eines vorgeſchrie⸗ 
benen baaren Vermögens und Einkommens geknüpft Worge- 
ſchrieben war dabei: daß Auflig:; Finanz⸗ und Verwaltungsbe⸗ 
amte nicht in dem Wahlbezirke, worin. fie domicilirt, gewählt 
werben durften. Vom Landtage ausgefchlofien waren aber -alle 
Perfonen , die eine entehrende Strafe erduldet und die noch nicht 
ihr ‚dreißigfted Lebensjahr zurückgelegt hatten, fo wie auch bie: 
jenigen, die ‚unter Guratel ftanden, oder deren Vermögen ſich 
in: Concurs befand. Auch galt die Regel: daß jeder zu einem 
Staatsamte beförderte Deputirte fih einer neuen Wahl unterwer- 

fen müfle, und daß gewählte Staatödiener: (die jedoch an feine 

Inſtruktion gebunden) Genehmigung von Seiten der Regierung 
zu ihrer Wahl bedürften. F 

Ständiſche Beſchlüſſe ſollten übrigens ı nur e güiftig fein, wenn 
%, der Mitglieder. bei der Abftimmung. anweſend wären, Bei 
Stimmengleichheit ſollte zwar der Präſident den Ausſchlag geben, 
es mußte aber die abweichende Meinung der Staatsregierung 
— werden Die andiſchev eg — in 

“each ſolche Recht Lineswoged⸗ und bie pr te ütei ebör: 
’ ten nur in a aid ai gewöhnlicher‘ a J Ei v 



der.) Regel röffentlich ſein; bie) Abgeordneten ſollten auf dwe i 
Jahre wein see Abgehenden doch wieder BR werben 
Bumeni een ee al nr 

»it Ballen wir" —— die hohe —— Stellung 
des Landesherrn den Ständen gegenüber ins Auge; fo: ſehen wir 
in Jeiner Perſon/die heilig: und unverletzlich fein? fol’, alte 
Rechte ver Stuatögewaltswereinigt: Unter feiner verfaſſungsmä⸗ 
ßigen Regierung bilden ſaͤmmtliche kurheſſiſche Lande ein untheil⸗ 
bareßs und: unveräußerliches Ganze. Die Regierung iſt erblich/ 
vermöge leiblicher Abſtammung aus ebenbürtiger Ehe und nach 
dem Mechte der Erſtgeburt, mit Ausſchluß der Prinzeſſinnen. 
Jedoch agelobt der mit zurückgelegtem 18: Lebensjahre Doljährig 
gewordene Landeshers;isbeim: Regierungsantritte: die Staats⸗ 
verfaffung aufrecht zu erhalten und derſelben gemäß zu regieren, 
worüber dann, ehe die Landſtände huldigen, eine landesherr⸗ 
liche Urkunde ausgeſtellt werden muß. Nun liegt esim Rechte 
des Landesherrn/ die Stände zuſammenzuberufen, ſo oft er 
ſolches Für nöthig hält auch kann er ſolche nach Gutdünken wer: 

tagen ber ganz auflöſen. Inzwiſchen muß er die Stände we⸗ 

nigſtens alle dir ei: Jahre einmal berufen. Die Vertagung darf 
auch nicht über drei Monate dauern und ſind die Stände ganz 
aufggelöſet/ (I müffen ſie (nachdem die neuen Wahlen: geſchehen) 
innerhalb der —— fech s Monnie — * Auflöſung un 
einberufen: werden... .. ©: „aim. | 11 2 WEN Er} EF#R (7 EN 

ODie Rechte —— — daß eins ihrer 
Mitglieder: während der Dauer: des Landtages, fo wie feh® 
Wochen vor und nach demfelben; außer bei Ergreifung auf 
friſcher verbrecheriſcher That, «verhaftet :oder:;auch ' nut" wegen, 
fvelet Aeußerungen feiner; Meinung zur Verantwortung gezo⸗ 
gen‘ würde. ::, Die Landſtände follten ja befugt fein über alle; 
das) Bandeswohlı-betreffende Verhältniſſe Aufklärung. von dem: 

landesherrlichen Rommiffarien. zu verlangen, Dhne ihrer Ein⸗ 

willigung durfte Fein Theil des Staatsgebiets mit Schulden 
oder auf ſonſtige Art belaſtet werden. Ohne äihre Zuſtimmung 
durfte: kein Geſetz weder gegeben, noch aufgehoben, noch. abe“ 

geändert: werden, und dieſe Zuſtimmung mußte im Eingange 
eines jeden Geſetzes zu leſen ſein. In den Händen: ber: Stände‘ 
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ruhete ‘ferien das Recht der Steuerbewilligung, und zu ührer 
Befugniß gehörte es unzweifelhaft, die Abſtellung wahrgenom⸗ 
mener Mißbräuche kategoriſch zu verlangen. Eben deswegen 
waren: fie durch verpflichtet; ſelbſt die Miniſter, wenn dieſe ſich 

Verletzungen der Verfaſſung hatten zu Schulden kommen laſ⸗ 
ſen, vor dem Oberappellationsgerichte anzuklagen. Das Ge— 
richt ſollte in voller Berſammlung über die Anklage ein: Er— 
kenntniß sausfprechen, und lautete ſolched auf fchukdign: fo 

zog es für den Angeklagten — — note 

nach fich; 
Vorder Verabſchiedung Bertagung ht: Auföfung: wähls | 

ten die Stände jedesmal aus ihrer Mitte einen permanenten. 

Ausſchuß von 3 bis 5 Mitgliedern; welcher: das: landftändifche 
Intexeffe wahrnehmen mußte. Die Mehrzahl dieſes Ausſchuſſes 

durfte aber nicht aus Hof: ober: Staatsdienern beftehen. - Auch: 

beftellten die Stände, ald beftändigen: Seftetair,: einen: Kandſyn⸗ 
dikus / auf Lebenszeit, einen. Juriſten von bewährter Renntniß. 
und: Thätigkeit, welchem der Landesherr die Beſtätigung nicht | 
verſagen konnte. Der Mann führte das Protofolt in der 
Ständeverſammlung, war Conſulent des ſtändiſchen — 
— hatte das: ftändäfche Archiv in. Veridahrung. 

m Die höchſte Behörde im Kurfürftentyum Heffentf; das. 
Sefesanıtftanggmenikergum; und diefed wird aus den Vorſtänden 
fämmtliber Minifterialdepartements, zu welden ‚der: Regent: 
auch: noch andere Ehaatödiener zu berufen pflegt; gebildet. 
Die einzelnen’ Zweige der Stäatöverwaltung ,: das Em entir 
dien Juſſtiz und die Polizei, das. Kimangwefen,. das. 
Krieg sweſemn unddie Beſorgung der auswärtigen An— 
gelegenheiten, ſind hinfichtlich der Kompetenz ſcharf von 
einander geſchieden, und keins diefer Departements darfrohne 
verantwortlichen Vorſtand ſein.⸗Dieſer iſt dann vermöge der 
Gontrafignatur Für jede vom Regenten re a ri 
— u. ſ. fo verantwortlich . 

Die: Mechtöpflege-ift verfaffungemäßig von der Landio⸗ 
— für immer getrennt und dabei beſtimmt worden, 
daß die Richter ‚ohne: irgend eine fremde Einwirkung‘ blos nach 
den. beſtehrnden Mechten En auch darnuf halten Fallen): 
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daß Niemand an der Verfolgung des Rechtsweges gehindert 
noch ſeinem geſetzlichen Richter entzogen werde. Der oberſte 
Gerichtshof iſt das aus zwei Senaten (für Civil- und Criminal⸗ 
ſachen)beſtehende Operappellationsgericht ge Kaſſel. In 
jeder der wien Provinzen: Niedenheſſen, Oberheſſen, 

—Ful da und Hanam iſt ein Obergericht mit zwei Senaten 
Die Untergerichte werden in jeder de oähekih von Sr 
Dbergerichtsrathe viſitirt und revidirt .. 
Was die innere Staatänerwaltung ‚anbetsifft, w. ‚befteen 
unter. Controlle der Staatsverwaltungsprüfungskommiſſion Mer 

gierungen zu Kaſſel, Rinte in. Marburg, Fulda und 
Hanau. Als Finanzbehörden ſungiren: die Direktion der 

Generalkaſſe, die Hauptſtempelyerwaltung und die Finanzkammer 
zu Kaffel, Marburg, Fulda und Hana u: Dazu kommt 
noch bie, Oberforſtditektion/ unter welcher die Oberforſtmeiſtereien 
und Forſtinſpektionen in den verſchiedenen Provinzen ſtehen. 

Unter den Oberberg⸗ und Salzwerksdirektionen betreiben die 
verſchiedenen Bergãmter und Salzinſpeltienen wie sh ei 
an⸗ in Kaſſel ihre Geſchäfte. nern"! 

Der Hofſta a t und das Rangweſen find eben, fo: 
nonie georhnet;;.: € beſtehen nämlich; ſür die Staatsdiener 
vom Militair⸗ und Civilſtande acht Rangklaſſen und die erſten 
vier Klaſſen find ohne Rückſicht auf. den adelichen Stand 
hoffähig. Allein das Prädikat Erxcellenz kommt nur zu den 
wirklichen Staatsminiſtern, den Genergallieutenauts, dem Erb⸗ 
kandpoftmeiften A dem katholiſchen Biſchvf und denn Oberkam⸗ 
merherrn. Ueberdem hat Kur beftem, Drei; Rittexorden, deren 
Großmeiſter der Kurfürſt iſt, nämlich a; den 1770 geſtifteten 
ODrden des gotdenen Bömeniz 2%): den ein Jabrfrüher 
geflifteten Militairverdien ſtor den und 3) den im Jahre 
1814 geſchaffenen Orden hes.e iſ — Im N Ben es wo 
— zuweilen erhalten. 
De — — in Kuren worth — 
Ni FA u Esel: 1:19 ı © TI) 

a) fe. Poſten in ua f en fi nd _ einem — vom iſten Ju 
1816 dem Fuͤrſten von Thurn und Taris als ein Erbmannthron⸗ 
ha gegen Zahlung ivon 40,000. Thaler übertragen worden. Y $ 
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Neben dam ſtehenden Heere beftehen nämlich Bürgergarden in 
Stadt: und Landgemeinden. > Die Dlenſtzeit inter Heereistftdauf 
4Sahre altiven und 1 Jahr Reſervedienſt feſtgeſetzt, auch iſt 
Stellvertretung erlaubt. Zum deutſchen Bundesheere ſoll Kur: 
heſſen für die Jweite Divifion des neunten Armeekorps 
ſtellen: 4402 Mann 'Snfanterie, "SIT M Kavallerie und 466 
Artilleriſten und Pidnniers. Der wirkliche Militairetat beſtand 
aber noch im Jahre 1835 aus 6000 Munn Infanterie-ind& 
Regimentern, jedes zu 2 Bataillonen / ſerner aus 1260 Mann 
Kavallerie, in einem Kuiraſſier⸗¶ Garde du Corps) und einem 
Dragonerregimente ; nebſt 304 Artilleriſten, die ein ewreitende 
und sine Fußdatterie bedienten.JIm VSahre 31822. neine 
Kadettenanſtault Fur" Bildung von ·60kũnftigen Offlzieren er⸗ 
richtet worden ; auch find bei: allen Regimentern Schulen vor⸗ 
handen, in welchen — ER eo 
sicht erteilen. "© a7 On 
Was die Finanzen —— * war Pie Kurfürft von 
Heffen, auckſichtlich ſeines auf 22Millionen Thaler’ geſchätz⸗ 

ten Privatvermögens, wahrſcheinlich der reichſte Fürſt in Europu 
Allein dieſes bedeutende Wermögen ward / in den Troublen des J. 
183 1vermöge eines mit den Ständen abgeſchloſſenen Vertrags für 

ein Fideikommißvermögen erklätt, und zwat derheſtult, Bapıdie 
eine Hälfte der Einkünfte deſſelben zut Dispoſilion des Kutfürſten 
verbleiben, die andere Halfte aber in die Staatskaſſe fliehen ſollte, 
wobei denn auch amtliche Domainen für Staatsgut erblärt wur⸗ 

den, wobon der" Rurfürft allſahhrlich ·nochr g9 2,0007 Whaler "ae 
Gisilfifte erhielt: " Der Kurfürft annullirte nach Teiher Rückkrhr 
ins Vaterland alle während; der weſtfäliſchen Herrſchaft geſche⸗ 
henen Verãußerungen und Verſchenkungen. Der Domainenkau⸗ 
fet Jammer fanbd kein Gehör. Selbſt die: won der woſtfaͤli⸗ 
ſchen Regierung eingezogenen deutſchen Ordensgüter wurden 
von der kurfürſti. Regierung in Beſchlag genommen⸗Ein 
Schickſal, dem auch die mit beſonderen Freiheiten ausgeſtatteten 

Güter mehrerer milden Stiftungen nicht entgehen konnlen. Glei— 

wohl ftellte fi) im Jahre 1832 ein fehredendes Defizit (der 
Staatdeinnahme gegen die Ausgabe). von 1 "PH. 400,000 
Thaler ‚heraus, amd noch Jahre lang. blieb- das kurheſſiſche 

Li 



B 455. 

Staatsbudget eine » Duelle des heftigſten Streits zwiſchen Der 
Regierung und den Ständen. anuunnnat ot -nudhöull 759 

»J nur SRRUHIER Imarenmuyıı ch “nn "3 id Anz. 

ut Sie ae Fr an — ur: ‚& — 

5 — — — — wie 9 

Im 34 bir. er, DR 
m nem) Ik Bea pie % 

Bauastsnı die: Zerwürfuiffe den, Stände, mit der Regierung. und, 
befonderdmit Dem, Minifterium des Inusen noch fort. Im 
December: des swerflofienen Jahrs hatte nämlich, „des permas 
nente ſtändiſche Ausichyß beim Oberappellationsgerichte ‚cine, 

Klage gegen ; den Miniſten des Innern angebracht, weil Derfelbe 
ed. unterlaflen, - dafür, zu ſorgendaß nach » Entlaffung der; 
Ständeverfammlung. ohne. förmlishe Werabiciedung, am,,6ten, - 
April vorigen: Jahrs dieſelbe im, Tem, verfaſſungsmäßigen Ter⸗ 
mine; won 3 oder höchſtens 6 Monaten, ‚wieder: zufammenbes, 
rufenzwerdein: Nach ‚vienmonatlicher, Verzögerung anerkannte 
zwar ‚der oberſte Gerichtshof ( Oten April, 1836). die, Berech⸗ 
tigung des landſtändiſchen Ausſchuſſes zur; Vorbringung einer 
ſolchen Anklage als wohl, begründet, wies aber doch dieſelbe 
als auf, einer Zweideutigkeit beruhend zurück und erklärte 

dadurch wiederum den Miniſter Haſſenpflug für. ſchuldlos 
Daß ie doch durch ſolche Eutſcheidung der Streitpunkt nicht, völlig; 
beſeitigt worden ‚Sein. daß alſo der, Ausſchuß beim, nächſten Land: 
tage darauf dringen: würde, die Frage zob ein Landtag durch 
bloße Entlaſſung der Stände, ohne Vereinbarung über die Faſ⸗ 

fung eines Landtagabſchiedes als beendigt und geſchloſſen ans 
geſehen werden könne? xi mit Ja BR Rasa zu heont⸗ 

worten, ließ ſich vorherſehen. -- 
Das eben bemerkte —— wiſchen * "Ständen und i 

ber, Regierung: war aber keinesweges das einzige,, ſondern es 
ſtieß auch die Ratifikation des mit ‚der Stadt Frankfurt a. M. 
abgeſchloſſenen Zollvertrags auf, Hinderniſſe, die ihren Grund 
hauptſächlich in den Differenzen hatten, welche zwiſchen dem, 
ſtändiſchen permanenten Ausſchuſſe und dem Miniſterium ob⸗ 

walteten. Letzteres hatte nämlich, die Befugniſſe des Ausſchuſ⸗ 
ſes zur Zuſtimmung bei abgeſchloſſenen Verträgen mit anderen, 
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Staaten: nicht anerkennen wollen , und - darum verweigerte jetzt 
der Ausfchuß. feine Beiltimmung zur dem - Frankfurter  Bertiage 
fo lange, bis die in Anfprud genommene Befugniß von der 

‚ Regierung anerfannt worden fei. Und doch war die frag: 
liche Buftimmung verfaflungsmäßig „se PER des 

Frankfurter Vertrags nothwendig. in 
Um aus der widrigen See. zu kommen, berief ber 

permanente. fländifche Ausſchuß noch -20 Ständemifgliever- za 
einer berathenden Verſammlung, und dieſe hielt am 25ſten 
Januar d. Je ihre erſte -Siguig: In deiſelben Sprachen: Aid 
mehrere Mitglieder des ſogenannten größeren Ausſchuſſes des 
ſonders Riedeſel und Baum bach, Waiz, Behr 

und andere, die es mit der Megierung nicht gern: verderben 
wollten, dahin aus: man ſolle es, wie bei der Annahnie der 
mit Baden und Nafſau abgeſchloſſenen ZSollverträge, bei 

“ einer bloßen: Verwahrung der verfaffungsmäßigen & Meihte den 

Landſtände und ihres Ausſchuſſes bewenden laſſenDieſes 

kluge Temperament gewann: denn auch die Stimmenmehrheit. 
Die Regierung erklärte darauf, die ſtändiſchen Rechte ſollten 
keinesweges beeinträchtigt werden, und rn: gab wer; Ausſchuß 
feite Beiſtimmung zu dem fragfichen Vertrage, jedoch mit ber 

Bemerkung: daß er- feine Beiſtimmung nur auf den Grimd 

der von der Ständeverſammlung empfangenen/ auch ohne Ges 
nehmigung der Staatsregierung wirkſamen Saftrattion gebe; 
Da-eilte denn auch ber -Oberfinangrath: Rommel als Fuss 
heffticher Kommiſſair nach Frankfurt. - 

Dieſelbe beklagungswürdige Spannung’ ui am ver⸗ 
fſchiedenen Staatsgewalten⸗ zeigte ſich wieder, als von: Dem 
Stadtrathe und Bürgerausſchuſſe der als Mitglied des perma⸗ 
nenten landfländifchen Ausſchuſſes als tapferet Wertheidiger der 

Berfaflung eben fo: bewährte, als bei der Bürgerſchaft beliebte 
vormalige Rintelnſche Bürgetmeiſtet Mipperwann zum 
zweiten Bürgermeifter in’ Kaſſel erkohren wurde. Nach langer 
Berzögerung ihres Beſchluſſes verſagte Die "Negierung die Bes 
flätigung der Wahl -Wippermanns. Die Regierung. war 
dabei in ihrem’ Rechte, allein nun- bediente ſich die Bürger⸗ 

ſchaft nicht minder ihres Rechts, Inden‘ Magiſtrat unde Wür⸗ 
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gerausſchuß einmũthig ven verehrten Dann zum Stobrfefretain, 
ber keinet · Beſtatigung "von "@eiten "dern'Regierung': beburfte, 
nicht nur ertiannten, ſondern ihm auch das dem welter Bis 
germeiftet zugedachte Gehalt von 800 Thalern ertheilten· 

Daburch ward der Streit nur um ſo erbitterter, indem 
daB Miniſterium · des Innetn demStaatsrathe und Bürger⸗ 
ausſchuſſe ein Mefkript zufertigte, worin Wippermanne 
Anſtellung als· Stadtſekretait für’ ungültig‘ erklärt und dazu 
noch behauptet wurde 3: daß dien ffädtiſchen Behörden keines⸗ 
weges berechtiget wären, über die Gelder des Aerrariums zu 
verfügen, um ein 'fädrifches Amt doppelt zu beſetzen, deſſen 
Sefdjäfte bereits von einem ſtädtiſchen Beamten unter dem 
Titel 'eines’) Aktuars beſorgt ’ soliden. "Die ſtaädtiſchen Bes 
hörden proteſtirten aber gegen‘ des: Minifteriums Anſichten 
gerade, beſtritten Das" Recht des Miniftertums zur Uebung 
einer vormundſchaftlichen Gewalt in Betreff der ſtädtiſchen 
Haubhaltung kategotiſch und: wieſen die "Aufforderung des: Mis 
niſters zur eo“ * ee — ————— Mit‘ —r 

an zurück u: 
‚ In den‘ Höfen: RReytonen ver He: eblie eb 

keiten: nicht an ähnlichen Konflikten. Der Minifter der aus 
wartigen Angelegenbeiten, v Wrott, ver vom Präſidenten⸗ 
ſtuhle in! der" kurheſſifchen Ständenerfanmtung "in: das Staats⸗ 
miniſterium Berufen’ worden war” und d rer" Jahre darin fun⸗ 
girt/ auch den Mirifterkonferengen in Wien beigewohnt Hatte, 
forderte feinen: Abſchied/ weil“ eine Reform beabſichtigt ward, 
nach welcher in Zukunft alle don kurheſſi ſchen Geſandten und 
diplomatiſchen Agenten einlaufenden Depeſchen nicht mehr / wie 
biöher, im Miniſterium des: Auswärtigen, ſondern In des" Pring 
Regenten Kabinet eröffnet‘ werden foltän. 2" Der! Kurprinz er⸗ 
theilte den’ Abſchled "und übertrüg vorläufig dem Finanzminiſter 
vo MO Bauch die“ Beforgung der auswärtigen "Angelegenheiten! 
BDrot zog Rich auf feine Güter zurück mit’ dem Entichhuffer 
fi fühftig von den öffentlichen Gefchäften entfernt zu haltem 
An ſeine“ Stelle ' berief" darauf der Kurprim den ehemaligen 
kurheſſiſchen "Bundestagagefandten Fee ly der zwölf Jahrt 
* in Frankfurt aM. prisakifirt’ Harte. Der wieder Fir Gnaden 
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aufgenommene Diplomat wurde nun aber nicht / blas kurheſſiſcher 
Miniſter der auswärtigen⸗ Angelegenheiten, ſondern die allerhöchſte 
Gnade bekleidete ihn auch mit der Würde des Obexkammerherrn, 
wodurch ihm. ‚eines zweifache Excellenz zu Theil ward. n 
2Ob unter den oherſten Lenkern des Staatsſchiffs fortan 
Frieden und Eintracht beſſer als bislang geſichert ſein würden 2 
war; eine: Frage⸗ dien einige mit den Verhältniſſen in der ober⸗ 
ſten/ Stagtsregion ziemlich genau Bekannte Perfonen ſich nicht 
getraueten bejahend zu beantworten indem „ders;won Berlin 
zurückgekehrte / aber in ſeinen Verhandlungen wegen „der: Anz 
ſprüche des Kurhauſes auf die im preußiſchen Gebjete belegenen 
Beſitzungen des verſtorhenen Kandgrafen von Roth enbaurg 
dort keinesweges glücklich geweſene Regierungsdirektor Eggena 
bislang: mehr zu den "Gegnern, als zu den. Freunden Haf⸗ 
ſenpflhungs gehörte und jetzt, zum. zweiten Vorſtande im 
Miniſterium des Innern erhoben, mit dem eiſenfeſten Manne 

nothwendig in manche bedenkliche Berührungen Sonmmen- mußte, 
Unger; fo manchen Wirren: in. ‚der: kurheſſiſchen Staats: 
— ſchien jedoch das beliebte Centraliſationsſyſtem ims 

mer größere Ausdehnung zu gewinnen, denn die dazu ange— 

wendeten Manfiregeln- erſtreckten ſich ſowohl auf Die, Civil⸗/ 
als auf die Miſitairadminiſtration. Durch ‚Errichtung einer 
Ober ſinan zkammer. wurde nämlich der Forthefand. ‚der, provinz 
zielen Finanzkammern unnöthig⸗ Nun.follten,aber auch durch 

die Kreirung eines Oberregierungskollegiums zu Kaffel die Pros 
vinzialregierungen abgeſchafft werden. Die,Rrgierungbpräfidenten 

Hanſtein, Eggena und Lob beriethen ſichalſo ſehr eifrig 
zu Hanau über die Art: und. Weiſe, wie der Centraliſatious⸗ 
plan auch in biefem: Punkte: am leichteſten und zwechmaßigſten 
auszuführen fein: möchte. Durch Verlegung ſo vieler Behörden 
nach, dar Hauptſtadt nahm dieſe freilich an. Eland und Bevöl— 
kerungbedeutend zu. Es befand ſich ja faſt die Haͤlfte des 
ganzen kuxrheſſiſchen Armeekorps mit wohl 200 Offizieren 
bereits in Kaſſel, und. nun ſollten die Kommandanten der 
zweiten: Infanteriebriggde, welche bislang in. Hanau. und 

Fulda ihre feſten Quartiere „hatten, , für die Zukunft ebenfalls 
"ihre: Standquartiere in. Kaſſel erhalten. Die Bewyhner „ber 
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VPeovinzialſtäͤdte beklagten Sfichnbitten wegen dedntäglich" geringer 
werdenden‘»&Eriverb8 · über ſolche Meuerungemn ': Allein won 
Seitämsder Regierung wand; darauf⸗ erwiedert: die  Stänbeven 
ſammlung felbſt habe ja die Regierung angegängen Aburd Auf⸗ 
bebung: der Zwiſchenbehörden; Line größere Vereinfachung in 
allen Zweigen der innern Verwaltung: herbeizuführeriit Auch 
fei nachge wir fen worden.) baßeinneinem:: GStaate von: keiner grow 

ßen / Ausdehnungh vie? Miniſterien gar. wohl ‚unmtittelban: mit 

den Anterbehörden, ohne Oazwiſchenkunft von Mitverwaltungs 
Behörden, kommuniziren könnten. : Su dieſem Zwecke habe ver 
Minifter' des JIunern auch meine » Centralſchutkommiſſion errichtet; 
bie ys beftehend ans: den) Gymnma ſialdirektoren von N inteilny 
Marburg und Fulda, Fhısalljährlih in Kaſſel verfammelt 

ſollte um die gemeinſamen Angelegenheiten der höhern Pehrk 
anſtalten zu berathen und Worſchläge zu nöthigen Verbeſſerun⸗ 
gen zu machen. 2Wirklich waren die gelehrten Pädagogen Hin 
Kaſſtl erfchieten und hatten daſelbſtwochenlange Sitzungen 

gehalten/ ſich es auch! mit‘ ihren Diãten wohl fein laſſen⸗ 
Unbefangene Beobachter bemerkten aber ſchon jetzt, daß die 

von den Ständen zin Antegung gebrachte Idee eigentlich Durch 
bie eingetrekene Meforit: gar nicht realiſirt worden n jet, indem 

die: Grfahrung bereitsitieweiferdaß durch die neuen Einrich⸗ 

tungen die Geſchäfte nur verwickelter geworden, auch. der 
Geſchäftsgang weder nan Einfachheit / n moch an Schnelligkeit 
etwas gewonnen habesin'Weberdem:sfeirs auch: fo ındenig sin! der 
Zahl ver Beamten, als in —— — irgend eine Er⸗ 
... nachzuweiſen 2 wir eu and. I sm au 

. Unterbeffem harte * Befehl: ber: ——— die Ober⸗ 
ae Käffel ein Verzeichniß der ausländiſchen 

Zeitungen bekannt gemacht; die auf · dem Wege der Poſt moch 
bezogen werden könnten· Man vermißte aber in dent Vex⸗ 
zeichniſſe vieles Zeitſchriften, die ſonſt auf: dem Poſtwege bezo⸗ 
gen werden bonnten, jetzt nur unter Briefkouvert/ alſo zehn⸗ 
tal Aheurer als fonft zwi erhalten waren. Dies Sache glich 

daher faſt einem indirekten Verbote, und war umnfo särgenkis 
chet/ada alle die quasi verbotenen Zeitblätterrini; griamkfwrt 
AM unter den Augen der Bundesverſammlung freitzirkulirten/ 
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ohme das geringſte Hinberniß: von: Seiten: ber dortigen Poſt⸗ 
erpevition. zu erfahren. Da eine ſolche Beſchränkung, wie . 
ſie in Kurheſſen angeordnet worden, der «1 Berfaffungsurfunde 
nicht gemäß zu fein, ſchien, ſo ließ ſich vorausſehen/ daß der 
ſtändiſche Ausſchuß darüber in der nächſten Ständeverſammlung 
Klage führen. werde, und zwar um ſo mehr, da nicht nur 
vom Miniſter des Innern ſämmtliche Cenſoren zu ſchärferer 
Aufſicht vückſichtlich der Zeitblätter, die Berichte: von auswär—⸗ 
tigen ſtändiſchen Verhandlungen enthielten, angewieſen worden 

waren, ſondern ſogar der Staatsanwald, kraft höhern Auf 
trages, den Buchdrucket Hotop in‘ Kaſſel angeflagt hatte; 
weil er ‚Auszüge aus den MBerhandlungen: des permanenten 
ſtändiſchen Ausſchuſſes mit der Staatsregierung durch den 
Druck veröffentlicht habe. Der Mann ward wirklich zu einer 
Geldhuße verurtheilt, allein er appellirte gegen das Erkennt⸗ 
niß, und nun mußte es ſich zeigen, was ed mit. der verfaſ— 
fungdmäßig : unbefchränften und jeder Genfur enthobenen Pref: 
freiheit: für die landftändifchen : Re — eine; "Be 
wandniß in Kurheffen: habe. cs 

"Unter: folchen Auſpizien näherte: fh ken zur — 
des Landtages beſtimmte Zeitpunkt. Wenn“die Gemüther ges 
genfeitig ſich in widriger Stimmung. befinden, fo kann es an 
Gelegenheit und Veranlaffung zum Streite nicht fehlen: In 
ſolcher Stimmung befanden ſich nun unleugbar «der, Miniſter 
Haffenpftug und der permanente ſtändiſche Ausſchuß, deſſen 
Vorſtand der kaſſelſche Oberbürgermeiſter Schomburg: war, 
Das neu erbauete Ständehaus war den Landſtänden noch nicht 
förmlich übergeben, ſondern ed: ‘befand ſich fortdauernd unter 

Aufſicht des Miniſters des Innern. Nun brachen üher die . 
Form der Ueberweiſung bei der gegenſeitigen Spannung: zwi⸗ 
ſchen dem Miniſter und dem ſtändiſchen Ausſchuſſe Differenzen 

los, die eben ſo widrig, als ‘vom kleinlicher Leidenſchaftlichkeit 
zeugend, jedem wahren Patrioten erſcheinen mußten. Den 
Minifter ſchien nämlich gar nicht geneigt zu ſein, den Stän⸗ 
ben: dad ganze Lokal des new erbaueten Hauſes einzuräumen: 
Der Ansihuß wollte fih aber reine, theilweiſe Einräumung 

durchauß nicht gefallen kaffen ;: gab ſich jedoch ;vorenft: Damit 
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zufrieden (uns ben: (öffent, Skandal wenigſtens zu eleiigei 
dar. ihm der: neue Ständeſaal zum Korsnmenber: vngraan 

wagt von: dem Miniſter⸗eingeräumt wurde. Bd 
Impoſant ſollte jedoch dieſesmal die Eröffnung bei: Stände; 

bie: der. Kurprinz Regent felbit- beforgen wollte/ werden. Daher 
wurde in dem ‚neuen Saale ein: erhabener Sitz unter einem 
Thronbaldachin errichtet, auf welchem «der Prinz, umgeben 
von: feinem; Hoſt aate, den re und übtigen hohen Kron⸗ 
beamten, Platz nehmen ſollte u TB A 

Am 22ſten Novemb:r 1836 erfolgte endlich, freilich bei 
fehr zweifelhaiten Erwartungen, bie feierliche Eröffnung ber 
Ständeverfammlung , wobei der Kurprinz, auf dem Throne 
figend, eine voigin Bänke Darin vorkommenden Phrafe merk: 
würdige Nede hielt. Er ſprach von dem befriedigenden Zus 
fände: ded Bandes zu ſeinen lieben und getreuen Ländftähden, 
deren verfaſſungsmäßige Mitwirkung gun Förderung der Lan- 
deswohlfahrt er in Anſpruch nahm. Er ſptach emphatiſch /von 
der Genugthuung, die es aſeinem landesväterlichen Herzen ger 
wahre/ die Ueberzeugung zu haben, ‚daß; fein Beſtreben, das 
Wohl geliebter Unterthanen zu befördern, mit ee 
folge gekrönt: worden ſei u. fo 4 Zr 
Aerdings gefdyah auch. Manches, um ma —— 

denStänden und der Regierung zu erhalten. Die Differen⸗ 

d 

zen wegen des Ständehaufes wurden beſeitigt. Der Kurprinz 
bewirthete ſänimtliche Ständemitglieder an ſeiner Tafel, und 
der Miniſter des Innern gab jeden Freitag eine Soiree zu 
weicher ein für allemal alle Ständemitglieder; bie: bei ihm 
Bıfuch abgeſtattet, eingeladen worden. waremis.ıMit ſolchen 
Mitteln hoffte man der Oppofition wohl mächtig: zu werden, 

forgte : jedoch auch dafür, daß den ſtarrköpfigſten Oppofitionsr 
männerng zu B. dem Poſtmeiſter Thiebepape in Wabern; 
dusch Urlaubsverweigerung dieſesmal der Mund geſtopft wurde 
2. Ans vielen und) inttikaten Geſchäſtsverhaudlungen fehlte 

ed wahrlich der diesmaligen Ständeverſammlung nicht· Denn 

nach einem. von! Landſyndikus erſtatteten Berichte ſehlten zur⸗ 
Vollziehung dev Verfaſſungsurkunde noch wenn wichtige. Wei 
fee; die namhaft gemacht wurden. si Xuperbem: gab es nady' 
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20: Geſetze, deren Erſcheinung durch frühere: Landtagsab⸗ 

ſchiede verſprochen, jedoch keinesweges realiſirt worden war; 

Ständiſcher Seite waren 23: Geſetze beantragt,’ und über⸗ 
dem wurden noch 38 Geſchäftsgegenſtände aufgeführt, welche 
die Erlaſſung nmeuer Geſetze bezwekten und durchaus ver⸗ 
faſſungsmäßig erledigt werden mußten, Daß aber in: drei 
Monaten ſtändiſcherWirkſamkeit eine ſolche Erledigung nicht 
beſchafft werden konnte, leuchtete ſelbſt dem gg — 
— im Bürger: und Baurenflande mn. 

ot rät) acc 

Das Iabe 18327. 

—— durch bie: im: ‚bemfelben:; ———— Greigniffe 

jene Befürchtung vollfommen: Hauptgegenflände fhändifcher Bes: 
rathungen ‚waren auch. dieſesmal wie immer: die. Finanzen 

des Stagts. In einer der erfien. Sigungen: der Stände; 
behauptete der Finanzminiſter, daß ſich die Staatseinnahmen in 
der vorliegenden Finanzperiode bedeutend gebeſſert hätten, was auf 

eine. erfreuliche Zunahme des öffentlichen Wohlſtandes hindeute 

Alfo,. fagte: er, müſſe auch die. Furcht vor einem zu Beſorg⸗ 
niſſen Veranlaſſung gebenden Defizit verſchwinden und dagegen⸗ 
die, gegründete Hoffnung feſtgehalten werden: daß in den 
nächſten Finanzperioden — —* — — 
wurde ſtattſinden können. 

Inzwiſchen ‚fand ſich doch bei der. Dräfung. der Rees 

— der frühern Finanzperioden, daß die Staatskaſſe noch 

jetzt mit einer Schuldenmaſſe von. I- Mil, 800,000: Thaler 
belaſtet ſei. Da fragte es ſich nun, ob die: Schulden .'ges 

tilgt werden ſollten durch Verwilligung neuer: Steuerns.soder:: 

durch Vergrößerung der beſtehenden, oder dürch vorübergehende 
Kreirung ‚von; Treſorſcheinen. Ständifche Einigung über irgend 

einen der: gethanen Vorſchläge war: noch. nicht: zu erlangen, 

und faſt alle Staatsdiener zeigten unüberwindliche Furcht vor: 

Kreixung eines Papiergeldes. Während des Hin« ‚und. Her⸗ 
wogens ben. Meinungen ward den Ständen Der Voranſchlag 
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ver Staatteinnahmen Und Ausgaben für die beginnende Fl 
nanzperiode mitgetheilt. Die Geſammteinnahme wat augeſchla 
gen'rauf:3 Mill 314, 810 Thaler⸗ wozu⸗ als Hauplpoſten 
beitragen ſollten; die direkten Steuren 639,890." Thalerwdie 
indirekten Abgaben 798,300 Thaler, die‘ Dortanialeinfünfte 
627/540 Zhaler; und dasıı durch· Kompromiß mit dem. Kur; 
fürften abgetvetene Kapitalvermögen des Staats 368040 Thlr 
Die Ausgaben’ wurden dagegen berechnet zu:3 Mil.’38 0,070 
Shlr., wodurch ſich alfo,"xerin Andy Ales’gut gng⸗ ſchon sie 
der ein Defizit von 15,260Thaler herausſtelite.“ Unter Den 

Ausgaben figuritten 392,000 Thaler für den Kurfürſtl Hof⸗ 
ſtaat und 74,020 Thaler für Für: Appanagen Die innert 
Landesverwaltung: Mahn 8665,760 Thaler die Kriegsverwal⸗ 
tung 650,000 Thaler; die Finanzverwalfung) 810,860 The‘, 
Vie Rechtspflege 239,350 Thir,, das Auswärtige 9,500 TH) 
das Staatsminiſterium ee rn ee 
509,790 Thlr. in Anfprüd. acht teeo ; 8% 
Die neue Grund: und" ——— war von! ber 

Regierung zurückgenommen worden, weil die vorige Stände: 
verſammlung dieſelbe mur- mit? wefentlichen‘ Abaͤnderungen hattẽe 
„annehmen. wollen Der Entwurf forderte verfaftungeihäpig 
gleiche Beftenrung des Grund: und: Bodens; im ganzen Kur 
fürſtenthum; es handelte: fich jedoch dabei. um’ Feſtſtellung einer 
angemefjenen Entfhädigung der Bevorrechteten fit: den Werk! 
luft ihrer: bislang behaupteten Stenerfreiheit, Bis jetzt hatten 
die Exemten nur bie Hälfte der für ihre Güternausgemittelten 
Steuer bezahlt; nım »folten: fie zwar das Ganze bezahlenzuabet 
die Regierung wollte ihnen dafür eine Entfhädigung aus Staats⸗ 
mitteln zufließen laſſenDabei waren dann bie in Kurheſſen 
anfäfligen'’ Standesherren. und der vormals reichsunmittelbare 
Adel’ ganz vorzüglich Äntereffirt: Es Ftagte ſich nur: vb DIE 
mit der⸗ Regierung einverſtandenen Vertheidiger jener Intereſſen 
in ber Ständeverſammlung die! Stimmenmehrheit erringen wür⸗ 
den? Mar Solches nicht der Hall; ſo ließ ſich vorherfehemd 
daß die⸗ Regierung lieberd das neue Grundſteuergeſetz zutücke! 
nechmen, als Aeunderungen nim der Entſchaͤdigungsnorm für⸗ die 
Eemtenl geſtatten würdeWiederumneine KMippe, woran bed 
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kummerlich  bewahnte Friede zwiſchen Resierung und Ständen 
gar. leicht ſcheitern konnte. 

‚ Untexbeflen waren die. fländifchen As wüſte mit Bearbei— 
tung des fraglichen Geſetzes, mit Aufhebung des Mühlenbann⸗ 
rechts, mit Aenderung ber, Klaſſenſteuer, mit Geſetzen über 

Forſt⸗, Fiſcherei- und Jagdfrevel, mit Feſtſtellung des; Indige⸗ 

nats, mit Reviſion des Landbrandkaſſeninſtituts und mit noch 
vielen anderen ſtaatsrechtlichen Gegenſtänden beſchäftigt. Die 
Sache ſchien in gutem Gange zu: fein. als am Abten Februar 
1837 der Miniſter Haſſenpflug mit ber. Propoſition in der 
Ständeverfammlung hervortrat: ed ſolle regelmäßig: quf jedem 

Landtage; gleich nach ſtattgehabter Beſtellung der; Ausſchüſſe, 

eine allgemeine Beurlaubung für. alle ‚übrigen Mitglieder der 
Stände; bis zur Erledigung der Arbeiten. ber Ausſchüſſe eintre⸗ 
ten. =. Die. finanzielle Abſicht: eine: hedentende Summe an ‚den 
ftändifchen Diätengeldern , zu ſparen/ mochte; nicht verfannt 
werden; allein fchärfer Blidenden deuchte ed, damit ſei auch 

wohl die Ablicht verbunden, ben. wahren Nero ber verfaflungs: 
mäßigen fländifhen Gewalt zu. ſchwächen. Hafflenpflugs 
Propvfition fand alſo keinesweges ‚ven gehofften Anklang, und 
die Mehrheit. der Stände: vereinigte fich in der Meinung, die 
Sache habe wohl: zu: beherzigende Schattenfeiten,, und bei ihrer 
Ausführung würden: alfo:. werten bie. Dadusbeike die. Bor 
theile bei; weitem überwiegen. Ä 

Dergleihen Befürdjtungen — auch wohl. noch meh 
Kraft gewinnen: dutch das auffallende Greigniß, daß am IBten 

 Zebruar db; 3. ein Landtagsabgeorbneter, der Gaflwirth Salzs 
mann aus Nauheim, auf. Requifition der. Hanaufhen Ges 
richte in. Kaſfel werhaftet wurde,“ wobei, freilich die verfafs 
fungsmäßigen ‚Formen einigermaßen. beobachtet. worden: waren. 
3a; die Mißſtimmung vermehrte ſich noch, ald wenige Wochen 
nach Verwerfung des fraglichen, Haſſenpflugſchen Antrags. die 
Stände, che noch irgend ein wichtiges Geſetz zur Vollendung 
gebracht war, unerwartet am I6ten März, durch ein Reſeript 
des Kurprinzen vertagt wurden. Als nun am Abend, beffelben 
Tages der Purfüctlichen: Landtagskommiſſair, Obergexichtsrath 
Scheffer, in Begleilung des. Oberbauraths Rudolph im 

* 
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Ständehaufe erſchien und ſämmtliche Lokalitäten des Gebäubes 
verſchloß, auch die Schlüſſel mitnahm und ſolche dem Miniſter 
Haffenpftug einhändigte, erneuerte ſich der — wi 

und nahm zu an gegenfeitiger Erbitterung. 
Inzwiſchen begab ſich in dem kurzen Zeitraume vom: roten 

März bis zum Iiten Aprit, an welchen‘ Tage die Stände 
wieder zuſammentraten, ein ungleich gräßlicherer Votfall, | der 
‚alte ſcheinbare Ausföhnung der einander. widerfirebenden Par: 
theien zernichtete. Ein kurheſſiſcher Offizier von der Artillerie 
ermordete in blinder Wuth wegen vermeintlicher Beſchimpfung 

des militairiſchen point dhonnenr einen achtungswürdigen 
Bürger, Namens Kraufe,: freilich nicht mit dem Vorſatze, 

ihn, zu töodten. Viele Bürger eilten noch can demſelben Abend 
zum Kurptinzen, und. obgleich. Derfelber ihnen die "Buficherumg 
gab, daß die Sache-aufs firengfte .unterfucht werden ſollte, fo 

blieb. doch die, Aufregung. der Kaflelaner. fo drohend, daß man 
für: nöthig hielt, am Tage der Beerdigung .Kra ufensraußerore 
dentliche -militairifche Vorkehrungen zu treffen. "Die öffentliche 
Ruhe ward freilich nicht geſtört, doch war num zu den man: 
cherlei Streitpunften noch “ein neuer höchſt bebenflicher: hinzu: 

gekommen, namlich. der nun laut zur Eprache gebrachte. Volks— 
unwille ‚über. das in: einem: konſtitutionellen Staate nidyt zu 
duldende kränkende — des AU zu⸗ bus rigen 

| raatähärgern. BE le 
‚Seitdem‘ ſich im Jahre 1830: in Kaf j eT eine e Bürger: 

* gehildet hatte, bezog dieſe jeden Abend im Altſtädterrath⸗ 

hauſe eine Wache. Allein die Regierung ließ dem Stadttathe 
jetzt eine Weiſung zugehen, daß die Wache nicht mehr von den 
Bürgern bezogen werden ſollte, weil jetzt bei vollkommen her: 
geftellter "Ruhe und Ordnung ein. ſolcher Bürgergardendienſt 
ganz: unnäthig gemorden fei.... Wie man in Kaſſel dieſe Weis 
fung nad) dem fohredlihen Vorfalle am Abend des 19ten n.Dürg 
Yraltie aaa en feine: . ® 

a‘ rr Fr s 
i * ei dir iz 

* 

Man — ulm aan * ren drehe⸗ 
ten fih die Berathungen und Debatten en lange’ um 

Venturini's hiſt. Schriften. III. 
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finanzielle -Gegenftände.! Anfang Mais ward man noch keines⸗ 
wegs mit Regulirung des Ausgabebudgets aufs Reine getönt: 
men, und es ſchien faſt unmöglich, hinſichtlich des Kriegsbudgets 

eine Einigung zu Stande zur bringen, indem das Kriega- 
‚miniftertum auch 719;000' Thaler für, die. Deckung feiner jähr: 
lichen Ausgaben verlangte, die: Stände abet eine Pauſchſumme 

von .680;000 Thlr. bewilligen : wollten. "Damit des Militair 

Etat zu befriedigen; erklärten: der; Kriegsminifter und der Regie: 

rungskommiſſair Oberft’& — für — und Beben 
unwidig den Saal. 

Williger bewies fich die öndiwrfanmhing: auf Wip 
permanns Bericht über das Klaſſenſteuergeſetz für die Annahme 
deſſelben. Es wurde nach geheimer Abſtimmung mit 34 gegen 
++ Stimmen angenommen: Bald nachher beſchloſſen die Stände 
auf den Antrag der Regierung, von 1838-an den Zinsfuß der 
kurheſſiſchen Staatsſchulden nor. 4 "Pret: auf! 3%, "Pre zu 
rebuziren und ben. Sinanzminifter zu bevollmächtigen, denjenigen 
Stautsgläubigern, welche ſich eine ſolche Herabſetzung des Zins: 
fußes nicht wollten gefallen laſſen, das Kapital’ baar zurück 
zuzahlen. Eine Maaßregel, die leicht auszuführen war, da der 
Landeskreditkaſſe ſchon beträchtliche Summen zu 3/,'Pret. an⸗ 
geboten: worden. waren. Eben forbereitiwillig gaben 'e3” die 

. Stände zu, daß die biäher bezogenen Steuern und Abgaben bis 
zum Iften Octbr. d. 3. proviforifch erhoben werden: möchten. 
Auch nahmen fie keinen Anſtand zuzugeftehen, Daß’ das Geſetz 

über gezwungene Abtretunge von: Grund und Boden ztl’Sfante: 
zwecken auchnauf die Eifenbahnen ausgedehnt würde.“ Za, die 
Ständer ftellten der Regierung fogarı 25,000 Thale? zur Werd 
ſügung, um eine-Bereinbarung..mit! den : bei den weftfätiichen 
Dominenkäufen: betheiligten Perfonen zu. bewirken. Von einer 
pekunigiren Vergütung — die — — ne oa nicis 
wiſſen. il I LEN L. 

Bevor der Kuryeinz. ‚zw. einer verſonichen — 
mit ſeinem Vater von Wilhelmshöhe am bten Junius d. J. 

abreiſete, unterzeichnete er ein Reſcript, welches die zweite Ber: 

tagung des Landtages vom Aſten Julius bis gum⸗ f en Octo« 
ber Kr ——— KR ou να 24 hi nei 

u - » 

J4ıl en 29 Bin 1 
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,1 3m biefei: Zwiſchenzeit traten merkwürdige imb:: in--ber 
That unerwartete Ereigniſſe ein. Das. merfwürbdigfte für Kur— 
heſſen war unſtreitig die Entlaſſung Haſſenpflugs aus dem 

Staatsminiſterium, wodurch auf einmal zwei Miniſterien/ name - 
lich das der Kurft ig, und: das des Innern- vacant wurden. 
Haffenpftuge warn der That nach Premierminiſter und leitete 
durch ſeine Anſichten und das von ihm geltend gemachte Sy 

ſtem die öffentlichen Angelegenheiten mit kraftvoller Hand allein 
er haste fich vermuthlich durch ſeine Anmaßung, Alles ſelbſt zu 
thun, das Mißvergnügen des Kurprinzen in dem Maaße zuge— 

zogen, daß noch vor Ablauf; Des; Julius des Kurprinzen Befehl 
aus Bien in Kaffel anlangte „die: Fortbezahlumg des Min 

ftergehalt3 an. Haſfenpflug vom.kıAuguft an zu ſiſtirem 
Haſfenpflug ſcheint vorzüglich den Kurprinzen von jeder 

Nadhgiebigkeit rückſichtlich der heſſen rothenburgiſchen Erbſchafts 
und Heimfallsſtreitigkeit abgehalten zu haben: Nun hofften feine 

Gegner, et werde wegen feiner- Geſchäfisführung, beſonders 
wegen der vielfachen Ueberſchreitung des; von den Ständen be 
willigten Kredits, eine ſchwere Nechenichaft zu beſtehen haben, 

und doch hatte Haßſenpflhugaſich während feiner: Amtsfüh⸗ 
zung durchaus fein bedeutendes Vermögen erworben. Allgemein 

zeigte ſich denn quch die Hoffnung, daß durch des unbe⸗ 
liebten Miniſters Entfernung nun die unangenehmen: Ver— 
wickelungen der Regierung mit den Landſtänden leicht beſeitigt 
werden würden. Haſſenpflaug fand jedoch nach feinem Fulle 
auch Anerkennung ſeiner wahren Verdienſte a) um das Vaterland 

hei mehreren ohne Leidenſchaft urtheilenden und stcharfen Beob⸗ 
achtern der Zeitverhältniſſe. Daher glaubte man auch: bis zum 
September, Haſſenpflug werde; doch wieder in. dan Furhef: 

ſiſchen Stagfsdienſt gezogen werben: Allein De 
* IE nr Beine] 

© ART 1] 240 u uouuda ,y1 ‚9,559 

= A) Half enpf (üg hätte fich allerdings während feiner Amtsthaͤtigkeit Web: 

2 diönfte-um die Rechtepflege und‘ das Schulweſen erworben. Sn kirchli⸗ 
cher Hinſicht hielt man ihn aber fuͤr einen Begünftiger, des ſtarren Dr: 

thodoxismus und wohl gar fuͤr einen Myſtiker. Beſonders aber beleidigte 
fein Berfahren gegen die Staatsdiener, in denen er nur zum paffiden 
een — Fuͤrſtendie ner ſah, die Beamtenklaſſe. 

elf ’ er “ f 4 

— EV, 36 NEÄSENT, a— sehr * WM. 4. {133 
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geben war des charackterfeſten Mannes: Sache nicht.‘ Alſo blieb 
es dabei, wie der allerhöchfte Wille es beſtimmt hatte.‘ 

Es trat nun der’ merkwürdige Fall ein, daß die Regie⸗ 

rung wegen Beſetzung der von He verwalteten Miniſterien in 
bedeutende Verlegenheit gerieth, da mehrere Staatsmänner, ‘die 
Yazu berufen wurden, den Ruf ablehnten, bis ſich endlich ein 
bejahrter ‚Mann, der hintereinander  fämmtlichen Provin: 

zialregierungen vorgeftanden, der Prafident von’ Danftein 
bewegen ließ, die — des Miniſteriums des Innern zu 
übernehmen. 

Saft noch ſchwieriger erſchien die Beſetung de erſten 
Stelle im Juſtizminiſterium.“ Man verlangte deswegen den 
Rath, des nach Kaſſel berufenen kurheſſiſchen Bundestagsgeſand 

ten von Rieß, und dieſer empfahl zu dem wichtigen Poſten 
feinen Schwager, den Oberappellationsrath Mackeld ey, einen 
Rechtögelehrten- aus der Savignyſchen Schule: Alſo fand ſich 
der Kurprinz bewogen, Mackeldey zum BI. Bor 
ftand des Suftizminifteriums zu ernennen. 

Died gefhah um die Zeit (Rten October), worin’ die rei: 

mal vertagten Stände in. Kaffel wieder zufamnienfamen. 
Der Präfident eröffnete fie mit.der betrübenden Erklätung, daß 
wohl Niemand beim Rückblicke auf die bisherigen Ergebniffe 
bed Landtags fich befriedigt finden könne. »Allein,<- fuhr. der 
Redner fort, »auch dieſe Zeit dürfen: wir Nicht! für verloren 
achten;. denn fie wird zur allgemeinen Verftändigung über Wahr: 
heiten und Rechte beitragen, und: aus "redlich geführten Streite 
wird früher oder. fpäter einftens gewiß die N fiegend 
uud belebend hervortreten 

"Daß wirklich der freie Geift bei kurheſſiſchen ganbflände 
noch nicht bis zum⸗Verſtummen eingeſchüchtert worden war, 
bewies am 7ten November d. J. des Deputirten Nebelthaus 
Motion, die Staatsregierung zu erſuchen, als Bundesglied ſeine 
bundesvertragsmäßigen Rechte wegen Achtung des 56ſten AÄrti⸗ 
kels der Wiener Schlußakte in Betreff Hannovers anzu: i 
wenden und ‚geltend zu machen. Der Präfident. ‚sergiberfi rte 

- und äußerte ‚die Meinung: ‚bie hannöverſchen Ereigniffe eigne— 
ten ſich nicht zu einer Verhandlung der kurheſſiſchen Staͤnde 
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Der’ Landtagskommiſſair ſtimmte jenen Meinung: bei, und Mes 

belthaus Antrag wurbe einfach zu Protokoll „genommen. 

Vermuthlich fand gegen ſolches Verfahren feine derbe. Oppoſition 
ſtatt aus Furcht. vor. neuem. Streite mit der Regierung, indent 
auch der. Landtagskommiſſair äußerte: man habe dad Vertrauen 

zu der Ständeverfaninilung, ſie werbe ihre verfaffungsmäßigen. 
Schranken und den ihr zugewieſenen Wirkungskreis nicht über: 
fchreiten. q abarl stein nν 92 

— 
wen 

3Zu den heſſiſchen Merfwürbigfeiten ded Jahrs 4837 ges. 
hörte in Rückſicht auf die Verfaſſungsfrage die kategoriſche Er⸗ 
Härung des Bandgrafen, Wilhem v. Helfen (der nah dem; 
Tode feines Vaters, ded Landgrafen Karl, König. dänifchen 
Feldmarſchalls, das Haupt derjenigen apanagirten Nebentinie 

des regierenden. Haufes. geworben war, welcher die präſumtive 
Thronfolge nicht beftritten werden konnte), daß, er fich niemals 

bewegen laſſen werde, einen Bevollmächtigten zu ernennen, un: 
an den;Berhandiungen. der kurheſſiſchen Stände Theil zu neh—⸗ 
men“ Dieſe ‚Erklärung deutete für die kurheſſiſche Verfaſſung 
auf einen künftigen: Sturm, hin, der noch gefährlicher als ‚der: 
im, Königreihe Hannover bereitd ausgebrochene:werden fonnte, 
Der unglückliche Streit über die rothenburgiihe 
Er bſch aft, wobeises ſich ijn der Hauptſache nur darım.bans 
delte: ob nach Erlöſchung des Mannsſtammes einer Neben— 
linie des regierenden Hauſes die von jener Linie als Appanage 

beſeſſenen Domainen und Grundbeſitzungen als Staatsgut, oder 

als Pertinenzſtücke des Kurfücſtl. Hausſideikemmißvermögens zu 
betrachten wären? zog ſich noch durch das ganze Jahr hin, 
fand auch in demſelben ſeine Erledigung keinesweges. Der 

Kurfürft war, wie der Kurprinz abſolut gegen die Forderung 
der Stände, welche die heimgefallene Rothenburger Quart als 
Staatödomaine anfprachen und richterliche Entfcheidung i in dem 
obwaltenden Streite verlangten. Man glaubte von Seiten der 
Stände auf einige Nachgiebigfeit des Kurpringen rechnen zu Fön. 
nen, dabefannt geworden, Daß der Kurfürſt ald lebenslänglicher Nuß: 

nießer des Hausfi deikommißvermögens, die Revenüen der Rothen⸗ 
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burger Quart fürs ſich allein in Anſpruch nehme und dem! Kurz 
pringenobapon: nur jährlich 8000: Thaler zukommen laſſen wolle, 
1. Endlich: ſchien Herr: v. Eſch weg e' einen: Ausweg gefun⸗ 

ben zu haben, der wenigſtens einen Waffenſtillſtand Herbeifüh:: 
ven könnte. Er ſchlug mämlich vor; eine Reſervation der: betreffen⸗ 

den. Rechte auf die Rothendurger Quartals frändiihes Deſiderium 

in: den: Bandtagsabfdjied. -aufzunchmeni.' Die Stände: flimmten 

dem Antrage bei, und der Staatöminifter v. Lepel erklärte im 
Auftrage des Kurprinzen am. 22ſten December 1837: daß 
Höchftderfelbe fih die fraglihe Nefervation gefallen und eine 

nochmalige Prüfung der ftreitigen Rechtsverhaͤltniſſe vornehmen 

laſſen wolle. Alſo keimte die Hoffnung zur endlichen: Beile⸗ 
gung des fo: widrigen Streits von Neuem: auf, denn die frag⸗ 
liche: Erklärung des Kurprinzen. Bonteäftirte fehr.igegen’ die Ent: 

ſchiedenheit und: Beſtimmtheit,/ mit welcher in den frühern Tanz 

desherrlichen Eröffnungen an * Stände — m. — 
— wurden ®), 

'Die : Ausfihr auf Srieden. (diem: fich 0% mehe: zu: ‚ehe 
* da nach Lepels Mittheilung das Finanzgeſetze unter Zus 

ſtimmung des Finanzminiſters, mit den ſtändiſcher Seits dazu 
vorgeſchlagenen Abänderungen faſt mit Stimmeneinhelligkeit ans 

genommen wurde. Allein die Ausſicht trübte ſich mwierer/z da 
die gehoffte Wertagung am 23ſten December keinesweges erfolgte, 
eg der — des — —— die Be föhne 

J. 
— 

J a) Ruͤckſi het der. neuen Statuten der Buchefi (chen Tütterfcheft,, ie auch, 
es ein eigenes Korporationsvermögen in’ den Bütern dei adelichen Stifter 

Kaufungentund Wetter beſaß, welches ſie durch einen alis ihrer 
Mitte gewaͤhlten Vorſteher ſelbſt verwattete, — ar apar Feine, Verein⸗ 

barung ber Regierung mit den Ständen zu Stande ge Eommen, doch. 
I. fchien jenes Vermögen gegen Eingriffe ver Staatsgewalt, wie fokcher' 
=, mehrere unter der Regierung des Kurfürſten Wilhel me vorgekom— 

men, jetzt geſichert worden zu fein. In dev Ritterſchaftsmatrikel ſah 
man 41 adeliche Familien aufgefühtt, und unter” denjeiben fand ſich 

1, auch eine mit dem Grafentitel geſchmuͤckkte. Zun dieſer⸗ gehörten "die, 
‚unter dem Zitel: Grafen von Schaumburg, in der Matrikel aufs. 
gefuͤhrten, aus morganatiſcher Ehe des Kurpringen entſproſſenen 

Soͤhne. Den Freiherrntitel fuͤhtten bie Riedeſel de Wdr MN e— 
und die Waiz v. Eſchen. Nach-den Statuten vom +3.,1763 ſollte 
Keiner in bie Matrikel aufgenommen werden, der nicht BEN ende 
lm dad VBaterlaird nachweifen Eonnte. 4 Tg 
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noch nicht gefchehen, weil dad Finanzgefeb bislang noch nicht 
mit Befeitigung der vom Landtagskommiſſair gemachten Einwen: 

* dungen ind Klare gebracht worden fei. Nun gab's wieder heftigen 

Streit und an gegenfeitigen bittern Borwürfen fehlte e3 nicht. 
Dem Frieden ded Landes ſchien fogar eine noch größere Erfchüt: 

terung zu drohen, da mit den legten Tagen des Jahrs die fläns 

ESlteuerverwilligung ihry Ende · erteichte Alſo endete. dot 
Jaͤhr 1837 für Serben niet Se für die 
naͤchſte ae DEU, 
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Sas —— — Meet 
lenburg- Schwerin. 

befteht aus den Herzogthümern Schwerin und Güftrow, 

der Herrſchaft Roſtock und der vormals ſchwediſchen Herrſchaft 

Wismar. Seine Arealgröße beträgt 228 DMeilen, und die 
Oberfläche des Landes bildet eine Ebene mit geringer Abdachung 
nach der Oſtſee und Elbe, Der Rhunberg bei Perle— 

berg ift die einzige bedeutende Höhe. In der Umgegend ift 
das Klima gefund, zwifchen den vielen Seen ded Landes aber 
feucht und der Gefundheit wenig zuträglid. Die bedeutendften 
Flüffe find die Warnow, weldhe auf ihrem Laufe nach der 

Dftfee die Mildenig und die Nebel aufnimmt. Nach der 
Elbe zu, weiche einen Theil der ſüdweſtlichen Gränge des Lan: 
des bildet, fließen mehrere Eleine Flüſſe, die Recknitz aber 
macht die Gränze zwifhen Medlenburg und Pommern 

und firömt in den Rebniser See, während die Doſſe in 
die Havel fließt. Das Land liefert viel Getreide,. dazu auch. 
Hülfenfrüchte, Oelpflanzen, Kartoffeln, Flachs, Holz und Taback. 
Die Pferdezucht iſt beträchtlih, noch ergiebiger aber iſt "die 

Rindviehzucht wegen der vortrefflichen Wiefen und. : Beiden. 

Schweine, Schafe, Fifhe und viele Gänfe fommen gleihfaus 
gut fort. Doch find dagegen die Erzeugniffe des Mineralreichs 
unbedeutend, und die Saline zu Sülz liefert keinesweges hin: 
reichende Salz zur Befriedigung ded Bedürfniffes der — 
bewohner. 

Hauptnahrungszweige ſind Ackerbau und Viehzucht; a: 
brifation und Gemwerbfleiß beſchränken fich dabei auf Wolltuch:, 

Wollzeug: und Leinwandmwebereien, wozu noch fomment beträcht: 
liche Rothgerbereien und fehr ausgedehnte Branntweinbrennes 
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reien nebſt⸗ A70 Biegelhätten und ergiebigen Wachsbleichen 
Auch wird Schiffsbau zu Roſtock und Wismar betrieben, 
Der Handel befteht hauptſächlich in der Ausfuhr von inländis 
fchen Produkten, ald Getreide, Butter, Käfe, Wolle, Zabad, 
Pferde, Rindvieh, Schweine und Hal. "Man [hlägt den Werth 
derſelben auf 2: Mil. 750,006 Thaler ar. Die Impotten 
find Del; Talg, Lichte, Eiſen, Hanf, Heebe, Steinkohlen, He⸗ 

ringe und Stockfiſche, engliſche Manufakturwaaren und Kolo— 
niatprodukte Wahrſcheinlich iſt die Handelsbilanz vortheilhaft 
für Medienburg, Allein es fehlt dem Handel an-guten Stra: 
Ben: nach den‘ Hänfeeftädten. Buch und Rechnung wird in Lüs 
beder Fuß gehalten ): — — die — en. 
prägt find 31.0.8032. 

Auf 260,000; Individuen würd: im Jahre 1836. die Baht 
* ‚Sändedeitwshner: «die in 4 PIStädten "71. Stehen, 2544 

Dörfern und‘ Weilern ! haufeten): angefchlagen. »' Grund und 

Boden find. gertheilt: unter» 989: Hauptgütersi worunter nur 
233 bürgerlicheuſich ‘befinden. ».:Det- Großherzoge allein beſaß 
privatrechtlich In: 40 Aemtern 2676 Hufen Landes. Die Leibs 

 eigenfhaft ward ſchon im Sabre: 1820 aufgehoben, und ſetoſt 
die in 44 Ortſchaften wohnenden Juden hatten gleiche bürger⸗ 
liche Rechte mit! den: Chriften erhalten. ‚Ihre‘ Baht beikef in 
im Jahre 1836 :über 3100. — 
I Die übrigen: Landesbewohner waren: größtentheits — 
Urſprungs, bedienten ſich der plattdeutſchen Sprache und hiel⸗ 
ten ſich (mit wenigen Ausnahmen von Katholiken und Refor⸗ 
mirten) zur lutheriſchen Kirche, deren Geiſtliche in Ge Kirchen⸗ 
kreiſen unter 5 Superintendenturen und 26 Präpoſituren ver⸗ 

heilt waren. Der Wolksunterricht bedarf in Mecklenb u rg⸗ 
Schwerin, wo es noch viele Dörfer ohne Schulen giebt, 

: obgleich ein: Bandfchullehrerfeminanin Ludwigsluſt ſtorirt, bedeu⸗ 
tender Verbeſſerungen. Beſſer ift für: wiſſenſchaftliche Bildung 
durch Die Gymnafien zu Schwerin, GiüfrowPardim) 
Roſt ock und Widnmarigeforgt.:; An der: Spitze des gelehrten 

Weſens ſteht die für Schwerin und. Strebitz gemeinſchaft⸗ 
Ber — — ir wo ein ar. 

2 449 N IF, - ed FR 
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giſches Seminar vi sine mn. A 
— LEHE ar: Jin ia ul 

.: ih * ad —* * 
De —— * uoqu ns 

— — ——— md, Aus Meilen 
alten Berträgen (der lebte 1756) 0der Gresherzng, mitiden; 
Landſtänden. Dieſe sim für Schwerin. und ‚Gtrelik ge 
meinſchaftlich und bilden einen Körner nach der abi em! amp 
dedunten. Die Stände ‚befteben aus: ſämmtlichen adelichen 
ſowohl als ‚bürgerlichen Beſitzern landtagsfähiger IGüter und 

aus den die ſogenannte Landſchaft bildenden Abgeordneten von 
44 Städten. Es ſind keine zwei Kammern, wohl aber drei; 
Abtheilungen, nämlich die des mecklenburgiſchen, die des 

wendiſchen ‚und die des ſtargarder Kreiſes / als ſtändiſche 

Sektionen vorhanden. An der Spitze des mit großen Mivi— 
legien bedachten Adels ſtehen drei Erblandmarſchälle, und dieft 
führen,: im Vereine mit. 8 Landräthen und: dem Deputirten 
von No ftiecd, das Direktorium aller lands Hund ritterſchaftli⸗ 
hen: Sachen. Die Zahl. fämmtlicher Individuen, denen; das 
Recht zuſteht, auf bema Spnnge. au eriieinan. — ie 
 —..0.n Li; 1 319 

‘Der Landtag. goird; jahrlid —— Stern erg) 
oder zu Malhin gehalten. Ber, Auflagen zund, bei. allen; 

Angelegenheiten, Die: ſtändiſche Gerechtſamen betreffen, iſt der 
Stände: Bewilligung unerläßlich; auch muß ſtets bei allgemei⸗ 
nen Landesgeſetzen ihr Gutachten gefordert werden. Die Stände: 
haben nicht minder dad Recht, ‚do: fie. Anomalien bemerken, 

Befchwerben votzutragen und. auf. Abftellung derſelben zu: drin 

gen. :. Die Propofitionen des Kandesherrn — jedoch chrift⸗ 
lich den Ständen übergebenn uw - 

Die laufenden Geſchäfte non einem. ganbtage zum andern 
beſorgt der aus zwei Landräthen, drei Deputirten der Ritter⸗ 
ſchaft, dem Bürgermeiſter von Roſtock und drei Abgeordneten 

der Städte Parchimſ Güftrom und. — — 
— engere Ausſchußßß Da HEY 

‚gebe, ber. oben beherften: dried tänpiicen, Abtbeitangen, 

hat das Recht, fogenannte Gonvente mit Zufiimmung des an: 
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deshetru zur Halten, und auf dürfen Convobativnstagen werden 
die ıGegenflände weiche. das — ine Sanbedtheid: .. 
zugsweifeiiberäßten, .berathen.!. > :- wrakrsuchz 

33) Die von den Landſtänden bewiligten Stewem und * 

tributionen fommen in den Landeskaſten und aus dieſen an 

die Großherzogl. Nentenkanımer..: Die landesherrlichen Domainen 
und "die: Städte entrichten: ebeiifal& Contributionen, die Aber: 

nicht in den" Landesfaften, ſondern unmittelbar! in die :Wammers, 

Baffe fließen.  Webrigend "gehört e& zu: den Rechten Der. Ständer 

zu jederi Juſtizkanzlei einen Rath und zu dem Oberappellationdsi 
gerichte drei Raͤthe zu ernennen,. Bon; einer: Berfaffungsurs: 
kunde, die sallen MEN. > — — fe 
er Wohie — Ya Kin 

— nn - — 

DaB; he alten; in ee erim: if bie Höhe 
Snnbehbehfun..: Darauf: folgt bie aus: 1 Präjidenten, 1: Ge 
heimenrathe;,...3/Megierungsräthen,. 1 Affeffor und. 1 Fiskal 

beftehende Regierung, womit ‘die Lehnäfammer verbunden 

if Das Kammerkollegium beauffichtigt die. Domainenbeamten, 
die RKenterei, die Münze, Die Schuldentigungsfaffei,; die Pos 
fen, das Forſtkollegium und: die: Steuerſtuben. Somit iſt die 
Staatsverwialtung:in der Hauptſache geregelt, Rüde 

ſichtlich der Reichespflegenift das Oberappellationsgericht zul 
Parchim für beide; mecklenburgiſche Länder die höchſte Znſtang 
Ihr untergeordnet find die Juſtizkanzleien zu Sch wer in 

Güſtrow, Roͤſtock und!Neufireli ss Auch befindet ſich zu⸗ 
Buütz o w eine Kammergerichtskommiſſion. Die unterſtengerichte 

liche Inſtanz bilden dagegen die Domainenämter „bie -Patris 

monialgerichte und die-Stadtgerichte. Auch giebt: es in Roſto dj) 
welches, wie Wismia fs Ober⸗ und Niedergerichte beſitzt, ein 

Tribunal für Eheſtreitigkeiten. Mecklenburg tft: dad: Eldorado 
der Advokaten, deren Zahl daſelbſt ſchon vor zehn Jahrem auf 

746 angewachſen war. Der‘ Hofitaat des Großherzogs iſt 

glänzend genug, denn er theilt ſich in den Oberkammerherrn⸗ 
ſtab und dad Hofmarſchallamt zu Schwer ums. wozu hauch 
Reifemarfhälle, Hausmarſchälle und geheime Hofräthe kommen. 
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Man zählte vor etwa ach t Jahren 30 Kammerherren, 29 Ram⸗ 
merjunker und ein Dutzend PagenAllein Mecklen bur g⸗ 
Schwerin fehlt bis jetzt ein Hausorden. Man beſitzt dont 
une ‚eine: Mebaille:: * Sr ‚an ben deldzug vom 
Jahre 1814. — Bun Ta? 

mis Me Dräfentfland: des Medimbugikhen: Mitteirserreidit 
nüht einmal daäs auf c3580: Mann angeſetzte Bundeskontin⸗ 

 genksi Es 3 befteht, nämlich aus 1. Gurdegrenadierbataillen von; 
800 M., 2 Musketierbatsillonen: von 1600. M., 1 Bataillod 
leichter Infanterie von 420 M.I Artilleriecorps von 125 M 
mit 8 Geſchlitzen und einer. Garnifonfompagnie von O0 Mann. 
Die Reiterei; hat eine sEdfadron vonnl 25 leichten: Pferden ‚und; 

50 berittene Gendarmen zum Polizeidienfte. Die Mekruten 
‚ werden alljährlich durchs Loos ohne Unterfchied ded Standes 
ausgehoben und zwar vom zurüdgelegten 2Ziften Lebensjahre - 
an... Ders Dienft unter den. Fahnen iſt auf 6 Fähre feſtgeſetzt, 

Beurlaubungen ‚finden! jedod) in großer Ausdehnung; ſtatt, und 
nur 4 Wochen im Frübjahre müſſen bie. Beurlaubten ‚eine! 
bommen;.unwisegertint zu werden... von mais ii Som ale 
perl Medlenburg: Schwerind: Staatäeinfünfte find, da; 

Beict Staatöbudget:.veröffentlicht wird, in einem! geheimnißyols 
lem Schleier gehüllt. Ste mögen: jährlich, wohl.an 2 Mid; 

Thaler betragen. Sie fließen ans den jährlich, 700 00 0 Thlr⸗ 
lieferhden  Domiinen, aus 23 üben 500,000 Thaler liefernden 
Domantalforften,. ferner aus dem Ertrage der Poften und Zölle, 
aus: der: Contribution und Acciſe und aus den. jährlidy; wor. 

ben Ständen bewilligten: außerorbdentlihen Beiträgen. u: Zun all⸗ 

mähligen Tilgung der fich über fieben Mill: Thlr. belaufenden 
Landed: » und Kammerfchulden., ift seine aus Größherzogk, und: 
ftändifhen Kommiſſarien zufammengefegte Schutldentilgungstoms: 
miflion gebildet. worden, die. jährlich. 85,000 Thaler aus Dos: 
manialämtern und 150,000 Thlr. von. indirekten : und: außers. 

ordentlichen. Steuern‘ zur Schildenabtragung. verwenden ſoll. 
Wie weit nun im Jahre 1837. die Staatsſchuld mittels der 
fraglichen‘ Operation vermindert a. war, a er m Kg 
— u. — neo} 

R 4 . r; 
Fr 3 18 Inch, io?) .. .lldıs. 
— -- 2* 
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® us Se — won 2086, 

— veriihrige: Banbtä war am 18ten. —— — 
* worden.Die ſämmtlichen capifa proponenda, worunter 
ſich beſouders auszeichneten: die durch Viſitation des Oberap: 

pellationsgerichtd angeregten: Belchwerden, die Anträge: über 

"Aufftellung‘ von‘ Grundzügen zu einer Exekutionsordnung und 
die Berathungen über Verwendung der Fonds zur Aufhülfe 
der -ftädtifchen Snduflrie ‚hatte: man : ind Reine: gebracht, und 

ed dar darauf ein belobender landesherrlicher Beſcheid erfolgt. 
Nachdem: “fich: nun sein: Verein zur Beförderung: der Hand⸗ 

werfe' unter den einheimiſchen Juden gebildet hatte a), erklärte 
der Großherzog? daß zur: Beförderung des wohlthätigen Zwecks 
alle: jüdiſchen Handwerker in der Folge von der Nehmung 
eines :Schußbriefed und Entrichtung der Schutzgelder “befreiet 
ſein, daß allen jüdiſchen Glaubensgenoſſen der Zutritt zu allen 
Handwerken erlaubt werben und daß die ——— 
weiße mit den chriſtlichen gleiche Rechte genießen: folltem.: 1: 

Im Vergleich einer ſo liberalen Verordnung mochte: e& 

freitic, wohl auffallen; daß. eine im April d. J erfcheinende 
VBerordnnng; im. Betreff, der ausländifchen! Journale, ganz die: 
felbeit Beſchränkungen einführte/ melche.fo eben: im pr&ußifchen 

Staate verfügt worden waren. Allein die durch jene Verfü; 
gung angeregten Belorgniffe wurden ſehr durch die zur öffent: 
lichen Kunde gelangte Erflärung. der ‚Großherzog. Leibärzte: 
daß die ſchwere Krankheit des Landesherrn keinesweges über: 
wunden- fei, fondern ino& immer große Beſorgniſſe verurſache, 
im den Hintergrund zurüdgefchoben. : Bald "nachher: gab bie 

- feierliche Einführung des Minifters von Pleſſen als Präſi— 
dent des geheimen Raths⸗ und. Regierungẽkollegiums reich⸗ 
haltigen Stoff zu politiſchen —— beſondet⸗ in den 
höhern Beamtenregionen. mann — REN TB; 
sine Meiltenburg: hatte — feiner geestapbifihen. Rage 
— — — ge wi dem: areßen — 

24 gratis bl; J “134 pe, | 1317017 97 

‚nit, 

a) Bislang "waren in an ind‘ PARTNH, ii Hände! den 

geduldet worden. 
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Zoll: und? HEN ranfhliehienn zu wollen. Nun 
that ed aber fogar einen Schritt, der ed ihm faft unmöglich 
machte inıben nähen Jahren ſich jenem Vereine zuzuwen- 

dem Der-Moniteunvpublizirte :nämliche einen: Schifffahrts⸗ und 
Handelvertragziider zwiſchen Frankreich und: Medlen- 
burg: Schwerin auf 10 Fähre abgeſchloſſen worden war. 

Beiderfeitige Schiffe follten (mad) “dem Vertrage) nicht nur in 
ven Häfen des anderm : Landes eben: ſo wie die inländiſchen 
behandelt, fondern : auch: die mecklenburgiſchen Produkte/ wenn 
ſie auf moecklenburgiſchen Schiffen: nach Frankreich: gebradyt 

würden, vom der andern fremden Schiffen aufgebürdeten Bat: 
erhöhung befteiet ſein. Dagegen machte Ah Medien burg 

Schwerin: verbindlich, die: Zölle von frangöfifchen Produkten 
aufifeine Weifersin feinem Gebiete zu erhöhen. Pfiffige poli⸗ 

tiſche Spekulant en ſtöberten nun alle mögliche Gründe und 

Wahrſcheinlichkeiten auf, die den Großherzog und feinem: Mini 
flex zu einer: ſolchen Begünftigung: des franzöſiſchen Handel 
intereſſe wohl bhewogen haben möchten, und fanden endlich als 
Haupfmotivr ein Heirathöptojeft iheraus;rideflen Realiſiruug frei: 

lich bislang noch ANehr geheimnißvoll betrieben‘ worden: wäre vi 
...) Umterdeffen: Hätte der Großherzog auf den 1 5ten Move: 

ber'. d. Ieinen allgemeinen: Landtag: nach‘ der Stadt Mal: 
bin’Überufen;;unds unter ben Propoſitionen fand’. fich eine 
(die Maaßregeln zur: Förderung: des Kunſtſtraßenbaues betref⸗ 
fende) die wohl: in. einiger Verbindung mit deu abgeſchloſſenen 
Handelstraktate ſtehen mochte; infofern "ein. beſſeret Straßenzug 
aud ‚ber Inhnern des Bandes nach Roftod und Wismar 
die Produftenausfuhr jur "See bedeutend ?rleichtern Fund‘ er⸗ 
weitefn konnte RItizwiſchen gab es doch unter: Den; laudes 
herrlichen Propoſitionen für den diesjährigen Landtag auch ſolche, 
die des Landes anderweitige: Bedürfniſſe dringend: erheiſchten 
Sp 3. B. die nöthigen Anordnungen in Betreff der Zulaſſung 

jur juriſtiſchen Praxis und zum Betriebe der) Advokatür, wie 

nicht minder die Inſtrubtion zur Eintichtung und Jur Fühtung 
der Stadtbücher. Gewiß Vorſchläge, welche einen böſen Krebs⸗ 

ſchaden zu heilen. beſtimmt warennnn. seine in 
244 at! x 
4242* iur: 



rg 

dd und Mod Das Jahr 1837 
951.7 hr 13 bon isch! 

brachte mach Verlauf des: serften’ Motte eine 2" Banbestkatiet 
üben ganzu Mecklenburg/ denn die’ offen außgefprodyene Beſorg⸗ 

niß der Leibärzte bewährtenſich dur’ ben zu Lüdwigsluſt 
am AIſten Februat erfolgten Todesfall des regierenden Größ: 

Herzogs Friedrich Franz vollkommen Der'vereivigte Fürſt 
war af 10ten December 1756 geboren und hatte faſt 52 
Jahfe regiert AUngeachtet feines" Höhen Alters "war er noch 

immer ſehr rüſtigen Ausſehens geblieben mid' ſchien auch einer 
ſeſten Geſundheit ſich zu erfreut? Seit ſechs Monaten ge 
noßner aber“ faft gar nichts mehr. Die vormalige Eßluſt war 
vorſchwunden, und rind Eutgenfihläß un Tine irtifchen 
Daſein ein Emmen .m 

vDie Veiche Ward worerſt * Heinen Kibitter zu gab) 
wigstuſt ·belgeſetzt, batd nachher aber nach Doberan gebtacht 
wo fie in der dortigen Kirche ihre Ruheſtätte fanb“ Der. 
neue Großherzog / Paulugriedr ich erließ ‘dei ſeinem Regie⸗ 
rungsantritt cin Patent; durch welches⸗alle Hofe und Staattz 
diener (one eine Erneuetung —* Dienſteide) in ihren Aemtern 
und Würden beſtaͤtigt wurden!gInzwiſchen ward unerwartet 
am: 25ſten⸗Aptil 8, Jl der ſchon im Sabre” 1807 in das 
a herufened Geheimerathspräſident v Plheffen! nach 
kürzer Krankheit von ſeinem hohen Poſten durch⸗ ſchnellen Tod 
abgerufen.” "Der Grohthergog einannte darauf) den Geheimerath 
Ki ilig er zum erſten Miniſter. Der Regierungsrath b. Lütz d w 
erhielt das wichtige Amt eines” zweiten Miniſters und’ Regie⸗ 
rungapräfiventen,: und des bisherige Landrath‘ WR em esom 
wurde als wirklicher Geheimerath zum Prepnenteh des Kam⸗ 
wer md Forſtkolleglums ethoben. En 3: 6.1199 ar 

Ein neuer⸗ Geiſt ſchien nun fe ‘der RN 
— ‚30° foen. "Eh. Großherzogl. Mandat‘ vor’! 1%ten 
Auguft befahl nämlich zum Mohr der Großherzogl. Untertias 
wer daß allo Bittſchriften und Beſchwerden, "die unmittelbar 
on den Landeshertn "gerichtet würden "von ben Birtfteitern 
ſabſt werfapt underumerſchtieben werden, oder Boch die’Verfahs 
fer derſelben ſich unter der Bittſchrift erfe foltteh, Wer 
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jedoch über die von den untern, eder auch von ben höhern 
und höchften Behörden ertheilten Beſcheide noch Urſach habe 
ſich zu beklagen, der moͤge ſich immerhin an. den Landesherru 
felbft wenden... Der humane Fürſt forderte auch in demſelben 
Erlaſſe ſämmtliche höhere und niedere Behörden auf, die 
bei ihnen einlaufenden Anliegen der Unterthanen ſorgſam 
zu prüfen, über ſolche pflichtmäßig ohne Aufenthalt zu 
entſcheiden, und, wenn ja eine Gewährung des Geſuchs nicht 
ſtattfinden könne, die Gründe des Abſchlags der Bittſteller 
ohne Winkelzüge zu, eröffnen. »Aus den ertheilten ſchriftll⸗ 
chen Antworten,« hieß ed zum: Schluſſe des Erlaſſes, » werde 
ich dann ſchon entnehmen können, ob ſich die Angelegenheit 
zu einer weiteren Prüfung eigene,.. ; Eine folche werde ich mei: 
nen Unterthanen gewiß nie verfagen. Wer aber :bei feinen 
Geſuchen dieſea meinen Beſtimmungen nicht nachkommt, der 

hat. es ſich ſelbſt piiameſſen⸗ wenn ſein — * (Er 
folg bleibt. Ran, 

-» Im. einer, bald. darauf: — ae, befahl * 
Großherzog. ‚ferner, daß. der ‚alte ſchwülſtige und gar „keinen 
Nutzen gewä ährende Curialſtyl, wo nicht ſtändiſche Gerechtſame 
deſſen Beibehaltung etwa erheiſchten, gänzlich wegfallen: ſolle, 
und nur in den an den Landesherrn ſelbſt gerichteten — 
ben. könne ‚die. bisherige Anrede an ihm, beibehalten. werden. 
».z Unter folhen Aufptzien warb am 25ſten Novbr, d. J 
der Landtag in: gewöhnlicher Art auf dem Judenberge bei 
Sternberg, im ‚Beifein der. landeöherrlichen, Kommifjatien; 
des Regierungspräſidenten v. Lüntz o und des Schloßhaupt⸗ 
manns ‚gleiches Namens, eröffnet. Die Hauptpropoſitionen be: 
zogen ſich wiederum auf. die nothwendigen Manbregeln- zur 
Förderuug der Kunftftragen, ‚zur Reorganifation der Strafan: 
falten und zur zwedmäßigen, ‚BVerbefferung: der; Sriminaljuftiz. 
Man, jah,,darum einer langen Dauer des Landtages bei * 
jmiefpältigen Intereſſe der; Stimmgeber entgegen 

Unterdefjen hatten, zum großen Verdruſſe des; Haupt 
nachbarſtaats ‚die. ‚Folgen des zwiſchen Framkre ich und 
Mecklenburg-Schwexrin abgeſchloſſenen Hanbelstraftats 

ſich ſchon EDER: entwickelt. Die meelenbotziſchenHofen 
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ſtädte gewährten nämlich, den franzöſiſchen Erzeugniſſen und. 
Fabrifaten, ja ſelbſt den Kolonialwaaren ein herrliches Depot, 

von welchem, aus ‚fie ‚durch den Schleichhandel in Maſſen auf 
dad. preußiſche Gebiet, wo jene Waaren hohen Einfuhrabgaben 

unterlagen, gebracht wurden. Die lange Gränzſtrecke war aber 
ſelbſt durch ein zahlreiches Heer von Zollbeamten und Auf— 
paſſern nicht: hinlänglich zu. bewachen. Daß unter, ſolchen 

Verhaältniſſen eine Art von Mißmuth ber: preußiſchen Behör— 
den gegen ‚die mecklenburgiſche Regierung, angefacht werden 
mochte, ließ ſich nicht ableugnen. Indeſſen hatte. der Abſatz 
mecklenburgiſcher roher Produkte durch den ihnen in Frankreich 

eröffneten Markt bedeutend zugenommen. Gutsbeſitzer, Lands 
wirthe und Städter zeigten aljo eine fehr günflige Stimmung 
für den den Nachbarftaate verhäßten Vertrag mit Frankreich, 
einen Vertrag, der es felbjt unbemittelten Leuten erlaubte, 

fih angenehme Genüffe zu billigen Preifen zu verfchaffen, auch 
dann und wann für die Hälfte.ded im Nachbarftaate ftipus 

lirten Preifes fi) durd einen Zrunf guten franzöfifhen Weins 

zu erheitern. 

Bei folher Beichaffenheit der Stimmung mußten freilich 
wohl die Urtheile über die wirklich Ju Stande gefommene 

Berlobung des Herzogs von Drleand mit der Prinzeffin 
Helene Louiſe Elifabeth a), Stieffchwefter des Großher: 

zogs Paul Friedrich, fehr verfhieden ausfallen. Man wußte 
ja, daf der verftorbene. Großherzog Friedrich Franz einer 
Verbindung mit der Quliusdynaftie fih fehr abhold gezeigt 
babe, und daß der Herzog Karl Friedrich Auguft, 
Bruder de3 regierenden Groß herjog5 von Medletburg: 

Strelig, der projeftirten Che faft leidenschaftlich miderftritt. 
Da aber ded Großherzogs Paul Friedrich Königlicher _ 
Echwiegervater, deſſen Etimme gan; Europa mit vollem 
Rechte ‚als einen Orakelſpruch verehrte, nichts gegen die frag: 

liche Verbindung einwendete, fo gab auch der regferende Großher: 

zog von Medienburg-Schwerin dazu feine Einwilligung. 

a) Sie war eine Tochter bed Wropoerzogt Friedrich Kranz aus feiner 
jmeiten Ehe 

Benturini’s * Schriften. III. 31 
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Die fowohl durch körperliche, als durch geiſtige Vorzüge 
audgezeichnete Braut reifete im Mai d. J. 1837, begleitet 
von ihrer hochfinnigen Mutter, nah Frankreich ab. Der 
Großherzog ſchenkte ihr vorher 20,000 Thlr. und übernahnt ach 

bie Zahlung der von der Prinzeffin verliehenen Penfionen aus 
ſeiner Privatſchatulle. Unverdächtige Berichterſtatter legen dem 
edlen Fürſten folgende Abſchiedsworte in den Mund: 2 So 
lange es Dir wohlgeht, bedarfſt Du meiner nicht; ſollte jedoch 
Dein Schickſal einen Wechſel erfahren, fo find meine brüder: 

lichen Arme Dir und Deinem Gemahl, fo wie mein Land 
Allen, die Dir folgen wollen, geöffnet.« Ä 



Er 
Großherzogthum Oldenburg 
beſteht aus drei Gebietsmaſſen, die in den ehemaligen. weſtfã⸗ 
liſchen, niederſächſiſchen und. oberrheiniſchen Kreiſen Deutfchlandg 
zerſtreuet liegen und zuſammen 126 D Meilen Bodenfläche 
haben; Das eigentliche Herzogthum Old enburg, im: weft: 
fäliſchen Kreiſe belegen, hat einen ebenen Boden; an den. Flüſſen 
iſt fruchtbares Marſchland, im Innern. aber dürres, ſandiges 

oder. mooriges Terrain. Das Klima iſt feucht und nebelig, 
und. an der Küſte wüthen oft furchtbare Orkane. Die-MWefer 
bildet, auf eine Strede von 12. Meilen des Landes Grenze 

und. nimmt mehrere Flüſſe auf. Mächſt der Weſer iſt die 
Ems, welche gleichfalls mehrere Flüſſe aufnimmt, der Haupt⸗ 

fluß, und im Lande findet man einige bedeutende Landſeen. 
Das Fürſtenthum Lübed. liegt in der. holſteinſchen Land; 

haft Wagrien zerſtreuet. Dort ift Die Trave der Haupt: 
fluß, und man findet ebenfalß einige Landſeen. Das Sürftentyum 
Birkenfeld „.eine vormalige Parcelle des Herzogthbums Zwei: 
brüäden, iſt cin gebirgigtes Ländchen, durch welches. Die 

Nahe fließt... In Oldenburg und Eutin gebeihet gutes 
Getreide; auch: giebt es da viele Hülſenfrüchte, Buchweizen, 
Flachs, Hanf, Hopfen und Kartoffeln. Ebendaſelbſt iſt die 

Pferde:, Nindvieh:, Schweine: und Schaafzuht in Fler, In 
Birkenfeld ift Dagegen Ueberfluß an Holz, und das Mineralreich 
liefert einige werthvolle Produfte, weöwegen | denn dort einige Fa⸗ 
briten im Gange find Uebrigend verdienen nur die Ziegelbrennereien 

- und die Leinmwebereien der Erwähnung. Da es in Oldenburg 

an. Arbeit fehlt, gehen alljährlich viele Oldenburger nach Hol: 
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land zur Erndtearbeit, andere wibmen ſich ald Matroſen der 
Schifffahrt, die freilich meiftend Mattenfahrt ift. 

Der Handel wird meiftens auf der Wefer und Johde 
geführt und nimmt hauptiächlich feine, Richtung nach Holland 
und den Hanfeftädten. Dahin werden denn gebradt: Pferde, 

Schlachtvieh, Schweinefleifh, Butter, Käfe, KRübfamen und 
Hopfen, wie auch Faß: und Bauholz, rohe Zelle, Zorf, Garn 
und Lumpen. 

. Die Einwohnerzahl wird. auf. 260.000 Individuen ges 
(habt, -melche meiſtens plattdeutſch fpreben , denn -nur iM 

Soterlande wird Altfriefifb und in Wangerooge 
Angelfch geiprohen. Der Mehrheit nach bekennen ſich die 
Oldenburger, zum lutheriſchen Kultus. Im ſüdlichen Theile 

bon Oldenburg und in Birkenfeld leben jedoch über 
70,000 Katholiten. Der Reformirten giebt es im danzen Lande 
an 2300; auch werden an 1000 Juden geduldet. Mit den 
Volleſchulen ſteht ed noch ſchlecht, obgleich in Oldenburg 
ein Schullehrerſeminar eingerichtet worden iſt. Lutheriſche Gym: 
naſien findet man in Oldenburg, Fever und Eutin. 
Ein katholiſches Gymnafium ift in Vechta und Mittelfchulen 
eriftiren zu Delmen horſt, Wil deshaufen und Ovel— 
gönne. 

In die Reihe konſtitutioneller Staaten gehört Oldenburg 
noch nicht, denn der Großherzog regiert ohne Stände, und bie 
Rechte der Eremten und Privilegirten find bislang unangetaftet 
geblieben. Es giebt im Lande 53 adelige Freigüter, doch nur 
eine einzige Patrimonialgerichtöbarkeit. Indeſſen läßt fi bof: 
fen, daß auf die Verordnung vom 28ſten December: 1831; 
wodurch die Kirchfpielögemeinden in Oldenburg und Jever 
befähiget "worden find, ihre Angelegenheiten von ſelbſt gewählten 
Vertretern Beforgen zu laffen, über Fur; oder Tang zur Bewirs 
fung einer fonftitutionellen Berfaffung fortgebauet und wenig: 
ftend der 13te Artikel der deutſchen Bundesakte zur Aumendung 
werde gebracht werden. 

Die oberſte Leitung der Etaatꝛverwaltung iſt dein Cabi⸗ 
netbminiſterium anvertrauet. Unter Aufſicht deffefben witkt Äne 
Regierung, worin der EN praͤfiditt / als Eentreſeur⸗ 
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in’ welcher ‚alle Zweige: der . Verwaltung ſich vereinigen ſollen. 
Zum Reſſort des Kammercollegiums gehört das ganze Finanz⸗ 

weſen, daher auch bie Domainen, die Forſten, die Boll: und 
Acciſeſachen, die Münze und die Stempelſachen unter deſſen 
Aufſicht und Leitung ſtehem | — | 

MWückſichtiich der Rechtspfle ge bilden die Aemter 
die erſte Inſtanz und in vier Städten befindet ſich ein 
Stadtgeriht. - Won diefer Inftanz geht der Nechtözug an die 
Kandgerichte, deren eind in jedem Kreife beſteht. Wom Land: 
gerichte kann man an die Juſtizkanzlei appelliren, und von 
diefer. an dad Oberappellationdgericht ald das höchfte Juſtiztri⸗ 

bunal. _ Dad Obervormundfchaftsamt beforgen die Randgerichte, 
und für dad Hypothekenweſen befteht ein befonderd Gentralbus - 

reau in Oldenburg ?). 
Anders verhält fi) die Sache im Fürſtenthume Lübed, 

wo der Großherzog das Juſtitiariat beſetzt Über 4 lübeckſche 
Etadtdörfer. und über 24. oldenburgifche Sideifommißdörfer die 
Gerichtöbarkeit hat. Denn dort beftehen in Eutin.eine Regie: 

rung und eine. Suftizfanzlei, welche die Werwaltung, die Juſtiz 
und die Polizei zu beſorgen haben. Anders wieder in Bir⸗ 
kenfeld, wo die Regierung Verwaltungs: und Juſtizbehörde 

iſt, welcher die Amtleute, die Kentmeifter uno die Polizeibeam: 

ten unfergeorbnet fi find. Dad eigentlihe Oldenburg ift übri- 
gend in Kreife, Aemter und Kirchfpiele abgetheilt. In jedem 

Kreife ift ein Landgericht, in jedem Amte ein Amtmann und 
in jedem Kirchfpiele ein Boigt. 
=, Der oldenburgifhe Hofftaat ift glänzend genug, indem 
babei fünf dienfithuende Oberhofchargen, 13 Kammerberrn, 

3 Kammerjunfer, ein Hofmarfchall: und ein Hofftallmeifierftab 

figuriren. Doc giebt ed daſelbſt noch feinen Hausorden. Glüd: 
licher Weife- hat Oldenburg feine Staatöfhulden, und bie 

Gemeindefchulden find fchon bedeutend vermindert. Die Saatd: 

| a) In Kitchen: Schul: und Eheſachen find bie Proteftanten an die Con: 
ſiſtorien zu Oldenburg und Eutin gewiefen, bie Katholifen aber 

an Seite dem Bifchof von Münfter ſtehende TR — 
zu Vechta | 
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einfünfte mögen nach Weranfchlagurng der Steuerabgaben ju 
800, 000 Gulden wohl 1 Mill. 800,000 Gulden betragen 
wozu dad Fürſtenthum Lübed etwa 150, 00. öl umd Be 

tenfeld 90000 FI. beiträgt. 
Der Militairetat im Präſentſtande erreicht aus tobend: 

werther Sparſamkeit das Bundeskontingent, welches zum zehn⸗ 
ten Armeekorps 2621 Mann Infanterie und 179 Artilleriften 
erheifcht , nicht. Er befteht namlih nur aus 2 Negimentern 

nfanterie,; 1 Batterie Artillerie und I- Landdragoner Corps, 

welche zufammen nur 1650 Mann zählen. Diefe - Truppen 
werden regiert von dem Militairfollegum und dem Militair— 
fommando. ° Im Plenum des deutfchen Bundes hat Olven: 
burg nur eine Stimme, zahlt aber auch nur zur Bundes⸗ 
kanzlei 1000 Gulden. 

— — —2 — — 

Als Enflave des Großherzogthums Oldenburg iſt nicht 
zu vergeflen die Herrſchaft Kniphaufen, an der Jahde 

gelegen, mit einem Flächeninhalte von nur einer Quadrat: 
meile, die etwa von 3000 Menfchen bewohnt wird. Knip— 
haufen ift nämlich Feine Standesherrfchaft, fondern der Be— 

ſitzer derfelben, der Graf von Bentinf, befand- fich feit dem 
Hten März 1826 nad einem Befchluffe des deutſchen Bun— 
des wieder im wirklihen Beſitze und Genuffe der Randeshoheit, 
wie ihm folhe vor der. Auflöfung des deutichen: Reichs zuge: 

fanden. Nur die Nechte, welche fonft Kaifer und Reich in 
deutfihen Landen übten, befaß jegt über Kniphaufen der 
Großherzog von Dldenburg, und das vldenburgifche Ober: 
appellationdgericht war auch im Anlphauſ— en die hochſte 
gerichtliche Inſtanz. 

| In diefer Eleinften aller europäifchen Sorbersinitäten gab 
es nach dem im Herbfte 1835 erfolgten Ableben des legt re: 
gierenden Grafen eine Erneuerung des alten Fauſtrechts in 
befter Form. Am 16ten Oktober 1836 verjagte nämlich der 

in feiner. fi.ndesmäßigen. Ehe erzeugte Sohn des verflorbenen 
Grafen, der engliſche Obriflieutenant Guftav Adolph 
Bentink, mit Hülfe eined bewaffneten Haufend von etwa 
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50° Köpfen: den ‚Grafen. Karl. Anton Ferdinand, wel. 
her durch Reſignation des einzig rechtmäßigen Lanteterın 
Grafen Wilhelm Friedrich Chriftian Bentint, zum 
Beſitze der: Herrichaft ‚gelangt, war. Es gab- dabei Sturmger 
käut,. Handgemenge. und zulegt Flucht: ded genanuten Gralen 
Anton Ferdinand. 
Der Großherzog von Oldenbu rg ſchien ſich nicht in 

die Sache miſchen zu wollen, denn der verſtorbene Graf hatte 
dem Sohn ſeiner Liebe wirklich durch teſtamentariſche Verfügung 
ben: Beſitz der Herrſchaft Kniphauſen zugeſichert. Guftay 
Adolph hatte nicht geſäumt ſich in Beſitz zu ſetzen und nach 
alter Fauſtrechtsſitte den die. Huldigung fordernden Grafen 
Wilhelm Friedrich Chriſtian aus dem Lande getrieben. 

Die Verwirrung war groß. Zwei erbitterte Partheien ſtanden ein⸗ 
ander gegenüber. Die Einwohner von Varel weigerten ſich (bis 
zum ausgemachten Streite), Steuern zu bezahlen, und ſo zog ſich der 

‚Kampf auf prozeſſualiſchem Wege noch durch das folgende Jahr 
(1837) bin. Es handelte ſich nämlich dabei um Die Rechtsfrage: ob 

durch die teftamentarifche Verfügung bed verfiorbenen Grafen feine 
natürlihen, nur durch nachfolgende Ehe legitimirten. Kinder 
fucceffionsfähig. gemadjt werden Eonnten? -Ueber dad Ja und 
Mein ftritten fih die berühmteften Publiziften, Klüber, und 
Profeſſor Dr, Hefter. Die fi. beeinträchtigt - glaubenden 
Agnaten verlangten . den Gequefter der; Bertinkſchen Güter. 
Die zahlreichen Kreditoren des verftorbenen Grafen jammerten 
fiber den Stillftand des Rechts bei der Zuriftenfakultät zu 
Jena und mittlerweile triumpbirte dennoch die rohe Gewalt 
im Befige des ne Guts. 

Freudigere Greigniffe befhäftigten während. jener Wirren 
‚ben Großherzoglichen Hof; in Oldenburg. ; Am. I5ten Se 
bruar 1836  murde dem. Großherzoge von feiner dritten. ‚Se 
mahlin, Gäcilie, Prinzeffin von Schweden, ein: Sohn geboren, 

‚der die Namen Nikolaus Friedrich Augufl erhielt. In 
Dresben, wo der Großherzog und die Großherzogin nebſt 
ber Purnzeſſin Marie Friedrike Amalie, Tochter des Groß: 
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herzogs aus deffen "erfler Ehe,’ wie auch : GN 
Wafa, Bruder der. Großherzogin mit 'demi-Kö NE 
von Griechenland zufammentrafen‘, wurden die Ehepatien 
zwiſchen Otto und Amalie am Bten Septbr. 1836’ untek 

zeichnet. Am 1Bten November langte der König. von. Griſe— 
chenland in Oldenburg an, und am 42. deffelben Mo⸗ 

nats wurde: im Beiſein vieler auswärtigen: hoben Diplomaten, 

aller oldenbürgifchen Angeftelten, der acht Rangklaſſen, des 
Dffizierforpd der Garniſon, des Magiftrats der Reſidenzſtadt 
und der Geiftlichen aller Konfeffionen das Königliche Braut: 

paar zuerſt nach proteſtantiſchem⸗ Ritus vom Dberhofprediger 

Di; Böckel, dann nachdem’ Ritus der katholiſchen Kirche 
vom Freifern-Droftv. Fiſchering, Biſchof zu Münſter, 
getrauet. Nach vielen Feſtlichkeiten, wobei es an’ Erleuchtun⸗ 
gen, Mäskeraden, Militairparaden nicht fehlte, wobei aut) die 
Armen durch ein großmüthiges Geſchenk des jungen Königs 
erfreut: wurden, reiſete das beglückte Paar unter Begleitung 
der Erzieherin. der ‘jungen Königin von Didenburg ab, ge⸗ 
langte jedoch erſt or mehr als DM sin in Grie⸗ 
chenland an: ; 

Sm folgenden Jahre 1837 — freubige und trau: 
rige Ereigmiffe im Großherzogl.. Haufe’ fchnell mit einander ab, 

Am 283ſten April vermählte fi der Prinz Friedrich Perer 
von Oldenburg im’ Scloffe zu Biberih mit der Prin- 
zeſſin Thereſe Wilhelmin e Friedrike von Naffen, 

und’ wenige: Tage nachher ſtarb der oldenburgiſche Prinz Ni« 

kolaus— Friedrich Auguft in noch — vollendetem fAweiten 

Lebensjahre. 

Ein ſeltſamer Criminalrechtsfall im oldenburgiſchen Für: 
ſtenthume Lübeck-Eutin ergab die bedaurungswürdige Be— 
ſch affen heit⸗ der dortigen Strafrechtäpflege. Asprefiimtive Mörder 

des im Jahre 1880 maſſaktirten Königl. daͤniſchen Kammer: 
herrn v. Queben befanden ſich ſeit jener Zeit deſſen Kutſcher 

Koch und deſſen Berienter- Wäfer in firenger ‚Haft und Un: 
terſuchung, mußte aber doch am ISten Februar 1837 vom 

DOberappellationsgerichte in Oldenburgfür völlig ſchuldlos 
erklärt und inFreiheit geſetzt werden, - Was huifen alſodie 
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25 Sotiänn X Alten, die während der -Unterfuchung zuſam⸗ 
im: Mert worden waren? Sie halfen wenigſtens fo viel, 

BB: durch eine Großberzogliche Verordnung vom 18ten Dcto: 

ber 1837 befohlen ward, dad oldenburgiihe Strafgefegbuch 
folle vom 1ften Januar 1838 an ftatt des bislang im Für: 

ftentbume Lübed geltenden Wuſtes römifcher, kanoniſcher, 
deutſcher und — — le ala el —— 

271, = Teen ste} te ar Er 

Unterdeffen freueten . Srbenburge Bewohner des ihnen 
biöher —— TS, n Fliten burng im Herbfte des 
5: 1837 errichteten oldenburg:banfeatifhen Lagers, welches 

vier oidenburgiſche Batäillone in Werbihdumg mit dem ham: 
burgiſchen und dem bremiſch⸗lübeckſchen Bataillone bildeten, 
während die ln Kövallerie- in dem nahen IMDRE 

veitelen en So i 



Das Sroßberzogihum Sachen 
Weimar⸗Eiſenach 

wird begrängt von Kurbeffen, Baiern;- der preußifchen 

Provinz Sachſen, Gotha und Meiningen. Es beſteht 
aus dem Fürftenthume Weimar mit Jena,: dem Fürſten⸗ 
thume Eifenac, dem vormaligen- furfähfifchen. Kreife Neu: 

ftadt und einigen vormald fähfiihen Enflaven, wozu noch 

mehrere vormals hennebergifche, fuldaifche und beflifche Aemter 

kommen. 
Der Flächeninhalt des Großherzogthums beläuft ſich auf 

67 DMeilen, und das Land bildet größtentheils eine mit Hü— 

geln Durchzogene Ebene, welche an vielen Stellen ſich durch 
Fruchtbarkeit auszeichnet, dabei aber doch ausgedehnte Wal: 
dungen enthält. Die Flüſſe: Unftrut, Sim, Orla und ° 

weiße Elfter gehören zum Elbgebicte. Das Fürftenthum 
Eiſenach (auf und an dem Thüringer Walde gelegen) wird 
aber von den zum MWefergebiete gehörenden Flüffen: Werra, 
Ulfter, Fulda, Hörfel und Neffe, bewällert. 

Das Land liefert hinreichendes Getreide, gutes Semüfe, 

Dbft, Hopfen, Färbefräuter und etwas Wein. Das XThier 

reich zeichnet ſich aus durch eine trefflihe Pferdezucht, durch 

Rindvieh, Schafe und Schweine, wozu noch piel Wildpret 

kommt. Das Mineralreih gewährt den Gewinn von etwas 
Silber, Kupfer, Eifen- und Braunftein. Dazu fommen noch 
Marmor, Alabafter und andere werthvolle mineralifche Erzeug⸗ 
niffe. Salz wird bis zu 10,800 Gentnern jährlich bei Kreuz: 
burg gefotten, und Mineralwafler findet man bei Berka, 
Rafenberg und Ruhla. Die Induftrie ift im Flore zu 
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Buttſtädt, Eifenach, Aldi Weimar und Jena, 
ws wollene‘ Zeuge, Raſche und Plüſche, Leinwand, :baumiivol- 

Tele Zeuge, Müsen, Leder und Töpferwaaren verferligt werben, 
während Eifen: und Stahlhammer in Rubla und Ilmenau 

werfthätig im Gange find! -Daher führt‘ das Land auch mit 

feinen Natür- und Kunftproduften einen lebhaften Handel, und 

biefer ſcheint dDurh den Anſchluß an den preußiſch-deutſchen 

Zoll: und Handelsverein fortdauernd im Steigen zu fein.’ 
Die Einwohnerzablbelief. fi während des Jahrs 1834 

in Weimar auf 158,000 und in Eijemadı auf 78,009 
Individuen, die in 33 Städten, 12 Marftfleden, 615 Dör— 
fern und Weilern haufeten. Die Mehrzahl: ‚befannfe ji zur 

lutheriſchen Kirche; dabei zählte man aber an 10, 000 Katho— 
lſiken, 6600 Refotmirte und über 1300 Juden. Die Ver— 
hältniſſe der Kathöliken waren nach ver päbſtlichen Bulle de 
salute animarun u. ſy. f.; welcher det Großherzog die lan: 
desherrliche Sanktion ertheilt hatte, "geordnet, ‚und die Juden 

hatten ſich, im Vergleiche mit-ihren Glaubensgenoffen im Kö: 

nigreihe Sachſen, ſowohl ausgezeichneter Vorzüge in- thren 
bürgerlichen Verhältniſſen, als beſonderer Sorgfalt der Regie— 
rung rückſichtlich der —— der ———— Jugend zu 

erfreuen. 

Für den Volksunterricht warb durch Jahlreiche Bürgers 
und Dorffchulen, wie auch durch Schullehrerfeminarien geforgt. 
Für den wiffenfchaftlichen - Unterricht arbeiteten ‚die Gymnaſien 
zu Weimar und Eifenadh, denen: das fForſtinſtitut zu 
Ruhl beigezäblt werben konnte. Der Höhenpunft wiffenichaft: 

licher und Kunftausbildung zeigte ſich jedoch in der Hochſchule zu 
Jena und in der Akademie zeichnender Künſte zu Weimar. 

- Nah dem Grundgefeße vom 5ten Mai 7816, deffen 

Sicherſtellung dem deufichen Bunde 1817: Übertragen. worden 

iſt, erfcheint das Großherzogthum als eine fonititutioneke Do: 
narchie mit einer landſtändiſchen Verfaſſung, welche den .alten 
Befigungen ſowohl,als den tieu erworbenen⸗ Gebielstheilen 
zu Gute kommt.“ Es giebt drei Stände, namentlich die Mit: 
tergutsbeſitzer, die Bürger und die-Bahten: Aus jedem: die: 
fer Stände‘ werden. 10 Abgeordnete gewählt, undıdazu ſtellt 
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die: Upivnefität Jenge noh-einen Deputirten. Jeder kann 
Volksvertreter werben, ben ein Deutſcher, ehelich/ auch qhʒiſtlich 

geboren iſt / und 30:-Lebensjahre. zählt. Ein Abgeordneter. ber 

Ritterſchaft muß aber feit-.3 Jahren. wenigſtens mit einem 

ihm ganz oder zum Theil gehörenden Rittergute in feinem 

Wahlkreiſe anſäſſig fein. In den Städten iſt nur. ‚derjenige 

Einwohner des Wahlbezirks wählbar, der außer dem Beſitze 

eines Wohnhauſes in Weimar oder Eifenad:ein geſicher— 

tes Einfommen: von wenigſtens 500 Thlen. und in den übri: 

gen; Städten von: 300 Thlrn, hat; in Abgeordneter: ber 

Bahren: braucht. dagegen nur einen Werth von 2000 Zhlrn. 

in Grundflüden, welche in feinem Wahlbezirfe. kiegen,, nad): 

zuweiſen. VFeder Abgeordnete, wird auf 6:,Sahre gewählt, 

kann jedoch nach. Ablauf dieſer Jahre wieder: gewählt werben, 

Allein nahe; Blütövermandte und, leibliche Brüder dürfen nicht 

zufammen in. der Ständeverjammlung ſitzen. Die Stände: 

werfammlung fol von. 3 zu. 3: Sahren einberufen werden, 

der Landesherr kann fie aber. auch außerordentlih zufammen- 

berufen, ;Bei-der Mahl: entichsidet die Mehrheit der, Stim: 

men, bei Stimmengleichheit das Loos. Aufträgerder Gemeinde - 

für den Wahlmann folien nicht. geduldet werden; ; Indeſſen 

wird zugeftanden, daß dur Stimmenmehrheit ein vom. Lan: 

desherrn zu beſtätigender Landmarſchall aus den Rittergute⸗ 

beſitzern/ wie auch zwei Gehülfen deſſelben gewaͤhlt werden, 

welche zuſammen das landſtändiſche Direktorium bilden. 

Die landfiändifche Werfammlung, bildet übrigens ein Ganzes, 

‚worin. der. Landmarſchall keinesweges eine entſcheidende Stimme 

hat. . Auch. gefchehen die Abftimmungen, nie nach, Ständen, 

Kreifen oder Bezirken, fondern alle Beſchlüſſe werden nach abſolu⸗ 

ter Stimmenmehrheit gefaßt. Findet aber ein Stand oder Kreis 

ſich durch den Beſchluß der Mehrheit beſchwert, ſo kann er 

ſich zu einem'’volum separatum vereinigen, welches ber. Ent: 

-fcheidung des Landesherrn zu unterwerfen. iſt. 

nr Die Weimarſchen Landſtände beſitzen jmar alle Rechte, 

welche: die Verfaflung; ‚der Übrigen fonftitutionellen ‚deutfchen 

Staaten. dem Ständen zufichert‘, doch ſind ihre Sitzungen 

nicht öffentlich. Eigenthümlich find: and) ‚im. Großherzogthum 
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Säit Weimar Eiſenach die ſtaͤndiſchen Regulative⸗ 
dab Vorſchläge zu neuen, das Allgemeine betreffenden Geſehen 
nicht blo8 von dem Landeeherrn an die Stände, ſondern "auch 
don "diefen an ben Landesherrn gebracht werden können; daß 
ferner die Stände einem "Antrage des Ländesherrn ihre Zur 
fimmung mit Beifägung der Gründe’verweigern fönnen, daß 
aber auch jede Handlung eined Staaddienerd, welche in“ der 
Abfiht unternommen wird, die Verfaffung heimlich zu unter: 

graben oder gewaltfam aufzulöfen, als Hoch vertath beſtraſt 
werden ſoll. Dabei ſteht der Grundſatz feſt: daß an der 

Staatsverfaſſung und an dem ihre Unterlage bildenden Grund⸗ 
geſetze in feinem Punkte etwas abgeändert werben darf, wenn 
nicht der Fürſt und dir Landſtände darüber vollkommen mit einander 
einverflanden find. Eben deßwegen muß auch bei einem Regie⸗ 

rungswechſel der neue Regent, noch ehe ihm die Huldigung 
geleiſtet wird, bei Fürftl! Worten und Ehren ſich verbindlich 
machen, die Verfaffung nach ihrem. ganzen Inhalte‘ während‘ 
feiner Regierung zu beobachten und aufrecht zur erhalten. 

Indeſſen bedurfte die Erneuerung des ’ 1732 geſtifteten 
Ordens der Wach ſamkeit oder vom weißen Falken ®) 
im Jahre 1815 feinesweges ſtaͤndiſcher Zuſtimmung. Auch 

verleihet außerdem der Großherzog noch eine Ei as und 
eine Mititairverdienftimedailte ‚ausgezeichneten toitiften und Mi⸗ 
litairs. 
An ber Spitze der Staatsverwaltung wirft das Staats⸗ 

winigetium, beſtehend aus den Departements der Finanzen, 
des Innern und der auswärtigen Angelegenheiten. Die Ober? 
fonfiitörien‘ zu Weimar und Eiſenach leiten und beaufſich⸗ 
figen das -proteftantifche Kirchen: und Schulweſen. Für dab 
katholiſche Kirchen: und Schulweſen beſteht eine Inmediatkom⸗ 
miſſion zu Eiſenach. Die Landesdirektion erſtreckt ſich als 
oberſte Polizeibehörde über dad ganze Großherzogthum, führt 

aber aud die Aufficht über die meiften anderen Wirwoltungs: 

a) Diefer Orden mit dem Wahlfpruche: vigilando ascendimus, beſtand 
im 3. 1830, außer dem Prinzen des Großherzogl. Hauſes, aus 68 
Großkreuzen, 40 Commandeurs und 90 Nittern. 
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zweige und; zu. ihrem Reſſort gehören. fogar., Die-Militairkons 
ſcription, die Militairötonomie und die Kriegskaſſe. Für die 
Berwaltung ı des ‚Kammervermögens und. de. Staatsbauweſens 
ſorgt das Kammerkollegium, während rückſichtlich des landſchaft⸗ 
lichen, Kaflens, Steuer:, -Affekurationd: ‚und, Vermeſſungsweſens 

die Aufſicht und Leitung. dem Landſchaftskollegium anvenag 
worden iſt. 
Die Rechtspflege ih in der unterften Jaſtanz zu * 

cher die Magiſtrate, die Juſtizämter und. die Patrimonialge— 
richte gehören, nicht von der Verwaltung getrennt, welche zu 

beaufſichtigen die in den 4 weimarſchen und 2 eiſenachſchen 
landräthlichen Kreiſen angeſtellten Landräthe angewiefen. find, 
Dabei beſtehen als untergeordnete Finanzbehörden im ganzen 
Lande noch: 30. Rentämter. Als: Nechtöbehörben zweiter. In⸗ 
ſtanz, die zugleich als Lehnhöfe und Bewahrer des Vormund⸗ 

ſchafts- und Hypothekenweſens fungiren, erſcheinen die Lan⸗ 

desregierungen zu Weimar und Eiſenach. Als oberſter 
Juſtiz⸗ und Staatsgerichtshof aber erſcheint das gemeinſchaftüche 

Dberappellationägericht zu Jena a). .- 

Die Militairpflicht dauert für alle waffenfähige männliche. 
Bewohner. de. Großherzogthums vom jurüdgelegten 20ſten 
bis zum ‚vollendeten 26ſten Lebensjahre, wobei jedech manche 
Befreiung , fattfinbet, auch. Stellvertretung . erlaubt, iſt. Die 

Gefammtheit der Militairpflichtigen bildet drei Abtheilungen, 

nämlich. die des aktiven, Militeird, ‚die der erſten und die der 

zweiten Referpe. Das, ganze, Militair beſteht ‚in einem- Ne; 
giment Infanterie und einem Corps Hufaren „. zuſammen in 

Praſentſtande aus 2164 Köpfen. Zum Bundesheere und 
zwar zum eilften Heerhaufen deſſelben hat S. Weimar je⸗ 

nn. ‚nur ‚2010 Mann zu ſtellen. — 

* ——— für ſonmetiche fa Sfe en: -eenfinifhe und 
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Dar SIebr: 1836. 

"Ber am 22ften November des letztverfloſſenen Kahl 
eröffnete Landtag war von Weihnachten bis zum Sten Sanuar 
1836 vertagt worden. Finanzielle Gegenftände ‚waren auf 
diefem Landtage Hauptvorwürfe der Berathung, die fich alfo 
vorzugsweife auf Regulirung des Ausgabenetats bezogen. Dent 
die, diefesmal von“ der Regierung 'verlangten Bewilligungen 
überfchritten die der legten Werwilligungsperiode um 39,000 
Thaler. Die Gefammteinnahme betief fih auf 637,636 Tolr., 
und daraus fieß fih demnächſt auf einen bedeutenden Webers. 
fhuß der Einnahme gegen die Ausgabe ſchließen. Als Ent— 
ſchädigung der Kammerkaſſe für das in Folge des Zollvereins 
weggefallene Geleit bewilligte der Landtag eine Abfindung von 
25,500 Thalern. Nicht minder wurden 12,000 Thaler zur 

Verbefferung der Anftalten für Wiflenfhaft und Kunft von den 
Ständen einftimmig bewilligt: So auch 681 Thaler zur Ver: 
befferung der Schullehrerbeſoldungen und 115 Thaler für den 
Kultus der Juden in Lengsfeld. Zur mäßigen Beſoldung 
son 21 Phyſikern und mehr ald 30 Amtschirurgen votirten 
die Stände zwar die nöthigen Fonds, allein die von der Re— 
gierung beantragte Erhöhung der Einfommenfteuer wieſen fie 
kategorifch zurüd. Nach‘ Tangen Debatten ward endlich zuge: 
ftanden, daß nicht die Bierbannpflichtigen, fondern der Staat 
die Entihädigung für die durch den Zollverein nöthig gewor: 
dene: Aufhebung ber Bierbannrechte zu leiſten habe. Nach 

manchem Widerſpruch ward denn auch in der’ 45ſten Sitzung 
beſchloſſen, daß die von der Regierung vorgeſchlagene Umwand⸗ 
lung der vierprozentigen Staatsſchuld in eine Z procentige 
ſtattfinden ſolle, jedoch fo, daß die Kapitalien der Kirchen und mil: 

ben Stiftungen zu 4 Przt. Verzinſung fortbeftänden und erft nach 
völliger Abtragung der ganzen übrigen Schuld zurüdgezahlt- 
werden möchten. Die ganze von 4 Prt. in 3%, Prjt. Ber: 
zinfung umzuwandelnde Summe,‘ belief ſich alfo auf 2 Mil. 
560,775 Xhaler, die 800,000' Thaler’ betragenden Kir⸗ 
den und milden Stiftungen zugehörigen Kapitalien erhiel⸗ 
ten aber nach wie vor 4 Przt. Verzinſung. An dieſe Berar 
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* und Fi Re fi igpbie fg Nam ber Chauſſee⸗ 
baukaſſe zu eröffnenden Kredit. Die Stände willigten in die 
Aufnahme von 200,000 Thalern und beriethen emſig (dach kei⸗ 

nesweges mit allgemeiner Billigung) die ſpedielle Awadona 

der bedeutenden Summe. 
Nächſt den finanziellen Berathungen nahmen. tes; Kanzler 

v. Müller Anträge wegen Verbeſſerung ‚des biöherigen,, für 

tie ärmern Unterthanen ſo drückenden Sportelmefeng die Auf⸗ 
merkfamfeit der. Stände vorzüglich in Anſpruch. Allein, es 
gedieh die Sache auch dieſesmal eben fo wenig; zu einem 
genügenden Reſultate, als der den. Ständen von der Re— 
gierung mitgetheilte Geſetzentwurf über die Militairpflichtigkeit 

ſeine Erledigung fand, da man ſich über den Umfang ‚ber. zu 
bewiligenden ‚Eremtionen durchaus. nicht. zu. einigen vermochte, 
Daffelde Schickſal erfuhr des Abgeordneten Schindler An⸗ 

trag: doch endlich. eine geſetzliche Norm auszufprechen, wonach 
die Ablöfung „gutöberrlicher Rechte, beſonders die der Trift— 

gerechtigkeiten, Lehngelder und Zehnten vorgenommen , Zaden 
ſolle. Auch die zahlreichen Eingaben in Bezug auf die In— 
nungsverhältniffe der Handwerker bewirkten, „weil, der Gegen: 
fand ſehr derwickelt und fchwierig erfchien, keine Beſchlußnahme 

von Seiten der Stände, die ſich ſogar weigerten, irgend,, ‚eine, 

bedeutende Summe zur Anlage ‚oder Berbefferung der Ce: 
werfichulen zu bewilligem, ©... 9 

In kirchlicher Hinſicht kamen — dirfen Sandtage einige, 

ſehr beherzigungswerthe ‚Anträge zur Sprache, z. B. der Vor: 
ſchlag: die immer anſtößiger werdenden geiſtlichen Accidenzien 
abzuſchaffen und den Ausfall durch eine, ſehr mäßige. Kirchen: 
feuer, etwa von 2 Pfeunigen, ‚von ‚jedem Thaler der Erwerbs⸗ 
abgabe, zu decken. Daß ein loicher Vorſchlag zu keinem ger 

nügenden „Refultate führen ‚werde, ließ ſich freilich vorberiehen., 
Bedenklicher erſchien allerdings die von mehreren Gemeinden 

in Antrag gebrachte Vereinigung des „Kirchen: und Gemeinde⸗ 
vermögens. Profeſſ or Kieſer erſtattete als Abgeordneter der, 

Landesuniverfi tät in der Alflen Sitzung über den fraglichen 
Punkt, einen Ausſchußbericht worin er ſich kategorifch ‚gegen, 
eine, folche; Bereinigung erklärte. ‚der beantragte ‚aber zugleich, 
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die Errichtung eines: Kirchen und. Schulborſtandes in jeder 
Gemeinde; der nicht allein: die Berwaltung: des Kirchenverimd: 

- gend beforgen, fondern auch Aufficht Über die Ordnung bei 

Gottesdienſte und Üben ven regelmäßigen Schulbefud) führen ſolle. 
Dabei verlangte Kiefer;eine, Kompetenzerweitening für. bie 
Firchlichen ‚Mittelbehörben ; und. eine zweckmäßige Reform des 
Oberkonſiſtoriunis. Dieſe Anträge: erhielten ;de3 Landtags ein 
ſtimmigen Beifall, doch wurdenufte, wie dach. beichloffen ‚wor: 
ven, in ber: Interxceſſionalſchriſt nicht mit abgedruckt. : Kritiſchet zeigte 
sich 3 die) Ausmittelung wined friedlichen  Verbältniffes:; der. fatho- 
liſchen Kirche zum Staate, ‚da nicht nur die katholiſche Geift- 
lichkeit / ſchon im J. 1823 gegen mehrere Punkte der weimarſchen, 

jenes Verhältniß ordnenden Geſetzgebung ſich aufgelehnt und ſich 
keinesweges bei den Regierungsbeſcheiden beruhigt, ſondern ſogar 
ihre Renitenz neuerlich wieder ins ‚heftiger Streitſchrift ausge— 
ſprochen und den Biſchof von Fulda aufgereizt hatte, ſich mit 

einer die alten: Streitpunkte wieder aufrührenden Petition an den 
Landtag zu wenden. Hauptpunfte folcher Remonſtranzen betra: 
fen: die nicht zu duldente Abhängigkeit der katholiſchen Geift: 
lichfeit von der Staatögewalt, die abfolute Geheimhaltung der 
Beichterröffnungen , und. die Erꝛichung der Kinder aus er 
— ‚&hen : u 

‘Die Berichterflattung über ben. Grund und —— 
des fraglichen kirchlichen Zerwürfniſſes wurde den Ab⸗ 

geordneten Büttner, Rim bach und Kiefer übertragen, 
worauf Lebterer in ber 50ſten Landtagsſitzung darüber einen 
ausführlich⸗gründlichen Bericht erſtattete ®), Diefer ging darauf 

hin, das Veichtgeheimniß unummunden anzuerkennen, und 
Büttner drang Se - en wie m... alle Kinder aus 

“ a Beier leſe ger . der eKttgim Eirdemeiting, Jahr 
1; 6. Nr. ve — fa. Bis zum.‘ Anfange 
— — — — Te thume Weimax-Eiſena 

keine vom Staate — an : , Richengemenbe Erſt he 
j ber Schlacht bei Fend A Napoleon ein katholiſches 
1 Kirchengut ———— von — Ertrage die katholiſche Kirchen⸗ 
‚gemeinde, bie nun auch in Jena eine eigene Kirche (Maria Sieg) 
“erhielt, erhalten werden follte. Die Hauptlirche wurde nachmals nad) 

WBeimar verlegt und von. bort der, Kirchendienſt in Jena verfehen. 
Venturtni’s hiſt. Schriften. IH. 32 
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igemiſchten Chen. in: ein er Konfeſſion erzogen werden miäßten, 
daß aber die Wahl der Rentehion me als demn Haupte 
nen zuſtehen folle.; he u ara Sin 

"Daß der. Streit durch folge: ‚Entfejivung: micht⸗ völlig 
*8 ſondern - bei zuſagenden Verhältniſſen von der batholi⸗ 
ſchen Geiſtlichkeit bald wieder aufgerührt werden! Wwürde ieß 
ſich vorherſehen, und dieſe Vorausſicht bewähtte ſich Tihonnkch 

Verlauf von kaum zweiiSahreni Unser“ ſolchen Auſpizien araid 
am Iten Februar: an nach zweimonatlicher ‚Dauer verkand: 
tag ‚gefcjloffen. : Der Großherzog erklärte” in dem’ Abſchiedsde⸗ 
trete: er halte es nicht für.nöthig „ daß: die noch: rückſtändigen 
wenig ‚erheblichen: Propofitionen zur Erledigung gebracht: würden, 
müffe.:aber die’ unausgeſetzt anfitengende. Thätigkeit / womit die 
Stände der ‚Erfüllung ihrer Pflichten obgelegen, ſehrbeloben. 
Und: in der That war: in den nun beendigten 53. Sitzungen 
viel geſchehen zur Merbeſſerung derRechtspflege, zur Aufhülfe 
der Landwirthſchaft und ne — ————— der Kunſt 
— — . 33 su 1 DET, 

3 3121. zit EN u bin if; 

1 ul WI ig M hi 

‚Die sei Sena, von nieder einſtmals 
RR er habe jie fehon dreimal am Boden und immer wieder 
zu neuem. Flor' fich erheben gefehen;bersährte aufs Neue ihre 

‚ merkwürdige: Lebenskraft; obgleich die altenburgifchen Landſtände 
fich weigerten ; den von. ihnen ‚geforderten jährlih 500 Ehle, 

betragenden Zuſchuß zum Flor der gemeinſchaftlichen Hochſchule 
zu. bewilligen. Die Zahl der Studioſen hatte ſich im Sommer⸗ 

ſemeſter 1836 wieder bedeutend vermehrt, twotz der bairiſchen 
und preußiſchen Sperre Man bereitete ſich würdig vor unter 
Leitung des Profefiors Kiefer und des afademifchen Curators 
v, Bigefar zum Empfange, ber, Naturfpriwer, „Die akademiſche 
Aula ward erweitert, und: Die: ‚Unterbringung sablxeichen; Säfte 
in Privatiohnungen war ſchon im  Auguft,d. 3. | geſichert. 

Alſo hielt am 19ten September die 1 ite Verſammlung deutſcher 

Naturforſcher und Aerzte, im Beiſein der Großhergoge von 

Welmaxr und ‚Oldenburg mit ihren Prinzen und vieler 
hohen Staatsbeamten ihren erſte Sitzung/ wobei in: der? Sroͤff⸗ 
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nungsrede KEEEER ſowohl Auf- din ſchnellen Wachsthum ber 
Gefellfhaft an Zahl und Bedeutung, als auch auf die eigen: 

thämliche: Stellung: der Hochfchule zu ihren veichern Schweftern 
and zur Wiſſenſchaft hinwies, indem, er. zeigte, wie der Jenai⸗ 
cher: Hochſchule Haupraufgabe von: jeher: gemefenjs mischt: Towohl 
den Umfäng:der Kenntniſſe zu erweitetn, als in die Siefe zu 
dringen und. das Wiſſen zur Wiſſenſchaft zw geſtalten. Die 
sexflen, höchſt intereſſanten Vorträge hielten darauf Dr. Mädler 
aus Berlin, Profeſſor — aus Bres lan und * 
* Dient aus MVürzburg. 7 ©. 3 MIR NIIGE. 

Kurze Zeit nachher; Er Beimars ——— 

— ein militairiſches Schauſpiel ergötzt, Indem Ende! Sep: 
tembers die Gtoßherzoglichen ſach ſen-weimarſchen Truppen im 
Auftrage des deutſchen Bundes, von dem preußiſchen General⸗ 

major: v. ı&rabow: gemuftert wurden, während der: öſterrei⸗ 
chiſche Feldmarſchalllieutenant v. He ß gleichfalls —— 
der Herzoglich ' fächfifchen Kontingente bornahm. u sr n:i® 

s’ 051 Unterbeflen hatte: fih im Eifenach ein — Bor: 

fall ereignet; ‘der große. Senfation erregte., : Der dortige. Inftiz 
tath und Kriminalrihter Dr. Bifhof, welchem die. Unter: 

quchung gegen einige'der Theilnahme an demagogiſchen Umtrieben 
Herdächtige junge‘. Leute oblag, hatte fi von: den Eltern der 
Berhafteten: eine Summe ald Kaution auszahlen laſſen, angeb⸗ 

lich, um gegen dad Entweichen der Arreſtaten geſichert zu ‚fein: 
Da nun die Sache zur Sprache kam, ſo gravirte es den Dr. 
Biſchof ſehr daß er die Großherzogl. Landesregierung in 
Eifenad) vom der fraglichen Kautionsleiſtung nicht in Renntniß 
geſetzt habe. Biſchoff gerietb alfo in Disziplinarhaftund 

ward: derfelben nur :.entlaffen in Folge der Gewährung ſeines 
Abſchiedsgeſuchs umdr.der  Erlaubniß nah Nordamerifasauszu: 
wandern. Vieles blieb bei der Sache wohl abfichtlich im Dun: 

teln, und da auch der Regierungdpräfident zu Eiſen ach, von 
Berftenbergf, feine Dimifften forderte, ſo war des Stoffs 
zur u. und: — dei: er über — 
en 1 

i eh.. ei 



soo 

m Das Jabı 1837: 

— die unbilden des —— als auf dem Thůrin⸗ 

ger Walde ein fo drückender Waſſermangel herrſchte, daß bar- 
‚aus viele beflagungswürdige Zwiftigfeiten erfolgten und ‚beim 
kümmerlichen Wafferfchöpfen bewaffnete Gewalt kaum den 
Raufereien zu ſteuern vermochte, wieder gut machen zu wol- 
len. Glaubhaften Nachrichten zufolge hatte ſich nämlich ſeit dem 

Zollvereine auf dem Thüringer Walde und in den: Heinen 

Städten feiner Nachbarſchaft die Gewerbfhätigkeit 'fo ſchneil 
gehoben, daß die früher in jenen Gegenden herrſchende Nah— 

rungsloſigkeit glücklich überwunden zu ſein ſchien, indem man 
dort nun tagelang reiſen konnte, ohne angebettelt zu werden. 
Gleichwohl ſtockte die Runkelrüben-Zucker-Fabrikation, auf 

deren Erträglichkeit doch ſo ſehr gerechnet worden war, in dem 
Maaße, daß die dre i im vorigen Jahre zwiſchen Jena und 
MWeimar angelegten Fabriten fchon im Laufe des Jahrs 1837 
wieder aufgegeben: werden mußten, Zu den Merkwürdigkeiten in 
polizeiliher Hinficht gehörte. jet. die von. der: Landesregierung 

gutgeheißene Maaßregel, daß vierzehn Verbrecher aus. dem: Zucht: 

baufe in Weimar entlaſſen wurden, um in: einem andern 
Welttheile ein neues fittlihe® Leben zu beginnen. Die Regie 
rung leiſtete ihnen fogar Vorſchub zur Weberfiedelung nach Ame— 
rika, und fandte fie unter Aufficht eines Beamten im: März 
DM’ nah Bremen, wo fie dann: auch ald freie Menfhen 

nach Nordamerika einigefchifft wurden. Unterdeffen trieb; fich der 
berüchtigte Dr. S cheibel aus Glaucha in der Nähe von Wei- 
mar: herum und prebigte auch auf den Dörfern, unter großem 

Menſchenzulaufe, befonders über den Text: » ob irgend ein 
Fürft das Recht habe, feine unterthanan zu einer kitchucen 
Union zu zwingen?!« — 

Dasß gegen ſolchen Unfinn die. Wiedereinführung. von Sen 
tagsſchulen, welche befonderd in der Faftenzeit von: Jungfrauen 
und Qunggefellen ,. von Ehefrauen und: Ehemännern beſucht 
werden follten, um eine Prüfung in den wefentlichen: Grund: 
lehren des Chriſtenthums zu beftehen, Eräftige Remedur leiftert 
werde, wurde von vielen unbefangenen Beobachtern des Zeit: 

- 



geifles ſehr bezweifelt. — Auch fchien das Oberconſiſtorium felbft 
dergleichen Zweifel zu begen, indem es in einem vom 3 1ften 
Sanuar 1837 batirten Erlaß an die Superintendenten: biefe 

Männer aufforderte, nach Verlauf eined Jahres zu: betichten, 
ob die Sonntagdfchulen Te, Erwachſene wirklich in Gang ge 

fommen ‚wären. 
Wie: begünftigt au in mehr: als einer Hinficht die Ju⸗ 

den im Großherzogthume Weimar ſein mochten, ſo proteſtirte 
doch in faſt allen jüdiſchen Gemeinden die Mehrheit gegen die 
Einführung deutſchen Choralgeſangs und in deutſcher Sprache: 
gehaltener Gebete, wollte ſich auch noch weniger eine Ueberſe⸗ 

gung der ſonſt hebräiſch vorgelefenen Thoraſtellen gefallen laſſen. 
Die Staatsgewalt ſchien nicht einmal hinreichende Kraft zu ha⸗ 
ben, um eine ſolche afterreligiöſe Renitenz zu unterdrücken. 

fiy 4 

Das Setioätbem: Sadfen- 8 
burg: Gotha | 

beſtebt * ba gihtenberg an. die, — FR — 
treten iſt, aus zwei von einander getrennten Theilen, nämlich 

aus dem Fürſtenthum Gotha und aus dem Fürſtenthum⸗ 
- Koburg. Seine Größe beträgt, 374 DMeilen, und die, 

Zahl: feiner Bewohner wird; auf 130,000 geſchätzt. — Einen: 
großen Theil ded Landes: nimmt der Thüringer Wald ein, Da: 

ber iſt der Boden theils gebirgig. und waldig, theils ehen und 

fruchtbar. In die Unſtrut und Saale: fließen die IIm, 
Gera, Wipper und Schwarza; zum Wefergebiete; 
aber gehören die Werra, Hafel und Hörſel. Die Haupt: 

produkte des Landes find: Holz, Getreide, Flachs, Garten: 
früchte, Kartoffeln, Obft, Flachs, Färbefräuter, Hopfen, Anies, 
Kümmel und einige Arzneiträuter. Dazu liefert es tüchtige 
Arbeiföpferde, gutes Rindvieh, Schafe und Schweine, wie auch 
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Biel WI Oas Mineralreich iſt ergiebig an Eiſen; Steinkoh 
len; Salpeter Kobult, Zöpferthon aPorzellbnerde, Marmor; 
Salz und Mühlen⸗, Schleift und Quaderſteinen — — 
man Mineralquellen in der Ruhl.“ 

Die Bewohner des Landes ſind kunſtfleißig ne — 
kam in Verarbeitung des Eıfend und Kupferd, in.Pedhr, Theer 
und Kienrußbereitung, im trefflichen Holzarbeiten,d in’ Garn⸗ 
fpinneteis Beinens;' Baumwolle: und: Wollwebereii; in Metalks 
fabrißetionen :aller Art : und innchemiſchen Babrikaten.,); Daher; 
ift auch der Handel: ſehr thätig und vortheilhuft,undadie Aut) 
fuhr /Aheils von. Natur⸗Erzeugniſſen /itheils von: — 
gen Fabrikaten/ bebeutend genug... um dh. 2 
uDie Berfaſſung entfpricht: im! ihren. weſentlichen Bellnt⸗ 

theilen ben’ Berfaffangen der übrigen: konſtitutionellen Staaten 

Deutſchlands. Dazu ſoll für alle im Herzogthum Koburg 
vereinten Landestheile eine Geſammtheit von Landſtänden be— 
ſtehen, die gebildet wird aus Abgeordneten ſämmtlicher Ritter— 
gutsbeſitzer, aus Abgeordneten der Städte a) und aus Abgeord— 
neten ſämmtlicher Dorfgemeinden. Jeder Abgeordnete wird — 

Te ha, Jahre gewählt iſt aber wenn die Friſt peyſloſſen 
der wählbar. ird die —— — vom —X 
aufgelöſet vor dem Schluſfe ihrer Geſchüfte, fo erlöſchen zwar 

dadurch die Wahlen, allein binnen ſechs Monaten muß eine 
neue Wahl: vorhensmmen ‚Werden. ’ Dazu kann mitwirken Jeber; 
Der ſich im Genuſſe des: Staatsbürgerrechts befindet, keines: 

Verbrechens ͤber führt und ein Chriſt iſt. In den Dorfgemein· 
den? haben die darin: fungirenden Geiſtlichen auch: eine Stimme 
beider Wahl, die abet Überhaupt mur auf Männer von unbe⸗ 
ſcholtenem⸗ Hufe; welche ihr Zoſtes Lebensjahr erreicht! -baben; 
fallen Tann. Ueberdem muß ein: Abgeordneter: ber Städte und 
der‘ ‚Dorfgemeinden‘ ein fchuldenfreied Vermögen von/5 000 Gule 
ben, oder ein —— — — —“ von 400 — 

nathweiſen Knnen. 29%. ©. — — 

h — if‘ Weihe und lihe ser: Sinde, fir “mit allen Be: 
\ a” LIEST . no — AG. hey — ld unj 

— * — st BUN gt 

a *84 —DE CT A 1 2 7 
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genſtänden zu beſchäftigen z1: welche i Sixt saufn Sefeßgebung Sir 
nanzverwaltung und Erhaltung des Domanial: und Landedeis: 
genthums ibezieheni |  Auhofönnen fie. gemeinſchaftliche Auträge 
und Beſchwerden beinder Staatsregierung anbringen, "Neue, 
die Landesverfaffüng: betreffende Geſetze/ wie auch. Abänderung: 
oder Grklärung derſelben, Abedürfen / um gültig zu ſein, den 
ſtändiſchen Zuſtimmung. Ueberdem kann kein Geſetz, welches 
ſich uf perſönliche Freiheit und Eigenthum der Unterthanen 

brzieht, s ohne ſtändiſche Zuſtimmung — — 
— ober abgeändert werden .. u. mail mel 

Dagegen unterliegen die ianbeöherrlichen echte binfichtlich; 
ae Privilegien, Didpenfationen und Abolitionen feiner: ſolchen 

Beſchränkung. Geſetzentwürfe kann zwar nur der Landesherr 
an die Stände bringenzi Doc) haben dieſe bass Recht / auf Er⸗ 
laſſung meuer Geſetze wie. nicht minder auf Abänderung der 

beſtehenden anzutragen. Derſelbe Fall aſt es mit des Landes 
herrnnausſchließender Verfügung über das Militair, wogegen 
die! Staãnde doch bei Aushebungen über: die Bundespflicht hin⸗ 
aus; ein entſcheidendes Wort auszuſprechen berechtigt AndeEnt⸗ 
ſchleden und unantaſtbar aiſt ferner ihr Recht der Steuerverwil⸗ 
ligung und: Prüfung: der Landeskaſſenrechnung. Alſo kann 
auch die Staatsſchuld ohne ihre: Zuſtimmung nicht vergrößert: 
werbden?n Foͤrmliche Klagen gegen Staatsdiener zu erheben ges 
hört gleichfalls zu den Rechten und Pflichten der Stände, näme 
lich wenn Unterſchleife bei öffentlichen Kaffen, Beſtechungen⸗ 

Eingriffe in die Verfaſſung, IMWerweigerung oder Verzögerung 
ber Rechtspflegevorgefallen⸗ find; Das Landesjuſtizkollegium 
iſt für ſolche Klagen: die nächſte kompetente Behörde; find abe _ 
fögar did Beſchwerden gegen deſſen Mitglieder gerichtet, ſo geht. 
die «Klage anı-dadııgemeinfhaftliche Oberappellationsgericht zu 
Jena. Bei Anträgen um Abänderung.ver: Berfaffung: anüffen! 
Y,. vafüt. ſtimmen. Alle [ech s Jahre ſoll⸗ ein ordentlicher Land: 
tag einberufen werden / und in der Zwiſchenzeit ſollen die land⸗ 
ſiadiſchen Geſchäfte durch einen (aus dem andſchaftsdirektor⸗ 
dem Sekretair und vier mittels abſoluter Stimmenmehrheit 

gewahlten ſtändiſchen Mitgliedern) beſtehenden Ausſchuß beſorgt 
werden. nVInzwiſchen kann der Ausſchuß weder Steuern be⸗ 
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willigennuchodh Br Settärungen ‚üben Geſetzentwürfe pros 
—— TFT i pt 0 zurla ons Q,n 

Da Gotha eine der; o TE g i ſchen in manchen 
| Stüden abweichende Verfaſſung aid Geſetzgebung behalten hat/ 
ſo beſitzt es auch eine eigene landſtändifche (Einrichtung. 4 Die 
gog h ai ſchen Stände beſtehen nämlich aus dre i Curien: ) aus 
den Grafen und Herren (Ho henbdhe-⸗Kirchherng und dor 

henloheaangenburg); 2): aus: der Ritterſchaft und 3) 
aus den fanzleiſäfſigen Städten Gptba und Walters hau⸗ 
fen. Bon Stellvertretung: des Bauernſtandes iſt Dabei nicht 
die Rebe) Diefe Stände: beruft der Herzog zwar mach geigenem 
Ermeſſen, adoch tritt in jedem: Jahre eine. Deputation derſelben⸗ 
beſtehend aus: drei Abgeordneten des serften Standes, neun rit⸗ 
terſchaftlichen und drei ſtädtiſchen Deputitten, zuſammen, deren 

nad) drei Geſammtſtimmen gefaßten Beſchlüſſe Durch bie ſtän—⸗ 

diſche Deputation an beit Landesherrn gelangen... issmmdhiiad 
1. Die oberſte Leitung und Aufſicht der Staatsverwaltung iſt 
dem Miniſterium anvertraut. Als obere Verwaltungsbehörden 
wirken die Landesregierungen zu Gotha und Woburg. Zur 
Berwaltung ders Domainen, Regalien und Kammergefälle be⸗ 
ſtehen Kammerkollegien in beidenısgenammten Stäßten.::: Ebenſo 
ſind zwei Oberſteuerkommiſſionen vorhanden; wie denn auch, 
ein eMilitairverwaltungskammer in Got ha, und’ zur Wer: 
waltung des Kirchen⸗ und Schulweſens ein Oberconſiſtorium Am: 
Gotha beſteht. Juſtizpflege und Berwaltung find in der unterſten 

Inſtanz/ wo Aemter, Magiſtrate und Patrimonialgerichte fungiren 
noch nicht pon einander getrennt; 11. ja, es giebt: Dörfer auf“ 

deren Feldmark mehrere Gerichtsharkeiten walten: > Die zweite; 
gerichtliche: Inſtanz bilden die Zuftizfollegien : zu Gut bie und; 
Koburg, und die höchfte, Sapang) ... das Dberappelsi 
Intignägericht zu Jena.. .. en el na 
Das Band hatte, bei eigen uf 3 :Million:209,000; Kl; 

ausgeihlögenen Jahrs einnahme, im Jahre 18350noch B:Milionen: 
Gulden Staats ſchulden, Es mußte als Bundeskontingen 1366 
Mann zum AAten Armeekorps ſtellen. Außer dieſen Truppem 
beſtand noch ein Korps theils berittener ‚n theiks:;anberittemen 
Gensdarmen. Dazu gab; ed: Bürger mad Schſichenkovmpagmien/ 
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nebſt seiner fogenannten Gerich tsſolge, zu der die Einwohner 
der Ortſchaften bis zum 60ſten Lebens jahre dienſtpflichtig fein 
ſollten. Uehrigens fanden Konſcriptionspflicht und Stellvertre⸗ 
tung — wobei. &8 aeg an mancherle — — 
LETTER erh ya 0:23 ie Ta 1 Fe 

EIBErLT ALT TE Aare 1112 

mar, le vas Herzogliche Haus in polen, "Hinfice ein —* 
ders merfwürdiges, Die: Ehepaften zwiſchen dem zwanzigjäh⸗ 

rigen Prinzen Berdinamd. Anton und der ſechszehnjährigen, 
ſchon verwittweten Maria Al. non Portugal waren bereits 
am Tten December vorigen Jahrs von den Fontrahienden 
Partheien unterzeichnet worben. Nun begab fich der Water des 
Prinzen, in Begleitung des portugiefifhen Bevollmächtigten, 

Grafen Lavradio, nah Brüffel zu feinem Königlichen 
Bruder Leopold, welder wohl hauptfächlich zu der glänzen» 

den Verbindung mitgewirkt haben mochte. Als alle Anftände 
befeitigrt zu fein fehienen, erfolgte auch auf dem Schloffe 
Friedenſtein die; Vermählung per praouram, und bei. die: 
fon feierlichen ‚Ereigniflen empfing Der regierende Herzog - die 

BGroßkreuze des portugieſiſchen Ch riftudr, wie auch des Thurm⸗ 
und Schwertordens. Dem Königlichen Bräutigam wurden fämmt:: 

liche, portugieſiſche Ordensdekorationen, welche ber | verewigte) 
Kaiſer Don Pedro getragen, überreicht, und der Miniſter wa 
Carlo wi tz ſah ſich gleichſalls mit; den Inſignien des Thurm- 
und Schwertordens geſchmückt. Nach einem vargnüglichen Auf⸗ 
enthalte in Brüſſel und London ſchiffte ſich der Königliche, 
Bräutigam am : 29ften : März d.:I:,3Ww.Portsmousb ein: 
und gelangte, nach einen mitspielen Gefahren verknüpften ſtür⸗ 
mifchen ‚Seefahrt am Oten April zu dem Orte feiner; Beſtim⸗ 
mung, wor am folgenden Tage ber; Patriarch von Kilfaben 
dad. junge, Ehepaar in wer, Kathedrale einfognete; Bam Volks 
jubel war ‚aber unichtb.igm merken, und. dies verkündigte dem 
Königl. Ehepaare eben keine glückliche aa 



In oAußerordentliche politiſche Combinationen hatten· jetzt über: 
das koburg⸗ gothaiſche Fürſtenhaus einen Glanz verbreitet; dem 
außerhatb>feiner "Sphäre: lag und dem nes nicht geſucht hatte/ 
jalden es kaum ahnen konnte Anals es im ZJahre 1806(nach 
Preußens ſchrecklichem Sturze) kaum ſeine ſouveraine Exiſtenz 
rettete. Auf Belgiens freilich noch wankendem Throne ſaß ein 
koburgiſcher Prinz, deſſen Achtung gebietende Haltung ihm unter 

den ſchwerſten Berhältniffen wirklich allgemeine Achtung erwarb. 

Bald erſtieg auch Reh urge Nichie Großbritanniens Thron, 
und Leuchtenbergs Stern mußte untergehen in Portugal, 

damit die Hettfcherin des" Jerrüttetſten Reichs in Europa einem 
Koburg die Yard reichen konnte Aus alten dieſen Ereigniſ⸗ 
ſen entſprang eine bielfache und enge Beziehung des koburgiſchen 
Regentenhtiuſes mit bem Weſten Europas dem es * vo 

eg‘ und Geſinnung Bislang‘ fern 1 menden — ——— 
—— rn 133% ty! 2 135 bit dnpr) * 

syrechkmllogset — 4 Hui igsci 7 REN 
11%: 134 * usn: ts 131J66 chom — —* u . 

unsgrtblg Biber jund. Ion mmblan ‚910 09% — 

Antnuk 8 u ya bir e: 1837: iör it 
NT HER rin? 32 u ae et wiri 

— * — Prinzen Erm ſt und Men die 
univerſtlät zu? Bonn, wo der regierende Herzog die geliebten 
Söhne auch befüchte, während das rauſendzüngige: Getücht vie 
nahe Vermählung des Erbpringenimit der Königin Victoria’ 
bereits verkündigte/ wozu vermuthlich die Rückkunſt des mit dem! 
Hoſenbandorden geſchmückten Fürſſen Leinin gein aus England 
mit Verantaffung':gab, Oie Herzogl Reſidenz war beivMen? 
ſchen Gedenken nicht ſo lebhaft und glänzend geweſen, "ats File 
es in dieſem Jahre ward. «Der: Ktonprinz von“ Preußen 
mit Gemahlin ind Gefolgeeröffnete die Reihe der hohen Gäſte 
Dann folgte der Kronpring von Schire dem; Und’ gleichinachger: 
erſchien des Herzogs EShwagerji el ex in ver vbn Würtömst 
berg: Sm Spätherbſt Hab; es · gedoch die glänzendſten Feſte/ 
als!die dem Prinzen Ale yander Pauls Bud weg. vor 
Wurtemberg —— Tochter Könige E ud pet 

inc ang a ds Brand Inh . 
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Kigp;. Ma vien Chwiſt ine Cavo kinesin ringe Zeitlang in 
Koburg vervrleilteqgutn nüsemctrss u wie mü 

Ob bei allen dieſen Herrlichkeiten ſich das Volk beſſer 
als vormals befinde? war eine Frage, zu deren Beantwortung 
die Optimiſten auf die unleugbare Thatſache hinwieſen, daß 
ſich ſeit dem Regierungsantritte des Herzogs, alſo in zehn 

Jahren die Volksmaſſe im Herzogthum Gotha um 9557 

Köpfe vetmehrt habe. - Demmin Jahre: 1826 mies die Bolls 
zählung nur 86,115, jetzt abe 95.675 Individuen nad. 

Unterdeſſen hatten VE — — che Landſchaft und Kam— 

mer; pach dem Vorhilde anderer deutſchen Staaten gleichfalls 
cine Haupifinongeperation unternommen, indem. fie bis. auf 
beftimmtg Herſon en lautenden Hüubbaren Schutbbrieie, in ‚auf 
den Inhaber lautende Schulpbriefe verwandelfen uud den Find: 
fuß, auf „3.74. Piosent, fefftelten. Die, Zilgung, der, vermutb, 
Lich, über 800,000 Thlr. im 21 Guldenfuße betragenden Kam 
— jührlicher Berloſungen ‚yon nur 8000 

* J 

Thalsrn ‚gelcheben, Da nun, die eben. fo mgewandelte Lan 
desihuld wenigftend auch die Summe, von 800,000 Shalern 

erreichte, fo ‚ergab ‚fh. eine ‚ in Den, Jegtverflöfienen „ Jahren 
erfolgte nicht unbedeutende Vermehrung des gefammten Schulz 
denwefend, beſonders in ‚dem gothaiſchen Landestheile. Recht 

hinter den, wahren. Schuldenbeſtand zu fommen, war iedech 

beim ‚Mangel eines, öffentlich-zur Prüfung, Yorgelegten Bubgen 4 

nicht „möglich. Diefe Unwiffenheit berührte jedoch daß Inz und 

Yusland.nicht ſo {merzlich, a6 die unerwartete Yerabfegung der 

(RABEN Dan an faler bes Betäe leptäge 
ten ‚Scheipemüngen, wovon Dreifreugertüde in. Umlauf, gefe 
worben, waren, wovon 164 auf.den preußiichen Thaler, “deren * 
auf die Mark fein Silber gehen. Bon dieſer betrügeriſchen Münze, 

waren. bis lang jährlich aus Koburg an 200,000 Gulden nach 

St, Wendel fpedirt worden, um von dort aus in der Umges 
genb verbreitet,zu werben, Dad bie Art der, Herabfekung anord, 
nende.hublifanbum. ber Regierung war mit, feier Heimlicheit 
noch vor Ablauf des Sahrs 1837 vorbereitet worden, daß ſelbſt 
die Bewohner, Koburgs feine Vorahnung von dem Schlage 

ae Bi ıun7, W n,n wit 
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Hatten, der die Sntereffen «von Tauſenden armer Leute lewoht 
im In⸗ ur im Auslande. zerſchmettern — wo vnru.oR 
1,1 43 —326 D——— 15! 1224 33 ix 

ur F „> a. * * = 

Bei )] I 1.41» “7 ' ..3 39% s iz > el 24. Ein 

Das 8, Serontbum Sachfen— Meiningen-dit⸗ 
burghauſen 

beſteht nach dem —— vom riin —*8 i826 
aus den altmeiningichen Befigungen, aus einem Theile von 
Koburg, aus altenburgiſchen Enklaven und aus mehreren 
hilburghauſiſ iihen, Aemtern. Das Ländchen hat einen Flaͤchen⸗ 
inhalt von 41 * TMeiten, liegt an ver Südweſtſeite bes 
Brian Waldes und ift daher ‚zum Theil mit ' Bergen und 

aldungen. bededt, aber doc, wo der Boden es erlauͤbt, ‚gut 
angebauet, "Am ‚Saufopf entfpringt die Berta, in wel 

alle von der hörte des Thüringer Waldes‘ herabkommende 
Gewaſſer fließen. vn die Saale ſtrömen die stm und bie 
Drla. 

"Das Kan‘ Bringt, wo & angebauet ift, Getreide, Kar: 
fo Felt, Gemäfe, Obſt und etwas Wein, auch lady, Hinf 
und‘ Hopfen, beſonders aber viel ‚Holz hervor. Im Schierreitiie 
no ed ſich durch tüchtige Yıbeltspferde, gutes Rindvieh, 

weine Ziegen und Schafe aus; auch fehlt es nicht ar 

Milbpret , ‚Süden und. Bienen. Dh Minerafreich liefert an 
63, 000 Star. Salz, gutes Eifen, Kupfer, Steiiföhten, Schie: 
färfteine, Aaun und Duaderfeine; auch ‚eriflirt ein ‚Sauer: 
brunnen, ba Eiebenflein. 
Die Einwohner ‚zeichnen fi He d durch — au 

* * em Kuıs. ET J ER 1838, Beilage Ki 9. —— 
345 ff. in dem Jahrgange 1837. 



Baumwollen: und Leinwandmanufalturen. Darum iſt der Han: 
dei mit den genannten Produkten, namentlich mit den Sons 
nenberger Waaren, auch ſehr lebhaft. und brachte im ſei⸗ 
ner glänzenden Pan dem Eande ‚an en SL * 

lich ein. * 
WMan ſchätzt die Einwohnetzahl auf 136,000 —— 
die in 17 Städten, 15 Flecken und 381: Dörfern hauſen 

Die meiſten bekennen ſich zum lutheriſchen Kultus. ‚408: find 
KRatholifen, und es giebt fat eben «fo virle "NReformisteznndie 

größtentheild Abkümmlinge eingewanderter Franzoſen ſind. Die 
Zahl der Juden im Lande beläuft ſich auf einige Hundent; 

die auch Grundſtücke pachten und kaufen dürfen; und deren 

Kinder, wenn ſie chriſtliche Schulen beſuchen, ſogar Theil an 
dem Genuſſe milder: Stiftungen haben ſollen. „Für, ben Volks⸗ 
unterricht ft durch Bürger- und Landſchulen, ' für bie Bildung 

ĩüchtiger Lehrer durch zwei Seminarien geforgt.: 5 Der höhere 
Unterricht wird in den Gymnaften zu Meiningen Hil⸗ 
burghaufen:und Saalfeld ertheilt: Auch fehlt es nicht 
an. einer Forſtakademie zu Dreißigader... Zur Vollendung 
des wiflenfchaftlichen : Studiums. dient dann die wemeinſchalniche 

Hochſchule zu Jena. 
Nach der unter Beirath der. Bandfände. am. Aalen Auguß 
1829 ausgefertigten Verfaſſungsurkunde haben alle Gebiets— 
theile des Herzogthums eine gemeinſchaftliche landſtändiſche 
Verfaſſung, und dieſe beſagt, daß alle. Unterthanen verhältniß 
mäßig nach dem Grundſatze der Gleichheit zu den Laſten des 
Staats beitragen ſollen und daß jeder Tüchtige, ohne ‚Unter 
ſchied der Geburt oder des Standes, zu allen. Staatsämtern 
gelangen kann. Das Staatsbürgerrecht beginnt mit dem zu⸗ 
rückgelegten 2Iſten Lebensjahre, und dieſes Recht begründet bie 
Fähigkeit, an Gemeinde:, wie: auch. an: Ann ea 
She zu’ nehmen · 

Die Landſtände beſtehen au 24 Abgeordueten nämlich 
8 aus bem:Nittergutöbefigern, 8 aus.dem Bürger: und & 
aus dem Baurenftande Gemählten; Zum Behufe der Wah—⸗— 
len iſt das Sand. in. 4 Wahlbezirke getheitt. :. Ein: Wahlmarın 

muß Staatsbürger, Chriſt und. 30 Sahre alt; fein. :: Ein Abs 
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geufbnetedlimußn ts Vhaterrdireftei:Steuern Vom Grundbeſihze 
obernom‘ Gemetbe jährlich zahlen. POeffentlichn Angeſtellte ibe- 
dürfen aber noch zur Annahme der Wahlı Alfter Vorgeſetzten 

Erlaubiigt 0 Die Wahl gitt aufife dp: Yähre, »7Die: Stände 

vertreten das ganze Land, und ohne ihre ausdrüdliche. Zuſtim⸗ 

mund kann keine neue "Steuer ausgefchrieben,t können Feine 
das Eigenthum und die Freiheit der Unterthanen Vberreffende 
Geſetzeß gegeben Oder» aufgehoben: werben. Die Stände haben 
fetnerndas Mecht, Anträge zur Vervollfommnung der Gefetzge— 
big zu machen, Geſetzentwürfe den Landesherrn vorzulegen 

“und: Mißbräuche in der Verwaltung“ zur Sprache zu bringen. 

Staatsdiener, die ſich Mißbrauch der Amtsgewalt oder. Wer— 
letzung dernBerfaffung “und Untreue oder Erpreſſungen haben 

zu. Schulden Kommen laſſen werden: vom ven Ständen beim 
Oberappellätionsgerichte zu Jena verklagt und. diefeß Gericht 
beauftrage. dann ein DENN. zur Unterfücdnumg und 

in —— eye 
Die Abgeordneten tonnen zwar —* ihren Aeuherum⸗ 

— nicht gerichtlich belangt, doch kann ein Abgedrdneter,: wenn 
ev: einer» Kollegen mißfällg,s won: der'Verfammlung” aus: 

gefchloffen werben. Auch verliert ein Abgeordneter ‘feine fläu: 
diſche Bevollmächtigung, fobald er in Keiminatunterfuhung ges 
räth. "Alle Verfügungen: des Landesherrn ſollen von einem 
dafür verantwortlichen Miniſter kontraſignirt werden, und dabei 

ſteht der; . Grundfos: feft, -daß‘ ein auf ‚Anklage: ber; ‚Stände 

verurtheilter Staatsdiener weder in Dienft wieder baufgenoms | 

men. noch mit: Penfion entlaſſen werden! Fauns' Uebrigens 
müffen auch alle ‚Staatöbeamten auf ‚das Grundgefeg / an 

welchem ohne Uebereinftimmung ';des. Lardesherrn! mit den 
Ständen nichts ‚geändert werden darf, beeidigt! werden... ;: 
1:1... DierStände follen‘ regelmäßig alle ZJahr berufen wer: 
den, welche Berfügung jedoch des Landesherm Recht, fie au: 
ßerordentlich zuibernfen oder ſie aufzulöſen, nicht weiter befchränft, 
als daß der Landesherrverpflichtet iſt, fofort:neue Wahlen 
anszüfchreiben. In der Zwiſchenzelt werden die. ſtändiſchen 
Geſchaͤſte beſorgt durch einen aus der Klaſſe der Ritters 
gutsbeſitzer gewählten/ vom Herzoge beſtätigten Landmarſchall, 



durch zwei Votſtände aus dem Bltger: und VBaurenſtande 
andı; durchs den Landſyndicus. Dieſe Leute) woerden beſoldet 

und⸗ ſind werpflichtet (als: ſtãändiſches Direktorium), über: bie 
Rechte der Stände und die Erhaltung der Berfaflung zumachen. 

Was nun die finanziellen Verhältniſſe betrifft, fo wird 
dad Domainenvermögen ald Eigentyum des Herzogl. Haufes 
betrachtet, wie. e& denn x zur Erhaltung des Hofſtaats und- 

der Herzogl. Fanfiliebeftimitt in. EWar der‘ Herzog aus der 
Landes⸗ und Kammerkafle für feine Perion ‚bezieht, ift 

Seatuugüt, Wozu aber "die ‚etwaigen Ueberfchtifte des Staats! 
verimögens keinesweges gezogen werden bütfen. Vebrigent haftet 
dns. "gefamimte fteuerbäre Wermögen "der Unterthätten für tie 
Sandeöfhulden, die im Jahre 18365 hoh 5 Mill:' 400,006 
Gulden ‚betragen mochten,‘ während‘ die jährlichen "ehribesein! 

fünfte anf MIN. 700,000 Fl. berechrtet “würden. Sbirbhi 
bie Fe hr als für die Kammerſchulden, für welche das 

ut haftet, war ein Zilgungsfönde gebildet worden 
va ville Wirkung gehofft wurde; baß in 50 Jahren die 
ganze Syulb abgetragen’ fein würde, da ohne “fländifche' Zur. 
ſtĩ mmung “weder neue. Fandeb-, noch Kammerfepußden gemacht 
werden" onnten, y 
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* An der Eile der’ — E——— dp das sie 
Rathskolle tum, beftehend dus’ 4 wirklichen Scheimenrärhent, 
Unter Auf icht' des Geheimenraths find alle‘ Zweige der Etnate: 

verwaltung "unter die Landesregierung , das’ Dberlandesgericht 
das Konfiſtorium und die Kammer, wozu die dor effiön hi 

hört, dertheilt worden, " Bei ‚den "Unferbehörden nö Hecht! 
5 alfo wirken hierbei 

die Regierung und das Oberlandeögeriiht‘. vor weiches” auch 
Geiſtliche, Schullehrer und Militairs zu Recht ſtehen müſſen, 
zuſammen. Uebrigens giebt ed drei Stufen von Gerichtd: 
ftänden, — die EI das Oberlandeögericht und 
dad Dberappellationdgericht ei jeder Inſtanz kann jedoch 
VBerfendung der. Akten ran eiftn auswärtiges Spruchkollegium 
ſtattfinden, während |bei der Oberappellation auf Feine Appel⸗ 

iz‘ 



lationsſumme mehr geſehen werben‘ fol; Bum eilften Heer⸗ 

haufen der. deutſchen Bundesarmee hat übtigens das Herzog⸗ 

qhum Meiningen, welches, aus 4-Haupttheilenibeftehend; in 

12 emter zerfällt, 1160 Mann. zu< ſtellen. 01 cia,oıl, 

1 
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Das Fahr 1836 1 
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ift zwar rũdſchtlich der dad Hetzogthum betreffenden . Staats 
merkwürdigkeifen von geringer, Bedeutung, jedoch in ſgitih 
religiöfer Hinſicht, vermöge der ‚am 24ften, November, d.: 
promulgirten Gymnafialord nung,..der ehrenvollfien, Aufr 
mertfamfeit würdig. Man beinerfe nur. Die Stelle jener Kar 
orbnung, welche alſo lautet: .», Der ‚Lehrer ‚Tann die ‚groBe 
Aufgabe, des Religionsunterrichts nicht ‚löfen, wenn. er bie Rer 
ligion als eine nur mit Verſtand und Gedächtniß aufzuſaſ 
fende Doftrin. behandelt und bie Lehren Chriſti, die, mis 
Chrifiud.fie gab,, Worte des Lebens, ‚fin, in dad tobte 
Schema eines wiſſenſchaftlichen Syſtems zmängt, „Der, Lehrer 
fol alfo nicht Flügeln, noch deuteln, bis die große Lehre. für 

den engen Verſtand Flein genug iftz er fol aber auch nicht 

bewirken, daß die Schüler in phantaftifhen Zräumen und _ 

fhwärmerifhen Gefühlen ſich verſenken uf. fs Ward in des 

Herzogtpums höhern Lehtanſtalten der Unterricht ‚nad, (olden j 
Borfchriften ertheilt, fo mußte, nothwendig unter. den. höhern 
wiffenfchaftlich gebildeten Ständen ein Geiſt ächter Frömmig⸗ 

keit erwachen und geſtärkt werden, der auch im bürgerlichen, 

wie, beim Geſchäftsleben thätig,. in bem Heinen Bande Früchte 

erzeugte, deren Mangel in mandem ungleich größeren State 
fih, widrig genug fund that... 2.0 u ame ai 
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harb zu Meiningen ‚am soften Aprik:bie verwittwete Her⸗ 

zogin zu Sa hfen Meiningen, Louiſe Eleo nore, eine 
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1765 "geborene Prinzefiin von Hobenlohe-Langenburg, 
an den Folgen der Grippe. Die hochbegabte Frau hatte wäh: 
rend der Minderjährigkeit ihres Sohnes, des Herzogs Bern: 

hard Erich Freund, 18 fhwere Sahre als Wormünderin: 

Regentin die Landesregierung mit Umſicht und eben fo kräf— 

tigem als mildem Geifte geführt. Daher folgte ihr ein dankbar 

- ihre bohen Verdienſte ehrended Andenken bei Hohen wie bei 
Niedrigen, 

” Kurz vor ihrem Tode ſchloß der Herzog mit dem Bor: 

orte der fchweizerifchen Eidgenoffenichaft einen wechfelfeitigen 

allgemeinen Freizügigfeitövertrag ab, im Folge deſſen alle Ber: 
‚mögendabzüge, welche bislang von dem aus der Schweiz in 
dad Herzogthum Meiningen, dder umgekehrt aus dem Herzogs 

thum in die Schweiz gehenden Vermögen aufgehoben wurden, 

Auch follte fortan fein Unterfchied deswegen gemucht werden, 
ob die bisherigen Abzüge in die Staatskaſſen geflofjen, oder 
von Standesherrfchaften, Individuen oder Korporationen bezogen 
worden wären ®), 

Nach dem Borbilde der Nachbarftaaten ward nun au 
vom Iften October d: 3. anfangend, der Zinsfuß der Staatd: 

ſchuld des Herzogthumd von 4 Przt. auf 31% Przt. herabge— 
fegt, wie nicht minder ein Normativ über die Firirung und 

Ablöfung aller Zindviftualien, welche bisher von. den Amt3ein: 

nehmern in natura erhoben worden waren, durch das Ne: 
gierungdblatt (vom Iten Septbr.) zur öffentlihen Kunde ge: 

bracht. Bislang hatten auch die Fleinen fächiiichen Staaten 

die Gutwilligkeit der Bewohner nordamerifanifher Staaten, 
deutibe Auswanderer aufzunehmen, dazu benußt, 
fih eines Theils ihrer Sträflinge zu entledigen. Seit einiger 
Zeit waren jedoch jene Staaten von folder Gutwilligfeit, die 

ihnen oft notorifche Verbrecher zugeführt, zurüdgefommen und 
hatten folches dem Magiftrate der freien Stadt Bremen an: 

gezeigt. Davon war denn die Folge, daß am 23ſten Septbr. 
— — — — — 

a) Der Lertrag war ſchon um die Mitte des Jahrs i836 von beider: 
ſeits Bevollmächtigten unterzeichnet, wurde aber erſt fpäter gegenfeitig 

ratifizirt. 
Benturin?e bift. Schriften. IH: 33 
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d.%. 13 folder Auswürflinge, die fich bereitd an Bord eines 
in Bremerhaven fegelfertig liegenden Schiffes befanden, 
auf Befehl des Bremer Magiftratd wieder ausgelhifft und 
in ihre Heimath zurücdtransportirt wurden. Ob unter jenem 

Audwurfe fich ehemalige Bewohner des Herzogthums Mei 
ningen befanden, ift freilich nicht hinlänglich fonftatirt, da in 

der Bremer Anfündigung der kleine ſächſiſche Staat, aus wel: 
chem die Züchtlinge gefoimmen, nit mit dem Namen bezeich- 
net worden war, 

Uebrigens waren die Stände des Geſammtherzogthums 
Sachſen-Meiningen-Hilburghauſen durch eine lan— 
desherrliche Verordnung auf den 20ſten November des Jahrs 

einberufen worden. Die Jefıltate ihrer Berathungen gehö— 

ren jedoch der nächfifolgenden Jahrsgeſchichte an, dürfen alfo 
bier nicht antizipirt werden. 

— — — — — 

| Das Herzogthum Sachſen⸗-Altenburg 

zerfällt in zwei durch Weimar und Reuß-Gera von 
einander getrennte Theile. Es erhielt durch den unter den 
ſächſiſchen Häuſern am 12ten Novbr. 1826 abgeſchloſſenen 

Erbvertrag die Länder, welche ed jetzt bilden. Seine Areal— 
größe beträgt 23%, Meile. Man zählt über 114,000 Ein: 

- wohner, die in 8 Städten, 2 Fleden und 458 Dörfern haufen. 
Ueber 10,000 derfelben find flavifch : wendifchen Urfprunges, 
und diefe Leute zeichnen fih aus durch eine eigenthümliche 

Tracht, zum Theil auch durch ihre eigenthümlichen Sitten. 
Das eigentlihe Fürftenthum Altenburg ift meiltens 

fleh, wird von der Pleiße bemwäflert und ift ungemein 
fruchtbar. Der weftliche, von Weimar und Schwarzburg 

begränzte Theil ftellt zwar ein hügeloolles und waldiges Zer: 
rain dar, dad vonder Saale, Orla, Pleiße und Roda 

durchſtrömt wird, aber doch ebenfalls ein gemäßigtes Klima 
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und einen die Kultur belohnenden Boden bat. Im ganzen 
Lande gedeihen alfo Getreide, Hülfen und Gartenfrüchte, Rüb— 
und Kleefamen, Obft und viel Holz. „Dad Thierreich liefert 
treffliches Nindvieb, Schafe, Schweine und Ziegen, auch zahl: 
reiches Wild und gute Fiſche. Im Mineralreiche zeichnen ſich 

aus: Braunfohlen, Kalk, Porzellanerde und ein Ueberfluß von 

Torf. Bei Ronneburg erifiirt ein Gefundbrunnen. 
Die Gewerbthätigfeit beweifet fi durch Reinwand:, Band: 

und Zuchwebereien, imgleihen durch Woll- und Baumwollen: 
webereien und Wollgarnfpinnereien: Daneben findet man Wa: 

gen, Bürften:, Hut: und Zabadefabrifen, wie auch Berferti: 
gungen von mufifalifchen Anftrumenten und. Zeppichen nebft 

anfehnlihen Brauereien und Branntweinbrennereien. Es er: 
flirt alio aud ein lebhafter Zwiſchenhandel. Indeſſen iſt der 

blühende, Aderbau des Landes Haupterwerbzmweig. 
Der Bewohner größter Theil, bekennt ſich zum lutheri— 

fhen Kultus, der unter‘ Auffiht eines General: und fünf 
Spezialfuperintendenten in 130 Pfarren mit 79 Filtafen be: 

trieben wird, Es fehlt nicht an guten Dorf: und Bürger: 
fhulen, deren Lehrer in einem zwedmäßig organifirten Schul: 

lehrerfeminar gebildet werden; Daneben findet man Kunft: 

und Handwerfsfchulen, und. für die höhere, willenfchaftliche 

Bildung forgen dad Gymnafium zu Altenburg imd das 
Lyceum zu Eifenberg. Außer mehreren Töchterfchulen giebt 
es auch ein freiadliches Stift. | 

Die Berfaffung des Landes ruhet auf dem am 29ſten 
April 1831 promulgirten Grundgefege. Nach demfelben ver: 
einigt der Herzog in feiner Perfon die gefammte Staatsge— 
walt, verfügt über das Militair und fchreibt die bewilligten 
Landesabgaben aus. Das Domanialvermögen ift Eigenthum 
des Herzogl. Haufes, und auf den Neinertrag der Kammer: 
einkünfte ift die Erhaltung der Herzogl. Familie angewiefen. 
Die Minifter find verantwortlich wie jeder Staatsdiener, und 
Klagen gegen höhere Staatöbeamte entfcheidet dad Oberappel: 
lationögericht in Sera. j 

Die Rechte und Pflihten der Staatsbürger find, wie in 
den übrigen Eonflitutionellen deutfchen Staaten, beftimmt und 
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gefihert. Alle Frohnden, Dienftbarkeiten und Bannrechte find 
ablösbar. Monopole dürfen nicht ertheilt werden. Die Drud: 

preſſe fol frei fein!“ 

Die Lanpftände bilden nur eine Kammer, follen alle 4 
Jahre berufen werden und beitehen aus 8 Abgeordneten Der 
Nitterfchaft, 8 von den Städten und 8 von den Bauern, 
Sie werben zwar auf 12 Jahre gewählt, unmittelbar vor 
jedem Landtage treten aber 8 Mitglieder aus, an deren Stelle 
neue gewählt werden müſſen. Auch kann der Landeöherr den 
Landtag auflöfen oder. vertagen, 

Landfchaftliche Beamte find der aus den Abgeordneten 
ber Ritterfchaft gewählte und vom Herzoge beftätigte Präfident, 
ber ermählte Gehülfe teffelben, der Eyndifus und der Pro: 

tofolführer. Daneben befteht eine aus dem Präfidenten, dem 
Gehülfen deffelben und zwei aus jeder Kiaffe gewählten Ab: 

geordneten gebildete Landesdeputation, welche die landſchaftli— 

hen Beihlüffe in Vollzug bringen fol. - Die Beftimmungen 
des Grundgefeged können aber nur im inverftändnig des 

Landesherrn mit der Landſchaft abgeändert werden. 
Die Gefetvorfchläge gehen vom. Landesherrn aus, be: 

merkte Mängel der Gefehgebung und Verwaltung müffen die 
Stände zur Kenntniß des Randesherrn bringen; dafjelbe Hecht 
haben jedoch ebenfalls Korporationen und einzelne Staatsbür— 

ger. Sollte nun zwifchen der Regierung und den Ständen 
eine verfchiedene Ansicht bervortreten, fo muß darüber das 

Dberappellationggericht zu Jena entfcheiden. Bei Ablehnung 
eines Geſetzvorſchlags müflen die Stände ihre Gründe anfüh: 

ren, und die Steuerbewilligungen dürfen an feine Bedingun: 
gen geknüpft werden. 

- Das geheime Minifterium ift die oberfte Randes- 
behörde. Unter feiner Aufficht fungirt die !andedregie- 
rung zur zwedmäßigen Beforgung der innern Landesverwal— 
tung, der Polizei und des ganzen Steuerweiend. Die Kams . 
mer bejorgt die Verwaltung der Domainen und Regalien, 
Dad Finanzfollegium, .unter welchem die Randesbanf 
fteht, foll die allgemeinen Finanzangelegenheiten leiten und 
die Rechnungen revidiren. Das Konfiftorium: wirft auch 
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als Ehegericht, und dem Militairfollegium ift die Bil: 
dung, Ergänzung und Unterhaltung des Militaird anvertrauet. 
Rückſichtlich der Vermaltung ift übrigens dad Land in zwei 
Kreife: den altenburgifchen und fahla:eifenbergifchen getheilt, 

worin Kreishauptleute angeftellt find, welche die bei der Me: 
dizinalfommiffton angeftellten Aerzte, Wundärzte und Vete— 

rinairärzte mit zu beauffichtigen verpflichtet find. 
Die Nechtöpflege wird in unterfter Inſtanz von den 

Aemtern, Stadträtben und Patrimonialgerichten beforgt. "Die: 

‚zweite Inftanz bildet dad Zuftizkollegium, die oberfte 
das Jenaer Dberappellationdgericht.. Die Landeseinkünfte fol 
len jährlib 682,560 Gulden betragen, die Landfchuld beträgt 

jedoch noch immer 1.Mill. 840,000 Bulden. Zur Reſerve— 

divifion des Bundesheers foll das Herzogthum 982 Mann 
Fußvolk ſtellen. Dabei ift im Lande zur Behauptung der 
Sicherheit, Ruhe und Ordnung ein Gendarmeriecorps vorhanden. 

— — 

Im Sabre 1836 

waren bie aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts ftammen: 
den finanziellen Wirren des Hauſes Sachſen-Hilburg— 
haufen noch nicht beieitiget. Nach dem 1834 erfolgten 
Ableben ded Herzogs Friedrich, welcder die Negierung des 
Herzogthums Altenburg feit dem Jahre 1826 geführt hatte, 

mußte deffen Privatnachlaß unter Siegel genommen werden, 
und. der Megierungsnachfolger ded Verewigten fand fich bewo— 
gen, die väterliche -Privatverlaffenfchaft abzulehnen, um folche 

zur Verfügung des Landesjuftizfollegiums zu ftelen. Diefes 
forderte nun Ale, welche Anſpruch an den Privatnachlaß des 

verewigten Herzogd machen fonnten, auf, fib in dem ange: 
fegten Termine mit ihren Forderungen zu melden. Die Sache 

war, um ben Kredit ded Herzoglihen Haufes fiher zu ftel: 
len, wichtig genug, jedoch auch dergeftalt verwidelt, daß fie 

im Laufe des Sahrs Feineöweges ihr Ende erreichte. 
Der Herzog eröffnete am 7ten November d. 3. den 
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Landtag mit einer Anrede, die wahrhaft rührend a) und tief- 
ergreifend für alle Zuhörer, auch des Herzogs eigenes Werk 
war. Die wichtigften der 28 dem Landtage mitgetheilten 

Propofitionen betrafen die Errichtung eined Inſtanzenzuges für 
Kriminalfäle und die Verbeſſerung der innern Landesverwal⸗ 

tung vermittelit der dur den Anfchluß an den großen Zoll: 

verein vermehrten Ginfünfte Der Landesherr verlangte aber 
‚von den Ständen zunähft 5000 Thaler, um die biölang ver: 

nachläſſigten Predigerftellen den in neuer und neueſter Zeit 
verbeflerten Giviljtellen einigermaßen gleichzuftellen und zu be: 

wirfen, daß Feine Predigerftelle im Lande -fortan gefunden 

werde, die wenizer als 300 Thaler Einkünfte habe. Er ver: 
langte ferner für das Schullehrerfeminarium jährlih 450 Thlr. 
und zur- Erbauung eines neuen Gymnafiums, in welchem 
auch da3 Scminar Raum . erhalten follte, 15,000 Phaler. 

Dazu wurden auch Schaltöverbefferungen der Gymnaſiallehrer, 
Errichtung eines Taubſtummeninſtituts und nicht unbedeutende 
Summen zur Erleihterung. der Frohn: und Zehntablöfungen 
für die Geiftlihen und Scullehrer in Anfpruch genommen. 

Für den Straßenbau verlangte die Regierung ein: für 
allemal eine Summe von 52,000 Thalern und wies zugleich 
nad, daß der Militairetat einer Erhöhung von jährlich 3189 

Thatern bedürfe. In einer der nächſten Sitzungen fam dann 
die Theilnahme der Stände an Einrichtung einer von Leip— 
zig über Altenburg nah Hof führenden Eifenbahn zur 
Eprache, und überzeugt von den Bortheilen, welche die beab: 

ſichtigte Eifenbahn tem Herzogthum verfpradh, bewilligten die 

Stände einftimmig die Ausdehnung eined Erpropriationäge: 
fees auf Eifenbahnanlagen. 

tum Jahre 1837 
befchäftigten fih vom 20ften Februar an die Stände mit 

Verhandlungen über die Ablösbarkeit der geifllichen Zehnten. 
— — — 

a) Man leſe die treffliche Rede in der wur 3tg. Jahr 1836. Außer⸗ 
ordentliche Beilage Nr. 373. 
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Da aber Feine Vereinbarung über bdiefen Punkt zu Stande 
fam, fo erfuchte der Landtag die Negierung, dem nächften 
Landtage einen dad’ Problem löfenden Gefegentwurf mit Be: 

nugung aller bis dahin zu machenden Erfahrungen vorzulegen, 
mittlerweile aber der Abfchließung von Zehntablöfungsdverträgen 
auf dem Wege freiwilligen Uebereinfommens allen nur mögli: 

hen Vorſchub zu gewähren. Sn den nächſten (39 und 40ſten) 

Sitzungen kam der Geſetzentwurf zur Sprache, welcher darauf: 
bin ging, alle geiftlichen Accidentialbefoldungen -und namentlich 
dad Beichtgeld zu firiren, Allein auch dieſer Wunfch fchei: 

terte an den, vielfachen Schwierigkeiten, da felbft der Herzogl, 
Kommiffarius erklärte: anorbnen laſſe fi eine folhe Firation 

nicht, da das Publifum gegen jede firirte Abgabe in voraus 
eingenommen feiz doch möchte ſich allenfalls mit Zuſtimmung 
des Konfiftoriumd durch freie Uebereinfunft der Prediger mit 
‘ihren Gemeinden eine Firation des WBeichtgelded durchführen 
laffen a). Inzwiſchen war doch fchon die von XAlterd her mit 
einigen Pfarren verbundene weltlihe Yarrimonialgerichtöbarfeit 
durch das Landesjuftizkolegium gegen angemefjene Entſchädi— 
gung für die Inhaber folcher Gerichtöbarfeit aufgehoben und 
den betreffenden Juſtizämtern übertragen worden. Warum 
hätte dafjelbe Verfahren bei Firation der Accidenzien nicht 
durchgeführt werden können? Zu den legten ftändifchen Ge: 
ſchäften gehörten die gleihfalld nicht zu genügenden Reſulta— 
ten führenden Berathungen über das Frohnablöſungsgeſetz. 
Und fo ward vor Ablauf des Aprils 1837 der altenbur: 

gifche Landtag gefchloffen, der nach altenburgifchen Berichten 
doch viel Gutes zu Tage gefördert haben follte. 

a) Sie ift an dem Orte, wo ich das Prebigeramt verwalte, fchon feit 
länger als 50 Jahre eingeführt. . 
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Dad Herzoathum Naſſau 

iſt umleugbar unter allen deutfchen Herzogthümern rüdfichtlid 
des Flächeninhalts und der Bevölkerung das vornehmfte. Cr: 
fterer beträgt nämlih in 23 Landes: und Gebietötheilen, die 
in dem vormaligen weftfäliihen und in dem oberrheinifden 
Kreife belegen find, 82 [IMeiten, und letztere beläuft ſich auf 
356,000 Individuen. Diefe wohnen in 31. Städten, 36 
Marktflecken und 816 Dörfern, Die Oberfläche des Landes 
ift größtentheild gebirgig, in den Thälern aber, wo ein mildes 
Klima herrſcht, ſehr fruchtbar. Die Kahn durchichneider das 
naſſauiſche Gebiet von Oſten nah Weften. In Weiten und 
Süden fließt der Rhein; der Main mit der Nidda aber 
find ſüdliche Grenzflüffe, 

Ded Landes Haupterzeugniß ift der Föfttichfte Wein. 
Dazu liefert der Boden auch Obft, Kaftanien, Hopfen, Zabat, 

- Hanf, Futterfräuter und viel Holz, aber nicht binlängliches 
Getreide. Vor acht Jahren zählte man im Herzogthum 
Naſſau 175,348 Stück Rindvieh, 135,757 Schafe, 60,477 
Schweine und 8751 Biegen, aber nur 9512 Pferde -Die 
Wälder find voU Wildpret, und der Rhein beherbergt den 
föftlihen Salm. Das Mineralreich ift Nicht minder ergie 
big, denn es belohnt die Bergmannsarbeit mit mehr ald 
3000 Mark Eilber, dazu dur mehr als 10,000 Gentner 

Blei und durb 100,000 Gentner Gifen. Auch fehlt es 
nicht an reicher Ausbeute von Marmor, Kalt, Quuderfteinen, 
vielen Thonarten, Gips, Schiefer, Stein und Braunfohlen, 
die berühmten Mineralquellen Selters, Fachingen, Wiek 
baden, Em3, Geilnau, Schwalbah un Sclan— 
gendad nicht zu vergefien. 

Der größte Theil der Bevölkerung ift freilich mit Dem 
Betriebe des Iandwirtnfchaftlichen Gewerbes befchäftigt, indeflen 
ernähren die Hütten und Hammerwerfe Zaufende rüfiger 
Arbeiter, und eben ſo viele find thätig beim Wollſpinnen, M 
Lein-, Woll-, und Strumpfwebereien, in Ledergerbereien, in 
Zub: und Damaflmanufafturen, oder in Tabacks-, Kupfer: 
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und Eifenfabriten. Unzählige Flaſchen werben für die Mine: 
ralmwaffer verfertigt, und dazu wirken unausgefest an 1000 
Branntweinbrennereien zur — der wohlthätigen 

Mineralwaſſerkraft. 
Der Handel iſt nicht —— Die vornehmſten 

Ausfuhrwaaren find Mineralwaſſer, Wein, Schlacht- und Zucht: 

vieh, WBergerzeugniffe, Gußwaaren, Steingut, Branntwein, 
. irdene Pfeifen und Papier, ! 

In kirchlicher Hinfiht find Luthberaner und Refor: 

mirte, deren wohl 190,000 im Herzogthume vorhanden 

fein mögen, zu einer evangelifchen Gemeinde feit dem Jahre 

1817 vereinigt, und es giebt im Lande 20° Defanate zur 
Aufjiht über 177 Pfarren. Der Katholifen zählte man vor 
acht Jahren 161,535, deren Oberhirt der Bijchof von Kim: 
burg ift, unter deflen Sprengel fih 15 Defanate und 134 
Pfarren befinden. Es haufen auch im Lande an 5900 Qu: 

den, und neben ihnen werden 200 Mennoniten geduldet. Der 
Volksunterricht laͤßt faft nicht zu wünfchen übrig, denn das 

Herzogthum ift in 761 Schulbezirke getheilt, jede Gemeinde 
hat eine Glementarfhule, und in den Schulbezirken find 839 

Lehrer angeftelt, die unter. Auffiht von 42 Sculinfpeftoren 

arbeiten. Dabei fehlt ed nicht an Neal: und Zöchterfchulen. 
Auch ift in Idſtein eine landwirthfchaftiihe Schule und zu 

Camberg ein Zaubftummeninftitut. "Die höhere wiffenfchaft: 
lihe Bildung -wird in drei Pädagogien und in dem Gymna- 
fium zu Weilburg beforgt. Die Hochſchule zu Göttingen 
ft auh Naffaus Landeduniverfität, und dazu befteht in 
Herborn ein theologifhes Seminar, worin die von der Uni: 
verfität abgegangenen evangeliihen Theologen fih zum Pre: 
digtamte vorbereiten follen. Uebrigend ift zur Erhaltung des 
gefammten öffentlichen Schulmwefend unter unmittelbarer Auf: 

fiht der Randesregierung ein Gentralftudienfonds gebildet worden. 
Die Verfaſſung ded Landes deutet hin auf .eine konſti— 

tutionelle Monarchie und flimmt im Mefentlihen mit den 
Berfaffungen der übrigen Eonftitutionelen Staaten Deutfch-. 

lands überein. Die Landftände beftehen aus der Herrenbank 

und aus der Kammer der Abgeordneten oder. Landeödeputirten, 
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Zur Herrenbank gehören als erbliche Mitglieder: die Prinzen 
des Naſſauiſchen Hauſes, ſobald ſie volle 21 Jahre alt ſind, 
die Häupter der ſtandesherrlichen Familien, als da find der 
Befiker der Graffchaften Holzappel und Schaumburg, 

der Fürſt von der Leyer, der Graf von Leiningen-We— 
fterburg, der Graf von Waldbots-Baſſenheim, der 
Graf von Waldersdorff und der Freiherr vom und 
zum Stein. Dazu wählen die fämmtlichen adelichen Guts— 
befiger noch ſech s Deputirte aus ihrer Mitte. Der Landes⸗ 

deputirten find 22, welche die zweite Kammer bilden. Jeder 
derfe.ben muß volle 25 Sahre alt fein, um. auf: fieben 

Jahre erwählt werden zu können. Dem Stande nach beflebf 
die zweite Kammer aus zwei proteftantifchen und einem fathe: 
liſchen Geiftlihen, aus einem Borfteher der höhern Schulan: 

ftalten, aus drei von ben höchſt befteuerten Gewerbbefigern - 
und aud 15 ber meift begüterten Kandeigenthümer. 

Es gehört ausdrüdlih zu den ftändiihen Mechten und. - 
Pflichten, daß die Stände über die treue Befolgung der Ber: 

faſſung wachen, daß neue Gefege nicht ohne ihren Math und 
Zuftimmung promulgirt werden) daß jie Vorſchläge zur. Eins 
führung neuer Gelege oder Abänderung der beftehenden Ge: 
feße machen, daß fie. ihre Zuftimmung zu den von den Un: 
terthanen zu erhebenden direkten und indireften Abgaben nad) 
reiflicher Prüfung ded Voranſchlags geben, daß fie nicht bloß 
Beihwerden einzelner - Landestheile oder Unterthanenklaffen dem 

Kandesherrn mittheilen und auf Abhülfe Derfelben dringen, 
fondern audy felbft den ‚Staatöminifter wegen Berfaffungsver: 

legungen, Gonceffionen oder Beftehungen in Anklageftand ver: 
fegen und auf Unterfuhung dringen, SHerrfiben verfchiedene 
Anfichten und Meinungen zwifchen den beiden Kammern, und 
fann die Audgleichung unter Vermittelung beider Präfidenten 
nicht bemerfftelligt werden, fo muß landeherrliche Entſcheidung 
eintreten. Die Stände follen fih alljährlich verfammeln, doch 
kann fie der Landesherr auch außerordentlich zufammenberufen, 
vertagen oder auflöfen. Die Sitzungen find öffentlich, bie 

Herzogl. Kommiffarien müffen jedoch bei der Abftimmung den 
Verfammlungsfaal verlaflen. Den Prafidenten der erften Kam: 
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mer ernennt der Herzog für jede Sitzungszeit aus ben Mit: 
gliedern der Herrenbanf, den Präfidenten der zweiten Kammer 
aus drei von bderfelben vorgefclagenen Mitgliedern der frag: 
lihen Kammer. Uebrigens fann während der Situngdzeit 

fein Ständemitglied ohne Zuftimmung Der —— zu 

welcher daſſelbe gehört, verhaftet werden. 

Was die Landesverwaltung anbetrifft, ſo bildet das 
Staatsminiſterium, mit Zuziehung eines aus acht höheren 

Beamten beſtehenden Staatsraths, unter Leitung des dirigi— 
renden Miniſters die höchſte Landesbehörde. Ihm iſt eine aus 

drei Miniſterialräthen beſtehende Miniſterialkanzlei beigegeben. 
Auch gehören zu ihrem Reſſort die Staatskaſſendirektion und 
dad Staatsarchiv. Unter Aufſicht und Leitung des Staats— 
miniſteriums fteht zunächft die Randesregierung, welder 
bie geiftlihe und Givilverwaltung, bie Forffverwaltung und 
die Anfficht über den Berg: und Hüttenbau anvertrauet wor: 
ben if. Dann folgt die Generalfteuerdireftion und 
die Generaldomainendireftion, unter welder die Do: 
mainenverwaltung, dad Staatskaſſenweſen und die Rechnungs: 

fammer arbeiten. Die Rechtspflege ift in unterfter Inſtanz 
ben Patrimonialgerichten und den Aemtern, deren es im Her: 
zogthume 28 giebt uud deren jede? mit I AUmtmann, 1 Land: 

oberſchultheiß und 1 Aſſeſſor verfehen worden, übertragen. 
Rechtöpflege und Verwaltung find aber noch Feinesweges von 
einander geſchieden. As Gerichte zweiter Inſtanz fungiren 
die Hof: und Appellationdgerichte zu Wiesbaden und Dil: 

. lenburg. Zur peinlihen Rechtspflege find in den genannten 

Städten zwei Griminalgerichte beftimmt, Die höcfte Juſtiz— 
inftanz ift aber dad Oberappellationdgeriht zu Wiesbaden. 
Die Staatseinkünfte belaufen fih auf 1 Mil. 810,000 

Gulden und werden aufgebracht. durch Grund:, Gebäude: und 
" Gewerbefteuern, wozu ald indirefte Steuern fommen: bie 

Stempel: und BZollabgaben nebft der Konfirmationstare. Als 
Monopolien beftehen dabei: dad Salzmonopol und die Ver: 
pahtung der Hazardſpiele an Badeorten. Unter dem Titel von 
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Regalien wird dad Landeseinkommen vermehrt durch oft: 

und Münzregale, wie auch dur bie Poligelintraden, Bei 
dem Allen belief fi im Jahre 1834 die Staatsſchuld noch 

auf 5 Millionen Gulden und die auf den Domanialfond radi: 

zirte Schuld betrug 7 Mil. 217,154 Gulden, 
Die Kriegdverwaltung ward unter Aufficht des 

Generaffommando von der Generaladjudantur, dem General: 

auditoriage uud dem Kriegskommiſſariate beforzt. Die Milis 

tairpflichtigfeit hebt an. mit dem vollendeten 19ten und hört 

auf mit dem 25ſten Lebensjahre. Dabei giebt es doch viele 
Tusnahmen und Befreiungsgründe Nach der Bundespflicht 
fielt Naffau zum ten Armeeforp: 3754 Mann Anfanterie 
und 200 XArtilleriften. Diefe Mannfchaft bildet zwei Infan— 
‚terieregimenter, 1 Artilleriecorpd, I Garnifonfompagnie und die , 
Reſerve, wozu noch ein anfehnlicher Generalftab fommt.. Die 

freie Stadt Frankfurt a. M. befist aber auch das Necht, ihr 
Bundesfontingent dur freiwillige Werbung im Herzogthum 
zu fompletiren. 

— 

Sm Sabre 1836 

wurde endlich der lange ärgerliche Streit wegen de3 Doma— 
nialvermögend, welches der Herzog als fidei-kommiſſariſches 
Eigenthum feines Haufes angefehen wiffen wollte, dem aber 
die Etände bislang kategoriſch widerfprochen hatten, Durch eine 

freundichaftlihe Webereinfunft zwiſchen den beiden ftreitenden 

Partheien zu Ende gebraht. Die vorjährige Ständeverfamms 

lung hatte nämlich einen Ausſchuß von 9 Mitgliedern nieder: 
gelegt, der fich faft das ganze Jahr hindurch nut gewiffenhafter 
Erforfhung ded wahren Streitöpunfts befchäftigte und endlich 

zu dem Mefultate gelangte, daß die Trennung der Landes: 
von der Domainenkafle in der Berfaffung gegründet, alſo recht: 
mäßig fei, wie auch daß die Landeskaſſe bislang mehr an über: 

tragenen Einnahmen, als an ihr übertragenen Andgaben erhal: 
ten habe, alfo auch zur Herauszahlung von 140 000 Gulden 

jährlih wohl rechtlich verpflichtet mn möge. 
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As nun dieſe fatale Sache in den Hauptpunkten als 
aufgeflärt betrachtet werden konnte, gewann der am 2dften März 

1836 durch den Staatöminifter v. Walderdorf eröffnete 

Landtag auch ein freundliches und friedartiged Anfehen. Der 
Minifter erklärte in feiner Eröffnungsrede, daß der Herzog Alles 

bereitwillig gewähren würde, was irgend dazu dienen Fönnte, . 
die bisher fo. fchroff geftalteten Verhältniffe bis zu ihrem Ur: 
fprunge aufzuflären, wie auch alle Audgabepoften durch Rech—⸗ 
nungen, Nachweilungen und Akten zur klaren Anſchauung zu 
bringen. Zu gleicher Zeit brachte der Minifter zur Kenntnig 
der Randflände, daß der am 10ten December vorigen Jahrs ab: 
gefchloffene Vertrag wegen Beitrittö des Herzogthums an den 
großen Zoll: und Handelsverein bereits ratifizirt worden und 
feit dem Anfange des laufenden Jahrs in Wirkſamkeit getreten 

ſei. GErfreulicher noch war dad Verſprechen, daß ber Zuſtand 
der Staatöfinanzen ed erlauben werde, abermals eine. bedeu: 

tende Milderung der direkten Steuern zu bewilligen, ja daß 
Hoffnung vorhanden fei, in Zukunft durd drei einfache direfte 
Steuern: die gewöhnlichen Landesausgaben zu deden. _ Die 
Stände wurden darauf wegen des Öfterfefted vertagt, und 
die zweite Kammer wählte nach ihrer Wiederzufammenfunft 
ten Abgeordneten Baldus, welcher im vorigen Jahre denjelben 
Poſten befleidet, zu ihrem Präfidenten. Unter fo glüdlichen 

Aufpizien bildete fih in Wiesbaden mit Herzoglicher Genchz 
migung ein Gifenbahnverein, deſſen Gomite es auch bewirkte, 
daß die Regierung beauftragte, die bequemfte Richtung für die 
projeftirte Eifenbahn, foweit ſolche das naſſauiſche Gebict be; 

rührte, audzumitteln. Man hoffte dabei um fo leichter dad 
gewünfchte Ziel erreishen zu können, da es beim Vorhandenfein 
eined Altern Geſetzes, welches auh auf Bahnanlagen angewen: 
det werden fonnte, im Herzogthum Naffau feines neuen 
Erpropriationdgefeges bedürfen werde. Ueberdem war bereits 
vor Ablauf des Jahrs 1835 zmifchen der Krone Preußen 
und dem Herzogthum Naſſau ein regulirter Hauptgrenzres 
zeß abgefhloffen worden, deſſen Ratifizirung gu, Bad-Ems 
am 26ften November 1836 erfolgte, | 

Nah zweimonatlichen Berafkungen war unterbeffen bie 
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Regierung mit den Ständen dahin übereingefommen, baf, 
ftatt die von der Landesfaffe aus der Domainenfaffe zuviel 
erhaltenen Summen wieder herauszuzahlen, das Rand eine drei: 

prozentige Domainenjhuld von 2 Mill. 400,000 Fl. überneb: 
men folle, wobei ed den Vortheil habe, in Zufunft flatt ver 
jährlihen Summe von 140,000 Fl. (die es der Domainen: 

kaſſe zu erfegen fchuldig fei) nur 72,000 Fl. jährlich zu zah: 

len. Die Stände nahmen den Borfchlag an, und der Herzog 
war darüber fo erfreut, daß er aus eigener freier Bewegung 

dem Lande die ganze für 1836 zu zahlende Summe erließ. 
Da nun au die Steuern wiederum anfehnli und nachal:: 

tig vermindert wurden, fo endete der diesjährige Landtag am 
18ten Junius mit gegenfeitiger Zufriedenheit... Denn daß 
Wiesbadens Bewohner zu felbiger Zeit häufig dur Er: 
plofion von Kanonenfchlägen aus nächtliher Ruhe aufgefchredt 

wurden, war keinesweges ein Zeichen von gefährlicher Volks— 
aufregung weder gegen die Regierung, noc gegen bie: nad) 
langem Kampfe der Staatögewalt unterliegenden Mitglieder 

der Ständeverfammlung. 
Das Herzoglihe Haus wurde im Laufe ded Jahrs nicht 

nur durch die am Yten Julius erfolgte glüdliche Niederkunft 
der regierenden Herzogin mit einer Zochter, fondern auch dur 
die Verlobung der älteften Prinzeflin, Therefe Wilhelmine 

S$riederife mit dem Prinzen Gonftantin Friedrid Pe: 
ter von Oldenburg beglüädt. Der Herzog felbft aber be: 

gab fih vor dem Schluſſe des Jahrs "nah Wien, wo 
derfelbe mit großer vom Kaiferl, Hofe empfan: 
gen wurde. 

Sm Sabre 1837 

erfchien bereit? am 4ten März ein landesherrliches Edikt, 
worin die Uebernahme von 2 Mil. 400,000 Fl. Domanial: 

fhulden auf die Landeöfteuerfaffe verfündigt wurde. Für die 

Verwaltung der alfo entflandenen Landesfchuld warb num Für— 
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ſorge getröffen und verfügt, daß die Binfen des breipro: 
jentigen: Anlehens, weldes mit den Roth ſchilds fontra: 

hirt werde mußte, aus den mit fländifcher Zuftimmung bids 

ponibel geftellten Fonds der Landeöfteuerkaffe halbjährig, ohne 
irgend eine Unterbrebung oder Verzögerung, gezahlt werden 
folten. Auch fei, hieß es ferner, bereitd ein Zilgungsfond aus 
den Einnahmen der Landesſteuerkaſſe audgemittelt worden, wor 
durch. eine jährliche Summe von 54,000 Gulden abgetragen wer: 

werben folle, und diefer Tilgungsfond würde ſich durch die 

erfparten Zinfen von den nah und nah eingelöften Partial: 

obligationen von Jahr zu Jahr vermehren ®), | 

Die landftändifhe Verfammlung des Zahrd 1837: ward 
dann am Ziften März eröffnet dur eine. Rede des Staats: 
minifterd® von Walderdorff, worin bdiefer auf die erfreus 
lihe Erfheinung hinwies, daß die glüdlihe Lage der Finan: 
zen es geftatte, nicht nur durch bie veränderten Steuern die 
gewöhnlichen . Zahrsausgaben zu deden, fondern auch fon im 

laufenden Jahre den zwölften Theil des vor kurzem freir: 

ten Landesanlehens zurüdzuzablen. Dazu empfahl der Mini: 
fier im Auftrage des Herzogs den Ständen die Errichtung 
einer Kreditfaffe, welche die Ablöfung der Grundlaften und 
Zehnten weſentlich erleichtern und‘ befördern, auch die Unter: 

thanen, welde zu ihrem Gewerbe fremded Geld braudten; 
gegen die Zahlung wucherifher Binfen fichern würde. | 

Zum Präfidenten der Landtagsabgeordneten wurde ber 

Domherr Schütz gewählt. Nächſt ihm hatte der Schuldi— 
reftor Friedemann die meiften Stimmen. Der Berfamm: 

lung legte der Minifterialratb von Dungern einen neu bear: 
beiteten Chauffeegeldtarif vor, nad welchem fortan das erhobene 
Pflaftergeld nicht mehr in die Gemeindekaffen der Ortichaften, 
welche die Chauffeeftreden in gutem Stande zu erhalten ver: 
pflihtet wuren, fondern in die Landeskaſſe, welche den garizen 
Straßenbau zu beforgen habe, fließen folte. Bei Vorlage 

a) Das Anlehen hatten die Gebruͤber M. A. Rothſchild und Soͤhne 
beforgt, mit Bewilligung einer Prämie ober mehrjähriger Anunitä- 
ten. — ältere Amortiſationskaſſenanlehn zu 4 Przt. wurde zurůck 
gezahlt 
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der Staatöbebürfniffe wurden für bie meiften Poften die im 
vorigen Jahre geforderten Ausgaben vermindert, und bei der 
Abftinmung Über dad Budget wurde bie ganze Ausgabenfor- 
derung mit großer Stimmenmehrheit bewilligt. Scharfe De: 
batten gab e3 jedoch bei Gelegenheit der Exiſtenz bed Mili: 

tairetatd; Der Abgeordnete Wagener trug nämlich darauf 
an, daß die Megierung einen Gefegentwurf vorbereiten möge, 
wodurch die mittelft ded Konfcriptionsgefeged vom Jahre 1816 
Befreieten gleichfalld der Aushebung zum Militairdienfte unter: 

‘ worfen würden; denn bislang habe zu Gunften mehrerer Klaf: 
fen von Staatöbürgern nur der Bürger: und Bauernfland 
faft die ganze Laſt der Militairpflicht tragen müffen. Unter: 

ftügt wurde ber Antrag von dem Deputirten Schott, der 

noch bemerkte, daß in Naſſau, wo ald Erſatz für die nicht 
zu ftellende Kavallerie 1011 Mann mehr an Infanterie ges 

ftellt werden müßten, nicht wie in anderen Staaten der 100fte, 

fondern der YHfte Theil der Ponjcriptionsfähigen Bevölkerung 

in Anſpruch genommen werde. Der MWiderfpruch gegen das 

bisher befolgte Syſtem zeigte fih nun fo ernfthaft, daß auf 
den Vorſchlag des Präfidenten die Verſammlung befchloß, bie 
eben vernommenen Aeußerungen ald einen von der ganzen 
Berfammlung audgefprohenen Wunſch in das ftändifche Pro: 
tokoll aufzunehmen. 

Bald nachher nahm der Chef der naffauifchen Militair- 

verwaltung, Generalmajor von Krufe, feinen Abichied. Er 
erhielt folchen mit dem ange eines Generallieutenantd und 
erklärte felbft öffentlich, daß es nur aus feiner Verwaltung 

entſpringende Urfachen wären, die ihn bewogen, den Herzog 
um Berfegung in den Ruhefland zu bitten ®). 

Zu den Merkwürdigkeiten dieſes am 13ten Mai gefchlofz - 
fenen Landtagd gehört no, daß den. Ständen ein Gefeb, 
weiches die Unveräußerlichkeit des Herzogl. Domanialvermögens 
audfpradh, m mitgetheilt wurde und daß die ihnen angeſonnene 
Errichtung einer — ſowohl bei der — 

8) Siehe eil age Nr.’ 160; zur Allgem. Zeitg. vom Jahre 1837. 
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Ritterarifrhe und firchliche Mertwürdigkeiten. | au 

In beiden Jahren feierte, ber Verein für naffauifche Zi 

bertkummsfunde ‚und. Geſchichtsforſchung den ‚Idten und 1Bten 
Jahrstag ‚feiner Stiftung, zum .Beichen, daß fich bei. dieſem 
Vereine das Intereſſe und die Theilnahme lebendig erhaiten 
habe. Auch eröffnete die ISte Sitzung der Archivar Habel, 
als Sekretair des Vereins, mit einem Berichte fowohl über 
die erfolgreichen Beſtrebungen des Vereins, ald über feine 
litterarifchen Verbindungen und die zahlreihen Erwerbungen, 
wodurd dad Mufeum der Alterthümer zu Wiesbaden be 
reichert worden ſei. 

Im Herzogthum Naſſau wußte man auch wenig 
oder gar nichtd von den in manchem Nachbarſtaate abficht 
lich unterhaltenen Zerwürfnifien zwifchen Katholifen und Pros 

teftanten. Denn in Laufenfelden lebten nicht nur beide 
Religiondpartheien feit mehreren Sahren in friedlicher Eintracht, 

indem mit Zuftimmung ber proteftantifhen Gemeinde der dor— 

fige Ortövorftand den Katholifen, deren Kirche. fehr baufällig 

geworden, den Saal bed Nathhaufes zur Abhaltung, ihres 
Gottesdienftes auf viele Jahre unentgeldlih einräumte, Durch 
Geldbeiträge und Naturalleiftungen von Seiten ber Proteftanz 
ten waren denn endlich die Katholifen in: den Stand gefeht 
worden, fih wieder eine Kirche zu erbauen. Diefe, Kirche, 
“wurde nun am 12ten November 1837 in Gemeinfchaft beiz. 
der Kirchenpartheien feierlich eingeweihet, und babei hielt nicht, 
blos der katholiſche Defan aus Langenſchwalbach die 
Einweihungsrede, ſondern auch der von der katholiſchen Geiſt⸗ 
lichkeit zum Altar geleitete, proteſtantiſche Pfarrer Snell 
wünſchte mit kräftig eindringlichen Worten den Katholiken, 
Glück und emfahl dann beiden Partheien die Erhaltung ferne, 

ter brüderlichen Eintracht. Ginen nicht minder erfreulichen 
Venturini's hift. Schriften. IH. 34 



Beweis von der gegenfeitigen Annäherung ber verfchiedenen 
Gonfeffionen lieferte auch die Thatfache, daß zur Ausführung 
des Neubaues einer evangelifch:proteftantifben Kirche Katholis ' 
fen und fogar Juden freimillig beifteuerten, aufgefordert dazu 
durch ein von einem evangeliichen Geiftlihen in Umlauf ges 

brachte Schrifthen. Dabei fehlte es aber keinesweges unter 
den Bewohnern Naffaus an kirchlich frifhem Leben. Der 

Pietismus fand freilich bei der Liebe für ein heiteres prafti- 
ſches Chriftenthum nur bei fehr MWenigen Anklang: Daß es 
ünter folhen Werhältniffen weder eines orthodoren Gefang- 
buchs, noch einer neuen Kirchenagende zur Auffrifhung des 
firchlichen Lebens bedürfe, leuchtete zwar jedem unbefangenen 

Beobachter ein; ob aber audy der neu freirte proteſtantiſche 

Bandeöbifhof Dr. Auguft Ludwig EChriftian Heyden: 
reich, biöher Direftor des theologifhen Seminars zu Her: 
born, derfelben Meinung fei, ließ fich aus feinem vom Iften 
October 1837 datirten und an die gelammte evangeliſche 
Landesgeiſtlichkeit gerichteten Hirtenbriefe zwar kaum erſehen, 
doch meinten Biele, “ed möchte wohl zu befürchten fein, daß 
der abgefchloffene Supranatutalismus bed neuen Landesbifchofs 

bei der Mehrzahl der naffauifhen Geiſtlichkeit, welche einer 

vernünftigen und denkgläubigen Anſicht des Chriſtenthums no— 
toriſch huldigte, ohne das Pofitive aufzugeben, ſchwerlich Ein: 
gang finden werde. | 

Ein freier, zu zeitgemäßen Meformen de3 Gotteddienftes 
antreibenber Geiſt war ja felbft unter den jungen jüdifchen 
Theolögen erwacht, und in dieſem Geifte verſuchten fie es, 
ohne höheres‘ Geheiß oder Gebot die kirchlichen ingelegenheir 
tem ihrer Gliaubens genoſſen von dem veralteten Moder zu reis 
nigen und ſolche den Anfprüchen der Zeit gemäß dann einzur 
richten. Alfo begaben fich, auf Einladung des Rabbinerd zu 

Wiesbaden Dr. Geier, die Rabbiner Maier von Stutt- 
gart, Bloch von Budai, Baffermanı von Mühr 
ringen, und noch eirtige andere gelehrte jüdiſche Theologen 
zur Synode nah Wiedbaden, zur vorbereitenden Belprehung, 
um endlich eine “Angelegenheit zu fhlichten, von welcher noch 
immer in manchem deutſchen "Staate die bürgertiche Gleich⸗ 



531 
ſtellung der Sfraeliten abhängig gemacht wurde, , Alle Song: 
dalen. befannten fi) zwar zu ‚einer, freifinnigen Richtung, ‚in 
ihren Glaubensmeinungen, aber fie wollten weder Zerſtdrung 

noch Umſturz der Grundfeſten oder Elementarlehren des acht 
altteſtamentlichen Judenthums, ſondern nur zeitgemaͤße Reform 
des Inmeientligen, : - Keine Behörde ſtoͤrte durch Einſchreiten 

begonnen. Sie BE darauf die, gewonnenen Refultate Quben 
wie, Chriſten in der Ban für Heilär abiolo⸗ 
gie zur Prüfung. vor. 

Das Herzogthum Btaunfchweig ".., 
bildet fein zufammenhängendes Ganze, fondern befteht aus drei 
Hauptmaſſen, und man ſchätzt deren geſammten Släheninhalt 
auf nahe an 73. Meilen. Der nördliche. Theil bildet eine 
von. dem Eime, der Affe und den Lichtenbergen durch⸗ 
zogene Ebene, die, mit Ausihluß des an die Lüneburger Haide 

ſtoßenden Randes, ziemlich fruchtbar iſt. Der ſüdliche Theil 
liegt auf dem Unterharze und iſt ſteinig, waldig und gebirgig. 
Der weſtliche Theil ſtellt ein Hügelland dar, welches ſich durch 
die Gebirgsſtrecken: Hube, Hils, Ihdt und den Sollin— 

gerwald auszeichnet. An der weſtlichen Grenze fließt die 
Beer. Die Aller und Oker durchſtrömen, mehrere fleine 
Flüſſe aufnehmend, des Landes nördlichen Theil. Ecker, 
Ilſe, Gande, Raadau, Innerſte und Fuſe find Ge 
birgswaſſer, die oft das durchzogene Land überſtrömen und 
großen Schaden anrichten. Die Bode fält, aus dem Braun: 

lager Forſte fommend, in die, Saale. Zum Elbgebiete aber 
gehört allein die Ohre, weiche nordwärtd von Drömling 

(einem großen mit Ellern und Bufchholz bewachſenen Bruce), 
entfpringt. 

"Der nördliche Theil ded Herzogthums bringt viel Getreide 
hervor und in feinen fandigen Gegenden wird auch viel Buch: 
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weizen gebauet; dazu liefert der gut angebauete Boden‘ Seh 
pflanzen, Gartenfrüchte, Hopfen, Rüben, Flachs, Taback und 

Cichorien, nebſt Färbekräutern. Da faſt ein Drittel des Areals 
mit Waldungen (beſonders im ſüdlichen Theile des Landes) be— 
deckt iſt, fo fehlt es an Holz keinesweges. Rückſichtlich des Thier: 
reichs iſt die Rindvieh:, die Pferde: und Schafzucht in neuerer 
Zeit fehr verbeffert worden. Auch fehlt es nicht am Biegen, 

Schweinen, Gänfen, Fiſchen und Bienen. ’ Das Minerafreich 
belohnt die darauf verwendete Arbeit durch etwas God, durch 

mehr ald 1000 Mark Silber, durch viel Kupfer, Blei, Glätte, 
Zinf, Vitriol, Schwefel, Pottafche und 122,000 Gentner Ei: 

fen. Salz wird zur Genüge gewonnen inden Salinen: Salz: 
dahblum, Shöningen, Salzliebens und JuliusHall 

bei Harzburg. 2). Daneben gewinnt man Marmor, Gyp3, 
Zöpferthbon, Achat, Jaspis, Braun: und Steinfohlen, viel 

. Zorf. und vortrefflihe Baufteine an mehrern Orten. 

Der Gewerbfleiß zeigt ſich auf dem platten‘ Lande fehr 
geihäftig in Garnfpinnerei und Leineweberei. In der Wefer: 

‚gegend ift auch die Strumpfftriderei zu Haufe. Die Tuchwe: 
berei bedeutet freilich nicht viel, allein in einigen, beſonders 
nördlichen Gegenden, bereitet der Bauer fich felbft dad Bei: 
derwand, ein halb aus Wolle, halb aus Leinwand 'gefertig: 
tes flarked Zeug. Die Deljchlägerei wird in 169 Mühlen, die 
Balkenzerfchneidung durh 30 Sägemühlen emfig betrieben, 
während der größere Theil der Bewohner des Unterharzes und der 

. woaldiggebirgigten Gegenden am Ihdt, Solling und Hils 
fih durch Holzſchlagen, Kohlenbrennen und Holzwaarenverfer⸗ 

tigung kümmerlich genug ernährt. Am Harze iſt auch die Me— 
tallwaarenarbeit vorzüglich im Gange. In Braunfhweig 
und Wolfenbüttel findet man dagegen Tabacks-, Siegellacks- 

. Seifen: und Hutfabriken, deren es auch einige in Helmftedt 
giebt. — Mit der vormals fo berühmten Bierbrauetei will es 
nicht mehr recht fort; dagegen iſt das Btanntweinbrennen abe 
in Slor gefommen. 

4 BD FE BB) C 
Di ‚le enannten beiben Sa -find Bye ? } ' Die in ei, agents find BSrounſchweig und; Hannover 
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Der Handel wird noch einigermaßen buch zwei Meflen 
und einen. Wolmarkt in Braunſchweig belebt. Man fchätt 
auch noch den Handelsumſatz auf ſechs Millionen Thaler, und 
behauptet fortwährend, daß Braunfchweig die Bilanz für fich 
babe; doch hat unleugbar Braunfchmeigd Handel und Verkehr, 
vielleicht auch dur den Zollverein‘ mit Hannover, bedeutend 

eingebüßt, und die Meflen fcheinen, mit jedem Jahre mehr in 
Berfall zu gerathen. -— Einträglich find nur noch Spebitions: 

And Tranſitogeſchäfte. 
Die Bevölkerung des Landes belief ſich nach der Revo: 

Iution im Jahre 1830, ‚auf 245,783 Individuen, mag aber 
jegt wohl über 250;000 Seelen betragen. . Diefe wohnen in 
12 Städten: 10 Vorftäbten, 15 Marftfleden, 417 Dörfern 

und 53 BWeilern oder einzeln ftehenden Häufern. Sie find 
meiſtens deutfchen Urfprungs, fprechen auch der Mehrzahl nach 

plattdeutſch. Das Jutherifche. Kirchenwefen ift vorherrfchend 

dem Namen nach in 398 Kirchen und Kapellen, die zu 238 
Mutterpfarren und 262 Filialortichaften gehören. Das Kirchen: 

regiment beſorgt dad Konfiftorium, die Kultusaufficht ift aber 6 
Generalfuperintenbenten und 29 Superintendenten anvertrauet: 

Die Reformirten (etwa 1,060), befigen eine Kirche in 
Braunfhmweig. - Die 2,400 Katholiken haben brei Kirchen 
im Lande, und die Juden (etwa 1,062) verrichten ihren Gotted- 

dienft in 5 Synagogen, haben auch zwei Unterrichtsanftalten, 

Herrenhuter und erflärte Pietiften werben keinesweges 

duch polizeiliche Strenge in, ihren Conventikeln oder Privat⸗ 
andachten geſtört. 

Das Volksſchulweſen iſt im Fortſchreiten, und obgleich & 
noch manche Dörfer giebt, deren Kinder nach anderen Ortfchaf: 

ten zur Schule gehen müſſen, zählte man dor ſchon im Jahre 
1834 435 Landfchulen, und ed gab zur Bildung tüchtiger 
Lehrer zwei Seminarien im Lande. Auch ift das vormals im 
Klofter Riddagshauſen beftehende Predigerfeminar wieder 
bergeftelt und nah Wolfenbüttel verlegt. ‚worden. Der 
Stadtſchulen werden 32 gezählt, und ſowohl das gelehrte: als 
dad Realſchulweſen erfreuet fih in Braunſchweig einer zeitge: 

mäßen Reform... Ueberdem floriren die Gymnafien in Wolfen; 
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büttel, Holzmünden und Blankenburg; wie es denn 
auch‘ mit dem anatomiſchen und dem landwirthſchaftlichen Inſti⸗ 
tute in Braun ſchweig derſelbe Fall iſt. G Sttingen if 
zwar nach Helmſtedts ſchmerzlich beklagtem Untergang. bie 
Landesuniverfität; inzwifchen drüdt die Braunſchweiger kein 
Univerfitätsgwang. ea Ka zn PETE 

Zwei Jahre nach der Entfernung des Herzogs. Kart-if 
eine neue Eandfhaftsorunung zu Stande gebracht :- worden, 
und Braunſchweig ift alfo jeßt wirklich eine Eonftitutionelle Mo; 
narchie, - Die ‚grundgefegliche Verfaffung Braunfchweigs gleicht 
in allen wefentlichen. Punkten (Heitigfeit der Perfon ded. Lande 
herren, Bereinigung der gefammten Staatögewalt in feiner Pers 
fon,’ Gleichheit der Unterthanen in Pflichten, Laften und Rechten 
vor dem Geſetze) den Berfaffungen der größeren merardiic: 
Ponftitutionelen deutfchen Staaten, deren neueſte Geſchichte in 
dieſer Schrift dargeſtellt worden iſt. ae 3 
Was nun die landftändifche Verfaffung 'anbetriffe, fo: bilbet 

die gefammte Landfchaft ein ‚ungetrenntes Ganze; Diefes. be 
ſteht aus 48 Abgeordneten,‘ nämlih aus 10: don der Ritter: 
fhaft, 1%’ von den Städten, 10- von den Fleckenbewohnern, 
öreifaffen und Bauern,- und! 16 Abgeordneteng' dies gemein: 
ſchaftlich von den drei genannten Ständekfaffen gewählt werden. 
Die Ritterſchaftsabgeordneten müſſen Beſitzer eines M 

der Rittergutsmartikel aufgeführten Guts, oder wenigſtens deſ—⸗ 
ſen lebenslängliche Nutznießer ſein. Die Abgeordneten ber 
Erädte follen entweder Mitglieder des Magiſtrats ſein, oder 
doch zu den Höchſtbeſteuerten ihrer Stadt gehören. Die ländlichen 
Wgeordneten ſollen Eigenthümer, oder lebenslängliche Nutznieher 

eines Freiſaſſenguts/ oder einer Reiheſtelle fein und in dem ländli— 
Hen Wahlbezirk wohnen, auch ſich mit der Landwirthſchaft beſchäfti— 
gen und'zu den Höchftbefteuierten ihres Amts gehören. : Die übris 
gen 16 Abgeordneten (die als Vertreter der: Intelligenz de 
trachfet werben) follen, ohne Rüdficht auf. Standesklaſſen, uni? 
den Männern bon höherer & eiftesbildung und zwar durch 
ein Wahlkolleglum gewählt werden, zu welchem. jede Standes: 
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äbtheilung fo viele Wahlmänner ſendet, als fie Abgeorbnete hat: 
Uebrigend: muß ‚jeder Abgeordnete 30 Lebensjahre zählen, 5 
Fahre im Lande gewohnt haben‘; fih eines unbefcholtenen Rufs 

eifreuen und weder. für- feine Perſon, noch wegen feines Vermö— 
gend unter Kuratel ftehen ‚ auch. wegen keiner Rückſtände an öfr 
fentlichen oder Gommunalabgaben unter Erefution fich befinden. 
In die Intelligenzflaffe gehören überdem noch zwei der höhern 
Geiftlichfeit angehörende Männer, Für jeden Abgeordneten 
wird ein Stellvertreter gewählt, mit Ausnahme der 10 Depuz 
titten von der Ritterfchaft, die'nur fünf Stellvertreter bedür— 
fen. Der ftändifche Ausfhuß befteht aus fieben Abgeorbnes 

ten, unter welchen wenigftend ein ritterfchaftlicher, ein ftädti- 
fher und ein ländlicher Abgeordneter fein fol. Der Landtag 

muß alle drei Zahre zufammenberufen werden. Dann tritt 
bie. Hälfte: der Abgeordneten aus und e3 wird neu gewählt. 
Außerordentliche Landtage beruft gleichfalls der Landesherr, der 

auch den Landtag, doch nicht länger ald drei Monate, vertagen, 
auch wohl-auflöfen kann. Mitglieder ded Minifteriumsd können 

fiicht Abgeordnete werden, und Staatödiener bedürfen, um bie 
auf-fie gefallene Wahl anzunehmen, der Erlaubniß der Res 

' gierung. 12. : — 
Kein Abgeordneter iſt als Vertreter feiner Standesklaſſe, 

ſondern als Vertreter des ganzen Landes zu betrachten. Die 
Stände dürfen ſich, auch ohne landesherrliche Beru: 
fung, bei einer plötzlich eintretenden Landesgefahr verſammeln 
und beſitzen das Recht, einen lebenslänglichen Landſyndikus zu 
erwählen, fo wie fie auch berechtigt find, zwei Beiſitzer des 
Landeögericht3 zu ernennen. Alle Gejege müllen im Eingange 
der erfolgten Zuſtimmung der Stände Erwähnung thun. Ya; 
in dringender Noth ift felbft der ftändifhe Ausichuß berechtigt, - 

feine Zuftimmung zu Gefegen zu geben, die das. Finanz= und 
Steuerwefen, oder außerordentliche Militairaushebungen betreffen. 

Freilich gelten ſolche Gefege, für welche das ganze Minifterium 

verantwortlich ift, nichtö, wenn nachher die. Ständeverfamm: 

lung ihnen die Zuſtimmung verfagt. „Die Stände haben näm: 

lich auch das Recht , die Mitglieder des Staatsminifteriums und 
fogar dert ſtändiſchen / Ausſchuß zu verklagen, wenn diefelben ſich 
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einer Verfaſſungsverletzung fchuldig gemacht haben. . In biefem 
Sale wird ein eigener Gerichtshof gebildet, der aus 3 Mitglie; 
dern des Dberappellationd» und 4 Mitgliedern des Landesge⸗ 
richts beſteht. Wird der. Angeklagte für fchuldig erkannt, fg 
dbarf:er nicht wieder im Staat3dienfte angeflellt werden. , 

13. Zebe finanzielle Bewilligung der Stände erftredt ſich nur 
auf. drei Sahre, hat aber. mit: Lokal: und Communallaften 
nichts zu ſchaffen, ‚weil folhe nur die Regierung nad) Geſetz 
und Herkommen regulirt. Demohneradhtet kann jeder Abge— 
orbnete feine. Meinung frei äußern, darf au nur bei Verbrechen 
auf frifcher That ertappt, oder im Wege des Wechſelverfahrens 

verhaftet 'werken. | 
Uebrigend reguliven die Stände gemeinſchaftlich den Staat: 

haushalt nad) feinen .einzelnen Abtheilungen. Sie haben daß - 
Recht; der Aufficht über dad Finanzwefen, und ohne ihre Zus 
fimmung darf feine Staatdanleihe fontrahirt werden. Wenn 

nun ein Antrag auf Abänderung der Verfaffung vorfommt, fo 

müflen 24 der ganzen Landjchaft dazu einwilligen, wie denn 
auch wenn eine, Abänderung. der Vertretung der ‚einzelnen 
Standesklaſſen verlangt wird, 35 des betheiligten Standes dazu 
einwilligen müllen. Zu den Pflichten der Stände gehört eB, 
ftetd darüber zu wächen, daß das Vermögen der Kirchen, der 
Schulen und. der milden Stiftungen nie feiner. urfprünglicen 
Beftimmung entzogen werde, daß. feine Auslieferung von Lan 
dedeinwohnern an fremde Regierungen ftattfinde, und daß in 
feinem Falle allgemeine Vermögenskonfiskation geftattet werde, 
Dazu fommt noch, das ſchöne ftändifhe Recht, ſich der Bittfiel: 
ler anzunehmen, die nachweifen, daß fie bei der Landesregie— 

zung vergeblich um Abftelung ihrer Befchwerden baten. 
Bei Differenzen zmifchen der Kandesregierung und den Ständen 
haben beide Theite das Necht, durch ein Kompromißgericht ihre 
Differenz im Wege Rechtend enticheiden zu laflen Freilich 
find, wie nach fangen: Debatten: entfchieden ward, die Sigun: 
gen der Stände weder. öffentlih,, noch dürfen in den gebrudten 
Ptotokollen die Namen der Redner genannt werden. _ 

Des Landes höchſte Verwaltungdbehörde ift. dad Staat: 
minifterium, dem die Minifteriallommiffion, beigegeben. worden 
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iſt. “Unter Aufficht defielben beſorgt das Kammerkollegiym bie 
höhere Verwaltung, wie auch alle Finanz-, Domainen:, 
Baus, Berg⸗ Forſt⸗ und. Poftangelegenheiten. Diefed Kol: 

legium ift in.eben fo viele Sektionen getheilt, ‚als es verſchiedene 

Gefchäftskreife umfaßt. Doch hat ed nur einen Präfidenten, 
und unter feiner Aufficht ftehen auch die Packhauskommiſſion, 

die Acciſebeſorgung, die Generallandes- und die Kammerkaſſe. 
Die innere Verwaltung umd Polizerift den fädtifchen Magiftra: 
ten, unter Aufficht der fech3 im Lande vorhandenen Kreisdiref: 

tionen, anvertrauet., Die Geſundheits polizei beaufſichtigt jedoch 

vorzugsweiſe dad Oberſanitätskollegium in Braunſchweig. 
Die Rechtspflege iſt weſentlich, jedoch nicht in der unterſten 

Inſtanz (bei den Aemtern), von der Verwaltung getrennt. 

Höhere Inſtanzen bilden die in jeder Kreisdirektion beſtehenden 
Kreisgerichte und das Landesgericht. An der Spitze dieſer 
Gerichte ſteht aber das von Braunſchweig, Lippe und 
Walded im Ighre 1816 errichtete, in Wolfenbüttel re 
fidirende Oberappellationsgericht. Patrimonialgerichte giebt es 
nicht. mehr im Herzogthum Braunfihweig, wo. in neuer Zeit,, 
außer der Denkmünze wegen ded Feldzugd von 1815 und. der 
für langgediente Dffiziere beflimmten Dekoration, der Drden 
Heinrichs des Löwen gefliftet worden ift, 

Was die Finanzen inshefondere anbetrifft, fo ift bie Son: 
derung des Hetzoglichen. Haushaltd von dem Staatöhaushalte 
ald Grundfag. angenommen, Der Herzog hat nämlich, feine 
beftimmte Givillifte, und über die Verwendung der dazu. audge: 
ſetzten Fonds ſteht den Ständen keine Kontrolle zu. Die 
Kriegsverwaltungsſachen ſind einer Militairverwaltung über— 
tragen, Vom 20ften bis 25ſten Lebensjahre dauert die Kriegs; 
pflicht, und über. den Eintritt enticheidet das 2008; doch find 
Stellvertreter zuläffig, und dazu giebt ed noch mancherlei Befrei⸗— 
ungsgründe. Die Bundespflicht erheifcht übrigens die Stellung 
von 2625 Mann Infanterie, 299 Reitern und 172, Artille: 
riften zum zehnten Armeekorps. Als Polizeimilitair werden 
Hufarenabtheilungen und Fußjäger, die in allen Aemtern ver- 
theilt und zur Diöpofition der Beamten geftellt find, gebraucht. 
In Städten und. Fleden büdeten fih 1830 gut organifirte Bürs 
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gergarden, die jedoch nach MWiederherftelung der Ordnung und 

Ruhe im Lande nicht mehr zum MWaffendienfte nöthig waren. 
Daher jekt das ganze Inftitut zwar nicht als völlig aufgelöft, 
doch als in’ fanftem Schlummer ruhend betrachtet werden kann. 

Das Jahr 1836 
bietet: einige für die Landesgefchichte nicht unbedeutende Merk: 
würbdigfeiten dar. ° Zu den erfreulichen Erſcheinungen gehört die 

Feier des herrlichen Mufiffeftes im Zunius d, 3. zu Braun 
fhweig in der grandiofen Aegidienfirhe. Händel: Mef: 
fiad und Schneiders Oſterkantate entzündeten, von 
einer bedeutenden Zahl ausgezeichneter Inftrumentalmufifer und 
Sänger trefflich ausgeführt, - über taufend aus Braun: 
fhweig felbft, wie aus der Nähe und Ferne angezogene Mus 
fiffreunde. Auch ber Herzog von Cambridge hatte ſich dazu 
eingefunden und'erhöhte bei der Mittagstafel, die in einem ges 

ſchmackvoll deforirten Zelte für mehr ald 600 Gäfte bereitet: war, 
durch fein ächt humanes Betragen den allgemeinen Jubel der 
Anwefenden, die;  begeiftert durch. manchen von ber Liedertafel 

angeftimmten Feftgefang,, bei: jnbelvolt ausgebrachten Trink⸗ 
fprüchen, gegenfeitig einander zuriefen: »Herrlich, herrlich find 
alle unfere Erwartungen übertroffen worden! « Leider war ber 
tegierende Herzog Wilhelm während des grandiofen Feftes 

in Braunfchmweig nicht anweſend. 
' Zu einer zwar nicht erfreulichen, aber doch in ihrer Art 

merkwürdigen Feier traf det in Braunſchweig wohnhafte und 
um die Landesgeſchichte fich in mancher Hinfiht verdient machen⸗ 

be Herr v. Vechelde (der Sprößling eined uralten braun: 
fhweigifchen Patriziergeſchlechts) jest  fchon!. Vorkehrungen, 
indem er die großen Anklang -findende Aufforderung Zu Errich— 
tung eines Denfmals für die im Jahre 1909 unweit Braun: 
ſchweig erfchoffenen 14 Krieger aus dem’ Freiforps des Majord 
v. Schill im Umlauf 'brachte. Das Denkmal follte auf der 
Stelle, wo die Unglüdlihen ihr Leben ausgehaucht, - errichtet 
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und durch eine militalriſche religiöſe Todtenfeier eingeweihet wer⸗ 
den. Es fehlte nicht an Beiträgen von nahe und ferne her, und 

ſo erfolgte denn im nächſtfolgenden Winter (März), nachdem in 
der Magnikirche zu Bräunfhweig. eine Ausſtellung 
dreier mit den Gebeinen der gemordeten Schillianer angefüll 
ter’ Eärge ſtattgefunden, die zu mancherlei Reflexionen über die 
Mandelbarkeit politifcher Anfichten und Marimen Beranlaffung 
gebende religiös: militatrifche Beſtattung der Weberbleibfel jener 
Bedaurungswürdigen und zwar bei Enthüllung des fraglichen 
Denfmald unfern des Vorwerks St. Leonhard, unter Sun 
einer ungeheuren Menichenmengeii‘ 

Es verdient auch wohl bemterft zu werden, daß fi ch des 
mals gerade die braunfchweigifchen Stände über die norhwendige 

Reform des alten die Störung der öffentlichen Ruhe und Orb: 

hung betreffenden Geſetzes -angelegentlich beriethen. Stiller 
und: weniger bemerkt ging im &eptember 1836 die Berfamms 
lung norbdeutfcher Schulmänner (unter Petris und Krügerd 
Leitung) in Braunfchweig vor fi. ’ Die Zahl der gelehrten 
Männer war faft eben fo groß als in der vorjährigen Berfamm: 
lung zu Hamburg. Auc hatte das lebhafte Interefje an der 

Wiſſenſchaft wie an dem Unterrichtöwefen mehrere Geiftlihe 
und ſogar einige weder zumsgeiftlichen, .nocy zum Schulftande ger 
hörende Männer'bewogen, an den Sigungen bed. Vereins Theil 

zu nehmen. Die Verhandlungen bezogen fich namentlich theils 
auf allgemeine Verhältniffe der Schulen, theils auf Methodik 

und Didaktik, theild gehörten fie in daB Gebiet der klaſſiſchen 
Sprachen und der Alterthumswiflenfchaft. Die Nefultate fols 
her gelehrten, zum theil aber auch: praftiichen Unterpaltunge 
find freilich nicht zur öffentliben Kunde gelangt. 

‚Eben ſo wenig iftirgend ein genügendes Nefultat der auf 
höhere, oder vielmehr auf bie höchften in Deutichlands  Bundedr 

ftaaten geltenden Befehle wieder aufgenommenen  Unterfuhung: 
der Urfache und des wahren Zufammenhang3 der Niederbrens 

nung des Refidenzfchloffes in. Braunſchweig ans Tageslicht ges 

fommen, obgleich es fich fogar die vielgelefene Allgemeine 

Zeitung nicht hatte zu viel fein laſſen, die Behauptung aufzus 
ftellen, daß mehrere braunſchweigiſche Staatsbeamten in die ver: 
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brecherifche That mit verehrt und ſehr deswegen gvravint 
wären. ®) 

Biel theilnehmender is eifriger ward jedoch im Handels; 
und Gewerbftande, wie nicht minder von den Rentiers, die Her: 

abfehung der Konventiondmünze (in 1, und 4, .:Stüden) auf 
preußifhen Münzfuß, wozu Hannovers Vorbild wohl den 
Antrieb gegen Braunfhweig haben mochte, beſprochen. Sa, als 

bie in Sachfen ergriffenen Repreffalien und bje fehr bebeusenden 

baraus für Braunfchweig entipringenden Verluſte recht befannt 
murden, ward die Sache noch heftiger: befrittelt, obgleich die 

Vertheidiger der unglüdiihen Finanzoperation behaupteten; 
fie. fei zur Vereinfahung des Münzſyſtems im nördlichen 

Deutichland durchaus nothwendig geweien! Die Berfiimmung 
der Tadler wurde noch durch den Umftand vergrößert, daß bie 
Erwartung auffteigender Getreidepreife nichts weniger als erfüllt 
warb, obgleich die Kartoffeln eben fo gut al$ die Heuerndte miß; 
rathen waren. : Auf zum Verkaufe ausgeftellte Rittergüter waren 
denn auch im Sommer 1836 nur Gebote gethan worden, wo: 
nad) der Käufer darauf gerechnet zu haben‘ ſchien, fein-angelegtes 
Kapital kaum zu 3 Prozent nügen zu können. Wie ſchlecht 
mußte alfo die Ausficht auf fteigende Getreidepreife fein! Die 
Mißſtimmung im. Publitum fchien fogar noch verftärft zu wer⸗ 
den, als eine neue Stänbeverfammlung berufen werben mußte, 
um die ftändifche Beiftimmung zu dem mit Hannover abge: 

ſchloſſenen gemeinfamen Zoll: und Händeldverbande zu bewirs 
fen, indem Leute, die der Sache auf den Grund blidten,. kate⸗ 
goriſch behaupteten: für Braunſchweig werde folcher Anſchluß 
mit vielen Nachtheilen (die keinesweges durch Oldenburgs 

Beitritt zu dem fraglihen Vereine verringert werben würden) 
verbunden fein. Die öffentliche Meinung ſprach fich daher bald 
laut und Eräftig genug für Braunſchweigs Anſchluß an den 8208 
Ben deutfchen Zoll: und Handelsverein aus. 

Unter folhen Aufpizien eröffnete am 27. November be 
Jahrs der Herzog mit einer einfach würdigen Rede den Landtag, 

a) Siehe Allgemeine Zeitung vom Zahre 1836. Beil. Nr. 262. 
ng 2096 > — — 
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welcher ſich gleich nachher, unter dem Vorſitze des Hoffaͤgermei⸗ 
ſteis v. Veltheim, mit der Niederſetzung von Kommiſſionen 
beſchäftigte, welche vorläufig die von der Regierung den Stän: 

‚den vorgelegten 14 Gefegentwürfe berathen und darüber dem— 
nächſt Bericht erftatten follten. Die wichtigften diefer Propofi- 
tionen betrafen aber die Untheilbarkeit der Rittergüter, die Auf 
bebung der Feudalrechte, die Kandedbrandverficherungsanftalt 
und die Amortifation der Kammer: und Landesſchulden. Mit 
Gruirung der wahren Beichaffenheit fo wichtiger Propofitionen 
wurden die niedergefegen Kommilfionen beauftragt, indem ſich 
ber Landtag auf mehrere Monate vertagte,; der Schloßbau aber 

vorerſt eingeſtellt wurde. 
Zur Tagesordnung gehörten mittlerweile die unerwartete 

Nachricht, daß der von dem Herzog von Cambridge gegen 
den Herzog Carl vor den franzöfiichen Gerichten anhängig ge: 
machte Prozeß, welcher des Herzogs Entſetzung von der ſelbſt⸗ 

ſtändigen Verwaltung ſeines Vermögens bezweckte, nicht nur zu’ 
Gunſten des Herzogs entſchieden, ſondern ihm auch eine von 
dem Herzog’ von Cambridge zu zahlende Prozeßkoften- Ent: 
(hädigungsfumme von 120,000 Franken zu zahlen ſei. Alſo 
hatte nämlich der Königliche Gerichtshof in Paris entſchieden. 

Es verbreitete ſich bald darauf ſogar dad Gericht, als beabfichtige 

der Herzog Carl einen neuen Reſtaurationsplan zur Ausführuna 
zu bringen. Indeſſen ward verfichert, die Regierungen don’ 

* Hannover und Braunſchweig wären von den Abſichten 
des Herzogs Carl genau unterrichtet und hätten bereits kräſtige 

Maafregelm zur Abwehr gegen etwa projeftirte ruheſtörende 
Pläne ergriffen. Unterdeſſen brachten mehrere franzöfiſche Blat⸗ 
ter manche romanhafte Geſchichtchen von des Herzogs Garf: 
Reife nad) London, wie auch von ſeinem Aufenthalte in Eng⸗ 
land in Umlauf, während eine‘ vermuthlich in Frankreich. ver: 

faßte publiziſtifche Schrift ausdrüdtich behauptete: des Herzogs 
Earl’ ſouveraines Regierungsrecht fei nur durch bie i in Braun: 
fhweig ftattgehabte Revolution gefahrdet worden, das deutſche 
Bundesrecht widerſtreite aber dem Revolutionsrechte abſolut. 
Der Herzog werde alſo nlemals Entſagung feines Rechts leiſten 5: 
er ſei auch noch jung genug um ben Ausgang ber =. abiwar: ! 
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ten, zu. können. Durch folche Andeutungen: wurden ober, und 
dies darf nicht überfehen werden, bie: thörigten Hoffnungen der 
Anhänger des Herzogs Carl ſtets wieder dergeſtalt aufgefriicht, 
daß mande zum ‚Theil: frevelhafte Neftaurationsideen periodiſch 
immer wieder ———— ia faum wit ber, une. audgereiit 
werden FORNER, 

- 

Im Iabre 1837. 

— den am 23 Junius — — Ständen « ein nö 
fegentwurf, die Aufhebung der Beubalrechte betreffend, vorgelegt, 

figungen, zuelche. ſich ſtets als nützlich für. das, Ganze bewieſen 
hätten, fortan durch Allodifikation der Familienſtammgüter bes 
wirft werden müſſe. Die Berathungen dieſes höchft wichtigen 
Gefegentwurfs führten aber im Laufe des Jahres 3837 noch 
Feineöweges zu dem gewünfchten Reſultate. Die Stände be 
ſchäftigten ſich vielmehr, mit. Feftftelung, des. Staatshaushal- 
tungsetat für die Drei Jahre 1837, 1838 und, 1839, und 
beſchloſſen die folgenden Beiträge. Einnahme: Ueber: 
ſchuß vom Kamınergute 436,162 Thaler; direkte 
Steuern 1, Million 307,559 Thaler; indirekte Steu— 
ern. 4 Million. 209,807 Zhaler; Chaufieegelder und 
ähnlihe Einnahmen 147,339 Thaler; Lehnsgefälle 

1,950 Thaler; Poſten 75,000 Thaler; Leihhausan ſtal⸗ 

ten 39,000 Thaler; Lotterie 31,147 Thaler; zufällige 

Ginnahmen 59,056 Thaler. Alſo zufammen 3 Millionen 

307.020 Thaler, in 2 für jedes — 1 Million 

102,340 RUHE: 

ar uch 

lerz — 74,868 Thaler; Gefand: 
fhaffen 10,625 Thaler; Hoheitskoſten und bergleis 
hen 7,572 Xhaler; gandtagdfofen 22.820 Thaler; 
Zuftiz, 407,571 Thaler; Sinanzen 331,360 Thaler; 
Militair: 879,834 Xhaler; ‚innere Berwaltung 

134,146 Thaler; Benkoſten ‚494,160, ‚Thaler; . Pens, 
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fiomen 267,432 Thaler; Landesſchuld mit Til— 

gung 535420 Thaler; außerordentliche Ausgaben 

130,712 Thaler. Alſo war die Ausgabe, wenn Alles gut 

ging, der. Ginnahme gleich, raid 8 
Der Landtag wurde mit feiner Vorftellung, daß «8 er» 

kaubt werden möge, bie ſtändiſchen Redner in. den gedrudten 

Protofollen mit Namen zu nennen, von bem Staatsminiſterium 

abſchlaͤglich beſchieden, weil ſich über. die Nützlichkeit der ger 

wünſchten Ginrihtung noch Fein fichered Urtheil fällen ließe, 

Darauf ward für dasmal am 27. Julius ded Jahrs der, ‚orz 

dentliche Landtag geſchloſſen. Gewiß war in alle Zweige der 

Berwaltungedurh ſtändiſche Mitwirkung größere Ordnung und 
Regelmaäßigkeit gebracht worden. Beträchtliche Steuern konn⸗ 

ten, nunmehr; ‚erlaflen werden Für die. Bedürfniſſe der Givils 

und: Militairverwaltung-*) war geſorgt. Durch Bewilligung 

einer Summe von 80,000 Thaler war endlich, zur Befriedi⸗ 

gung. ber Anſprüche weſtfäliſcher Cautionaire, ber längſt gefor: 

derte Akt der Gerechtigkeit gegen jene Perſonen vollzogen wor— 

den. Ueherdem wurden der Regierung von ben Ständen die 

Mittel. gewährt „ mit. den Käufern der vom Herzog Car Lovers 

äußerten Domanial- und Klöftergüter, ein. der Billigkeit, gemäßes, 

Abkommen zu treffen. In der Reihe. der zu Stande gekoͤmme— 

nen zeitgemäßen Gefete zeichnete fich die Neform der Gewerb: 

fieuer, das neue Gefch wegen der. Verpflichtung zum Kriegs: 
dienft und die neue Nedaktion ‚der Kriegsartifel fehr vortheilhaft 

aud. Zu Stande war dies Alles durdy einmüthiges Wirken 
zwifchen Regierung und Ständen gebracht worden, und fo ſchloß 
ſich der diesjährige ordentliche Landtag am 27. Julius d. J. mit 

gegenſeitiger Zufriedenheit. Sonderbar genug blieben aber 

Bürger und Bauer, der Mehrzahl nah, dennoch in einer 
eigenthümlichen Apathie bei allen jenen. Wohlthaten befangen,. 

obgleich ‚fie ſchon eine unbefangene Vergleichung des jegigen Zu: 
flandes mit dem im Beginne des: Jahrs 1831 vorherrfchenden 

zur Iebhafteften Freude und ‚Dankbarkeit hätte eraltiren fönnen. 

a). Di — PER: 

Ed Re en 
...1 430,000 : Thaler: zum: Bau einer) neneni: Infanteriefafeine; beivilige 
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Indem hier num vor ftändifchen Angelegenheiten in Bezie⸗ 
hung auf des Landes Wohl die Rede ifl, muß noch bemerkt wer: 
den, daß die Stände Dem Herzog dad Anerbieten machten, ein 
neues Anlehen von 250,000 Thaler zur Förderung des Schloß: 

baue zu fontrahiren, wogegen der Herzog verſprach, aus eige: 
nen Mitteln den Schloßbau nah Verbrauch jerier 250,000 
Thaler vollenden zu laſſen. Die zur Berzinfung des fraglichen 
Anlehens erforderlichen Gelder ſollten aus den für den Landes— 

herrn refervirten Kammereinfünften genommen werden. Die 
Herzogliche Leihhauskaſſe übernahm aber dad Anlehen zu 3 Pro- 
zent Werzinfung, und’ zur Amortifatton deffelben wurden außer 
den erfparten Zinfen vom Jahre 1839 an —— — * 
ler beſtimmt. 

Es war aber auch · die landſtändiſche Genehmigung zur Katie 
fitatton ded, nah Hannovers Vorbilde, mit Preußen abge: 
fchloffenen Vertrags wegen Abtretung des Blanfenburgifhen Krei- 
ſes und einiger anderen an ber preußifchen Grenze gelegenen braun. 
ſchweigiſchen Ortfchaften für das preußijche Zollſyſtem erforderfich. 

Darum ward ein außerordentlicher Landtag auf den 20. Novem⸗ 

ber d. J. berufen. Derſelbe dauerte bis zum 19 Decbr.;’ denn 
erſt nach vielen und zum Theil heftigen Debatten gaben die Stände 

zur Annahme des die preußifche Zollverwaltung in Blanfen- 

burg betreffenden Vertrags ihre Zuftimmung. Die Stände 
hatten fogar zum Bau der von Braunfhmweig über Wol: 

fenbüttelnah Harzburg zu führenden Eiſenbahn die Sum: 

me von 400,000 Thaler bewilligt. Man hatte ihnen nämlich 

vorgefpiegelt: ed würden vermittelft der Eifenbahn Steine, 
Holz und Hüttengut vom Harze nicht nur ungleich wohlfeiler als 

bisher bezogen, fondern auch durch den vom Harze zu begiehenden: 

herrlihen Granit die fhlechten Chauffeen fo dauerhaft verbeſſert 

werden koͤnnen, daß daraus für den braunfchweigifchen’ Megbau 

eine jährliche Erſparniß von 50,000 Thaler 'entfpringen werbe. 

Ueberdem taffe ſich auf eine höchft bedeutende Derfonenfrequenz 

zur Dedung der Eifenbahnkoften mit Sicherheit rechnen u. f. w. 

Bis Wolfenbüttel bewährte fih allerdings biefe Hoffnung; 
allein der Bau der Eifenbahn bis dahin hatte bie bewilligten 

400,000 Thaler in dem a Jahre bereitö ziemlich 

— — — —— — 



545 

abforbirt, und fo waren denn noch ungeheure Nachſchůhſſe au 
Ber: anfänglich) bewilligten Summe von Nöthen. 

Inzwiſchen Fam die allmächtige Mode, der Eifenbapnunter- 

nehmung eben fo wohl zu Hülfe, als fie plaufible Rechtferti— 

gungdgründe zur Einführung des Pferdewettrennens und. der 
dazu nöthigen Zrainirung tüchtiger Wettrenner erfann, Und fo 
geichah es denn, daß im Auguft des Jahrs 1837 am Fuße des 
Nußbergd zwiſchen Braunfbweig und Kiddbagshaufen 
dad erfte mit großen Koften verfnüpfte Wettrennen, unter um 
geheurem Gafferzulauf, gehalten wurde. Die Mode mar jeboch 

dem im Sahre 1830 entftandenen Bürgergardeninftitute. nicht 
“ mehr günftig. Alſo war dafjelbe von oben herab in ben letzt— 

verfloffenen Sahren immer mehr und mehr befchränft worden, 

bis im Sahre 1837 ſämmtliche Waffen, welche die Bürgergarbde 
bislang noch befaß, derielben abgefordert und in das Herzogliche 
Arfenal zurüdgeliefert wurden. Die Zeit der Gefahr, in weh 

her Bürgerbewafinung der neuen Regierung: fehr willfommen 
gewefen zu fein feheint, war ja vorüber und: ließ ihre Rückkehr 
auf keine Weiſe befürchten! 

Jetzt beluſtigten ſich Braunſchweigs kunſtliebende isch 

ner, in der Xegidienfirche, die zu einem Kunftfaale umgeformt 

“ worben war, mit dem Unfchauen der dort aufgefiellten herrlichen 
Gemälde, oder fie betrachteten. mit religiöfer Rührung, dag vom 

Leydener Profeflor Blume nah Braunſchweig gebrachte 
Haupt des deuti@en Helden Schill, und diefem merkwürdigen 

Kopfe, der eine Zeitlang im Saale. ded Neuftadtrathhaufes aus: 
geftellt blieb, vourde endlich durch Friedrich v. Vechelde's 
Fürforge, bei feinen ehemaligen Gefährten eine fi here Ruheftätte 
angewieſen. 

Eine auffallende Beleidigung, welche die Bemerkun— 
gen über die beabſichtigte Vermählung des Her— 
zogs von Orleans mit der Prinzeſſin von Med: 
denburg u. f. f. gegen das braunfchweigifche Offizierforps zur 
Publizität gebracht hatten, darf die Zeitgefchichte nicht ganz 

mit Stillſchweigen übergehen, Das brave Dffizierforps wies 
diefelbe- zwar Fräftig und mit gebühtender Indignation zurüd, 
allein. der Anhalt jener Invektive mußte auch für alle übrigen 

Venturini's Hift. Schriften. II. 35 
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braunfchweigifchen Staatsbürger Pränfend fein. Daher erfolgte 
in den außerordentlihen Beilagen Nr. 414 und 415 
zur Allgem. Zeitung vom Jahre 1837 eine bündige Wider: 
legung der fhändlihen Behauptung: ein rober Volkshaufe der 

Mefidenzftadt und ein pflichtvergeffenes Mititair habe den Her: 

zog Wilhelm berufen, damit derfelbe für fich die Landesre— 

gierung übernehme u. ſ f. Es thut nicht Noth, fo nichtswür— 
dige Beſchuldigungen des Breitern zu erörtern, indeſſen gehören 
fie doch zu den Zeichen unferer Zeit und dienen dem unbefan⸗ 
genen Urtheiler derfelben zur umfaffenden Erkenntniß ihrer 
wahren Tendenz. 

Unter den kirchlichen Merkwürdigkeiten im Herzogthum 
Braunfhweig verdient die Entlafjung des reformirten Predigerd 
Geibel allerdings der Erwähnung, denn unleugbar trug dazu 
die neologifhe Stimmuug des gebildetern Theil der Gemeinde, 
bie doch felbft den genannten Paftor erwählt hatte, nachher 

aber, nicht wegen feines Lebens und MWandeld, auch nicht we 

gen feiner wirklich ausgezeichneten Kanzelgaben, fondern nur 
wegen feiner altorthodoren Lehre, von ihm abfiel, Dad Meifte bei. 
Die Regierung betrug ſich in dem ärgerliben Streite mufterhaft und 
bewirkte dadurch, daß die reichen Mitglieder der reformirten 

Gemeinde fi, um den rechtichaffenen Prediger los zu werden, 

entichließen mußten, ibm den’ vollen Gehalt bis zur Erlangung 
einer andern eben fo einträglichen Pfarre zu laflen. Die Sache 

ward im Sahre 1836 durch ein Regierungsrefcript entfchieden. 
An vemfelben humanen Geifte wies auch die Regierung 

im Sabre 1836 binlänglidye Geldmittel an, um die während 
der mweftfäliihen Herrſchaft aufgehobenen Predigerfeminare zu 
Riddagshauſen und Mihaelftein, nah zeitgemäßer 
Reform, in ein Inftitur vereinigt, zu Wolfenbüttel unter 
Aufficht des Landeskonſiſtoriums wieder ins - Leben zu rufen. 
Freilih mußten in Folge des Ablöfungdgefeged vom 30 De: 
cember 1824 mande Pfarren, deren Hauptintraden in Korn: 
gefällen, Zehnten und Meierzinfen beftanden, bedeutend deterio⸗ 
rirt werben, body warb ſolcher Nachtheil wenigftens einigerma- 
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Ben durch die Verordnung vom ten Julius 1837 wieder auf: 
geboben, indem nach derfelben die den Pfarrern zuftändigen Ent: 
fhädigungsgelder den öffentlichen Kaffen überliefert und von den: 
felben mit 4 Pret verzinfet werden follten. Auch ift hier einer 
wohlthätigen Werbefferung der am fchlechteften dotirten Pfarren 

(obne Unterfchied, ob landesherrliche oder Patronatftellen) bis 
auf 400 Thlr. jährlich und der ſchlecht bedachten Schulvdienfte 
bis auf 80 Thlr. jährlicher Ginnahme durch Zufchüffe aus Lan: 

desfaffen, mit danfbarer Anerlennung zu erwähnen. 

— —— —— 

Das Bemerkenswerthefte aus der Jahrschronik der Kleis 
neren deutfchen Fürſtenthümer in gedrängter Heberficht, 

-_ — 

* 

Das Fürftenthum Lippe-Detmold 

befaßt einen Flähenraum von 20% Meilen. Das Länd: 
hen ift größtentheild bergig; wo aber der Boden fich nicht 
fandig zeigt, findet man ihn doch fruchtbar. Auch bemäf: 
fern denfelben die Wefer, Werra, Lippe und Emmer. 
Der berühmte Zeutoburger Wald ift noch jest eine finjtere 
dichte Waldung. Dad Land bringt nach verfchiedenen Gegen: 
den Getreide, Buchweizen, Flach, Kartoffeln, Obft, vorzüglich 
aber viel Eichen und Buchen hervor. Das Thierreich zeichnet 
fih aus durch vortreffliches Nindvieh und die fehr dauerhaf: 
ten Sennerpferde. Dazu mangelt e8 nicht an Schweinen, 
Schafen, Biegen, Bienen, Fifben und reichlihenr Wildpret. 
Das Mineralreich liefert Salz im Ueberfluß, und Mineralwaf: 

fer findet man zu Meinberg Auch ift Fein Mangel an 
Eifen, Gips, Kalk und Ziegelthon vorhanden. Die Einwoh— 
nerzahl beläuft fich jest über 81,000, die in 61%, Städten, 
5 Sleden, 6 Schlöffern und 145 Bauerfchaften haufen. Der 
Mehrzahl nach bekennen fie fi zum reformirten Kultus, der 
in 38 Kirchfpielen geübt wird. Die 5100 Lutheraner wohnen 
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meiftend in den Städten Lemgo und Lippſtadt, einige 
auch in Detmold, wie fie denn überhaupt nur drei Kirch: 

fpiele bilden. Dad Ländchen hat zum Volksunterricht 110 
Elementarfchulen nebft einem gutorganifirten Schullehrerfemis 
nar. Für den gelehrten. Unterricht forgen die Gymnafien zu 
Detmold und Lemgo. Univerfitätözwang findet gar nicht flatt. 
Die betrählichften Gewerbszweige find: . Leinwandwebe: 

rei, Gerberei und Branntweinbrennerei. Lemgo war ehemals 

berühmt wegen feiner Meerfchaumpfeiffenköpfe. Es wird aber bort 
auch jetzt noch Wollenzeug fabrizirt, und im ande giebt es einige 

Del: und Sägemühlen, fünf Papiermühlen und zwei Glas: 

hütten. Dennoch wandern aljährlih.im Sommer an 1000 

junge Leute nah DOftfriesland und Oldenburg, wo fie 
Ziegel ftreihen, dann im Herbfte mit anfehnlichen durch ihren 

- Fleiß erworbenen Summen in die Heimath zurüdfehren. 
Die Regierung beforgt ald oberfte Landes: und Verwal: 

tungsbehörde die Leitung und Aufjiht über alle innern ufd 

auswärtigen Angelegenheiten. Das Konfiftorium führt die Ober: 

auffiht über die Kirchen und Schulen. Die Rentkammer 

beforgt die Verwaltung der landesherrlihen Einkünfte. Das 
Forftgericht wird vierteljährlich in allen Aemtern gehalten und 

dazu giebt ed noch viele befondere Kommiffionen,. 5. B. ‚die 
Kriegöfteuer-, die Landesunterſtützungs- und die Strafwerfhauds 
u. f. f. Kommiffion. Die Rechtöpflege ift in unterffer Inftanz 
bei den Juſtizämtern, die auch die niedere Polizei und die 
Verwaltung beforgen. Daffelbe gilt von den Magiftraten der 
ſechs Städte und des Marftfledend Lage. Das Ordinaire 
und Generalhofgericht bildet, nebft der Kanzlei, die zweite 
Inſtanz. Die höchfte Inftanz ift aber bei dem gemeinfchaft: 
lihen Oberappellationdgerichte zu Wolfenbüttel. Was die Fis 
nanzen anbetrifft, fo ſchätzt man die Staatdeinnahmen auf 
580,000 Bulden, die Schulden dagegen auf 780,000 Fl. 
Inzwifchen wurden fhon vor 20 Jahren die Kriegäfteuer, der 
Etempel und die Atciſe auf Branntwein aufgehoben, auch 
wurden bie Kriegöfchulden von den aus Frankreich kommen 
den Geldern bezahlt. ALS Kontingent braucht übrigens Lippe: 
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Detmold zum eilften deutſchen Amen nur -691 Mann 
Infanterie zu ftellen. 

& — nr — — 

Durch die VBerfaffungsurfunde vom Bten Junius 1819 
waren die bid dahin in Wirkſamkeit gewefenen, aus der Rit- 
terfchaft und den Städten beftehenden Stände aufgehoben 
und durd eine Vertretung aller Landeseinwohner, bie ſich in 
drei Klaffen theilten, erfegt worden. Gegen dieſe Berfafs 

fung protejlirten aber (als Agnat) der Fürft von der Lippe, 
Schaumburg und bie alten Landſtände. 

Alſo hing der Streit feit. 1820 vor dem höchſten ‚Ge: , 
richte in Deutfchland ohne Erledigung, die nun endlih um 

die Mitte des Jahrs 1836 erfolgt zu fein fcheint.. Am 29ſten 
Junius d. 3. eröffnete nämlich im Auftrage des Fürften, der 
Regierungspräfident Eſchenburg nad vieljähriger Unterbre: 
hung die Stände im Fürftlihen Schloffe zu Detmold. Die. 

Hauptfahe war Berathung und Beichlußnahme über die von 
der Regierung den. Ständen vorgefchlagene neue Landtagsords 
nung, und biefe follte folgendermaßen beichaffen fein: die lippes 
detmoldfchen Landſtände beftehen Fünftig, aus den Abgeordneten 
ber drei Stände, welche fih in zwei Gurien theilen, von 
welchen die erfte durch fieben Deputirte der Nitterfchaft, 
die zweite aber durh fieben Deputirte der Städte und 
durch fieben Deputirte des Bauernfiandes gebildet. wird. 
Diefe zufammen ftellen dad landſchaftliche Kollegium dar, wel: 
ches das Intereſſe des ganzen Landes zu vertreten hat. Zum 
erften Stande gehören ohne Unterſchied der Geburt oder fon: 
fliger Borrechte, alle untadelhaften Beſitzer landtagsfähiger Rit— 

tergüter, deren Zahl vorerft auf 28 beftimmt worden ift. Der 
Verein dieſer Gutöbefiger deputirt aus feiner Mitte zum je: 

deömaligen Landtage fieben Abgeordnete in der Art, daß, 
fo lange das gegenwärtige Zahlenverhältniß der adelichen 
Nittergutöbefiger zu den bürgerlichen fich nicht wefentlich ver: 
ändert, fünf Abgeordnete aus der Mitte der adelichen und. 
zwei aus der Mitte der bürgerlichen Befiger Iandtagsfähiger 
Nittergüter ernannt werben Der zweite Stand befteht aus . 



ben Bürgern ber Städte Lemgo, Horn, Blomberg, 
Salzuffeln, Detmold, Barntrupp und Lage, wie auch 
aus den Eigenthümern erimirter Häufer in den Städten. Den 
dritten Stand bilden ſämmtliche Gutöbefiger des platten Lan— 
des, welche nicht zu dem erſten Stande gehören; imgleichen 

die Bürger in den Fleden Alverdiffen, Böfingfeld und 
Schmwalenberg Dob fchließt ein nur auf Erbpacht ge: 
gründeter Befig, von der Theilnahme am dritten Stande aus, 

Jeder Stand wählt einen Deputirten, wie aud einen 

Subſtituten deffelben, die beide im Lande wohnen müffen. 
Diefe Deputirten bilden den Ausfhuß, und ihre Funktionen 
find zwar auf die Dauer von 6 Jahren befchränft, fie kön: 
nen jedoch nach Ablauf ded beftimmten Zeitraums wieder ge— 
wählt werden; diefe Wahlen bevürfen aber der landesberrlichen 

Beftätigung. . Dem erften und dem zweiten Stande fteht auch 
bad Recht zu, aus feiner Mitte einen qualifizirten Deputirten _ 
zum Generalhofgeridhte, wie nicht minder einen folchen zur 
Landestutel zu ernennen. Crfterer muß aber im Lande wohnen, 
und Lebterer darf in feinem fremden Staatödienfte ftehen. Die 
Wahlen follen durch eine, der Landftändifchen Verfaffungsurfunde 

beigelegte Wahlvorfchrift genau regulirt und beſtimmt werben. 
Die Landftände befigen dad Recht der Steuerbewilligung. 

Sie haben ferner dad Recht der Erinnerung und des Bor: 

ſchlags bei Gegenftänden, welche die Wohlfahrt. des Landes 
und die Verwaltung ber Gefebgebung betreffen. Sie find 
berechtigt und verpflichtet, Anzeige von Mißbräuchen in ber 
Verwaltung, wie auch von den ihnen bekannt gewordenen 
Berbrechen einzelner Staatödiener zu machen, und das Nefultat 
folher Anzeigen fol auf dem nächftfolgenden Landtage zur 
Kenntniß der Stände gebracht werden. 

Die Deputirten des zweiten und dritten Standes müſ— 

fen 30 Lebensjahre zählen, die Deputirten der Nitterfchaft 

brauchen aber nur dad 25fte Lebensjahr zurüdgelegt zu haben. 
Ascendenten und Brüder fönnen in der zweiten Kurie nicht 
zugleich Landedabgeordnete fein mit ihren Brüdern und Des: 
cendenten. Die Mitglieder der Regierung und Rentlammer 
find von den Ständen audgefchloffen. Andere zu Abgeorbne: 
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ten gewählte herrfchaftliche Diener bedürfen zur Annahme ber 

Wahl des Regenten Erlaubniß. Die Deputirten des zweiten 
und dritten Standes werben wie beren Stellvertreter auf 
ſechs Jahre gewählt. 

Die vorbereitenden Berathungen des landftändifchen Kol: 
legiumd gefchehen in einer Verfammlung, die Abftimmuns 
gen aber müffen gefchehen in getrennten Kurien. Nur Ges 
genftände, welche allgemeine Landesabgaben betreffen, werden 
bis zum Scluffe in allgemeiner Landtagdverfammlung vers 
handelt, und es entfcheidet darüber die Mehrheit der Stims 
men färhmtlicher Abgeordneten. Wenn ed wegen der lans 
beöherrlichen, den ftändifchen Deputirten vier Wochen vor 
dem Landtage mitzutheilenden Propofitionen ausführlicher Nach- 

weifungen bedarf, fo ernennt ber Landesherr eine Kommiffion, 

bie den folchen Gegenfländen gewibmeten ſtändiſchen Sigungen beis 
wohnen fol. Die Ständeverfammlungen follen zwar nicht öffents 
lich fein, doch follen die Reiultate derfelben durh den Drud 
befannt gemacht werden, wenn die Regierung und ber flän- 
difche Ausſchuß gegen deren Publikation nichts einzuwenden 
haben. Die Ausfchußdeputirten der drei Stände bilden 
übrigend unter dem Direktorium eined NRegierungdmitglie: 
bes dad Landklaffen:Adminiftrationd: Kollegium, 
und diefer Behörde liegt ed ob, jährlih alle landſchaftlichen 

Kaffenrehnungen zu revidiren und abzunehmen. Auch foll in 
ber Regel der Landtag alle zwei Jahre zufammenberufen werben. 

Diefe landftändiihe Verfaſſung wurde ſchon im Jahre 
1836 al Landeögrundgefeg mit Zuſtimmung der Stände | 
publizirt. Das mandye- Debatten erzeugende ritterfchaftliche 
Statut, wodurd die Vertretung der ritterfchaftlihen Gorpora: 
tionen genau beftimmt werden mußte, fonnte aber erft in der 
zweiten Hälfte des Jahrs 1837 dur das Regierungsblatt 
zur Öffentlihen Kunde (ald ein Theil des Landeögrundges 
ſetzes) gebracht werden. 

Mittlerweile wurden intrifate Verhandlungen wegen bed 
gewünfchten Anfchluffes der lippefchen Fürftenthümer an ben 
preußifchen oder an den hannöverfchen Zollverein betrieben. 
Da nun bie lipperdetmolbfhe Regierung die. ihr von Hanne 
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ver: gemachten Anerbietungen zurüdwies, fo war am Schluffe 
des Jahrs 1837 ‚gegründete Hoffnung vorhanden, daß Lip- 
pes Detmold dem preußifchen Bollvereine. beitreten werde. 

Das Fürftenthum SchwarzburgSondershaufen 

hat einen Flächeninhalt von nur 17 DMeilen, auf welchem 
an 52,000 Menfchen in 5 Städten, 7. Fleden und 83. Dörz. 

fern leben. Die meiften befennen fich zur lutherifchen Kirche, 
und ed giebt kaum 2000 Katholiken in dem Ländchen, das 
in 10 Aemter getheilt. if. Für den Bolfdunterricht iſt in 

neuer Zeit gut geforgt worden, und der. höhere wiflenfchaftlicye 
Unterricht, wird.in dem Gymnafium zu Sondershaufen, 
wie auch in bem Lyceum zu Arnftadt beforg. Schwarz: 
burg Sondershaufen gehört übrigen! zu den. wenigen 
deutſchen Staaten, welche noch „Feine landftändifche Verfaſſung 

“haben, ‚obgleich .ver..alte Fürſt Günther Friedrih Karl, 
eine vom 28ſten December 1830 datirte Verfaſſungsurkunde 
ausfertigen ließ. Denn in der damals aufgeregten Zeit weiz , 
gerten fich die Notabeln des Ländchens, bie ihnen wenig zus 
fagende Berfaflung anzunehmen. 

Der alte Fürft legte (wie befannt unter widrigen Ber: 
hältniffen) Schon im 3. 1835 die Regierung nieder und lebte, 
ohne Sonderöhaufen wieder fehen zu wollen, einfam auf 
feinem Jagdſchloſſe Poffen, wo er denn aud nad) faft dreis 

jähriger Kränflichkeit, am 22ften April 1837 im 77ften Le—. 
bensjahre ftarb. Seit der Erbprinz, der auh Günther 
Sriedrih Karl hieß, die Zügel des Regiments handhabte, 
warb eim neuer, thatfräftiger "und dabei fehr humaner Geift in 
der Zandeöverwaltung und Gefesgebung bemerkbar, 

Den unwiderfprechlidden Beweis der Wahrheit, daß ber 
neue Regent fich die Wohlfahrt und Zufriedenheit der Untertha: 

nen zum Ziele feiner Beftrebungen gefegt habe, lieferte ſchon 

dad ‚Steueraudfchreiben im Anfange des Jahrs 1836. Es 
ward nämlich darin nachaewielen, daß fich Die Landesſchulden 
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auf: 90,647 Thaler beliefen, zu deren Tilgung aber erft im 
- näcftfolgenden Jahre Vorkehrungen getroffen werden fönnten, 

weil im laufenden Jahre die vollftändige Herftellung des Buns 
deöfontigentd von 650 Mann Infanterie, bedeutende Ausgaben 
erheiſchte. Inzwiſchen follte. doch den Unterthanen ein Erlaß 

von 10,000 Thalern an der vorjährigen Gontribution zu Theil, 
auch die Abgaben fortan nicht in Conventions-, fondern in preu— 

ßiſchem Gelde gezahlt werden. Den dadurch entftehenden Aus— 
fall mußte die Landeskaſſe tragen, und dazu ward noch den Unter; 
thanen eine Erleihterung durch Verminderung der Gerichtöfpor: 

teln, zu Zheil. Der. edle Fürft wies aber auch den Betrag ber 
auf 57,000: Thaler angefchlagene Zoll: und Verbrauchöfteuern, 
wovon fonft die eine Hälfte in die Kammer- und die andere 
Hälfte in die Landesfaffe floß, der legtern bis auf 10,000 Tha— 

- ler an. Auf die bislang in die Kammerfaffe gefloffenen 4000: 
Thaler betragende Stempelfteuer, leiftete er Verzicht mit der Er: 

klärung: diefe Gelder folten fortan mit Zufhuß von 2000 
Thalern aus der Landeskaſſe zur Verbefferung der Stadt: und. 

Landfchulen verwendet werden. Endlich ward in dem Aus— 

fhreiben nachgewiefen, daß für dad Jahr 1836 die Gefammt: 
einnahme der Landeskaſſe beftehen werde aus 102,106 Thalern, 

wogegen die Ausgabe nur zu 101,801 Xhaler veranfchlagt 
worden fei. »Ich darf ‚hoffen, «- hieß ed zum Schluffe, » daß 
meine getreuen Unterthaneri die mwohlgemeinten Gefinnungen, 
welche mich bei Erlaſſung diefes Steuerausfchreibens leiteten, - 
dankbar erkennen werden. « 

Dergleihen Gefinnungen möchten wohl ſchwerlich bei allen 

oberftien Gewalthabern in den fonftitutionellen Staaten 
Deutfchlands, nachgewiefen werden können. Durch eine Ver: 

ordnung vom 25. Junius 1836 ward der Lehnseid abgefchafft, 
und es hieß darin: >&o wie dad Lehnsweſen fich faft durchgängig 
überlebt hat, fo ift auch befonders für den nicht juriftifch = gebil: 

deten Bafallen die rechte Bedeutung des Lehnseides dergeftalt 

verloren gegangen, daß die fragliche — in den meiſten 
Fällen für eine bloße Börmlichkeit gilt. In die Stelle des Lehns— 
eided ſoll aljv fortan ein einfaches Hanpgelöbniß, Beet 
aller fonfligen Rechte und Pflichten, treten. « 
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Durch eine Verfügung vom 21. Oftober d. J. warb auch 
das alte Herfommen, daß dem Fürften für jede Dispenfation 
von Beobadhtung irgend einer geleglihen Vorfchrift, eine fich 

nach den Umftänden richtende Summe gezahlt werden mußte, 
aufgehoben, mit der Erflärung: der Fürft wolle nicht das An 

feben haben, als wenn ihm ein folder Akt der Gnade bezahlt 
werden müjle. In einer bald nachher (am 2. November d. J.) 

promulgirten Verordnung ließ fi der Negent folgendermaßen 
vernehmen: » In der für mein Fürftentbum noch gültigen fur: 
ſächſiſchen Prozeßordnung von 1622 ift vorgefchrieben, daß ge: 
gen einen im Staafe nicht angefeffenen Ausländer der Arreft ver: 

fügt werden dürfe, wenn er mit den einheimifchen Unterthanen 
Pontrahirt und Zahlung zu leilten verfprochen habe. Allein diefe 
Beſtimmung verträgt fich nicht mit der Forderung der Gerech— 
tigfeit und der völferrechtlichen Sitte; denn in beiden Beziehun: 

gen fol Aus: und Inländer vor dem Gefege gleich fein. Ich 

erkläre daher jene Verordnung infoweit für aufgehoben, als nicht 

etwa eine Verweigerung ber Meziprocität, ihre fernere Anwens 
dung aus dem Geſichtspunkte der Retorfion nöthig machen follte.« 

Nah dem fhon erzählten, am 22. April 1837 erfolgten 
Tote feines Vaters, hob der Zürft auch die vom 2%. Detober 

1822 datirte Verordnung auf, nach welcher fein Staatödiener 
etwas über politifhe Gegenftände, Landebangelegenheiten oder 
inländifche Rechtsſachen ohne Genehmigung ded Fürftlichen ge- 
heimen Gonfiliums. in Drud geben follte, und worin gedroht 

worden war, daß jeder dawider Handelnde feine Stelle, feine 

Befoldung und fein Ruhegehalt verlieren fole Günther 

Friedrih Karl der Jüngere erklärte fi aber darüber 
am 31. Dftober 1837 folgendermaßen: » Ich babe dad Ber: 
trauen zu meinen Dienern, daß es der fraglihen Verordnung 
nicht weiter bedarf; denn Ich finde feinen Grund, fie in diefer 
Beziehung firenger ald andere meiner Unterthanen- zu Eontroliren, 
Ihre Pflichttreue leiftet Mir ja binlänglihe Bürgfchaft dafür, 
daß fie Durch litterarifhe Mittheilungen diejenigen Obliegenhei: 
ten nicht verlegen werden, welhe ihre amtlihe Stellung mit 

fich bringt. Deswegen hebe ich jene Verordnung auf.« | 
Nun ſchien ed dem umfichrigen Fürften aber auch an der 
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Zeit zu fein, auf bie Einführung einer Stänbeverfaffung hinzu: 

-wirfen. Died gefchahe in einer am 28. Auguft 1837 emanirten 

den Kunfifiraßenbau betreffenden Verordnung, die verlangte, 

daß der fragliche, bislang aus der Kammerkaſſe beftrittene Bau 

fortan von der Landſchaftskaſſe beforgt werden müſſe, da bie 

Kammerkaffe ohnehin mit fehr bedeutenden Ausgaben faft über: 

taten fei. > Ich zweifle nicht,« äußerte fich der Fürft, » daß 

die fünftigen Vertreter ded Landes bei der bald einzuführenden 

landftändifchen Verfaſſung, die vorgefchlagene Maaßregel für 

billig und den Verhältniſſen völlig entfprechend, erfennen wer: 

den.« Inzwiſchen verfloß doch das Jahr 1837, ehe dad Fürs 

ſtenthum Shwarzburg: Sonderhaufen in die Reihe der 

konſtitutionell⸗ monarchifch regierten deutſchen Staaten gefchoben 

wurde, | 

— — — — — — 

In dem kleinen Fuͤrſtenthum Reuß-Schleiz ®) 

welches nur 6 DMeilen umfaßt, worauf in 2 Städten, 1 

Sieden und 56 Dörfen etwa 18,000 Menfchen leben, zählt 

man 12 Nittergüter, 2 Kammergüter, 2 Quftizämter, 2 

Stadtmagiftrate und 12 Patrimonialgerichte. Es giebt in dem 

Ländchen beträchtliche Kornmärfte, wie auch Zuds, Baummoll: 

und Mouffelinmanufatturen nebft Eifen: und Blechfabrifen. Die 

fürſtlichen Einkünfte belaufen fit) zwar auf 200,000 Gulven; 

allein man berechnet die von 1806 bis 1814 aufgewendeten 

Kriegslaften auf 1 Milion 239,037 Thaler, und diefe für dad 

Heine Land ungeheure Summe ward durch die franzöfifche 

Kontribution nur zum Heinften Theile gededt. | 

Zu der beträchtlihen Schuldenlaft fam noch am 3. Junius 

'a) Die reußifhen, im Voigtlande gelegenen Staaten enthalten über: 

haupt auf 28 Quadratmeiten über 84,000 Bewohner. Das Land ift 
meiftens gebirgig und wird von ber Saale, ber weißen Elfter 

und der Wiefenthal bewaͤſſert, daher man auch viele weite und 

gut angebauete Thäler findet, wo Getreide, Gartenfrüchte, Obſt, Kar: 

toffein und viel Holz gebeihet. Es giebt aud eine Saline Hein: 

richshall bei Tangenberg. 



1837 ein gräßfiched Unglüd,. indem am Abend des genannten 
Tages, in der Stadt Schleiz bei ſtark wehendem Nordweftwinde 
eine Feuersbrunſt ausbrach, die den größten und ſchönſten Theil 
der Stadt. mit dem hochgelegenen Nefidenzfchloffe, .die dazu 

gehörenden fürftlichen Gebäude, die Stadtkirche, die Schulen, 

die Pfarrhäufer,. das Rathhaus, dad Amthaud und mehrere 

andere öffentliche Gebäude, überhaupt 310 Häufer, wovon 
nur 102 verfichert waren, in Ztümmer- und Alchenhaufen vers. 

wandelte. . Faſt alle Fruchtvorräthe waren ebenfalld von den 

Flammen zerfiört worden, und die Noth erflieg eben dadurch 
eine furchtbare Höhe; auch fehlten den meiften Familien die Mit: 
tel zum Wiederaufbau ihrer niedergebrannten Wohnungen, Ins 

zwifchen bildeten fich Hülfsvereine an mehreren Orten, und der 
Fürſtlich reufjifhe WBundestagdgefandte zu Frankfurt a, M. 

erhielt viele milde Beiträge zur Linderung des großen Unglüds. 
Das Jahr 1837 verfloß jedoch den Berarmien unter Zhränen 
und Seufzern. ' 

Das Fuͤrſtenthum Hohenzollern⸗Hechingen 

iſt ein durchaus gebirgiges Ländchen von 6%, Meilen Größe, 
und liegt ganz auf und an der Alp, einer Fortſetzung des 
Schweizer Jura. In den von der Starzach, Eiach und 
Statt durchfloſſenen Thälern giebt es herrliche Wiebweiden ; 

auch werden dort Getreide, . Kartoffeln und Flach& zur Genüge 

gebauet. Das Xhierreih liefert gutes Rindvieh, Schafe, 
Schweine, Ziegen, Bienen und viel Wild. In ben großen 

Waldungen wird eine Menge Holz gewonnen; auch giebt ed dort 
Mineralguellen und Eifen genug. 

Die Zahl der Einwohner wird auf 21,000 gefhäßt,- 
in 1 Stadt, 3 Mardtfleden und 25 Dörfern haufend, die mit 
Ausfchluß der im Lande wohnenden Zuden faft alle Katholiken 
find, 14 Kirchipiele bilden und unter dem Erzbiätbume Frei: 
burg ftehen. Sie befchäftigen ſich ‚vorzüglich mit Aderbau, 
Garnfpinnerei, einweberei und Holzwaarenverfertigung. Die 
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Verwaltung leitet unter Aufficht des Miniſteriums die Regierung 
zu Hechingen und die Kammer, welche die Finanz- und 
Forſtverwaltung beſorgt. Die Rechtspflege wird durch die Hof; 
rathskanzlei, als Untergericht für da3 ganze Ländchen, betrie⸗ 
ben, die oberſte Inſtanz bildet aber vertragsmäßig das würtem— 
bergſche Obertribunal in Stuttgart. Hechingen muß zum 

eilften Armeekorps 145 Mann ‚ftellen und bringt 70,000 Gul— 
den Einfünfte auf, wozu jedoch der Fürft noch 60,000 Gülden 
aus feinen unmittelbaren Befigungen: Bünd, Mauffain, 
Wisftraten und Baillonpille bezieht. Das Ländchen hat 

bedeutende Schulden. Seit 1796 hat dad Ländchen eine Art 

von ftändifher Verfaffung; denn 12 vom Volke erwählte Män: 
ner bilden Die Landesvertreter, welhe alljährlich im Früh— 
ling berufen werden, um ihr Buftimmung zu den ausgefchriebe: 
nen Steuern zu geben, wobei fie dad Recht haben, alles dasje— 
nige in “Antrag zu bringen, was ihrer Veberzeugung nach das 
Öffentliche Wohl beförden fann. 

Eine befonders bemerkenswerthe Berfarhimfung jener Lan—⸗ 

beörepräfentanten war in der Mitte ded Jahrs 1837 gehalten 
und am 14. Junius gefchloffen worden, nachdem fie einen Aus: 

ſchuß erwählt hatte, deſſen Direktor der Dr. Kolter fein follte, 
deffen Gehülfen aber die Pfarrer Diebold und Blumen: 
ftatter vorftellten. Die Stände hatten dem Wahlgefebe, dem 
Mekrutirungdgefege, dem Kapitalfteuergefege, dem Befoldungs- 
fteuergefege, dem Gefege über Beauffihtigung der Stubdiren: 
den, dem bie Prüfung zum Staatödienfte betreffenden Gefeke, 

dem Gefeße über Beauffichtigung der Gemeinde: und Privatwal: 

dungen, dem Gefege über Erhaltung der Bicinalftraßen und der 
Maifenorbnung ihre Zuftimmung ertheilt, worauf der Landes: 
herr dazu ebenfall$ feine Genehmigung im Landtagsabſchiede 
ausſprach. ine fo ausgedehnte ftändifche Wirffamkeir verdient 

allein fchon, daß die Jahrögefhichte Hohenzollern: Hedin: 
gen in der Reihe monarchiſch⸗ konſtitutioneller — Staaten 
einen Platz anweiſet. — | 

. ar 
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Das Fürftenthfum Hohenzollern » Sigmaringen 

befteht aus zwei a) getrennten Theilen und ift, von Würtem: 
berg, Baden und Hechingen umfhloffen, 18% Mei: 
len groß. Der Boden ift auf der Alp fleinig und undankbar, 

in den Thälern aber fruchtbar. Da werden denn auch Getreide, 
Dinkel, Kartoffeln, Gartenfrüchte, Obſt, Flachs und viel 
Holz gewonnen. Rindvieh, Schafe, Ziegen, Bienen und 
Fiſche liefert das Thierreich. An Eiſen werden alljährlich über 
10,000 Centner gewonnen, die in zwei Hochöfen und drei 

Eiſenhämmern zu verarbeiten ſind. Sauerbrunnen finden ſich 

auch. Des Landes Hauptfluß iſt die Donau, welche mehrere 
kleine Flüſſe aufnimmt, während die Glatt und die Eiach in 
den Nedar fließen. 

Die Bewohner bezeigen fich ald ein gemerbfleißiges Völkchen; 
denn ed find Garnfpinnereien, Zeinwandwebereien, Potafchfiede: 

reien, Glashütten und Holzwaarenarbeiten in lebhaften Betriebe. 
Auch werden Holz, Korn, Garn, Potaſche, Glas: und Eifenwaaren 
mit gutem Handelögewinne audgeführt. Die oberfte Verwal: 
tungsbehörde ift die Regierung. Die Finanzen verwaltet die 
Hofkammer, und über die Foriten wacht das Oberforftamt. Die 
Rechtöpflege, bei welcher in unterfter Inſtanz dad mündliche 
Verfahren vorgefchrieben ward, bejorgen in ſolcher Inftanz die 

Aemter, die Magiftrate zu Sigmaringen und Stöhringen 
und fünf Patrimonialgerichte. Für die zweite Inſtanz ift bie 

Hofratpäfanzlei und die Regierung vorhanden. In Kriminal: 
ſachen wird von der Regierung eine befondere Kommiffien nies 
dergefegt. Aber von allen diefen Gerichten geht die Berufung 
an das würtembergfche Obertribunal nah Stuttgart. 

Die Zahl der Einwohner fhäßte man im Jahre 1835 auf 
42,500, die, mit Ausſchluß von etwa 100 Juden, ſämmtlich 
Katholifen find und zu der gläubigen Heerde des Erzbiihofd von 
Freiburg gebören. Sie bilden 30 Kirchfpiele und haufen in 

4 Städten, 8 Schlöffern, 7 Marktfleden und 70 Dörfern 

a) Rämlid) dem Ober: und dem Unterlande. 
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oder Weilern. Des Fürſten Einfünfte fhäkt man mit Inbe⸗ 
griff der ihm aus mittelbaren Gütern zufließenden Revenüen 
auf 300,009 Fl. Allein von einem zur Publizität gebrach: 
ten Budget ift bislang noch nicht die Rede gewefen,' obgleich 
eine im Sahre 1832 entworfene landftändifhe Werfaflung be: 
reitd ind Leben getreten if. Zum .AIiten Armeeforps muß 

übrigens Hohenzollern-Sigmaringen 370 Mann ftellen. 

— — — — — — 

Der regierende Fürſt hat ſchon im Jahre 1836 von 
dem Kürften von Thurn und Zarid die Standeöherrichaft 
Straßberg mit allen Rechten und Ginfünften erfauft, um 
folhe dem Erbprinzen Carl Anton Joachim als ein Al: 

lodialbefigtbum zu übergeben. Er erlebte nun im folgenden 
Jahre die Freude, daß feined Sohnes Gemahlin (Zofephine 

Friederike Louife von Baden) am I5ten Quliud von 
einer Tochter glüdlih entbunden wurde. Kurz vorher war 
eine Zählung ber Landeseinmwohner veranftaltet worben, und 
e3 fand fich, daß deren Zahl im Sahre 1836 um 128 Sn: 
dividuen vermehrt worden fei, alfo am Schluffe des Ietver: 
floffenen Jahrs ſich überhaupt auf 42,542 belaufen habe. 

Am 3ten Sunius 1837 ward nad feierliyem Gottes: 

bienfte durch den Geheimenrath v. Huber im Namen und 
Auftrage des Fürften der Landtag. eröffnet. Huber, nebft 
den Negierungdrätben von Bannwarth, Horn und von 
Sallwürf erfcienen dabei als fürftlihe Landtagsfommiffea: 
rien, während der Oberamtmann von Sallwürf zum Dis 
reftor ded Landtags vom Fürften erfohren worden war. 

Bon Merkwürdigkeiten, die während der Jahre 1836 
und 1837 in den anderen Pleinen deutihen Fürſtenthümern 
vorgefallen wären, weiß bie Zeitgefchichte nichts zu berichten 
und darf alfo wohl hoffen, ihre durch den Zitel dieſes Ban— 
bed audgefprochene Aufgabe, für billige — genügend 
gelöſet zu ir 



Nachſchrift. 

Eine in der Mitte des Sommers 1839 dem Verfaſſer zugeſtoßene 

ſchmerzhafte Augenentzuͤndung mag es entſchuldigen, daß manche Druckfehler, 

die aber doch den Sinn nicht entſtellen, uͤberſehen worden ſind. 
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